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Verfassung der Bundeshauptstadt Wien
vom 10. November 1920 in der Fassung des Landesgesetzblattes für Wien Nr. 14 von 1928
mit den sich aus den Gesetzen vom 20. Dezember 1929, L. G. Bl. für Wien Nr. 1 von 1930

und vom 3. Juli 1931, L. G. Bl. für Wien Nr. 41 von 1931, ergebenden Änderungen.

Erstes Hauptstück.
Wien als Orts« und Gebietsgemeinde.

1. Abschnitt.
Gebiet und Personen.

Gebietsumfang.
§ 1-

Die Gemeinde Wien umfaßt das im Artikel I
des Gesetzes vom 19. Dezember 1890, LG.- und VB1.
Nr . 45 ex 1890, und in der Beilage I zu dem er¬
wähnten Gesetze („Beschreibung der Gemeinde¬
grenzen ") bezeichnete Gebiet , ferner jenen Teil der
Katastralpar êlle 1634, Katastralgemeinde Mauer,
welcher nordöstlich einer vom Grenzsteine GW 97
auf die gegenüberliegende Straßenseite in senk¬
rechter Richtung gezogenen Linie liegt , dann das
Gebiet der früheren Ortsgemeinden Floridsdorf,
Strebersdorf , Leopoldau , Kagran , Hirschstetten,
Stadlau , Aspern und von den Ortsgemeinden
Lang -Enzersdorf , Stammersdorf , Groß-Jedlersdorf,
Breitenlee , Groß -Enzersdorf und Mannswörth die
nachfolgend bezeichneten Teile:

a) von den Ortsgemeinden Lang -Enzersdorf,
Stammersdorf und Groß-Jedlersdorf die süd¬
lich der nördlichen Einlösungsgrenze desDonau-
Oder-Kanales gelegenen Teile,

b) von der Ortsgemeinde Breitenlee den südlich
der Katastralparzelle 906/12 (E.-Z. 45) zwi¬
schen den früheren Ortsgemeinden Hirsch¬
stetten und Aspern gelgenen Teil,

c) von der Stadtgemeinde Groß -Enzersdorf die
Katastralgemeinde Kaiser -Ebersdorf Herr¬
schaft,

d) von der Ortsgemeinde Mannswörth den nörd¬
lich vom rechten Donauufer gelegenen Teil.

Einteilung in Bezirke.
§ 2.

Dieses Gebiet ist zu Zwecken der Verwaltung
in Bezirke eingeteilt.

Diese Bezirke sind:
I. Innere Stadt , II . Leopoldstadt , III . Land¬

straße , IV. Wieden , V. Margareten , VI. Mariahilf,
VII. Neubau , VIII . Josefstadt , IX . Aisergrund,
X. Favoriten , XI. Simmering , XII. Meidling,
XIII . Hietzing , XIV. Rudolfsheim , XV. Fünfhaus,
XVI. Ottakring , XVII . Hernais , XVIII . Währing,
XIX. Döbling , XX. Brigittenau , XXI. Floridsdorf,
im bisherigen Umfange.

§ 3.
Eine Änderung in der Abgrenzung oder eine

weitere Abteilung der im vorstehenden Para¬
graphen bezeichneten Bezirke , dann die Fest¬

setzung genauer Grenzlinien zwischen den ein¬
zelnen Bezirken auf Grund der bestehenden Be¬
zirksgrenzen sowie die durch die fortschreitende
Verbauung notwendig werdende Umlegung von
Bezirksgrenzen aus den Baublöcken in die be¬
nachbarten Straßen stehen dem Gemeinderate zu.
Änderungen in der Abgrenzung und weitere Ab¬
teilungen der Bezirke bedürfen dei Form eines
Landesgesetzes.

Einteilung der Personen in der
Gemeinde.

§ 4.
In der Gemeinde werden Gemeindemitglieder

und Auswärtige unterschieden.
Zu den Gemeindemitgliedern gehören:
1. die Gemeindeangehörigen , das sind jene

Personen , welche in der Gemeinde heimats¬
berechtigt sind , dann

2. die Gemeindegenossen , das sind jene öster¬
reichischen , in der Gemeinde nicht heimatsbe¬
rechtigten Bundesbürger , welche in ihr ihren or¬
dentlichen Wohnsitz haben.

Alle übrigen Personen in der Gemeinde,
welche nicht Gemeindemitglieder sind , werden
Auswärtige genannt.

Allen Personen in der Gemeinde obliegt die
Befolgung der von der Gemeinde innerhalb des
ihr gesetzlich zustehenden Wirkungsbereiches ge¬
troffenen Anordnungen und alle nehmen an den
Gemeindelasten teil.

Heimatsrecht und Armenversorgung.
§ 5.

Das Heimatsrecht und die Armenversorgung
werden durch die verfassungsmäßigen Gesetze
geregelt.

§ 6.
Die Gemeinde darf Auswärtigen , welche sich

über ihre Heimatsberechtigung ausweisen oder
wenigstens dartun , daß sie zur Erlangung eines
solchen Nachweises die erforderlichen Schritte ge¬
macht haben , den Aufenthalt in ihrem Gebiete
nicht verweigern , solange sie einen unbescholtenen
Lebenswandel führen oder nicht der öffentlichen
Mildtätigkeit zur Last fallen.

Auf nahmsgebüh r.
§ 7-

Die Gemeinde Wien hebt für die freiwillige
Aufnahme in den Heimatsverband sowie für Auf¬
nahmen , die auf Grund des § 5 des Gesetzes vom
5. Dezember 1896, RGBl. Nr. 222, nicht versagt
werden dürfen , eine Gebühr ein. Ihre Höhe regelt
der Gemeinderat.

Diese Gebühren fließen in die Gemeindekasse.
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Bürger.
§ 8.

In Wien wohnhafte österreichische Bundes¬
bürger männlichen oder weiblichen Geschlechtes
können vom Gemeinderate durch die Ernennungzu Bürgern ausgezeichnet werden . Diese Er¬
nennung gewährt aber keinerlei Sonderrechte,insbesondere auch nicht hinsichtlich der Armen¬
versorgung.

Sie gilt als widerrufen , wenn der Bürger
wegen einer der im § 3, Punkt 2, der Gemeinde¬
wahlordnung angeführten strafbaren Handlungenverurteilt wird.

Den Personen , welche aus dem vor dem In¬
krafttreten dieser Verfassung verliehenen Bürger¬
rechte Rechte oder Ansprüche besitzen , werdendiese gewährleistet.

Ehrenbürger.
§ 9-

Männer und Frauen , die sich um die RepublikÖsterreich oder die Stadt Wien besonders ver¬
dient gemacht haben , kann der Gemeinderat zu
Ehrenbürgern ernennen.

Diese Ernennung ist eine Auszeichnung undverleiht keinerlei besondere Rechte.

2. Abschnitt.
Organe der Gemeinde.

1. Abteilung.
Allgemeine Bestimmungen.

§ 10.
Zur Verwaltung der Gemeindeangelegenheitensind nachfolgende Organe berufen:
1. der Gemeinderat;
2. der Bürgermeister;
3. der Stadtsenat und die einzelnen amts¬

führenden Stadträte;
4. die Gemeinderatsausschüsse;
5. die Bezirksvertretungen und die Bezirks¬vorsteher;
6. der Magistrat.
Als Kontrollorgan der Gemeinde besteht das

Kontrollamt (§ 73).

Ausfertigung von Urkunden.
§ IL

Urkunden , durch welche Verbindlichkeiten
der Gemeinde gegen dritte Personen begründetwerden sollen , müssen vom Bürgermeister und
zwei Stadträten unterfertigt werden.

2. Abteilung.
Vom Gemeinderate.

Wahl der Mitglieder.
§ 12.

Die Mitglieder des Gemeinderates werden auf
Grund des gleichen , unmittelbaren , geheimen und
persönlichen Verhältniswahlrechtes aller nach der
Gemeindewahlordnung wahlberechtigten (männ¬

lichen und weiblichen ) Bundesbürger , die in Wien
ihren ordentlichen Wohnsitz haben , gewählt.

Ihre Zahl beträgt 100.

§ 13.
Die Zahl der in jedem Gemeindebezirke zu

wählenden Gemeinderatsmitglieder wird nach dem
Verhältnisse der Bürgerzahl (Artikel 26, Absatz 2,
BVG.) jedes einzelnen Gemeindebezirkes zur ge¬samten Bürgerzahl aller Bezirke bestimmt . Diese
Feststellung erfolgt durch den Bürgermeister.

Die Berechnung ist folgendermaßen vorzu¬nehmen:
Die Bürgerzahlen der Gemeindebezirke , das istdie Zahl der Bundesbürger , die nach dem Ergeb¬nisse der jeweils letzten Volkszählung in den Ge¬meindebezirken ihren ordentlichen Wohnsitz hat¬

ten , werden , nach ihrer Größe geordnet , neben¬
einander geschrieben ; unter jede Bürgerzahl wirddie Hälfte geschrieben , darunter das Drittel , das
Viertel und nach Bedarf die weiterfolgenden Teil¬
zahlen . Die 100. der nach ihrer Größe so ange¬schriebenen Zahlen ist die Verhältniszahl . Jedem
Gemeindebezirke werden nun so viele Gemeinde¬
ratssitze zugewiesen , als die Verhältniszahl inder Bürgerzahl des Gemeindebezirkes enthalten ist.

§ 14.
Die näheren Bestimmungen über die Wahl¬

berechtigung und die Wählbarkeit enthält das
Gesetz , betreffend die Gemeindewahlordnung '.
Diese Bestimmungen dürfen die Bedingungen des
aktiven und passiven Wahlrechtes nicht engerziehen als die Wahlordnung zum Nationalrat.

Dauer der Amtsführun g.
§ 15.

Die Mitglieder des Gemeinderates werden auffünf Jahre gewählt.
Sie bleiben so lange im Amte , bis die Frist zur

Erklärung der Neugewählten über die Annahmeder Wahl abgelaufen ist . Dies gilt auch für den
Fall der Auflösung , die unbeschadet der Bestim¬
mung des Artikels 100 des Bundes -Verfassungs-gesetzes vom Gemeinderat vor Ablauf der Wahl¬
periode beschlossen werden kann.

§ 16.
Ein Mitglied des Gemeinderates wird seines

Amtes verlustig:
1. wenn in Ansehung seiner Person ein Grund

zur Ausschließung von der Wahlberechtigungeintritt,
2. wenn es das im § 18 geforderte Gelöbnis

nicht ablegt,
3. wenn es der vom Disziplinarkollegium ver¬

fügten Ausschließung aus Gemeinderatssitzungennicht nachkommt (§ 26),
4. wenn es aus der Partei ausscheidet , auf

deren Liste es gewählt wurde.
Den Antrag an den Verfassungsgerichtshof auf

Erklärung des Mandatsverlustes (Artikel 141BVG.) hat der Genieinderat zu stellen.
Wenn ein Mitglied des Gemeinderates , sei es

durch Tod , Verzicht , Amtsverlust oder auf andere
Art in Abgang kommt , so ist an seine Stelle vom
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Bürgermeister der Ersatzmann (§ 35 GWO.) in
den Gemeinderat einzuberufen.

Wenn gegen ein Mitglied des Gemeinderates
wegen eines nicht politischen Verbrechens die Vor¬
untersuchung eingeleitet wird (§ 134), so kann es
während des Strafverfahrens sein Mandat nicht
ausüben.

Rechte der Gemein deratsmitgliedcr.
§ 17-

Die Rechte der Mitglieder des Gemeinderates
werden durch die Geschäftsordnungen des Ge¬
meinderates und der Gemeinderatsausschüsse ge¬
regelt.

Insbesondere hat jedes Mitglied des Gemeinde¬
rates das Recht der Anfrage an den Bürgermeister
und die amtsführenden Stadträte sowie das Recht,
in den Sitzungen des Gemeinderates schriftliche
Anträge einzubringen.

Jedes Mitglied ist berechtigt , in die Proto¬
kolle über die Sitzungen des Stadtsenates , der Ge¬
meinderatsausschüsse und Kommissionen Einsicht
zu nehmen (§§ 29. 46 und 62).

Jedes Mitglied kann hinsichtlich jedes auf der
Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung stehen¬
den Gegenstandes das Eingehen in die Verhand¬
lung verlangen (§ 23).

Jedes Mitglied hat das Recht , den Sitzungen
der Gemeinderatsausschüsse anzuwohnen , sofern
sie nicht als vertraulich erklärt werden.

Jedes Mitglied hat das Recht auf die gemäß
§ 89, lit . b, festgesetzten Gebühren.

Jeder Stadtrat hat das Recht der Einsicht¬
nahme in die Dienststücke , welche dem Stadt¬
senate vorliegen . Das gleiche Recht hat jedes
Ausschußmitglied in seinem Ausschusse.

Gelöbnis der Mitglieder des Ge¬
meinderates.

§ 18.
Jedes Mitglied des Gemeinderates hat über

Namensaufruf durch die Worte „ich gelobe " der
Republik Österreich und der Stadt Wien unver¬
brüchliche Treue sowie stete und volle Beobach¬
tung der Gesetze , endlich gewissenhafte Erfüllung
seiner Pflichten anzugeloben.

Von später eintretenden Mitgliedern wird die
Angelobung bei ihrem Eintritt geleistet.

Ein Gelöbnis unter Bedingungen oder mit Zu¬
sätzen gilt als verweigert.

Anzahl und Einberufung der
Sitzungen.

§ 19-
Der Gemeinderat tritt zusammen , so oft es

die Geschäfte erfordern.
Der Gemeinderat kann sich nur auf Einbe¬

rufung des Bürgermeisters und , wenn dieser ver¬
hindert ist , auf Einberufung des nach § 95 zur
Vertretung des Bürgermeisters berufenen Mit¬
gliedes des Stadtsenates versammeln.

Jede Sitzung , welcher eine solche Einberufung
nicht zugrunde liegt , ist ungesetzlich und es sind
die gefaßten Beschlüsse ungültig . Hinsichtlich
aller Zustellungen des Bürgermeisters an die Mit¬
glieder des Gemeinderates genügt es, wenn die

Sendungen der Post behufs Beförderung in den in
Wien gelegenen Wohnort rechtzeitig übergeben
werden.

Der Bürgermeister ist verpflichtet , eine Sitzung
des Gemeinderates einzuberufen , sobald dieses
Verlangen von wenigstens einem Viertel der Ge¬
meinderatsmitglieder schriftlich gestellt wird.

Öffentlichkeit und Verhandlungs¬
sprache der Sitzungen.

§ 20.
Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffent¬

lich. Die Verhandlungssprache ist die deutsche.
Doch können Sitzungen mit Ausnahme jener,

in welchen die Gemeinderechnungen oder der Ge-
meindevorans,chlag verhandelt werden , über den
vom wenigstens 17 Mitgliedern gestellten Antrag,
wenn sich die Mehrheit dafür ausspricht , auch
nicht öffentlich abgehalten werden . Auch der Bür¬
germeister kann Gegenstände mit Ausnahme der
vorerwähnten in eine nicht öffentliche Sitzung
verweisen . In dieser nicht öffentlichen Sitzung
kann jedoch der Gemeinderat die Verweisung des
Gegenstandes zur Verhandlung in öffentlicher
Sitzung beschließen.

Die Zuhörer haben sich jeder Äußerung zu
enthalten.

Wenn sie die Beratungen des Gemeinderates
in irgendeiner Weise stören oder gar seine Frei¬
heit beirren , so ist der Vorsitzende berechtigt und
verpflichtet , nach vorausgegangener fruchtloser

i Mahnung zur Ordnung die Zuhörer aus dem
Sitzungssaale entfernen zu lassen.

Deputationen dürfen zu den Sitzungen nicht
zugelassen werden.

L e i t u n g d er V e r h a n d 1u n g e n.
§ 21.

Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte unter
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des
§ 36 der Gemeindewahlordnung eine von ihm
festzusetzende Anzahl von Vorsitzenden , die min¬
destens drei betragen muß. Amtsführende Stadt¬
räte sind zu Vorsitzenden nicht wählbar . Der Bür¬
germeister ist zum Vorsitzenden nur wählbar,
wenn er Mitglied des Gemeinderates ist , die Vize¬
bürgermeister nur dann , wenn sie dem Gemeinde¬
rat angehören und nicht amtsführende Stadträte
sind . Vorsitzende , die zu amtsführenden Stadt¬
räten gewählt werden , haben das erstere Mandat
niederzulegen.

Der Vorsitzende hat die Pflicht , dafür zu sor¬
gen , daß nur solche Angelegenheiten der Be¬
ratung und Beschlußfassung des Gemeinderates
unterzogen werden , welche in den Wirkungsbereich
der Gemeinde fallen.

Er hat weiters Ungehörigkeiten , welche im
Laufe der Verhandlungen vorkommen , durch Er¬
innerungen , Rügen , Verweisung zur Ordnung und
Entziehung des Wortes zu ahnden.

Beschlußfähigkeit.
§ 22.

Damit der Gemeinderat einen Beschluß fassen
könne , muß, insoweit diese Verfassung nicht eine
andere Bestimmung enthält , wenigstens ein Drittel
seiner Mitglieder versammelt sein.
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Wenn es sich aber um die Veräußerung oder
Verpfändung von unbeweglichem Gemeindever¬
mögen oder Gemeindegut im Werte von mehr als
9000 S oder von beweglichem Gemeindevermögen
im Werte von mehr als 30.000 S (§ 89, lit . e) oder
um die Aufnahme eines Darlehens oder die Lei¬
stung von Bürgschaften durch die Gemeinde han¬
delt , die darzuleihende oder verbürgte Summe
6.000.000 S übersteigt und nach § 89, lit . f, ein
Landesgesetz erforderlich ist , ferner wenn es sich
um eine allgemeine Beschlußfassung gemäß § 90
handelt , so ist zur Beschlußfassung die Anwesen¬
heit von wenigstens der Hälfte der Gemeinderats¬
mitglieder erforderlich.

Ist diese Anzahl von Gemeinderatsmitgliedern
nicht anwesend , so ist eine neuerliche Sitzung ein¬
zuberufen , bei der auch für die Verhandlung der
bezeichneten Verwaltungsangelegenheit die Be¬
stimmung des Absatzes 1 gilt.

Die Anwesenheit der Hälfte der Gemeinde¬
ratsmitglieder ist nur zur Beschlußfassung , nicht
aber auch zum Beginn oder zur Fortsetzung der
Beratung erforderlich.

Genehmigung der Anträge des Stadt¬
senates ohne Verhandlung.

§ 23.
Anträge des Stadtsenates , welche den Mit¬

gliedern des Gemeinderates mindestens zwei Tage
vor der Gemeinderatssitzung bekanntgegeben wur¬
den , hat der Vorsitzende als angenommen zu er¬
klären , wenn nicht spätestens vor Beginn der
Sitzung ein Mitglied des Gemeinderates die Ver¬
handlung ' verlangt hat.

Berichterstattung.
§ 24.

Berichterstatter im Gemeinderate sind in der
Regel die amtsführenden Stadträte . Auf Vor¬
schlag des zuständigen amtsführenden Stadtrates
kann aber der Stadtsenat oder Gemeinderatsaus¬
schuß , desgleichen im Einvernehmen mit dem zu¬
ständigen amtsführenden Stadtrate der Bürger¬
meister ein Mitglied des Gemeinderates mit der
Berichterstattung betrauen (§§ 45 und 55).

Abtreten von der Sitzung.
§ 25.

Wenn der Gegenstand der Verhandlung ein
Privatinteresse eines Mitgliedes des Gemeinde-
rates oder seines Ehegatten , seiner Verwandten
oder Verschwägerten bis einschließlich des zwei¬
ten Grades berührt , hat das betreffende Mitglied
auf die Dauer dieser Verhandlung den Sitzungs¬
saal zu verlassen.

Disziplinarkollegium.
§ 26.

Die Entscheidung darüber , ob ein Mitglied
des Gemeinderates durch sein Verhalten während
einer Gemeinderatssitzung sein Gelöbnis (§ 18)
gebrochen hat , hat über Antrag des Vorsitzenden
ein aus neun Mitgliedern und neun Ersatzmitglie¬
dern bestehendes Disziplinarkollegium zu fällen.
Die Mitglieder dieses Kollegiums werden auf die

Dauer ihres Gemeinderatsmandates unter sinnge¬
mäßer Anwendung der Bestimmungen des § 36
der Gemeindewahlordnung gewählt.

Zu diesem Zwecke hat gegebenenfalls der
Vorsitzende die Gemeinderatssitzung zu unter¬
brechen und den sofortigen Zusammentritt des
Disziplinarkollegiums zu veranlassen . Das bean¬
ständete Mitglied hat das Recht , so viele Mit¬
glieder abzulehnen , daß einschließlich der anwesen¬
den Ersatzmitglieder als für den einzelnen Fall
beschlußfassendes Disziplinarkollegium minde¬
stens neun übrigbleiben , jedoch mit der Einschrän¬
kung , daß das übrigbleibende Kollegium den Be¬
stimmungen des § 36 der Gemeindewahlordnung
entspricht : desgleichen hat dieses Mitglied das
Recht , zu verlangen , daß dem Kollegium noch
zwei von ihm zu bestimmende Gemeinderäte mit
beratender Stimme beigezogen werden . Das Kol¬
legium , welches seinen Beschluß in geheimer
Sitzung sofort zu fassen hat , kann auf Ausschluß
des betreffenden Gemeinderatsmitgliedes von die¬
ser , im äußersten Falle auch von den nächstfol¬
genden drei Sitzungen erkennen.

Einem solchen Ausspruche , welcher vom Vor¬
sitzenden nach Wiedereröffnung der Sitzung zu
verlautbaren ist , hat sich das ausgeschlossene
Mitglied des Gemeinderates zu fügen , widrigen¬
falls es seines Amtes als Gemeinderat verlustig
wird (§ 16).

Sollte aus diesem Anlasse ein Mitglied des
Gemeinderates seines Amtes verlustig werden , so
hat der Bürgermeister dies in öffentlicher Sitzung
zu verkünden.

Enthalten von der Abstimmung.
§ 27.

Wenn die dienstliche Wirksamkeit des Bür¬
germeisters oder eines Mitgliedes des Gemeinde¬
rates den Gegenstand der Beratung und Schluß¬
fassung bildet , haben sich die Beteiligten der Ab¬
stimmung zu enthalten , müssen jedoch der Sitzung,
wenn es gefordert wird , zur Erteilung der ge¬
wünschten Auskünfte beiwohnen.

Beschlußfassung.
§ 28.

Zu einem gültigen Beschlüsse des Gemeinde¬
rates ist die unbedingte Stimmenmehrheit der an¬
wesenden Mitglieder des Gemeinderates erforder¬
lich , insofern nicht durch diese Verfassung andere
Bestimmungen getroffen sind.

Bei gleichgeteilten Stimmen entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.

Wahlen sind mittels Stimmzettel vorzunehmen,
wenn der Gemeinderat nicht mit Zweidrittelmehr¬
heit anders beschließt.

Sitzungsprotokoll.
§ 29.

Über die Sitzungsverhandlungen ist ein Pro¬
tokoll zu führen , in welches alle Anträge sowie
alle Beschlüsse aufgenommen werden müssen.

Es ist von dem Vorsitzenden und einem
Schriftführer zu unterzeichnen , im Gemeinde¬
archive aufzubewahren und kann von jedem Ge-
meindemitgliede auf Verlangen eingesehen werden.
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Geschäftsordnung des Gemeinde¬
rates.
§ 30.

Im übrigen beschließt der Gemeinderat seine
Geschäftsordnung.

Die Bestimmungen über die Geschäftsordnung
des Gemeinderates als Landtages für Wien sind
im zweiten Hauptstück enthalten.

Vollzug der Beschlüsse.
§ 31.

Der Bürgermeister ist verpflichtet , jeden gül¬
tigen Beschluß des Gemeinderates in Vollzug zu
setzen.

Er bedient sich hiezu des Magistrates , der
amtsführenden Stadträte , der Bezirksvorsteher
oder auch einzelner Mitglieder des Gemeinderates.

Sistierung der Beschlüsse.
§ 32.

Erachtet der Bürgermeister , daß ein Beschluß
des Gemeinderates den bestehenden Gesetzen zu¬
widerläuft oder den Wirkungsbereich der Gemeinde
überschreitet oder der Gemeinde einen wesent¬
lichen Schaden zufügt , so ist er berechtigt und
verpflichtet , mit der Vollziehung innezuhalten und
die neuerliche Verhandlung im Gemeinderate an¬
zuordnen . Verbleibt der Gemeinderat bei seinem
Beschlüsse , so ist er zu vollziehen.

3. Abteilung.
Vom Bürgermeister.

Wahl des Bürgermeisters.
§ 33.

Der Gemeinderat wählt den Bürgermeister
auf die Dauer der Wahlperiode des Gemeinderates.

Er muß nicht dem Gemeinderate angehören,
aber zu ihm wählbar sein.

Der Bürgermeister bleibt bis zur Neuwahl
seines Nachfolgers im Amte.

Die näheren Bestimmungen über die Wahl
enthält das Gesetz , betreffend die Gemeindewahl¬
ordnung.

Gelöbnis und Funktionsgebühren
des Bürgermeisters.

§ 34.
Der Bürgermeister hat vor dem versammelten

Gemeinderate folgendes Gelöbnis abzulegen:
„Ich gelobe , daß ich die Gesetze ge¬

treulich beobachten und meine Pflichten
nach bestem Wissen und Gewissen erfül¬
len werde ."
Dem Bürgermeister wird in einem städti¬

schen Gebäude eine seiner Würde angemessene
Wohnung samt der entsprechenden Einrichtung
der Empfangsräume unentgeltlich eingeräumt.

Außerdem erhält er die vom Gemeinderate
für die Dauer seiner Amtsführung zu bestimmen¬
den Funktionsgebühren.

Im Falle seines Ausscheidens aus dem Amte
gebührt dem Bürgermeister ein angemessener
Ruhegehalt im Mindestausmaße eines Drittels
seiner Funktionsgebühren ; ebenso haben im Falle
seines Ablebens die Witwe und seine Kinder An¬
spruch auf entsprechende Witwen - und Waisen¬
versorgung . Über die Höhe der Bezüge entschei¬
det der Gemeinderat.

Vorkehrungen im Falle der Erledi¬
gung der Stelle des Bürgermeisters.

§ 35.
Kommt die Stelle des Bürgermeisters wäh¬

rend der regelmäßigen fünfjährigen Amtsdauer
zur Erledigung , so hat ehestens deren Neube¬
setzung zu erfolgen . Mittlerweile hat der nach
§ 95 berufene Stadtrat die Geschäfte fortzufüh¬
ren und behufs Wahl des Bürgermeisters den Ge¬
meinderat nach Vorschrift der Gemeindewahlord¬
nung innerhalb eines Monates zu einer längstens
binnen weiteren acht Tagen abzuhaltenden Ge¬
meinderatssitzung einzuladen und die Wahlhand-
lung zu leiten.

4. Abteilung.
Vom Stadtsenat und von den amtsführenden

Stadträten.
Zusammensetzung und Wahl des

Stadtsenates.
§ 36.

Der Stadtsenat besteht aus dem Bürgermei¬
ster und aus Stadträten , die vom Gemeinderate
für die Dauer der Wahlperiode des Gemeinderates
in einer von ihm jeweilig bestimmten Zahl nach
den Bestimmungen des § 36 der Gemeindewahl-
ordnung gewählt werden . Sie müssen nicht dem
Geineinderate angehören , aber zu ihm wählbar
sein.

Die Zahl der Stadträte muß mindestens neun
betragen.

Zwei dieser Stadträte werden vom Gemeinde¬
rate in einem gesonderten Wahlgange als Vize-
bürgermeister gewählt.

Der eine der Vizebürgermeister ist von der
stärksten , der andere von der zweitstärksten
Partei des Gemeinderates , sofern diese wenig¬
stens ein Drittel der Gemeinderatsmandate inne¬
hat , vorzuschlagen . Wird von der berufenen
Partei kein Vorschlag erstattet , so erfolgt die
Wahl mit unbedingter Mehrheit.

Erklärt der Gewählte , die Wahl in den Stadt¬
senat nicht anzunehmen , so hat der Gemeimlerat
eine Neuwahl vorzunehmen.

Gelöbnis und Funktionsgebühren
der Stadträte.

§ 37.
Die Stadträte haben vor dem versammelten

Gemeinderate das Gelöbnis im Sinne des § 34 ab¬
zulegen.

Sie verbleiben auch nach Ablauf der regel¬
mäßigen Amtsdauer bis zur Neuwahl ihrer Nach¬
folger im Amte.

Sie erhalten die vom Gemeinderate zu be¬
stimmenden Funktionsgebühren.
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Amtsführende Stadträte.
§ 38.

Der Gemeinderat wählt über Vorschlag des
Stadtsenates für jede Verwaltungsgruppe einen
Stadtrat , der hinsichtlich des selbständigen Wir¬
kungsbereiches die Geschäftsgruppe des Magi¬
strates zu leiten hat und dem der Titel „amts¬
führender Stadtrat "' zukommt . Bei Ergänzungs¬
wahlen kann diese Wahl gleichzeitig mit der
Wahl zum Stadtrate vorgenommen werden.

Abberufung des Bürgermeisters und
amtsführender Stadträte.

§ 39.
Versagt der Gemeinderat dem Bürgermeisteroder einem amtsführenden Stadtrat durch aus¬

drückliche Entschließung sein Vertrauen , so gilt
er als abberufen , wodurch der Bürgermeister seine
Funktion als Bürgermeister , der amtsführendeStadtrat sein Stadtratsmandat verliert.

Ein solcher Antrag muß mindestens vom
vierten Teil aller Gemeinderatsmitglieder einge¬
bracht werden : bezüglich eines amtsführenden
Stadtrates kann er auch vom Bürgermeister ge¬stellt werden.

Vertretung der amtsführenden
Stadträte.

§ 40.
Bei vorübergehender Verhinderung eines

amtsführenden Stadtrates betraut der Bürger¬meister einen anderen amtsführenden Stadtrat
oder mit Zustimmung des Stadtsenates ein Mit¬
glied des Gemeinderates mit der Vertretung.

Einberufung d er Sitzungen des
Stadtsenates.

§ 41.
Der Stadtsenat wird vom Bürgermeister ein¬

berufen.
Die Sitzungen sind nicht öffentlich . Vertrau¬

lich ist die Beratung über die im § 97 und im
§ 98. Punkt a, b, c und e, angeführten Angelegen¬
heiten , ferner die Beratung und der Beschluß in
den Angelegenheiten des § 100, insofern nicht
durch Beschluß die Vertraulichkeit aufgehoben
oder auch auf andere als die erwähnten Fälle
ausgedehnt wird.

Vorsitz im Stadtsenate.
§ 42.

Den Vorsitz im Stadtsenate führt der Bürger¬
meister , im Falle seiner Verhinderung der von
ihm oder vom Stadtsenate berufene Vizebürger¬
meister oder Stadtrat.

Zuziehung von Bezirksvorstehern
u n d Angestellten der Gemeinde.

§ 43.
Der Stadtsenat ist berechtigt , seinen Sitzun¬

gen Mitglieder des Gemeinderates , die einzelnen
Bezirksvorsteher und in deren Verhinderung ihre

Stellvertreter sowie auch Angestellte der Ge¬
meinde mit beratender Stimme beizuziehen.

Der Magistratsdirektor ist berechtigt , den
Sitzungen des Stadtsenates mit beratender Stimme
beizuwohnen . Er hat das Recht , zu den in Ver¬
handlung stehenden Gegenständen Anträge zustellen.

Abtreten von der Sitzung.
§ 44.

Wenn der Gegenstand der Verhandlung ein
Privatinteresse eines Mitgliedes des Stadtsenates
oder seines Ehegatten , seiner Verwandten oder
Verschwägerten bis einschließlich des zweiten
Grades berührt , hat das betreffende Mitglied auf
die Dauer dieser Verhandlung den Sitzungsraumzu verlassen.

Berichterstattung im Stadtsenate.
§ 45.

Die Berichterstattung im Stadtsenate obliegt
in der Regel dem zuständigen amtsführenden
Stadtrate oder , im Falle seiner Verhinderung , dem
von ihm bestimmten Stadtrate . Der Bürgermeister
ist aber berechtigt , im Einvernehmen mit dem zu¬
ständigen amtsführenden Stadtrate für einzelne
Gegenstände Mitglieder des Gemeinderates als
Berichterstatter zu bestimmen , welche an den
Sitzungen des Stadtsenates mit beratender
Stimme teilnehmen und über den Gegenstandauch im Gemeinderate berichten.

Unter denselben Voraussetzungen können Ge¬meindebeamte Berichte im Stadtsenate erstatten.

Sit zungsprotokoll.
§ 46.

Über die Sitzungen des Stadtsenates sind
durch Magistratsbeamte , die der Bürgermeister
bestimmt , Protokolle zu führen , in welche alle
Anträge und Beschlüsse aufgenommen werdenmüssen.

Diese Protokolle sind vom Vorsitzenden und
vom Schriftführer zu unterfertigen und im Ge¬meindearchiv aufzubewahren.

Die Protokolle sind spätestens vom achten
Tage nach der Sitzung an durch vierzehn Tage
zur Einsicht der Mitglieder des Gemeinderates
aufzulegen.

Vertrauliche Anträge und Beschlüsse sind
gesondert zu protokollieren . Die Einsichtnahme
in solche Protokolle ist den Mitgliedern des Ge¬
meinderates erst gestattet , wenn der Bürgermei¬
ster die Aufhebung der Vertraulichkeit dieser
Beschlüsse ausgesprochen hat.

Beschlüsse des Stadtsenates.
§ 47.

Zur Beschlußfähig 'keit ist die Anwesenheit der
Hälfte der Mitglieder erforderlich.

Zu einem gültigen Beschluß des Stadtsenates
ist die unbedingte Stimmenmehrheit der Anwesen¬den erforderlich.

Bei gleichgeteilten Stimmen entscheidet derVorsitzende.
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Geschäftsordnung des Stadtsenates.
§ 48.

Der Stadtsenat beschließt seine Geschäftsord¬
nung- selbst.

Vollzug der Beschlüsse.
§ 49.

Der Bürgermeister ist außer den im § 50 an¬
geführten Fällen verpflichtet , jeden Beschluß des
Stadtsenates in Vollzug zu setzen.

Er bedient sich hiezu der amtsführenden
Stadträte und des Magistrates , kann aber die
Vollziehung auch einzelnen Mitgliedern des Ge-
meinderates oder den Bezirksvorstehern über¬
tragen.

Vorlage von Beschlüssen des Stadt¬
senates an den Gemeinde rat.

§ 50.
Der Bürgermeister ist berechtigt , jeden Be¬

schluß des Stadtsenates vor dem Vollzüge zu
sistieren und unter Bekanntgabe der Gründe der
Sistierung eine neuerliche Beschlußfassung über
den Gegenstand einzuholen . Verbleibt der Stadt¬
senat bei seinem ersten Beschlüsse , so kann der
Bürgermeister die Angelegenheit dem Gemeinde¬
rate zur Entscheidung vorlegen.

Er ist zur Sistierung , bzw. Vorlage an den
Gemeinderat verpflichtet , wenn er erachtet , daß
der Beschluß den bestehenden Gesetzen zuwider¬
läuft oder den Wirkungsbereich des Stadtsenates
überschreitet oder endlich der Gemeinde einen
wesentlichen Schaden zufügt.

5. Abteilung.
Von den Ausschüssen und Kommissionen des Ge¬

meinderates.
Zusammensetzung - und Wahl der

A Us s c h ü s s e.

§ 51.
Für die vom Gemeinderate zu bestimmenden

Verwaltungsgruppen werden Gemeinderatsaus¬
schüsse (§§ 101 und folgende ) gewählt.

Ein solcher Ausschuß ist für die Finanzver¬
waltung zu bestellen . Dieser Ausschuß ist auch
berechtigt , die Gebarungskontrolle hinsichtlich
aller Gemeindeämter , Anstalten und Betriebe aus¬
zuüben und sich zu diesem Zwecke die ihm er¬
forderlich scheinenden Geschäftsstücke und son¬
stigen Behelfe vorlegen zu lassen.

§ 52.
Jeder Gemeinderatsausschuß besteht aus dem

zuständigen amtsführenden Stadtrate und einer
vom Gemeinderate zu bestimmenden Anzahl von
Mitgliedern , die mindestens zehn betragen muß.
Diese Mitglieder werden vom Gemeinderate aus
seiner Mitte auf die Dauer der Wahlperiode des
Gemeinderates nach den Bestimmungen der §§ 36
und 38 der Gemeindewahlordnung gewählt.

Der amtsführende Stadtrat hat das Stimm¬
recht im Ausschusse nur , wenn er als dessen Mit¬
glied gewählt wird.

Die Gewählten bleiben bis zur Neuwahl ihrer
Nachfolger im Amte.

Erklärt der Gewählte , die Wahl in den Aus¬
schuß nicht anzunehmen , so hat der Gemeinderat
eine Neuwahl vorzunehmen.

§ 53.
Der Bürgermeister ist berechtigt , den Sitzun-

| gen aller Ausschüsse mit beratender Stimme bei¬
zuwohnen und zu den in Verhandlung stehenden
Gegenständen Anträge zu stellen . Stimmberechtigt
ist er nur , wenn er Mitglied des Gemeinderates
ist . Er kann zu den Sitzungen auch einen Ver¬
treter mit beratender Stimme entsenden.

Die Stadträte sind berechtigt , den Sitzungen
aller Ausschüsse mit beratender Stimme beizu¬
wohnen . Zu jedem Gegenstande darf aber nur je
ein Mitglied der im Stadtsenat vertretenen Par¬
teien das Wort ergreifen , wobei seine Redezeit
mit 15 Minuten begrenzt ist.

Bei ziehung von Beamten.
§ 54.

Den Ausschußsitzungen sind leitende Beamte
der Verwaltungsgruppe , die der Bürgermeister im
Einvernehmen mit dem amtsführenden Stadtrate
bestimmt , mit beratender Stimme beizuziehen . Sie
haben das Recht , zu den in Verhandlung stehen¬
den Gegenständen Anträge zu stellen.

Der amtsführende Stadtrat hat das Recht,
auch andere Beamte fallweise nach seinem Er¬
messen mit beratender Stimme beizuziehen.

Der Magistratsdirektor ist berechtigt , allen
Ausschußsitzungen mit beratender Stimme und
dem Rechte der Antragstellung im Sinne des
1. Absatzes beizuwohnen.

Bei ziehung von Gemeinderatsmit¬
gliedern als Berichterstatter.

§ 55.
Wird auf Vorschlag des amtsführenden Stadt¬

rates vom Ausschuß ein diesem nicht ange¬
hörendes Mitglied des Gemeinderates mit der Be¬
richterstattung im Gemeinderate betraut , so hat
es den Ausschußverhandlungen über die An¬
gelegenheit mit beratender Stimme beizuwohnen.

Einberufung der Ausschuß-
sitzungen.

§ 56.
Die Sitzungen werden vom amtsführenden

Stadtrate einberufen . Er ist zur Einberufung
innerhalb fünf Tagen verpflichet , wenn diese von
mindestens einem Viertel der Ausschußmitglieder
verlangt wird.

Vorsitz.
§ 57.

Jeder Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und mindestens zwei Stellvertreter
auf die Dauer der Wahlperiode des Gemeinde¬
rates nach den Bestimmungen des § 36 der Ge¬
meindewahlordnung.
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Beschlußfähigkeit und Beschluß¬
fassung.

§ 58.
Die Sitzungen sind beschlußfähig , wenn

wenigstens ein Drittel der Ausschußmitglieder an¬
wesend ist.

Zu einem gültigen Beschluß ist die unbe¬
dingte Stimmenmehrheit der Anwesenden er¬
forderlich.

Bei gleichgeteilten Stimmen entscheidet der
Vorsitzende.

Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht
öffentlich . Sie können durch Beschluß für ver¬
traulich erklärt werden . Die näheren Bestimmun¬
gen hierüber enthält die Geschäftsordnung , die
der Gemeinderat erläßt.

Die Bestimmungen der §§ 43, 44, 46, 49 und
50 finden auf die Ausschüsse sinngemäße An¬
wendung.

Wahl von Unterausschüssen.
§ 59.

Zur Vorberatung einzelner oder gleichartiger
Angelegenheiten können die Ausschüsse aus ihrer
Mitte nach den Bestimmungen des § 36 der Ge¬
meindewahlordnung Unterausschüsse wählen.

Diesen Unterausschüssen muß der betreffende
amtsführende Stadtrat angehören . Das Stimm¬
recht im Unterausschuß hat er aber -nur , wenn er
als dessen Mitglied gewählt wird.

Die Bestimmungen des § 53 gelten auch für
die Unterausschüsse.

Beizien ung außenstehender Per¬
sonen.

§ 60.
Die Ausschüsse und Unterausschüsse können

ihren Sitzungen mit beratender Stimme auch Ge¬
meinderatsmitglieder beiziehen , welche nicht Aus¬
schußmitglieder sind , desgleichen sachkundige
Personen , welche nicht Mitglieder des Gemeinde¬
rates sind.

Auflösung von Ausschüssen und Ab¬
berufung von Mitgliedern.

§ 61.
Dem Gemeinderate allein obliegt es, einen

Ausschuß , der seine Geschäfte nicht ordnungs¬
mäßig besorgt , über Antrag des Bürgermeisters
aufzulösen , oder ein Ausschußmitglied , das von
drei aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne Ent¬
schuldigungsgrund ferngeblieben ist , abzuberufen.

In diesen Fällen ist die Neuwahl binnen
14 Tagen vorzunehmen . Die Befugnisse des auf¬
gelösten Ausschusses hat in der Zwischenzeit der
Stadtsenat auszuüben.

Kommissionen.
§ 62.

Außerdem kann der Gemeinderat nach den
Bestimmungen des § 36 der Gemeindewahlordnung
aus seiner Mitte zur Vorberatung einzelner Gegen¬
stände und zur unmittelbaren Berichterstattung an

den Stadtsenat oder Gemeinderat Kommissionen
wählen , die aus mindestens sechs Mitgliedern be¬
stehen müssen . Der Gemeinderat kann auch be¬
schließen , daß eine solche Kommission in den
Angelegenheiten , für deren Behandlung sie ein¬
gesetzt ist , an Stelle des sonst zuständigen Ge¬
meinderatsausschusses (§ 101) Beschlüsse faßt.
In diesem Falle haben die Bestimmungen des § 52
sinngemäße Anwendung zu finden.

Diese Kommissionen können ihren Sitzungen
Gemeindebeamte und andere sachkundige Personen,
welche nicht Mitglieder des Gemeinderates sind,
mit beratender Stimme beiziehen.

Die Kommissionen werden das erstemal durch
den Bürgermeister , später durch den von ihnen zu
wählenden Vorsitzenden einberufen . Sie sind be¬
schlußfähig , wenn wenigstens die Hälfte der vom
Gemeinderate gewählten Mitglieder anwesend ist.
Zu einem gültigen Beschluß ist die unbedingte
Stimmenmehrheit der stimmberechtigten An¬
wesenden erforderlich.

Der Magistratsdirektor ist berechtigt , den
Sitzungen mit beratender Stimme und dem
Rechte der Antragstellung beizuwohnen.

Die Bestimmungen der §§ 46, 53 und 61
sowie die Geschäftsordnung der Gemeinderats¬
ausschüsse finden auf die Kommissionen sinnge¬
mäße Anwendung.

6. Abteilung.
Von den Bezirksvertretungen.

Zusammensetzung und Wahl.
§ 63.

Jede Bezirksvertretung besteht aus 30 Mit¬
gliedern . Diese sind auf Grund des gleichen , un¬
mittelbaren , geheimen und persönlichen Ver¬
hältniswahlrechtes aller Bundesbürger , die im Be¬
zirke ihren ordentlichen Wohnsitz haben , zu
wählen . Sie müssen selbst im Bezirke wahl¬
berechtigt sowie zum Gemeinderate wählbar sein
und dürfen nicht gleichzeitig dem Gemeinderate
angehören.

Die Mitglieder der Bezirksvertretung führen
den Titel ..Bezirksrat ".

An der Spitze der Bezirksvertretung steht der
Bezirksvorsteher . Im Verhinderungsfalle wird er
von seinem Stellvertreter vertreten.

Der Bezirksvorsteher , sein Stellvertreter und
alle übrigen Mitglieder der Bezirksvertretung
werden auf fünf Jahre gewählt . Der Bezirksvor¬
steher und sein Stellvertreter bleiben bis zur Neu¬
wahl ihrer Nachfolger im Amt.

Der Bezirksvorsteher muß nicht der Bezirks¬
vertretung angehören , aber zu ihr wählbar sein.
Stimmberechtigt und Vorsitzender ist er aber nur,
wenn er der Bezirksvertretung angehört.

§ 64.
Wenn ein Mitglied der Bezirksvertretung

durch Tod , Verzicht , Amtsverlust , Übersiedlung
aus dem Bezirke oder auf andere Art in Abgang
kommt , so ist an seine Stelle vom Bezirksvor¬
steher der Ersatzmann (§ 35 GWO.) einzuberufen.

Wird das Amt des Bezirksvorstehers oder
dessen Stellvertreters vor der Zeit erledigt , so hat
die Bezirksvertretung binnen vier Wochen die
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Neuwahl für die restliche Dauer der Wahlperiode
vorzunehmen.

Die Bestimmung ' des § 16 über den Verlust
und die zeitweilige Nichtausübung des Amtes
eines Mitgliedes des Gemeinderates findet auch
auf die Mitgliedschaft bei der Bezirksvertretung
Anwendung.

Gelöbnis der Mitglieder ; Unentgelt¬
lichkeit der Amtsführung ; Funk¬

tionsgebühren.
§ 65.

Die Mitglieder der Bezirksvertretung und
der etwa der Bezirksvertretung nicht angehörende
Bezirksvorsteher haben bei ihrem Amtsantritte
die getreue Erfüllung ihrer Pflichten in die Hand
des Bürgermeisters feierlich anzugeloben . Die
Verweigerung des Gelöbnisses oder dessen Ab¬
legung unter Bedingungen hat den Verlust des
Amtes zur Folge.

Die Mitglieder der Bezirksvertretung ver¬
walten ihr Amt unentgeltlich . Inwiefern ihnen
die Barauslagen bei Kommissionen usw. zu ver¬
güten sind , bestimmt der Gemeinderat . Dieser
setzt auch fest , ob und in welcher Höhe dem
Bezirksvorsteher und seinem Stellvertreter eine
Funktionsgebühr und eine Entschädigung für
Verdienstentgang zukommt.

Sitzungen der Bezirksvertretung.
§ 66.

Die Sitzungen der Bezirksvertretung sind
mindestens in jedem Vierteljahre einmal vom
Bezirksvorsteher einzuberufen und unter seinem
Vorsitze oder dem seines Stellvertreters ab¬
zuhalten . Gehört der Bezirksvorsteher nicht der
Bezirksvertretung an (§ 63, Absatz 5), so ist ein
eigener Vorsitzender nach den für die Wahl des
Bezirksvorstehers geltenden Bestimmungen zu
wählen . Die Sitzungen sind öffentlich , können
aber durch Beschluß für vertraulich erklärt wer¬
den. Zu ihrer Beschlußfähigkeit ist die Anwesen¬
heit von wenigstens einem Drittel der Mitglieder
erforderlich . Die Beschlüsse werden mit unbe¬
dingter Mehrheit der Stimmberechtigten gefaßt.

Nach Bedarf und insbesondere dann , wenn
wenigstens ein Viertel der Mitglieder oder der
Bürgermeister es verlangen , sind auch außer¬
ordentliche Sitzungen einzuberufen.

Von jeder Sitzung ist der Bürgermeister
rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen . Es steht
ihm oder dem von ihm hiezu bestimmten Ge-
meinderatsmitgliede jederzeit frei , in der Sitzung
der Bezirksvertretung das Wort zu ergreifen,
ohne jedoch an der Abstimmung teilzunehmen.

Die Geschäftsordnung der Bezirksvertretun¬
gen erläßt der Gemeinderat.

Sistierung von Beschlüssen.
§ 67.

Wenn eine Bezirksvertretung Beschlüsse faßt,
welche gegen ein Gesetz oder gegen Beschlüsse
ds Gemeinderates verstoßen oder den Wirkungs¬
bereich der Bezirksvertretung überschreiten oder
nach der Ansicht des Bezirksvorstehers wichtige
Interessen des Bezirkes verletzen , ist er ver¬

pflichtet , ihre Ausführung aufzuschieben und
hierüber innerhalb 14 Tage die Entscheidung des
Bürgermeisters einzuholen , welchem auch seiner¬
seits das Recht zusteht , in solchen Fällen mit
der Sistierung vorzugehen und innerhalb der
gleichen Frist die Angelegenheit dem Gemeinde¬
rate zur Entscheidung vorzulegen.

Auflösung Ton Bezirksvertretungen.
§ 68.

Die Bezirksvertretung kann vom Gemeinde¬
rate aufgelöst werden . In diesem Falle erlischt
auch die Funktion des der Bezirksvertretung nicht
angehörenden Bezirksvorstehers.

Bis zu der binnen längstens sechs Wochen
auszuschreibenden Neuwahl der gesamten Bezirks¬
vertretung hat der Bürgermeister für die Fort¬
führung der der Bezirksvertretung zukommenden
Geschäfte Vorsorge zu treffen . Dem Bürgermeister
steht überdies das Recht zu, einzelne Mitglieder
der Bezirksvertretung -, insbesondere den Bezirks¬
vorsteher , ihres Amtes zu entheben , wenn sie die
Erfüllung ihrer Amtsobliegenheiten beharrlich ver¬
nachlässigen.

7. Abteilung.
Vom Magistrate,

Zusammensetzung.
§ 69.

Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister,
den amtsführenden Stadträten , dem Magistrats¬
direktor und der entsprechenden Anzahl von
Fach - und Verwaltungsbeamten sowie dem er¬
forderlichen Hilfspersonale.

Stellung der Angestellten.
§ 70.

Die Angestellten , die behördliche Aufgaben
zu vollziehen haben , müssen nach den für Bundes¬
angestellte des betreffenden Dienstzweiges gelten¬
den Vorschriften befähigt sein.

§ 71.
Die Stellensystemisierung sowie die Fest¬

setzung der Dienst - und Besoldungsverhältnisse
der Angestellten steht dem Gemeinderate zu.

Die Ernennung (Stellenbesetzung ) und Be¬
lohnung der Angestellten , deren Versetzung in
den zeitlichen oder bleibenden Ruhestand , dann
die Entlassung sowie die Entscheidung über die
Dienstesentsagung definitiver Angestellter erfolgt
durch den Stadtsenat.

Den Besetzungsvorschlag erstattet hinsichtlich
des Magistratsdirektors der Bürgermeister , hin¬
sichtlich der Direktoren der magistratischen
Ämter der Magistratsdirektor und hinsichtlich der
übrigen durch Ernennung zu besetzenden Stellen
dieser im Einvernehmen mit dem betreffenden
Amtsdirektor.

Das Vorschlagsrecht der Personalvertretungen
wird durch die Dienstordnung geregelt.

Der Stadtsenat ist an die Vorschläge nicht
gebunden.
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Die Aufnahme in den Gemeindedienst sowie
die einstweilige Dienstesenthebung erfolgt durch
den Bürgermeister nach Maßgabe der Bestim¬
mungen der Dienstordnung und der sonstigenVorschrifterl.

§ 72.
Das Dienstverhältnis der Angestellten sowiedie aus ihm entstehenden Rechte und Pflichten

werden in der Dienstordnung und den sonstigen
grundsätzlichen Bestimmungen über das Dienst¬
verhältnis geregelt.

8. Abteilung.
Vom Kontrollamte.

§ 73.
Unabhängig vom Magistrate besteht ein Kon¬

trollamt , welchem die Rechnungs - und Gebarungs¬
kontrolle hinsichtlich der Ämter , Anstalten , Be¬
triebe und Unternehmungen der Gemeinde obliegt,
dessen Aufgabenbereich in einer eigenen Ge¬
schäftsordnung umschrieben ist und das insbe¬
sondere unmittelbar an den Bürgermeister und
alljährlich an den Gemeinderat über wichtigere
Wahrnehmungen im abgelaufenen Geschäftsjahrzu berichten hat.

Der Direktor des Kontrollamtes wird über
Vorschlag des Bürgermeisters vom Gemeinderatauf fünf Jahre bestellt . Er kann nur durch H<>-
schluß des Gemeinderates abberufen werden.

Das übrige Personal des Kontrollamtes ist
nach Vorschlag des Kontrollamtsdirektors aus
den städtischen Angestellten zuzuteilen . Dem
Amte können dauernd oder vorübergehend auch
Personen angehören , welche vertragsmäßig an¬
gestellt sind . Der Kontrollamtsdirektor ist der
Vorstand des zugeteilten Personals.

Führt eine Beanständung oder Anregung desKontrollamtes nicht zu dem von ihm beab¬
sichtigten Ergebnis , so kann es die Angelegenheit
dem im § 51, Absatz 2, bezeichneten Ausschuß
zur Entscheidung vorlegen.

9. Abteilung.
Von den Unternehmungen der Gemeinde.

§ 74.
Wirtschaftliche Einrichtungen der Gemeinde,die von ihr unmittelbar verwaltet werden und

denen der Gemeinderat die Eigenschaft einer
Unternehmung zuerkennt , gelten als Unternehmun¬
gen der Gemeinde im Sinne dieses Gesetzes.

Der Gemeinderat beschließt für sie Organi¬
sationsstatuten . In diesen sind jedenfalls vorzu¬behalten:

1. dem Gemeinderate:
a) die Zuerkennung der Eigenschaft einer Unter¬

nehmung,
b) die Beschlußfassung über die Organisations¬

statuten , in denen insbesondere der Wirkungs¬
bereich der einzelnen Organe (Gemeinderat,
Bürgermeister , Stadtsenat , amtsführende Stadt¬
räte , Ausschüsse , Unterausschüsse und Direk¬
tionen ) abzugrenzen ist,

c) die Beschlußfassung über die Tarife,

d) die Entscheidungen über die Stellensystemi-
sierung , Dienst - und Besoldungsverhältnisse
der Angestellten,

e) die Bewilligung von Ausgaben , die einen inden Organisationsstatuten festzusetzenden Be¬
trag überschreiten,

f) die Prüfung und Erledigung der Rechnungs¬
abschlüsse;
2. dem Bürgermeister:
die Zuweisung des Personals , das in seiner

Gesamtheit ihm untergeordnet ist;
3. dem Stadtsenate:

a) die Ernennung (Stellenbesetzung ) und Be¬
lohnung der Angestellten sowie deren Ver¬
setzung in den zeitlichen oder bleibenden
Ruhestand,

b) die Bewilligung von Ausgaben , die einen inden Organisationsstatuten festzusetzenden Be¬
trag überschreiten,

c) die Aufsicht über die Vermögensverwaltung.
Ferner gelten auch für die Unternehmungenals zwingende Vorschriften:
die Zusammenfassung in eine oder mehren'

Keschäftsgruppen.
die Leitung durch einen oder mehrere amts¬

führende Stadträte,
die Unterstellung unter einen oder mehrereAusschüsse , die selbst und deren Unterausschüsse

nach den Bestimmungen des § 36 der Gemeinde¬
wahlordnung zu wählen sind , schließlich die Über¬
prüfung durch den Ausschuß für Finanzverwaltung
(§ 51, Absatz 2) und das Kontrollamt (§ 73).

3. Abschnitt.
Vom Wirkungsbereiche der Gemeinde und

ihrer Verwaltungsorgane.
1. Abteilung.

Allgemeine Bestimmungen.
E inteilung des Wirkungsbereiches.

§ 75.
Der Wirkungsbereich der Gemeinde ist:

a) ein selbständiger,
b) ein staatlicher.

Selbständiger Wirkungsbereich.
§ 76.

Der selbständige , das ist derjenige Wirkungs¬
bereich , in welchem die Gemeinde mit Beobachtungder bestehenden Gesetze nach freier Selbstbestim¬
mung anordnen und verfügen kann , umfaßt über¬
haupt alles , was das Interesse der Gemeinde be¬
rührt und innerhalb ihrer Grenzen von ihr besorgt
und durchgeführt werden kann.

§ 77.
In diesem Sinne gehören hieher insbesondere:
1. Das Recht , Vermögen aller Art zu besitzenund zu erwerben und innerhalb der Schranken der

Bundes - und Landesgesetze darüber zu verfügen,
wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben , den
Gemeindehaushalt seiständig zu führen und Ab¬
gaben einzuheben;
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2. Die Obsorge für die Sicherheit der Person
und des Eigentums (örtliche Sicherheitspolizei );

3. die Sorge für die Erhaltung der Straßen,
Wege , Plätze , Brücken , Wasserleitungen , Unrats¬
kanäle und sonstigen Gemeindeanlagen und -an-
stalten sowie die örtliche Straßenpolizei , soweit
die letztere nicht gemäß Artikel 15, Absatz 4,
BVG. der Bundes -Polizeidirektion übertragen ist;

4. Flurschutz und Flurpolizei;
5. die Markt - und Lebensmittelpolizei;
6. die Gesundheitspolizei;
7. das Armenwesen und die Sorge für die

Gemeindewohltätigkeitsanstalten;
8. die Bau - und Feuerpolizei;
9. die gesetzliche Einflußnahme auf die Volks¬

schulen;
10. der Vergleichsversuch zwischen streitenden

Parteien durch aus der Gemeinde gewählte Ver¬
trauensmänner:

11. die Vornahme freiwilliger Feilbietungen
beweglicher Sachen.

Staatlicher Wirkungsbereich.
§ 78.

Den staatlichen Wirkungsbereich der Ge¬
meinde , das ist ihre Verpflichtung zur Mitwirkung
für die Zwecke der staatlichen Verwaltung , be¬
stimmt die Bundes - und Landesgesetzgebung.

§ 79.
Er teilt sich in die Mitwirkung an der mittel¬

baren Bundesverwaltung (Artikel 102, Absatz 1,
BVG.) und an der Landesverwaltung.

Organe des selbständigen und staat¬
lichen Wirkungsbereiches der Ge¬

meinde.
§ 80.

Der selbständige Wirkungsbereich wird von
dem Gemeinderate , dem Stadtsenate , den amts¬
führenden Stadträten , den Gemeinderatsaus¬
schüssen sowie den Bezirksvorstehern und Bezirks¬
vertretungen , der selbständige und der staatliche
Wirkungsbereich werden von dem Bürgermeister
mit dem Magistrate und den magistratischen Be¬
zirksämtern ausgeübt.

2. Abteilung.
Vom Wirkungsbereiche des Gemeinderates.

A. Im Allgemeinen.
§ 81.

Der Gemeinderat ist innerhalb der gesetz¬
lichen Grenzen berufen , die Gemeinde in Aus¬
übung ihrer Rechte und Pflichten zu vertreten,
für sie bindende Beschlüsse zu fassen und diese
im geeigneten Wege vollziehen zu lassen.

Er hat die Interessen der Gemeinde allseitig
zu wahren und für ihre Befriedigung durch ge¬
setzliche Mittel zu sorgen.

§ 82.
Demnach gehört zu seinem Wirkungsbereich

außer den in dieser Verfassung an anderen Stellen
dem Gemeinderate vorbehaltenen Geschäften:

I. Die Selbstbestimmung in Gemeindeange¬
legenheiten (§ 83);

II . die Oberaufsicht über die Geschäftsführung
in Angelegenheiten des selbständigen Wirkungs¬
bereiches der Gemeinde (§§ 84 bis 86);

III . die Entscheidung in gewissen , wegen ihrer
besonderen Wichtigkeit seiner Genehmigung vor¬
behaltenen Verwaltungsang -elegenheiten des selb¬
ständigen Wirkungsbereiches der Gemeinde (§§ 87
bis 89).

B. Insbesondere.
I. Selbstbestimmung.

§ 83.
Kraft des der Gemeinde zustehenden Rechtes

der Selbstbestimmung in Gemeindeangelegenheiten
hat der Gemeinderat innerhalb der gesetzlichen
Grenzen organisatorische Beschlüsse in allen den
selbständigen Wirkungsbereich der Gemeinde be¬
treffenden Angelegenheiten zu fassen.

II . Ausübung der Oberauf sieb t.
a) Uberhaupt.

§ 84.
Infolge des der Gemeinde zustehenden Rechtes

der Oberaufsicht ist der Gemeinderat befugt , die
Geschäftsführung aller Gemeindeämter , -betriebe
und -anstalten in Angelegenheiten des selbstän¬
digen Wirkungsbereiches zu untersuchen , bzw.
untersuchen zu lassen , die Vorlage aller ein¬
schlägigen Akten , Urkunden , Rechnungen , Schriften
und Berichte zu verlangen und sich in einzelnen
Fällen von besonderer Wichtigkeit die Genehmi¬
gung vorzubehalten.

b) Insbesondere bezüglich der Verwaltung des
Gemeindevermögens und Gemeindegutes.

§ 85.
Der Gemeinderat ist verpflichtet , für die Ein¬

tragung des unbeweglichen Eigentums der Ge¬
meinde in die öffentlichen Bücher zu sorgen , dann
das gesamte sowohl bewegliche als unbewegliche
Eigentum sowie sämtliche Gerechtsame der Ge¬
meinde und die in der Verwahrung der Ge¬
meinde stehenden Fonds und Stiftungen mittels
eines Inventars in Übersicht zu halten und dieses
jährlich zu veröffentlichen.

Er hat dafür zu sorgen , daß das gesamte
erträgnisfähige Vermögen der Gemeinde und die
in der Verwaltung der Gemeinde stehenden
Stiftungen in der Art verwaltet werden , daß sie
ohne Beeinträchtigung der Substanz die tunlichst
größte Rente abwerfen.

Er ist endlich verpflichtet , darauf zu sehen,
daß kein berechtigtes Gemeindemitglied von dem
Gemeindegute einen größeren Nutzen ziehe, als
zur Deckung seines Bedarfes notwendig ist . Jede
na*h Deckung des Bedarfes erübrigende Nutzung
hat eine Rente für die Gemeinde zu bilden.

c) Skontrierung der Kassen.
§ 86.

Der Gemeinderat hat darauf zu sehen , daß
die städtischen Kassen von Zeit zu Zeit skontriert
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werden , und kann deren Skontrierung durch den
Stadtsenat sowie auch durch Kommissionen aus
seiner Mitte vornehmen.

III . Der Entscheidung des Gemeinde¬
rates vorbehalteneAngelegenheiten.

a) Feststellung des Voranschlages.
§ 87.

Der Gemeinderat hat den Voranschlag der
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde sowie
ihrer Fonds , Anstalten und Betriebe für jedes Ver¬
waltungsjahr , das mit dem des Bundes zusammen¬
fällt , festzustellen . Zu diesem Zweck hat der
amtsführende Stadtrat für die Finanzverwaltung
dem Finanzausschuß (§ 51) und dem Stadtsenate
mindestens sechs Wochen vor Beginn des Ver¬
waltungsjahres einen nach Verwaltungsgruppen
geordneten Voransehlagsentwurf vorzulegen.

Vor der Beratung durch den Gemeinderat
ist der Voranschlagsentwurf während einer Woche
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen . Dies ist in
sämtlichen Bezirken sowie durch Einschaltung in
die „Wiener Zeitung " zu verlautbaren . Die all¬
fälligen Erinnerungen der Gemeindemitglieder
werden zu Protokoll genommen und sind bei der
Beratung in Erwägung zu ziehen.

b) Prüfung und Erledigung der Rechnungen.
§ 88.

Der Gemeinderat prüft und erledigt die ge¬
hörig belegten Jahresrechnungen über die Ein¬
nahmen und Ausgaben der Gemeinde sowie ihrer
Fonds , Anstalten und Betriebe.

Zu diesem Zwecke hat sie der Magistrat nach
Prüfung durch das Kontrollamt längstens zehn
Monate nach Ablauf des Verwaltungsjahres dem
Finanzausschuß und dem Stadtsenate vorzulegen.

Durch 14 Tage vor der Prüfung und Er¬
ledigung der Rechnungen werden sie zur öffent¬
lichen Einsicht aufgelegt und wird dies in sämt¬
lichen Bezirken sowie durch Einschaltung in die
„Wiener Zeitung " verlautbart.

Die Erinnerungen der Gemeindemitgliederdaxtiber sind zu Protokoll zu nehmen und bei der
Prüfung in Erwägung zu ziehen.

Bei nicht genügender Rechtfertigung der in
Ansehung der Rechnungen gestellten Mängel wirdvom Gemeinderate das administrative Erkenntnis
gegen den Zahlungspflichtigen , vorbehaltlich des
weiteren gesetzlichen Verfahrens , geschöpft.

c) Sonstige besonders wichtige Verwaltungsange¬
legenheiten.

§ 89.
Dem Gemeinderate ist ferner vorbehalten:

a) die Stellensystemisieruug sowie die Fest¬
setzung der Dienst - und Besoldungsverhält¬
nisse der Angestellten;

b) die Beschlußfassung über die Funktionsge¬
bühren und Ruhegenüsse der gewählten Ge¬
meindefunktionäre sowie über die Versor¬
gungsgenüsse ihrer Hinterbliebenen;

c) die Erwerbung unbeweglicher Güter oder
ihnen gleichgehaltener Rechte , wenn der
Kaufpreis oder Tauschwert 30.000 S über¬
steigt;

d) der Abschluß und die Auflösung von Bestand-
und sonstigen Verträgen , wenn das bedungene
Entgelt jährlich mindestens 15.000 S beträgt;

e) die Veräußerung und Verpfändung von un¬
beweglichem Gemeindevermögen oder Ge¬
meindegut im Werte von mehr als 9000 S
sowie von beweglichem Gemeindevermögen
im Werte von mehr als 30.000 S;

f) die Aufnahme von Darlehen sowie die Lei¬
stung von Bürgschaften durch die Gemeinde
mit den durch die Bundesgesetze verfassungs¬
mäßig vorgeschriebenen Beschränkungen;

g) die Bewilligung zur Ausführung von Neu-
bauten auf Kosten der Gemeinde , wenn die
veranschlagten Gesamtkosten mehr als 30.000 S
betragen:

Ii) die Bewilligung von allen im Voranschlag
nicht vorgesehenen Ausgaben , wenn sie mehr
als 40.000 S betragen;

i) die Ausschreibung von Abgaben , Zuschlägen,
Umlagen , Gebühren und Taxen zur Deckung-
der Gemeindebedürfnisse sowie die Fest¬
setzung von Entgelten für Leistungen der
Gemeinde , jedoch mit den durch die Bundes¬
gesetze verfassungsmäßig vorgeschriebenen
Beschränkungen . Alle diese Leistungen zur
Deckung der Gemeindebedürfnisse oder für
Gemeindezwecke können mit denselben
Zwangsmitteln eingetrieben werden , welche
zur Einhebung der direkten Bundessteuern
bestehen;

k) die Abschreibung öffentlich -rechtlicher For¬
derungen der Gemeinde wegen Uneinbringlich¬
keit sowie die Nachsicht oder Herabsetzung
privatrechtlicher Forderungen , wenn die For¬
derung 15.000 S übersteigt;

1) die Nachsicht von Mängelersätzen im Be¬
trage von mehr als 15.000 S;

m) die Verleihung von Ehrengaben , die Ernen¬
nung von Bürgern und Ehrenbürgern;

n) die Beschlußfassung über die Geschäftsord¬
nung des Kontrollamtes;

o) die Bewilligung von Beiträgen für Wohltätig-
keits -, Bildiungs- und andere gemeinnützigeZwecke . Der Gemeinderat kann aber die Aus¬
übung dieses Rechtes unter gleichzeitiger Be¬
grenzung der dafür bewilligten Mittel einem
Ausschuß (§ 51) überlassen.
Diese Bestimmungen gelten auch für die Fondsder Gemeinde.

Überlassung von Gegenständen an
die Bezirksvertretungen.

§90.
Der Gemeinderat bestimmt , welche Gegen¬

stände des selbständigen Wirkungsbereiches in den
einzelnen Bezirken , abgesehen von den schon auf
Grund dieser Verfassung dem Wirkungsbereiche
der Bezirksvertretungen zugewiesenen Angelegen¬
heiten , noch außerdem der Beschlußfassung der
Bezirksvertretungen überlassen werden , und kann
auch fallweise einzelne Gegenstände einer Bezirks¬
vertretung übertragen.
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3. Abteilung.
Vom Wirkungsbereiche des Bürgermeisters.

§91.
Der Bürgermeister steht an der Spitze der Ge¬

meindeverwaltung.
Er ist insbesondere berechtigt und verpflichtet,

über die Einhaltung ' der durch diese Verfassung
für die einzelnen Organe der Gemeinde bestimmten
Wirkungsbereiche zu wachen.

Er vertritt die Gemeinde als juristische Per¬
son nach außen.

Der Bürgermeister ist für seine Amtshandlun¬
gen dem Gemeinderate und bezüglich der mittel¬
baren Bundesverwaltung auch der Bundesregie¬
rung verantwortlich.

§ 92.
Der Bürgermeister führt den Vorsitz in den

Sitzungen des Stadtsenates und hat Sitz in allen
Gemeinderateausschüssen , Unterausschüssen und
Kommissionen . Zum Vorsitzenden im Gemeinde-
rate kann er gewählt werden (§ 21), wenn er Mit¬
glied des Gemeinderates ist . Unter der gleichen
Voraussetzung ist er in den Gemeinderatsausschüs-
sen , Unterausschüssen und Kommissionen stimm¬
berechtigt.

Er ist Vorstand des Magistrates , für dessen
Geschäftsführung er verantwortlich ist.

Ihm sind die amtsführenden Stadträte , die
Bezirksvorsteher , die sämtlichen Beamten und
sonstigen Angestellten der Gemeinde sowie ihrer
Anstalten untergeordnet . Sie haben sich seinen
Weisungen unter seiner Verantwortung zu fügen.
Die Disziplinargewalt übt er nach den Bestim¬
mungen der allgemeinen Dienstordnung und der
sonstigen Dienstvorschriften.

Der Bürgermeister erläßt mit Genehmigung
des Stadtsenates die Geschäftsordnung und die
Geschäftseinteilung für den Magistrat , mit Ge¬
nehmigung des Gemeinderates die Geschäftsord¬
nung für das Kontrollamt . Dem Bürgermeister
steht die Zuweisung des Personals beim Magi¬
strat , beim Kontrollamt und bei allen Anstalten
der Gemeinde zu.

Er veranlaßt die periodische Skontrierung der
Kassen.

§ 93.
Der Bürgermeister ist berechtigt , bei dring¬

lichen Fällen in Angelegenheiten , die in den Wir¬
kungsbereich eines Gemeinderatsausschusses , des
Stadtsenates oder des Gemeinderates fallen , unter
seiner Verantwortung Verfügungen zu treffen,
wenn die Entscheidung dieser Gemeindeorgane
ohne Nachteil für die Sache nicht abgewartet wer¬
den kann . Er hat die Angelegenheit jedoch un¬
verzüglich dem zuständigen Gemeindeorgane zur
nachträglichen Genehmigung vorzulegen.

§94.
Der Bürgermeister hat das Recht der Si¬

stierung von Beschlüssen des Gemeinderates , des
Stadtsenates , der Gemeinderatsausschüsse und der
Bezirksvertretungen , ferner die Befugnis , Gegen¬
stände , die in den Wirkungsbereich des Magi¬
strates fallen , ausgenommen Verwaltungsstraf¬
sachen , selbst unter seiner eigenen Verantwortung
zu erledigen.

§ 95.
Der Bürgermeister wird in allen Befugnissen

und Angelegenheiten mit Ausnahme des Vorsitzes
im Gemeinderate (§ 21) und im Stadtsenate (§ 42)
durch das von ihm bestimmte oder in Ermange¬
lung einer solchen Bestimmung vom Stadtsenat
berufene Mitglied des Stadtsenates vertreten , als
Vorstand des .Magistrates auch durch den Magi¬
stratsdirektor.

Der Stellvertreter des Bürgermeisters ist
gleich diesem auch der Bundesregierung verant¬
wortlich.

Den Wirkungsbereich des Bürgermeisters als
Landeshauptmannes regelt das zweite Hauptstück.

4. Abteilung.
Vom Wirkungsbereiche des Stadtsenates.

§ 96.
Dem Stadtsenat obliegt , sofern nicht Aus¬

nahmen , insbesondere für den Fall der Dringlich¬
keit , durch dieses Gesetz oder die Geschäftsord¬
nung vorgesehen sind , die Vorberatung der in den
Wirkungsbereich des Gemeinderates fallenden An¬
gelegenheiten.

Die Prüfung des Voranschlages und des Rech¬
nungsabschlusses hat er in gemeinsamer Sitzung
mit dem Finanzausschuß vorzunehmen , in der der
Bürgermeister , sein Stellvertreter im Vorsitz im
Stadtsenate (§ 42) oder der Vorsitzende (Stellver¬
treter ) des Finanzausschusses den Vorsitz führt.
Die Abstimmung ist getrennt vorzunehmen . Stim¬
men die Beschlüsse nicht überein . so ist für den
Antrag an den Gemeinderat der Beschluß des
Stadtsenates maßgebend , der davon abweichende
Beschluß des Finanzausschusses ist aber dem Ge¬
meinderat zur Kenntnis zu bringen.

§ 97.
Der Stadtsenat schlägt dem Gemeinderate die

amtsführenden Stadträte (§ 38) vor.

§ 98.
In seinen Wirkungsbereich fallen außerdem:

a) die Ernennung (Stellenbesetzung ) und Beloh¬
nung der Angestellten , desgleichen deren Ver¬
setzung in den zeitlichen oder bleibenden
Ruhestand und die Entlassung sowie die Ent¬
scheidung über die Dienstesentsagung defini¬
tiver Angestellter;

b) die Ausübung des Präsentationsrechtes der
Gemeinde rücksichtlich der Ernennung von
Lehrpersonen;

c) die Ausübung des Präsentationsrechtes der
Gemeinde aus dem Titel des Patronates;

d) die Zustimmung zu Ausschußbeschlüssen über
Ausgaben , die im Voranschlage nicht vorge¬
sehen sind , wenn sie 40.000 S nicht über¬
steigen;

e) die Bewilligung zur Einbringung von Be¬
schwerden oder Klagen an den Verfassungs¬
oder Verwaltungsgerichtshof;

f) die Entscheidung über die Zuständigkeit von
Ausschüssen in zweifelhaften Fällen;

g) die Entscheidung in Angelegenheiten , die zwi¬
schen zwei oder mehreren Gemeinderatsaus¬
schüssen strittig sind.
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§ 89.
Der Stadtsenat ist berechtig ! , bei dringlichen

Fällen in Angelegenheiten , die in den Wirkungs¬
bereich des Gemeinderates fallen , nach Vorbe¬
ratung im zuständigen Ausschusse Verfügungen
zu treffen , insbesondere Ausgaben zu beschließen,
wenn die Entscheidung des Gemeinderates ohne
Nachteil für die Sache nicht abgewartet werden
kann , desgleichen die Vorberatung gemäß § 101,
zweiter Satz , an Stelle des Ausschusses zu pflegen.Der Beschluß ist dem Gemeinderate in seiner näch¬
sten Sitzung zur nachträglichen Genehmigung
vorzulegen.

Ebenso ist er berechtigt , bei dringlichen Fäl¬
len in Angelegenheiten , die in den Wirkungsbereich
eines Ausschusses fallen , Verfügungen zu treffen,
insbesondere Ausgaben zu beschließen , wenn die
Entscheidung des Ausschusses ohne Nachteil für
die Sache nicht abgewartet werden kann . Der Be¬
schluß ist dem Ausschuß in seiner nächsten Sitzung
zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen.

Entscheidung über B e s c h werden.
§ 100.

Sofern nicht durch ein Gesetz eine andere
Beschwerdeinstanz gegeben ist , entscheidet in den
zum selbständigen Wirkungsbereiche der Ge¬
meinde gehörigen Angelegenheiten der Stadtsenat
über Beschwerden gegen Verfügungen des Magi¬
strates , eines magistratischen Bezirksamtes oder
eines Bezirksvorstehers , dann gegen Beschlüsse
einer Bezirksvertretung.

Solche Beschwerden sind bei der Amtsstelle
einzubringen , gegen deren Entscheidung sie sich
richten . Die Beschwerden sind binnen 14 Tagen,
von dem der Zustellung folgenden Tag an ge¬
rechnet , zu überreichen . Diese Bestimmung gilt
nur für Fälle , in denen das allgemeine Verwal¬
tungsverfahrensgesetz keine Anwendung findet
und für die Frist und Ort der Einbringung der
Berufung nicht ohnedies gesetzlich geregelt sind.

Gegen die Entscheidung des Stadtsenates
findet eine weitere Berufung , insbesondere an den
Gemeinderat , nicht statt.

5. Abteilung.
Vom Wirkungsbereiche der Gemeinderatsaus¬

schüsse.
§ 101.

Die Gemeinderatsausschüsse sind die be¬
schließenden Organe der Gemeinde in allen An¬
gelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches
der Gemeinde , welche nach dieser Verfassung
nicht anderen Gemeindeorganen zugewiesen sind.
Außerdem obliegt ihnen die Vorberatung in den
Angelegenheiten des selbständigen Wirkungs¬
bereiches der Gemeinde , die in den Wirkungs¬
bereich des Stadtsenates oder Gemeinderates ge¬
hören , mit Ausnahme der im § 98, Punkt a, b und
c bezeichneten Angelegenheiten sowie der Ent¬
scheidung über Beschwerden (§ 100).

Außerdem obliegt ihnen die Vorberatung in
den Angelegenheiten des selbständigen Wirkungs¬
bereiches der Gemeinde , die in den Wirkungs¬
bereich des Stadtsenates gemäß § 96, Absatz 1
und § 98, Punkt d, f und g gehören.

§ 102.
Die Gemeinderatsausschüsse haben sich genau

an die Ansätze des Voranschlages zu halten . Er¬
gibt sich bei einer Ausgabepost eine unvermeid¬
bare Überschreitung des Ansatzes , so ist vor der
Beschlußfassung die Zustimmung des amtsfüh¬
renden Stadtrates für die Finanzverwaltung ein¬
zuholen , der hierüber dem Finanzausschuß und
dem Stadtsenat und , soweit es sich um Über¬
schreitungen von mehr als 40.000 S handelt , auch
dem Gemeinderat periodisch Bericht zu erstat¬
ten hat.

Ist eine Ausgabe im Voranschlag überhaupt
nicht vorgesehen , so ist die Zustimmung des Stadt¬
senates oder auch des Gemeinderates einzuholen
(§ 89, lit, h, und § 98, lit . d). Bei Gefahr im Ver¬
zuge darf eine solche Ausgabe , sofern sie
1.000.000 S nicht übersteigt , mit Zustimmung des
Finanzausschusses vollzogen werden ; die Geneh¬
migung des Stadtsenates oder auch des Gemeinde¬
rates ist nachträglich anzusprechen.

§ 103.
Angelegenheiten , die den Wirkungsbereich

zweier oder mehrerer Ausschüsse betreffen , können
nacheinander in den betreffenden Ausschüssen
oder in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen
werden . Die gemeinsame Sitzung beruft der Bür¬
germeister oder über seine Ermächtigung der¬
jenige amtsführende Stadtrat ein , bei dessen Ge¬
schäftsgruppe die Angelegenheit zuerst anhängig
wurde . Die Verhandlungen leitet der Vorsitzende
des Ausschusses dieser Geschäftsgruppe . Die Ab¬
stimmung hat jeder Ausschuß für sich vorzuneh¬
men . Falls die Beschlüsse nicht übereinstimmen,
entscheidet der Stadtsenat.

Die näheren Bestimmungen sind in der Ge¬
schäftsordnung der Ausschüsse festzusetzen.

Der Stadtsenat entscheidet auch endgültig
im Streitfalle , von welchem Ausschusse eine An¬
gelegenheit zu behandeln ist.

6. Abteilung.
Vom Wirkungsbereiche des Bezirksvorstehers und

der Bezirksvertretung.
Stellung des Bezirksvo -r Stehers.

§ 104.
Die Bezirksvorsteher sind Exekutivorgane der

Gemeinde und dienen zur Unterstützung des Bür¬
germeisters in den Angelegenheiten des selbstän¬
digen Wirkungsbereiches der Gemeinde , soweitsie den Gemeindebezirk betreffen.

Aufträge , welche dem Bezirksvorsteher vom
Bürgermeister zukommen , hat er unter seiner Ver¬
antwortlichkeit selbst zu vollziehen oder vollziehen
zu lassen . Hiezu kann er sich auch der Mitglieder
der Bezirksvertretung bedienen.

Die Bezirksvorsteher können jederzeit den
Sitzungen des Gemeinderates mit beratender
Stimme anwohnen.

Stellung der Bezirksvertretung.
§ 105.

Die Bezirksvertretung besorgt jene Angelegen¬
heiten , welche die Interessen des Bezirkes zunächst

20



berühren und innerhalb ihrer Bezirksgrenzen sowie
mit den der Verwendung im Bezirke gewidmeten
oder den vom Gemeinderate bewilligten Mitteln
vollständig durchgeführt werden können , insofern
ihr diese Angelegenheiten vom Gemeinderate aus¬
drücklich übertragen worden sind.

Sie hat sich bei der Besorgung dieser Ange¬
legenheiten an die Anordnungen des Gemeinde¬
rates zu halten.

Sie ist berechtigt , in allen anderen , den Bezirk
oder die ganze Gemeinde betreffenden Angelegen¬
heiten Anträge bei dem Gemeinderate einzu¬
bringen.

Sie hat insbesondere alljährlich , spätestens
vier Monate vor Beginn des Verwaltungsjahres,
den Voranschlag über das für die besonderen Be¬
dürfnisse des Bezirkes sich ergebende Erfordernis
dieses Jahres , nachdem dieser Voranschlag durch
14 Tage zur allgemeinen Einsicht aufgelegen ist,
an den Bürgermeister einzusenden und die vorge¬
brachten Einwendungen und Erinnerungen anzu¬
schließen.

§ 106.
Die Mitwirkung der Bezirksvertretungen im

staatlichen Wirkungsbereiche der Gemeinde wird
im Rahmen der bundesgesetzlichen Bestimmungen
durch Landesgesetz geregelt.

7. Abteilung.
Vom Wirkungsbereiche des Magistrates.

Stellung des Magistrates.
§ 107.

Der Magistrat ist das Exekutivorgan der Ge¬
meinde.

Er besorgt die ihm zugewiesenen Angelegen¬
heiten des selbständigen Wirkungsbereiches sowie
die Geschäfte des staatlichen Wirkungsbereiches
der Gemeinde . In den Ausfertigungen ist der Wir¬
kungsbereich ersichtlich zu machen.

Er verfügt und entscheidet in allen Verwal¬
tungsrechtssachen in erster Instanz.

Ihm obliegt insbesondere außer den in dieser
Verfassung an anderen Orten ihm zugewiesenen
Geschäften:
' a) die unmittelbare Verwaltung des Vermögens

der Gemeinde , ihrer Fonds , Anstalten und
Stiftungen;

b) die Verfassung der Jahresrechnungen und
der Voranschläge , welche er mit seinen An¬
trägen dem Finanzausschusse vorzulegen hat;

c) die Erstattung der im § 71 angeführten Be-
setzungsvorscnläge;

d) die Vorberatung , Berichterstattung und An¬
tragstellung in allen Fällen , in denen der Ge¬
meinderat , der Stadtsenat oder ein Ausschuß
dies verlangen;

e) die Anordnung einmaliger Ausgaben bis zu
25.000 S, wiederkehrender Ausgaben von
jährlich höchstens 2500 S, jedoch nur für einen
Zeitraum von nicht mehr als drei Jahren,
von Anerkennungsgaben und Aushilfen bis
zum Betrage von 300 S. sofern alle diese
Ausgaben im Voranschlag bedeckt oder ge¬
mäß § 102 beschlossen sind ; ferner die Ver¬
äußerung von beweglichem Gemeindever¬
mögen im Werte von höchstens 200 S und die

Abschreibung uneinbringlicher Gemeindefor¬
derungen bis zu 200 S;

f) der Abschluß oder die Auflösung von Ver¬
trägen , durch welche Verpflichtungen über¬
nommen oder Leistungen an die Gemeinde
bedungen werden , wenn die darin festgesetzte
einmalige Leistung der Gemeinde 6000 S oder
die jährliche Leistung der Gemeinde 3000 S
nicht übersteigt und die Dauer des Vertrages
drei Jahre nicht überschreitet , sofern die Aus¬
gabe im Voranschlag bedeckt oder gemäß
§ 102 beschlossen ist;

g) die Aufnahme in die Versorgungshäuser und
humanitären Anstalten der Gemeinde , die Be-
teilung mit Erhaltungsbeiträgen (Armen¬
pfründen ), Aushilfen und Unterstützungen
aus den der Gemeinde unterstehenden Wohl¬
tätigkeitsfonds.

Betriebe.
§ 108.

Verwaltungszweige , die sieh ihrer Natur nach
dazu eignen , können durch Beschluß des Gemeinde¬
rates als Betriebe organisiert werden . Sie können
mit einem über die Zuständigkeitsgrenzen des
§ 107 hinausgehenden Wirkungsbereiche und mit
einer gegenüber den anderen Teilen des Magi¬
strates erhöhten Selbständigkeit ausgestattet
werden . Jedoch sind auch sie dem Gemeinderate,
dem Stadtsenate , dem zuständigen Gemeinderats¬
ausschuß sowie dem Bürgermeister , dem zustän¬
digen amtsführenden Stadtrate und dem Magi¬
stratsdirektor untergeordnet . Die näheren Bestim¬
mungen sind in der Geschäftsordnung des Magi¬
strates vorzusehen.

Geschäftsgruppen des Magistrates.
§ 109.

Der Magistrat wird in Geschäftsgruppen und
innerhalb dieser in Abteilungen eingeteilt.

Diese Geschäftsgruppen sind den Verwaltungs-
gruppen anzupassen , für die Gemeinderatsaus¬
schüsse gewählt werden (§ 51).

Jeder Geschäftsgruppe steht ein amtsführender
Stadtrat vor , der für die Geschäftsführung im
selbständigen Wirkungsbereiche der Gemeinde dem
Bürgermeister und mit ihm dem Gemeinderate
verantwortlich ist.

Die näheren Bestimmungen über die Ali
grenzung des Wirkungsbereiches der amtsführen¬
den Stadträte gegenüber dem der beamteten Vor¬
stände (Direktoren ) sowie des Magistratsdirektors
enthält die Geschäftsordnung des Magistrates.

Geschäfte des Magistrates im staat¬
lichen Wirkungsbereiche der Ge¬

meinde.
§ HO.

Der Magistrat hat unter Leitung und Ver¬
antwortung des Bürgermeisters die Geschäfte des
der Gemeinde übertragenen staatlichen Wirkungs¬
bereiches , insbesondere die Einhebung und Ab¬
fuhr der direkten Steuern unter Haftung der Ge¬
meinde zu besorgen ; außerdem hat er als poli¬
tische Behörde alle Amtshandlungen , welche in.
dem der Gemeinde durch das Gesetz vom 19. Mai



1868. RGBl. Nr . 44, zugewiesenen Wirkungsbereiche
einer politischen Bezirksbehörde gelegen sind,
sofern sie nicht der Bundespolizeibehörde vorbe¬
halten sind , nach den für das Verfahren der poli¬
tischen Bezirksbehörden jeweils bestehenden Vor¬
schriften und alle Aufträge , welche ihm noch durch
besondere Gesetze übertragen wurden , genau zu
vollziehen.

Lokalpolizei.
§ Hl.

Der Magistrat hat unter Leitung und Ver¬
antwortung des Bürgermeisters die der Gemeinde
zustehende Lokalpolizei zu handhaben.

Er ist auch hiebei an die bestehenden Gesetze
und Verordnungen gebunden.

Dem Magistrate steht das Recht zu, in An¬
gelegenheiten der der Gemeinde zustehenden
Lokalpolizei allgemeine Anordnungen und Ver¬
bote zu erlassen und Geldstrafen zugunsten des
Gemeindearmenfonds (allgemeinen Versorgungs-
fonds) bis zum Betrage von 200 S oder Arrest-
strafen bis zu 14 Tagen für deren Übertretung
festzusetzen.

Die Anordnungen und Verbote werden durch
Kundmachungen verlautbart , die vom Magistrat
an den Amtstafeln für mindestens acht Tage an¬
zuschlagen sind . Der Magistrat kann aber auch
verfügen , daß sie von den Hauseigentümern oder
deren Beauftragten in den Häusern im Hausflur
oder Stiegenhaus an einem allen Hausparteien zu¬
gänglichen Ort anzuschlagen sind.

Magistratische Bezirksämter.
§ H2.

In den Bezirken bestehen magistratische Be¬
zirksämter , welche die nach der Geschäftseintei¬
lung des Magistrates der dezentralisierten Behand¬
lung zugewiesenen Angelegenheiten selbständig
im Namen des Bürgermeisters beziehungsweise
des Magistrates und unter deren Überwachung be¬
sorgen . Erforderlichenfalls können für bestimmte,
räumlich abliegende Bezirksteile einzelne Beamte
mit besonderen Vollmachten exponiert werden.

An der Spitze der Bezirksämter stehen rechts¬
kundige Beamte des Magistrates , denen das nach
den Arerhältnissen des Bezirkes erforderliche Per¬
sonal beigegeben ist.

Ausnahmsweise kann der Stadtsenat als Lan¬
desregierung ein magistratisches Bezirksamt für
zwei benachbarte Bezirke aufstellen.

Der Bürgermeister kann zur Erzielung eines
leichteren amtliehen Verkehres über Vorschlag der
ßezirksvertretung Bezirksaufsichtsräte für einzelne
Teile größerer Gemeindebezirke bestellen , welche
daselbst jene Amtshandlungen des selbständigen
und staatlichen Wirkungsbereiches , die ihnen vom
Bürgermeister zugewiesen werden , nach den Wei¬
sungen des Vorstandes des magistratischen Be¬
zirksamtes zu besorgen haben . Ihnen obliegt in
diesem Bezirksteile auch die Vertretung des Be¬
zirksvorstehers nach dessen Anordnungen ; sie
müssen in dem Bezirksteile , für welchen sie bestellt
werden , ihren ordentlichen Wohnsitz haben.

§ U3.
Das magistratische Bezirksamt unterstellt un¬

mittelbar dem Magistrate . In jenen Angelegen¬
heiten , welche in den Wirkungsbereich der Be¬
zirksvertretungen gehören , hat es die Anord¬
nungen und Beschlüsse des Bezirksvorstehers , be¬
ziehungsweise der Bezirksvertretung , im Falle der
Bezirksvorsteher darum ersucht , auszuführen und
die bezüglichen Erledigungen dementsprechend
besonders kenntlich zu machen.

In Angelegenheiten der mittelbaren Bundes¬
verwaltung steht den Bundesministerien das Recht
zu, innerhalb ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches
dem magistratischen Bezirksamte unmittelbar
Weisungen zu erteilen und Auskünfte von ihm zu
begehren.

Instanzenzug im staatlichen Wir¬
kungsbereiche.

§ H4.
Der Instanzenzug im staatlichen Wirkungs¬

bereiche der Gemeinde wird im § 144 geregelt.

Geschäftsordnung und Geschäft s-
einteilung des Magistrates.

§ 115.
Die Geschäftsordnung und Oesehäftseinteilung

des Magistrates erläßt der Bürgermeister mit Ge¬
nehmigung des Stadtsenates.

In der Geschäftsordnung des Magistrates ist
insbesondere zu bestimmen , welche Angelegen¬
heiten vom Magistrate der kollegialen Beratung
zu unterziehen sind.

Zweites Hauptstück.
Wien als Land.

1. Abschnitt.

Organe der Gesetzgebung und Vollziehung.
§ 116.

Der Gemeinderat der Stadt Wien ist auch
Landtag für Wien.

Die Gesetzgebungsperiode des Landtages fällt
mit der Wahlperiode zusammen.

§ 117.
Der Bürgermeister ist auch Landeshauptmann,

der Stadtsenat auch Landesregierung und der Ma¬
gistratsdirektor auch Landesamtsdirektor für Wien
im Sinne des Bundes -Verfassungsgesetzes . Der
Wiener Magistrat ist für Wien auch Amt der Lan¬
desregierung.

§ 118.
Stadtsenat , Bürgermeister , Magistratsdirektor

und Magistrat haben ihre Bescheide im Wirkungs¬
bereiche der Landesverwaltung als „Wiener
Landesregierung ", „Landeshauptmann von Wien '",
„Landesamtsdirektor von Wien " und „Amt der
Wiener Landesregierung " zu erlassen.



2. Abschnitt.
Gesetzgebung.

Erfordernisse der Landesgesetze
für Wien.

§ 119-
Zu einem Landesgesetze ist der Beschluß des

Landtages , die Beurkundung durch den Landes¬
hauptmann und die Gegenzeichnung durch den
Landesamtsdirektor , endlich die Kundmachung
durch den Landeshauptmann erforderlich.

Insoweit ein Landesgesetz bei der Vollziehung
die Mitwirkung von Bundesbehörden vorsieht,
muß zu dieser Mitwirkung die Zustimmung der
Bundesregierung eingeholt werden (Artikel 97
BVG.).

Die Kundmachung der Landesgesetze für
Wien ist im „Landesgesetzblatt für Wien " vorzu¬
nehmen.

Die näheren Bestimmungen über dieses Ge¬
setzblatt , insbesondere über die Art der Kund¬
machung und den Beginn der Wirksamkeit der
Gesetze , enthält das Gesetz über das Landesgesetz¬
blatt für Wien.

Bestimmungen über die Geschäfts¬
ordnung des Landtages.

Einberufung , Öffentlichkeit.
§ 120.

Die Sitzungen des Landtages sind gesondert
einzuberufen . In ihnen dürfen Verwaltungsange¬
legenheiten der Gemeinde nicht verhandelt werden.

Die Einberufung obliegt dem ersten Präsi¬
denten , im Falle seiner Verhinderung dem nächst¬
folgenden Präsidenten . Er ist zur Einberufung ver¬
pflichtet , wenn dieses Verlangen von wenigstens
einem Viertel der Landtagsabgeordneten schrift¬
lich gestellt wird.

Die Zeit vom 15. Juli bis 15. September jeden
Jahres gilt als sitzungs - (tagungs -) freie Zeit . Es
kann jedoch auch während dieser Zeit gemäß den
Bestimmungen des Absatzes 2 eine außerordent¬
liche Sitzung des Landtages einberufen werden.

Die Sitzungen sind öffentlich.
Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen , wenn

es vom Präsidenten oder einem Fünftel der an¬
wesenden Abgeordneten verlangt und vom Land¬
tag nach Entfernung der Zuhörer beschlossen
wird.

Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhand¬
lungen in diesen öffentlichen Sitzungen sowie in
den Sitzungen der Ausschüsse (§ 51) bleiben von
jeder Verantwortlichkeit frei.

V o r s i t z.
§ 121.

Der Landtag wählt aus seiner Mitte unter sinn¬
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 36
der Gemeindewahlordnung eine durch die Ge¬
schäftsordnung festzusetzende Anzahl von Vor¬
sitzenden , denen der Titel erster usw. Präsident
zukommt . Der Landeshauptmann und die übrigen
Mitglieder der Landesregierung sind zu Vorsitzen¬
den nicht wählbar . Vorsitzende , die in die Landes¬
regierung gewählt werden , haben das erstere Man¬
dat niederzulegen.

Im Falle der Verhinderung des ersten Präsi¬
denten vertritt ihn der zweite bzw. der nächste.

Der Präsident leitet die Verhandlungen , hand¬
habt die Bestimmungen der Geschäftsordnung und
achtet auf deren Beobachtung und sorgt für die
Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung wäh¬
rend der Sitzungen.

Beschlußfähigkeit.
§ 122.

Der Landtag ist beschlußfähig , wenn wenig¬
stens ein Drittel der Abgeordneten versammelt ist.

Zu Beschlüssen über eine Abänderung dieses
Hauptstückes sowie über sonstige Landesverfas¬
sungsgesetze ist die Anwesenheit der Hälfte der
Landtagsabgeordneten erforderlich.

Berichterstattung.
§ 123.

Als Berichterstatter im Landtag sowie bei der
Vorberatung im Ausschuß oder in einer vom Land¬
tag gewählten Kommission (§ 128, Absatz 1) wählt
der Ausschuß oder die Kommission einen amts¬
führenden Stadtrat oder einen Landtagsabge¬
ordneten.

Beschlußfassung.
§ 124.

Zu einem gültigen Beschlüsse des Landtages
ist die unbedingte Stimmenmehrheit der anwesen¬
den Landtagsabgeordneten erforderlich . Die Ab¬
änderung dieses Hauptstückes sowie sonstige
Landesverfassungsgesetze können aber nur mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen beschlossen werden.

Sitzungsprotokoll.
§ 125.

Über die Sitzungsverhandlungen ist ein Pro¬
tokoll zu führen , in welches alle Anträge sowie
alle Beschlüsse aufgenommen werden müssen . Es
ist von dem Präsidenten und einem Schriftführer
zu unterzeichnen und im Gemeindearchiv aufzu-
bewahren.

Anfragerecht.
§ 126.

Jeder Landtagsabgeordnete hat das Recht der
Anfrage an den Landeshauptmann und die amts¬
führenden Stadträte.

Alle Anfragen sind schriftlich mit Namens¬
nennung des Befragten in formulierter Fragestel¬
lung , mit kurzer Begründung und der leserlichen
Unterschrift des Anfragesteilers (der Anfrage-
steller ) versehen , dem Präsidenten vor Beginn der
Sitzung zu überreichen . Der Präsident hat dem
Landtag hievon vor Eingehen in die Tagesordnung
Mitteilung zu machen.

Der Befragte kann mündlich oder schriftlich
Antwort geben oder die Beantwortung mit Angabe
der Gründe ablehnen . Die Beantwortung oder die
Ablehnung muß spätestens in der der Überreichung
der Anfrage zweitfolgenden Sitzung erfolgen . Zur
mündlichen Beantwortung ist dem Befragten in
der öffentlichen Sitzung das Wort zu erteilen . Die
schriftliche Beantwortung wird dadurch vollzogen,
daß die schriftliche Antwort für den Fragesteller
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— falls mehrere Landtagsabgeordnete gemeinsam
eine Anfrage stellen , für den in der Anfrage Erst¬
genannten — am Beginne der Sitzung beim Lan¬
desamtsdirektor hinterlegt wird . Bei diesem können
sich die bezeichneten Anfragesteller die Antwort
bis zum Schlüsse der öffentlichen Landtagssitzung
gegen Empfangsbestätigung beheben . Unterlassen
sie dies , so wird ihnen die Antwort noch vor der
nächsten Sitzung des Landtages zugestellt.

Jede Anfrage wird dem Protokolle der Sitzung,
vor der sie überreicht wurde , beigedruckt . Die An¬
fragen sind hiebei mit fortlaufenden Ziffern zu be¬zeichnen . Die schriftliche Antwort wird dem Pro¬
tokolle der Sitzung , zu der sie hinterlegt wurde,
mit der Zifferbezeichnung der Anfrage beigedruckt.
Die Anfragen der Landtagsabgeordneten und die
erteilten Antworten gelten als Bestandteil der Ver¬
handlungen in den öffentlichen Sitzungen des
Landtages.

Eine Anfrage und die schriftliche Antwort
sind zu verlesen , wenn mindestens 25 Landtags¬
abgeordnete es schriftlich verlangen . Das Ver-
langen ist spätestens vor Beginn der der Über¬
reichung der Anfrage oder der Erteilung der
schriftlichen Antwort folgenden Sitzung zu stellen.
Die Verlesung hat vor Schluß der öffentlichen
Sitzung stattzufinden.

Jeder Anfragesteller hat das Recht , die Ver¬
lesung einer von ihm gestellten Anfrage oder derdarauf erteilten schriftlichen Antwort und die Be¬
sprechung der Anfrage oder der erteilten Antwort
zu beantragen . Ein solcher Antrag ist bezüglich
einer Anfrage zugleich mit dieser , bezüglich einer
Antwort nach deren Erteilung , bei schriftlichen
Antworten vor Beginn der der Erteilung folgenden
Sitzung , schriftlich dem Präsidenten zu über¬
reichen . Die Begründung des Antrages hat vor
Schluß der öffentlichen Sitzung zu erfolgen . Hie¬
für ist eine Redezeit von 5 Minuten eingeräumt.
Über den Antrag ist ohne Debatte abzustimmen.
In diesen Besprechungen beträgt die Redezeit für
jeden Redner , ausgenommen den Befragten , höch¬
stens Kl Minuten.

Bei der Besprechung über die Beantwortung
einer Anfrage kann der Antrag gestellt werden,
der Landtag nehme die Beantwortung zur Kennt¬
nis oder nicht zur Kenntnis . Dem Antrage kann
eine kurze Begründung beigegeben sein.

Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf
schriftlichen Antrag von 9 Abgeordneten , der vor
Beginn der Sitzung dem Präsidenten zu über¬
reichen ist , kann ohne Debatte beschlossen wer¬
den , daß eine in derselben Sitzung eingebrachte
Anfrage vom Fragesteller mündlich begründet
werde und hierauf eine Debatte über den Gegen¬
stand stattfinde . Einem solchen Antrage , der von
mindestens 17 Abgeordneten gestellt wird , ist
ohne weiteres stattzugeben . Die Verlesung der An¬
frage und die Debatte haben während der öffent¬
lichen Sitzung stattzufinden , spätestens jedoch
zu Beginn der vierten Stunde der Sitzungsdauer.
Innerhalb dieser Bestimmungen hat der Präsident
die weiteren Verfügungen zu treffen.

Kein Abgeordneter darf mehr als zwei dring¬
liche Anfragen in einer Sitzung unterstützen . In
der Debatte über dringliche Anfragen darf kein
Redner , der Befragte ausgenommen , mehr als

20 Minuten sprechen . Dem Landeshauptmann undden amtsführenden Stadträten steht das Recht der
Antragstellung zu.

Antragsrecht.
§ 127.

Jeder Landtagsabgeordnete hat das Recht,
selbständige Anträge zu stellen . Der Antrag muß
mit der Formel versehen sein „der Landtag wollebeschließen " und hat den Wortlaut des nach dem
Antrage zu fassenden Beschlusses zu enthalten.
Er ist dem Präsidenten schriftlich , mit der eigen¬
händigen Unterschrift des Antragstellers versehen,
zu übergeben.

Jeder Antrag muß von mindestens sieben
Landtagsabgeordneten , den Antragsteller einge¬
rechnet , unterstützt sein.

Die Unterstützung erfolgt durch das Beisetzen
der eigenhändigen Unterschrift oder auf die vom
Präsidenten dem Landtage gestellte Unterstützungs¬
frage durch Erheben der Hände.

Die Anträge werden , mit fortlaufenden Num¬
mern bezeichnet , dem Protokolle der Landtags¬
sitzung , während der sie überreicht wurden , bei¬
gedruckt und vom Präsidenten dem zuständigen
amtsführenden Stadtrate überwiesen , der hierüber
binnen Monatsfrist dem zuständigen Ausschüssezu berichten hat.

Behandlung der (i e s e t z e s v o r 1a g e n.
§ 128.

Die Gesetzesvorlagen sind vom zuständigen
amtsführenden Stadtrat in der Landesregierung
einzubringen . Sie gelangen nach Vorberatung
durch diese und hierauf durch den zuständigen
Ausschuß oder eine vom Landtag gewählte Kom¬
mission in den Landtag.

Sie werden grundsätzlich in zwei Lesungenverhandelt.
Die Verhandlung in erster Lesung teilt sich

in die General - und Spezialdebatte . Die ersterewird vom Berichterstatter eröffnet und bezweckt
eine allgemeine Beratung über die Vorlage als
Ganzes . Die letztere folgt unmittelbar auf die
erstere und dient den Einzelberatungen und den
Abstimmungen über die Teile der Vorlage.

Am Schlüsse der Generaldebatte wird darüber
abgestimmt , ob der Landtag in die Spezialdebatte
eingehe . Wird aber ein Antrag auf einfachen oder
begründeten Übergang zur Tagesordnung gestellt,
so muß zuerst über diesen Antrag abgestimmtwerden.

Liegen mehrere Gesamtanträge vor , so be¬
schließt der Landtag , welcher der Spezialdebatte
zugrunde zu legen ist.

Wird das Eingehen in die Spezialdebatte ab¬
gelehnt , so ist die Vorlage verworfen.

Während der Generaldebatte kann der Antrag
auf Vertagung , auf Zurückstellung an den Aus¬
schuß , beziehungsweise an die Kommission oder
an die Landesregierung gestellt werden.

Die Beschlußfassung über solche Anträge er¬
folgt , sobald sie von sieben Abgeordneten ein¬
schließlich des Antragstellers unterstützt sind , amSchlüsse der Generaldebatte.
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§ HP.
Der Präsident bestimmt , welche Teile der Vor¬

lage bei der Spezialdebatte für sich oder vereint
zur Beratung und Beschlußfassung kommen . Hie-
bei hat er den Grundsatz zu beobachten , daß die
Vereinigung von Teilen nur in einer die Übersicht¬
lichkeit der Beratung fördernden Weise erfolge.
Wird eine Einwendung erhoben , so entscheidet
der Landtag ohne Debatte.

Abänderungs - und Zusatzanträge können von
jedem Landtagsabgeordneten zu jedem einzelnen
Teile , sobald die Debatte über ihn eröffnet ist , ge¬
stellt werden und sind , wenn sie von mindestens
sieben Abgeordneten einschließlich des Antrag¬
stellers unterstützt werden , in die Verhandlungen
einzubeziehen . Diese Anträge müssen dem Präsi¬
denten schriftlich überreicht werden . Die Unter¬
stützung erfolgt , wenn die Anträge nicht von sieben
Abgeordneten unterfertigt sind , auf die Unter¬
stützungsfrage des Präsidenten durch Erheben der
Hände.

Dem Landtag steht das Recht zu, jeden
solchen Antrag an den Ausschuß , beziehungsweise
an die Kommission oder an die Landesregierung
zu verweisen und bis auf weiteren Bericht die Ver¬
handlung abzubrechen.

Ablehnende Anträge sind unzulässig.
Der Landtag kann aber nach Schluß jedes

Teiles der Spezialdebatte beschließen , die Ver¬
handlung zu vertagen oder den Gegenstand noch¬
mals an den Ausschuß , beziehungsweise an die
Kommission oder an die Landesregierung zu ver¬
weisen oder über ihn mit oder ohne Begründung
zur Tagesordnung überzugehen.

Wird am Schlüsse der General - oder in der
Spezialdebatte die Rückverweisung an den Aus¬
schuß , beziehungsweise an die Kommission oder an
die Landesregierung beschlossen , so kann der
Landtag auf Vorschlag des Präsidenten oder auf
Antrag eines Abgeordneten dem Ausschuß bezie¬
hungsweise der Kommission oder der Landes¬
regierung zur neuerlichen Berichterstattung eine
Frist stellen , nach deren Ablauf die Verhandlung
im Landtag fortgesetzt wird , auch wenn ein Be¬
richt nicht vorliegen sollte oder nicht erstattet
werden kann.

§ 130.
Nachdem das Gesetz in erster Lesung in den

einzelnen Teilen beschlossen worden ist , wird die
zweite Lesung , das ist die Abstimmung im ganzen,
auf die Tagesordnung , und zwar in der Regel der
nächstfolgenden Sitzung gesetzt . Bei dieser Lesung
findet keine Debatte statt und können keine Neben¬
anträge gestellt werden . Bloß in dem Falle , wenn
die einzelnen Teile eines zustande gekommenen
Beschlusses miteinander nicht im Einklänge stehen
sollten , ist zur Behebung dieses Übelstandes ein
Antrag zulässig , über den der Landtag zugleich
die erforderliche Berichtigung beschließen kann.
Ebenso können Schreib -, Sprach - und Druckfehler
richtiggestellt werden.

Beschlußanträge zu einer Vorlage werden
nach der ersten Lesung zur Abstimmung gebracht.

§ 181.
Anträge zur Geschäftsbehandlung brauchen

nicht schriftlich überricht zu werden , sie bedürfen
keiner Unterstützung und können vom Präsidenten

auch ohne Debatte sogleich zur Abstimmung ge¬
bracht werden . Das Wort zur Geschäftsbehand¬
lung erteilt der Präsident nach seinem Ermessen,
wobei er auch für jeden Redner die Redezeit mit
fünf Minuten bestimmen kann.

Funktionsgebühren.
§ 132.

Der Gemeinderat bestimmt die Funktions¬
gebühren der Mitglieder des Gemeinderates als
Landtages.

Geschäftsordnung.
§ 133.

Der Landtag gibt sich durch Beschluß seine
Geschäf tsordnung.

Immunität
der Landtagsabgeordnete n.

§ 134.
Die Landtagsabgeordneten genießen die gleiche

Immunität wie die Mitglieder des Nationalrates.
Sie können daher wegen der in Ausübung

dieses Berufes in den Sitzungen des Landtages
geschehenen Abstimmungen niemals , wegen der in
solchen Sitzungen gemachten Äußerungen nur vom
Landtag verantwortlich gemacht werden.

Kein Landtagsabgeordneter darf wegen einer
strafbaren Handlung — den Fall der Ergreifung
auf frischer Tat bei Verübung eines Verbrechens
ausgenommen — ohne Zustimmung des Landtages
verhaftet oder sonst behördlich verfolgt werden.

Im Falle der Ergreifung auf frischer Tat hat
die Behörde dem Präsidenten des Landtages so¬
gleich die geschehene Verhaftung bekanntzugeben.

Wenn es der Landtag verlangt , muß die Haft
aufgehoben oder die Verfolgung überhaupt auf
die Dauer der Gesetzgebungsperiode aufgeschoben
werden.

Die Vorberatung der Immunitätsangelegen-
heiten obliegt einem aus neun Abgeordneten be¬
stehenden Immunitätskollegium , das vom Land¬
tage aus seiner Mitte auf die Dauer seiner Wahl¬
periode unter sinngemäßer Anwendung der Be¬
stimmungen des § 36 der Gemeindewahlordnung
gewählt wird.

Das dem Landtag zustehende Recht , im Falle
der Ergreifung eines Landtagsabgeordneten auf
frischer Tat bei Verübung eines Verbrechens die
Aufhebung der Haft oder den Aufschub der Ver¬
folgung überhaupt auf die Dauer der Gesetz-
gebungsperiode zu verlangen , kommt während der
sitzungs - (tagungs -) freien Zeit (§ 120) dem Im¬
munitätskollegium zu.

Die Immunität der Organe des Landtages,
deren Funktion über die Gesetzgebungsperiode
hinausgeht , bleibt für die Dauer dieser Funktion
bestehen.

Einspruchsrecht der Bundesregie¬
rung.
§ 135.

Alle Gesetzesbeschlüsse des Landtages sind
unmittelbar nach der Beschlußfassung des Land¬
tages vor ihrer Kundmachung vom Landeshaupt¬
mann dem zuständigen Bundesministerium be¬
kanntzugeben.
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Wegen Gefährdung von Bundesinteressen
kann die Bundesregierung gegen den Gesetzes¬
beschluß binnen acht Wochen von dem Tage , an
dem der Gesetzesbeschluß beim zuständigen Bun¬
desministerium eingelangt ist , einen mit Gründen
versehenen Einspruch erheben . In diesem Falle
darf der Gesetzesbeschluß nur kundgemacht wer¬
den, wenn ihn der Landtag bei Anwesenheit von
mindestens der Hälfte der Abgeordneten wieder¬
holt.

Vor Ablauf der Einspruchsfrist ist die Kund¬
machung nur zulässig , wenn die Bundesregierung
ausdrücklich zustimmt.

Für Gesetzesbeschlüsse des Landtages , die Ab¬
gaben zum Gegenstand haben , gelten die Bestim¬
mungen des Finanz -Verfassungsgesetzes.

3. Abschnitt.
Vollziehung.

Vollziehung des Landes.
§ 137.

Die nach den Zuständigkeitsbestimmungen des
Bundes -Verfassungsgesetzes sich ergebende Voll¬
ziehung des Landes (selbständiger Wirkungs¬
bereich des Landes ) übt in Wien der Stadtsenat
als Landesregierung aus . Er kann in seiner Ge¬
schäftsordnung bestimmen , welche Geschäfte ein¬
zelnen seiner Mitglieder oder dem Magistrat als
Amt der Landesregierung zur Erledigung über¬
lassen werden . Hiefür kommen gleichartige,
häufig vorkommende Angelegenheiten und Ge¬
genstände von geringerer Bedeutung in Betracht.

Die Sitzungen des Stadtsenates als Landes¬
regierung sind vertraulich . Die Vertraulichkeit
kann für bestimmte Angelegenheiten durch Be¬
schluß aufgehoben werden . Der Landeshauptmann
kann den Sitzungen der Landesregierung Land¬
tagsabgeordnete mit beratender Stimme , insbeson¬
dere auch zur Berichterstattung über einzelne An¬
gelegenheiten beiziehen.

Der Bürgermeister wird als Landeshauptmann
durch das vom Stadtsenate bestimmte Mitglied
vertreten.

Für das Erfordernis der Verwaltungsange¬
legenheiten von Wien als Land ist von der Ge¬
meinde vorzusehen . Die betreffenden Ausgaben
sind in den Rechnungsabschluß der Gemeinde auf¬
zunehmen . Für den auf Wien entfallenden Teil
der Kosten der gemeinsamen Angelegenheiten des
Landes Niederösterreich gilt das gleiche.

Vollziehung des Bundes.
§ 138.

Die nach den Zuständigkeitsbestimmungen
des Bundes -Verfassungsgesetzes sich ergebende
Vollziehung des Bundes übt in Wien , soweit nicht
eigene Bundesbehörden bestehen (unmittelbare
Bundesverwaltung ), der Bürgermeister als Landes¬
hauptmann und der ihm unterstellte Magistrat
gemäß den Bestimmungen der Bundesverfassung
aus (mittelbare Bundesverwaltung ).

Der sachliche Wirkungsbereich der Bundes¬
polizeidirektion in der mittelbaren Bundesverwal¬
tung wird gemäß Artikel 102, Absatz 1 des BVG.
geregelt.

Die im Absatz 4 des Artikels 102 des Bundes-
Verfassungsgesetzes vorgesehene Zustimmung zur
Errichtung von eigenen Bundesbehörden für an¬
dere als die im Absatz 2 dieses Artikels bezeich¬
neten Angelegenheiten erteilt der Stadtsenat als
Landesregierung.

Angelobung der Mitglieder der
Landesregierung.

§ 139.
Der Landeshauptmann wird vom Bundes¬

präsidenten , die anderen Mitglieder der Landes¬
regierung werden vom Landeshauptmann vor An¬
tritt des Amtes auf die Bundesverfassung angelobt.

Verantwortlichkeit der Mitglieder
der Landesregierung.

§ 140.
Der Landeshauptmann vertritt Wien als Land.

Er trägt in den Angelegenheiten der mittelbaren
Bundesverwaltung die Verantwortung gegenüber
der Bundesregierung gemäß Artikel 142 des Bun¬
des -Verfassungsgesetzes.

Der Geltendmachung dieser Verantwortung
steht die Immunität nicht im Wege.

Die Mitglieder der Landesregierung sind dem
Landtag gemäß Artikel 142 des Bundes -Verfas¬
sungsgesetzes verantwortlich.

Zu einem Beschlüsse , mit dem die Anklage im
Sinne des Artikels 142, Absatz 2, Punkt c des
Bundes -Verfassungsgesetzes erhoben wird , bedarf
es der Anwesenheit der Hälfte der Landtags¬
abgeordneten.

Die sofortige Wirkung eines solchen Be¬
schlusses ist die Suspension vom Amte.

Landesamtsdirektor.
§ 141.

Zur Leitung des inneren Dienstes des Magi¬
strates als Amtes der Landesregierung ist der
Magistratsdirektor als Landesamtsdirektor bestellt.
Er ist auch in den Angelegenheiten der mittelbaren
Bundesverwaltung das Hilfsorgan des Bürger¬
meisters als Landeshauptmannes.

4. Abschnitt.
Wahl der Vertreter Wiens in den Bundesrat.

§ 142.
Die der Bundeshauptstadt Wien zukommenden

Vertreter im Bundesrat werden vom Landtag für
die Dauer seiner Wahlperiode in sinngemäßer An¬
wendung der Bestimmungen der §§ 36 und 38 der
Gemeindewahlordnung unter Festsetzung der Rei¬
hung gewählt . Es muß aber wenigstens ein Mandat
der Partei zufallen , die die zweithöchste Anzahl
von Sitzen im Landtag oder , wenn mehrere Par¬
teien die gleiche Anzahl von Sitzen haben , die
zweithöchste Zahl von Wählerstimmen bei der
letzten Gemeinderatswahl aufweist . Bei gleichen
Ansprüchen mehrerer Parteien entscheidet das Los.

Diese Vertreter (Mitglieder und Ersatzmänner)
müssen nicht dem Landtag angehören , aber zu ihm
wählbar sein.
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5. Abschnitt.
Sonstige Bestimmungen für Wien als Land.

Landesbürgerschaft von Wien.
§ 143.

Die Landesbürgschaft (Artikel 6 BVG.) von
Wien fällt mit der Heimatsberechtigung in Wien
zusammen.

Instanzenzug.
§ 144.

(1) Für den Bereich der mittelbaren Bundes¬
verwaltung im Land Wien werden die Geschäfte
der Bezirks - und der Landesinstanz vom Bürger¬
meister als Landeshauptmann und dem ihm unter¬
stellten Magistrat in einer Instanz geführt . Der
Instanzenzug geht in allen Fällen , in denen nicht
ein Rechtsmittel gegen den Bescheid der Bezirks¬
instanz ausgeschlossen ist , vom Bürgermeister als
Landeshauptmann an den zuständigen Bundes¬
minister ; bundesgesetzlich sonst allgemein vor¬
gesehene Abkürzungen des Instanzenzuges (Ar¬
tikel 103, Absatz 4, BVG.) finden keine Anwen¬
dung . Diese Bestimmungen gelten nicht , soweit
Bundesbehörden in Angelegenheiten der mittel¬
baren Bundesverwaltung mit der Vollziehung be¬
traut sind (Artikel 102, Absatz 1, BVG.).

(2) Über Berufungen gegen Bescheide des Magi¬
strates im selbständigen Wirkungsbereich des
Landes entscheidet , soweit nicht durch Landes¬
gesetz eine andere Berufungsinstanz bestimmt
wird , die Landesregierung . Diese entscheidet auch
über Berufungen gegen Bescheide der Bundes¬
polizeidirektion im selbständigen Wirkungsbereich
des Landes.

(3) Zur Rechtsprechung oberster Instanz in Ver¬
waltungsstrafsachen des selbständigen Wirkungs¬
bereiches des Landes und der mittelbaren Bundes¬

verwaltung ist der gemäß Artikel 11, Absatz 5 des
Bundes -Verfassungsgesetzes beim Magistrat als
Amt der Landesregierung zu bildende Verwaltungs-
strafsenat berufen ; zur Handhabung des gesetzlich
vorgesehenen Gnadenrechtes ist auf Grund der
Anträge des Verwaltungsstrafsenates im selbstän¬
digen Wirkungsbereich des Landes die Landes¬
regierung , in der mittelbaren Bundesverwaltung
der Bürgermeister als Landeshauptmann berufen.

Vereinbarungen mit anderen
Ländern.

§ 145.
Vereinbarungen der Stadt Wien als Land mit

anderen Ländern können nur über Angelegen¬
heiten ihres selbständigen Wirkungsbereiches ge¬
troffen werden und sind der Bundesregierung un¬
verzüglich zur Kenntnis zu bringen.

Drittes Hauptstück.
Scblußbestimmungen.

Wirksamkeitsbeginn.
§ 146.

Dieses Gesetz tritt am Tage der Kundmachung
im „Landesgesetzblatt für Wien " in Kraft . Gleich¬
zeitig tritt das bisherige Gemeindestatut außer
Wirksamkeit.

Abänderung.
§ 147.

Dieses Gesetz wird entsprechend abgeändert
werden , wenn die im ersten Absätze des § 42 des
Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920, StGBl.
Nr. 451, angeführten drei Verfassungsgesetze in
Geltung getreten sind.

Organisationsstatut für die Unternehmungen der Gemeinde Wien.
(Genehmigt vom Gemeinderate am 20. April 1928, P . Z. 1100/28.)

1. Abschnitt.

Begriff , Zweck und Umfang der
Unternehmungen.

§ 1.
Unternehmungen der Gemeinde Wien sind

wirtschaftliche Einrichtungen , denen der Ge¬
meinderat die Eigenschaft einer Unternehmung zu¬
erkennt und die von der Gemeinde unmittelbar
verwaltet werden.

Sie werden nach den handelsgesetzlichen Be¬
stimmungen unter entsprechender Firmenbezeich¬
nung in das Handelsregister eingetragen.

§ 2.
Zweck und Umfang der Unternehmungen wer¬

den vom Gemeinderate bestimmt.

2 . Abschnitt.
Die Organe der Unternehmungen.

§ 3.
Zur Verwaltung , Geschäftsführung und Be¬

aufsichtigung sind folgende Organe berufen:

1. Oemeinderat,
2. der Bürgermeister,
3. der Stadtsenat,
4. der amtsführende Stadtrat,
5. der Gemeinderatsausschuß für die städti¬

schen Unternehmungen,
6. die Direktionen.

1. Abteilung.
Vom Gemeinderate.

§ 4.
Dem Gemeinderate steht die Oberaufsicht

über die Unternehmungen zu. Ihm sind vorbehalten:
1. die Zuerkennung und Aberkennung der

Eigenschaft einer Unternehmung (§ 1);
2. die Abänderung des Organisationsstatutes

für die Unternehmungen der Gemeinde Wien;
3. die Genehmigung der Ausgestaltung des

Geschäftsbetriebes einer Unternehmung durch An-
gliederung eines neuen Betriebszweiges und die
Genehmigung der Auflassung eines Betriebs¬
zweiges;
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4. die Prüfung und Genehmigung der jähr¬
lichen Wirtschaftspläne der Unternehmungen , das
heißt ihrer Voranschläge über die voraussicht¬
lichen Lasten und Erträgnisse sowie ihres Pro-
grammes über Investitionen und Inventaranschaf¬
fungen;

5. die Genehmigung von Auslagen für In¬
vestitionen und Inventaranschaffungen , die den
Betrag von 100.000 S überschreiten und im Wirt¬
schaftsplane nicht vorgesehen sind oder das dort
vorgesehene Ausmaß um mehr als 100.000 S
übersteigen:

6. die Genehmigung von Änderungen in der
im genehmigten Wirtschaftsplane vorgesehenen
Art der Bedeckung von Auslagen , wenn diese im
Einzelfalle mehr als 200.000 S betragen , sonst die
Genehmigung des vom amtsführenden Stadtrate
der Gruppe der Unternehmungen hierüber pe¬
riodisch zu erstattenden Berichtes;

7. die Beschlußfassung über die Preistarife
der Unternehmungen;

8. die Aufnahme von Darlehen und von An-
lehen:

9. die Erwerbung unbeweglicher Güter oder
ihnen gleichgehaltener Rechte , wenn der Kaufpreis
oder Tauschwert den Betrag von 50.000 S über¬
steigt;

10. die Veräußerung oder Verpfändung von
unbeweglichem Vermögen im Werte von mehr als
25.000 S;

11. der Abschluß und die Auflösung von Ver¬
trägen , die eine Ausdehnung des Betriebes auf
andere Gemeinden betreffen und deren Dauer fünf
Jahre überschreitet:

12. die Nachsicht von Mängelersätzen über
20.000 S;

13. die Regelung der allgemeinen Dienst - und
Besoldungsverhältnisse der Angestellten und Be¬
diensteten (Arbeiter );

14. die Prüfung und Genehmigung der Bi¬
lanzen.

2. Abteilung.
Vom Bürgermeister.

§ 5.
Der Bürgermeister steht an der Spitze der

Verwaltung der Unternehmungen , vertritt sie nach
außen und hat über die Einhaltung der durch
dieses Statut für die einzelnen Organe der Unter¬
nehmungen bestimmten Wirkungskreise zu wachen;
er ist berechtigt und verpflichtet , Beschlüsse von
Organen zu sistieren , wenn sie über deren Wir¬
kungskreis hinausgehen oder gesetzlichen Vor¬
schriften oder behördlichen Anordnungen zuwider¬
laufen.

§ 6.
Der Bürgermeister ist berechtigt , den Sitzun¬

gen des Gemeinderatsausschusses für die städti¬
schen Unternehmungen mit beratender Stimme bei¬
zuwohnen und zu den in Verhandlung stehenden
Gegenständen Anträge zu stellen . Er ist auch
stimmberechtigt , wenn er Mitglied des Gemeinde¬
rates ist.

Dem Bürgermeister sind der amtsführende
Stadtrat , die Direktoren und alle anderen Ange¬
stellten und Bediensteten (Arbeiter ) der Unter¬
nehmungen untergeordnet . Ihm steht die Zuwei¬

sung des Personals zu; er übt die ihm in den
Dienstordnungen und sonstigen Dienstvorschriften
vorbehaltenen Rechte aus . Er kann dienstliche
Weisungen allgemeiner Natur im Einvernehmen
mit dem amtsführenden Stadtrate der Unterneh¬
mungen auch für diese erlassen.

§ 7.
Der Bürgermeister ist berechtigt , über Vor¬

schlag des amtsführenden Stadtrates in Angelegen¬
heiten , die in den Wirkungskreis des Gemeinde¬
rates , des Stadtsenates oder des Gemeinderats¬
ausschusses für die städtischen Unternehmungen
fallen , unter seiner Verantwortung Verfügungen
zu treffen , wenn die Entscheidung dieser Organe
ohne Nachteil für die Sache nicht abgewartet wer¬
den kann . Er hat jedoch seine Verfügung unver¬
züglich den zuständigen Organen zur nachträg¬
lichen Genehmigung vorzulegen.

Er ist weiters berechtigt , in dringenden Fäl¬
len dann die nötigen Verfügungen zu treffen , wenn
eine dem amtsführenden Stadtrat zustehende Ent¬
scheidung nicht eingeholt werden kann.

3. Abteilung.
Vom Stadtsenate.

§ 8.
Dem Stadtsenat obliegt die Vorberatung der

in den Wirkungskreis des Gemeinderates fallenden
Angelegenheiten (§ 4), insbesondere die Prüfung
der jährlichen Wirtschaftspläne und Bilanzen.

Ihm steht ferner zu:
1. die Ernennung und Beförderung von An¬

gestellten auf Stellen , die nicht durch Zeitablauf
erreichbar sind , und die Zuerkennung von Bezügen
außerhalb der Zeitvorrückung;

2. die Bewilligung höherer Jahresbezüge als
der nach der Dienstordnung gebührenden An¬
fangsbezüge;

3. die Bewilligung von Remunerationen und
Aushilfen über 300 S;

4. die Bewilligung von Gehalts - und Lohnvor¬
schüssen über 3000 S;

5. die Bewilligung außerordentlicher Ruhe-
und Versorgungsgenüsse und ähnlicher außer¬
ordentlicher , fortlaufender , befristeter und unbe¬
fristeter Zuwendungen;

6. die Entscheidung in allen Personalange¬
legenheiten , die ihm durch Dienstordnungen oder
sonstige Dienstvorschriften vorbehalten sind;

7. die Entscheidung über Beschwerden gegen
Bescheide und Verfügungen des amtsführenden
Stadtrates für die städtischen Unternehmungen
oder der Direktion in Personalangelegenheiten,
insoweit nicht in den Dienstordnungen oder in
sonstigen Dienstvorschriften ein anderes Organ
ausdrücklich zur endgültigen Entscheidung be¬
rufen ist . Solche Beschwerden sind binnen einer
14tägigen Fallfrist , von dem Tage der Zustellung
an gerechnet , bei der Direktion der Unternehmung
zu überreichen;

8. die Entscheidung über die Einbringung von
Beschwerden (Klagen ) an den Verfassungs - oder
Verwaltungsgerichtshof;

9. die Entscheidung , welcher Gemeinderats¬
ausschuß im Streitfalle zuständig ist , und die Ent¬
scheidung in Angelegenheiten , sofern übereinstim-

28



inende Beschlüsse von Gemeinderatsausschüssen
nicht zustande kommen:

10. die Ausübung der Befugnisse des Ge¬
meinderatsausschusses für die städtischen Unter¬
nehmungen im Falle seiner Auflösung (§ 13).

4. Abteilung.
Vom amtsführenden Stadtra t/e.

§ 9-
Sämtlichen Unternehmungen steht der vom Ge¬

meinderate für die Gesehäftsgruppe der städti¬
schen Unternehmungen gewählte amtsführende
Stadtrat vor.

Bei vorübergehender Verhinderung des amts¬
führenden Stadtrates betraut der Bürgermeister
einen anderen amtsführenden Stadtrat oder mit
Zustimmung des Stadtsenates ein Mitglied des Ge¬
meinderates mit der Vertretung.

§10.
Der amtsführende Stadtrat hat die Geschäfts¬

führung der Unternehmungen zu überwachen und
ist zu diesem Zwecke über den Gang aller Ange¬
legenheiten zu unterrichten . Alle Berichte an
die zur Entscheidung berufenen Organe sind ihm
vorzulegen . Er kann von den Direktionen jeder¬
zeit Auskünfte und Berichte verlangen und unter
Beiziehung des Direktors die Bücher einsehen und
den Bestand der Kassen und Vorräte prüfen oder
die Einsicht und Prüfung durch beauftragte Mit¬
glieder des Gemeinderatsausschusses vornehmen
lassen . Die Direktoren und die anderen Angestell¬
ten und Bediensteten (Arbeiter ) der Unternehmun¬
gen sind ihm untergeordnet.

Der amtsführende Stadtrat kann jederzeit An¬
träge an die zuständigen Körperschaften stellen,
insbesondere in Angelegenheiten , die mehreren
oder allen Unternehmungen gemeinsam sind.

Weiters steht ihm zu:
1. die Einberufung der Ausschußsitzungen und

die Festsetzung ihrer Tagesordnung;
2. die Berichterstattung über die Angelegen¬

heiten der Unternehmungen im Stadtsenate und
im Gemeinderate ; er ist berechtigt , dem Ausschuß
ein anderes Mitglied als Berichterstatter vorzu¬
schlagen;

3. die Antragstellung an den Bürgermeister
wegen Zuziehung der Direktoren oder ihrer Ver¬
treter oder des Vorstandes seines Bureaus zu Be¬
ratungen oder zur Berichterstattung im Stadt¬
senate;

4. die Erstattung eines Vorschlages wegen Be¬
stellung eines Vertreters für den Fall seiner Ver¬
hinderung;

5. die Antragstellung wegen Sistierung von
Beschlüssen des Gemeinderatsausschusses in den
im § 5 genannten Fällen;

6. die Vertretung der Unternehmungen gegen¬
über den übrigen Gemeinderatsausschüssen;

7. die Behandlung von Beschwerden gegen die
Geschäftsführung der Direktionen;

8. die Erstattung von Vorschlägen an den
Stadtsenat für die Besetzung einer Direktorsstelle;

9. die Betrauung eines Beamten mit der vor¬
übergehenden Vertretung des Direktors;

10. die Verleihung einer definitiven Anstellung
nach den bestehenden Vorschriften;

11. die Entsendung von Beamten zur Vertre¬
tung der Unternehmungen bei auswärtigen Ver¬
anstaltungen;

12. die Bestellung eines Anwaltes bei einem
Rechtsstreit im Falle des Anwaltszwanges.

Der amtsführende Stadtrat ist verpflichtet , in
den in den Punkten 8 und 9 genannten Fällen seine
Entschließung dem Ausschusse zur Kenntnis zu
bringen.

5. Abteilung.
Vom Gemeinderatsausschuß für die

städtischen Unternehmungen.
§ ii.

Die Unternehmungen sind in eine Geschäfts¬
gruppe zusammengefaßt . Für sie besteht ein Ge¬
meinderatsausschuß.

§ 12.
Der Bürgermeister (§ 6), die amtsführenden

Stadträte der Personal - und der Finanzgruppe so¬
wie der Magistratsdirektor sind berechtigt , den
Sitzungen mit beratender Stimme beizuwohnen und
Anträge zu stellen.

Der Direktor jeder Unternehmung hat be¬
ratende Stimme und das Recht der Antragstel¬
lung in allen Angelegenheiten , die seine Unter¬
nehmung betreffen.

Außerdem können den Ausschußsitzungen an¬
dere Unternehmungsbeamte beigezogen werden.
Ihre Bestimmung obliegt dem amtsführenden Stadt¬
rat im Einvernehmen mit dem zuständigen Unter¬
nehmungsdirektor.

Der Vorstand des Bureaus des amtsführenden
Stadtrates ist berechtigt , den Ausschußsitzungen
mit beratender Stimme beizuwohnen und zu den
in Verhandlung stehenden Gegenständen Anträge
zu stellen.

§ 13.
Im Falle der Auflösung des Ausschusses wer¬

den seine Befugnisse vom Stadtsenat ausgeübt.

§ 14.
Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte den Vor¬

sitzenden und die von ihm zu bestimmende An¬
zahl von Stellvertretern gemäß § 36 der Gemeinde¬
wahlordnung.

§ 15.
Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht

öffentlich und hinsichtlich der Beratung und des
Beschlusses vertraulich . Von der Vertraulichkeit
sind in der Regel Beratung und Beschlußfassung
über die an den Gemeinderat zu leitenden Anträge,
ferner jene Verhandlungsgegenstände ausgenom¬
men, hinsichtlich deren die Aufhebung der Ver¬
traulichkeit des Beschlusses oder auch der Be¬
ratung ausdrücklich beschlossen wird.

Die Stadträte sind berechtigt , den Sitzungen
anzuwohnen und daher zu allen Sitzungen einzu¬
laden.

§ 16.
In den Wirkungskreis des Gemeinderatsaus-

schusses fallen:
1. die Vorberatung aller in den Wirkungs¬

kreis des Gemeinderates fallenden Angelegen¬
heiten;
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2. die Genehmigung ' von Auslagen für Inve¬
stitionen und. Inventaranschaffungen , die im Wirt-
schaftsplane nicht vorgesehen sind und den Be¬
trag von 100.000 S nicht überschreiten oder das
dort vorgesehene Ausmaß um nicht mehr als
100.000 S übersteigen;

3. die Genehmigung von Änderungen in der
im genehmigten Wirtschaftsplane vorgesehenen
Art der Bedeckung von Auslagen bis zum Betrage
von 200.000 S;

4. die Erwerbung unbeweglicher Güter oder
ihnen gleichgehaltener Rechte , wenn der Kauf¬
preis oder Tauschwert mindestens 10.000 S beträgt,
jedoch 50.000 S nicht übersteigt;

5. die Veräußerung oder Verpfändung unbe¬
weglicher Güter bis zum Werte von 25.000 S;

6. der Abschluß und die Auflösung von Ver¬
trägen , die eine Ausdehnung des Betriebes auf an¬
dere Gemeinden betreffen und deren Dauer fünf
Jahre nicht überschreitet;

7. die Feststellung , was als Roh - und Betriebs¬
stoff der Unternehmungen zu gelten hat , und der
Ankauf von Roh - und Betriebsstoffen für den lau¬
fenden Betrieb , sofern er den voraussichtlichen
Bedarf eines Jahres überschreitet;

8. die Genehmigung von sonstigen Anschaf¬
fungen und Herstellungen — ausgenommen für die
Instandhaltung von Baulichkeiten , Betriebsanlagen
und Betriebsmitteln —, wenn sie das Erfordernis
von 100.000 S überschreiten;

9. die Abgabe von Gas und Elektrizität , wenn
sich die Lieferungsverpflichtung auf mehr als
zehn Jahre erstreckt , der Verkauf der sonstigen
Betriebserzeugnisse , wenn sich die Lieferungs¬
verpflichtung auf mehr als drei Jahre erstreckt,
und die Genehmigung anderer Veräußerungen,
wenn der Gegenwert den Betrag von 50.000 S
übersteigt;

10. der Abschluß und die Auflösung aller son¬
stigen nicht in den Rahmen des normalen Ge¬
schäftsbetriebes fallenden Verträge , wenn das be¬
dungene Entgelt jährlich mehr als 5000 S beträgt
oder die Dauer des Vertrages fünf Jahre über¬
steigt;

11. der Abschluß eines Vergleiches , wenn der
Wert des aufgegebenen oder anerkannten Anspru¬
ches mehr als 5000 S beträgt oder wenn fort¬
laufende Leistungen vereinbart werden ; sofern sich
aber solche Leistungen auf eine Haftpflicht grün¬
den , nur dann , wenn die Leistung mehr als 2000 8
jährlich beträgt;

12. die Nachsicht von Forderungen , Schadens¬
und Mängelersätzen und Vertragsstrafen über
5000 S.

§ 17.
Zur Vorberatung einzelner oder gleichartiger

Angelegenheiten kann der Ausschuß aus seiner
Mitte Unterausschüsse wählen ; ihnen muß der
amtsführende Stadtrat als Mitglied angehören . Der
Direktor der betreffenden Unternehmung ist den
Sitzungen beizuziehen.

6. Abteilung.
Von den Direktionen der Unter¬

nehmungen.
§18.

Die Geschäfte der Unternehmungen werden
von den Direktionen , das ist den Direktoren oder

ihren Stellvertretern , in deren Verhinderung vonden durch den amtsführenden Stadtrat mit der vor¬
übergehenden Vertretung betrauten Beamten ge¬leitet.

§ 19.
Sämtliche Angestellten und Bediensteten (Ar¬

beiter ) einer Unternehmung sind dem Direktor
unterstellt . Sie müssen die für den Dienst bei der
betreffenden Unternehmung erforderliche fachliche
und praktische Vorbildung und Eignung besitzen.
Ihre Dienstverhältnisse sowie die aus ihnen ent¬
stehenden Rechte und Pflichten werden in den
Dienstordnungen , allgemeinen Arbeits - und Lohn¬
verträgen und sonstigen grundsätzlichen Bestim¬
mungen über das Dienst - und Arbeitsverhältnis
oder durch besondere Dienst - und Arbeitsverträge
geregelt.

§ 20.
Die Direktionen besorgen die gesamte Ge¬

schäfts - und Betriebsführung und Verwaltung der
Unternehmungen selbständig innerhalb der durch
dieses Statut gezogenen Grenzen und nach Maß¬
gabe der von den zuständigen Gejneindeorganen
gefaßten Beschlüsse und getroffenen Verfügungen.
Sie sind hiebei an die gesetzlichen Vorschriften
und behördlichen Anordnungen gebunden.

Für die ordnungsmäßige Geschäfts - und Be¬
triebsführung und Verwaltung sowie insbesondere
für die widmungsgemäße Verwendung der von den
zuständigen Organen bewilligten Mittel sind sie
den vorgesetzten Aufsichtsorganen der Gemeinde
verantwortlich.

§ 21.
Den Direktionen obliegt insbesondere:
1. die Erstattung von Berichten , Vorschlägen

und Anträgen in allen Angelegenheiten , die der
Beschlußfassung anderer Organe vorbehalten sind;

2. die Erstattung eines allgemeinen Geschäfts¬
berichtes von Vierteljahr zu Vierteljahr an den
Gemeinderatsausschuß für die städtischen Unter¬
nehmungen;

3. die Anschaffung von Roh - und Betriebs¬
stoffen für den laufenden Betrieb sowie Anschaf¬
fungen und Herstellungen für die Instandhaltung
der Baulichkeiten , Betriebsanlagen und Betriebs¬
mittel , insolange die verfügbaren eigenen Mittel
der Unternehmung ausreichen , und die Veräuße¬
rung der Betriebserzeugnisse;

4. die Aufnahme von Angestellten und Ar¬
beitern , die Kündigung und Entlassung proviso¬
risch Angestellter und der Arbeiter , die Dienstes¬
zuweisungen und Versetzungen , die Zuerkennung
systemisierter Zulagen , die Bewilligung von Re¬
munerationen und Aushilfen bis zum Betrage von
300 S im Rahmen des im Wirtschaftsplane vorge¬
sehenen Ansatzes , von Vorschüssen bis zum Be¬
trage von 3000 S und die Durchführung der Zeit¬
beförderung und Zeitvorrückung.

7. Abteilung.
Besondere Bestimmungen , betref¬

fend Personalangelegenheiten.
§ 22.

In allen wichtigeren Personalangelegenheiten
— mit Inbegriff der Aufnahme von Angestellten
und Arbeitern , der Kündigung und Entlassung
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provisorischer Angestellter und Arbeiter —, dann
bei der Durchführung von Maßnahmen , die eine
einheitliche Behandlung beim Magistrate und bei
den Unternehmungen erfordern , haben die Direk¬
tionen nicht nur mit dem amtsführenden Stadt¬
rate der Geschäftsgruppe der Unternehmungen,
sondern auch mit dem amtsführenden Stadtrat der
Personalgruppe , bzw. mit dem Magistratsdirektor
das Einvernehmen zu pflegen . Die Form dieses
Einvernehmens ist nach Zweckmäßigkeit zu ver¬
einbaren.

In grundsätzlichen Personalangelegenheiten,
insbesondere bei Bezugsregulierungen und beim
Abschluß von Kollektivverträgen , ist das Einver¬
nehmen mit dem Ausschusse für Personalange¬
legenheiten zu pflegen.

3 . Abschnitt.
Über die Kontrolle der Unter¬

nehmungen.
§23.

Die Unternehmungen unterliegen der Rech-
nungs - und Gebarungskontrolle durch das Kon¬
trollamt und durch den Ausschuß für Finanzver¬
waltung nach den Bestimmungen der §§ 54, Abs. 2,
und 76 der Gemeindeverfassung.

§24.
Anträge an die zuständigen Körperschaften

wegen Genehmigung von Auslagen für Investitio¬
nen und Inventaranschaffungen , die im Wirt¬
schaftsplane nicht vorgesehen sind oder das dort
vorgesehene Ausmaß überschreiten , und wegen Ge¬
nehmigung von Änderungen in der im genehmig¬
ten Wirtschaftsplane vorgesehenen Art der Be¬
deckung von Auslagen sind dem amtsführenden

Stadtrate für Finanzverwaltung vorher zur Ein¬
sicht vorzulegen.

4. Abschnitt.
Firmazeichnung.

§ 25.
Die Firmazeichnung erfolgt nach Maßgabe der

handelsgesetzlichen Bestimmungen durch den Bür¬
germeister oder den amtsführenden Stadtrat oder
einen anderen vom Bürgermeister bezeichneten
Stadtrat.

5 . Abschnitt.

Wirksamkeitsbeginn und Auf¬
hebung widersprechender Vor¬

schriften.
§ 26.

Die Bestimmungen dieses Organisationsstatu¬
tes treten am 30. April 1928 in Kraft . Gleichzeitig
verlieren alle bisherigen Vorschriften , welche
Gegenstände behandeln , die in diesem Organisa¬
tionsstatut geregelt sind , ihre Wirksamkeit.

Verzeichnis der städtischen Unternehmungen
nach dem Stande vom 1. Juni 1928.
I. Gemeinde Wien — Städtische Gaswerke;

IL Gemeinde Wien — Städtische Elektrizitäts¬
werke;

III . Gemeinde Wien — Städtische Straßen¬
bahnen;

IV. Gemeinde Wien — Städtische Leichen¬
bestattung;

V. Brauhaus der Stadt Wien;
VI. Gemeinde Wien — Städtische Ankündi¬

gungsunternehmung.

Organisationsstatut für die städtischen Betriebe.
(Genehmigt vom Gemeinderate am 11. Mai 1928, P . Z. 1554. )

§ L
Geltungsbereich der Vorschriften.

Diese Vorschriften gelten für alle gemäß § 108
der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien er¬
richteten Betriebe.

§ 2.
Zweck . Umfang und Bezeichnung der

Betriebe.
Der Zweck und Umfang der als Betriebe ein¬

zurichtenden Verwaltungszweige ist durch Ge¬
meinderatsbeschluß gemäß § 108 der Verfassung
der Bundeshauptstadt Wien bestimmt.

§ 3.
Stellung des Betriebes.

Die Betriebe sind dem Gemeinderate , dem
Stadtsenate , dem Gemeinderatsausschusse , dem
Bürgermeister , dem amtsführenden Stadtrate und
dem Magistratsdirektor untergeordnet . Die Zu¬
ständigkeit des Gemeinderatsausschusses und des
amtsführenden Stadtrates ergibt sich aus der Zu¬
gehörigkeit des betriebsmäßig zu behandelnden

Verwaltungszweiges zu einer der vom Gemeinde¬
rate bestimmten Verwaltungsgruppen.

Technische Betriebe sind auch dem Stadtbau¬
direktor unterstellt ; in Zweifelsfällen entscheidet
hierüber der Bürgermeister.

§4.
Die Bestimmungen der Verfassung der Bundes¬

hauptstadt Wien über den Wirkungsbereich des
Magistrates gelten allgemein auch für seine als Be¬
triebe organisierten Abteilungen . Darüber hinaus
erstreckt sich der Wirkungsbereich des Betriebs¬
vorstandes auf nachfolgende Geschäfte:

1. Unter der Voraussetzung , daß die Ausgaben
im genehmigten Voranschlage bedeckt oder gemäß
§ 102 der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien
beschlossen sind:

a) Ankauf von Betriebserfordernissen (Roh- und
Betriebsstoffen ) für den laufenden Bedarf eines
Jahres;

b) Anschaffungen und Herstellungen für die In¬
standhaltung der Baulichkeiten , Betriebsan¬
lagen und Betriebsmittel;
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c) Genehmigung von sonstigen Anschaffungen
und Herstellungen mit einem Erfordernisse von
höchstens 60.000 S;

d) Abschluß und Auflösung aller in den Rahmen
des normalen Geschäftsbetriebes fallenden Ver¬
träge sowie innerhalb der im § 107, Abs. 4.
Punkt f, der Verfassung der Bundeshauptstadt
Wien genannten Betragsgrenzen jener anderen
Verträge , deren Dauer höchstens fünf Jahre
beträgt.
Der Gemeinderatsbeschluß stellt fest , was als

Betriebserforderiiis (Roh - und Betriebsstoff ) zu
gelten hat.

Die Durchführung größerer baulicher Herstel¬
lungen ist der für solche Arbeiten zuständigen
Magistratsabteilung zu übergeben , wobei dem Be¬
triebsvorstande die Mitüberwachung zusteht.

2. Verkauf von Betriebserzeugnissen , wenn
sieh die Lieferungspflicht auf höchstens ein Jahr
erstreckt , sowie Veräußerung von Nutzungen , die
sich aus dem Wirtschaftsbetrieb ergeben , und ande¬
ren zum Betriebe gehörigen beweglichen Gemeinde¬
vermögens , wenn der Gegenwert im Einzelfalle ins¬

gesamt den Betrag von 5000 S nicht übersteigt und
die Lieferungspflicht sich auf höchstens ein Jahr
erstreckt.

3. Abschreibung uneinbringlicher Forderungenbis zu 2000 S.
4. Festsetzung der Bedingungen für die Durch¬

führung nicht durch allgemeine Bestimmungen
(Tarife ) geregelter Arbeiten und Leistungen , wenn
sich die vertragliche Verpflichtung höchstens auf
ein Jahr erstreckt.

§ 5.
Wirksamkeitsbeginn und Aufhebung

bisheriger Vorschriften.
Diese Vorschriften treten am 15. Mai 1928 in

Kraft . Gleichzeitig verlieren die bisherigen Orga¬
nisationsstatuten der städtischen Betriebe ihre
Gültgkeit mit Ausnahme der darin enthaltenen Be¬
zeichnung der einzelnen Verwaltungszweige als
Betriebe und der Bestimmungen über den Zweck
und Umfang der Betriebe sowie über die Firma¬
registrierung oder Firmazeichnung.

FRISCH &HAUPT
Dauerprodukte , Konserven und Präserven

WIEN I. KUMPFGASSE 7 • TEL . R-27-2-69

ICNAZ MULLERI
Konserven , Sauerkraut , Rüben und Gurken |

XII . Edelsinnstraße 3

Telephon -Nr . : R-32 -2 -52
Lieferant d . Gem . Wien

St. Georgs -Bier
M a u t n e r - Ma r k h o f
Wien XXL Pragerstraße 20 Tel
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Wahlordnung
in der Fassung des Landesgesetzblattes für Wien Nr. 44 von 1931.

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 22. September 1931.

I. Wahlrecht und Wählbarkeit.
§ 1.

Entfällt (Artikel I, § 5, Absatz 1, des Gesetzes
vom 3. Juli 1931, LGB1. für Wien Nr. 42).

§ 2.
Wählbar ist jeder wahlberechtigte österrei¬

chische Bundesbürger ohne Unterschied des Ge¬
schlechtes , der vor dem 1. Jänner des Jahres , in
dem die Wahl stattfindet , das 29. Lebensjahr
überschritten hat.

§3.
Entfällt (Artikel I, § 5, Absatz 1, des Gesetzes

vom 3. Juli 1931, LGB1. für Wien Nr. 42).

§ 4.
(1) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine

Stimme . Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben,
doch können sich Blinde und Bresthafte von einer
Begleitperson führen und diese für sich abstim¬
men lassen.

(2) Jeder Wahlberechtigte übt das Wahlrecht
bei der Sprengelwahlbehörde aus , in deren Wäh¬
lerverzeichnis er am Tage des Abschlusses des
Wählerverzeichnisses eingetragen ist.

(3) Wähler , die am Wahltag und während
der Wahlstunden in Ausübung eines öffentlichen
Dienstes oder Auftrages sich außerhalb ihres
Wohnsitzes , jedoch innerhalb des Gemeindegebie¬
tes von Wien aufhalten müssen , sowie Personen,
die sich am Wahltag in einer Heil- oder Pflege¬
anstalt befinden oder in Heil- oder Pflegeanstal¬
ten am Wahltag oder während der Wahlstunden
Pflegedienste verrichten , können vom Magistrat
die Ausstellung einer Wahlkarte verlangen,
welche sie berechtigt , in einem anderen Wahl¬
sprengel zu wählen . Solche Wähler haben bei
der Ausübung des Wahlrechtes nebst der Wahl¬
karte noch ein anderes Identitätsdokument vor¬
zuweisen.

(4) Das Ansuchen um Ausfolgung einer Wahl¬
karte kann mündlich oder schriftlich unter An¬
schluß der Wohnungsbestätigung und eines Iden¬
titätsnachweises erfolgen . Die Ausstellung der
Wahlkarte ist im Wählerverzeichnis anzumerken.

(5) Gegen die Verweigerung der Wahlkarte
steht kein Rechtsmittel zu.

(6) Der Bürgermeister kann für die Stimmen¬
abgabe der mit Wahlkarten wählenden Wahlbe¬
rechtigten in jedem Gemeindebezirk ein Wahl¬
lokal festsetzen.

II. Wahlbehörden.
§ 5.

Die Wahl wird nach Gemeindebezirken ab¬
gesondert vorgenommen . Zur Erleichterung der
Wahl wird jeder Gemeindebezirk in Sprengel ein¬
geteilt . Ihre Zahl und ihr Umfang ist so fest¬

zusetzen , daß die Durchführung der Wahl an
einem Tage möglich ist.

§ 6.
(1) Zur Durchführung und Leitung der Wahl

werden Wahlbehörden bestellt . Sie entscheiden
in allen Fragen , die sich in ihrem Bereiche hin-
sichtlich der Durchführung und Vornahme der
Wahl ergeben und die in diesem Gesetze nicht
anderen Behörden zur Entscheidung zugewiesen
sind.

(2) Jeder Wahlbehörde sind vom Magistrate
die notwendigen Hilfskräfte und Hilfsmittel zu-
zuteilen.

(3) Die Bestimmungen der §§ 18, 19 und 20
des Bundesgesetzes vom 11. Juli 1923, BGBl.
Nr. 367 *), haben Anwendung zu finden.

§ 7.
Für jeden Wahlsprengel (§ 5) wird eine

Sprengelwahlbehörde , für jeden Gemeindebezirk
eine Bezirkswahlbehörde und für das ganze Ge¬
meindegebiet die Stadtwahlbehörde eingesetzt.

§ 8.
(1) Die Sprengelwahlbehörde besteht aus dem

vom Bürgermeister entsendeten Wahlleiter und
mindestens drei , höchstens sechs Beisitzern.

(2) Die Bezirkswahlbehörde wird aus dem
Leiter des magistratischen Bezirksamtes oder
einem vom Bürgermeister bestellten rechtskundi¬
gen Beamten des Magistrates als Wahlleiter und
aus mindestens sechs , höchstens zwölf Beisitzern
gebildet.

(3) Die Stadtwahlbehörde besteht aus dem
Bürgermeister oder einem von ihm entsendeten
Stellvertreter als Wahlleiter und neun Beisitzern.
Die Beisitzer der Wahlbehörden werden auf
Grund der Vorschläge der Parteien nach dem
Verhältnis der bei der letzten Gemeinderatswahl
auf die einzelnen Parteien im ganzen Stadtgebiet

*) Diese Bestimmungen lauten:
§ 18.

(1) Bis zur Konstituierung der Wahlbehörden sind die
Leiter oder Vorsitzenden der Wahlbehörden (Wahlleiter ) be¬
rechtigt und verpflichtet , die unaufschiebbaren Geschäfte der
betreffenden Wahlbehörden zu führen und insbesondere alle
einlangenden Eingaben entgegenzunehmen.

(2) Nach der Konstituierung hat die Wahlbehörde die
Führung der Geschäfte zu übernehmen.

(3) Alle bis zur Konstituierung getroffenen Verfügungen
hat der Wahlleiter der Wahlbehörde zur nachträglichen Kennt¬
nisnahme zu bringen.

§ 19.
Die Wahlbehörden haben als Körperschaft ihre Tätigkeit

auf allgemeine , grundsätzliche und wichtige Verfügungen und
Entscheidungen zu beschränken ; alle anderen Arbeiten aind
durch den Wahlleiter und seine Organe durchzuführen.

§ 20.
Die Beisitzer und Ersatzmänner haben bei Antritt ihres

Amtes in die Hände des Wahlleiters das Gelöbnis strenger Un-
Parteilichkeit und gewissenhafter Erfüllung der mit dem Amte
verbundenen Pflichten abzulegen.
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entfallenen Stimmen aufgeteilt , wobei die Be¬
stimmungen der §§ 31 und 32 **) sinngemäß an¬
zuwenden sind . Die Bestellung aller Beisitzer er¬
folgt durch den Bürgermeister . Für jeden Bei¬
sitzer ist ein Ersatzmann vorzusehlagen und zuberufen.

§ 9.
(1) Spätestens am 14. Tage nach Verlaut¬

barung der Ausschreibung der Wahl haben jene
Parteien , welche Anträge über die zu berufenden
Beisitzer und deren Ersatzmänner stellen wollen,
ihre Anträge durch ihre Vertrauensmänner in
besonderen Eingaben getrennt für jede einzelne
Wahlbehörde an den Bürgermeister zu stellen.

(2) Sind dem Bürgermeister die Vertrauens¬
männer bekannt und ist er in der Lage zu be¬
urteilen , ob die einreichende Person tatsächlich
die Partei vertritt , so hat er den Antrag sofort
der weiteren Behandlung zu unterziehen . Ist dies
nicht der Fall , so hat er die Antragsteller zu ver¬
anlassen , daß die Eingabe , sofern dies nicht be¬
reits geschehen ist , noch innerhalb der im ersten
Absatz vorgesehenen Frist von wenigstens
100 Wahlberechtigten unterschrieben wird.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 4 des
§ 16 des Bundesgesetzes vom 11. Juli 1923, BGBl.
Nr. 367 *), haben Anwendung zu finden.

§ 10.
(1) Weder die Wahlleiter noch die Beisitzer

dürfen gleichzeitig einer anderen Wahlbehörde an¬
gehören.

(2) Das Amt der Mitglieder der Wahlbehörden
ist ein öffentliches Ehrenamt , zu dessen Annahme
jedermann verpflichtet ist . Inwieweit und in wel¬
cher Höhe Mitglieder der Wahlbehörden während
der Dauer und nach Maßgabe ihrer tatsächlichen
Inanspruchnahme für Verdienstentgang eine Ent¬
schädigung in Geld aus Gemeindemitteln erhalten,
bestimmt der Stadtsenat.

§ IL
(1) Die Wahlbehörden sind vom Wahlleiter

einzuberufen.
(2) Sie sind bei Anwesenheit des Wahlleiters

(Vorsitzenden ) und von wenigstens zwei Dritteln
der Beisitzer beschlußfähig.

(3) Die Bestimmungen der §§ 22. 23 und 24
des Bundesgesetzes vom 11. Juli 1923, BGBl.
Nr . 367 **). haben Anwendung zu finden.

**) der Gemeindewahlordnung vom 24. Juli 1923, L. G.
Bl. für Wien Nr . 75. Siehe den Text dieser Paragraphen in
der Fußnote zu § 36.

*) Diese Bestimmungen lauten:
(4) Als Beisitzer und Ersatzmänner können nur eigen-

berechtigte österreichische Bundesbürger ohne Unterschied des
Geschlechtes vorgeschlagen werden , gegen die kein Grund zur
Ausschließung vom Wanlrecht oder der Wählbarkeit vorliegt
(§ 27). Beisitzer und Ersatzmänner , die diesen Erfordernissennicht entsprechen , scheiden aus der Wahlbehörde aus.

**) Diese Bestimmungen lauten:
§ 22.

Die Wahlbehörden fassen ihre Beschlüsse mit Stimmen¬
mehrheit . Der Wahlleiter stimmt mit . Bei Stimmenmehrheit gilt
die Anschauung als zum Beschluß erhoben , welcher der Wahl¬
leiter beigetreten ist.

§ 23.
Scheidet aus einer Wahlbehörde ein Beisitzer oder Ersatz¬

mann aus , oder üben sie ihr Amt nicht aus , so sind die be¬
treffenden Parteien aufzufordern , neue Anträge zu stellen (§ 17,
Abs. 1).

III . Ausschreibung der Wahlen ; Anlegung und
Richtigstellung der Wählerverzeichnisse.

§ 12.
Die Wahlen werden vom Bürgermeister durch

eine öffentlich anzuschlagende Kundmachung aus¬
geschrieben . Die Ausschreibung hat den Tag
ihrer Verlautbarung , der Wahl und die Zahl der
in jedem Wahlbezirke zu wählenden Mitglieder
des Gemeinderates (§ 13 Gemeindeverfassung ) zu
enthalten . Der Wahltag ist auf einen Sonntag
oder auf einen anderen öffentlichen Ruhetagfestzusetzen.

§ 13.
Entfällt (Artikel L § 5, Absatz 1, des Ge¬

setzes vom 3. Juli 1931, LGB1. für Wien Nr . 42).
§ 13 a.

(1) Zur Durchführung der Wahl ist nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen die letzte
der Gemeinde übergebene Abschrift der Bürger¬
liste (§§ 11, 20 und 22 des Bundesgesetzes vom
20. März 1930, BGBl. Nr. 85) zu verwenden . Sie
bildet das Wählerverzeichnis.

(2) Der Magistrat hat das Wählerverzeichnis
bezirksweise durch zehn Tage in einem allgemein
zugänglichen Amtsraum aufzulegen.

(3) Während dieses Zeitraumes ist es jeder¬
mann gestattet , in das Wählerverzeichnis Ein¬
sicht zu nehmen und Abschriften herzustellen.

(4) Frist und Tagesstunden der Auflegung
sind durch eine öffentlich anzuschlagende Kund¬
machung des Bürgermeisters zu verlautbaren.

(5) Diese Kundmachung hat die Erinnerung
zu enthalten , daß innerhalb der bestimmten Frist
Begehren um Aufnahme in das Wählerverzeich¬
nis und um Streichung aus dem Wählerverzeich¬
nis eingebracht werden können , und die Amts¬
räume zu bezeichnen , in denen das Wählerver¬
zeichnis aufliegt und die obigen Begehren einge¬bracht werden können.

§ 14.
Entfällt (Artikel I, § 5, Absatz 1, des Ge¬

setzes vom 3. Juli 1931, LGB1. für Wien Nr. 42).

§ 15.
Zu Beginn der Auflegungsfrist hat der Ma¬

gistrat in jedem Haus an einer den Hausbewoh¬
nern leicht zugänglichen und sichtbaren Stelle
(Hausflur ) eine Kundmachung anzuschlagen,
welche die Zahl der Wahlberechtigten , getrennt
nach Geschlechtern und nach Türnummern ge¬
ordnet , sowie den Amtsraum angibt , in welchem
Einsprüche gegen die Wählerverzeichnisse einge¬
bracht werden können.

§ 16.
Entfällt (Artikel I, § 5, Absatz 1, des Ge¬

setzes vom 3. Juli 1931, LGB1. für Wien Nr . 42).

§ 24.
Wenn ungeachtet der rechtzeitigen Einberufung die Wahl¬

behörde nicht in beschlußfähiger Anzahl zusammentritt oder
während der Amtshandlung beschlußunfähig wird und die
Dringlichkeit der Amtshandlung einen Aufschub nicht zuläßt,
hat der Wahlleiter die Amtshandlung selbständig durchzu¬
führen . In diesem Falle hat er nach Möglichkeit und unter
tunlichster Berücksichtigung der Parteienverhältnisse Ver¬
trauenspersonen heranzuziehen.
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§ 16a.
(1) Den Parteien (§ 22) sind auf ihr Ver¬

langen spätestens fünf Tage vor dem Wahltag
Abschriften des aus dem Aufnahme - und Strei-
ehungsverfahren sich ergebenden Nachtrages zum
Wählerverzeichnis auszufolgen.

(2) Dieses Verlangen ist spätestens am Tage
der Auflegung des Wählerverzeichnisses beim
Magistrate zu stellen . Zugleich mit der Bestellung
sind die beiläufigen Herstellungskosten zu er¬
legen . Allfällige restliche Kosten sind bei der
Lieferung zu entrichten und können im Ver¬
waltungszwangswege hereingebracht werden . Als
Herstellungskosten sind die Kosten des Materials
und der Vervielfältigung zu berechnen.

§ 17.
Entfällt (Artikel I, § 5, Absatz 1. des Ge¬

setzes vom 3. Juli 1931, LGB1. für Wien Nr . 42).

§ 17 a,
(1) Während der Auflegungsfrist kann jeder

Bundesbürger die Aufnahme von österreichischen
Bundesbürgern , die am Tage der Verlautbarung
der Wahlausschreibung das 21. Lebensjahr voll¬
endet haben , vom Wahlrechte gemäß § 3 des
Bundesgesetzes vom 20. März 1930, BGBl. Nr. 85,
nicht ausgeschlossen sind und an diesem Tage
im Gemeindegebiete von Wien ihren ordentlichen
Wohnsitz haben , verlangen . Desgleichen kann
jeder Bundesbürger die Streichung von Personen
aus dem Wählerverzeichnis verlangen , die am
Tage der Verlautbarung der Wahlausschreibungdiese Erfordernisse nicht besitzen.

(2) Personen , deren Streichung verlangt
wurde , sind hievon innerhalb 24 Stunden nach
Einbringung des Streichungsbegehrens vom Ma¬
gistrate zu verständigen . Die Aufnahme - und
Streichungsbegehren sind für jeden Fall abge¬
sondert zu überreichen . Die zum Nachweise der
Wahlberechtigung erforderlichen Urkunden sind
dem Begehren anzuschließen.

(3) In der gleichen Weise kann die Berichti¬
gung von Schreibfehlern des Wählerverzeich¬
nisses begehrt werden.

(4) Nach Ablauf einer jeden Woche der Auf¬
legungsfrist hat der Magistrat Verzeichnisse an¬
zulegen , in die Name , Geburtsjahr und Wohnort
der Personen einzutragen sind , deren Aufnahme
oder Streichung begehrt wurde . Die Verzeich¬
nisse sind durch eine Woche zur allgemeinen Ein¬
sicht aufzulegen . Innerhalb dieser Frist steht es
jedem Bundesbürger frei , Erinnerungen zu den in
den Verzeichnissen enthaltenen Aufnahme - oder
Streichungsbegehren , und zwar abgesondert für
jeden einzelnen Fall beim Magistrate schriftlich
oder mündlich einzubringen . Die Auflegung der
Verzeichnisse ist an der Amtstafel mit der An¬
gabe zu verlautbaren , wo und zu welcher Zeit
in die Verzeichnisse Einsicht genommen werden
kann . Den Bundesbürgern sind auf ihr Verlangen
Abschriften der Verzeichnisse gegen Ersatz der
Herstellungskosten gleichzeitig mit dem An¬
schlag der Verlautbarung an der Amtstafel aus¬
zufolgen.

(5) Die Namen der Bundesbürger , die Auf¬
nahme - oder Streichungsbegehren stellen , unter¬
liegen dem Amtsgeheimnis . Den Strafgerichten

sind aber auf Verlangen die Namen bekanntzu¬
geben.

§ 18.
Entfällt (Artikel L § 5, Absatz 1, des Ge¬

setzes vom 3. Juli 1931, LGB1. für Wien Nr . 42).

§ 18 a.
(1) Über die eingebrachten Begehren ent¬

scheidet der Magistrat innerhalb 14 Tagen nach
Ablauf der für die Einbringung der Erinnerun¬
gen vorgesehenen Frist (§ 17 a, Absatz 4). Die
Entscheidung wird demjenigen , der das Begehren
gestellt hat , sowie auch dem dadurch Betroffenen
zugestellt.

(2) Gegen die Entscheidung des Magistrates
kann innerhalb einer Woche die Berufung beim
Magistrat an die Berufungskommission einge¬bracht werden.

§ 19-
(1) Die Berufungskommission besteht aus dem

Bürgermeister oder dem von ihm aus den rechts¬
kundigen Beamten des Magistrates bestellten
Stellvertreter als Vorsitzenden und sechs , höch¬
stens zwölf Beisitzern . Die Beisitzer werden auf
Grund der Vorschläge der Parteien verhältnis¬
mäßig nach der bei der letzten Gemeinderats¬
wahl festgestellten Stärke der Parteien vom Bür¬
germeister berufen.

(2) Die Berufungskommission ist beschluß¬
fähig , wenn außer dem Vorsitzenden wenigstens
zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend sind . Sie
faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit . Der
Vorsitzende stimmt mit . Bei Stimmengleichheit
gilt die Anschauung als zum Beschluß erhoben,
welcher der Vorsitzende beigetreten ist.

(3) Die Berufungskommission hat innerhalb
14 Tagen zu entscheiden . Ihre Entscheidung ist
endgültig.

§ 20.
(1) Nach Abschluß des Einspruchs - und Be¬

rufungsverfahrens ist das Wählerverzeichnis vom
Magistrate richtigzustellen , abzuschließen und am
Wahltage den Sprengelwahlbehörden zu über¬
geben.

(2) An der Wahl dürfen nur Wahlberechtigte
teilnehmen , deren Namen in dem richtiggestell¬
ten und abgeschlossenen Wählerverzeichnis ent¬
halten sind . Wahlberechtigte Mitglieder einer
Sprengelwahlbehörde sowie Wahlzeugen aber
können ihr Wahlrecht bei der Sprengelwahlbe¬
hörde ausüben , deren Mitglied sie sind oder bei
der sie als Wahlzeugen tätig sind , wenn sie durch
eine Bescheinigung des Magistrates nachweisen,
daß im Wählerverzeichnis , in dem sie eingetragen
sind , die Abstimmung bei der anderen Sprengel¬
wahlbehörde vorgemerkt wurde . Diese Vormer¬
kung ist bei der Sprengelwahlbehörde des Wohn¬
sitzes längstens drei Tage vor der Wahl zu er¬wirken.

§ 21-
Die Landesregierung wird ermächtigt , im Be¬

darfsfall die im § 9 und im Abschnitt III festge¬
setzten Fristen derart abzukürzen , daß die Wahl
sechs Wochen nach ihrer Ausschreibung durch¬
geführt werden kann . Hiebei muß aber die Zeit
des Aufliegens des Wählerverzeichnisses mit min¬
destens zehn Tagen , die Einspruchs - und Be-
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rufungsfrist mit mindestens drei Tagen festge¬
setzt werden.

IV. Wahlbewerbung.
§ 22.

(1) Wählergruppen , die sich an der Wahl¬
bewerbung beteiligen (Parteien ), haben ihre Wahl¬
vorschläge für das erste Ermittlungsverfahren
spätestens drei Wochen vor dem Wahltage dem
Leiter der Stadtwahlbehörde vorzulegen.

(2) Der Wahlvorschlag muß von wenigstens
100 Wählern des Wahlbezirkes unterschrieben
sein. Er muß enthalten:

1; die unterscheidende Parteibezeichnung;
2. die Parteiliste , das ist ein Verzeichnis von

höchstens doppelt soviel Bewerbern als im Ge¬
meindebezirke Gemeinderäte zu wählen sind , in
der beantragten , mit arabischen Ziffern bezeich¬
neten Reihenfolge unter Angabe des Vor - und
Zunamens , Berufes , Geburtsjahres und der
Adresse jedes Bewerbers;

3. die Bezeichnung des zustellungsbevoll¬
mächtigten Vertreters.

§ 23.
(1) Die Bestimmungen der §§ 47, 48, 49 und

50 des Bundesgesetzes vom 11. Juli 1923, BGBl.
Nr . 367,*) haben Anwendung zu finden , wobei an
Stelle der Kreiswahlbehörde und deren Leiter die
Stadtwahlbehörde und deren Leiter zu treten
haben.

(2) Ergibt die Überprüfung der Wahlvor¬
schläge , daß ein Wahlwerber auf Wahlvorschlä¬
gen verschiedener Parteien erscheint , so hat der
Leiter der Stadtwahlbehörde hievon ohne Verzug
die Vertreter der betreffenden Wahlvorschläge

*) Diese Bestimmungen lauten:
§ 47.

(1) Die Wahlvorsehläge der Parteien werden nach dem
Zeitpunkt ihrer Einbringung gereiht.

(2) Wenn mehrere Wahlvorschläge dieselben oder schwer
unterscheidbare Parteibezeichnungen tragen , so hat der Kreis¬
wahlleiter die Vertreter dieser Wahlvorschläge zu einer ge¬
meinsamen Besprechung zu laden und ein Einvernehmen über
die Unterscheidung der Parteibezeichnung anzubahnen . Gelingt
ein Einvernehmen nicht so hat die Kreiswahlbehörde nach ihrer
Kenntnis der Parteiverhältnisse einen , mehrere oder sämtliche
dieser Wahlvorschläge so zu behandeln , als ob sie ohne aus¬
drückliche Parteibezeichnung eingereicht wären.

(3) Wahlvorschläge ohne ausdrückliche Parteibezeichnung
werden nach dem erstvorgeschlagenen Bewerber benannt.

§ 48.
Wenn ein Wahlvorschlag keinen zustellungsbevollmäch¬

tigten Vertreter anfuhrt , so gilt der Erstunterzeichnete als Ver¬
treter der Partei.

§ 49.
(1) Die Kreiswahlbehörde überprüft unverzüglich , ob die

eingelangten Wahlvorschläge die erforderliche Zahl von Unter¬
schriften enthalten und ob die in den Parteilisten vorgeschla¬
genen Bewerber wählbar sind.

(2) Weist ein Wahlvorschlag nicht die erforderliche Zahl
von Unterschriften auf , so gilt er als nicht eingebracht . Be¬
werber , die nicht wählbar sind , werden im Wahlvorschlage ge¬
strichen . In beiden Fällen ist der zustellungsbevollmächtigte
Vertreter der Partei entsprechend zu verständigen.

§ 50.
Wenn ein Bewerber verzichtet , stirbt , die Wählbarkeit

verliert oder wegen Mangel der Wählbarkeit gestrichen wird,
so kann die Partei ihre Parteiliste durch Nennung eines anderen
Bewerbers ergänzen . Die Ergänzungsvorschläge , die nur der
Unterschrift des zustellungsbevollmächtigten Vertreters der Par¬
tei bedürfen , müssen jedoch spätestens am zehnten Tage vor
der Wahl bei der Kreiswahlbehörde einlangen.

mit der Aufforderung zu verständigen , die Män¬
gel innerhalb dreier Tage zu beheben . Werden
die Mängel nicht fristgerecht behoben , so sind
die Namen der betreffenden Bewerber aus sämt¬
lichen Wahlvorschlägen zu streichen . Die be¬
troffenen Parteien können auch in diesem Falle
Ergänzungsvorschläge erstatten.

§ 24.
Am siebenten Tage vor der Wahl schließt

die Stadtwahlbehörde die Parteilisten ab , streicht,
falls eine Parteiliste mehr als doppelt so viel Be¬
werber enthält , als im Gemeindebezirke Ge¬
meinderäte zu wählen sind , die überzähligen Be¬
werber und verlautbart durch eine öffentlich an¬
zuschlagende , im Amtsblatte der Stadt Wien ein¬
zuschaltende Kundmachung die Parteilisten in
der Reihenfolge der Einbringung . Die so ver¬
öffentlichten Wahlvorschläge sind die allein gül¬
tigen Parteilisten.

V. Abstimmungsverfahren.
§ 25.

(1) Spätesten ? zehn Tage vor der Wahl be¬
stimmt der Bürgermeister für das ganze Ge¬
meindegebiet die Wahllokale und die Wahlzeit.

(2) Der Beginn und die Dauer der Stimmen¬
abgabe (Wahlzeit ) ist so festzusetzen , daß den
Wählern die Ausübung des Wahlrechtes tun¬
lichst gesichert wird.

(3) Wahllokale und Wahlzeit sind vom Bür¬
germeister durch eine öffentliche , insbesondere an
den Gebäuden der Wahllokale anzuschlagende
Kundmachung bekanntzumachen.

(4) Das Wahllokal ist spätestens am achten
Tage vor der Wahl vom Magistrate in jedem
Hause durch Anschlag bekanntzumachen . Dieser
Anschlag darf bis einschließlich des Wahltages
nicht entfernt werden . Zuwiderhandelnde werden
mit Geld bis zu 100 S oder mit Arrest bis zu
14 Tagen bestraft.

§ 26.
(1) Die Leitung der Wahl in jedem Sprengel

steht der Sprengelwahlbehörde zu.
(2) Das Wahllokal muß für die Durchführung

der Wahlhandlung geeignet sein . Es hat insbe¬
sondere die für die Vornahme der Wahl erforder¬
lichen Einrichtungsgegenstände , wie den Amts-
tiseh für die Wahlbehörde , in dessen Nähe einen
Tisch für die Wahlzeugen , die Wahlurne und die
erforderlichen Wahlzellen mit Einrichtung , zu ent¬
halten . Ebenso ist darauf zu sehen , daß in dem
Gebäude , wo das Wahllokal sich befindet , ein
entsprechender Warteraum für die Wähler zur
Verfügung steht.

(3) Das Wahllokal eines Wahlsprengels kann
auch in ein den Wahlberechtigten ohne besondere
Schwierigkeit erreichbares Gebäude außerhalb des
Wahlsprengels verlegt werden . Auch kann für
mehrere Wahlbehörden ein gemeinsames Lokal
bestimmt werden , sofern dieses Lokal aus¬
reichend Räume zur gleichzeitigen Durchführung
mehrerer Wahlhandlungen bietet und im Ge¬
bäude entsprechende Warteräume für die Wähler
vorhanden sind.

(4) Die Bestimmungen der §§ 54, 55. 56 und
! 57 des Bundesgesetzes vom 11. Juli 1923, BGBl.
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Nr . 367 *) haben Anwendungen zu finden , wobei
an Stelle des Bezirkswahlleiters der Bürgermeister
und an Stelle der Kreiswahlbehörde die Stadt¬
wahlbehörde zu treten haben.

*) Diese Bestimmungen lauten:
§ 54.

(1) Im Gebäude des Wahllokals und in einem vom Be¬
zirkswahlleiter zu bestimmenden Umkreis ist am Wahltage jede
Art der Wahlwerbung , insbesondere durch Ansprachen an die
Wähler , durch Verteilen von Wahlaufrufen oder von Kandi¬
datenlisten u. dgl . , ferner jede Ansammlung sowie das Tragen
von Waffen jeder Art verboten . Es ist außerdem dafür Sorge
zu tragen , daß der Verkehr der Wähler zu und von dem Wahl¬
lokal sich ungestört vollziehen kann.

(2) Der Ausschank von geistigen Getränken ist am Wahl¬
tage sowie am Tage vorher allgemein verboten.

(3) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht
auf jene Waffen , die am Wahltage von öffentlichen , im be¬
treffenden Umkreis im Dienste befindlichen Sicherheitsorganen
nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen werden müssen.

(4) Die Anordnung des Bezirkswahlleiters (Abs. 1) ist
vom Bürgermeister durch ortsübliche Kundmachung , die mit
der im § 52. Abs, 4. vorgesehenen Kundmachung vereinigt
werden kann , jedenfalls aber auch durch Anschlag am Ge¬
bäude des Wahllokals allgemein bekanntzumachen.

(5) In der Kundmachung ist an das Verbot der Wahl¬
werbung , der Ansammlungen , des Waffentragens und des Aus¬
schankes von geistigen Getränken mit dem Beifügen zu er¬
innern , daß Übertretungen dieser Verbote mit Geld bis eine
Million Kronen oder mit Arrest bis zu 14 Tagen geahndet
werden.

§ 55.
(1) Die Wahlzelle ist derart herzustellen , daß der Wähler

in der Zelle unbeobachtet von allen anderen im Wahllokal an¬
wesenden Personen einen Stimmzettel ausfüllen und in das
Kuvert geben kann.

(2) Als Wahlzelle genügt , wo zu diesem Zweck eigens
konstruierte , feste Zellen nicht zu Gebote stehen , jede Ab¬
sonderungsvorrichtung im Wahllokal , welche ein Beobachten
des Wählers in der Wahlzelle verhindert ; die Wahlzelle wird
somit beispielsweise durch einfache , mit undurchsichtigem Papier
oder Stoff bespannte Holzrahmen , durch die Anbringung eines
Vorhanges in einer Zimmerecke , durch Aneinanderschieben von
größeren Kästen , durch entsprechende Aufstellung von Schul¬
tafeln usw . gebildet werden können . Sie ist womöglich derart
aufzustellen , daß der Wähler die Zelle von einer Seite be¬
treten und auf der anderen Seite verlassen kann.

(3) Jedenfalls ist dafür Sorge zu tragen , daß die Wahl¬
zelle während der Wahlzeit ausreichend beleuchtet ist.

(4) Die Wahlzelle ist mit einem Tisch und einem Stuhl
oder mit einem Stehpult zu versehen sowie mit dem erforder¬
lichen Material für die Ausfüllung des Stimmzettels auszu¬
statten . Außerdem sind die von der Kreiswahlbehörde abge¬
schlossenen und von ihr veröffentlichten Parteilisten (§ 51) . in
der Wahlzelle an einer sichtbaren Stelle anzuschlagen . Um eine
raschere Abfertigung der Wähler zu ermöglichen , können für
eine WTahlbehörde auch mehrere Wahlzellen aufgestellt werden,
soweit die Überwachung der Wahlhandlung durch die Wahl-
bchörde dadurch nicht gefährdet wird.

§ 56.
(1) In jedes Wahllokal können von jeder Partei , deren

Wahlvorschlag von der Kreiswahlbehörde veröffentlicht wurde,
zwei Wahlzeugen entsendet werden . Die Wahlzeugen sind dem
Bezirkswahlleiter spätestens am fünften Tage vor der Wahl
durch den zustellungsbevollmächtigten Vertreter der Partei
schriftlich namhaft zu machen ; jeder Wahlzeuge erhält vom
Bezirkswahlleiter einen Eintrittsschein , der ihn zum Eintritt in
das Wahllokal ermächtigt und beim Betreten des Wahllokals
der Wahlbehörde vorzuweisen ist.

(2) Die Wahlzeugen haben lediglich als Vertrauensmänner
der wahlwerbenden Parteien zu fungieren ; ein weiterer Ein¬
fluß auf den Gang der Wahlhandlung steht ihnen nicht zu.

§ 57.
(1) Der Wahlleiter hat für die Aufrechthaltung der Ruho

und Ordnung bei der Wahlhandlung und für die Beobachtung
der Bestimmungen der Wahlordnung Sorge zu tragen . Über¬
schreitungen des Wirkungskreises der Wahlbehörde hat er nicht
zuzulassen.

(2) In das Wahllokal dürfen nur die Wähler behufs Ab¬
gabe der Stimme , ferner die Mitglieder der Wahlbehörde , ihre
Hilfsorgane und die Wahlzeugen zugelassen werden . Die Wähler,
die nicht der Wahlbehörde angehören oder als ihre Organe
oder als Wahlzeugen zum Verweilen im Wahllokal berechtigt
sind , haben das Lokal nach Abgabe ihrer Stimme sofort zu
verlassen . Sofern es zur ungestörten Durchführung der Wahl

§ 27.
(1) Am Tage der Wahl zur festgesetzten

Stunde und in dem dazu bestimmten Wahllokale
wird die Wahlhandlung durch den Sprengelwahl¬
leiter eingeleitet , der der Wahlbehörde das
Wählerverzeichnis nebst den vorbereiteten Ab¬
stimmungsverzeichnissen , die leeren Wahlkuverts
sowie einen entsprechenden Vorrat von Stimm¬
zetteln übergibt und ihr die Bestimmungen des
§ 11 über die Beschlußfähigkeit vorhält.

(2) Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung
hat sich die Wahlbehörde zu überzeugen , daß
die zum Hineinlegen der Stimmzettel bestimmte
Wahlurne leer ist . Darauf gibt der Wahlleiter be¬
kannt , welchen im Wählerverzeichnis aufgenom¬
menen Wahlberechtigten eine Wahlkarte ausge¬
stellt wurde.

(3) Die Abstimmung beginnt damit , daß die
Mitglieder der Sprengelwahlbehörde ihre Stimme
abgeben (§ 20).

§ 28.
(1) Die Bestimmungen der §§ 59, 60, 61. 63.

64, 65, 66 und 67 des Bundesgesetzes vom 11. Juli
1923, BGBl. Nr. 367,*) haben Anwendung zu fin-

erforderlich erscheint , kann der Wahlleiter verfügen , daß die
Wähler nur einzeln in das Wahllokal eingelassen werden.

(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jedermann
unbedingt Folge zu leisten . Die Nichtbefolgung der Anordnun¬
gen wird von der politischen Behörde erster Instanz mit Geld¬
strafen bis 1 Million Kronen oder mit Arrest bis 14 Tagen
geahndet.

*) Diese Bestimmungen lauten:
§ 59.

(1) Jeder Wähler tritt vor die Wahlbehörde , nennt seinen
Namen , bezeichnet seine Wohnung und legt eine Urkunde oder
eine sonstige amtliehe Bescheinigung vor , aus der seine Iden¬
tität ersichtlich ist.

(2) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen zum Er¬
weis der Identität kommen insbesondere in Betracht : Tauf -,
Geburts - und Trauscheine , der Heimatsehein , Anstellungs¬
dekrete , Pässe und amtliche Legitimationen jeder Art , Arbeits¬
bücher , Dienstbotenbücher , Dienstkarten , Jagdkarten , Eisen¬
bahn - und Tramwaypermanenzkarten , Gewerbescheine . Lizen¬
zen, Diplome , Immatrikulationsscheine und Meldungsbücher einer
Hochschule , Hoch- und Mittelschulzeugnisse , militärische Doku¬
mente u. dgl ., überhaupt alle unter Beidruck eines Amts¬
stempels ausgefertigten Urkunden , welche den Personenstand
des Wählers erkennen lassen.

(3) Hat der Wähler sich entsprechend ausgewiesen , so er¬
hält er von dem Wahlleiter das undurchsichtige leere Wahl¬
kuvert und auf Verlangen einen leeren Stimmzettel . Wähler
männlichen Geschlechtes erhalten die für Männer , Wähler weib¬
lichen Geschlechtes die für Frauen bestimmten Wahlkuverte.

(4) Der Wähler hat sich hierauf in die Wahlzelle zu be¬
geben , legt den ausgefüllten Stimmzettel in das Kuvert , tritt
dann aus der Zelle und übergibt das Kuvert geschlossen dem
Wahlleiter , der es uneröffnet in die Urne legt.

§ 60.
(1) Der Name des Wählers , der seine Stimme abgegeben

hat , wird von einem Beisitzer in ein eigenes , nach dem im
Anhange folgenden Muster zu führendes Abstimmungsverzeich¬
nis unter fortlaufender Zahl und unter Beisetzung der fort¬
laufenden Zahl des Wählerverzeichnisses eingetragen . Gleich¬
zeitig wird sein Name von einem zweiten Beisitzer im Wähler¬
verzeichnis abgestrichen.

(2) Die Namen derjenigen Wähler , die auf Grund von
Wahlkarten gewählt haben , sind am Schluß des Wählerver¬
zeichnisses unter fortlaufenden Zahlen einzutragen und in der
Niederschrift über den Wahlvorgang anzumerken.

(3) Die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses
wird von dem zweiten Beisitzer in der Rubrik „ Abgegebene
Stimme " des Wählerverzeichnisses an entsprechender Stelle
(männliehe . weibliche Wahlberechtigte ) vermerkt.

(4) Hierauf verläßt der Wähler das Wahllokal.

§ 61.
Das Wahlrecht ist grundsätzlich persönlich auszuüben , doch

können sich Blinde und Bresthafte von einer Geleitperson führen

37



den , wobei an Stelle der Ortswahlbehörde die
Spreng -elwahlbehörde und an Stelle der Kreis¬
wahlbehörde die Bezirkswahlbehörde und an
Stelle des Wahlkreises (§ 65. Absatz 3, des zitier¬
ten Gesetzes ) der Wahlbezirk zu treten haben.

(2) Der Sprengelwahlleiter hat nach Beendi¬
gung der Wahlhandlung das Ergebnis der Stim¬
menzählung durch Anschlag an der Eingangstürdes Wahllokals zu verlautbaren.

§ 29.
(1) Treten Umstände ein , welche den Anfang,

die Fortsetzung oder Beendigung der Wahlhand
lung verhindern , so kann die Sprengelwahlbe¬
hörde mit Ermächtigung des Bürgermeisters die
Wahlhandlung auf den nächsten Tag verschieben
oder verlängern.

(2) Jede Verschiebung oder Verlängerung ist
sofort durch Anschlag am Gebäude des Wahl¬lokals zu verlautbaren.

(3) Hatte die Abgabe der Stimmen bereits
begonnen , so sind die Wahlakten und die Wahl¬
urne mit den darin enthaltenen Wahlkuverts und

und diese für sich abstimmen lassen . Von diesem letzteren
Falle abgesehen , darf die Wahlzelle stets nur von einer Personbetreten werden.

§ 63.
(1) Eine Entscheidung über die Zulassung zur Stimmen¬

abgabe steht der Ortswahlbehörde nur dann zu, wenn sich bei
der Stimmenabgabe über die Identität des Wählers Zweifel er¬
geben . Gegen die Zulassung zur Stimmenabgabe kann von den
Mitgliedern der Wahlbehörde und den Wahlzeugen sowie von
den allenfalls im Wahllokal anwesenden Wählern nur insolange
Einsprache erhoben werden , als die Person , deren Wahlberech¬
tigung angefochten wird , ihre Stimme nicht abgegeben hat.

(2) Die Entscheidung der Wahlbehörde muß vor Fort¬
setzung des Wahlaktes erfolgen . Sie ist endgültig.

§ 64.
(1) Für Frauen und Manner sind verschiedenfarbige Wahl-kuverte zu verwenden.
(2) Die Anbringung von Zeichen auf den Wablkuverten

ist verboten . Die Übertretung dieses Verbotes wird , wenn darin
keine strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist . von den
politischen Behörden mit Geld bis zu 1 Million Kronen oder mit
Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

§ 65.
(1) Der Stimmzettel muß aus weichem , weißlichem Papier

sein und das Ausmaß von 9% —IOV2 cm in der Länge und
6M>—7*4 cm in der Breite aufweisen . Er ist gültig ausgefüllt,
wenn er die Partei bezeichnet oder wenigstens den Namen
eines Bewerbers der gewählten Parteiliste unzweideutig dar¬
tut oder nebst der Parteibezeichnung den Namen eines oder
mehrerer Bewerber der von dieser Partei aufgestellten Partei¬
liste enthält . Dies geschieht durch Handschrift , Druck oder son¬
stige Vervielfältigung.

(2) Der Stimmzettel ist ungültig:
1. wenn er zwei oder mehrere Parteien bezeichnet;
2. wenn er gar keine Partei , wohl aber zwei oder mehrere

Namen aus verschiedenen Parteilisten bezeichnet;
3. wenn er bezüglich des Ausmaßes oder der Art des Pa-

pieres den im ersten Absatz enthaltenen Vorschriften nicht ent¬
spricht.

(3) Erscheint innerhalb eines Wahlkreises ein und der¬selbe Name auf mehreren Parteilisten , so sind Stimmzettel,
welche diesen Namen allein enthalten , nur dann gültig , wenn
der Stimmzettel auch die Partei bezeichnet.

(4) Streichungen machen den Stimmzettel nicht ungültig,
wenn wenigstens der Name eines Wahlwerbers oder die Parteibezeichnet bleibt.

(5) Wenn ein Kuvert mehr als einen gültig ausgefülltenStimmzettel enthält und diese Stimmzettel auf verschiedene
Parteilisten lauten , sind alle ungültig.

(6) Lauten die gültig ausgefüllten Stimmzettel auf die¬
selbe Partei , so sind sie als ein einziger Stimmzettel zu zählen.

§ 66.
(1) Wenn die für die Wahlhandlung festgesetzte Wahlzeit

abgelaufen ist und alle bis dahin im Wahllokal oder in dem

Stimmzettel von der Wahlbehörde bis zur Fort¬
setzung der Wahlhandlung unter Verschluß zu
legen und sicher zu verwahren.

VI. Ermittlungsverfahren.
§ 30.

(1) Der Leiter der Sprengelwahlbehörde hat
die auf jede Parteiliste entfallende Stimmenzahl
(die Parteisummen ) sofort dem Leiter der Be¬
zirkswahlbehörde unter Übermittlung der Nieder¬
schrift bekanntzugeben und ihm die versiegelten
Wahlakten vorzulegen.

(2) Die Bezirkswahlbehörde überprüft die
Wahlergebnisse der Wahlsprengel , berichtet auf
Grund der Überprüfung etwaiger Irrtümer in den
von den Sprengelwahlbehörden ermittelten zahlen¬
mäßigen Ergebnissen und stellt das Gesamtergeb¬
nis der Abstimmung des Wahlbezirkes in einer
Übersicht zusammen , welche , nach Wahlsprengeln
geordnet , die Zahl der gültigen und ungültigen
Stimmzettel , die Anzahl der von den Frauen
und der von den Männern abgegebenen Stimmen,die Parteisummen sowie die aus ihnen für den
ganzen Wahlbezirk zu bildenden Gesamtsummen,
von der Ortswahlbehörde bestimmten Warteraum erschienenen
Wähler gestimmt haben , erklärt die Wahlbehörde die Stimm¬
abgabe für geschlossen . Nach Abschluß der Stimmabgabe ist
das Wahllokal , in welchem nur die Mitglieder der Wahlbehörde,
deren Hilfsorgane und die Wahlzeugen zu verbleiben haben,zu schließen.

(2) Die Wahlbehörde mischt hierauf gründlich die in der
Wahlurne befindlichen Wahlkuverte , entleert sodann die Wahl,
urne , sondert die von Frauen und Männern abgegebenen Ku>
verte , zählte ihre Anzahl und stellt die Übereinstimmung ihrer
Zahl mit der Zahl der im Abstimmungsverzeichnis eingetragenenWähler fest . Sodann eröffnet der Wahlleiter die von den Frauen
abgegebenen Kuverte . Die Wahlbehörde prüft die Gültigkeit
der Stimmzettel , stellt die Zahl der ungültigen Stimmzettel fest,
versieht diese Stimmzettel mit fortlaufenden Zahlen , ordnet die
gültigen nach Parteilisten und stellt die auf jede Parteiliste
von den Frauen abgegebenen Stimmen fest . In gleicher Weise
wird die Prüfung und Zählung der von den Männern abge¬
gebenen Stimmen vorgenommen . Hierauf stellt die Wahlbehörde
die Gesamtzahl der ungültigen und die auf jede r/arteiliste ent¬
fallenden von Frauen und Männern abgegebenen Stimmen (die
Parteisumme ) fest.

(3) Stimmt die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis ein¬
getragenen Wähler mit der Anzahl der abgegebenen Kuverte
nicht überein , so ist der wahrscheinliche Grund hiefür in der
Niederschrift Über die Wahlhandlung besonders zu vermerken,

(4) Die für die einzelnen Wahlvorschläge von Frauen,
bzw. Männern abgegebenen gültigen Stimmzettel sowie die un¬
gültigen Stimmzettel sind in abgesonderte Umschläge zu geben,
die außen mit einer auf den Inhalt Bezug nehmenden An¬
schrift (Frauen , Männer , ungültige Stimmzettel ) zu versehensind.

§ 67.
(1) Die Wahlbehörde beurkundet den Wahlvorgang in einer

eigenen Niederschrift . Der Niederschrift wird das Wählerver¬zeichnis und das Abstimmungsverzeichnis angeschlossen.
(2) Die Niederschrift enthält die Bezeichnung der Mit¬

glieder der Wahlbehörde , die Zeit des Beginnes und des Schlus¬
ses der Wahlhandlung sowie allfälliger Unterbrechungen , die
Entscheidungen der Wahlbehörde über die Zulassung oder Nicht¬
zulassung von Wählern , über die Gültigkeit oder Ungültigkeit
einzelner Stimmzettel , die sonstigen Verfügungen der Wahl¬
behörde , endlich außergewöhnliche Vorkommnisse während der
Wahlhandlung und die im § 66 bezeichneten Feststellungen.
Außerdem ist darin anzugeben , wieviel männliche und weibliche
Wähler und lür welche Parteien sie abgestimmt haben . Die
Niederschrift wird daraufhin geschlossen , von den Mitgliedern
der Wahlbehörde gefertigt und samt den Stimmzetteln unter
Verschluß genommen.

(3) Wenn die Niederschrift nicht von allen Mitgliedern
der Wahlbehörde unterschrieben wird , ist der Grund hiefür an¬
zugeben.

(4) Damit ist die Wahlhandlung beendet.
(5) Der verschlossene Wahlakt wird der Kreiswahlbehörde

vorgelegt.
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beide gleichfalls geteilt nach Männern und
Frauen , zu enthalten hat.

§ 31.
(1) Die Mandate werden auf Grund der

Wahlzahl auf die Parteilisten verteilt . Die Wahl¬
zahl wird wie folgt berechnet:

(2) Die Gesamtsumme der im Wahlbezirk ab¬
gegebenen gültigen Stimmen wird durch die um
eins vermehrte Anzahl der im Wahlbezirke zu ver¬
gebenden Mandate geteilt . Die hiedurch ge¬
wonnene , auf die nächstfolgende ganze Zahl er¬
höhte Zahl ist die Wahlzahl.

(3) Jeder Partei werden so viele Mandate zu¬
gewiesen , als die Wahlzahl in ihrer Parteisumme
(§ 30, Absatz 2) enthalten ist (erste Ermittlung ).

(4) Wenn nach dieser Berechnung zwei Par¬
teien auf ein Mandat denselben Anspruch haben,
so entscheidet das Los.

(5) Mandate , die bei dieser Verteilung inner¬
halb des Wahlbezirkes nicht vergeben werden
(Restmandate ), sowie Stimmen , deren Zahl für
die Zuteilung eines oder eines weiteren Mandates
nicht ausreicht (Reststimmen ), werden der Stadt¬
wahlbehörde überwiesen.

(6) Von jeder Parteiliste sind so viele Bewer¬
ber , als ihr Mandate zukommen , und zwar der
Reihe nach , wie sie im Wahlvorschlag angeführt
sind , von der Bezirkswahlbehörde als gewählt zu
erklären . Ihre Namen und die Zahl der Rest¬
mandate sind zu verlautbaren.

(7) Das Ergebnis dieses Ermittlungsver¬
fahrens , und zwar die Gesamtsumme der abge¬
gebenen gültigen Stimmen , die Wahlzahl , die ein¬
zelnen Parteisummen , die Namen der als gewählt
Erklärten und die Zahl der noch zu besetzenden
Mandate sind von der Bezirkswahlbehörde zu ver¬
lautbaren.

(8) Nach Abschluß des ersten Vermittlungs¬
verfahrens hat die Bezirkswahlbehörde das Wahl¬
ergebnis in einer besonderen Niederschrift zu
verzeichnen , die Anzahl der im Wahlbezirke zur
Vergebung gelangten Mandate und die den Par¬
teien verbliebenen Reststimmen auszuweisen und
der Stadtwahlbehörde im kürzesten Wege — tele¬
phonisch oder telegraphisch — mitzuteilen:

1. die Gesamtsumme der abgegebenen gülti¬
gen Stimmen und die auf jede Partei entfallende
Parteisumme;

2. die Wahlzahl;
3. die Anzahl der im Wahlbezirke nicht zur

Vergebung gelangten Mandate (Restmandate );
4. wieviel Mandate auf jede Partei im ersten

Ermittlungsverfahren gefallen sind;
5. die jeder Partei verbliebenen Reststimmen.
(9) Sodann übersendet die Bezirkswahlbe¬

hörde den Wahlakt , bestehend aus den Nieder¬
schriften der Bezirkswahlbehörde und der Spren¬
gelwahlbehörden und den Wahlvorschlägen unter
Verschluß an die Stadtwahlbehörde.

§ 32.
(1) Die Restmandate (§ 31, Absatz 5) werden

nach Maßgabe der Größe der Reststimmensum¬
men auf die einzelnen Parteien aufgeteilt.

(2) Zu diesem Zwecke wird nach der Wahl¬
ermittlung in den einzelnen Wahlbezirken (erstes
Ermittlungsverfahren ) bei der Stadtwahlbehörde
ein zweites Ermittlungsverfahren durchgeführt.

(3) Die Parteien , welche auf Zuweisung
weiterer Mandate im zweiten Ermittlungsverfah¬
ren Anspruch erheben , müssen diesen Anspruch
bei der Stadtwahlbehörde anmelden . Die Anmel¬
dung muß spätestens 14 Tage vor dem Wahltage
bei der Stadtwahlbehörde einlangen und von
wenigstens einer Person unterschrieben sein , die
in einem Wahlbezirke als zustellungsbevollmäch¬
tigter Vertreter einer Partei derselben Partei¬
bezeichnung aufgenommen ist (§ 22, Absatz 2,
Punkt 3).

(4) Die Anmeldungen werden von der Stadt¬
wahlbehörde geprüft und längstens vier Tage
vor der Wahl im Amtsblatt der Stadt Wien ver-
lautbart.

(5) Den Parteien , welche die im dritten Ab¬
sätze bezeichnete Anmeldung überreicht haben,
steht es frei , spätestens am achten Tage vor dem
Wahltage bei der Stadtwahlbehörde einen be¬
sonderen Wahlvorschlag (für das zweite Ermitt¬
lungsverfahren ) einzubringen . In diesem Wahl¬
vorschlag dürfen nur Personen aufgenommen
werden , die in einem der Wahlbezirke als Wahl¬
werber derselben Partei angemeldet sind.

(6) Einer Anmeldung können nur die allfälli¬
gen Reststimmen jener Wahlvorschläge für das
erste Ermittlungsverfahren derselben Partei zu¬
gerechnet werden , in denen ausdrücklich die Er¬
klärung aufgenommen ist , daß ihre Reststimmen
der Anmeldung zuzurechnen sind.

§ 33.
(1) Die Stadtwahlbehörde ermittelt zunächst

die Anzahl der im zweiten Ermittlungsverfahren
zu vergebenden Mandate und die Summe der für
jede Partei , die eine Anmeldung überreicht hat,
verbliebenen Reststimmen.

(2) Auf die Parteien werden die im zweiten
Ermittlungsverfahren zu vergebenden Mandate
mittels der Wahlzahl verteilt , die wie folgt er¬
rechnet wird:

(3) Die Summen der Reststimmen werden,
nach ihrer Größe geordnet , nebeneinander ge¬
schrieben ; unter jede Summe wird die Hälfte
geschrieben , darunter das Drittel , das Viertel
und nach Bedarf die weiterfolgenden Teilzahlen.

(4) Als Wahlzahl gilt bei bloß einem zu ver¬
gebenden Mandate die größte , bei zwei zu ver¬
gebenden Mandaten die zweitgrößte , bei drei
solchen Mandaten die drittgrößte , bei vier die
viertgrößte Zahl usw. der so angeschriebenen
Zahlen.

(5) Jede Partei erhält so viele Mandate , als
die Wahlzahl in ihrer Reststimmensumme ent¬
halten ist.

(6) Wenn nach dieser Berechnung zwei Par¬
teien auf ein Mandat den gleichen Anspruch
haben , so entscheidet das Los.

(7) Parteien , denen im ersten Ermittlungs¬
verfahren im Gemeindegebiete kein Mandat zu¬
gefallen ist , haben auf eine Zuweisung von Man¬
daten im zweiten Ermittlungsverfahren keinen
Anspruch.

(8) Sofern Parteien , welche im zweiten Er¬
mittlungsverfahren weitere Mandate zugeteilt er¬
halten , einen Wahlvorschlag für das zweite Er¬
mittlungsverfahren überreicht haben , werden die
auf sie entfallenden weiteren Mandate auf die in
diesem Wahlvorschlag enthaltenen Bewerber nach
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dem im § 31, Absatz 6, festgelegten Verfahren
zugewiesen . Wenn aber ein Wahlvorschlag für
das zweite Ermittlungsverfahren nicht vorliegt
oder eine nicht ausreichende Zahl von Bewerbern
aufweist , werden die ihr zugefallenen Mandate
auf die in Betracht kommenden Wahlvorschläge
für das erste Vermittlungsverfahren nach Maß¬
gabe der auf jeden dieser Wahlvorschläge ent¬
fallenden Reststimmen nach dem in den Ab¬
sätzen 1 bis 6 festgesetzten Verfahren aufgeteilt.

(9) Das Ergebnis der Aufteilung ist im Amts¬
blatte der Stadt Wien , spätestens am 14. Tage
nach dem Wahltage zu verlautbaren.

§ 33 a.
Nach Abschluß des zweiten Ermittlungsver¬

fahrens hat die Stadtwahlbehörde die Ergeb¬
nisse des zweiten Ermittlungsverfahrens in einer
besonderen Niederschrift zu verzeichnen.

§ 34.
(1) Die Stadtwahlbehörde überprüft sämt¬

liche Wahlergebnisse des ersten Ermittlungsver¬
fahrens und berichtigt etwaige Irrtümer in den
ermittelten zahlenmäßigen Ergebnissen.

(2) Ist ein Wahlwerber in mehreren Bezirken
gewählt , so hat er binnen acht Tagen nach Ver¬
lautbarung des Wahlergebnisses bei der Stadt¬
wahlbehörde zu erklären , für welchen Bezirk er
sich entscheidet . Wenn er sich in der vorgesetz¬
ten Frist nicht erklärt , entscheidet für ihn die
Stadtwahlbehörde.

(3) Binnen acht Tagen nach der Wahl kann
von jedem zustellungsbevollmächtigten Vertreter
einer Partei gegen die ziffernmäßigen Ermittlun¬
gen des Wahlergebnisses des ersten Ermittlungs¬
verfahrens bei der Stadtwahlbehörde Einspruch
erhoben werden . Ergibt sich bei der Überprüfung
die Unrichtigkeit der Ermittlung , so hat die
Stadtwahlbehörde das Ergebnis richtigzustellen.
Andernfalls wird der Beschwerdeführer an den
Verfassungsgerichtshof verwiesen.

(4) Die sich durch die Überprüfung ergeben¬
den Änderungen in den Verlautbarungen der
Waldergebnisse sind von der Stadtwahlbehörde
zu veröffentlichen.

(5) Die Stadtwahlbehörde setzt die Gewählten
von der auf sie gefallenen Wahl in Kenntnis.
Jeder Gewählte hat binnen acht Tagen nach
Empfang der Verständigung zu erklären , ob er
die Wahl annimmt . Die Unterlassung dieser Er¬
klärung sowie jeder Vorbehalt gilt als Ablehnung.
Im Falle einer Ablehnung ist der im Wahlvor¬
schlag an nächster Stelle Stehende zu befra¬
gen usf.

§ 35.
(1) Nichtgewählte sind Ersatzmänner für den

Fall , daß ein Mandat ihrer Liste erledigt wird;
ihre Reihenfolge wird durch den Wahlvorschlag
bestimmt . Lehnt ein Ersatzmann , der für ein frei¬
gewordenes Mandat berufen wird , diese Be¬
rufung ab, so bleibt er dennoch in der Reihe auf
der Liste der Ersatzmänner.

(2) Hat eine Partei für das zweite Ermitt¬
lungsverfahren einen Wahlvorschlag überreicht
und wird in einem Bezirke ein dieser Partei zu¬
gefallenes Mandat frei , so hat der nach der
Reihenfolge des Bezirkswahlvorschlages nächst¬

folgende Bewerber das ihm als Ersatzmann nach
dem ersten Absätze zustehende Recht auch dann,
wenn er im zweiten Ermittlungsverfahren ein
Mandat erlangt hat.

(3) Ein Ersatzmann kann jederzeit nach der
Wahl vom Bürgermeister seine Streichung aus
der Liste der Ersatzmänner verlangen . Die er¬
folgte Streichung ist vom Bürgermeister zu ver¬
lautbaren.

VII. Wahl des Bürgermeisters , des Stadtsenates,
der Gemeinderatsausschüsse und der Unteraus¬
schüsse , der Kommissionen (§ 62 Gemeindever¬
fassung ) und des Disziplinarkollegiums (§ 26 Ge¬
meindeverfassung ), der Präsidenten des Gemeinde,
rates als Landtages sowie der Vorsitzenden -Stell¬
vertreter des Gemeinderates und der Vorsitzen¬
den der Ausschüsse und Unterausschüsse und

deren Stellvertreter.

§ 36.
(1) Die Mandate des Stadtsenats , der Ge¬

meinderatsausschüsse und der Unterausschüsse , der
Kommissionen (§ 62 Gemeindeverfassung ) und des
Disziplinarkollegiums (§ 26 der Gemeindeverfas¬
sung ), der Präsidenten des Gemeinderates als Land¬
tages sowie der Vorsitzenden -Stellvertreter des Ge¬
meinderates und der Vorsitzenden der Ausschüsse
und Unterausschüsse und deren Stellvertreter
werden auf die einzelnen Parteien im Verhält¬
nisse zu ihrer Mitgliederzahl aufgeteilt . Jedes
Mitglied des Gemeinderates ist der Partei zuzu¬
zählen , auf deren Liste es bei der Gemeinderats¬
wahl gestanden ist . Die Aufteilung hat nach der
in den §§ 31 und 32 der Gemeindewahlordnung
vom 24. Juli 1923, LGB1. für Wien , Nr . 75*) fest¬
gesetzten Berechnungsart zu erfolgen.

(2) Bei Aufteilung der Mandate für die obge-
nannten Körperschaften ist die Wahlzahl nach
Maßgabe der Mitgliederzahl zu bestimmen.

*) Diese Paragraphen lauten:
§ 31.

Nach Ermittlung der Parteisummen werden die im Bezirke
zu vergebenden ' Gemeinderatssitze mittels der Wahlzahl auf
die Partetlisten verteilt.

§ 32.
(1) Zur Ermittlung der Wahlzahl werden die Parteisummen,

nach ihrer Höhe geordnet , nebeneinander geschrieben ; die Par¬
teisummen werden sodann durch 2, 3, 4 und nach Bedarf noch
weiter geteilt und die so errechneten Teilzahlen der Partei¬
summen unter die letzteren gesetzt . Zur Ermittlung der Wabl-
zahl werden die Parteisummen und die auf vorstehende Art
ermittelten Teilzahlen nach ihrer Höhe , von der höchsten be¬
ginnend , geordnet ; als Wahlzahl gilt jene Zahl , welche von den
Parteisummen und den errechneten Teilzahlen ihrer Reihenfolge
nach , von der höchsten beginnend , der Zahl der im Bezirke
zu wählenden Mitglieder des Gemeinderates entspricht.

(2) Jede Partei erhält so viele Gemeinderatssitze , als die
Wahlzahl in ihrer Parteisumme enthalten ist.

(3) Wenn nach dieser Berechnung zwei Parteien auf einen
Sitz Anspruch hätten , so entscheidet zwischen ihnen das Los.

(4) Von jeder Parteiliste sind so viele Wahlwerber , als
ihr nach dieser Berechnung Sitze zukommen , u . zw. in der
Reihe ihres Wahlvorschlages als gewählt zu erklären.

§ 33.
(1) Das Ergebnis dieses Ermittlungsverfahrens , u . zw . die

Gesamtsumme der abgegebenen gültigen Stimmen , die einzelnen
Parteisummen , die Wahlzahl und die Namen der als gewählt
Erklärten , sind von der Bezirkswahlbehörde zu verlautbaren.

(2) Nach Abschluß des Ermittlungsverfahrens verzeichnet
die Bezirkswahlbehörde die Wahlzahl und das Wahlergebnis in
einer Niederschrift , versiegelt den Wahlakt und sendet ihn an
die Stadtwahlbehörde.
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(3) Bei der Berechnung der Wahlzahl für die
Aufteilung der Mandate der Vorsitzenden -Stell¬
vertreter des Gemeinderates ist der Bürgermeister
mitzuzählen.

(4) Die Vorsitzenden (Präsidenten ) und deren
Stellvertreter sind für die Berechnung der Wahl¬
zahl zusammenzuzählen.

§ 37.
(1) Der Bürgermeister wird mit unbedingter

Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt.
(2) Zwei der Stadträte werden in einem ge¬

sonderten Wahlgang als Vizebürgermeister ge¬
wählt . Der eine der Vizebürgermeister ist von
der stärksten , der andere von der zweitstärksten
Partei des Gemeinderates , sofern diese mindestens
ein Drittel der Gemeinderatsmandate innehat,
vorzuschlagen . Wird von der berufenen Partei
kein Vorschlag erstattet , so erfolgt die Wahl mit
unbedingter Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 38.
(1) Die Parteien haben nach Maßgabe der

ihnen zustehenden Mandate (§§ 36 und 37) dem
Vorsitzenden spätestens in der Sitzung , auf
deren Tagesordnung die betreffende Wahl steht,
Wahlvorschläge zu überreichen , welche von min¬
destens der Hälfte der Parteimitglieder unter¬
schrieben sind.

(2) Diese Wahlvorschläge müssen so viele
Namen enthalten , als der Partei an Mandaten ge¬
mäß § 36 zukommen , und die Mandate bezeichnen,
für welche die einzelnen Vorschläge gelten.

(3) Bei der Abstimmung sind nur jene Stim¬
men gültig , welche auf die gültigen Wahlvor¬
schläge entfallen.

(4) Erstattet eine Partei für die ihr gemäß
§ 36 zukommenden Mandate keine Vorschläge
oder sind die überreichten Vorschläge nicht von
der Hälfte der Parteimitglieder gefertigt , so er¬
folgt die Besetzung dieser Mandate durch Mehr¬
heitswahl , bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los.

(5) Im Falle des Abganges eines Gewählten
ist von der Partei , welcher der Abgegangene an¬
gehörte , ein Wahlvorschlag zu erstatten ; die Neu¬
besetzung des Mandats erfolgt unter Anwendung
der Bestimmungen der vorigen Absätze . Auf den
Bürgermeister findet diese Bestimmung keine An¬
wendung.

VIII . Wahl der Bezirks Vertretung , des Bezirks-
\ orsiehers und seines Stellvertreters.

§ 39.
(1) Die Mitglieder der Bezirksvertretung

werden in jedem Gemeindebezirk auf Grund des
für die Wahl des Gemeinderates richtiggestellten
und abgeschlossenen Wählerverzeichnisses und
nach den für die Wahl der Gemeinderatsmitglie¬
der geltenden Bestimmungen gewählt , wobei die
§§ 32 und 33*) der Gemeindewahlordnung (Gesetz

*) Siehe den Text dieser Paragraphen in der Fußnote
zu § 36.

vom 24. Juli 1923, LGB1. für Wien Nr . 75) anzu¬
wenden sind . Die Mitglieder der Bezirksvertretung
müssen im Bezirke ihren ordentlichen Wohnsitz
haben und dürfen nicht gleichzeitig dem Ge¬
meinderat angehören.

(2) Findet die Wahl der Bezirksvertretung
gleichzeitig mit der des Gemeinderates statt , so
kann der Stimmzettel für die erstere Wahl mit
dem für die letztere in einen Stimmzettel ver¬
einigt werden , der so groß ist wie beide Einzel¬
stimmzettel zusammen.

§ 40.
(1) Die Bezirksvertretung wählt aus ihrer

Mitte den Bezirksvorsteher und dessen Stellver¬
treter.

(2) Die Stelle des Bezirksvorstehers kommt
der stärksten , die seines Stellvertreters der zweit¬
stärksten Partei zu. Hiebei ist die Parteienstärke
nach der Zahl der Mandate , bei gleicher Man¬
datszahl nach der Anzahl der abgegebenen Stim¬
men zu berechnen . Bei gleicher Stimmenzahl ent¬
scheidet das Los. Wird von der berufenen Partei
kein Wahlvorschlag erstattet , so erfolgt die Wahl
mit unbedingter Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.

(3) Auf die Wahl findet die Bestimmung des
§ 38 sinngemäß Anwendung.

IX. Besondere Bestimmungen für die gleichzeitige
Vornahme der Wahl des Gemeinderates und der
Bezirksvertretungen mit der Wahl in den Na.
tionalrat (§ 5, Absatz 2, des Gesetzes vom 3. Juli

1931, LGB1. Nr. 42).
§ 41.

Wird die Wahl des Gemeinderates und der
Bezirksvertretungen am gleichen Tage wie die
Nationalratswahl vorgenommen , so sind die
Wahlen auf Grund des für die betreffende Na¬
tionalratswahl geltenden Verzeichnisses der
Wähler vorzunehmen , jedoch dürfen für den Na¬
tionalrat Wahlberechtigte , die ihr Wahlrecht
mittels einer Wahlkarte ausüben , nur dann ihre
Stimme auch für die Wahl des Gemeinderates
und der Bezirksvertretung abgeben , wenn sie
ihren Wohnsitz in Wien haben . In diesem Falle
gelten somit die Bestimmungen der §§ 13 a, 15,
16a, 17 a. 18 a, 19, 20 und 21 nicht und gilt die
Bestimmung des § 39, Absatz 1, sinngemäß abge¬
ändert ; ferner haben die für die Wahl in den
Nationalist eingesetzten Ortswahlbehörden die
Aufgaben der Sprengelwahlbehörden nach der
Gemeindewahlordnung zu versehen und sind die
für die Wahl in den Nationalrat bestimmten
Wahllokale , Wahlzellen , Wahlurnen , Wahlkuverte
und Abstimmungsverzeichnisse auch für die Wahl
in den Gemeinderat und in die Bezirksvertretun¬
gen zu verwenden . Die Landesregierung wird er¬
mächtigt , auf Grund des mit der Bundesregierung
gepflogenen Einvernehmens durch Verordnung
weitere Vereinfachungen , insbesondere hinsicht¬
lich der Vereinheitlichung der Stimmzettel , zu
bestimmen , die infolge der gleichzeitigen Vor¬
nahme der Wahl möglich sind.

A - Suppenwürze „"ÄS
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Geschäftsordnung des Landtages für Wien*).
(Beschluß des Wiener Landtages vom 18. Mai 1928, Pr . Z. 1627, und vom 11. Dezember 1931, Pr . Z. 2559.)

Anzahl und Einberufung der Sitzungen.
§ l

(1) Die Sitzungen des Landtages sind geson¬
dert von den Sitzungen des Gemeinderates ein¬
zuberufen.

(2) Die Einberufung obliegt dem Präsidenten,
im Falle seiner Verhinderung dem nächstfolgen¬
den Präsidenten (§ 120 Verfassung ).

(3) Jede Sitzung , der eine solche Einberufung
nicht zugrunde liegt , ist ungesetzlich . Die in ihr
gefaßten Beschlüsse sind ungültig.

(4) Ergeben sich nach der Einberufung Hin¬
dernisse für die Abhaltung der Sitzung , so ist der
Präsident , im Falle seiner Verhinderung der
nächstfolgende Präsident berechtigt , die Sitzung
abzusagen.

(5) Hinsichtlich aller Zustellungen an die
Landtagsabgeordneten genügt es, wenn die Sen¬
dungen der Post behufs Beförderung in den in
Wien gelegenen Wohnort des betreffenden Abge¬
ordneten rechtzeitig übergeben werden.

§ 2.
Der Präsident ist zur Einberufung verpflichtet,

wenn dieses Verlangen von wenigstens einem
Viertel der Landtagsabgeordneten schriftlich ge¬
stellt wird (§ 120 Verfassung ).

§ 3.
Die Zeit vom 15. Juli bis 15. September jeden

Jahres gilt als sitzungs - (tagungs -) freie Zeit . Es
kann jedoch auch während dieser Zeit vom Prä¬
sidenten , im Falle seiner Verhinderung vom
nächstfolgenden Präsidenten (§ 1, Absatz 2) aus¬
nahmsweise eine Sitzung einberufen werden . Die
Bestimmung des § 2 gilt auch für diese sitzungs-
(tagungs -) freie Zeit (§ 120 Verfassung ).

Öffentlichkeit der Sitzungen.
§ 4.

(1) Die Sitzungen des Landtages sind öffent¬
lich.

(2) Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen,
wenn es vom Präsidenten oder einem Fünftel der
anwesenden Abgeordneten verlangt und vom
Landtag nach Entfernung der Zuhörer beschlossen
wird (§ 120 Verfassung ).

§ 5.
(1) Der Eintritt auf die Galerie des Sitzungs¬

saales ist nur mit Karten gestattet , die von der
Magistratsdirektion auf Grund der Weisungen des
Präsidenten nach Maßgabe des Raumes ausge-

*) Für die Ausschüsse , Unterausschüsse und
Kommissionen des Landtages gilt die Geschäfts¬
ordnung für die Ausschüsse , Unterausschüsse und
Kommissionen des Wiener Gemeinderates mit Aus¬
nahme der §§ 25 und 33. (Beschluß des Gemeinde¬
rates als Landtages vom 26. November 1920, P . Z.
16.559.)

geben werden . Jeder Landtagsabgeordnete hat
Anspruch auf eine Eintrittskarte.

(2) Vor dem Eintritt sind Stöcke und Schirme
abzugeben . Für ihre Aulbewahrung ist keine Ge¬
bühr zu entrichten.

(3) Zum Eintritt in die den Zeitungsberichter¬
stattern vorbehaltenen Teile der Galerie ist die
Bewilligung des Präsidenten erforderlich , die jeder¬
zeit widerrufen werden kann.

§ 6.
(1) Die Zuhörer haben sich jeder Äußerung zu

enthalten . Wenn sie die Beratungen des Landtages
in irgendeiner Weise stören oder gar seine Frei¬
heit beirren , so ist der Präsident berechtigt und
verpflichtet , nach vorausgegangener fruchtloser
Mahnung zur Ordnung die Zuhörer aus dem
Sitzungssaale entfernen zu lassen.

(2) Dem Präsidenten ist es überlassen , zu ent¬
scheiden , ob sich auch die Berichterstatter der
Zeitungen zu entfernen haben.

(3) Nach Entfernung der Zuhörer wird die
Sitzung fortgesetzt und der Eintritt von Zuhörern
zu dieser Sitzung nicht mehr gestattet.

§ 7.
Deputationen dürfen zu den Sitzungen nicht

/zugelassen werden.
§ 8.

Die Bezirksvorsteher oder im Falle ihrer Ver¬
hinderung deren Stellvertreter können jederzeit
den Sitzungen des Landtages anwohnen.

§ 9-
Magistrats - und sonstige Gemeindebeamte

haben nur über Anordnung des Landeshaupt¬
mannes in der Sitzung anwesend zu sein , über
Aufforderung des Landeshauptmannes oder des
zuständigen amtsführenden Stadtrates haben sie
von Fall zu Fall die erforderlichen Auskünfte zu
erteilen.

Anwesenheitspflicht der Landtagsabgeordneten.
§ 10.

(1) Die Landtagsabgeordneten haben zu den
Sitzungen regelmäßig und pünktlich zu erschei¬
nen und sich in die Liste der Anwesenden einzu¬
zeichnen.

(2) Sind sie am Erscheinen verhindert , so
haben sie dies dem Präsidenten unter Angabe des
Grundes mitzuteilen.

§ lt
Die den Mitgliedern des Gemeinderates vom

Bürgermeister oder vom Gemeinderate erteilten
Urlaube gelten auch für die Sitzungen des Land¬
tages und der von ihm eingesetzten Kommissionen.

42



Vorsitz.
§ 12.

(1) Der Landtag wählt aus seiner Mitte unter
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des
§ 36 der Gemeindewahlordnung den Präsidenten,
den zweiten und dritten Präsidenten . Der Landes¬
hauptmann und die übrigen Mitglieder der Landes¬
regierung sind zu Präsidenten nicht wählbar . Prä¬
sidenten , die in die Landesregierung gewählt wer¬
den, haben das erstere Mandat niederzulegen . Im
Falle der Verhinderung des Präsidenten vertritt
ihn der zweite , beziehungsweise der dritte Prä¬
sident (§ 121 Verfassung ). Nach außen verkehrt
der Landtag nur durch seinen Präsidenten.

(2) Der Präsident , der zweite und der dritte
Präsident bleiben auch nach Ablauf der Mandats¬
dauer des Landtages im Amte . Dem Präsidenten,
in seiner Verhinderung dem zweiten oder dritten
Präsidenten , obliegt die Einberufung der ersten
Sitzung des neugewählten Landtages , die Eröff¬
nung dieser Sitzung und der Vorsitz bis zur Neu¬
wahl des neuen Präsidenten.

(3) Der Präsident leitet die Verhandlungen;
er sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung
und hat Ungehörigkeiten , die im Laufe der Ver¬
handlungen vorkommen , durch Erinnerungen,
Bügen , Verweisung zur Ordnung und Entziehung
des Wortes zu ahnden.

(4) Er ist jederzeit , insbesondere im Falle
einer Störung berechtigt , die Sitzung zu unter¬
brechen und auch aufzuheben . Erteilt er den Ord¬
nungsruf , so kann er den Redner unterbrechen
und ihm das Wort auch völlig entziehen . Unter¬
bricht der Präsident den Redner , so hat dieser
sofort innezuhalten , widrigenfalls ihm das Wort
entzogen werden kann . Jeder Abgeordnete kann
vom Präsidenten den Ruf „zur Sache " oder „zur
Ordnung " verlangen . Der Präsident entscheidet
hierüber ohne Berufung an den Landtag . Falls ein
Redner Anlaß zum Ordnungsruf gegeben hat,
kann dieser vom Präsidenten auch am Schlüsse
derselben Sitzung oder am Beginne der nächsten
nachträglich ausgesprochen und auch von jedem
Abgeordneten gefordert werden.

(5) Abschweifungen von der Sache ziehen den
Ruf des Präsidenten „zur Sache " nach sich. Nach
dem dritten Ruf „zur Sache " kann der Präsident
dem Redner das Wort entziehen.

(6) Wurde einem Redner wegen Abschweifung
vom Gegenstande das Wort entzogen , so kann der
Landtag , ohne daß eine Debatte stattzufinden hat,
beschließen , daß er den Redner dennoch hören
wolle.

Schriftführer.
§ 13.

(1) Die vom Gemeinderate gewählten Schrift¬
führer haben dieses Amt auch in den Landtags¬
sitzungen zu versehen.

(2) Abwechselnd hat je einer dieser Schrift¬
führer das Sitzungsprotokoll zu beglaubigen und
zu unterzeichnen und haben je zwei die Einlaufe
und Anträge zu verlesen . Die Reihenfolge ihrer
Berufung zu diesen Funktionen wird durch Über¬
einkunft bestimmt , mangels einer solchen durch
den Präsidenten.

Sitzungsprotokolle.
§ 14.

(1) Über die Sitzungen des Landtages ist ein
Protokoll zu führen , das die Mitteilungen des Prä¬
sidenten , die Einläute , dann alle zu den Verhand¬
lungen gestellten Anträge sowie alle Beschlüsse
zu enthalten hat.

(2) Das Protokoll ist vom Präsidenten und
einem Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 15.
(1) Die Sitzungsprotokolle werden drei Tage

nach der Sitzung in der Magistratsdirektion durch
weitere drei Tage zur Einsicht der Landtagsabge¬
ordneten aufgelegt . Wird gegen ihre Fassung in
der dem Ablaufe dieser Frist folgenden Sitzung
keine Einwendung erhoben , so gelten sie als ge¬
nehmigt.

(2) Die Sitzungsprotokolle werden in Druck
gelegt und den Landtagsabgeordneten zugesendet.
Das Original wird im Gemeindearchive aufbe¬
wahrt . Es kann von jedem Gemeindemitgliede ein¬
gesehen werden.

§ 16.
Die vollständigen Berichte über die Landtags¬

sitzungen werden durch das Stenographenbureau
verfaßt . Sie sind in Druck zu legen und zu ver¬
öffentlichen.

Behandlung der Anfragen und Anträge.
§ 17.

(1) Jeder Landtagsabgeordnete hat das Recht
der Anfrage an den Landeshauptmann und die
amtsführenden Stadträte.

(2) Alle Anfragen sind schriftlich mit Namens¬
nennung des Befragten in formulierter Frage¬
stellung , mit kurzer Begründung und der leser¬
lichen Unterschrift des Anfragesteliers (der An-
fragesteller ) versehen , dem Präsidenten vor Be¬
ginn der Sitzung zu überreichen . Der Präsident
hat dem Landtag hievon vor Eingehen in die
Tagesordnung Mitteilung zu machen.

(3) Der Befragte kann mündlich oder schrift¬
lich Antwort geben oder die Beantwortung mit
Angabe der Gründe ablehnen . Die Beantwortung
oder die Ablehnung muß spätestens in der der
Überreichung der Anfrage zweitfolgenden Sitzung
erfolgen . Zur mündlichen Beantwortung ist dem
Befragten in der öffentlichen Sitzung das Wort
zu erteilen . Die schriftliche Beantwortung wird
dadurch vollzogen , daß die schriftliche Antwort
für den Fragesteller — falls mehrere Landtags¬
abgeordnete gemeinsam eine Anfrage stellen , für
den in der Anfrage Erstgenannten — am Beginne
der Sitzung beim Landesamtsdirektor hinterlegt
wird . Bei diesem können sich die bezeichneten
Anfragesteller die Antwort bis zum Schlüsse der
öffentlichen Landtagssitzung gegen Empfangs¬
bestätigung beheben . Unterlassen sie dies , so wird
ihnen die Antwort noch vor der nächsten Sitzung
des Landtages zugestellt.

(4) Jede Anfrage wird dem Protokolle der
Sitzung , vor der sie überreicht wurde , beigedruckt.
Die Anfragen sind hiebei mit fortlaufenden
Ziffern zu bezeichnen . Die schriftliche Antwort
wird dem Protokolle der Sitzung , zu der sie hinter-

4' 43





(2) Ist die Festsetzung von Tag-, Stunde und
Tagesordnung der nächsten Sitzung nicht mög¬
lich, so obliegt die Verlautbarung dem Präsiden¬
ten . Sie hat auf schriftlichem Wege an die ein¬
zelnen Landtagsabgeordneten zu erfolgen.

(3) Gesetzesanträge sind im Wortlaute auszu¬
senden.

(4) Über Einwendung oder Gegenanträge ge¬
gen die Tagesordnung , die sogleich nach Eröff¬
nung der Sitzung zu erheben sind , entscheidet der
Landtag ohne Debatte.

(5) Die Reihenfolge der Verhandlung der Ge¬
schäftsstücke bestimmt der Präsident . Wird gegen
diese Bestimmung Einspruch erhoben , so entschei¬
det der Landtag ohne Debatte.

(6) Auf Vorschlag des Präsidenten oder auf
Antrag eines Landtagsabgeordneten kann der
Landtag mit unbedingter Stimmenmehrheit der
anwesenden Abgeordneten beschließen , daß ein
Verhandlungsgegenstand von der Tagesordnung
abgesetzt , und mit zwei Drittel Mehrheit be¬
schließen , daß ein nicht auf der Tagesordnung
stehender Gegenstand in Verhandlung genommen
wird.

Berichterstattung.
§ 23.

(1) Als Berichterstatter im Landtag sowie bei
der Vorberatung im Ausschuß oder in einer vom
Landtag gewählten Kommission (§ 128, Absatz 1,
Verfassung ) wählt der Ausschuß oder die Kom¬
mission einen amtsführenden Stadtrat oder einen
Landtagsabgeordneten (§ 123 Verfassung ).

(2) Weicht ein Antrag des zuständigen Aus- .
Schusses oder der Kommission vom Antrage der
Landesregierung ab, so ist der Berichterstatter
verpflichtet , in seinem Berichte auch den ab¬
weichenden Antrag der Landesregierung zur
Kenntnis zu bringen.

(3) Desgleichen ist der Berichterstatter ver¬
pflichtet , in seinem Berichte die bei der Beratung
im Ausschusse oder in der Kommission vorge¬
brachten Minderheitsmeinungen zur Kenntnis des
Landtages zu bringen , wenn bei der Beratung im
Ausschuß oder in der Kommission der abgelehnte
Antrag als Minderheitsmeinung angemeldet und
diese Anmeldung durch wenigstens ein Viertel der
anwesenden Mitglieder des Ausschusses oder der
Kommission unterstützt wurde (§ 28 Geschäfts¬
ordnung der Ausschüsse ). In diesem Falle muß in
der Debatte über den Gegenstand mindestens ein
Vertreter der Minderheitsmeinung zu Worte
kommen.

Beteiligung an der Verhandlung.
§ 24.

Die Verhandlungssprache im Landtage ist die
deutsche.

§ 25.
(1) Wer das Wort wünscht , hat sich beim

Präsidenten persönlich zu melden und anzugeben,
ob er für oder gegen die Anträge des Bericht¬
erstatters zu sprechen wünscht . Der Präsident er¬
teilt das Wort in der Reihenfolge , in der ihm die
Anmeldungen bekanntgegeben wurden , und in der
Weise , daß , soweit wie möglich , die Redner für
und gegen den Antrag des Berichterstatters mit¬
einander abwechseln.

(2) Jedem Redner steht es frei , seine Stelle
in der Reihenfolge mit der eines später einge¬
schriebenen Redners zu vertauschen.

(3) Wer , zur Rede aufgefordert , nicht an¬
wesend ist , verliert das Wort.

§ 26.
(1) Keinem Landtagsabgeordneten ist ge¬

stattet , in der Verhandlung über einen und den¬
selben Gegenstand mehr als zweimal das Wort zu
ergreifen.

(2) Außer der Reihe und öfter als zweimal
muß das Wort gegeben werden:

1. dem Landeshauptmann;
2. dem zuständigen amtsführenden Stadtrate,

wenn er nicht Berichterstatter ist;
3. den Berichterstattern , denen auch stets das

Schlußwort gebührt;
4. den Bezirksvorstehern und den Gemeinde¬

beamten zur Erteilung von verlangten Auf¬
schlüssen (§§ 8 und 9);

5. Landtagsabgeordneten , wenn sie einen An¬
trag betreffend die formelle Geschäftsbe¬
handlung stellen ; diese haben aber , wenn
sie außer der Reihenfolge sprechen wollen,
sich auf diese Anträge zu beschränken.
Ausführungen zur Begründung sind unzu¬
lässig;

6. Landtagsabgeordneten zur Vorbringung
einer tatsächlichen Berichtigung . Hiezu ist
das Wort nach dem Schlußworte des Be¬
richterstatters zu erteilen . Die Redezeit
darf hiebei fünf Minuten nicht über¬
schreiten.

§ 27.
Der Sprecher hat seine Rede an die Versamm¬

lung und niemals an ein Mitglied , das er wider¬
legen will, zu richten.

§ 28.
Die Verlesung schriftlicher Vorträge ist nur

dem Berichterstatter , die Verlesung kurzer Zitate
allen Rednern gestattet.

§ 29-
Der Präsident hat die Debatte zu leiten , ohne

sich an ihr zu beteiligen . Wenn er Berichterstat¬
ter über einen Gegenstand ist oder an der De¬
batte teilnehmen will oder wenn Anträge den
Gegenstand der Verhandlung bilden , die er selbst
gestellt hat , hat er den Vorsitz in der Regel bis
nach erfolgter Abstimmung abzugeben.

Bestimmungen für die Behandlung von Gesetzes¬
vorlagen.

§ 30.
(1) Die Gesetzesvorlagen sind vom zuständi¬

gen amtsführenden Stadtrat in der Landesregie¬
rung einzubringen . Sie gelangen nach Vorbera¬
tung durch diese und hierauf durch den zustän¬
digen Ausschuß oder eine vom Landtage gewählte
Kommission in den Landtag (§ 128, Absatz 1 Ver¬
fassung ). Nach Beratung in der Landesregierung
ist die Vorlage dem Präsidenten zu übermitteln,
der ihre Aussendung an die Landtagsabgeordne¬
ten veranlaßt.
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(2) Sie werden grundsätzlich in zwei Lesungenverhandelt.
(3) Die Verhandlung in erster Lesung teilt

sich in die General - und Spezialdebatte . Dieerstere wird vom Berichterstatter eröffnet und be¬
zweckt eine allgemeine Beratung über die Vor¬
lage als Ganzes . Die letztere folgt unmittelbar auf
die erstere und dient den Einzelberatungen und
den Abstimmungen über die Teile der Vorlage.

(4) Am Schlüsse der Generaldebatte wird dar¬
über abgestimmt , ob der Landtag in die Spezial¬
debatte eingehe . Wird aber ein Antrag auf ein¬
fachen oder begründeten Übergang zur Tagesord¬
nung gestellt , so muß zuerst über diesen Antrag
abgestimmt werden.

(5) Liegen mehrere (Jesamtanträge vor , so be¬
schließt der Landtag , welcher der Spezialdebatte
zugrunde zu legen ist.

(6) Wird das Eingehen in die Spezialdebatte
abgelehnt , so ist die Vorlage verworfen.

(7) Während der Generaldebatte kann der An¬
trag auf Vertagung , auf Zurückstellung an den
Ausschuß , beziehungsweise an die Kommission
oder an die Landesregierung gestellt werden.

(8) Die Beschlußfassung über solche Anträge
erfolgt , sobald sie von sieben Abgeordneten ein¬
schließlich des Antragsteller unterstützt sind , am
Schlüsse der Generaldebatte (§ 128 Verfassung ).

(9) Bei Gesetzen von geringem Umfange kann
der Präsident verfügen , daß die General - und Spe¬
zialdebatte zu vereinigen sind . Wird eine Ein¬
wendung erhoben , so entscheidet darüber der
Landtag ohne Debatte.

§ 31.
(1) Der Präsident bestimmt , welche Teile der

Vorlage bei der Spezialdebatte für sich oder ver¬
eint zur Beratung und Beschlußfassung kommen.
Hiebei hat er den Grundsatz zu beobachten , daß
die Vereinigung von Teilen nur in einer die Über¬
sichtlichkeit der Beratung fördernden Wei ?e er¬
folge . Wird eine Einwendung erhoben , so ent¬
scheidet der Landtag ohne Debatte . Abänderungs¬
und Zusatzanträge können von jedem Landtags¬
abgeordneten zu jedem einzelnen Teile , sobald die
Debatte über ihn eröffnet ist , gestellt werden und
sind , wenn sie von mindestens sieben Abgeord¬
neten einschließlich des Antragstellers unterstützt
werden , in die Verhandlung einzubeziehen . Diese
Anträge müssen dem Präsidenten schriftlich über¬
reicht werden . Die Unterstützung erfolgt , wenn
die Anträge nicht von sieben Abgeordneten unter¬
fertigt sind , auf die Unterstützungsfrage des Prä¬sidenten durch Erheben der Hände.

(2) Dem Landtag steht das Recht zu, jeden
solchen Antrag an den Ausschuß , beziehungsweise
an die Kommission oder an die Landesregierungzu verweisen und bis auf weiteren Bericht die
Verhandlung abzubrechen.

(3) Ablehnende Anträge sind unzulässig.
(4) Der Landtag kann aber nach Schluß jedes

Teiles der Spezialdebatte beschließen , die Ver¬
handlung zu vertagen oder den Gegenstand noch¬
mals an den Ausschuß , beziehungsweise an die
Kommission oder an die Landesregierung zu ver¬
weisen oder über ihn mit oder ohne Begründung
zur Tagesordnung überzugehen.

(5) Wird am Schlüsse der General - oder in
der Spezialdebatte die Rückverweisung an den

Ausschuß , beziehungsweise an die Kommission
oder an die Landesregierung beschlossen , so kann
der Landtag auf Vorschlag des Präsidenten oder
auf Antrag eines Abgeordneten dem Ausschusse,
beziehungsweise der Kommission oder der Landes¬
regierung zur neuerlichen Berichterstattung eine
Frist stellen , nach deren Ablauf die Verhandlung
im Landtage fortgesetzt wird , auch wenn ein Be¬
richt nicht vorliegen sollte oder nicht erstattet
werden kann (§ 129 Verfassung ).

§ 32.
(1) Nachdem das Gesetz in erster Lesung in

den einzelnen Teilen beschlossen worden ist , wird
die zweite Lesung , das ist die Abstimmung im
ganzen , auf die Tagesordnung , und zwar in der
Regel der nächstfolgenden Sitzung gesetzt . Bei
dieser Lesung findet keine Debatte statt und kön¬
nen keine Nebenanträge gestellt werden . Bloß in
dem Falle , wenn die einzelnen Teile eines zustande
gekommenen Beschlusses miteinander nicht im Ein¬
klänge stehen sollten , ist zur Behebung dieses
Übelstandes ein Antrag zulässig , über den der
Landtag zugleich die erforderliche Berichtigungbeschließen kann.

(2) Ebenso können Schreib -, Sprach - und
Druckfehler richtiggestellt werden . Beschlußan-
träge zu einer Vorlage werden nach der ersten
Lesung zur Abstimmung gebracht (§ 130 Verfas-

Anträge zur Geschäftsbehandlung brauchen
nicht schriftlich überreicht werden , sie bedürfen
keiner Unterstützung und können vom Präsidenten
auch ohne Debatte sogleich zur Abstimmung ge¬
bracht werden . Meldet sich ein Landtagsabgeord¬
neter , ohne einen Antrag zu stellen , zur formellen
Geschäftsbehandlung zum Worte , so ist der Präsi¬
dent berechtigt , ihm das Wort erst am Schlüsse
der Sitzung zu erteilen und auch die Redezeit bisauf fünf Minuten zu beschränken.

Schluß der Verhandlung.
§ 34.

Anträge auf Schluß der Debatte können jeder¬
zeit , nachdem wenigstens zwei Redner gesprochen
haben , jedoch ohne Unterbrechung eines Redners,
gestellt werden und sind sofort zur Abstimmung
zu bringen.

§ 35.
(1) Wenn ein Antrag auf Schluß der Debatte

angenommen worden ist , kann niemand mehr zum
Worte vorgemerkt werden und es erhalten die bis
dahin eingeschriebenen Redner der Reihe nach dasWort.

(2) Es ist jedoch nach Annahme des Antrages
auf Schluß der Debatte jederzeit zulässig , den An¬
trag auf Bestellung von Generalrednern einzubrin¬
gen . Wird ein solcher Antrag , über den ohne
Debatte abzustimmen ist , angenommen , so wählen
die für und gegen den Antrag des Berichterstatters
eingeschriebenen Redner , die bis dahin nicht zum
Worte gekommen sind , aus ihrer Mitte mit abso¬
luter Mehrheit je einen Generalredner . Kommt
diese im ersten Wahlgange nicht zustande , so ent¬scheidet das Los.

(3) Jedem vorgemerkten Redner , der nicht
mehr zum Worte gelangt , steht es frei , Abände-
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rungs - oder Zusatzanträge zu dem in Verhandlung
stehenden Gegenstande dem Präsidenten schrift¬
lich zu überreichen . Diese sind zur Verlesung zu
bringen , bevor den Generalrednern das Wort er¬
teilt wird . Außerdem ist der Bestimmung des § 23,
Absatz 3, Rechnung zu tragen . Nach den Aus¬
führungen der beiden Generalredner erhält der
Berichterstatter das Schlußwort.

(4) Auch für die von den vorgemerkten Red¬
nern nach Wahl der Generalredner gestellten Ab-
änderungs - und Zusatzanträge gelten sowohl hin¬
sichtlich der Einbeziehung in die Verhandlung als
auch hinsichtlich ihrer weiteren Behandlung die
Bestimmungen des § 31.

§ 36.
Wenn niemand mehr das Wort begehrt , ohne

daß ein Antrag auf Schluß der Debatte gestellt
worden ist , erklärt der Präsident die Verhandlung
für geschlossen und erteilt dem Berichterstatter
das Schlußwort.

Abstimmung.
§ 37.

(1) Nach dem Schlußwort des Berichterstat¬
ters oder dessen Erklärung , auf dieses zu verzich¬
ten , wird zur Abstimmung geschritten . Diese ist
so vorzunehmen , daß die wahre Meinung der
Mehrheit des Landtages zum Ausdrucke kommt.
Gegenanträge gegen den Antrag des Berichterstat¬
ters gelangen in der Regel zuerst zur Abstimmung,
und zwar in der Ordnung , daß diejenigen , die sich
von ihm am weitesten entfernen , vorzugehen
haben.

(2) Zusatzanträge sind erst nach Annahme des
Hauptantrages zur Abstimmung zu bringen.

(3) Im übrigen bestimmt der Präsident den
Wortlaut und die Reihenfolge der zur Abstimmung
kommenden Anträge . Hierüber ist eine Erörterung
zulässig , die , falls der Präsident den Anregungen
nicht beitritt , durch Abstimmung entschieden wird.
Für diese Erörterung ist die Redezeit für jeden
Redner mit fünf Minuten begrenzt . Überdies kann
der Präsident , wenn er die Gründe für ausreichend
dargelegt erachtet , die Erörterung für erledigt er¬
klären.

(4) Es steht dem Präsidenten auch frei , sofern
er es zur Vereinfachung oder Klarstellung der Ab¬
stimmung oder zur Beseitigung unnötiger Abstim¬
mungen für zweckmäßig erachtet , vorerst eine
grundsätzliche Frage zur Beschlußfassung zu
bringen.

(5) Jeder Abgeordnete kann verlangen , daß
über bestimmte Teile einer Frage getrennt abge¬
stimmt werde.

§ 38.
(1) Die Abstimmung geschieht in der Regel

durch Erheben der Hände , über Anordnung des
Präsidenten auch durch Aufstehen oder Sitzen¬
bleiben oder namentlich . Eine namentliche Ab¬
stimmung ist vorzunehmen , wenn sie von minde¬
stens 25 Abgeordneten begehrt wird . Eine Debatte
über einen Antrag betreffend die Abstimmung ist
unzulässig.

(2) Der formale Vorgang der namentlichen
Abstimmung wird durch den Präsidenten bestimmt.

(3) Die Namen der Landtagsabgeordneten sind,
je nachdem sie mit „ja " oder „nein " gestimmt
haben , in die stenographischen Berichte der Sit¬
zungen aufzunehmen.

(4) Wahlen sind mittels Stimmzettel vorzu¬
nehmen , wenn der Landtag nicht mit Zweidrittel¬
mehrheit anders beschließt.

(5) Die Stimmzettel sind von den namentlich
aufgerufenen Landtagsabgeordneten in die Urne
zu legen.

(6) Leere Stimmzettel sind ungültig.
(7) Wer bei irgendeiner Abstimmung nicht an¬

wesend ist , darf nachträglich seine Stimme nicht
abgeben.

(8) Hat sich zu einem Gegenstande niemand
zum Worte gemeldet und verlangt kein Landtags¬
abgeordneter eine andere Art der Abstimmung , so
kann der Präsident nach dem Vortrage des Be¬
richterstatters die gestellten Anträge mit den Wor¬
ten , daß keine Einwendung erhoben wurde , als
angenommen erklären.

§ 39.
Der Präsident gibt mit Ausnahme von Wah¬

len seine Stimme nur ab, wenn Stimmengleichheit
festgestellt ist . In diesem Falle entscheidet seine
Stimme.

§ 40.
Wenn die dienstliche Wirksamkeit des Lan-

! deshauptmannes , eines amtsführenden Stadtrates
oder eines Landtagsabgeordneten den Gegenstand
der Beratung und Schlußfassung bildet , haben sich
die Beteiligten der Abstimmung zu enthalten , müs¬
sen jedoch der Sitzung , wenn es gefordert wird,
zur Erteilung der gewünschten Auskünfte bei¬
wohnen.

§ 41.
Zu einem gültigen Beschlüsse des Landtages

ist die unbedingte Stimmenmehrheit der anwesen¬
den Landtagsabgeordneten erforderlich . Die Ab¬
änderung des zweiten Hauptstückes der Verfas¬
sung der Bundeshauptstadt Wien sowie sonstige
Landesverfassungsgesetze können aber nur mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen beschlossen werden (§ 124 Verfassung ).

§ 42.
(1) Bevor zur Abstimmung geschritten wird,

hat sich der Präsident davon zu überzeugen , daß
die zur Beschlußfähigkeit erforderliche Anzahl von
Abgeordneten (§ 20) anwesend ist . Wenn dies
bezweifelt wird , kann jeder Abgeordnete die Zäh¬
lung verlangen.

(2) In allen Fällen , in denen die Anwesenheit
einer außerordentlichen Anzahl von Abgeordneten
zur Beschlußfassung erforderlich ist (§ 20, Ab¬
satz 2), hat der Präsident vor der Abstimmung
die Beschlußfähigkeit ausdrücklich festzustellen.

§ 43.
(1) Der Präsident hat das Ergebnis der Ab¬

stimmung zu verkünden.
(2) Vor Verkündung des Ergebnisses hat jeder

Landtagsabgeordnete das Recht , die Feststellung
des Stimmenverhältnisses zu verlangen.

(3) Die Zählung ist durch die vom Präsidenten
zu bestimmenden Schriftführer vorzunehmen.

Abänderung der Geschäftsordnung.
§ 44.

Der Bericht über Änderungen der Geschäfts¬
ordnung ist mindestens acht Tage vor der Ver¬
handlung den Landtagsabgeordneten mitzuteilen.
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Geschäftsordnung für den (Jemeinderat
der Stadt Wien.

(Gemeinderatsbeschluß vom

Anzahl und Einberufung der Sitzungen.
§ L

(1) Der Gemeinderat tritt zusammen , so oftes die Geschäfte erfordern.
(2) Er kann sich nur auf Einberufung - des

Bürgermeisters und , wenn dieser verhindert ist,
auf Einberufung des von ihm bestimmten oder in
Ermanglung einer solchen Bestimmung vom Stadt¬
senate berufenen Mitgliedes des Stadtsenates ver¬
sammeln . Jede Sitzung , der eine solche Einbe¬
rufung nicht zugrunde liegt , ist ungesetzlich . Die
in ihr gefaßten Beschlüsse sind ungültig.

(3) Hinsichtlich aller Zustellungen des Bür¬
germeisters an die Mitglieder des Gemeinderates
genügt es, wenn die Sendungen der Post behufs
Beförderung in den in Wien gelegenen Wohnort
des betreffenden Gemeinderates rechtzeitig über¬
geben werden (§ 19 Verfassung ).

(4) Die Mitglieder des Gemeinderates sind ver¬
pflichtet , jede Wohnungsänderung dem Bürger¬
meistor rechtzeitig bekanntzugeben.

§ 2.
Der Bürgermeister ist verpflichtet , eine Sit¬

zung des Gemeinderates einzuberufen , sobald die¬
ses Verlangen von wenigstens einem Viertel der
Gemeinderatsmitglieder schriftlich gestellt wird
(§ 19 Verfassung ).

Öffentlichkeit der Sitzungen.
§ 3.

(1) Die Sitzungen des Gemeinderates sindöffentlich.
(2) Doch können Sitzungen mit Ausnahme

jener , in welchen die Gemeinderechnungen oder
der Gemeindevoranschlag verhandelt werden , über
den von wenigstens 20 Mitgliedern gestellten An¬
trag , wenn sich die Mehrheit dafür ausspricht,
auch nicht öffentlich abgehalten werden . Auch der
Bürgermeister kann Gegenstände , mit Ausnahme
der vorerwähnten , in eine nicht öffentliche Sitzung
verweisen . In dieser nicht öffentlichen Sitzung
kann jedoch der Gemeinderat die Verweisung des
Gegenstandes zur Verhandlung in öffentlicher Sit¬
zung beschließen (§ 20 Verfassung ).

§ 4.
(1) Der Eintritt auf die Galerie des Sitzungs¬

saales ist nur mit Karten gestattet , die von der
Magistratsdirektion auf Grund der Weisungen des
Bürgermeisters nach Maßgabe des Raumes ausge¬
geben werden . Jedes Mitglied des Gemeinderates
hat Anspruch auf eine Eintrittskarte.

(2) Vor dem Eintritt sind Stöcke und Schirme
abzugeben . Für ihre Aufbewahrung ist keine Ge¬bühr zu entrichten.

(3) Zum Eintritt in die den Zeitungsbericht¬erstattern vorbehaltenen Teile der Galerie ist die
Bewilligung des Bürgermeisters erforderlich , die
jederzeit widerrufen werden kann.

11. Mai 1928, Pr . Z. 1518.)

§ 5.
(1) Die Zuhörer haben sich jeder Äußerung zu

enthalten . Wenn Zuhörer die Beratungen des Ge¬
meinderates in irgendeiner Weise stören oder garseine Freiheit beirren , so ist der Vorsitzende be¬
rechtigt und verpflichtet , nach vorausgegangener
fruchtloser Mahnung zur Ordnung die Zuhörer aus
dem Sitzungssaal entfernen zu lassen (§ 20 Ver¬
fassung ).

(2) Dem Vorsitzenden ist es überlassen , zu
entscheiden , ob sich auch die Berichterstatter der
Zeitungen zu entfernen haben.

(3) Nach Entfernung der Zuhörer wird die
Sitzung fortgesetzt und der Eintritt von Zuhörern
zu dieser Sitzung nicht mehr gestattet.

§ 6.
Deputationen dürfen zu den Sitzungen nicht

zugelassen werden (§ 20 Verfassung ).

§ 7-
Die Bezirksvorsteher oder im Falle ihrer Ver¬

hinderung deren Stellvertreter können jederzeit
den Sitzungen des Gemeinderates mit beratender
Stimme anwohnen (§ 104 Verfassung ) und in An¬
gelegenheiten ihres Bezirkes das Wort ergreifen.

§ 8.
Magistrats - und sonstige Gemeimlebamte ha¬

ben nur über Anordnung des Bürgermeisters in der
Sitzung anwesend zu sein . Über Aufforderung des
Bürgermeisters , des Vorsitzenden , des Berichter¬
statters oder des zuständigen amtsführendenStadtrates haben sie von Fall zu Fall lie erfor¬
derlichen Auskünfte zu erteilen.

Anwesenheitspflicht der Mitglieder des Gemeinde¬
rates.
§ 9-

(1) Die Mitglieder des Gemeinderates haben
zu den Sitzungen regelmäßig und pünktlich zuerscheinen und sich in die Liste der Anwesendvn
einzuzeichnen.

(2) Sind sie am Erscheinen verhindert , so
haben sie dies dem Bürgermeister unter Angabedes Grundes mitzuteilen.

§ 10.
Urlaube bewilligt bis zur Dauer eines Monates

der Bürgermeister , darüber hinaus der Gemeinde¬
rat . Bei der Bewilligung ist darauf Rücksicht zu
nehmen , daß die zur Beschlußfähigkeit des Ge¬
meinderates erforderliche Anzahl von Mitgliedern
übrigbleibt.

Vorsitz.
§ IL

(1) Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte
in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des
§ 36 der Gemeindewahlordnung unter Bestimmung
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der Reihung eine von ihm festzusetzende Anzahl
von Vorsitzenden , die mindestens drei betragen
muß. Amtsführende Stadträte sind zu Vorsitzen¬
den nicht wählbar . Der Bürgermeister ist zum
Vorsitzenden nur wählbar , wenn er Mitglied des
Gemeinderates ist , die Vizebürgermeister nur
dann , wenn sie dem Gemeinderate angehören und
nicht amtsführende Stadträte sind . Vorsitzende,
die zu amtsführenden Stadträten gewählt werden,
haben das erstere Mandat niederzulegen.

(2) Der Vorsitzende hat die Pflicht , dafür zu
sorgen , daß nur solche Angelegenheiten der Be¬
ratung und Beschlußfassung des Gemeinderates
unterzogen werden , welche in den Wirkungsbe¬
reich der Gemeinde fallen.

(3) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen;
er sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung
und hat Ungehörigkeiten , die im Laufe der Ver¬
handlungen vorkommen , durch Erinnerungen,
Rügen , Verweisung zur Ordnung und Entziehung
des Wortes zu ahnden (§ 21 Verfassung ).

(4) Abschweifungen von der Sache ziehen den
Ruf des Vorsitzenden „zur Sache " nach sich. Nach
dem dritten Ruf „zur Sache " kann der Vorsitzende
dem Redner das Wort entziehen.

(5) Wurde einem Redner wegen Abschweifung
vom Gegenstande das Wort entzogen , so kann
der Gemeinderat , ohne daß eine Debatte stattzu¬
finden hat , beschließen , daß er den Redner den¬
noch hören wolle.

(6) Zur Entscheidung darüber , ob ein Mitglied
des Gemeinderates durch sein Verhalten während
einer Gemeinderatssitzung das im § 18 der Ver¬
fassung enthaltene Gelöbnis gebrochen hat , ist
das nach § 26 der Verfassung zu wählende Dis¬
ziplinarkollegium nach dem daselbst festgesetzten
Verfahren berufen.

(7) Das Disziplinarkollegium ist auch berufen,
Ordnungswidrigkeiten anwesender Bezirksvor¬
steher , beziehungsweise Bezirksvorsteher -Stellver¬
treter nach dem obigen Verfahren zu ahnden.

Schriftführer.
§ 12.

(1) Der Gemeinderat wählt aus seiner Mitte
nach den Bestimmungen des § 36 der Gemeinde¬
wahlordnung auf die Dauer eines Jahres die von
ihm zu bestimmende Anzahl von Schriftführern.

(2) Abwechselnd hat je einer dieser Schrift¬
führer das Sitzungsprotokoll zu beglaubigen und
zu unterzeichnen und haben je zwei die Einläute
und Anträge zu verlesen . Die Reihenfolge ihrer
Berufung zu diesen Funktionen wird durch Über¬
einkunft bestimmt , mangels einer solchen durch
den Bürgermeister.

Sitzungsprotokolle.
§ 13.

(1) Über die Sitzungen des Gemeinderates ist
ein Protokoll zu führen , das die Mitteilungen des
Vorsitzenden , die Einlaufe , dann alle zu den Ver¬
handlungen gestellten Anträge sowie alle Be¬
schlüsse zu enthalten hat.

(2) Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und
einem Schriftführer zu unterzeichnen (§ 29 Ver¬
fassung ).

§ 14.
(1) Die Sitzungsprotokolle werden drei Tage

nach der Sitzung in der Magistratsdirektion durch
weitere drei Tage zur Einsicht der Mitglieder des
Gemeinderates aufgelegt . Wird gegen ihre Fas¬
sung in der dem Ablaufe dieser Frist folgenden
Sitzung keine Einwendung erhoben , so gelten sie
als genehmigt.

(2) Die Sitzungsprotokolle werden in Druck
gelegt und den Mitglied ™ des Gemeinderates zu¬
gesendet . Das Original wird im Gemeindearchive
aufbewahrt . Es kann von jedem Gemeindemit-
gliede eingesehen werden (§ 29 Verfassung ).

§ 15.
Die vollständigen Berichte über die Gemeinde¬

ratssitzungen werden durch das Stenographen¬
bureau verfaßt und im Gemeindearchive aufbe¬
wahrt . Jeder Partei (§ 36 der Gemeindewahlord¬
nung ) ist eine Durchschrift auszufolgen.

Behandlung der Anfragen und Anträge.
§ 16-

(1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat das
Recht der Anfrage an den Bürgermeister und die
amtsführenden Stadträte (§ 17 Verfassung ).

(2) Alle Anfragen sind schriftlich mit Namens¬
nennung des Befragten in formulierter Frage¬
stellung , mit kurzer Begründung und der leser¬
lichen Unterschrift des Anfragestellers (der An¬
fragesteiler ) versehen , dem Bürgermeister zu über¬
reichen.

(3) Die Beantwortung durch den Bürgermei¬
ster , beziehungsweise den zuständigen amtsführen¬
den Stadtrat erfolgt mündlich oder schriftlich , und
zwar spätestens in der der Überreichung zweit¬
folgenden Sitzung des Gemeinderates . Die schrift¬
liche Beantwortung wird dadurch vollzogen , daß
die Antwort für den Fragesteller — falls mehrere
Mitglieder des Gemeinderates gemeinsam eine An¬
frage stellen , für den in der Anfrage Erstgenann¬
ten — am Beginne der Sitzung beim Magistrats¬
direktor hinterlegt wird.

(4) Bei diesem können sich die bezeichneten
Anfragesteller die Antwort bis zum Schlüsse der
öffentlichen Gemeinderatssitzung gegen Empfangs¬
bestätigung beheben . Unterlassen sie dies , so wird
ihnen die Antwort noch vor der nächsten Ge¬
meinderatssitzung zugestellt.

(5) Jede Anfrage wird dem Protokolle der
Gemeinderatssitzung , vor oder während der sie
überreicht wurde , beigedruckt . Die Anfragen sind
hiebei mit fortlaufenden Ziffern zu bezeichnen.

(6) Die schriftliche Antwort wird dem Proto¬
kolle der Gemeinderatssitzung , zu der sie hinter¬
legt wurde , mit der Zifferbezeichnung der Anfrage
beigedruckt . Die mündliche Antwort ist ein Be¬
standteil des Sitzungsprotokolles.

(7) Eine Anfrage und die schriftliche Antwort
sind zu verlesen , wenn mindestens 30 Mitglieder
des Gemeinderates es verlangen . Diese Verlesung
hat vor Schluß der öffentlichen Sitzung stattzu¬
finden.

(8) Der Bürgermeister hat das Recht , eine
Anfrage und ihre schriftliche Beantwortung zur
Verlesung bringen zu lassen , sowie die Bespre¬
chung einer Anfrage und der darauf erteilten Ant-
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wort in derselben oder in der nächstfolgenden
Gemeinderatssitzung anzuordnen.

(9) Auch jeder Anfragesteiler hat das Recht,
eine solche Verlesung oder Besprechung für die¬
selbe oder die nächstfolgende Gemeinderatssitzung
zu beantragen . Die Begründung des Antrages hat
vor Schluß der öffentlichen Sitzung zu erfolgen.
Hiefür ist eine Redezeit von fünf Minuten ein¬
geräumt . Über den Antrag ist ohne Debatte ab¬
zustimmen.

(10) In diesen Besprechungen beträgt die
Redezeit für jeden Redner höchstens zehn Mi¬
nuten.

§ 17.
(1) Jedes Mitglied des Gemeinderates hat auch

das Hecht , in den Sitzungen des Gemeinderates
schriftliche Anträge einzubringen (§ 17 Verfas¬
sung ).

(2) Solche Anträge sind in formulierter Fas¬
sung , mit kurzer Begründung und der leserlichen
Unterschrift des Antragstellers (der Antragsteller)
versehen , dem Vorsitzenden vor Eingang in die
Tagesordnung zu überreichen.

(3) Sie werden vom Bürgermeister je nach
der Zuständigkeit zur Vorberatung oder Entschei¬
dung dem Stadtsenate , einem Ausschusse , dem
Magistrate oder der zuständigen Unternehmungs¬
direktion zugewiesen und dem Protokolle der Ge¬
meinderatssitzung , während der sie überreicht
wurden , beigedruckt . Sie sind hiebei mit fortlau¬
fenden Ziffern zu bezeichnen.

(4) Diese Zuweisung ist unter Angabe des
Antragstellers und des Gegenstandes dem Ge-
meinderate bekantzugeben.

(5) Ein Antrag ist zu verlesen , wenn minde¬
stens 30 Mitglieder des Gemeinderates es verlan¬
gen . Diese Verlesung hat vor Schluß der öffent¬
lichen Sitzung stattzufinden.

§ 18.
Wird von einem Antragsteller die dringliche

Behandlung seines Antrages verlangt , so ist über
dieses Verlangen vor Schluß der öffentlichen Sit¬
zung ohne Debatte abzustimmen . Zur Frage der
dringlichen Behandlung ist zuerst dem Antrag¬
steller und sodann auch einem sich etwa melden¬
den Kontraredner eine Redezeit von je fünf Mi¬
nuten zu gewähren . Melden sich mehrere Kontra-
cedner zum Wort , so haben sie aus ihrer Mitte
denjenigen zu wählen , der für alle zu sprechen
hat . Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Wird die dringliche Behandlung beschlossen , so
hat eine Besprechung des Antrages in derselben
oder der nächsten Sitzung stattzufinden . In dieser
Besprechung darf kein Redner , ausgenommen der
Bürgermeister und der in der besprochenen An¬
gelegenheit zuständige amtsführende Stadtrat
mehr als zwanzig Minuten sprechen.

Beschlußfähigkeit.
§ 19.

(1) Damit der Gemeinderat einen Beschluß
fassen könne , muß , insoweit die Verfassung oder
diese Geschäftsordnung nicht eine andere Bestim¬
mung enthält , wenigstens ein Drittel seiner Mit¬
glieder versammelt sein.

(2) Wenn es sich aber um die Veräußerung
oder Verpfändung von unbeweglichem Gemeinde-
vermögen oder Gemeindegut im Werte von mehr
als S 9000 oder von beweglichem Gemeindever¬
mögen im Werte von mehr als S 30.000 (§ 89,
lit . e Verfassung ) oder um die Aufnahme eines
Darlehens oder die Leistung von Bürgschaften
durch die Gemeinde handelt , die darzuleihende
oder verbürgte Summe S 6,000.000 übersteigt und
nach § 89, lit . f, ein Landesgesetz erforderlich ist,
ferner wenn es sich um eine allgemeine Beschluß¬
fassung gemäß § 90 der Verfassung handelt , so
ist zur Beschlußfassung die Anwesenheit von we¬
nigstens der Hälfte der Gemeinderatsmitglieder
erforderlich.

(3) Die Anwesenheit der Hälfte der Gemeinde¬
ratsmitglieder ist nur zur Beschlußfassung , nicht
aber auch zum Beginn oder zur Fortsetzung der
Beratung erforderlich.

(4) Ist diese Anzahl von Gemeinderatsmitglie¬
dern nicht anwesend , so ist eine neuerliche Sitzung
einzuberufen , bei der auch für die Verhandlung
der im Absätze 2 bezeichneten Verwaltungsange¬
legenheit die Bestimmung des Absatzes 1 gilt (§ 22
Verfassung ).

Mitteilungen des Vorsitzenden . Einlauf.
§ 20.

(1) Die Sitzung wird vom Vorsitzenden er¬
öffnet und beginnt mit dessen allfälligen Mittei¬
lungen . Sodann wird der Einlauf , der nicht un¬
mittelbar dem Stadtsenate , einem Ausschusse oder
dem Magistrate zugewiesen wurde , entweder im
kurzen Auszuge bekanntgegeben oder über Be¬
schluß des Gemeinderates seiner vollen Ausdeh¬
nung nach verlesen.

(2) Der Bürgermeister und die amtsführenden
Stadträte müssen jederzeit das Wort zu einer
Mitteilung erhalten , sobald der Redner , der eben
beim Worte ist , seine Ausführungen beendet hat.

(3) Eine Debatte über Mitteilungen findet in
der Regel nicht statt . Wird eine solche beantragt,
so ist über diesen Antrag ohne Debatte abzu¬
stimmen . Nur der Antragsteller erhält zur Begrün¬
dung eine Redezeit von fünf Minuten . Wird der
Antrag angenommen , so hat eine Besprechung der
Mitteilung vor Schluß der öffentlichen Sitzung
stattzufinden . In dieser Besprechung beträgt die
Redezeit für jeden Redner höchstens zehn Mi¬
nuten.

Tagesordnung.
§ 21.

(1) Der Bürgermeister hat dafür zu sorgen,
daß die vom Gemeinderate zu erledigenden Ge¬
schäftsstücke auf die Tagesordnung gesetzt
werden.

(2) Die vom Bürgermeister bestimmte Tages¬
ordnung ist den Mitgliedern des Gemeinderates
mit der Einladung zur Sitzung bekanntzugeben
Ebenso sind ihnen die zur Verhandlung gelan¬
genden Anträge des Stadtsenates im Wortlaut
mitzuteilen . In allen grundsätzlichen und wirt¬
schaftlich wichtigen Angelegenheiten ist ein
Motivenbericht , bei technischen Fragen , insbe¬
sondere Straßenregulierungen und dergleichen,
eine Planskizze anzuschließen.
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. § 22.
Der Bürgermeister ist berechtigt , mit Zustim¬

mung des Gemeinderates dringliche Geschäfts¬
stücke , welche seit Versendung der Tagesordnung
zugewachsen sind , vor oder während der Sitzung
auf die Tagesordnung zu setzen . Eine Debatte
findet hierüber nicht statt . Er ist jederzeit be¬
rechtigt , Geschäftsstücke von der Tagesordnung
abzusetzen . Der Vorsitzende muß dies jedoch in
der Sitzung bekanntgeben.

§ 23.
Die Reihenfolge der Verhandlung der Ge¬

schäftsstücke bestimmt im Einvernehmen mit dem
Bürgermeister der Vorsitzende.

Genehmigung der Anträge des Stadtsenates ohne
Verhandlung.

§ 24.
(1) Nach den Mitteilungen des Vorsitzenden

und der Verlesung des Einlaufes wird in die
Tagesordnung eingegangen.

(2) Zunächst stellt der Vorsitzende fest , be¬
züglich welcher Anträge des Stadtsenates , die
den Mitgliedern des Gemeinderates mindestens
zwei Tage vor der Gemeinderatssitzung bekannt¬
gegeben wurden , kein Mitglied des Gemeinderates
vor Beginn der Sitzung die Verhandlung verlangt
hat . Er schließt daran die Anfrage , ob noch be¬
züglich eines oder des anderen der bezeichneten
Anträge die Verhandlung verlangt wird , was
durch Wortmeldung zu geschehen hat.

(3) Die sohin erübrigenden Anträge erklärt
der Vorsitzende als angenommen (§ 23 Ver¬
fassung ).

(4) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3
gelten auch für die im § 19, Absatz 2, angeführten
Angelegenheiten mit der Ergänzung , daß die An¬
nahme eines solchen Antrages nur bei Anwesen¬
heit von wenigstens der Hälfte der Gemeinderats¬
mitglieder möglich ist (§ 22 Verfassung ).

(5) Die Verhandlung gemäß Absatz 2, erster
Satz , ist vor Beginn der Sitzung schriftlich , unter
Bezeichnung des Gegenstandes mit der Post¬
nummer und dem Namen des Berichterstatters zu
verlangen.

Berichterstattung.
§ 25.

(1) Berichterstatter im Gemeinderate sind in
der Regel die amtsführenden Stadträte . Auf Vor¬
schlag des zuständigen amtsführenden Stadtrates
kann aber der Stadtsenat oder Gemeinderatsaus¬
schuß desgleichen im Einvernehmen mit dem zu¬
ständigen amtsführenden Stadtrate der Bürger¬
meister ein Mitglied des Gemeinderates mit der
Berichterstattung betrauen (§§ 24, 45 und 55 Ver¬
fassung ).

(2) Weicht ein Antrag des Stadtsenates von
dem Antrage des zuständigen Ausschusses ab,
so ist der Berichterstatter verpflichtet , in seinem
Berichte auch den abweichenden Antrag des Aus¬
schusses dem Gemeinderate zur Kenntnis zu
bringen.

(3) Desgleichen ist der Berichterstatter ver¬
pflichtet , in seinem Berichte die bei der Aus¬
schußberatung vorgebrachten Minderheitsmeinun¬

gen zur Kenntnis des Gemeinderates zu bringen,
wenn bei der Ausschußberatung der abgelehnte
Antrag als Minderheitsmeinung angemeldet und
diese Anmeldung durch wenigstens ein Viertel
der anwesenden Ausschußmitglieder unterstützt
wurde (§ 30 Geschäftsordnung der Ausschüsse ).
In diesem Falle muß in der Debatte über den
Gegenstand mindestens ein Vertreter der Minder¬
heitsmeinung zu Worte kommen.

(4) Jede Kommission (§ 62 Verfassung ) be¬
stimmt selbständig ihren Berichterstatter.

Beteiligung an der Verhandlung.
§ 26.

Die Verhandlungssprache im Gemeinderate
ist die deutsche (§ 20 Verfassung ).

§ 27.
(1) Wer das Wort wünscht , hat sich beim Vor¬

sitzenden persönlich zu melden und anzugeben,
ob er für oder gegen die Anträge des Bericht¬
erstatters zu sprechen wünscht . Der Vorsitzende
erteilt das Wort in der Reihenfolge , in welcher
ihm die Anmeldungen bekanntgegeben wurden,
und in der Weise , daß , soweit wie möglich , die
Redner für und gegen den Antrag des Bericht¬
erstatters miteinander abwechseln.

(2) Jedem Redner steht es frei , seine Stelle
in der Reihenfolge mit der eines später einge¬
schriebenen Redners zu vertauschen.

(3) Wer , zur Rede aufgefordert , nicht an¬
wesend ist , verliert das Wort.

§ 28.
(1) Keinem Mitgliede des Gemeinderates ist

gestattet , in der Verhandlung über einen und
denselben Gegenstand mehr als zweimal das Wort
zu ergreifen . Bei der Beratung des Voranschlages
und des Rechnungsabschlusses gilt jede Be¬
ratungsgruppe als Verhandlungsgegenstand.

(2) Außer der Reihe und öfter als zweimal
muß das Wort gegeben werden:

1. dem Bürgermeister;
2. dem zuständigen amtsführenden Stadtrate,

wenn er nicht Berichterstatter ist;
3. den Berichterstattern , denen auch stets das

Schlußwort gebührt;
4. den Bezirksyorstehern und den Gemeinde¬

beamten zur Erteilung von verlangten Auf¬
schlüssen (§§ 7 und 8);

5. Mitgliedern des Gemeinderates , wenn sie
einen Antrag , betreffend die formelle Ge¬
schäftsbehandlung , stellen ; diese haben
aber , wenn sie außer der Reihenfolge
sprechen wollen , sich auf diese Anträge zu
beschränken . Ausführungen zur Begrün¬
dung sind unzulässig;

6. Mitgliedern des Gemeinderates zur Vor¬
bringung einer tatsächlichen Berichtigung.
Hiezu ist das Wort nach dem Schlußworte
des Berichterstatters zu erteilen . Die Rede¬
zeit darf hiebei fünf Minuten nicht über¬
schreiten.

§ 29.
Der Sprecher hat seine Rede an die Ver¬

sammlung und niemals an ein Mitglied , welches
er widerlegen will, zu richten.
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(5) Die Stimmzettel sind von den namentlich
aufgerufenen Mitgliedern des Gemeinderates in die
Urne zu legen.

(6) Wer bei irgendeiner Abstimmung nicht
anwesend ist , darf nachträglieh seine Stimme
nicht abgeben.

(7) Hat sich zu einem Gegenstand niemand
zum Worte gemeldet und verlangt kein Mitglied
des Gemeinderates eine andere Art der Abstim¬
mung , so kann der Vorsitzende nach dem Vor¬
trage des Berichterstatters die gestellten Anträge
mit den Worten , daß keine Einwendung erhoben
wurde , als angenommen erklären.

§ 38.
Der Vorsitzende gibt mit Ausnahme von Wah¬

len seine Stimme nur ab, wenn Stimmengleichheit
festgestellt ist . In diesem Falle entscheidet seine
Stimme (§ 28 Verfassung ).

§ 39.
Wenn die dienstliche Wirksamkeit des Bür¬

germeisters oder eines Mitgliedes des Gemeinde¬
rates den Gegenstand der Beratung und Schluß¬
fassung bildet , haben sich die Beteiligten der Ab¬
stimmung zu enthalten , müssen jedoch der Sit¬
zung , wenn es gefordert wird , zur Erteilung der
gewünschten Auskünfte beiwohnen (§ 27 Ver¬
fassung ).

§ 40.
Zu einem gültigen Beschlüsse des Gemeinde¬

rates ist die unbedingte Stimmenmehrheit der an¬
wesenden Mitglieder des Gemeinderates erforder¬
lich.

§ 41.
(1) Bevor zur Abstimmung geschritten wird,

hat sich der Vorsitzende davon zu überzeugen,
daß die zur Beschlußfähigkeit erforderliche An¬
zahl von Mitgiedern (§ 19) anwesend ist . Wenn
dies bezweifelt wird , kann jedes Mitglied die Zäh¬
lung verlangen.

(2) In allen Fällen , in denen die Anwesenheit
einer außerordentlichen Anzahl von Mitgliedern
zur Beschlußfassung erforderlich ist (§ 19, Ab¬
satz 2), hat der Vorsitzende vor der Abstimmung
die Beschlußfähigkeit ausdrücklich festzustellen.

§ 42.
(1) Der Vorsitzende hat das Ergebnis der

Abstimmung zu verkünden.
(2) Vor Einleitung der Abstimmung hat jedes

Mitglied des Gemeinderates das Recht , die Fest¬
stellung des Stimmenverhältnisses zu verlangen.

(3) Die Zählung ist durch die vom Vorsitzen¬
den zu bestimmenden Schriftführer vorzunehmen.

Bekanntgabe der Sistierung von Gemeinderats¬
beschlüssen.

§ 43.
Wenn der Bürgermeister einen Beschluß des

Gemeinderates sistiert (§ 32 Verfassung ), so hat
er dies in der Regel unmittelbar nach der Fas¬
sung des Beschlusses , längstens aber in der näch¬
sten Sitzung des Gemeinderates bekanntzugeben.

Stellvertretung des Bürgermeisters.
§ 44.

In allen Befugnissen und Angelegenheiten , die
in dieser Geschäftsordnung dem Bürgermeister
übertragen sind , mit Ausnahme des Vorsitzes im
Gemeinderate , wird er von dem nach § 95 der
Verfassung berufenen Mitglied des Stadtsenates
vertreten.

Abänderung der Geschäftsordnung.
§ 45.

Der Bericht über Änderungen der Geschäfts¬
ordnung ist mindestens acht Tage vor der Ver¬
handlung den Mitgliedern des Gemeinderates mit¬
zuteilen.
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Geschäftsordnung
für die Ausschüsse, Unterausschüsse und Kommissionen des

Wiener Gemeinderates.
(Gemeinderatsbeschluß vom

Anzahl und Wirkungskreis der Ausschüsse.
§ 1.

Für die vom Gemeinderat bestimmten Ver¬
waltungsgruppen (§§ 51 und 74 Verfassung ) wer¬
den Gemeinderatsausschüsse gewählt.

§ 2 *)-
Die Gemeinderatsausschüsse sind die beschlie¬

ßenden Organe der Gemeinde in allen Angelegen¬
heiten des selbständigen Wirkungsbereiches der
Gemeinde , welche nach der Verfassung nicht an¬
deren Gemeindeorganen zugewiesen sind . Außer¬
dem obliegt ihnen die Vorberatung in den An¬
gelegenheiten des selbständigen Wirkungsberei¬
ches der Gemeinde , die in den Wirkungsbereich
des Stadtsenates oder Gemeinderates gehören , mit
Ausnahme der im § 98, Punkt a, b und c der Ver¬
fassung bezeichneten Angelegenheiten sowie der
Entscheidung über Beschwerden gemäß § 100 der
Verfassung (§ 101 Verfassung ).

§ 3 *).
(1) Die Gemeinderatsausschüsse haben sich

genau an die Ansätze des Voranschlages zu hal¬
ten . Ergibt sich bei einer Ausgabepost eine un¬
vermeidbare Überschreitung des Ansatzes , so ist
vor der Beschlußfassung die Zustimmung des
amtsführenden Stadtrates für die Finanzverwal¬
tung einzuholen , der hierüber dem Finanzausschuß
und dem Stadtsenat und , soweit es sich um Über¬
schreitungen von mehr als S 40.000 handelt , auch
dem Gemeinderat periodisch Bericht zu erstatten
hat.

(2) Ist eine Ausgabe im Voranschlag über¬
haupt nicht vorgesehen , so ist die Zustimmung des
Stadtsenates oder auch des Gemeinderates ein¬
zuholen (§§ 89 und 98 Verfassung ). Bei Gefahr
im Verzuge darf eine solche Ausgabe , sofern sie

*) An Stelle des § 2 gilt für den Ausschuß
für die städtischen Unternehmungen folgende Be¬
stimmung:

„In den Wirkungsbereich des Ausschusses fal¬
len die im Organisationsstatute für die Unterneh¬
mungen der Gemeinde Wien ihm zugewiesenen
Angelegenheiten ."

*) An Stelle des § 3 gilt für den Ausschuß
für die städtischen Unternehmungen folgende Be¬
stimmung:

„Anträge an die zuständigen Körperschaften
wegen Genehmigung von Auslagen für Investi¬
tionen und Inventaranschaffungen , die im Wirt¬
schaftsplane nicht vorgesehen sind oder das dort
vorgesehene Ausmaß überschreiten , und wegen
Genehmigung von Änderungen in der im geneh¬
migten Wdrtschaftsplane vorgesehenen Art der Be¬
deckung von Auslagen sind dem amtsführenden
Stadtrate für die Finanzverwaltung vorher zur
Einsicht vorzulegen (§ 24 "Organisationsstatut für
die Unternehmungen der Gemeinde Wien )."

18. Mai 1928, Pr . Z. 1628.)

S 1,000.000 nicht übersteigt , mit Zustimmung des
Finanzausschusses vollzogen werden ; die Geneh¬
migung des Stadtsenates oder auch des Gemeinde¬
rates ist nachträglich anzusprechen.

(3) Geschäftsstücke , in denen eine Überschrei¬
tung des Ansatzes einer Ausgabepost des Vor¬
anschlages oder eine im Voranschlag überhaupt
nicht vorgesehene Ausgabe beantragt wird , sind
vor Behandlung im zuständigen Gemeinderatsaus¬
schusse (in den zuständigen Gemeinderatsaus¬
schüssen ) dem amtsführenden Stadtrat für die
Finanzverwaltung zu übermitteln.

§ 4.
(1) Jeder Gemeinderatsausschuß besteht aus

dem zuständigen amtsführenden Stadtrat und
einer vom Gemeinderate zu bestimmenden Anzahl
von Mitgliedern , die mindestens zwölf betragen
muß. Diese Mitglieder werden vom Gemeinderate
aus seiner Mitte auf die Dauer der Wahlperiode
des Gemeinderates nach den Bestimmungen der
§§ 36 und 38 der Gemeindewahlordnung gewählt.

(2) Der amtsführende Stadtrat hat das Stimm¬
recht im Ausschusse nur , wenn er als dessen Mit¬
glied gewählt wird.

(3) Die Gewählten bleiben bis zur Neuwahl
ihrer Nachfolger im Amte.

(4) Erklärt der Gewählte , die Wahl in den
Ausschuß nicht anzunehmen , so hat der Ge¬
meinderat eine Neuwahl vorzunehmen (§ 52 Ver¬
fassung ).

§ 5 *).
(1) Der Bürgermeister ist berechtigt , den Sit¬

zungen aller Ausschüsse mit beratender Stimme
beizuwohnen und zu den in Verhandlung stehen¬
den Gegenständen Anträge zu stellen . Stimmbe¬
rechtigt ist er nur , wenn er Mitglied des Ge¬
meinderates ist . Er kann zu den Sitzungen auch
einen Vertreter mit beratender Stimme entsenden.

(2) Die Stadträte sind berechtigt , den Sitzun¬
gen aller Ausschüsse mit beratender Stimme bei¬
zuwohnen . Zu jedem Gegenstande darf aber nur
je ein Mitglied der im Stadtsenate vertretenen
Parteien das Wort ergreifen , wobei seine Redezeit
mit 15 Minuten begrenzt ist (§ 53 Verfassung ).

(3) Der Bürgermeister und die Stadträte sind
zu allen Sitzungen einzuladen.

Beiziehung von Bezirksvorstehern.
§ 6.

Die Ausschüsse sind berechtigt , ihren Sitzun¬
gen die einzelnen Bezirksvorsteher und in deren

*) § 5 gilt für den Ausschuß für die städti¬
schen Unternehmungen mit der Ergänzung , daß
die amtsführenden Stadträte der Verwaltungs¬
gruppen für Personalangelegenheiten und Verwal¬
tungsreform sowie für die Finanzverwaltung auch
berechtigt sind , in den Sitzungen Anträge zu
stellen (§ 12 Organisationsstatut für die Unter¬
nehmungen der Gemeinde Wien ).
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Verhinderung - ihre Stellvertreter mit beratender
Stimme beizuziehen (§§ 43 und 58 Verfassung ).
Diesen steht das Recht zu. in Angelegenheiten
ihres Bezirkes das Wort zu ergreifen.

Beiziehung von Gemeindebeamten.
§ 7*). I ;:

(1) Der Magistratsdirektor ist berechtigt , allen
Ausschußsitzungen mit beratender Stimme beizu¬
wohnen , und ist von jeder Sitzung zu verständi¬
gen . Er hat das Recht , zu den in Verhandlung
stehenden Gegenständen Anträge zu stellen.

(2) Den Ausschußsitzungen sind leitende Be¬
amte der Verwaltungsgruppe , die der Bürgermei¬
ster im Einvernehmen mit dem amtsführenden
Stadtrate bestimmt , mit beratender Stimme und
dem Rechte der Antragstellung im Sinne des
ersten Absatzes beizuziehen.

(3) Der amtsführende Stadtrat hat das Recht,
auch andere Beamte fallweise nach seinem Er¬
messen mit beratender Stimme beizuziehen (§ 54
Verfassung ).

Beiziehung anderer außenstehender Personen.
§ 8.

(1) Die Ausschüsse und Unterausschüsse kön¬
nen ihren Sitzungen mit beratender Stimme auch
Gemeinderatsmitglieder beiziehen , die nicht Aus¬
schußmitglieder sind , desgleichen sachkundige
Personen , die nicht Mitglieder des Gemeinderates
sind (§ 60 Verfassung ).

(2) Der Ausschußberatung über einen von
einem Mitglied des Gemeinderates gestellten An¬
trag (§ 17 Verfassung ) ist dieses Mitglied mit be¬
ratender Stimme beizuziehen.

(3) Wird auf Vorschlag des amtsführenden
Stadtrates vom Ausschuß ein diesem nicht ange¬
hörendes Mitglied des Gemeinderates mit der Be¬
richterstattung im Gemeinderate betraut , so hat
es den Ausschußverhandlungen über die Ange¬
legenheit mit beratender Stimme beizuwohnen
(§ 55 Verfassung ).

Anzahl und Einberufung der Sitzungen.
§ 9.

Die Ausschüsse treten zusammen , so oft die
Geschäfte es erfordern.

§ 10.
(1) Die Sitzungen werden vom zuständigen

amtsführenden Stadtrat einberufen , und zwar,
Fälle der Dringlichkeit ausgenommen , mindestens
zwei Tage vor der Sitzung . Am Tage vor der
Sitzung ist ein Verzeichnis der wichtigeren Ge¬
schäftsstücke , insbesondere derjenigen grundsätz¬
licher Natur auszusenden . Geschäftsstücke , die
zur vertraulichen Behandlung bestimmt sind , sind
in das Verzeichnis nicht aufzunehmen.

*) § 7 gilt für den Ausschuß für die städti¬
schen Unternehmungen mit der Ergänzung , daß
dem Direktor jeder Unternehmung beratende
Stimme und das Recht der Antragstellung bei
allen Angelegenheiten zukommt , die seine Unter¬
nehmung betreffen (§ 12 Organisationsstatut für
die Unternehmungen der Gemeinde Wien ).

(2) Der amtsführende Stadtrat ist zur Ein¬
berufung innerhalb fünf Tage verpflichtet , wenn
dies von mindestens einem Viertel der Ausschuß¬
mitglieder verlangt wird (§ 56 Verfassung ).

(3) Hinsichtlich aller Zustellungen des amts-
führenden Stadtrates an die Ausschußmitglieder
genügt es, wenn die Sendungen der Post behufs
Beförderung in den in Wien gelegenen Wohnort
des betreffenden Gemeinderates rechtzeitig über¬
geben werden.

(4) Gleichzeitig mit einer Gemeinderats - oder
Stadtsenatssitzung darf keine Ausschußsitzung
stattfinden.

NichtÖffentlichkeit und Vertraulichkeit der
Sitzungen.

§ 11*).
Die Sitzungen sind nicht öffentlich . Jedoch

hat jedes Mitglied des Gemeinderates das Recht,
den Sitzungen der Ausschüsse anzuwohnen , so¬
fern diese nicht als vertraulich erklärt werden
(§§ 17 und 58 Verfassung ).

§ 12*).
(1) Die Sitzungen können durch Beschluß für

vertraulich erklärt werden (§ 58 Verfassung ).
(2) Dies ist vom Vorsitzenden , vom amts¬

führenden Stadtrat oder vom Berichterstatter zu
beantragen , wenn nach seiner Meinung durch eine
Mitteilung über die Angelegenheit ein Gemeinde¬
oder sonstiges öffentliches Interesse gefährdet ist.

(3) Ein solcher Antrag kann auch aus anderen
Gründen von jedem Ausschußmitgliede gestellt
werden.

Anwesenheitspflicht der Ausschußmitglieder.
§ 13.

(1) Die Ausschußmitglieder haben zu den Sit¬
zungen des Ausschusses regelmäßig und pünktlich
zu erscheinen und sich in die Liste der Anwesen¬
den einzuzeichnen.

(2) Sind sie daran verhindert , so haben sie
dies dem zuständigen amtsführenden Stadtrat
unter Angabe des Grundes vor Beginn der Sitzung
mitzuteilen.

(3) Erachtet dieser die Abwesenheit nicht als
entschuldigt , so holt er die Entscheidung des Aus¬
schusses ein.

§ 14.
Ein Urlaub für die Sitzungen des Gemeinde¬

rates entschuldigt auch für die während der Ur¬
laubszeit stattfindenden Ausschußsitzungen.

*) An Stelle der §§ 11 und 12 gelten für den
Ausschuß für die städtischen Unternehmungen
folgende Bestimmungen:

„Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht
öffentlich und hinsichtlich der Beratung und des
Beschlusses vertraulich . Von der Vertraulichkeit
sind in der Regel Beratung und Beschlußfassung
über die an den Gemeinderat zu leitenden An¬
träge , ferner jene Verhandlungsgegenstände aus¬
genommen , hinsichtlich deren die Aufhebung der
Vertraulichkeit des Beschlusses oder auch der Be¬
ratung ausdrücklieh beschlossen wird (§ 15 Orga¬
nisationsstatut für die Unternehmungen der Ge¬
meinde Wien )."
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Recht der Einsichtnahme in Oienststücke.
§ 15.

Jedes Ausschußmitglied hat das Recht der
Einsichtnahme in die Dienststücke , die dem Aus¬
schusse vorliegen , dem es angehört (§ 17 Verfas¬
sung ). Diese Einschau kann auch in der Stunde
vor der Sitzung stattfinden.

Vorsitz.
§ 16-

Jeder Ausschuß wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und mindestens zwei Stellvertreter
auf die Dauer der Wahlperiode des Gemeinderates
nach den Bestimmungen des § 36 der Gemeinde-
Wahlordnung (§ 57 Verfassung ).

§ 17.
Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen ; er

sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung und
hat Ungehörigkeiten , die im Laufe der Verhand¬
lung vorkommen , durch Erinnerungen , Rügen,
Verweisung zur Ordnung und Entziehung des
Wortes zu ahnden.

Sitzungsprotokolle.
§ 18.

(1) Über die Sitzungen der Ausschüsse ist
durch einen vom zuständigen amtsführenden
Stadtrate zu bestimmenden Gemeindebeamten ein
Protokoll zu führen , in das alle Anträge und Be¬
schlüsse aufzunehmen sind.

(2) Dieses Protokoll ist vom Vorsitzenden,
dem amtsführenden Stadtrat und vom Schriftfüh¬
rer zu unterzeichnen und im Gemeindearchiv auf¬
zubewahren (§§ 46 und 58 Verfassung ).

(3) Jedes Mitglied des Gemeinderates ist be¬
rechtigt , in die Protokolle über die Ausschußsit¬
zungen Einsicht zu nehmen (§ 17 Verfassung ).

(4) Vertrauliche Anträge und Beschlüsse sind
gesondert zu protokollieren . Die Einsichtnahme
in solche Protokolle ist den Mitgliedern des Ge¬
meinderates , die nicht Mitglieder des betreffenden
Ausschusses oder des Stadtsenates sind , erst ge¬
stattet , wenn der Bürgermeister die Aufhebung
der Vertraulichkeit dieser Beschlüsse ausgespro¬
chen hat (§§ 46 und 58 Verfassung ).

(5) Das Protokoll über die nicht für vertrau¬
lich erklärten Beschlüsse ist in Druck zu legen
und zu veröffentlichen.

Beschlußfähigkeit.
§ 19-

Die Ausschußsitzungen sind beschlußfähig,
wenn wenigstens ein Drittel der Mitglieder an¬
wesend ist (§ 58 Verfassung ).

Tagesordnung und Berichterstattung.
§ 20.

(1) Der zuständige amtsführende Stadtrat hat
dafür zu sorgen , daß die vom Ausschusse zu er¬
ledigenden Geschäftsstücke zur Verhandlung
kommen.

(2) Er erstattet in der Regel die Berichte.
Uber seinen Vorschlag kann aber vom Ausschuß
auch ein anderes Mitglied des Gemeinderates mit
der Berichterstattung betraut werden ; gehört

dieses dem Ausschusse nicht an , so hat es den
Ausschußverhandlungen über die Angelegenheit
mit beratender Stimme beizuwohnen (§ 55 Ver¬
fassung ).

(3) Der amtsführende Stadtrat kann auch
Gemeindebeamte mit der Berichterstattung be¬
trauen.

Beteiligung an der Verhandlung.
§ 21.

Die Verhandlungssprache in den Ausschüssen
ist die deutsche.

§ 22.
(1) Zum Worte gelangen die Ausschußmit¬

glieder und beigezogenen Personen in der
Reihenfolge ihrer Meldung beim Vorsitzenden.
Zu einem Gegenstand darf niemand mehr als
zweimal das Wort ergreifen.

(2) Der Bürgermeister hat das Recht , jeder¬
zeit das Wort zu ergreifen , Anträge zu stellen
und Mitteilungen zu machen . Das gleiche Recht
kommt dem zuständigen amtsführenden Stadt¬
rate zu. Über diese Anträge und Mitteilungen ist
eine Debatte zulässig.

(3) Wer , zur Rede aufgefordert , nicht an¬
wesend ist , verliert das Wort.

§ 23.
Die Verlesung schriftlicher Vorträge ist nur

dem Berichterstatter gestattet.

§ 24.
Der Vorsitzende hat die Debatte zu leiten,

ohne sich an ihr zu beteiligen . Wenn er Bericht¬
erstatter über einen Gegenstand ist oder an der
Debatte teilnehmen will oder wenn Anträge den
Gegenstand der Verhandlung bilden , die er selbst
gestellt hat , muß er den Vorsitz bis nach er¬
folgter Abstimmung abgeben.

Abtreten von der Sitzung.
§ 25.*)

(1) Wenn der Gegenstand der Verhandlung
ein Privatinteresse eines Ausschußmitgliedees
oder seines Ehegatten , seiner Verwandten oder
Verschwägerten bis einschließlich des zweiten
Grades berührt , hat das betreffende Mitglied auf
die Dauer dieser Verhandlung den Sitzungsraum
zu verlassen (§§ 44 und 58 Verfassung ).

(2) Diese Bestimmung gilt auch für alle
anderen bei den Sitzungen Anwesenden.

Schluß der Verhandlung.
§ 26.

Anträge auf Schluß der Debatte können
jederzeit , jedoch ohne Unterbrechung eines Red¬
ners gestellt werden und sind sofort , Anträge auf
Vertagung der Verhandlung nach Anhörung des
Berichterstatters ohne Debatte zur Abstimmung
zu bringen.

§ 27.
(1) Wenn ein Antrag auf Schluß der Debatte

angenommen worden ist , kann niemand mehr

*) § 25 gilt für Verhandlungen in Landtags¬
angelegenheiten nicht.
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zum Worte vorgemerkt werden und es erhalten
die bis dahin gemeldeten Redner der Reihe nach
das Wort.

(2) Es ist jedoch nach Annahme des Antrages
auf Schluß der Debatte jederzeit zulässig , den
Antrag auf Bestellung von Generalrednern ein¬
zubringen . Wird ein solcher Antrag , über den
ohne Debatte abzustimmen ist , angenommen , so
wählen die für und gegen den Antrag des Be¬
richterstatters gemeldeten Redner , die bis dahin
nicht zum Worte gekommen sind , aus ihrer Mitte
mit absoluter Mehrheit je einen Generalredner.
Kommt diese im ersten Wahlgange nicht zu¬
stande , so entscheidet das Los.

(3) Jedem vorgemerkten Redner , der nicht
mehr zum Wort gelangt , steht es frei , Abände-
rungs - oder Zusatzanträge zu dem in Verhand¬
lung stehenden Gegenstande dem Vorsitzenden
schriftlich zu überreichen . Diese sind zur Ver¬
lesung zu bringen , bevor den Generalrednern das
Wort erteilt wird . Nach den Ausführungen der
beiden Generalredner erhält der Berichterstatter
das Schlußwort.

§ 28.
Wenn niemand mehr das Wort begehrt , ohne

daß ein Antrag auf Schluß der Debatte gestellt
worden ist , erklärt der Vorsitzende die Verhand¬
lung für geschlossen und erteilt dem Bericht¬
erstatter das Schlußwort.

Abstimmung.
§ 29.

(1) Nach dem Schlußworte des Bericht¬
erstatters oder dessen Erklärung , auf diese zu
verzichten , wird zur Abstimmung geschritten.

(2) Diese ist so vorzunehmen , daß die wahre
Meinung der Mehrheit des Ausschusses zum Aus¬
drucke kommt.

(3) Gegenanträge gegen den Antrag des Be¬
richterstatters gelangen in der Regel zuerst zur
Abstimmung , und zwar in der Ordnung , daß die¬
jenigen , die sich von ihm am weitesten entfernen,
voranzugehen haben.

(4) Zusatzanträge sind erst nach Annahme
des Hauptantrages zur Abstimmung zu bringen.

(5) Im übrigen bestimmt der Vorsitzende den
Wortlaut und die Reihenfolge der zur Abstim¬
mung kommenden Anträge . Hierüber ist eine Er¬
örterung zulässig , die , falls der Vorsitzende den
Anregungen nicht beitritt , durch Abstimmung
entschieden wird.

(6) Für diese Erörterung ist die Redezeit für
jeden Redner mit fünf Minuten begrenzt . Überdies
kann der Vorsitzende , wenn er die Gründe als
ausreichend dargelegt erachtet , die Erörterung
für erledigt erklären.

(7) Es steht dem Vorsitzenden auch frei , so¬
fern er es zur Vereinfachung oder Klarstellung
der Abstimmung oder zur Beseitigung unnötiger
Abstimmungen für zweckmäßig erachtet , vorerst
oine grundsätzliche Frage zur Beschlußfassung
zu bringen.

§ 30.
(1) Die Abstimmung geschieht in der Regel

durch Erheben der Hände , über Anordnung des
Vorsitzenden auch durch Aufstehen und Sitzen¬
bleiben oder durch Namensaufruf . Jedes Aus¬
schußmitglied hat auch das Recht , die nament¬

liche Abstimmung zu verlangen , worüber der
Ausschuß ohne Debatte entscheidet.

(2) Wahlen sind in der Regel mittels Stimm¬
zettel vorzunehmen . Wer bei irgendeiner Abstim¬
mung nicht anwesend ist , darf nachträglich seine
Stimme nicht abgeben.

(3) Hat sich zu einem Gegenstande niemand
zum Worte gemeldet und verlangt kein Aus¬
schußmitglied eine andere Art der Abstimmung,
so kann der Vorsitzende nach dem Vortrage des
Berichterstatters die gestellten Anträge mit den
Worten , daß keine Einwendung erhoben wurde,
als angenommen erklären.

(4) Jedes Ausschußmitglied hat das Recht,
seinen abgelehnten Antrag als Minderheitsmei¬
nung anzumelden . Wird die Anmeldung durch
wenigstens ein Viertel der anwesenden Ausschuß¬
mitglieder unterstützt , so ist der Berichterstatter
verpflichtet , in seinem Berichte dem Stadtsenat
und dem Gemeinderate die Minderheitsmeinung
zur Kenntnis zu bringen.

§ 31.
(1) Zu einem gültigen Beschluß ist die unbe¬

dingte Stimmenmehrheit der stimmberechtigten
Anwesenden erforderlich (§ 58 Verfassung ).

(2) Dem Vorsitzenden steht das Stimmrecht
wie jedem anderen Ausschußmitgliede zu. Hat
er sich der Abstimmung enthalten und ergeben
sich bei der Abstimmung gleichgeteilte Stimmen,
so hat er jedenfalls seine Stimme abzugeben , die
sohin entscheidet.

(3) Hat er mitgestimmt und ergeben sich
gleichgeteilte Stimmen , so hat er festzustellen,
welcher Meinung er beigetreten ist . Diese wird
dadurch zum Beschluß.

§ 32.
Der Vorsitzende hat das Ergebnis der Ab¬

stimmung zu verkünden.

Bekanntgabe der Sistierung von Ausschuß¬
beschlüssen.

§ 33 *).
Wenn der Bürgermeister einen Ausschußbe¬

schluß sistiert (§§ 50 und 58 Verfassung ), so hat
er dies , wenn er bei der Beschlußfassung an¬
wesend ist , in der Regel unmittelbar nach dieser,
längstens aber in der nächsten Ausschußsitzung
selbst oder durch seinen nach § 53 der Verfas¬
sung entsendeten Vertreter bekanntzugeben.

Unterausschüsse.
§ 34.

(1) Zur Vorberatung einzelner oder gleich¬
artiger Angelegenheiten können die Ausschüsse
aus ihrer Mitte nach den Bestimmungen des § 36
der Gemeindewahlordnung Unterausschüsse
wählen.

(2) Diesen Unterausschüssen muß der betref¬
fende amtsführende Stadtrat angehören . Das
Stimmrecht im Unterausschuß hat er aber nur,
wenn er als dessen Mitglied gewählt wird (§ 59
Verfassung ).

*) § 33 gilt für Verhandlungen in Landtags¬
angelegenheiten nicht.
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§ 35 *).
Auch den Unterausschüssen können Ge¬

meinderatsmitglieder mit beratender Stimme bei¬
gezogen werden , die nicht Unterausschußmitglie¬
der sind , desgleichen sachkundige Personen , die
nicht Mitglieder des Gemeinderates sind , also ins¬
besondere Gemeindebeamte (§ 60 Verfassung ).

§ 36.
Die Bestimmungen der §§ 5, 9, 10, Absatz 1

und 2, § 11, 1. Satz . §§ 12—17, 18, Absatz 1 und 2,
§§ 19—32 finden auf die Unterausschüsse sinn¬
gemäße Anwendung.

Gemeinsame Sitzungen von Ausschüssen.
§ 37.

(1) Angelegenheiten , die den Wirkungsbereich
zweier oder mehrerer Ausschüsse betreffen , kön¬
nen nacheinander in den betreffenden Ausschüs¬
sen oder in einer gemeinsamen Sitzung beschlos¬
sen werden . Die gemeinsame Sitzung beruft der
Bürgermeister oder über seine Ermächtigung der¬
jenige amtsführende Stadtrat ein , bei dessen Ge¬
schäftsgruppe die Angelegenheit zuerst anhängig
wurde (§ 103 Verfassung ).

(2) Eine solche Sitzung ist beschlußfähig,
wenn wenigstens ein Drittel der Mitglieder jedes
Ausschusses anwesend ist.

(3) Die Verhandlungen leitet der Vorsitzende
des im ersten Absätze bezeichneten Ausschusses.

(4) Die Abstimmung hat jeder Ausschuß für
sich vorzunehmen (§ 103 Verfassung ).

(5) Der Wortlaut der zur Abstimmung gelan¬
genden Anträge ist von den Vorsitzenden der
Ausschüsse einverständlich festzusetzen.

(6) Falls die Beschlüsse nicht übereinstim¬
men, entscheidet der Stadtsenat (§ 103 Ver¬
fassung ).

Beratung des Voranschlages und des Rechnungs¬
abschlusses.

§ 38.
(1) Die Prüfung des Voranschlages samt den

Wirtschaftsplänen der städtischen Unternehmun¬
gen hat der Finanzausschuß in gemeinsamer Sit¬
zung mit dem Stadtsenate vorzunehmen . Das
gleiche gilt für den Rechnungsabschluß der Ge¬
meinde und die Bilanzen der städtischen Unter¬
nehmungen.

*) § 35 gilt für die Unterausschüsse des Aus¬
schusses für die städtischen Unternehmungen mit
der Ergänzung , daß den Sitzungen des Unteraus¬
schusses stets auch der Direktor der betreffenden
Unternehmung beizuziehen ist.

(2) Den Vorsitz führt der Bürgermeister oder
der Vorsitzende (Stellvertreter ) des Finanzaus¬
schusses (§ 96 Verfassung ).

(3) Die Sitzung ist beschlußfähig , wenn die
Hälfte der Stadträte (§ 47 Verfassung ) und ein
Drittel der Mitglieder des Finanzausschusses 58
Verfassung ) anwesend ist.

(4) Die Abstimmung ist getrennt vorzuneh¬
men. Stimmen die Beschlüsse nicht überein . so
ist für den Antrag an den Gemeinderat der Be¬
schluß des Stadtsenates maßgebend , der davon
abweichende Beschluß des Finanzausschusses ist
aber dem Gemeinderate zur Kenntnis zu bringen
(§ 96 Verfassung ).

Kompetenzkonfiikte.
§ 39.

Der Stadtsenat entscheidet endgültig im
Streitfalle , von welchem Ausschuß eine Ange¬
legenheit zu behandeln ist (§ 103 Verfassung ).

Auflösung eines Ausschusses und Abberufung
von Ausschußmitgliedern.

§ 40.
(1) Dem Gemeinderate allein obliegt es, einen

Ausschuß , der seine Geschäfte nicht ordnungs¬
mäßig besorgt , über Antrag des Bürgermeisters
aufzulösen oder ein Ausschußmitglied , das von
drei aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne aner¬
kannte (§ 13) Entschuldigung ferngeblieben ist,
abzuberufen.

(2) Die Abberufung eines Ausschußmitgliedes
hat der amtsführende Stadtrat im Ausschuß zu
beantragen und der Ausschuß zu beschließen,
worauf die Angelegenheit nach Beratung im
Stadtsenate dem Gemeinderate zur Entscheidung
vorgelegt wird.

(3) In diesen Fällen ist die Neuwahl binnen
14 Tagen nach der Auflösung , beziehungsweise
Abberufung vorzunehmen . Die Befugnisse des
aufgelösten Ausschusses hat in der Zwischenzeit
der Stadtsenat auszuüben (§ 61 Verfassung ).

Kommissionen.
§ 41.

Diese Geschäftsordnung hat auch für die
nach § 62 der Verfassung gewählten Kommis
sionen mit den aus diesen Paragraphen sich er
gebenden Abänderungen zu gelten.

Abänderung der Geschäftsordnung.
§ 42.

Der Bericht über Änderungen dieser Ge¬
schäftsordnung ist mindestens acht Tage vor d( r
Verhandlung im Gemeinderate den Mitgliedern d<
Gemeinderates mitzuteilen.
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Geschäftsordnung der Bezirksvertretungen.
(Gemeinderatsbeschluß vom 1. Juli 1932, Pr . Z. 1447.)

I.

Anzahl und Einberufung der Sitzungen.
§ 1.

(1) Die Sitzungen der Bezirksvertretung wer¬
den vom Bezirksvorsteher , wenn er verhindert ist,
von seinem Stellvertreter einberufen . Jede Sit¬
zung , der eine solche Einberufung nicht zugrunde
liegt , ist ungesetzlich , die in ihr gefaßten Be¬
schlüsse sind ungültig.

(2) Die Bezirksvertretung tritt so oft zusam¬
men, als es die Geschäfte erfordern , mindestens
jedoch in jedem Vierteljahr einmal . Der Bezirks¬
vorsteher ist zur Einberufung einer Sitzung ver¬
pflichtet , wenn wenigstens ein Viertel der Mit¬
glieder oder der Bürgermeister es verlangen.
Diese Sitzung ist so einzuberufen , daß sie inner¬
halb vierzehn Tagen nach dem Einlangen des
Begehrens stattfindet.

(3) Von jeder Sitzung ist der Bürgermeister
rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen . Es
steht ihm oder dem von ihm hiezu bestimmten
Mitglied des Gemeinderates oder des Stadtsenates
jederzeit frei , in der Sitzung der Bezirksvertre¬
tung das Wort zu ergreifen , ohne jedoch an der
Abstimmung teilzunehmen.

(4) Hinsichtlich aller Zustellungen des Be¬
zirksvorstehers an die Mitglieder der Bezirksver¬
tretung genügt es, wenn die Sendungen recht¬
zeitig der Post behufs Beförderung in den im
Bezirk gelegenen ordentlichen Wohnsitz des be¬
treffenden Mitgliedes der Bezirksvertretung über¬
geben werden.

Öffentlichkeit der Sitzungen . Zuhörer.
§ 2.

(! ) Die Sitzungen der Bezirksvertretung sind
öffentlich ; sie können aber durch Beschluß für
vertraulich erklärt werden . Der Bezirksvorsteher
ist berechtigt , Gegenstände in die vertrauliche
Sitzung zu verweisen . In dieser vertraulichen
Sitzung kann jedoch die Bezirksvertretung die
Verweisung des Gegenstandes zur Verhandlung
in öffentlicher Sitzung beschließen . Die im Ab¬
schnitt II , § 1, unter Post 1 bis 4 aufgezählten
Gegenstände sind jedenfalls in vertraulicher
Sitzung zu behandeln.

(2) Der Zutritt der Zuhörer zu den öffent¬
lichen Sitzungen ist gestattet und hat nach den
Weisungen des Bezirksvorstehers zu erfolgen . Vor
dem Eintritt haben die Zuhörer Stöcke und
Schirme abzugeben . Für ihre Aufbewahrung ist
keine Gebühr zu entrichten.

(3) Die Zuhörer haben sich jeder Äußerung
zu enthalten . Wenn Zuhörer die Beratungen der
Bezirksvertretung in irgendeiner Weise stören
oder gar ihre Freiheit beirren , so ist der Vorsit¬
zende berechtigt und verpflichtet , nach voraus¬
gegangener fruchtloser Mahnung zur Ordnung die
Zuhörer aus dem Sitzungssaale entfernen zu las¬
sen. Nach Entfernung der Zuhörer wird die Sit¬
zung fortgesetzt ; der Eintritt von Zuhörern zu
dieser Sitzung ist nicht mehr gestattet.

(4) Deputationen dürfen zu den Sitzungen
nicht zugelassen werden.

Beiziehung von Gemeindebeamten und anderen
außenstehenden Personen.

§ 3.
(1) Magistrats - und sonstige Gemeindebeamte

haben nur über Anordnung des Bezirksvorstehers
in der Sitzung anwesend zu sein.

(2) Das gleiche gilt für die Beiziehung sach¬
kundiger Personen.

Anwesenheitspflicht der Mitglieder der Bezirks¬
vertretungen.

§ 4.
(1) Die Mitglieder der Bezirksvertretungen

haben zu den Sitzungen regelmäßig und pünkt¬
lich zu kommen ; sie haben sich in die Liste der
Anwesenden einzutragen . Sind sie verhindert,
einer Sitzung beizuwohnen , so haben sie dies dem
Bezirksvorsteher unter Angabe des Grundes
rechtzeitig mitzuteilen.

(2) Urlaube bewilligt bis zur Dauer eines Mo¬
nates der Bezirksvorsteher , darüber hinaus die
Bezirksvertretung . Bei der Bewilligung ist dar¬
auf Rücksicht zu nehmen , daß die zur Beschluß¬
fassung der Bezirksvertretung erforderliche An¬
zahl von Mitgliedern übrigbleibt.

Vorsitz.
§ 5.

(1) Den Vorsjtz in den Sitzungen der Bezirks¬
vertretung führt der Bezirksvorsteher , wenn er
der Bezirksvertretung angehört . Ist dies nicht
der Fall , so ist ein eigener Vorsitzender nach den
für die Wahl des Bezirksvorstehers geltenden Be¬
stimmungen zu wählen . Die Stellvertretung im
Vorsitz kommt dem Stellvertreter des Bezirksvor¬
stehers zu.

(2) Der Vorsitzende hat die Pflicht , dafür zu
sorgen , daß nur solche Angelegenheiten der Be¬
ratung und Beschlußfassung der Bezirksvertre¬
tung unterzogen werden , die in den Wirkungs¬
bereich der Bezirksvertretung fallen.

§ 6.
Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen,

sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung im
Sitzungssaale und dafür , daß niemand in seinem
Vortrage unterbrochen werde . Er hat das Recht,
Ungehörigkeiten , die im Laufe der Verhandlungen
vorkommen , durch Erinnerungen , Rügen , Verwei¬
sung zur Ordnung und zur Sache , Entziehung des
Wortes und durch Ausschluß von der Sitzung zu
ahnden . Er kann bei der Disziplinarkommission
den Antrag auf Ausschluß eines Mitgliedes auf
höchstens drei Sitzungen stellen.

Sitzungsprotokolle.
§ 7.

Über die Sitzungen der Bezirksvertretung ist
von einem vom Bezirksvorsteher bestimmten Be-
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amten ein kurz gefaßtes Protokoll zu führen , das
die Anträge , die gefaßten Beschlüsse und die
vom Vorsitzenden gemäß § 6 verfügten Aus¬
schließungen zu enthalten hat . Das Protokoll ist
vom Vorsitzenden , vom Protokollführer und einem
Mitglied der Bezirksvertretung zu fertigen und
in der Kanzlei der Bezirksvertretung aufzube¬
wahren . Eine vom Bezirksvorsteher bestätigte
Abschrift ist dem Bürgermeister vorzulegen.

Anfragen und Anträge.
§ ■« .

(1) Jedes Mitglied der Bozirksvertretung hat
das Recht der Anfrage an den Bezirksvorsteher.
Die Anfragen sind schriftlich in formulierter
Fragestellung mit kurzer Begründung und der
leserlichen Unterschrift des Anfragesteilers (der
Anfragesteller ) dem Bezirksvorsteher vor Beginn
der Sitzung zu überreichen.

(2) Die Anfragen sind zu Beginn der Sitzung
zu verlesen . Sie sind vom Bezirksvorsteher in
dieser oder in der nächstfolgenden Sitzung münd¬
lich oder schriftlich zu beantworten.

(3) Über Anfragen und deren Beantwortung
ist eine Debatte nicht zulässig.

§ 9-
(1) Jedes Mitglied der Bezirksvertretung hat

das Recht , in den Sitzungen der Bezirksvertre¬
tung schriftliche Anträge einzubringen . Diese
Anträge sind in formulierter Fassung mit kurzer
Begründung und der leserlichen Unterschrift des
Antragstellers (der Antragsteller ) versehen , dem
Vorsitzenden vor Beginn der Sitzung zu über¬
reichen , der einen solchen Antrag unter Nennung
de« Antragstellers (der Antragsteller ) zu Beginn
der Sitzung zur Verlesung bringt.

(2) Die Anträge sind vom Bezirksvorsteher
der Magistratsdirektion (Präsidialdienst ) zu über¬
mitteln.

Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung.
§ 10.

(1) Zur Beschlußfähigkeit der Bezirksvertre¬
tung ist die Anwesenheit von wenigstens einem
Drittel der Mitglieder notwendig.

(2) Die Beschlüsse werden mit unbedingter
Mehrheit der Stimmberechtigten gefaßt.

Eröffnung der Sitzung ; Mitteilungen.
§ 11.

(1) Die Sitzung wird vom Vorsitzenden er¬
öffnet und beginnt mit dessen allfälligen Mittei¬
lungen , insbesondere solchen über Anfragen und
Anträge (§§ 8 und 9).

(2) Der Bezirksvorsteher hat jederzeit das
Recht , zu einer Mitteilung das Wort zu ergreifen,
sobald der Redner , der eben beim Wort ist , seine
Ausführungen beendet hat . Über solche Mittei¬
lungen findet eine Debatte nur statt , wenn sie
auf Antrag beschlossen wird . In der Debatte , die
vor Schluß der öffentlichen Sitzung abzuführen
istr beträgt die Redezeit für jeden Redner , aus¬
genommen den Bezirksvorsteher , höchstens zehn
Minuten.

Tagesordnung.
§ 12.

(1) Der Bezirksvorsteher hat mit der Ein¬
ladung zur Sitzung die Tagesordnung der öffent¬
lichen Sitzung den Mitgliedern der Bezirksver¬
tretung zuzusenden.

(2) Der Bezirksvorsteher ist berechtigt , mit
Zustimmung der Bezirksvertretung dringende Ge¬
schäftsstücke , die seit Bekanntgabe der Tages¬
ordnung zugewachsen sind , vor oder während der
Sitzung auf die Tagesordnung zu setzen . Eine
Debatte findet hierüber nicht statt . Er ist jeder¬
zeit berechtigt . Geschäftsstücke von der Tages¬
ordnung abzusetzen . Der Vorsitzende muß dies
jedoch in der Sitzung bekanntgeben.

(3) Die Reihenfolge der Verhandlung der Ge¬
schäftsstücke bestimmt der Bezirksvorsteher,
wenn er Vorsitzender ist , ansonsten der Vorsit¬
zende im Einvernehmen mit dem Bezirksvorsteher.

Verhandlung.
§ 13.

(1) Der Berichterstatter wird vom Bezirks¬
vorsteher bestimmt.

(2) Die Verhandlungssprache in der Bezirks¬
vertretung ist die deutsche.

(3) Wer das Wort wünscht , hat sich beim
Vorsitzenden persönlich zu melden und anzu¬
geben , ob er für oder gegen die Anträge des
Berichterstatters zu sprechen wünscht . Der Vor¬
sitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der
Anmeldungen , jedoch so, daß womöglich die Red¬
ner für und gegen den Antrag des Berichterstat¬
ters miteinander abwechseln.

(4) Jedem Redner steht es frei , seine Reihen¬
folge mit der eines später eingeschriebenen Red¬
ners zu vertauschen.

(5) Wer , zur Rede aufgefordert , im Saale
nicht anwesend ist , verliert das Wort.

(6) Der Sprecher hat seine Rede an die Ver¬
sammlung niemals an ein Mitglied , das er wider¬
legen will , zu richten.

(7) Die Verlesung schriftlicher Vorträge ist
nur dem Berichterstatter , die Verlesung kurzer
Zitate allen Rednern gestattet.

§ 14.
(1) Keinem Mitglied der Bezirksvertretung ist

gestattet , in der Verhandlung über einen und den¬
selben Gegenstand mehr als zweimal das Wort
zu ergreifen.

(2) Außer der Reihe und öfter als zweimal
muß das Wort gegeben werden:

1. dem Bürgermeister oder dem von ihm be¬
stimmten Mitglied des Gemeinderates oder des
Stadtsenates (§ 1, Absatz 3);

2. dem Bezirksvorsteher;
3. dem Berichterstatter , dem auch stets das

Schlußwort gebührt;
4. Mitgliedern der Bezirksvertretung ', wenn sie

einen Antrag , betreffend die formelle Ge-
schäftsbehandlung , stellen ; diese haben sich
aber , wenn sie außer der Reihenfolge spre¬
chen wollen , auf diese Anträge zu beschrän¬
ken ; Ausführungen zur Begründung sind
nicht zulässig;
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5. Mitgliedern der Bezirksvertretung zur Vor-
bringung einer tatsächlichen Berichtigung;
hiezu ist das Wort nach dem Schlußwort des
Berichterstatters zu erteilen , die Redezeit darf
hiebei fünf Minuten nicht überschreiten.

§ 15.
(1) Der Vorsitzende hat die Debatte zu leiten,

ohne sich an ihr zu beteiligen . Wenn er Bericht¬
erstatter über einen Gegenstand ist oder wenn
Anträge den Gegenstand der Verhandlung bilden,
die er selbst gestellt hat , so muß er den Vorsitz
bis nach erfolgter Abstimmung abgeben.

(2) Wenn der Gegenstand der Verhandlung
ein Privatinteresse eines Mitgliedes der Bezirks¬
vertretung oder seines Ehegatten , seiner Ver¬
wandten oder Verschwägerten bis einschließlich
des zweiten Grades berührt , hat das betreffende
Mitglied auf die Dauer dieser Verhandlung den
Sitzungssaal zu verlassen.

Schluß der Verhandlung.
§ 16.

(1) Anträge auf Schluß der Debatte können
jederzeit , jedoch ohne Unterbrechung eines Red¬
ners gestellt werden und sind sofort , Anträge auf
Vertagung der Verhandlung nach Anhörung des
Berichterstatters ohne Debatte zur Abstimmung
zu bringen.

(2) Wenn ein Antrag auf Schluß der Debatte
angenommen worden ist , kann niemand mehr
zum Worte vorgemerkt werden und es erhalten
die bis dahin eingeschriebenen Redner der Reihe
nach das Wort.

(3) Es ist jedoch nach Annahme des Antrages
auf Schluß der Debatte jederzeit zulässig , den
Antrag auf Bestellung von Generalrednern ein¬
zubringen . Wird ein solcher Antrag , über den
ohne Debatte abzustimmen ist , angenommen , so
wählen die für und gegen den Antrag des Be¬
richterstatters eingeschriebenen Redner , die bis
dahin nicht zum Worte gekommen sind , aus ihrer
Mitte mit absoluter Mehrheit je einen General¬
redner . Kommt diese im ersten Wahlgange nicht,
zustande , so entscheidet das Los.

(4) Jedem vorgemerkten Redner , der nicht
mehr zum Wort gelangt , steht es frei , Abände-
rungs - und Zusatzanträge zu dem in Verhand¬
lung stehenden Gegenstande dem Vorsitzenden
schriftlich zu überreichen . Diese sind zur Ver¬
lesung' zu bringen , bevor den Generalrednern das
Wort erteilt wird . Nach den Ausführungen der
beiden Generalredner erhält der Berichterstatter
das Schlußwort.

(5) Wenn niemand mehr das Wort begehrt,
ohne daß ein Antrag auf Schluß der Debatte ge¬
stellt worden ist , erklärt der Vorsitzende die Ver¬
handlung für geschlossen und erteilt dem Be¬
richterstatter das Schlußwort.

Abstimmung.
§ 17-

(1) Nach dem Schlußwort des Berichterstat¬
ters oder dessen Erklärung , auf dieses zu ver¬
zichten , wird zur Abstimmung geschritten . Diese
ist so vorzunehmen , daß die wahre Meinung der
Mehrheit der Bezirksvertretung zum Ausdrucke
kommt . Gegenanträge gegen den Antrag des Be¬

richterstatters gelangen in der Regel zuerst zur
Abstimmung , und zwar in der Ordnung , daß die¬
jenigen , die sich von ihm am weitesten entfernen,
vorzugehen haben.

(2) Zusatzanträge sind erst nach Annahme
des Hauptantrages zur Abstimmung zu bringen.

(3) Anträge , die nicht zur Sache gehören,
also nicht als Gegen -, Abänderungs - oder Zusatz¬
anträge zu einem in Verhandlung stehenden An¬
trage darstellen , sind unzulässig . Beschluß - (Re-
solutions -) Anträge kommen nach der Abstim¬
mung über den Gegenstand , zu dem sie gestellt
werden , zur Abstimmung . Hiebei kann ein Antrag
auf Zuweisung an die sachlich zuständige Stelle
des Magistrates gestellt werden.

(4) Im übrigen bestimmt der Vorsitzende die
Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden An¬
träge . Hierüber ist eine Erörterung zulässig , die,
falls der Vorsitzende den Anregungen nicht bei¬
tritt , durch Abstimmung entschieden wird . Für
diese Erörterung ist die Redezeit für jeden Redner
mit fünf Minuten begrenzt . Überdies kann der
Vorsitzende , wenn er die Gründe für ausreichend
dargelegt erachtet , die Erörterung für erledigt
erklären.

(5) Es steht dem Vorsitzenden auch frei , so¬
fern er es zur Vereinfachung oder Klarstellung
der Abstimmung oder zur Beseitigung unnötiger
Abstimmungen für zweckmäßig erachtet , vorerst
eine grundsätzliche Frage zur Beschlußfassung zu
bringen.

§ 18.
(1) Die Abstimmung geschieht in der Regel

durch Erheben der Hände , über Anordnung des
Vorsitzenden auch durch Aufstehen oder Sitzen¬
bleiben oder durch Namensaufruf . Jedes Mitglied
der Bezirksvertretung hat auch das Recht , die
namentliche Abstimmung zu verlangen , worüber
die Bezirksvertretung ohne Debatte entscheidet.

(2) Der Namensaufruf erfolgt durch den Pro¬
tokollführer . Jedes aufgerufene Mitglied hat mit
„ja " oder „nein " abzustimmen . Das Abstimmungs¬
ergebnis ist im Sitzungsprotokoll festzulegen.

(3) Wahlen sind mittels Stimmzettels vorzu¬
nehmen , wenn die Bezirksvertretung nicht anders
beschließt.

(4) Die Stimmzettel sind von den namentlich
aufgerufenen Mitgliedern der Bezirksvertretung
in die Urne zu legen.

(5) Wer bei irgendeiner Abstimmung nicht
anwesend ist , darf nachträglich seine Stimme
nicht abgeben.

(6) Hat sich zu einem Gegenstand niemand
zum Worte gemeldet und verlangt kein Mitglied
der Bezirksvertretung eine andere Art der Ab¬
stimmung , so kann der Vorsitzende nach dem
Vortrage des Berichterstatters die gestellten An¬
träge mit den Worten , daß keine Einwendung
erhoben wurde , als angenommen erklären.

§ 19.
(1) Dem Vorsitzenden steht das Stimmrecht

wie jedem anderen Mitglied der Bezirksvertre¬
tung zu. Hat sich der Vorsitzende der Abstim¬
mung enthalten und ergeben sich bei Feststellung
des Abstimmungsresultates gleichgeteilte Stim¬
men, so hat der Vorsitzende jedenfalls seine
Stimme abzugeben , die sohin entscheidet.
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(2) Hat der Vorsitzende mitbestimmt und er¬
geben sieh sodann gleichgeteilte Stimmen , so ent¬
scheidet die Meinung , der er bei der Abstimmung
beigetreten ist.

§ 20.
(1) Bevor zur Abstimmung geschritten wird,

hat sich der Vorsitzende davon zu überzeugen,
daß die zur Beschlußfassung erforderliche Anzahl
von Mitgliedern (§ 10) anwesend ist . Wird dies
bezweifelt , so kann jedes Mitglied die Zählung
verlangen.

(2) Der Vorsitzende hat das Ergebnis der Ab¬
stimmung zu verkünden.

(3) Vor Einleitung der Abstimmung hat jedes
Mitglied der Bezirksvertretung das Recht , die
Feststellung des Stimmenverhältnisses zu ver¬
langen.

(4) Die Zählung ist durch ein vom Vorsitzen¬
den zu bestimmendes Mitglied der Bezirksvertre¬
tung vorzunehmen.

Kommissionen.
§ 21.

(1) Die Bezirksvertretung kann zur Vorbe-
ratunsr einzelner in ihre Zuständigkeit fallender
Gegenstände unter sinngemäßer Anwendung der
Bestimmungen des § 36 der Gemeindewahlord¬
nung aus ihrer Mitte eine Kommission wählen.
Die Kommission ist beschlußfähig , wenn wenig¬
stens ein Drittel der Mitglieder anwesend ist . Sie
faßt ihre Beschlüsse mit unbedingter Mehrheit
der Stimmberechtigten.

(2) Die Bezirksvertretung wählt unter sinn¬
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 3(i
der Gemeindewahlordnung aus ihrer Mitte eine
Disziplinarkommission , die aus fünf Mitgliedern
besteht und über den Ausschluß von Mitgliedern
der Bezirksvertretung von höchstens drei Sitzun¬
gen zu beschließen hat . Diese Kommission wird
vom Bezirksvorsteher einberufen und ist bei An¬
wesenheit von mindestens drei Mitgliedern be¬
schlußfähig . Sie wählt aus ihrer Mitte jeweils
einen Vorsitzenden und faßt ihre Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit . Der Vorsitzende stimmt mit,
seine Stimme gibt bei gleichgeteilten Stimmen den
Ausschlag.

II.

Geschäfte der Bezirksvertretungen und der Be¬
zirksvorsteher.

Gemeinderatsbeschluß vom 1. Juli 1932, Pr . Z. 1447.
§ 1.

Die Bezirksvertretungen haben außer den
ihnen durch die Gemeindeverfassung unmittelbar
oder durch andere Gesetze übertragenen Ange¬
legenheiten die nachfolgenden Geschäfte zu be¬

sorgen , die ihnen hiemit gemäß § 90 und § 105.
Absatz 1, der Gemeindeverfassung ausdrücklich
übertragen werden:

1. die Wahl der Fürsorgeräte nach den hiefür
jeweils bestehenden besonderen Vorschriften;

2. die Ausschreibung und Verleihung von
Stiftungsplätzen für Stiftungen , bei denen der
Stifter die Verleihung durch die Bezirksvertre¬
tung (den Bezirksausschuß ) ausdrücklich ange¬
ordnet hat;

3. Begutachtungen der von Bewohnern des
Bezirkes eingebrachten Gesuche um freiwillige
Aufnahme in den Gemeindeverband;

4. Äußerungen über Ansuchen um Verleihung
oder Transferierung von Gewerbekonzessionen,
für die der Lokalbedarf erforderlich ist;

5. Erstattung von Gutachten über die Er¬
richtung oder Verlegung von Marktplätzen im
Bezirke;

6. Abgabe von sonstigen Äußerungen , zu
denen die Bezirksvertretung vom Bürgermeister.
Gemeinderat , Stadtsenat oder Magistrat aufgefor¬
dert wird.

§ 2.
Wenn die Dringlichkeit der Sache es erfor¬

dert , sind die Bezirksvorsteher berechtigt , in den
im § 1 aufgezählten Angelegenheiten selbständig
Vorkehrungen zu treffen . Sie sind aber verpflich¬
tet , in solchen Fällen die Angelegenheit der Be¬
zirksvertretung zur nachträglichen Genehmigung
vorzulegen.

§ 3.
Die Bezirksvorsteher haben die Beschlüsse

der Bezirksvertretung durchzuführen , soweit sie
nicht nach § 67 der Gemeindeverfassung zur
Sistierung verpflichtet sind.

§ 4.
Die Geschäfte der Bezirksvorsteher werden

durch die ihnen als Exekutivorgan der Gemeinde
gemäß § 104 der Gemeindeverfassung vom Bür¬
germeister erteilten Aufträge bestimmt.

§ 5.
(1) Die Bezirksvorsteher können sich hiebei.

falls nicht ein gegenteiliger Auftrag des Bürger¬
meisters vorliegt , durch von ihnen bestimmte Mit¬
glieder der Bezirksvertretung vertreten lassen.
Sie bleiben aber dafür verantwortlich , daß bei
der Durchführung der Aufträge die bestehenden
Gesetze und Vorschriften eingehalten werden.

(2) Die Mitglieder der Bezirksvertretung ha¬
ben sich den vom Bezirksvorsteher ihnen zuge¬
wiesenen Amtsverrichtungen , insbesondere Erhe¬
bungen und Teilnahmen an Ortsverhandlungen,
zu unterziehen und dem Bezirksvorsteher zu be¬
richten sowie jede verlangte Unterstützung zu
gewähren.

Dr . August Kutiak
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Wien UI/i , Erdbergstraße Nr . 6
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Bundesland Wien.
I. Vertretung und Verwaltung der Bundeshaupt¬

stadt Wien.

Die Bundeshauptstadt Wien ist Ortsgemeinde
und Gebietsgemeinde im Sinne des Bundesverfas-
sungsgesetzes und hat zugleich die Stellung eines
selbständigen Landes in allen in den Wirkungs¬
kreis der Länder fallenden Angelegenheiten.

Der Wiener Gemeinderat fungiert auch als
Landtag und wählt das Präsidium aus seiner Mitte.

Der Wiener Stadtsenat ist zugleich Landes
regierung , der Bürgermeister zugleich Landes¬
hauptmann , der Magistratsdirektor zugleich Lan¬
desamtsdirektor und der Wiener Magistrat gleich¬
zeitig Amt der Wiener Landesregierung.

Der Flächeninhalt des Gebietes der Bundes¬
hauptstadt beträgt bei einem Umfange von 101 Kilo¬
metern 278-06 km2. Die Einwohnerzahl beläuft sich
nach dem Ergebnisse der Volkszählung vom 7. März
1923 auf 1,865.780 E. mit 44.873 Häusern.

Landes - und Gemeindegrenze des Landes und der
Bundeshauptstadt Wien.

Die Grenze des Landes und der Stadt Wien
wurde durch das Landesgesetz vom 10. November
1920, LGB1. Nr . 1, bestimmt . Sie ist am rechten
Ufer der Donau in ihrer ganzen Ausdehnung , am
linken Donauufer jedoch nur auf dem zwischen
Eßlingen und Wien (Aspern ) gelegenen Grenz¬
wege durch Steine vermarkt . Diese tragen am
rechten Donauufer die Bezeichnung „G. W." und
fortlaufende . Nummern , auf dem Grenzwege Eß¬
lingen—Wien an der der Stadt zugekehrten Seite
die Buchstaben „G. W.", an der der Gemeinde
Eßlingen zugewendeten Seite die Buchstaben
„G. E.".

Die Gemeindegrenze beginnt im Norden Wiens
auf der Wien —Klosterneuburgerstraße bei dem
Grenzstein Nr. 1 hart an der Stiege des auf den
Leopoldsberg führenden Touristenweges , überquert
die Straße und den Bahnkörper der Franz Josefs-
Bahn und führt zum Stein Nr. 2 am alten rechten
Donauufer . Von diesem Punkte zieht die Grenze
an der östlichen Seite der Franz Josefs -Bahn längs
der alten Uferlinie des Donaustromes flußaufwärts
bis etwa 30 m oberhalb km 7-1 der Franz Josefs-
Bahn, läuft sodann in westöstlicher Richtung über
den Kuchelauer Hafen , kreuzt das rechte Ufer des
Donaustromes zwischen Stromkilometer 7 und 8,
überquert den Strom und verläuft durch die Auen
längs der Katastralgemeindegrenze zwischen Kor¬
neuburg und Lang -Enzersdorf einerseits und
Floridsdorf (Schwarze Lackenau ) anderseits bis
zu dem Punkte , wo die projektierte nördliche Ein¬
lösungsgrenze des Donau -Oder-Kanals die Grenz¬
linie zwischen Lang -Enzersdorf und Floridsdorf
trifft.

Von diesem in natura derzeit noch nicht sicht¬
baren Punkte fällt die Gemeindegrenze auf eine
Länge von 170m mit der in nordöstlicher Richtung
sich hinziehenden projektierten nördlichen Ein¬
lösungsgrenze für den Donau -Oder-Kanal zusammen.
Vom Kreuzungspunkte dieser Einlösungsgrenze

mit der Gemeindegrenze von Strebersdorf folgt die
Stadtgrenze der Ortsbegrenzung von Strebersdorf
bis zu der gegen Stammersdorf gerichteten nörd¬
lichen Einlösungsgrenze des Donau -Oder-Kanals,
längs welcher sie in nordöstlicher Richtung ' ver¬
läuft . Bei der Kreuzung dieser Einlösungsgrenze
mit dem zwischen Stammersdorf und Gerasdorf
gelegenen Grenzwege verläßt die Gemeindegrenze
die Kanaltrasse , wendet sich längs dieses Weges
nach Süden bis zur Einmündung des zwischen
Gerasdorf und Leopoldau bestehenden Grenzweges
und folgt letzterem sodann in südöstlicher Rich¬
tung , die Gerasdorferstraße beim Kreuz über¬
setzend ; von der Kreuzung des von Leopoldau
nach Gerasdorf führenden Fahrweges führt die
Grenze immer noch in südöstlicher Richtung längs
des zwischen Gerasdorf und Kagran bestehenden
Grenzweges , übersetzt in diesem Teile die Trasse
der Nordbahn bei km 10-33 und bei der Niveau¬
kreuzung der von Leopoldau nach Süßenbrunn
führenden Straße die Bundesbahntrasse (Wien—
Brünn) bei km 16-53 und umschließt im weiteren
Verlaufe den nördlichsten Teil von Kagran bis
zur Abzweigung der in südöstlicher Richtung ver¬
laufenden Grenze von Hirschstetten . Längs dieser,
zwischen Breitenlee und Hirschstetten bestehenden
Katastralgemeindegrenze zieht sich die Wiener
Landesgrenze bis zu dem in südwestlicher Rich¬
tung verlaufenden östlichen Grenzwege (Pirquet-
gasse ) zwischen Breitenlee und Hirschstetten , be¬
gleitet diese bis zur Einmündung in die von Hirsch¬
stetten nach Breitenlee führende Fahrstraße (Qua-
denstraße ) und verläuft dann in annähernd west¬
östlicher Richtung , die Bundesbahnlinie Wien—
Marchegg bei km 4-3 überschreitend bis zum Grenz¬
stein von Wien , Breitenlee und Eßlingen . Von
diesem dreifachen Grenzstein nimmt die Grenze
eine südliche Richtung längs des daselbst führen¬
den Grenzweges zwischen Eßlingen und Wien.
Dieser Teil der Grenze bis zum Enzersdorfer Donau¬
arme ist mit Grenzsteinen , welche die Bezeichnung
„G. W." und „G. E." eingemeißelt haben , vermarkt.
Im weiteren Verlaufe wird die Grenze durch den
Enzersdorfer Donauarm gebildet , folgt demselben
flußabwärts und schließt in einer unregelmäßigen
Linie nach Umfassung der Katastralgemeinde
Kaiser -Ebersdorf Herrschaft (Lobau ) unterhalb
Mannswörth längs der westlichen Grenze von
Schönau an das rechte Donaustromufer an . Von
hier ab folgt die Gemeindegrenze in nordwestlicher
Richtung dem rechten Ufer des Donaustromes,
springt dann entlang des Gemeindegebietes von
Albern in die Strommitte zurück , verläuft jedoch
von der Einmündung des Donaukanals in den
Donaustrom bis zur Brücke der Donauländebahn
am rechten Ufer des Donaukanals.

Die Grenze wendet sich nun gegen Süden
und verläuft längs der äußeren Bahnkörper¬
grenze der Donauländebahn bis zum Grenzstein
Nr. 67, zirka 650 m nordwestlich der Übersetzung
der Triester Straße . Vom Grenzstein Nr. 20 am
rechten Ufer des Donaukanals bis zu diesem
Punkte ist die Gemeindegrenze mit den Grenz¬
steinen Nr. 20 bis 67 vermarkt . Beim Grenzstein
Nr. 67 verläßt die Grenze den Bahnkörper und
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folgt dem nach Westen gegen Altmannsdorf
führenden Fahrwege , worauf sie sich nach zirka200 m beim Grenzstein Nr. 68 nach Süden wendet
und an einem Wasserabzugsgraben zuerst in ge¬
rader Linie gegen Neusteinhof und vom Grenz¬
stein Nr. 70 in westlicher Richtung bis zur Alt-
mannsdorferstraße verläuft . Nach Übersetzung
dieser Straße beim Grenzstein Nr. 81 führt die
Gemeindegrenze zirka 135 m längs des West¬randes der Altmannsdorferstraße in nördlicher
Richtung bis zum Grenzstein Nr. 82, wendet sich
von hier längs eines Fußweges nach Westen,
biegt beim Grenzstein Nr. 84 nach Norden , um
nach zirka 55 m beim Grenzstein Nr. 85 längs
der Kirchfeldgasse wieder die westliche Richtung
einzuschlagen , welche sie über die Grenzsteine
Nr. 85 bis 89 bis zur Breitenfurterstraße beibe¬
hält . Nach Übersetzung der Breitenfurterstraße
folgt die Grenze dem fast in gerader Linie zum
Wasserbehälter am Rosenhügel führenden Fuß¬
wege (Kirchfeld - und Wundtgasse ), welcher inseinem Verlaufe die Südbahntrasse bei km 6-31
kreuzt ; an dessen Knde befindet sicli der vierfache
Grenzpunkt zwischen Atzgersdorf , Rosenberg,
Speising und Hetzendorf (Grenzstein Nr. 93). Von
diesem Punkte folgt die Gemeindegrenze dem
gegen Süden abzweigenden Grenzwege (Atzgers-
dorferstraße ) zwischen der Kat .-Gemeinde Rosen¬
berg und der Gemeinde Atzgersdorf bis zur süd¬
östlichen Grenze der Kat .-Parzellen 36/5 und 36/6
der Kat .-Gemeinde Rosenberg . Diese in südwest¬
licher Richtung verlaufende Parzellengrenze ver¬
folgt die Stadtgrenze bis zum Grenzwege zwischen
der Kat .-Gemeinde Rosenberg und Mauer , längs
welchem sie in nördlicher Richtung bis zur Rosen-
hügelstraße in Mauer verläuft . Von hier wendet
sich die Gemeindegrenze längs der nördlichen
Baulinie der Rosenhügelstraße in Mauer wieder
in südwestlicher Richtung bis zu dem an der
Südgrenze der Kat .-Parzelle 5 (Rosenberg ) sich
Innziehenden Grenzwege . Längs dieses Weges
führt die Stadtgrenze dann in nordwestlicher Rich¬
tung bis zur ersten östlichen Parallelgasse zur
Wienerstraße in Mauer . Mit der östlichen Baulinie
dieser (lasse zusammenfallend , wendet sich die
Grenze gegen Nordosten bis zum Wege längs der
südwestlichen Grenze der schon früher erwähnten
Kart .-Parzelle 5 (Rosenberg ), verfolgt denselben,
überschreitet die Wienerstraße und schließt beim
Grenzstein Nr . 100 an die Tiergartenmauer an.

Von hier an bildet die Tiergartenmauer bis
zum Auhof nächst Hütteldorf die Gemeindegrenze.
Bei dem Punkte , wo die Umfriedung des Wirt¬
schafts - und .Jagdgebäudes Auhof von der Tier¬
gartenmauer abzweigt (Grenzstein Nr. 102), folgt
die Gemeindegrenze dieser Umfriedung bis zu der
zwischen dem 4. und 5. Hochwasserbeckeu über
den regulierten Wienfluß führenden Fahrbrücke,
überschreitet diese längs deren östlicher Begren¬
zung und verläuft eine kurze Strecke in westöst¬
licher , dann in südnördlicher Richtung , wobei sie
die Westbahnlinie und die Linzer Reichsstraße
übersetzt . Nach Übersetzung der Reichsstraße folgt
die Grenze dem nördlichen Rande der Straße in
östlicher Richtung bis zum Grenzstein Nr. 112 an
der Grenze zwischen Auhof und Hütteldorf , steigt
von diesem Punkte auf einen Fußweg längs der
Grenze zwischen Auhof und Hütteldorf in nörd¬
licher Richtung auf die Höhe des Waldrückens |

und zieht vom Grenzstein Nr . 113 auf einem
zwischen Waldsaum und Wiese verlaufenden Fuß¬
wege zum Grenzstein Nr . 114. Nun wendet sich
die Grenze auf zirka 20 m nach Osten bis zum
Grenzstein Nr. 115 und zieht sich sodann in nörd¬
licher Richtung längs des zur Knödelhütte füh¬
renden markierten Touristenweges über die Grenz¬
steine Nr. 116, 117, 118 bis zur Wegkreuzung beim
Grenzstein Nr. 119, von wo die Grenze am Nord-
abhange des Wolfersberges wieder eine östliche
Richtung einschlägt und dem ins Haltertal führen¬
den Touristenwege bis zum Grenzstein Nr. 122
folgt . Von diesem Punkte läuft die Grenze in nord¬
östlicher Richtung längs eines Fußweges zu dem
an der Hüttelbergstraße bei der Abzweigung des
zur Knödelhütte führenden Fahrweges gelegenen
Finanzwächterhause (Grenzstein Nr. 124) und folgt
dann der Hüttelbergstraße an ihrem westlichen
Rande bis zu deren Gabelung am Halterbache,
von wo sie beim Grenzstein Nr. 126 die nordöst¬
liche Richtung längs des Westrandes der Amund-
senstraße einschlägt . Längs dieser Straße führt
die Grenze über den Schottenhof , quert den Aiser¬
bach und verfolgt die in der Fortsetzung dieser
Straße verlaufende Neuwaldeggerstraße bis zur
Abzweigung der auf das Hameau führenden Fahr¬
straße (Grenzstein Nr. 141). Diesem in Serpentinen
aufsteigenden Fahrwege folgt nun die Grenze längs
dessen Westrandes in nordwestlicher Richtung bis
zum Hameau , wendet sich unmittelbar vor der
Einfahrt in die Wirtschaft beim Grenzstein Nr. 153
gegen Westen , umfaßt den Wirtschaftskomplex
und wendet sich sodann längs des gegen den Drei¬
markstein führenden Fußweges wieder gegenOsten . Von der Höhe des Dreimarksteins beim
Grenzstein Nr . 166 fällt die Grenze in nordöstlicher
Richtung bis zur Weidlingbach —Sieveringer Fahr¬
straße , steigt jenseits der Straße , vom Stein
Nr. 177 an , längs des an dem Westabhang des
Hermannskogel sich entwickelnden Fahrweges
über die Fischerwiese wieder empor und umspannt
im weiten Bogen den Hermannskogel . Dem von
der Gold wiese am Hermannskogel kommenden
Fahrweg gegen Osten folgend , umzieht die Ge¬
meindegrenze im weiteren Verlaufe die Jägerwiese
samt Wirthaus und geht beim Grenzstein Nr . 207
in den über die Agneswiese und Sulzwiese auf den
Kahlenberg führenden Fußweg über . Nachdem
sie längs dieses Fußweges eine Strecke neben der
Trasse der bestandenen Zahnradbahn sich ent¬
wickelt hat , wendet sie sich hinter dem Grenzstein
Nr. 239 bei der Wegkreuzung gegen Norden und
folgt dem am nördlichen Abhänge des Kahlen-
berges unterhalb der Waldschenken sich hinzie¬
henden Wege , kreuzt die nach Weidling und
Klosterneuburg führenden Fußsteige und schließt
beim Grenzstein Nr. 244, welcher den dreifachen
Grenzpunkt zwischen Grinzing . Josefsdorf und
Kahlenbergerdorf bildete , an den noch deutlich
erkennbaren Bahneinschnitt der aufgelassenen
Drahtseilbahn an . Von diesem Punkte läuft die
Grenze an dem Bahneinschnitt in nordöstlicher
Richtung abwärts bis in halbe Bergeshöhe , ver¬
läßt beim Grenzstein Nr . 246 die ehemalige Zahn¬
radbahn und schließt in gerader Linie durch den
Wald am Ostabhang des Leopoldsberges in süd¬
östlicher Richtung an den Grenzstein Nr. 1 an
der Wien —Klosterneubui gerstraße (Heiligenstädter¬
straße ) an.
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Die ehemalige Gemeinde: gehört nun zum Wiener
Gemeindebezirke:

Altmannsdorf XII. (Meidling).
Aspern a. d. Donau v V IAAl. / T̂ i rt« ; ]̂ .̂ î ^ ..f\(r londsdoit ).
Baumgarten XIII. (Hietzing ).
Breitensee VTTTaII | , (Hietzing ).
Döbling', Ober- YT *\ TA1A. (Döbling ).
Döbling-, Unter- \"| \"A1A. (Döbling ).
Dornbach YVTTA V11. i \-\ Ck1*T"*nlo 1î iici lidat )}.
Floridsdorf XXI. ( T̂ l nrirl crl n rf\yl. IUI lU &UUI 1) ,
Fünfhaus xv! (Fiiiifh &us ).
Gaudenzdorf XTTAll. i lVTc>i A1■n cr\^lilUlLlllIl ^ },ßijrerstnor XVIII. (Wä hrin1 TT<l M1I 11 .'.
Grinzing xix! (T^nIii in D"^i uk )uiiii ti j ,
Groß -Jedlersdorf XXTAAl, i' Flnrificiflnrf '.yl. 1\Jl i \\ b \AU11},
Hacking 'VTTTAlll. (Hietzing ).
Heiligenstadt XIX. IF)nhl ino *̂l -L*V/ Ullll ££ / »
Hernais XVII. l TTöm ü 111111>J.TT— PHelzendorf YTTAll. (Meidling-).
Hietzing YTTTAlll. ' Hlüi -71TlfPl^nic iznig
Hirschstetten WTAAl. (Floridsdorf ).
Hütteldorf XIII. (Hietzing").
TT"__ „Kagran XXI. (Floridsdorf ).
Kahlenbergerdorf XIX. (Döbling ).
Kaiser -Ebersdorf XI. (Simmering ).
Kaiser -Ebersdorf -Herr¬

schaft (Kat . G.) (Lobau) XXI. (Floridsdorf ).
Lainz XIII. (Hietzing ).
Leopoldau XXI. (Floridsdorf ).

Übersicht der mit Wien vereinigten Ortsgemeinden.
Die ehemalige (.emeimle: gehört nun zum Wiener

Gemeindebezirke:

Meidling , Ober- XII. (Meidling).
Meidling, Unter- xn. (Meidling).
Neu-Lerchenfeld XVI. (Ottakring ).
Neustift a. Walde XVIII. (Währing ).
Neuwaldegg XVII. (Hernals ).
Nußdorf a. d. Donau XIX. (Döbling ).
Ot takring XVI. (Ottakring ).
Penzing XIII. (Hietzing ).
Pötzleinsdorf XVIII. (Währing ).
Rosenberg (Kat .-Gem.) XIII. (Hietzing ).
Rudolfsheim XIV. (Rudolfsheim ).
Salmannsdorf XVIII. (Währing ).
St . Marx III. (Landstraße ).
St . Veit , Ober¬ XIII. (Hietzing ).
st . Veit , Unter- XIII. (Hietzing ).
Schönbrunn (Kat .-l !.) XIII. (Hietzing ).
Sechshaus XIV. (Rudolfsheini ).
Sievering , Ober- XIX. (Döbling ).
Sievering , Unter- XIX. (Döbling ).
Simmering XI. (Simmering ).
Speising (Kat .-Gem.) XIII. (Hietzing ).
Stadlau XXI. (Floridsdorf ).
Strebersdorf XXI. (Floridsdorf ).
Währing XVIII. (Währing ).
Weinhaus XVIII. (Währing ).

»

Für Kino und Kaffeehäuser

MAZOWIA
Fabrik gebogener Möbel

in RADOMSKO

«
AKTIEN-GESELLSCHAFT

KORRESPONDENZ -BÜRO
VII. BREITEGASSE NR. 7

TEL . B-31-3-82

HOSNER
I JOSEF

FLEISCHHAUER
i

Wien VI. Gumpendorferstraße 34f Tel . B-22 -007
Lieferant der Krankenhäuser , Spitäler , Hotels , Restaurants sowie großer Institute . Kontrahent d . Gem . Wien.

TJ &UCHENER KÜHLENINDUSTRIE A . G.
Ĵ i22J ! 2 £ H £ iElS Wien1 Rosengasse8 — Tel.

„G LOB OL " mCODCD JL tf % »GLOBUS"das einzigartige WCKDCK W Putzextrakt
Mottenmittei IX. Georg Siegig . 9, A-18-1-65 „ GLOBO " Autopolitur

GARTENGESTALTUNG — SPORTPLATZBAU - KULTURTECHNIK

O . GÄLZER WIEN XIII . LAINZERSTRASSE 173
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Franz Majarek
Fahrräder , Nähmaschinen,
Radio - und Elektrobedarf

Wien XX.
Engelsplatz Leystraße 23

Telephon A-45-6-26

BAU UNTERNEHMUNG

INQ.C.AUTERIED&Co.

FERNSPRECHER NR. U-40-1-76

WIEN IV. FAVORITENSTR . 33

Architekten und
Stadtb a u ffl eister

I.Schrey&F.Schlosser
X. Siccardsburggasse 11

Fernsprecher R-12-4-77 •

Ausführung sämtlicher Adap-
tierungsarbeiten, Fassadierun-
gen, Renovierungen mit eigenem
Gerüst, Neu-, Zu- und Umbauten,
Kanalisierungen, Trockenlegung

feuchter Mauern.

Anton

Raum für Anmerkungen

Asphalt - Unternehmung
Josef Loio§
Wien XV. Hütteldorferstraße 24
Telephon U-35-8-29 und A-41-6-42

Naturasphalt , Stampfasphalt,
Makadampflasterungen,

Isolierungen , Dachpappen und Preßkiesdächer
Kontrahent der Gemeinde Wien
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Wiener Landtag.
Präsidium.

Präsident:
Dr. Hans Neubauer.

2. Präsident:

Leopold Thaller.

3. Präsident:

Karl Weigl.

Schriftführer:
H u k a August , Mühlberger Hugo,
Ma i s e 1 Karl , P 1a t z e r Antonie,
Ma r e s c h Karl , Pokorny Johann,
Mo i k Wilhelmine , P r i n k e Franz,

Stubianek Franz.

Abgeordnete:
Die Mitglieder des Gemeinderates

Wiener Landesregierung:
Die Mitglieder des Stadtsenates.

Landeshauptmann:
Seitz Kail , Bürgermeister.

Landesamtsdirektor:
Hartl Karl , JDr ., Magistratsdirektor.

Amt der Landesregierung:
Der Magistrat.

Gemeinderat der Stadt Wien.
Wien , I., Neues Rathaus , Fernsprecher : A-23-500 Serie und A-28-500 Serie , Gem.R.-Sitzungssaal
KL 191, Gem.R.-Vorzimmer Kl. 069 und 070, Garderobe Kl. 063, Gem.R.-Galerie II. Stock , Kl. 740.

Journalistenzimmer I. Stock , Kl. 243, II . Stock 347, 695 und 696.

Präsidium.
Bürgermeister:

Karl Seitz.

Vizebtirgermeister

Georg Emmerling.

Seitz Karl,
Weigl Karl,

Vorsitzende:
Neubauer Hans.
U belli ör Rudolf .'

Dr.

Schriftführer:
H u k a August , Mühlberger Hugo,
Ma i s e 1 Karl , P 1a t z e r Antonie,
Ma r e s c h Karl , Pokorny Johann,
Mo i k Wilhelmine , P r i n k e Franz,

Stubianek Franz.

Alphabetisches Namensverzeichnis der Mitglieder des Oemeinderates und Landtages.
A11 Antonie , Private , X., Erlachplatz 8/19, Tel.

R-ll -3-29. (Sz.)
A m m o n Therese , Private , IL, Pillersdorf-

gasse 13/19. (Sz.)
Anders Marie, Bahnbeamtin , IX., Sobieski

gasse 42. (Sz.)
Arnold Franz , Dr. theol . und jur ., Direktor , Prä¬

sident der „Frohen Kindheit ", VII., Bernard¬
gasse 27, Tel . B-44-0-46. (Ch.)

B e i ß e r Josef , Bundesbeamter , XIV., Mariahilfer-
straße 180, Tel . R-25-0-70, R-25-4-70. (Sz.)

Bermann Julius , Gewerkschaftssekretär , IL.
Lassingleithnerplatz 1/3, Tel. A-41-1-78. (Sz.)

Biber Ludwig , Ing ., Stadtzimmermeister , X.,
Steudelgasse 27, Tel . R-12-3-41. (Ch.)

Birkhofer Marie, Private , XIV., Goldschlag¬
straße 108/1/4. (Sz.)

B r e i t n e r Hugo , amtsf . Stadtrat a. D., I.,
Schmerlingplatz 3. (Sz.)

Broczyner Alfred , Direktor der Fonciere , all¬
gemeine Versicherungsanstalt , I., Deutsch¬
meisterplatz 2/8, Tel . U-24-0-24, U-24-2-87,
U-29-009 (Bureau ), A-18-208 (Wohnung ). (Sz.)

Danek Michael, Tischler , XII ., Längenfeld-
gasse 22, Tel . B-24-2-97. (Sz.)

Danneberg Robert , Dr., amtsführender Stadt¬
rat , V., Rechte Wienzeile 97. (Sz.)

Deutsch - Kramer Marie, Hauptschul -Direk-
torin , XIII ., Trauttmannsdorffgasse 34, Tel.
R-34-5-93. (Sz.)

R i s i n g e r Otto , Sozialversicherungs -Angestellter,
III ., Obere Weißgärberstr . 10/17, Tel . U-21-5-60
(Kl. 238). (Sz.)

Emmerling Georg , Vize-Bürgermeister , IV.,
Taubstummengasse 15. (Sz.)

Feldhofer Josef , Magazineur , XIII ., Gurk-
gasse 19/1/7, Tel . U-35-5-50, U-35-5-51. (Sz.)

Frauenfeld Alfred Eduard , Stadtrat , Schrift¬
steller , IV., Mostgasse 7. (N.)

Friedjung Josef Karl , Dr., Kinderarzt , Privat¬
dozent für Kinderheilkunde , I., Ebendorfer-
straße 6, Tel. A-21-5-57. (Sz.)

Furtmüller Aline, Dr., Mittelschullehrerin , IV.,
Belvederegasse 3, Tel. U-40-6-85. (Sz.)

G 1ö c k e 1 Leopoldine . Lehrerin , XII ., Gaudenz-
dorfer Gürtel 47. (Sz.)

Gratzenberger Karl , Buchdrucker , VI.,
Schmalzhofgasse 30. (N.)
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NQVAK
WIEN * IVNOBilEGA J J E 11 . TEL . U-31-307

ll ^ WNSKwSsSEIEREI
Wien XVI . Brüßlgasse 28

Fernsprecher U -31-4 -49

I
Georg
Voitl

KARL FOSTEL
WienXVIII . Martinstr .10
Telephon A- 28-3- 71

Eisenmöbelfabrik
Einrichtungen für Kran¬
kenhäuser , Sanatorien,

Horelsjugendheimeetc,

Kontrahent der Gemeinde
Wien und Lieferant der Bun¬
desanstalten

SpißSel-u.Tafelsias-niederlase
ermann Denes

V. Hamburgerstraße5-7, Detail-Verkauf: I.Maysedergasse2
Telephon : B-23-5-60 Telephon : R-21-208

Bau- und Portal -Verglasungen . — Größtes La¬
ger in Spiegelglas blank und belegt ,Spezialglas,
Solin - und Tafelglas ,Ornament -Schnürl -Draht-
glas etc . — Fußbodenplatten jeder Stärke,

Strangfalz -Dachziegeln.

FLORIAN

OBODIL
Bau - und Kunstschlosserei

und
Eitenkonttruktioni-

Werkstätte

Wien XIII.
Hütteldorferstr. 249

Telephon : U-33-8-S4

Styriastahl
Iii, alle Vetweodungszwecke
Styria - Automobilfedern
Styria -Gesenkschmiede-

stUcko
in bester Qualität

Verkaufsstelle für Österreich :

Wienl. Smreyfogelgasse2
Telephon U-23-5-14 Serie
Lager : Wien , 6. Bezirk,
Königsklostergasse Nr. 7

Telephon A-37-1-57

Raum für Anmerkungen

Johann Springer'! Erben
Gewebrfabrikanten

]. Graben 10 Tel. R»22»0«32
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G r i e ß 1e r Johann , Geschäftsdiener , IL, Tabor-
straße 76/11/27. (N.)

G r o 1i g Anton . Gehilfenobmann . V., Margarethen¬
straße 106/111/16, Tel . B-24-2-97 bis B-24-2-99.
(8*0

Grünfeld Leopold , Beamter . IL. Rembrandt-
straße 21/13, Tel . A-47-0-83. (Sz.)

Haas Philomena . Haushalt , XX., Winarskv-
straße 18/II/6. (Sz.)

Hanke Kurt , Dr., Bahnbeamter , VII., Stift¬
gasse 25. (N.)

Hartmann Johann , Eisenbahner i. R., XIV.,
Stiegergasse 8 b/I/5. (Sz.)

Hengl Franz , Ing . Dr., Bundesbeamter . Präsident
des Verbandes der Wiener Landwirte , XIX.,
Cobenzlgasse 22, Tel . B-10-4-« ) (Wohnung ).
R-42-5-35 (Amt). (Ch.)

Hieß Johann , Privatbeamter , X., Laxenburger-
straße 49/57/8/II/10, Zustellungen : X., Laxen-
burgerstraße 10, Tel . R-ll -3-29. (Sz.)

H ö 1z 1 Johann , Ing ., VII., Zollergasse 5. (N.)
Hörmayer Josef , Druckereileiter , IL, Maver-

gasse 9/5. (Ch.)
Holaubek Karl . Arbeitersekretär , XVIII .. Schul¬

gasse 2/21, Tel . B-36-5-91. (Ch.)
H u k a August Fleischhauermeister , III ., Post¬

horngasse 8/12. (Ch.)
Jalkotzy Alois, Lehrer , XIII ., Schloß Schön¬

brunn . (Sz.)
J e n s c h i k Anton , Zeitungsbeamter , XVII .,

Hemalser Hauptstraße 54/11/13, Tel . B-44-5-78
(Wohnung ). B-29-5-10 (Bureau ). (Sz.)

Kautsky Karl , Dr., Arzt , L, Opernring 23/8a.
(Sz.)

Königs tetter Käthe , Pensionistin . XV., Wurm¬
sergasse 45/II/3/117. Tel . U-34-8-76. (Sz.)

Kogl er Franz , Sekretär , XII.. Neuwallgasse 27,
Xl/3/16. Tel . B-23-5-85 bis B-23-5-89 (Bureau ),
Tel . R-35-1-42 (Wohnung ). (Sz.)

Kopie Andreas , Verwalter , IL, Schüttaustraße
Nr. 1/39/XIV/7, Tel. R-40-3-83. (Sz.)

K o p r i v a Julius , Beamter . X., Laxenburger-
straße 10/16, Tel . R-12-5-25. (Sz.)

Kotzaurek Josef , Dr., Rechtsanwalt , XXL,
Floridsdorfer Hauptstraße 42. (Ch.)

Kunschak Leopold , Stadtrat . Redakteur , XVII ..
Hernalser Hauptstraße 25. (Ch.)

Kurz Franz , Zeitungsbeamter i. R., XIII ., Zenner-
straße 22, III/II/ll , Tel . U-35-4-21. (Sz.)

L ö t b c h Konrad , Beamter , XXL. Angererstr . 14,
Zuschriften : XXL, Schleifgasse 10, Tel.
A-61-1-33. (Sz.)

Machat Anton , Druckereileiter , V., Margareten¬
platz 7. (Sz.)

Ma i s e 1 Karl , Metallarbeiter , HL, Lechner-
straße 1/6/19. (Sz.)

Maresch Karl , Werkmeister , XXL, Konstanzia-
gasse 44/1/4. (Sz.)

Mi c h a 1Karl , Organisationssekretär , XX., Pasetti-
straße 45/19/8. Tel . A-47-0-88. (Sz.)

Mo i k Wilhelmine , Beamtin , XVI., Wichtelgasse 6,
Zustellungen : I., Ebendorferstraße 7/IV. (Sz.)

Motzko Alma, Dr.. Stadträtin , L, Judenplatz 2,
Tel . U-27-2-68. (Oh.)

Mühlberge r Hugo , Buchhalter , XV11L, Martin¬
straße 78. (N.)

Müller Josef , Garagenbesitzer und Kaufmann,
XII ., Grünbergstraße 33/3, Tel. R-34-2-97. (Ch.)

Nachtnebel Otto , Sekretär . XVI., Maders-
pergerstraße 10/111/13. Tel . U-32-0-37. (Sz.)

Neubauer Hans , Dr., I. Präsident des Wiener
Landtages , Gymnasialdirektor , V„ Rein-
prechtsdorferstraße 33/16, Tel. U-40-405, (Sz.)

Neumann Josef , Beamter , III ., Geusaugasse 47,
Tür 22. (N.)

N o v y Franz , Bauarbeiter , XVL, Sandleiten¬
gasse 45/25/13, Zustellungen : VI., Windmühl-
gasse 9, Baugewerkschaft . (Sz.)

Novak Karl , Bundesbahnoffizial i. R., X., Quarin-
platz 10/12/1/3/8. Tel . R-l2 -102. (Sz.)

P a p a n e k Ernst , Lehrer , XIII ., Antäusgasse 46.
(Sz.)

P e r s c h 1 Rupert , Mietautounternehmer , IX., Pul-
verturmgasse 9. (Ch.).

Peschel Alois , Postbeamter , XVIIL, Gentz-
gasse 72/11. (N.)

Pichl er Adolf Wigbald , Zollbeamter , XV.,
Schweglerstraße 52. (N.)

P 1a t z e r Antonie , Hausgehilfin , XIIL, Fenzl-
gasse 54, Zustellungen : VI.. Rahlgasse 2. (Sz.)

Pokorny Johann . Geschäftsführer . XX., Kloster-
neubufgerstraße 71/18, Tel . A-46-1-64, B-23-5-90.
(Sz.)

P r i n k e Franz . Amtsleiter , XL, Simmeringer
Hauptstraße 125, Tel . B-54-2-49, U-14-5-20,
Klappe 142. (Ch.)

Rausnitz Siegmund , Genossenschaftsrevisor,
V., Ziegelofengasse 41, Zustellungen : IL, Prater-
straße 8. Tel . R-48-506. (Sz.)

R e d e r Karl , städtischer Anitsgehilfe , XV., Wick¬
hoffgasse 14/6, Zustellungen : L, Hohenstaufen¬
gasse 12, Tel . U-28-5-55. (Sz.)

Regner Karl , Beamter der Arbeiterkainmer,
VI., Stumpergasse 5, Zustellungen : I., Eben¬
dorferstraße 7. (Sz.)

R e i s i n g e r Karl , Kassenbeamter , XIX., Friedi¬
gasse 63/11/19. (Sz.)

R e i s m a rt n Edmund , Fürsorge -Institutsvorstand,
XII .. Schönbrunner Schloßstraße 43, Tel.
R-33-6-72. (Sz.)

Renner Karl . Metallarbeiter , XVIL, Rötzergasse
Nr. 29/II/7 . Tel . U-31-5-30. (Sz.)

Riehl Walter . Dr., Rechtsanwalt , L, Stephans¬
platz 5. (N.)

Hott er Konrad . Kriminalbeamter , XVIIL , Als-
eggerstraße 24/7. (N.)

R z e h ak Franz , Kupferschmied , XL, Herderplatz
Nr. 4/III/15 . Tel . B-25-5-78. (Sz.)

Sc ha ff er Adolf, Ing ., IV., Rienößlgasse 24. (N.)

JOHANN KRONFUSS
Werkstätte für moderne Malerarbeiten♦ Wien XII. Raucngasse 16, Tel. R-38-6-1Z

Spezialist in waschbaren In- und Außen -Anstrichen
Kontrahent der Gemeinde Wien
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gn V B ■ aa österreichische Straßen-
| bau -Unternehmung A. G.

Direktion : Wien I. Seilerstätte 22, Tel . R-22-1-97
Granitsteinbrüche
und Schotterwerke:
S c h ä r d i n g, 0 . - Ö.
Telephon Nummer 8 and 52

Neuzeitlicher Straßenbau
Walzungen , Oberflächenbehandlung mit Kalt - und Heiß¬
verfahren . Tränk - und Mischverfahren . Sämtliche Arten
von Pflasterherstellungen , Betonstraßen . Lieferung aller
Sorten Pflastersteine . Randsteine , Werksteine , Bruchsteine,
Schotter aus hochwertigem , zähhartem , blauem Granit

mnx
nscHmnnn
nUTO-mflTCRIRL
Wieniu.
UJICDI1CR
HflUPTSTRflSSenr.öOb

T€L€PHOn fl- 30 -9- 40

PLUTO STOKER CY.
Wien III. Fasangasse 3,Tel . U-13-3-88
liefert

Hochleistungsroste
für jede Leistung und alle Brennstoffe,
auch als vollautomatische
Innenfeuerung

ialwerkeHG.
! inX.
Fernsprecher:R13590Sgt
Eisenbahn-Sicherungs-
anlagen, Winden und
Hebezeuge aller Art.

mimmnx
Handfeuerlöschapparate
für alle Arten von Bränden.

MINIMAX-APPARATEBAU
Ges. m. b. H.

WIEN
t. ROTENTURMSTRASSE 13

„Steinag"
Aktiengesellschaft f.
Kalksandsteinziegel

und Kunststein-
Industrie

Groß-Schwechat
U-19-2-87

Kunstsleinstufen
Terrazzoplatten
Baienrohre
Zaunpfahle
Grabsteine

Raum für Anmerkungen
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chaffliaubt Leo, Gastwirt , XVI.. Baumeister¬
gasse 6, Tel . B-42-5-76. (Sz.)

chafranek Emil. Krankenkassenbeamter.
XVI., Kreitnergasse 29/4/1/36, Tel . U-35-2-30.
(Sz.)

chiener Anton . Architekt , Stadtbaumeister,
VI., Mariahilferstraße 107, Tel . B-26-5-20. (Ch.)

c h 1e i f e r Friedrich , Beamter , IX., Boltzmann-
gasse 15, Tel . A-15-6-81. (Sz.)

c h 1i c k e r Anna , Haushalt , XVII ., Blumengasse
Nr. 70/10. (Sz.)

c hl ö singer Maria, Volksschullehrerin , VIII .,
Lenaugasse 19. (Ch.)

chmid Karl , Sparkassensekretär , XIX., Döb-
ünger Hauptstraße 4/84. (Sz.)

cholz Wolfgang , Bundesbeamter , VI., Moriz-
gasse 8/10. (N.)

e i t z Karl , Bürgermeister der Stadt Wien , L,
Neues Rathaus . (Sz.)

p e i s e r Paul , amtsführender Stadtrat , VII.
Schottenfeldgasse 92. (Sz.)

t a u f e r Anna , Industrieangestellte , XL, Rinn¬
böckstraße 2i/n/n/ii . (Sz.)

t ö g e r Franz , städtischer Rechnungsrat , IV.,
Kolschitzkygasse 12/111/17, Tel . U-44-7-82. (Ch.)

t u b i a n e k Franz , Beamter , VII., Stollgasse 8,
Tel . U-21-5-60. (Sz.)

uchenwirth Richard , Dr., Professor , XVII .,
Kalvarienberggasse 46. (N.)

Swoboda Johann , Schriftsetzer , XVI., Seeböck¬
gasse 24/1/11, Tel . A-16-109. (Sz.)

Tandler Julius , Dr., o. ö. Universitätsprofessor,
amtsführender Stadtrat , IX., Beethovengasse
Nr. 8. (Sz.)

T h a 11e r Leopold . Privatbeamter , III ., Untere
Weißgärberstraße 43/11, Tel . U-14-9-54 (Woh¬
nung ), B-29-510 (Bureau ). (Sz.)

U e b e 1h ö r Rudolf , Metalhvarenerzeuger , XVII .,
Pezzlgasse 28, Tel . A-29-2-96. (Ch.)

Uli reich Franz , Gewerkschaftssekretär . XVI.,
Siedlung Starchant 32 (Gallitzinstraße ), Tel.
A-24-2-88. (Ch.)

Vavrousek Alois , Zeitungsbeamter , XVL,
Koppstraße 62. (Sz.)

Wagner Max, Gewerkschaftssekretär XVIII .,
Gersthoferstraße 15/6, Tel . R-63-2-29. (Sz.)

Weber Anton , amtsführender Stadtrat , XXL,
Am Spitz 16. (Sz.)

Weigl Karl , Präsident der Kammer für Arbeiter
und Angestellte , V., Margaretengürtel 98/15,
Tel . U-31-5-20. (Sz.)

W e i k e r t Franz , Hilfsarbeiter , II . Große Moh¬
rengasse 20/5. (N.)

W e r n i s c h Anton , Dr., Versicherungsbeamter.
III ., Eslarngasse 10. (Ch.)

Zörnlaib Hugo , Dr., Rechtsanwalt , XIII .,
Hietzinger Hauptstraße 76, Zustellungen : V.,
Hamburgerstraße 8 (Kanzlei ). (Ch.)

Namensverzeichnis der Mitglieder des Gemeinderates (Landtages ) nach
der Parteirichtung.

(In Klammern ist der Wahlbezirk beigefügt , R = Reststimmenmandat .)
1. Sozialdemokratische Partei (66 Mandate ):

Alt Antonie (10),
A m_m o n Therese (2),
Anders Marie (9),
B e i ß e r Josef (14),
B e r m a n n Julius (2),
Birkhofer Marie (14),
B r e i t n e r Hugo (R),
Broczyner Alfred (13),
Danek Michael (12),
Danneberg Robert , Dr. (10), Klubobmann,
Deutsch - Kramer Marie (5),
E isinger Otto (3),
E m m e r 1i n g Georg (2),
Feldhof er Josef (13),
F r i e d j u n g Josef Karl , Dr. (R),
Furtmüller Aline , Dr. (3),
G 1ö c k e 1 Leopoldine (12),
G r o 1i g Anton (5),
G r ü n f e 1d Leopold (2),
Haas Philomena (20),
II a r t m a n n Johann (14),
Hieß Johann (10),
J a 1k o t z y Alois (1),
J e n s c h i k Anton (17).
Kautsky Karl , Dr. (18).
Königstetter Käthe (15),
Kogler Franz (12),
Kopie Andreas (2),
K o p r i v a Julius (10),
Kurz Franz (13),
L ö t 8 c h Konrad (21),
Ma c h a t Anton (10),

Ma i s e 1 Karl (3),
Maresch Karl (21),
Michal Karl (20),
Moik Wilhelmine (16),
Nachtnebel Otto (R),
Neubauer Hans , Dr. (4),
Novv Franz (20),
Nowak Karl (10),
Papanek Ernst (12).
Platzer Antonie (13).
P o k o r n y Johann (20).
R a u s n i t z Siegmund (5),
Reder Karl (16),
Regner Karl (6),
Reisinger Karl (19).
R e i s m a n n Edmund (R),
Renner Karl (17),
R z e h a k Franz (11),
SchaffhaubtLeo (16),
S chafranek Emil (16),
Schleifer Friedrich (9),
Sc hl ick er Anna (17),
S chmid Karl (19),
S e i t z Karl (8),
Speiser Paul (21).
S t a u f e r Anna (11),
Stuhianek Franz (7).
Swoboda Johann (16),
Tandler Julius , Dr . (9),
Thal ler Leopold (3).
Vavrousek Alois (16),
Wagner Max (18),
Weber Anton (21),
Weigl Karl (15).
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MALER
Wien XII.RotenmüMSüsse 39

Ecke Tivoligasse 42

Raum für Anmerkung

Johann Balaika
Bau- und Kunstschlosserei

Eisenkonstruktionswerkstätte
Tel. A-35-7-21 Tel . U-49-6-23

Wien XII. Bez., Tichtelgasse 11
Filiale : IV.Bez., Schaumburgergasse 1

Marmorwarenfabrik

Oreste Bastreri
Gegründet 1886
Architekturarbelten , Kamine,
Wandverkleidungen , Möbelplatten
Wien V.
Nikolsdorfergasse Nr . 39
Telephon B-28-2-74

Cafe Restaurant

„Colonnaden"
Inhaber : Hans Drab
I . Rathausplatz 4

Sep . Säle Klubräume
Schattige Terrasse

Tel. A-22 -O-95 Tel. A-25 -4-J2
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2. Christlichsoziale Partei (19 Mandate ):
Arnold Franz , Dr. (7),
Biber Ludwig , Ing . (10),
H e n g 1 Franz , Ing . Dr. (R),
H ö r m a v r Josef (2),
Holaubek Karl (18),
Huka August (3),
Kotzaurek Josef , Dr. (R),
Kunschak Leopold (13), Klubobmann,
Mo t z k o Alma, Dr. (1),
Müller Josef (12).
Per sohl Rupert (9),
Prinke Franz (R),
Schiener Anton (6),
Schlesinger Maria (R),
Stöger Franz (4),
Ü b e 1h ö r Rudolf (17),
Ullr e ich Franz (16).
Wernisch Anton (3).
Zörnlaib Hugo . Dr. (5).

3. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei,
Hitlerbewegung (15 Mandate ):

Frauenfeld Alfred Eduard (4), Klubobmaun,
Gratzenberger Karl (5),
G r i e ß 1e r Johann (2),
Hanke Kurt , Dr. (18),
H ö 1■/. 1 Johann , Ing . (R),
Mühlberger Hugo (9),
N e u m a n n Josef (13),
P e s c h e 1 Alois (16),
Pichler Adolf Wigbald (R),
Riehl Walter , Dr. (R),
R o 11 e r Konrad (3),
Schaff er Adolf , Ing . (R),
Scholz Wolfgang (R),
Suolienwirth Richard , Dr. (17),
W e i k e r t Franz (3).

Namensverzeichnis der Mitglieder des Genieinderates (Landtages)
nach Wahlbezirken.

1. Bezirk : Innere Stadt.
J a 1k o t z y Alois (Sz.),
Mo t z k o Alma, PhDr . Stadtrat (Ch).

2. Bezirk : Leopoldstadt.
A m m o n Therese (Sz.),
Hermann Julius (Sz),
Kmmerlin j Georg , Vors .-Stellv . d. BR., Vize-

Bürgerm .. amtsf . Stadtrat (Sz.),
G r i e ß 1e r Johann (N.),
Gr ü n f-e 1d Leopold (Sz.),
Hörmayer Josef (Ch.).
Kopie Andreas (Sz.),

3. Bezirk : Landstraße.
E i s i n g e r Otto (Sz.).
Furtmüller Aline , Dr. (Sz.),
Huka August (Ch.),
Ma i s e 1 Karl (Sz.),
Rotter Konrad (N.),
T h a 11e r Leopold (Sz.),
W c i k e r t Franz (N.).
Wernisch Anton , Dr. (Ch.),

4. Bezirk : Wieden.
Fraue nfeld Alfred Eduard , Stadt -R, (N.),
Neubauer Hans , Dr. (Sz.),
Stöger Franz (Ch.).

5. Bezirk : Margareten.
Deutsch - Kramer Marie (Sz.),
Gratzenberger Karl (N.),
G r o 1i g Anton (Sz.),
Ransnitz Siegmund (Sz.).
Zörnlaib Hugo , Dr. (Ch.).

6. Bezirk : Ma r i a h i 1f.
Regner Karl (Sz.),
S c h i e n e r Anton (Ch.).

7. Bezirk : Neubau.
Arnold Franz , Dr. (Ch.),
S t u b i a n e k Franz (Sz).

8. Bezirk : Josefstadt.
S e i t z Karl , Nat .-R., Bgm., L.Hptm . (Sz.).

9. Bezirk : Aisergrund.
A n d e r s Marie (Sz.),
Mühlberger Hugo (N.),
Per sc hl Rupert (Ch.),
Schleifer Friedrich (Sz.),
T a n d 1e r Julius . UMDr., Univ.Prof .. amtsf . Stadt-

R. (Sz.).
10. Bezirk : Favoriten.

A 11 Antonie (Sz.),
Biber Ludwig , Ing . (Ch.),
Danneberg Robert . JDr ., Nat .-R., amtsf.

Stadt -R. (Sz.),
Hieß Johann (Sz.),
Kopriva Julius (Sz.),
Machat Anton (Sz.),
Nowak Karl (Sz.).

11. Bezirk : S i m m e r i n g.
R z e h a k Franz (Sz.),
S t a u f e r Anna (Sz).

12. Bezirk : Me i d 1i n g.
D a n e k Michael (Sz.),
G 1ö c k e 1 Leopoldine (Sz.),
K o g 1e r Franz (Sz.),
Müller Josef (Ch.),
P a p a n e k Ernst (Sz.).

13. Bezirk : H i e t z i n g.
Broczyner Alfred (Sz.),
Feldhofer Josef (Sz.),
Kunschak Leopold , Nat .-R., Stadt .-R, (Ch.),
Kurz Franz (Sz.),
N e u m a n n Josef (N.),
P 1a t z e r Antonie (Sz.).

14. Bezirk : Rudolfsheim.
B e i ß e r Josef (Sz.),
Birkhofer Marie (Sz.),
Haiti « a n n Johann (Sz.).
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JOHANN WEIGLS
DREHERPARK

WIEK XII.
Sdi0nbrunnerstr.307.Tel R-3M00
Größtes Vergnügungsetablisse¬
ment Wiens- Neu ausgestattete
Säle und Klubzimmer in allen
Größen. Ausschank der weltbe¬
kannten Sdiwediater Biere u.
erstklassiger Weine aus eige¬
nen Rieden in Gumpoldskirdien.

[I
Treibriemen-und

technische
Leder-Fabrik

VII. Schottenfeldg. 21
Telephon B-36-3-59

Lieferant der Gemeinde Wien

Dacbdeckungs*
Unternehmung

Jon.GiltHiMm &Sohn
Kontrahenten der Gemeinde "Wien

Wien XVI. Flötzersteig 19
Ecke Hettenkofetgasse und Koppstraße

Telephon 11-35.1=22

O.  Ki mPEIi A . G.
Bauunternehmung

Wien IX . Währingerstraße 6 —8
Telephon A-18-5-55 Serie

Projektierung und Bau von Wasserversor¬
gungsanlagen , Heizungen und gesundheitstechnische
Anlagen , Gasfernleitungen , technische Arbeiten für
Mineralquellen , Bädereinrichtungen , Bohrungen,

hydraulische Benzinlagerungen

Raum für Anmerkungen

Oskar Gladt
Stadtbaumeister

Renovierungen,
Neu -, Zu -, Um¬
bauten aller Art

Tel . A -35 -306
V. Bacherplatz 12

-i



15. Bezirk : Fünfhaus.
Königstetter Käthe (Sz.),
Weigl Karl (Sz.).

16. Bezirk : Ottakring.
Moik Wilhelmine (Sz.),
P e s c h e 1 Alois (N.),
Red er Karl (Sz.),
Schaffhaubt Leo (Sz.),
Schafranek Emil (Sz.),
Swoboda Johann (Sz.),
Ullreich Franz (Ch.),
Vavrousek Alois (Sz.).

17. Bezirk : H e r n a 1s.
Jenschik Anton (Sz.),
Renner Karl (Sz.),
S c h 1i c k e r Anna (Sz.),
Suchenwirth Richard , PhDr . (N.),
Übelhör Rudolf (Ch.).

18. Bezirk : W ä h r i n g.
Hanke Kurt , JDr . (N.),
Holaubek Karl (Ch.),
Kautsky Karl , UMDr. (Sz.),
Wagner Max (Sz.).

19. Bezirk : Döbllng.
R e i s i n g e r Karl (Sz.),
Schmid Karl (Sz.).

20. Bezirk : Brigittenau.
Haas Philomena (Sz.),
Michal Karl (Sz.),
N o v y Franz (Sz.),
P o k o r n y Johann (Sz.).

21. Bezirk : Floridsdorf.
L ö t s c h Konrad (Sz.),
Mareseh Karl (Sz.),
Speiser Paul , amtsf . Stadt -R., Mitglied

St SR. (Sz.),
Weber Anton , amtsf . Stadt -R. (Sz.).

des

Reststimmenmandate:
Breitner Hugo (Sz.),
F r i e d j u n g Josef , UMDr. (Sz.),
H e n g 1 Franz , Ing . Dr. (Ch.),
H ö 1z 1 Johann , Ing . (N.),
Kotzaurek Josef , JDr . (Ch.),
Nachtnebel Otto (Sz.),
Pichler Adolf Wigbald (N.),
P r i n k e Franz (Ch.),
R e i s m a n n Edmund (Sz.),
Riehl Walter , Dr . (N.),
S c h a f f e r Adolf , Ing . (N.),
Schlesinger Maria (Ch.),
Scholz Wolfgang (N.).

Stadträte.
Sozialdemokratische Partei:

I : Speiser Paul.Verwaltungsgruppe
Verwaltungsgruppe II:
Verwaltungsgruppe III:

Verwaltungsgruppe IV:
Verwaltungsgruppe V:
Verwaltungsgruppe VI:
Verwaltungsgruppe VII:
Verwaltungsgruppe VIII:

Danneberg , Dr. Robert.
Tandler Julius , UMDr.,

Universitätsprofessor.
Weber Anton.
Richter Karl.
Linder Julius.
Honay Karl.
Emmerling Georg , Vize¬

bürgermeister.
Christlichsoziale Partei:

Kunschak Leopold , Nationalrat.
Motzko Alma, PhDr.

Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei (Hitlerbewegung ):

Frauenfeld Alfred Eduard , Schriftsteller.
Die nachgenannten Stadträte gehören dem

Gemeinderate nicht an:
Honay Karl , amtsf . Stadtrat der Verwaltungs¬

gruppe VII , XVI., Lerchenfeldergürtel 35.
Linder Julius , amtsf . Stadtrat der Verwaltungs-

gruppe VI, XVIII ., Hofstattgasse 8.
Richter Karl , amtsf . Stadtrat der Verwaltungs¬

gruppe V, XII ., Schönbrunner Straße 264.

Wiener Stadtsenat und Wiener Landesregierung.
Sitzungssaal I., Neues Rathaus ; A-23-500 Serie und A-28-500 Serie . Sitzungssaal Kl. 247 und 248.

Vorsitz Kl. 000.
Vorsitzender:

Seitz Karl , Bürgermeister , Landeshauptmann.

Vorsitzender - Stellvertreter:
Emmerling Georg , Vizebürgermeister (zugleich

amtsf . Stadtrat der Verwaltungsgruppe VIII
[städt . Unternehmungen ]).

Stadträte.
Danneberg Robert , JDr ., amtsf . Stadt -R. der Ver¬

waltungsgruppe II (Finanzwesen ).
Frauenfeld Alfred Eduard . Schriftsteller.
Honay Karl , amtsf . Stadt -R. der Verwaltungs¬

gruppe VII (allg . Verwaltungsangelegen¬
heiten ).

Kunschak Leopold , Nat .-R.
Linder Julius , amtsf . Stadt -R. der Verwaltungs¬

gruppe VI (Ernährungs - und Wirtschaftsan¬
gelegenheiten ).

Motzko Alma, PhDr.
Richter Karl , amtsf . Stadt -R. der Verwaltungs¬

gruppe V (technische Angelegenheiten ).
Speiser Paul , amtsf . Stadt .-R. der Verwaltungs¬

gruppe I (Personalangelegenheiten und Ver-
waltungsreform ).

Tandler Julius , UMDr., Univ .Prof ., amtsf . Stadt -R.
der Verwaltungsgruppe III (Wohlfahrtswesen
und soziale Verwaltung ).

Weber Anton , amtsf . Stadt -R. der Verwaltungs¬
gruppe IV (Wohnungswesen ).
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Liener
93au=©cfcnfĉ oft
Sifticngcfcafrfiaft

SBtenI. QBaHnerffrafre2
$ernN >r .: U*26=l «76, U»25--0»55

Raum für Anmerkungen

ßcouolti SBogner
SBten 19. »ea„ Silbetoaffc 21
ZeleMonB=14=203
SDcäialuntetneljmen für neusettUtöen
Strafeenbau, ftaltafMalt(6trafecnölun=
gen), *Bertrteö fämtlitfier Sie ttnH Sette

JOSEF MAYER
Stadtpflasterermeister

Kontrahent der Gemeinde Wien

X. Neilreichgasse 72
Telephon U-45-205

Übernahme von sämtlichen Straßen¬
herstellungsarbeiten,Pflasterungen,
Asphaltierungen usw.

Heinrich r \ DDTT 7viktor W r r 1 1 Zj
Bau - und Ornamentenspenglerei

#

Wien 3. Bez., Neulinggasse Nr . 31
Telephon U-15-7-79

Werkstätte : Telephon B-53-9-56
_
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Gremeinderatsausschüsse.
Verwaltungsgruppe I:

Personalangelegenheiten und Ver¬
waltung s r e f o r m.

10 Mitglieder.
Amtsführender Stadtrat : Speiser Paul.
Vorsitzender : K o g 1e r Franz.
Stellvertreter : Wagner Max.
Anders Marie, R e d e r Karl.
P a p a n e k Ernst , Schlösinger Maria,
P o k o r n y Johann , Scholz Wolfgang,

Stöger Franz.
Einlaufstelle des Gemeinderatsausschusses I ist
die Mag.-Abt . 1 (I., Neues Rathaus , 5. Stiege,
Mezzanin. Tür 1; A-23-500 Serie , A-28-500 Serie.

Kl. 216).

Verwaltungsgruppe II:
Finanzwesen.

10 Mitglieder.
Amtsführender Stadtrat : Danneberg Robert , JDr.
Vorsitzender : Broczyner Alfred.
Stellvertreter : Hieß Johann.
Hanke Kurt , JDr . Schafranek Emil,
Königstetter Käthe , T h a 11e r Leopold,
Kunschak Leopold , W e i g 1 Karl,
Neubauer Hans , PhDr ., Z ö r n 1a i b Hugo , JDr.
Einlaufstelle des Gemeinderatsausschusses II ist
die Mag.-Abt . 4 (I., Neues Rathaus , 6. Stiege,
2. Stock , Tür 33; A-23-500 Serie , A-28-500 Serie,

Kl. 265).

Verwaltungsgruppe III:
Wohlfahrtswesen und soziale Ver¬

waltung.
10 Mitglieder.

Amtsführender Stadtrat : Tandler Julius , UMDr.,
Univ .Prof.

Vorsitzende : Glöckel Leopoldine.
Stellvertreter : Jalkotzy Alois.
Arnold Franz , ThDr ., Kautsky Karl , UMDr.,

JDr .. Mo i k Wilhelmine,
F r i e d j u n g Josef Karl . Mo t z k o Alma, PhDr .,

UMDr., W e i k e r t Franz.
Einlaufstelle des Gemeinderatsausehusses III ist
die Mag.-Abt . 7 (I.. Rathausstraße 9. 3. Stock;

A-23-500 Serie , A-28-500 Serie . Kl. 379).

Verwaltungsgruppe IV:
Wohnungswesen.

15 Mitglieder.
Amtsführender Stadtrat : Weber Anton.
Vorsitzender : R z e h a k Franz.
Stellvertreter : S w o b o d a Johann.

A 11 Antonie,
Biber Ludwig , Ing .,
E i s i n g e r Otto,
G r i e ß 1e r Johann,
Hartmann Johann,
Hölzl Johann , Ing.

Hörmayer Josef,
N o v y Franz,
R e i s m a n n Edmund,
Schleifer Friedrich,
S c h 1i c k e r Anna,
U11 r e i c h Franz.

Einlaufstelle des Gemeinderatsausehusses IV ist
das Büro der Stadtbaudirektion (I., Neues Rat¬
haus , 6. Stiege , Mezzanin . Tür 27; A-28-500 Serie,

A-23-500 Serie , Kl. 105).

Verwaltungsgruppe V:
Technische Angelegenheiten.

10 Mitglieder.
Amtsführender Stadtrat : Richter Karl.
Vorsitzender : S c h m i d Karl.
Stellvertreter : Danek Michael.
F e 1d h o f er Josef,
Haas Philomena,
J e n s c h i k Anton,
Nachtnebel Otto,

Nowak Karl.
P e r s c h 1 Rupert,
S c h a f f e r Adolf , Ing .,
Schiener Anton.

Einlaufstelle des Gemeinderatsausehusses V ist
das Büro der Stadtbaudirektion . (I., Neues Rat¬
haus , 6. Stiege . Mezzanin , Tür 27; A-28-500 Serie,

A-23-500 Serie . Kl. 1051

Verwaltungsgruppe VI:
Ernährungs - und Wirtschaftsange¬

legenheiten.
15 Mitglieder.

Amtsführender Stadtrat : Linder Julius.
Vorsitzender : Grolig Anton.
1. Stellvertreter : L ö t s c h Konrad.
2. Stellvertreter : Kopfiva Julius.
A m m o n Therese,
Deutsch - Kramer

Marie,
Gratzenberger K.,
G r ü n f e 1d Leopold,
Hengl Franz , Ing . Dr.,

Huka August,
Hachat Anton,
Ma i s e 1 Karl,
Müller Josef,
R o 11 e r Konrad,
Schaffhaubt Leo,

Wagner Max.
Einlaufstelle des Gemeinderatsausschusses VI ist
die Mag.-Abt . 44 (Wien , I., Ebendorferstraße 1,
Neues Amtshaus . 2. Stock , A-28-500 Serie . A-23-500

Serie . Kl. 466 u. 472).

Verwaltungsgruppe VII:
Allgemeine Verwaltungsangelegen¬

heiten.
10 Mitglieder.

Amtsführender Stadtrat : Honay Karl.
Vorsitzender : Stubianek Franz.
Stellvertreter : Beißer Josef.
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ANTON FOIT
Zimmer - u.

Dekorationsmaler
WIEN XIV. ULLMANNSTRASSE 45

Tel. R-36-8-97

uim
W. mflTZEK
UJflflGEfl-U.GEUIICHTEFRBRIK
REPARATURENu. NACHtICHUNGEN

WIEN XVI. Grundsteingasse 40 - TelephonA-28-0-34

PABKETTFI1SSB0DEH°i Let„A".f°T'°
Ehrmonn-Parbett<Pat.)
liefert verlegt und unverlegt

,SLAVONIA 4
österreichische Holzindustrie A. G.
Dampfsägewerk , Furnier - und Parkettfabrik
Hauptbüro : Wien XII . Meidlinger Hauptstraße 5

Telephon R-31-2-74 und R-37-0-83

Fabrik : Wien XI. Zinnergasse 6, Telephon U-19-3-66

Installations - Unternehmung
für die gesamte Gas -, Wasser - , Elektro-
und Heizungstechnik

Stefan Nicki & Co.
Vollautomatische Ölfeuerung,
System Oil-O-Matik und
Temperaturregelung

Wien \ I .Eßterhazygasse31
Fernsprecher B-27-0-41
Lieferant der Gemeinde Wien

Raum für Anmerkungen
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B e r m a n n Julius . Kotzaurek J ., JDr .,
Furtmüller Aline , Regner Karl.

PhDr ., Renner Karl,
H ö 1z 1 Johann , Ing ., Staufer Anna.

Wernisch Anton , Dr.
Einlaufstelle des Gemeinderatsausschusses VII ist
die Mag.-Abt . 50 (I., Neues Rathaus , Stiege 4,
Hochparterre . Tür 21; A-23-500 Serie . A-28-500

Serie . Kl . 202).

Verwaltungsgruppe VIII:
Städtische Unternehmungen.

15 Mitglieder.
Amtsführender Stadtrat : Emmerling Georg , Vize¬

bürgermeister.
Vorsitzender : Nachtnebel Otto.
1. Stellvertreter : Michal Karl.
2. Stellvertreter : R e i s i n g e r Karl.
Birkhofer Marie, P i c h 1e r Ad. Wigbald,
H o 1a u b e k Karl , Prinke Franz,
K o p i c Andreas , Rausnitz Siegmund,
Kurz Franz , Riehl Walter , JDr .,
M a r e s c h Karl , Ü b e 1h ö r Rudolf,

Vavrousek Alois.
Einlaufstelle des Gemeinderatsausschusses VIII ist
das Büro dieser Gruppe (I .. Neues Rathaus,
8. Stiege , 1. Stock , Tür 24; A-23-500 Serie . A-28-500

Serie , Kl. 261).

Abgabenberuf ungskommission:
a) Sektion für die Fürsorgeabgabe , b) Sektion für

alle anderen Abgaben . In beiden Sektionen
Vorsitz : Bürgermeister Seitz Karl.
Stellvertreter : Stadtrat Richter Karl.
Mitglieder : Die Gemeinderäte : Michal

Karl , Nachtnebel Otto , Nowak Karl,
R e i s m a n n Edmund . Ü b e 1h ö r Rudolf.

In der Sektion für die Fürsorgeabgabe : Hanke
Kurt , JDr.

In der Sektion für alle anderen Abgaben:
Pichler Adolf Wigbald.

Disziplinarkollegium:
Mitglieder : Die Gemeinderäte : Grolig An¬

ton , Hanke Kurt , JDr .. Hartmann Jo¬
hann , H e n g 1 Franz , Ing . Dr., König-
s t e 11 e r Käthe , Kotzaurek Josef , JDr .,
Nachtnebel Otto , Nowak Karl , S t u-
b i a n e k Franz..

Ersatzmitglieder : Die Gemeinderäte:
Ma r e s c h Karl , P e r s c h 1 Rupert , R e d e r
Karl , Regner Karl , R o 11 e r Konrad,
Rzehak Franz , S c h 1i c k e r Anna , S w o-
b o d a Johann , Z ö r n 1a i b Hugo , JDr.

Immunitätskollegium (Landtag ):
T h a 11e r Leop ., Ldtgspräs . (Obmann), die Abge¬

ordneten : G1 ö c k e 1 Leopoldine , Grolig
Anton , Hartmann Johann , H e n g 1 Franz
Ing .-Dr., R o 11 e r Konrad , S t a u f e r Anna
(Schriftführer ), Wagner Max (Obmannstell-
vertreter ), Z ö r n 1a i b Hugo , JDr.

L'nvereinbar keitsaussch uU:
Die Abgeordneten : Eisinger Otto , F e 1d-

h o f e r Josef . Haas Philomena , Hanke
Kurt , JDr ., Hcngl Franz , Ing . Dr., Hieß
Johann . Huka August , Nachtnebel Otto,
N o v v Franz.

Gemeinderätliche Personalkommission.
Vorsitzender:

Speiser Paul , amtsf . Stadtrat.

Mitglieder:
a) vom Gemeinderate gewählt:

Anders Marie, P a p a n e k Ernst,
Hanke Kurt , JDr ., P o k o r n y Johann,
Hartmann Johann , Sehlösinger Marie,
K o g 1e r Franz , Stöger Franz,
Mo i k Wilhelmine , Stubianek Franz,

Wagner Max.

b) vom Verbände der städtischen Angestellten
gewählt:

Felix Benedikt , Oberlehrer.
K o p r a x Leopold . Ob.Aufseher.
Nechradola Heinrich , Verw .Sekr.
N e u m a n n Theodor , Verbandsvizepräsident,

Bürgerschuldirektor.
P a n o s Hans , Ob.Offzl.
R e d e r Karl , Verbandsvizepräsident , Amtsgeh .,

Gem.Rat.
R u m 1e r Reinhold , Ing ., Verbandspräsident,

Zentral -Insp.
S a u 1i c h Walter . JDr ., Verbandsschriftführer,

Mag.Sekr.
S c h u 11e r Josef , Verbandsvizepräs ., Rechn .Rat.
S t r o b 1 Anton , Markt -Ob.Aufs.
S w o b o d a Josef.

Gemeinderätliche Personalkommission für die An¬
gestellten der städtischen Unternehmungen.

Vorsitzender:
Speiser Paul , amtsf . Stadtrat.

Mitglieder:
a ) vom Gemeinderate gewählt:

Anders Marie, P o k o r n y Johann,
Hartmann Johann,
H o 1a u b e k Karl,
K o g 1e r Franz,

Prinke Franz,
Riehl Walter , JDr .,
Stubianek Franz.

b) von der Gewerkschaft der Unternehmungs¬
angestellten der Gemeinde Wien gewählt:

Leist Gustav , Insp . d. Elektr .-Werke.
Traxl Erwin , Ing ., Oberinsp . d. Straßenbahnen.
G r u b e r Franz , Ing ., Insp . d. Gaswerke.
L e h n e r Franz , Vizeinsp . d. Gaswerke.
H a v 1i c e k Richard , Betriebsleiter der Unter¬

station Kaunitzgasse der Elektr .-Werke.
P a 11e n d a 1 Hans , Beamter d. Elektr .-Werke.
K u 1h a v y Karl , Beamter d. Elektr .-Werke.
S c h r o d i n Maria, Vizeinsp . d. Straßenbahnen.
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KOHETSCHIflOG&RICHTER
Lieferant
der Gemeinde Wien
Emaillierung,
Wandbrunnen,
Spülkasten
Marke „K 0 R I"
Wien XIII.
Steinbruchstraße 33
Telephon U - 31 -5 - 18

,ISE'
Spezialhaus für

Photo u. Kino
JOSEF SEIFERT
Telephon A-28 -2-90

XVII. Hemalszr Hauptstrafte 62

Hochleistungs-
Kernleder -Treibriemen

für Generator -, Kompressor-
und sonstige Spezialantriebe,
für feuchte und warme Räume

liefert auf Grund 30jähriger Betriebserfahrung

C . Otto Gehrckens , Riemenfabrik
Wien XVII. Rosensteingasse Nr. 71

Telephonnummer A -29-2-67

RUS FÜR UJOHRKULTUR
VII. MARIAHILFERSTR. 90
Möbel
Teppiche
Vorhänge
Linoleum

TEL.B-30-5-32,B-30-1-37

Raum für Anmerkungen
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Bezirksyertretiingen der Stadt Wien.
Die Parteizugehörigkeit der Funktionäre der Bezirksvertretungen ist in folgender Weise ersichtlich:
Funktionäre , die bei ihrem Namen keine weitere Bezeichnung aufweisen , gehören der sozial¬
demokratischen Partei an ; (Ch.) bedeutet die Zugehörigkeit des Funktionärs zur christlichsozialen
Partei , (N.) zur nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei -Hitlerbewegung und (K.) zur kom¬

munistischen Partei.
1. Bezirk , Innere Stadt.

Wipplingerstraße Nr. 8. Altes Rathaus . 1. Stiege,
2. Stock , Telephon Ii-24-5-15 Serie.

Vorsteher:
Urbach Otto , Gewerkschaftssekretär , Seiler¬

stätte 5.

Vorsteher - Stellvertreter:
S i e g m e t h Eduard . Dr., Magistratsrat , Grün¬

angergasse 10/6. (Ch.)

Bezirksräte:
Appel Karl , Dr., Magistratsrat , Freyung 6,

Stiege 7/4.
Brake Josef Otto , Bankbeamter , Kleeblatt¬

gasse 11/11. (N.)
C m e j r e k Josef , Portier , Kärntnerstraße 4.
D e i b 1 Rudolf , Anstreichermeister . Seilerstätte

Nr. 2/20. (Ch.)
Demant Josef , Kommerzialrat , Fleischmarkt 22,

Tür 47.
Esterak Anton , jun ., Rauchfangkehrermeister,

Schulerstraße 1. (Ch.)
Glück Johann , Geschäftsführer . Grünangergasse

Nr. 10/5. (Ch.)
G r i e ß 1e r Rudolf , Handelsarbeiter , Zelinkagasse

Nr . 5/VIL
G r i m e i s e n Johann . Firmeninhaber . Wollzeile 5,

Tür 34 a. (Ch.)
Groß Kamilla , Hausgehilfin , Eßlinggasse 17/7.
Gruder Ignaz , Dr., Rechtsanwalt , Nibelungen¬

gasse 1/46.
Hauenschild Friedrich , Dr., Rechtsanwalt,

Bauernmarkt 10/16. (N.)
H a z a y Jenny , Büroinhaberin , Fleischmarkt 18/32.
Hirschena 'uer Anton , städt . Lehrer , Freiung

Nr . 6, Stiege 1/3. (Ch.)
Kaiser Hans , Portier , Singerstraße 7/4.
K 1e b i n d e r Salo , Gewerkschaftssekretär , Wer¬

derthorgasse 4/19.
Koch Josefine , Haushalt . Schönlaterngasse 8/8.

(Ch.)
Maurer Leopoldine , Privatbeamtin , Rotenturm-

straße 5/14. (Ch.)
Neidhart Rudolf . Kaufmann . Friedrichstraße 2,

Tür 17. (Ch.)
Q u e s t e r Josef , Rauchfangkehrermeister , Juden¬

platz 7/8. (Ch.)
Rouge Otto , Volksschuldirektor , Renngasse 20.
Schättinger Wilhelm , Bankbeamter , Schot¬

tengasse 3a/63 . (N.)
Schiller Siegfried , Gewerkschaftssekretär,

Schellinggasse 1/6.
Schwarz Adele , Privatsekretärin , Rosenbursen-

stfaße 4/7.
Sedlaczek Richard , Lederzuschneider , Wallner¬

straße 4/20. (N.)
Stipany Karl , Kaufmann , Ballgasse 4/14. (N.)

Wanner Heinrich . Bäckermeister , Mayseder-
gasse 1/8. (Ch.)

Welt Gina , Haushalt , Neutorgasse 20.
14 Sozialdemokraten , 11 Christlichsoziale , 5 Na¬

tionalsozialisten.

2. Bezirk , Leopoldstadt.
Karmelitergasse 9, Telephon A-43-4-93.

Vorsteher:
Berdiczower Max, Redaktionssekretär,

Castellezgasse 2.
Vorsteher - Stellvertreter:

Schuster Bruno , Kraftwagenlenker , Jung¬
straße 8/23 a. (N.)

Bezirksräte:
B e r g e r Johann , Straßenbahnschaffner , Jung¬

straße 5/VII/IV/18.
Fischer Leopoldine , Haushalt , Lassallestraße 17,Tür 12.
Glaser Josef , Bahnbeamter , Nordbahnhof , Zoll¬

amtsgebäude , Telephon 13. (N.)
H e i n d 1 Karl , Versicherungsinkassant , Große

Stadtgutgasse 14/51.
Herrmann Vinzenz , Ing ., Architekt , Roten-

sterngasse 14/27. (N.)
H ö ß Franz , Schlossermeister , Schiffmühlenstraße

Nr. '70/9. (N.)
Kocy Franz , Kaufmann . Wehlistraße 305/II/I/5.
Langer Sofie , Miedermachermeisterin , Kleine

Stadtgutgasse 9/3.
L e d e r e r Ludwig , Privatbeamter . Tiergarten¬

straße 4/8.
Lhotka Vinzenz , Schneidermeister . Mühlfeld¬

gasse 6/19. (Ch.)
L ö h n e r t Albert , Elektriker , Am Kaisermühlen¬

damm 55—61/V/15.
L ö w y Josef , Dr ., Journalist . Rembrandtstraße 26,Tür 15.
L o j d a Rudolf , Oberkontrollor , Jungstraße 5,

II . Stiege , III . Stock . Tür 14.
Mayer Emil. Elektriker , Lessinggasse 23/16.
P e s c h e k Wilhelmine , Haushalt , Franzens¬

brückenstraße 26/9. (Ch.)
P i n k Wilhelm , Sozialversicherungsbeamter , Jose-

finengasse 2/1/11. (Ch.)
P f i b y 1 Vladimir , Schneidermeister , Wolmut-

straße 6/9.
Rawner Maximilian , Beamter i. R., Zwerggasse

Nr. 1/7.
Riefenthaler Josef , Gewerbetreibender , Am

Tabor 13/34. (N.)
Saloschin Harry , Kaufmann , Lichtenauer¬

gasse 9/18.
Schlesinger Sigmund , Beamter , Novaragasse

Nr. 48/7.
Schwarz Alfred , Gastwirt , Rotensterngasse 31/9.
S o h m e n Johann , Installateurmeister , Große

Schiffgasse 17. (Ch.)
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Basaltwerk Radebeule
Wien I. Hegelgasse 19 Telephon R-22-0-81

SpezialUnternehmen

für Hartbeton - ( Basaltoid - ) Großpflaster-

und Kleinpflasterstraßen

Ausführung von Makadam-, Zementmakadam-und Naturstein¬
pflasterungen, Walzungen; Walzenverleihungen; Lieferung
aller Gattungen Pflastersteine und Schotter aus Granit und

Basalt cus eigenen Srfldien»»■■»»■■■«■»■■»»«»«■■■1H«««»»»»»«>»««>»»««»>I
Luster- und Metallwarenfabrik

Alois Pragan
&Bruder
Gesellschaft m. b. H.

m~  WIEN VII.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

llllllllllllllllllllllll Schottenfeldgasse 69/71

Josef Widy's Söhne
Steinmetzmeister G. m. b. H.

Granit- und Syenit-Steinbrüche
Schleif-, Schur- und Sägewerke

Bau-, Pflaster - u. Grabsteinlieferungen
Schreins Wien XIX.

Telephon 1 Telephon B-11-7-78

„WERTICH"
EISEN-U. STAHLWALZWERKEA.G.
Wien I. Landskrongasse 1, Telephon U-20-5-70

Lager : Wien XII. Bahnhof Matzleinsdorf,
Magazin III, Telephon A-34-0-87

PROFILE aller Art, wie : Winkel - und U-Eisen, Schau¬
fenster - und Rollbalken-Schienen, Tür- und Fenster-
stockprofile sowie ROHRE aller Art in blanker, schwar¬

zer und plattierter Ausführung

Raum für Anmerkungen
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S t u i b e r Franz , Handelsarbeiter , Obere Augar¬
tenstraße 12/14, IV/3.

T ö g e 1 Robert , Kontrollen-, Wolmuthstraße 6/II/8.
W e s s e 1e Leopoldine , Haushalt , Jungstraße

Nr. 5/IV/II/ll.
W i t e k Johann , Beamter , Lassallestraße 40/48.

H/4.
Z i f f e r e r Franz , städt . Verwaltungssekretär,

Schüttauplatz 23/1/15. (Ch.)
20 Sozialdemokraten , 5 Christlichsoziale,

5 Nationalsozialisten.

3. Bezirk , Landstraße.
Karl Borromäus -Platz 3, Telephon U-10-5-46.

Vorsteher:
L a h n e r Adolf, Tischler , Rochusplatz 8/I/I/6.

Vorsteher - Stellvertreter:
Pöchlinger Josef , Ingenieur , Pfefferhofgasse

Nr. 5/7. (N.)

Bezirksräte:
Altmayer Quirinus . Friseurmeister , Marxer¬

gasse 24/III/2 . (Ch.)
Brachetka Josef , Kesselschmied , Riesgasse 4,n/m/io.
C a r g n e 11i Franz , Elektrotechniker , Geusau¬

gasse 3. (Ch.)
Cvkanek Johann , Monteur , Göllnergasse 8/21.

* (Ch.)
D i r i s a m e r Josef , Krankenkassa -Angestellter,

Neulinggasse 39/III/1 . (Ch.)
F i a 1a Franz , Privatbeamter , Gestettengasse

Nr. 2a/20.
Gay Sophie , Private , Weinlechnergasse 1/1.
H a 11e r Heinrich , Metallarbeiter , Obere Viadukt¬

gasse 26/22. (N.)
H e i ß i g Maria , Haushalt , Matthäusgasse 14/8.

(Ch.)
H o r a Alfred , Handelsangestellter , Beatrixgasse

Nr. 11, Tür 9K . (N.)
Kainzmayer Viktor , städt . Lehrer . Erdberg¬

straße 41/6. (Ch.)
Katzenbeißer Hans , Handelsangestellter,

Paulusgasse 6/9. (Ch.)
Könitzer Walter , Vorarbeiter . Kegelgasse 2/13.

(N.)
L i n d n e r Peter Paul , Gastwirt , Dianagasse 7/9.
Ma s c h i n a Ignaz , Amtsleiter . Landstraßer

Hauptstraße 107/11/23.
Mittermüller Josef , Lokomotivführer i. P .,

Lechnerstraße 1—5, III/9.
Neumüller Viktor , Handelsangestellter , Land¬

straßer Hauptstraße 28/VI/II/42 . (N.)
Pfeifer Josef , städt . Lehrer , Landstraßer Haupt¬

straße 116/25.
S a j o n z Agnes , Private , Klopsteinplatz 6/II/7.
Sauer Leopold , Angestellter , Kleingasse 20/23.
Schindelar Karl , Gießereiarbeiter . Drorvgasse

Nr . 21/9.
Sochor Alois , Buchdrucker , Eslarngasse 2/28.
Trepesch Hans , Industrieangestellter , Hintere

Zollamtsstraße 19/19. (N.)
II r b a n e k Heinrich , Schuhmachermeister , Hain¬

burger Straße 68—70, XXXII/13.

V e i g 1 Franz , Straßenbahner . Kardinal Nagl -Platz
Nr. 14, I/I/2.

Wetska Georg . Bahnadjunkt i. P ., Lissagasse
Nr. 3/19.

Winkler Johann , Straßenbahner . Barthgasse
Nr. 3/II/30.

Zechmeister Gottfried . Zeitungsrevisor . Diana¬
gasse 1/III/23.

16 Sozialdemokraten . 7 Nationalsozialisten,
7 Christlichsoziale.

4. Bezirk , Wieden.
Schäffergasse 3, Telephon A-33-008.

Vorsteher:
A 1b r e c h t Gottfried , Bundesangestellter , Wied¬

ner Gürtel 40.

Vorsteher - Stellvertreter:
V o g 1 Hermann . Privatbeamter . Teehnikerstraße

Nr . 7. (N.)

Bezirksräte:
Altenberg Jakob , Rahmenerzeuger , Starhem¬

berggasse 33.
Buresch Karl , Mechanikergehilfe , Weyringer-

gasse 3.
Doppler Josef , Bezirksschulinspektor i. R., Rie-

nößlgasse 3. (Ch.)
E n s i n g e r Hans , Kaufmann , Wevringergasse

Nr. 10. (Ch.)
E r t e 11 Anna . Haushalt , Viktorgasse 24.
Fürst Lina , Haushalt , Mittersteig 15.
H a c k 1 Karoline . Vorsteherin . Schaumburgergasse

Nr. 20. (Ch.)
H a i t z e r Karl A., Schulwart , Wiedner Gürtel 68.

(N.)
Hein Rudolf . Bundesbahnbeamter , Schönburg¬

straße 4. (N.)
Hochstetter Armin , Dr., Chemiker , Panigl-

gasse 24. (N.)
H ö ß Otto , Lehrer , Johann Strauß -Gasse 29. (Ch.)
H o f e r Maria , Private , Külmplatz 3. (Ch.)
Inquart Gustav . Straßenbahnschaffner , Karo¬

linengasse 29. (N.)
Keller Franz , Privatbeamter , Starhemberggasse

Nr . 5. (N.)
Kral Anton , Gebäudeverwalter . Argentinierstraße

Nr. 40. (Ch.)
L u c c a Alois , städt . Angestellter . Preßgasse 4.

(Ch.)
Ma t u 1a Johann . Gewerbetreibender . Große Neu¬

gasse 32. (N.)
Mund Jakob , Vorstand , Schelleingasse 54.
Mu r a u e r Rudolf , Ing ., Reg .-R., Professor , Klag¬

baumgasse 17. (N.)
P f o s e r Otto , Postbeamter , Margaretenstraße 40.

(N.)
P i t s c h Franz , Maschinenschlosser , Wiedner

Gürtel 40.
Runge Ferdinand , Verwaltungssekretär , Argen¬

tinierstraße 19. (Ch.)
Scherzer Josef , Hilfsarbeiter , Frankenberg¬

gasse 5. (N.)
S c h r o m Martin , Privatbeamter,Weyringergasse 1.
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Zimmer-
und Dekorationsmaler

Karl Miss
Kontrahent der Gem. Wien

Wien XVIII.Antonigosse98.Tel.B-43-607

Kupfer - und Metallwarenfabrik
Friedrich Bauer
behördlich beeideter Schätzmeister

Wien XVII/1, Haslingergasse 24, TelephonA-25-1-92
Lieferfirma des Krankenhauses Lainz und der Versorgungsheime
Lainz , Meldemannstraße und Baumgarten , des Brigittaspitales,
Amalienbades , Erziehungsanstalt Eggenburg und der Fortbil¬
dungsschulen

Dampfkochapparate in Reinnickel und in allenMetallen
Dampf duplikatkessel
Storilisier -Apparato für Sputum- und SteckheckenKessel und Gefäße aller Art
Rohrleitungen und alle Reparaturen , alle Arten
Verzinnungen mit echt englischem Bankazinn

FABKIK FÜR ELEKTROTECHNIK

H.W.ADLER&Cie.
\\ 7TTr \ T X . ROTENHOFGASSE 34- 38VV IUjIN I . FRIEDRICHSTRASSE 8

TELEPHON R-13-5-45 Serie , B-22-3-75

ELEKTRISCHE LICHT -, KRAFT -,
BLITZABLEITER -,

TELEPHON -, SIGNAL -ANLAGEN
ELEKTROMATERIAL

JUKammler $ Co*
IIIIIIIIIIIHIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

BASTLERPARADIES

Sperrplatten Zier-, Flach-
Laubsäge-Werkzeuge und Rahmenleisten

Laubsägeholz Weichholzbretter

Wien IX . Hernalsergürtel , Viadukt 79-80

Telephon Nr . A' 25-902

Raum für Anmerkungen
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Simon Gustav , Maschinenmeister , Schönburg-
straße 25.

S i n g e r Richard , Dr., Arzt , Schönburgstraße 19.
Stöger Anton , B.B.Revident , Trappelgasse 4.

(Ch.)
Winternitz Max. Tischlermeister . Rainergasse

Nr. 25.
11 Sozialdemokraten , 10 Nationalsozialisten,

9 Christlichsoziale.

5. Bezirk , Margareten.
Schönbrunner Straße 54, Telephon B-23-0-78.

Vorsteher:
Rister Leopold , Krankenkassenbeamter , Mar¬

garetenstraße 114/8.

Vorsteher - Stellvertreter:
Pokornv Karl , städt . Verwaltungssekretär . Mar¬

garetenstraße 100. 111/21. (Ch.)

Bezirksräte:
Dokulil Josef , Buchhalter , Storkgasse 4/1/12.
Festner Josef , Administrationsbeamter , Högel-

müllergasse 1 b/II/26.
Oöbel Marie. Haushalt . Fendigasse 38/12.
G r e i n e r Karl , Kaufmann , Rechnungsrat i. P ..

Schönbrunner Straße 85/11.
Groß Ludwig , Kammerbeamter , Margareten-

Gürtel 92/9.
Heber Heinrich , Dr.. praktischer Arzt . Margare-

tenstraße 100/7.
Hecher Hans . Rahmenerzeuger . Schloßgasse

Nr. 21/18. (N.)
Heigelmayr Franz , Färbergehilfe , Margareten¬

gürtel 126, IX/IV/18.
Jakob Maximilian , Gendarmerie -Wirtschafts¬

direktor . Wehrgasse 25/II/7 . (Ch.)
Knotek Karl , Privatbeamter . Schwarzhorngasse

Nr. 12/5. (N.)
Koch Leopold , Pensionist . Siebenbrunnenfeld¬

gasse 15, I/II/4.
K u n a Leo, Hilfsarbeiter . Stöbergasse 18/10. (N.)
Leder Johanna , Haushalt . Margaretengürtel

Nr . 82/XII/14.
Mannsbarth Alois, Krankenkassenbeamter,

Ramperstorffergasse 52/17.
Me r 11 Josef , Privatbeamter . Siebenbrunnenfeld¬

gasse 18/11/31.
O 11 Bruno , Oberinspektor der städt . Elektrizitäts¬

werke , Pilgramgasse 10/8. (Ch.)
Pencik Jakob , Korbflechter , Bacherplatz 9/15.
Rankel Marie. Haushalt , Bacherplatz 2/8. (Ch.)
R ö ß 1e r Arnold , Gastwirt , Wiedner Haupt¬

straße 97/10. (Chr.)
S c h i e 1e r Rudolf , Filialleiter , Grüngasse 26/5.
T h a 11e r Johann , Bundesbeamter , Siebenbrunnen¬

platz 3/23. (N.)
Türk Georg , Beamter der Zentralsparkasse der

Gemeinde Wien , Grohgasse 10/9.
W a 11n e r Hans , Oberrevident der Bundesbahnen,

Schönbrunner Straße 65/1/17. (Ch.)
Weiser Josef , Gewerkschaftsbeamter , Marga¬

retenstraße 112/8.
Werner Robert , Beamter der Bundesbahnen,

Wiedner Hauptstraße 113/34. (N.)

W o h 1r a b Walter , Zollbeamter , Schönbrunner
Straße 38/11/14. (N.)

W o t ke Louise , Schneiderin , Reinprechtsdorfer
Straße 7/19.

Zehetner Leopold , Zugsführer der Bundes¬
bahnen , Margaretengürtel 122/II/I/1.

18 Sozialdemokraten . 6 Christliehsoziale , 6 Na¬
tionalsozialisten.

6. Bezirk , Mariahilf.
Amerlingstraße 6. Telephon B-29-0-68.

Vorsteher:
Langer Alexander , Oberkontrollor , Gfrorner-

gasse 7/5.

Vorsteher - Stellvertreter:
B i 11 n e J Karl , städt . Beamter . Gumpendorfer

Straße 118a. (Ch.)

Bezirksräte:
B a u m g a rtuer Ferdinand , Kanzleidirektor.

Kopernikusgasse 6. (Ch.)
C a s t a n e 11 i Friedrich , Schriftsetzer , Maria-

hilfer Straße 79, II/III/37.
D o c z k a 1 Leopold , Handelsangestellter , Sand¬

wirtgasse 13. (Ch.)
F 1u e s Ludmilla . Haushalt , Barnabitengasse 12.

(Ch.)
Fruchtmann Hermann , Kaufmann . Linke

Wienzeile 8.
Heigl Josef . Dachdeckermeister . Sandwirt-

g-asse 9. (Ch.)
H e n e 1 Gustav , Direktor i. R.. Millergasse 24.

(Ch.)
Hollmann Gustav , Ing ., Brückengasse 4. (N.)
K ü b 1b ä c k Franz , Industrieangestellter , Stum-

pergasse 5, II/II/34.
K u m m e r Leopoldine . Haushalt . Hofmühlgasse

Nr. 15/16.
Lang Johann . Niederlagenleiter , Eisvogelgasse

Nr. 3/6.
Maller Karl , Pensionist , Brauergasse 4. (Ch.)
Ma t z a 1 Otto , Sekretär , Linke Wienzeile 182. .
Orlicek Alexander , Lithograph , Mittelgasse 3.
P e m s e 1 Franz , Briefmarkenhändler , Köstler-

gasse 16. Zuschriften : Gumpendorfer Straße
Nr. 79. (N.)

Porges Alfred , Privatbeamter , Königseggasse 8.
Radi Josef , Beamter , Mollardgasse 8.
Reit ler Wilhelm , Prokurist , Gumpendorfer

Straße 36.
R i e g e r Hans , Beamter , Dürergasse 18. (N.)
R ü d e g e r Otto , Beamter , Brückengasse 16. (N.)
Ruthenstock Hans , Schneidermeister , Gumpen¬

dorfer Straße 79/3. (N.)
S c h r o m Rudolf , Postbeamter , Mollardgasse 34,

Tür 54. (N.)
S i p Therese , Haushalt , Kaunitzgasse 31/15.
Sochurek Anton , Kleidermacher , Schmalz¬

hofgasse 5. (Ch.)
Söldner Waldemar , Angestellter , Liniengasse 35.

(N.)
Spalowsky Franz , Beamter , Linke Wienzeile

Nr. 182/X/15.
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Franz Seucsih
Landesprodukte , Konservier , von Sauer¬
kraut , Rüben und Gurken

WIEN XVI.
HasnarslraBe 45 und 72

TELEPHONE:
BÜRO : U - 35- 0 - 54
MAGAZIN : U-33-9-95

Lieferant aller Wök - KUchen

Haschinen- und Werkzeusfabrik
JOSEF FELBER
Inh . Josef Felbers Erben L. M. Wieser

Wien VII. Kaiserstraße 44 — 46 . Tel. B-30 -2-43
Walzen, Pressen , Schleif- und Schneidmaschinen,
Räderscheren, Stanzen und Schnitte usw. Repara¬
turen prompt und billigst , Maschinen und Werk¬

zeuge aller Art, Zangen
Niederlage: Johann Pachers Nchf.
Wien VII. Siebensterngasse 30 . Tel. B-31-3-63

Ii ADIAG ü

ALPENLÄNDISCHE DRAHTINDUSTRIEA.-G.

VORMALS FERDINAND JERGITSCH SOHNE Einfriedungen
Fabriken inWien Drahtgewebe
Graz, Klagenfurt
Zentrale:

XI. Leberstraße 24 ■Tel. U-14-5-60 Serie

Betteinsätze
♦

Drahtgitter
♦

Eisenmöbel

„Strömende Luft"
System zur garantierten Trocken¬
legung feuchter Mauern.

„Thermophor " ^Schornsteine _
Die Sammelkaminanlage des modernen
Hochbaues.
Anskünfte und Beratung kostenlos!
Verlangen Sie Prospekte!
Stadtbaumeister

ALBRECHT MICHLER
Wien I . Wüdpretmarkt 2, Tel. U-26-0-88

Raum für Anmerkungen
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S p u d i c h Alois , Hauptschuldirektor . Stumper-
gasse 56.

Zuckerbäcker Karl , Kaufmann , Gumpen-
dorfer Straße 39, Zuschriften : Mariahilfer
Straße 1 a.

15 Sozialdemokraten , 8 Christlichsoziale , 7 Na¬
tionalsozialisten.

7. Bezirk , Neubau.
Hermanngasse 24, Telephon B-30-5-71.

Vorsteher:
Maurer Emil , Dr., Rechtsanwalt , Museumstraße 3.

Vorsteher - Stellvertreter:
Dürnbacher Wilhelm . Fabrikant , Westbahn¬

straße 30. (Ch.)

Bezirksräte:
Bauer Andreas , Bankgehilfe , Stuckgasse . 12.
Bayer Hans , Schneidermeister , Neustiftgasse 139.

(N.)
Bemert Josef , Buchbinder , Zieglergasse 28.
Förster Kurt , Bahnbeamter , Burggasse 108/4.

(N.)
Fuchsjäger August , Zahntechniker , Kaiser¬

straße 32. (N.)
G a s 11 Peter , Gewerbetreibender , Kandlgasse 15,

II/9.
Geiger Rosa , Bäckermeistersgattin , Lerchen-

felderstraße 51. (Ch.)
Germ Hermann , Kaufmann . Hermanngasse 11.

(Ch.)
Glaser Karl , Hausbesorger . Kandlgasse 37/11.
J a w e c k i Marie, Private . Hermanngasse 33/32.

(Ch.)
Jeneek Albine . Schneiderin , Burggasse 51,

VI/III/123.
Jüngling Hans , akad . Maler. Burggasse 88/28.

(Ch.)
K e r b e r Hermann , Bauarbeiter . Leichenfelder

Gürtel 8/II/12.
Klein Franz , Fleischhauer , Neubaugasse 6/15.

(N.)
K n o b 1o c h Franz , Industrieangestellter , Band¬

gasse 1.
K r i s c h k e Arthur . Mechaniker . Burggasse 114,

Tür 16. (N.)
L a g 1e r Leo, Rauchfangkehrergehilfe , Neustift¬

gasse 111.
L a m m e 1 Franz , Postbeamter i. P ., Halb¬

gasse 8/1/6. (Ch.)
Lemberger . Berta , Haushalt , Kaiserstraße 77.
Lindner Ferdinand , Kellermeister , Mondschein¬

gasse 11/22.
Lnchesi Alfons , Betriebsleiter . Neubaugürtel

Nr . 52/3. (N.)
Maurek Robert , Versicherungsbeamter , Ziegler¬

gasse 29. (N.)
Philipp Johann , Privatbeamter i. P ., Neustift¬

gasse 143.
R a m m e r Anton , Postbeamter i. P., Linden¬

gasse 3/9. (Ch.)
Richter Lina . Haushalt , Apollogasse 9, III/III/29.
S c h i e g 1 Robert , Buchdrucker . Zieglergasse 9.

Sonnleitner Alfred , Hauptkassier , Stiftgasse
Nr. 25/111/16. (Ch.)

Wolf Theodor , Magistratsbeamter , Ulrichsplatz
Nr. 5/II/4 . (N.)

14 Sozialdemokraten , 8 Christlichsoziale , 8 Na¬
tionalsozialisten.

8. Bezirk , Josefstadt.
Schiesingerplatz . 4, Telephon A-28-0-30.

Vorsteher:
Winter Hans , städt . Oberlehrer , Albertgasse 17.

Vorsteher - Stellvertreter:
Stano Josef , Privatbeamter , Bennogasse 22. (N.)

Bezirksräte:

Bruns Auguste , Private , Lederergasse 25. (Ch.)
D w o r a k Käthe , Federnschmückerin , Lerchen¬

felder Straße 50/44.
G 1o t z b i e r Johann , Tischlermeister , Piaristen-

gasse 24. (Ch.)
Guttmann Walter , städt . Beamter . Pfeilgasse

Nr. 42/1/1.
H a a s e Andreas , Aiser Straße 57. (N.)
H o 1a s Karl , Schneidermeister , Lerchenfelder

Straße 14. (Ch.)
H o 1u s k a Felix , Beamter , Skodagasse 28. (N.)
K i e n a s t Franz , Ing ., Piaristengasse 11. (N.)
Kohl Franz , Sekretär , Hernalser Gürtel 4. (Ch.)
L e i t h n e r Fritz . Bankbeamter . Lerchenfelder

Straße 78-80. II/II/26.
Me i s e 1s Jak ., Dr., Arzt , Josefstädter Straße 27.
Mitterhofe r Anton , Buchhalter , Josefstädter

Straße 11/13. (N.)
Mü 11n e r Johann , Privatbeamter , Albertgasse 7,

Tür 3. (Ch.)
Neuhause r Anton , Volksschullehrer , Kupka-

gasse 4. (Ch.)
Neurath Kamilla . Haushalt , Feldgasse 17.
Oehlinger Hans , Bundesbeamter , Mölkergasse

Nr . 5.
P a w e 1k a Karl , Magistratsdirektor i. R., Schön-

borngasse 15. (Ch.)
Petermann Franz , Bankbeamter , Schlössel¬

gasse 14/27.
Sackmauer Ludwig , Elektrotechniker -Meister,

Albertgasse 13/15.
Schlakker Josef , Konsumvereins -Filialleiter,

Stolzenthalergasse 24/15.
Schulz Anton , Schneidermeister , Schlösselgasse

Nr. 14/111/19.
üllmann Josef , Orgelbaumeister , Lederergasse

Nr . 23. (Ch.)
Vedra Ludwig , Buchhalter , Piaristengasse 46/13.
Vogel Siegfried , Professor der Handelsakademie.

Feldgasse 1/II/20.
Waldbach Wenzel , Schneider . Langegasse 37.

(N.)
W i s c h i n Karl , Bediensteter der städt . Elektri¬

zitätswerke , Feldgasse 19.
13 Sozialdemokraten , 8 Christlichsoziale , 9 Na¬
tionalsozialisten (2 Mandate unbesetzt , weil Wahl¬

werberliste der N.S.D.A.P. erschöpft ).
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Friedr.Siemens-WerkeA.G.

Gasapparatebau
Wien XXI. Wagramerstraße Nr. 96

Telephon Nr. R- 47 -5 -65

Ing . C . Bitz
Elektrotechnische Spezialapparate , Zeitschalter,
Schaltuhren , Tarifapparate

Wien V.
Hamburgerstr .15, Tel .A-37-1-34

Bregenz a . B.
Bergstraße 6, Telephon Nr. 47

Lieferant der Gemeinde Wien . Zeitschalter für die
öffentliche Beleuchtung u . Wohnhausbauten und für
die Stadt . Elektrizitätswerke

Auto -Reparaturwerkstätte

Hermann Rützler
Wien VI. Webgasse 41

Spezialwerkstätte für Steyr -Wagen
Telephonnummer A - 3 4 - 0 - 6 3

INGENIEUR^ ™^ ^ ™ ^ ^ ™
BAUMEISTER
CHRISTOF
JAHN
WienV.Kohlgasse51
TelephonA-35-0-23

Unternehmung für Hodibau -, |
Renovierungs - und Eisenbeton - I
arbeiten

Raum für Anmerkungen
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9. Bezirk , Aisergrund.
Währingerstraße 43, Telephon A-23-1-27.

Vorsteher:
Schober Josef , Unterbeamter der Bundesbah¬

nen i. R., Sobieskigasse 7.

Vorsteher - Stellvertreter:
Erbau Franz , Geschäftsführer , Schubertgasse 16.

(Ch.)

Bezirksräte:
Bauer Johann , Bahnbeamter . Gussenbauergasse

Nr . 5, I/III/ll.
Braun Anton . Gastwirt , Lackierergasse 10. (Ch.)
Christen Josefine , akad . Bildhauerin , Lichten-

steinstraße 48. (Ch.)
C i g 1e r Marie, Hausbesorgerin , Gussenbauer¬

gasse 5-7/IX/4.
D i n s 11 Ludwig , Gehilfenobmann der Schlosser,

Pramergasse 30, V/II/6.
Endies Wilhelm . Bureaugehilfe , Wagnergasse

Nr. 3/24.
Gall Matthias , städtischer Bediensteter , Markt¬

gasse 5, V/I/4.
Gerber Paul , Dr., Primararzt , Berggasse 29.
Hain Franz , Kaufmann . Liechtensteinstraße 91.

(Ch.)
J e n s c h i k Franz , Büroleiter . Lichtentaler

Gasse 7.
König Leopold , Oberschaffner d. Bundesbahnen,

Gussenbauergasse 5-7/1/8.
K o e ß 1e r Felix , Dr., Rechtsanwalt , Roßauer

Lände 45.
K r i v s k y Bruno , Bäckergehilfe . Nordberg¬

straße 14—16.
L a ß n i g g Richard , Hauptschullehrer , Schwarz¬

spanierstraße 15.
Laube Heinrich , Kartograph , Tendiergasse 6,

1/9. (N.)
Nowak Josef , städt . Oberkommissär . Brünnl¬

badgasse 13/4. (Ch.)
P e i c h 1 Karl , Spitalsbediensteter , Hebragasse

Nr. 5/26.
P i c h 1e r Gustav , Eisenbahner , Spittelauer Lände

Nr. 27/11/18. (N.)
Piean Alois , Gewerbetreibender , Nordbergstraße

Nr. 6. (N.)
Pröbstl Franz , Feinzeugschmied , Gussenbauer¬

gasse 5/VIII/12.
Schleifer Karoline , Haushalt , Boltzmanng . 15.
Stowasser Ignaz , Dr., Rechtsanwalt , Brünnl¬

badgasse 18. (Ch.)
Teichmann Simon, Handelsagent , Gussen¬

bauergasse 2.
T 1a p a k Josef , Schneidermeister , Roßauer Lände

Nr. 15.
W a 1e n t a Josef , Kanzlist , Aiser Straße 14. (Ch.)
W anek Franz , Forstadjunkt , Türkenstraße 3/3.

(N.)
W ö r f e 1 Franz sen., Pensionist . Tendiergasse

Nr. 6/13. (N.)
Z 1a b i n g e r Josef , Staatsbeamter , Marktgasse

Nr . 47/15. (N.)
17 Sozialdemokraten , 7 Christlichsoziale,

6 Nationalsozialisten.

10. Bezirk , Favoriten.
Keplerplatz 5, Telephon R-12-1-84.

Vorsteher:
S i g 1 August , Laxenburger Straße 10/24.

Vorsteher - Stellvertreter:
K r i s t Johann , Kaufmann , Viktor Adler -Platz 12.

(Ch.)

Bezirksräte:
Alt Arnold , Schuhmachermeister , Columbusgasse

Nr. 49/17.
B e n e s c h Josef , Oberkontrollor , Herndleasse

Nr. 13/9.
Cejchan Josef , Gastwirt , Kudlichgasse 38.
Dittel Josef , Schlosser , Hasengasse 39—41,

VIII/III/16.
Fohringer Anton , Zeitungsbeamter , Kenner¬

gasse 10/VI/lO.
Frtthwirt Johann , Oberamtsgehilfe , Quellen¬

straße 160/11/20.
Fuchs Franz , Vorarbeiter , Knöllgasse 45/28. (Ch.)
Giebel Betty , Haushalt , Keplergasse 2/13.
Graf Andreas , Straßenbahnschaffner . Leebgasse

44/6. (N.)
Hermann Matthias , Schuldirektor i. P ., Erlach¬

platz 8/III/33.
H i 1f e r d i n g Margarethe , Dr., Ärztin . Favoriten¬straße 67.
H1 a v k a Anton , Dreher der B.-B. i. P., Hasen¬

gasse 35—41, IV/I/8.
Hummel Konrad , Maurer , Absberggasse 23/11/15.
Kammerer Franz , Schlosser , Troststraße 68

bis 70, XXV/II/8 . (K.)
K 1o s e r Ewald , Wehrmann a. D.. Humboldtgasse

25/19. (N.)
Köhler Iosef , Sattler , Karmarschgasse 46. (Ch.)
K o 1b Rudolf , Oberbuchhalter , Humboldtgasse

Nr . 13/12. (Ch.)
Kriebaum Richard , Privatbeamter , Erlachplatz

Nr . 8/23. (N.)
K u b i c e k Agnes , Ambulanzschwester , Buchen¬

gasse 134/1/17.
Ma z a n e c Josef , Bundesbahner , Laxenburger

Straße 49—57, X/II/10.
N i e ß n e r Franz , Eisengießer , Kronawettergasse

Nr . 27.
Pechan Franz , Bundesbahner , Troststraße 64

bis 66/1/11.
S c h i b 1 Anton , Tischlermeister , Landgutgasse

Nr. 55/12.
Schwarz Wenzel , Oberoffizial der Gem. Wien,

Ettenreichgasse 1/28.
S i s p e 1a Josef , Druckereibeamter , Gudrunstraße

Nr. 168/36.
S m o 1i k Leopold , Beamter , Koliskogasse 22.
S t e r b a n Ferdinand , Straßenbahner , Friesenplatz

Nr. 1—2/VIII/16.
Vegricht Franz , Schlosser , Waldgasse 9/II/26.
22 Sozialdemokraten , 4 Christlichsoziale , 3 Na¬

tionalsozialisten , 1 Kommunist.
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44

NÄHMASCHINEN
AUSSCHLIESSLICH EINGEFÜHRT

IN DEN SCHULEN
DER GEMEINDE WIEN

ilW >MIIIHIIIIIMHIIt > IIIMIIIHIIItMMI

GERMANIA
Reinig ungs -Anstalt

übernimmt Geschäfts - und Büro¬

reinigung und Instandhaltung sowie
Reinigung von Neubauten

Ungeziefervertilgung unter Garantie

Wien I . Annagfasse 12 und x8
Telephonnummern R-22-1-27 und R-23-0-89

laeliii
DDd Portalglaserei
Spezialist in

Wien7.Burggasse2Z
TelephonB-38 001

Zelluloid-
Türschoner-

Erzeugung
Franz Marschalek
Wien XVII. Mayssengasse II

Spezialität:
Türscnoner aus un¬

entflammbarem
Zelluloid für An¬
stalten , Theater,
Kinos u . Restaura-

tionssäle
Telephon A-22-7-51

ALOIS BARTL
Fleischhauer u. Selcher
WIEN VII. ZIEGLERGASSE 4

Telephon B-36-7 57
Lieferant der Humanitätsanstalten

Raum für Anmerkunge
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11. Bezirk , Simmering.
Enkplatz 2, Telephon U-19-2-13.

Vorsteher:
Pantucek Eduard , Beamter . Simmeringer

Hauptstraße 152/23.

Vorsteher - Stellvertreter:
Fuhr y Johann , Glasermeister , Simmeringer

Hauptstraße 132. (Ch.)

Bezirksräte:
A b e 1e s Leopold , Dr., Arzt , Medizinalrat , Hauff¬

gasse 4.
Barth Karl . Versicherungsbeamter , Simmeringer

Hauptstraße 105. (N.)
B i d 1a Franz , Werkmeister , Felsgasse 3.
F r a i s 1 Michael. Gärtnereibesitzer , Hörtengasse

Nr . 87. (Ch.)
G e p p e 1 Karl , Lagerhalter . Weißenböckstraße 1,

Bl. 4, Objekt 41.
G i e s 1 Franz , Tischlergehilfe . Braunhubergasse

25/36.
Gründler Josef , Volksschullehrer . Simmeringer

Hauptstraße 99/6. (Ch.)
Janak Johann . Zeitungsbeamter , Drischützgasse

Nr . 4/II/11. '
Kapek Karl . Straßenbahnschaffner . Hauffgasse

Nr. 13. (Ch.)
K i m m e 1 Franz . Kellermeister , Kopalgasse 2.

(Ch.)
K ö 1b 1 Max, B.B.-Kontrollor , Uetzgasse 16.
Langweil Alois, Drehergehilfe , Herbortgasse

Nr. 22, XIV/I/8.
Lounek Johann . Malergehilfe , Rinnböckstraße

61/27/6.
Me d w e d Georg , B.-B.-Pensionist , Drischützgasse

Nr. 4/II/8.
Muhrhofer Rudolf , Lagerhalter , Klebinder¬

gasse 10.
Neuhold Karl , Ziseleurgehilfe . Braunhubergasse

25, II/I/26.
P a p e s c h Ferdinand . Schlossergehilfe , Herder¬

platz 3/III/17.
Rauscher Adolf , Hauptschuldirektor , Kopal¬

gasse 7.
Schiffmüll n er Anton , Tischlergehilfe . Braun¬

hubergasse 25/50.
Schuhmacher Josefine . Holzhändlerin . Meichl-

straße 354. (Ch.)
Schweitzer Franz , Postbeamter . Leberstraße

Nr. 66. (Ch.)
S w o b o d a Felix , Straßenbahner . Hasenleiten¬

gasse 6, Bar . 5/3.
Turas Viktor . Drehergehilfe . Braunhubergasse

Nr . 27, VI/I/98.
Weis Richard , Zier- und Handelsgärtner . Eham¬

gasse 4, VI/III/16.
W e n z 1 Leopold . Elektrikergehilfe , Geiereck¬

straße 14.
W i r t h Leopokline . Ambulanzschwester , Eisteich¬

straße 9/1/11.
W o in ! r a Ignaz , Uhrmacher . Lorvstraße 44/16.

(N.)
Zethofer Marie, Haushalt , Herderplatz 6/XI/7.
21 Sozialdemokraten , 7 Christlichsoziale . 2 Na¬

tionalsozialisten.

12. Bezirk , Meidling.
Schönbrunnerstraße 259, Telephon R-31-1-48.

Vorsteher:
Zanaschka Alois , Arbeitersekretär , Stein¬

bauergasse 36/I/II/6.

Vorsteher - Stellvertreter:
GSchladt Rudolf . Magistratsrat , Aicliholzgasse

Nr. 15. (Ch.)

Bezirksräte:
Bräuner Josef , Kaufmann , Längenfeldgasse

Nr. 68/X/2.
Christof Gustav , Oberrevident der Österr.

Bundesbahnen , Moosbruggergasse 8/16. (N.)
C z e r n y Karl , Kaufmann , Gaudenzdorfer Gürtel

Nr. 11/11/9. (Ch.)
Dittrich Felix , Krankenkassenbeamter , Spittel¬

breitengasse 1/II/42.
Drahozal Franz , Tischlergehilfe , Böckhgasse

Nr . 4/XIV/7.
Gabriel Helene , Näherin , Arndtstraße 36.
H a n s 1i k Franz , Eisenbahner , Rosenhügelstraße

Nr. 138.
Haiti Rudolf , Baumeister , Zeleborgasse 5. (Ch.)
Hasisteiner Alois , Bankbeamter , Meidlinger

Hauptstraße 25/1/15. (N.)
Heinz Rudolf , Industriebeamter , Koppreitergasse

Nr . 22.
Hofbauer Anton , Stallmeister , Wolfganggasse

Nr . 58/6.
Hofstetter Anton , Schriftsetzer , Biedermann-

gasse 4/7.
Hopp Hans , Buchdruckergehilfe , Längenfeld¬

gasse 68/IX/6.
K ö 1b 1i n g e r Hubert , Rechn .-Oberrevident , Bi¬

schoffgasse 3. (N.)
Kowatsch Matthias . Oberrevident , Krastelgasse

Nr. 5. (Ch.)
M e r i n s k v Anton , Inspektor , Böckhgasse 2 bis

4/XV/9.
P 1o n s k y Heinrich , Zeitungsbeamter , Neuwall¬

gasse 27/XXII/6.
Prinz Johann , Galvaniseur , Krastelgasse 17/7.
Rattenschlager Franz , Ob.RechR . d. B.B.,

Rotenmühlgasse 5.
Rohr er Leopold , Gewerkschaftssekretär , Hohen¬

bergstraße 38/VIII/II/3.
Schmatzal Franz , Dachdeckernleister , Breiten-

furter Straße 161. (Ch.)
S c h o e n Leopold , Dr., Arzt . Meidlinger Haupt¬

straße 32.
S c h ö p p e Hermann , Optikerghilfe , Malfattigasse

Nr . 1/II/7.
Templer Franz . Privatbeamter , Gottslebengasse

Nr . 4/II/2 . (Ch.)
Unterkircher Luise , Bildhauersgattin , Rosen¬

hügelstraße 133.
Weiß Johanna , Straßenbahnersgattin , Stein¬

bauergasse 36/III/5.
W i n k 1e r Ignaz . Magazineur , Wienerbergstraße

Nr . 20, II/III/22.
Wolf Johann . Tischler , Steinbauergasse 36,

XIX/I/5.
20 Sozialdemokraten , 6 Christlichsoziale,

4 Nationalsozialisten.
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Baugesellschaft
für Hoch - u. Tief¬
bauten m. b. H.

Wien IX.Berggas»25
Telephon A-15-5-41

Architekt und Stadtbaumeister
Peter Brich
Wenzel Königs Naehf.
Wien IV. Schikanedergasse 13

TelephonB-22-2-89

Ausführung von Bau¬
meister - u. Eisenbeton¬
arbeiten f. Hochbauten

Kontrahent der Gemeinde Wien

A.
G.LINOLEUM

BLUM - HAAS
Bauberatung und Belagabteilung:

Wien VI. Mariahilferstraße35/1 ■Tel. A-38-0-13
jo Zweiggeschäfte

Kontrahenten der Gemeinde Wien und des Bundes

Gas-und
Wasserleitung
Installateur
KARL

KAUFITSCH
Wien XU.

Assmayergasse 73

Gebauer&Lehrner
Wien X. Herzg .64-66

Tel . R-13-5-40 Serie
und R-10-1-53

WASSER-,
GAS-,

DAMPF-
und

TOILETTE¬
ARMATUREN

ALEX. RIFFEL
Anstreichermeister

Wien XII.
Fabrikssasse U
II. Stock, Tür8

Raum für Anmerkungen
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13. Bezirk , Hietzing.
Hietzinger Kai 1, Telephon R-31-0-28.

Vorsteher:
Hofbauer Karl , Bundesbahnrevident i. R., Hackin¬

ger Straße 45.

Vorsteher - Stellvertreter:
C u d 1i n Josef , städt . Obergärtner . Maxingstraße

Nr. 44. (Ch.)

Bezirksräte:
B a r t i s a 1 Heinrich , Beamter , Jenullgasse 1/1/14.
B e i e r Albrecht , Direktor i. P ., SechshauserStraße 108.
B e r a n e k Eduard , Parteisekretär , Seelosgasse 4.
B e r t g e n Rudolf , Sekretär der Postsparkasse,

Fasangartengasse 2. (Ch.)
E 11m a n n Josef , Schriftenmaler , Schanzstraße

Nr. 43/5.
Fallmann Franz , Malergehilfe , Drechslergasse

Nr . 42. (N.)
G i s i n g e r Alfred , Stickereiinhaber , Zehetner-

gasse 40. (Ch.)
Holohlavsky Anton , Graveur , Linzer Straße

Nr. 128/III/2.
Hutterer Walter , Industrieangestellter , Gober-

gasse 56. (N.)
Knapp Josef , Bundesbahner , Keißlergasse 20.
L i e b i c h Ludwig , Bundesbahnbeamter . Meisel-

. Straße 76/1/3.
Merinsky Albertine , Haushalt . Auhofstraße

Nr. 134/3. (Ch.)
Mißriegler Marie, Haushalt . St . Veit -Gasse

Nr. 53/7.
M ü 11n e r Herbert . Ing ., Firmiangasse 33. (N.)
Obstmayer Josef , Dreher . Hernstorferstraße

Nr. 8/1/9.
P e 11e t e r Karl , Hauptschuldirektor , Vitusgasse

Nr. 1 (Ch.)
P i r k e r Lotte , Haushalt , Missindorfstraße

Nr . 16/11/10.
P o d i r s k y Ferdinand , städt . Ob.RechnR ., Hof¬

wiesengasse 21.
Prowaznik Marie, Haushalt . Trazerberggasse

Nr. 6/5.
Putz endopler Franz , städt . Beamter , Hüttel-dorfer Straße 188.
Reiner Felix , Bundesbeamter . Linzer Straße

Nr . 81/11/10. (N.)
Schwab Josef . Schlossergehilfe , Linzer Straße

Nr. 128/VIII/2.
Schwarz Wilhelm , städt . Monteur , Breitenseer

Straße 110/XVI/23.
Seniler Josef . Straßenbahnschaffner , Linzer

Straße 128, III/II/ll . (Ch.)
Serbus Alois , Drehergehilfe , Märzstraße 174/37.
S k o u p y Leopold , Schlossergehilfe , Schinaweis-

gasse 4.
Skupa Wilhelm , Kaufmann , Kefergasse 33/8. (N.)
Zwacek Klemens , Bundesbahnbeamter i. R.,

Hackinger Straße 47/2.
19 Sozialdemokraten , 6 Christlichsoziale,

5 Nationalsozialisten.

14. Bezirk , Rudolfsheim.
Dadlergasse 16b, Telephon R-31-5-42.

Vorsteher:
K i n k o r Franz . Privatbeamter , Preysinggasse

Nr. 4/21.

Vorsteher - Stellvertreter:
Klambauer Eduard, 'Buchdruckereigesellschaf¬

ter , Sechshauser Straße 40. (Ch.)

Bezirksräte:
Blüml Johann , Werkführer i. R.. MariahilferStraße 202.
Böhm Marie, Haushalt , Flachgasse 22.
C h a r a m z a Franz , Angestellter , Henriettenplatz

Nr. 5/1/17.
Demanega Johann , konz . Elektrotechniker,

Reindorfgasse 38.
Dworschak Robert , Industrieangestellter . Oel-

weingasse 10/111/87.
Geyer Anton . Metallarbeiter , Fenzlgasse 20.
H a r r a n t Franz , Drogist , Herklotzgasse 44. (Ch.)
H a w e 1 Ludwig , Hafnergehilfe , Avedikstraße

Nr . la/18.
Heger Gustav , Bäckergehilfe , Graumanngasse

Nr. 33/1/8.
Hirt Rudolf , Privatbeamter . Goldschlagstraße

Nr . 123/12.
Huber Josef , Gendarmerie -Inspektor . Oelwein-

gasse 35/29. (N.)
Kelnberger Josef , Maurergehilfe , Dreihaus¬

gasse 22/26.
Koppatz Max, Buchdruckergehilfe , Fenzlgasse

Nr. 20/11/26.
Mayer Rudolf , Bundesbmtr ., Mariahilfer Straße

Nr . 192 (N.)
N o w a c k Alexander , Krankenkassenbeamter,

Felberstraße 104 a/III/21.
Nowak Maria , Malermeistersgattin , Diefenbach¬

gasse 43. (Ch.)
O 11 m a n n Leopold , Versicherungsbeamter , Ho-

lochergasse 29—31. (Ch.)
P a w 1i c z e k Barnabas , Tischlergehilfe , Ullmann-

straße 54/1/9.
P r u c h a Ferdinand , Oberwerkmann i. R., März¬

straße 100/11/26.
Reitberg er Daniel , Angestellter , Goldschlag¬

straße 70/6. (N.)
R i e d i g e r Adolf , B.-B.-Oberrevident , Holocher-

gasse 17 (Ch.)
Rockenbauer Marie, Weißnäherin , Sechs¬hauser Straße 68.
S o b o 1 Marie, Stickerin , Rustengasse 5/23.
Schönbauer Josef , ' Obsthändler , MärzstraßeNr . 77.
Schwarz Siegmund , Dr.. Arzt , MariahilferStraße 189.
Stormke Josef , Vertragsbeamter , Märzstraße

Nr . 84/22.
Weiß Karl , städt . Lehrer , Heinickegasse 2/II/13.

(Ch.)
Witt mann Nikolaus , städt . Lehrer , Toßgasse

Nr . 2/III/38. (Ch.)
20 Sozialdemokraten , 6 Christlichsoziale , 4 Na¬

tionalsozialisten.

9;i



RUDOLF FICENC
ANSTREICHER¬

MEISTER
>\ h: . ~™

WIEN XII. ASSMAYERGASSE 74
TEL . R-33-6-98

CAFE
MONOPOL

Bes.: Melanie Cvak

VIII. Florianig . 2
Tel. B- 44-2- 36

SCHÖNE
GA RTENTERRASSE

CAFE
EILES
8.,Josefstädterstr . 2

Telephone:
A-27-508 A-27-509

Bier vom Faß

Raum für Anmerkungen

Franz Schmidt
Anstreicheru.Höbellackierer

Wien XVIII. Felix Dahn-Straße 78
(Siedlung Glanzing)
Fernruf B-15-7-69

„Iii !"
I.Licht enf elsgass e3
Das billige Restaurant
Vorzüglicher Mittag-
und Abendtisch!

Säle für Vereine
zu vergeben!

Telephon B-43-0-48

Cafe
Reichsrat

empfiehlt seine Klubräume
ANGENEHME , KÜHLE
SOMMER - TERRASSE

Adele Zoglmann
I. Stadiongasse2

(Ratliausplatz 7)
TelephonA23-0-53
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15. Bezirk , Fttnfhaus.
Gasgasse 8—10, Telephon R-30-5-53.

Vorsteher:
Petricek Ludwig . Beamter der Arbeiter-

Krankenversicherungskasse . Wickhoffgasse 18.
II/7.

Vorsteher - Stellvertreter:
H u d e t z Edmund . Hofrat i. P .. Grenzgasse 20/17.

(Ch.)
Bezirksräte:

D a n i e k Edmund , städt . Inspektor . Henrietten¬
platz 1. (Ch.)

Dobias Josefine , Haushalt , Camillo Sitte -Gasse 16.
D r s k a Josef , Taschnermeister , Hütteldorfer

Straße 3—5. Zuschriften : XVI.. Neulerchen¬
felder Straße 93.

Dvorak Josef , Schriftsetzer , Neusserplatz 1/1/2.
Ehrenreich Josef . Briefträger . Pelzgasse

Nr. 15/21. (N.)
E n dies Edmund , städt . Lehrer , Possingergasse

Nr. 3.
E v m a n n Franz . Buchrevisor . Plunkergasse

Nr. 20/111/23. (N.)
Gross n er Karl . Prokurist . Wurzbachgasse 2-4.
Q r u ß Adolf , Häuserinspektor der Gemeinde

Wien , Pelzgasse 12/8.
K a r p f Florian , Schuhleistenschneider . Kranz¬

gasse 11, II/II/43.
Krämer Josef , Felberstraße 14/16.
K ritz Leo, Dr., praktischer Arzt , Johnstraße 52.
M a 1i n s k v Franz . Filialleiter . Hütteldorfer

Straße 31/19.
Masacek Johann , Zeitungsexpeditor , Rosina¬

gasse 7/9. (Ch.)
Matzka Alfred , technischer Beamter . Maria-

hilfer Straße 142. (N.)
Mende Othmar . Postoberoffizial . Viktoriagasse

Nr. 1. (N.)
Müller Josef , Versicherungsbeamter . Hüttel¬

dorfer Straße 16—22, XXI1/8/15.
Neder Hermine , Lehrerin , Märzstraße 19/11. (Ch.)
Neugeborn Albert . Kaufmann . Markgraf Rü¬

diger -Straße 25, 111/23. (N.)
P o 11a k Josef , Buchdrucker . Klementinengasse

Nr. 4/1/8.
R i p p e r Eduard , Glasermeister , Hackengasse 20.

Zuschriften : Märzstraße 11. (Ch.)
Scheiner Leopold , Gastwirt , Talgasse 7. (Ch.)
Schimonek Emil , Inspektor , Camillo Sitte-

Gasse 12/1/4.
Schubert Karl . Stahlwarenhändler , Zinckgasse

Nr. 7.
Sigmund Eduard , Geschäftsdiener , Gablenz¬

gasse 5.
Wach Rudolf , Tapezierermeister , Mariahilfer

Straße 158. (Ch.)
Wackernell Ernst , Rechnungsführer , Wick¬

hoffgasse 13/5.
W 1c z e k Hermine , Haushalt . Pilgerimgasse

Nr. 19/1/7.
18 Sozialdemokraten . 7 Christlichsoziale , 5 Na¬

tionalsozialisten.

16. Bezirk , Ottakring.
Richard Wagner -Platz 19, Telephon U-33-3-19.

Vorsteher:
Pollitzer Johann , Eisendreher , Wilhelminen-

straße 70.

Vorsteher - Stellvertreter:
Lac hinger Ferdinand , Baumeister , Lerchen¬

felder Gürtel 39. (Ch.) Zuschriften : Feßtgasse
Nr. 12.

Bezirksräte:
A n 11 Paul , Hilfsarbeiter , Rückertgasse 12. (K.)
Berger Adolf , Beamter , Pfenninggeldgasse 12.
D e g n Hermine . Heimarbeiterin , Hasnerstraße

Nr . 107.
F a c k 1e r Anna , Papierhändlerin , Johann Ne-

pomuk Berger -Platz 9/9. (Ch.)
F e i g 1 Leopold . Schuhmachergehilfe , Gutrater¬

platz 3/16.
Feike Josef , Bäckergehilfe , Thaliastr . 75/VHI/9.
Friedhuber Paul , Heizer , Liebhardtgasse

Nr. 11/1/14. (N.)
Hnilitschka Karl , Gießereiarbeiter , Wil-

helminenstraße 59/111/27.
Holzfeind Katharina . Haushalt , Enenkelstraße

Nr. 35/1/11.
Januel Anton , Silberarbeiter , Enenkelstraße

Nr . 35, I/II/9.
Krempel Wilhelm , Schaffner , Wilhelminen-

straße 9/9. (Ch.)
K u b a t Anna , Schneiderin , Brüßlgasse 22.
Kutter Karl . Klaviermacher , Speckbachergasse

Nr. 10. (Ch.)
Ma c k Leopold , Monteur , Friedmanngasse 24. (Ch.)
Ma r i k Mathias , Hausbesorger , Redtenbacher-

gasse 22/32.
Meißner Eduard , Lederarbeiter , Herbststraße

Nr. 37. (N.) Zuschriften : Habichergasse 34/21.
Metz Franz , Industrieangestellter , Kirchstettern-

gasse 40.
Mo z n y Eduard , Bauarbeiter , Stöberplatz 4.
Mü 11n e r Philipp , Inspektor , Erdbrustgasse 58/2.
Otto Theodor . Elektrotechniker , Hippgasse 17.

(N.)
Repper Ludwig , Gemeindeangestellter , Paletz¬

gasse 15, 1I/I/4.
Svoboda Viktor , Schuhmachermeister , Grund¬

steingasse 4.
T r i s k a Gustav , Gemischtwarenhändler , Effinger¬

gasse 31/Vm/7.
V a n a Anton , Verwaltungssekretär , Maroltinger-

gasse 56-58/VI/6.
Vogel Benno . Kaufmann , Hasnerstraße 92.
V o i t h Ferdinand , Metallarbeiter . Thaliastraße

Nr. 75/XI/5.
Zadina Franz , Galanterieschlossergehilfe , Brüßl¬

gasse 45/III/I/5.
Z ü 1z e r Eugen . Handelsangestellter , Matteotti-

platz 2/29.
21 Sozialdemokraten , 5 Christlichsoziale , 3 Na¬

tionalsozialisten , 1 Kommunist.
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Heinrich

Sedlacek
Ban-n.Konstsdilosseiei und

EiseDkonstroktiODs-
Wßrkstatte
Wien XIII.

Märzstraße 158
Telephon U-30-3-47

HANS
LA KITS
Bau-und Kunstschlosser

Eisenkonstruktions-
werkstätte

^Vien XIV.
Grimmgasse 26

Telephon Nr. R-38-8-34

MEYER ,SWOBODA & CO.
Inhaber Emil Eawinek

Wien III . ErdbergerLände 20
Telephon U-14-4-12

Auto-, Motorrad - und technische Artikel
Generalvertretungen:

1. AMERICAN BRAKE-
BLOKS , Bremsbeläge

2. DUCKWORTH , Rollen-
3. PEJOS , Armaturen
4. REINZ -SPEZIAL , Zylin¬

derkopf - und Auspuffdich¬
tungen

5. VELLTJMOID . Diehtungs-
material für Öl- , Benzin - .
Wasser - u . Luftleitungen.

6. ÖLFEUERUNGEN
7. „LOETERNA " , Alumini-um -Hart -Weich -Standard-

und Piastie Lote

Briefkasten
für Kanzleien und Private

Automaten
für Tramway - , Omnibus - , Bahn - ,
Eintritts - und Badekarten

Automaten
für Zigarren , Zigaretten , Post¬
karten und Geldwechsel

Plombierzangen und
Plomben

THEODOR BRAUN
WIEN IV. VIKTORGASSE 18

Kontrahent der Gemeinde Wien
Telephon U-40- 1-25

ORIGINAL

DICK
Treibriemen

Transportbänder
ElevatorgurtenElement-Seile

R. & J . DICK
Gesellschaft m. b . H.

Wien IX. Sedisschimmelga.se 23
Telephon A- 19-4-64

Floridsdorfer
Mühlenge Seilschaft

(Krüg Imü hIe)

Raum für Anmerkungen

Wien XXI. Floridusgasse 50
Fernsprecher A-60 -5-75 , A-60 -5-76
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17. Bezirk , Hernais.
Eiterleinplatz 14, Telephon A-24-105.

Vorsteher:
H a i d 1 Anton . Feinzeugschmied . Hernalser Haupt¬

straße 24/26.

Vorsteher - Stellvertreter:
Redl Josef , Schuldirektor . Kalvarienberggasse

Nr . 19. (Ch.)
Bezirksräte:

A1 r a m Karl , Post -Oberadjunkt , Beringgasse 17.
Bednar Edmund , Eisengießer , Redtenbacher-

gasse 86.
B i s t o 1e 11 i Hermine , Haushalt , Mayßengasse 7.
Etlinger Franz , Straßenbahner , Hernalser

Hauptstraße 138.
Fieber Otto , Beamter , Mariengasse 17. (N.)
Gärtner Franz , Versicherungsbeamter , Wichtel¬

gasse 66. (Ch.)
Herzfeld Josef , Bankbeamter , Ranftlgasse 19.
K u c h t a Leopoldine , Haushalt , Richthausen¬

straße lb . (Ch.)
K u d e r n a Franz , Beamter , Zeillergasse 63.
Kurz Ludwig , Fuhrwerksbesitzer . Hormavrgasse

Nr. 25. (Ch.)
L a m b o r Karl , Schlosser , Hernalser Hauptstraße

Nr . 221.
Leinmüller Franz . Handelsangestellter , Watt¬

gasse 98.
Michalitsch Franz , Drogist . Hernalser Haupt¬

straße 195. (N.)
Mü 11n e r Karl , Zahntechniker , Jörgerstraße 33.

(N.)
P o p p o v i c Johann , Photographengehilfe , Weid¬

manngasse 38.
Prokschel Adalbert , Telegrapheninspektor,

Wattgasse 76.
R u p p Karl , Post - und Telegrapheninspektor,

Hernalser Hauptstraße 49. (Ch.)
S a m e k Franz , Metallarbeiter , Lacknergasse 23.
Sandig Josef , techn . Beamter . Laszygasse 22.

(N.)
Schallauer Anna , Haushalt , Beringgasse 17.
Schlesinger Adolf . Trafikant . Bergsteiggasse

Nr . 36.
S c h u r i c h Josefine , Direktrice . Helblinggasse 9.

(Ch.)
Spilh aczek Johann , Spenglermeister , Par-

hamerplatz 6.
S t a r y Jakob , Maurer , Wattgasse 98.
Steiner Heinrich , Buchdrucker . Hernalser

Hauptstraße 190—192.
Troppmann Franz , Kassenkontrollor , Dorn¬

bacher Straße 103. (Ch.)
V e i 11 Franz . Hauptschuldirektor i. P ., Hernalser

Hauptstraße 209.
V o r s i t s Matthias , Kraftwagenlenker , Leiter¬

mayergasse 6. (N.)
18 Sozialdemokraten , 7 Christlichsoziale,

5 Nationalsozialisten.

18. Bezirk , Währing.
Maitinstraße 100, Telephon A-12-0-37.

Vorsteher:
Kiep eil August , Währinger Straße 173—181.

Vorsteher - Stellvertreter:
Tischler Fritz , techn . Beamter , Gentzgasse 41.

(N.)
Bezirksräte

Aschauer Hans , Kaufmann , Bischof Faber-
Platz 13. (N.)

Braille r Josef , Bundesbahnbeamter , Anastasius
Grün -Gasse 8. (Ch.)

Gallö Hubert , Privatbeamter , Paulinengasse
Nr. 9/XX/4.

Glosauer Josef , Postamtsdirektor , Gentzgasse
Nr. 111. (Ch.)

Grasinger Marie. Haushalt , Währinger Straße
Nr . 188/XV/5.

Groß Franz , Dr., Ministerialrat , Messerschmidt-
gasse 81. (N.)

H a m b ö c k Georg , Postinspektor , Kreuzgasse
Nr. 54/11/14. (N.)

Havlicek Johann , Schuhmachermeister , Glan-
zinggasse 50 c, Siedl.

Hofstätter Stephanie , Haushalt . Schopen¬
hauerstraße 23/11. (Ch.)

Holomek Fritz , Dr ., Angestellter . Pötzleins-
dorfer Straße 6. (Ch.)

Körner Heinrich , Oberlehrer , Celtesgasse 2.
Kosel Adalbert , Postbeamter i. R., Fßrrogasse

Nr. 31/2.
Kramet Fritz . Inkassant , Paulinengasse 9,

III/IV/13.
Mayerweck Eduard . Filialleiter . Weimarer

"Straße 1.
Lerch Adolf , Bettwarenerzeuger . Hiidebrand-

gasse 39/15. (N.)
Paczowsky Felix , Bankinspektor i. R.. Wall¬

rießstraße " 106.
Papouschek Josef , Krankenkassenbeamter,

Martinstraße 91/1/26.
P a v e 1k a Franz , Privatbeamter . Hockegasse 1

bis 7. XIX/I/8.
Pfeiffer Franz . Telegraphenkontrollor , Dittes-

gasse 11/11/13. (Ch.)
P ü r i n g e r Amalie , Haushalt . Schopenhauer-

Straße 33/9.
Schmalzbauer Karl , Landes -Kanzleidirektor.

Celtesgasse 3. (Ch.)
Schwarz Josef , Autotaxiunternehmer , Gerst-

hofer Straße 109/8. (N.)
Vogl Karl . Handelsvertreter , Sulzweg 6. (N.)
Wedl Franz , Eisendrehergehilfe . Martinstraße

Nr. 91/7.
Werner Josef , Dr., Oberbaurat , Schulgasse 72.

(N.)
Wicke Alois, Buchbindermeister , Schulgasse 43a.

(Ch.)
Zieh Hans , Schriftsetzer , Weimarer Straße 8—10,

IV/II/6.
Z w o 1s k v Wilhelm . Hilfsarbeiter . Anastasius

(Jriin-Gasse 4/26a . (N.)
14 Sozialdemokraten . 7 Christlichsoziale,

9 Nationalsozialisten.

97



AlOlS
Bflüstflber
Bau-, Galanterie-
u. Ornamenten-

spenglerei
Wien XII.

Rotenmuhlgasse 33-35
Telephon R-33-9-29

Bauschlosserei
und

Eisenkonstruktions -
Werkstätte

JULIUS
WAGNER
XI. Dopplerg . 5

TelephonU-12-7-63

Raum für Anmerkungen

<8raDier=n. Prägcnnftalt , 0tnmpiglicn =<£r2cugung

<£fctmm6 0eegebred}t
IDkn VIII. ßnngcgnffc 24, ^cl. H-21-7-60

TilctnllfchHöcr nue nicht ofucMerenc-en metallen,
öie jec-er IDitterung ftan&halten.

Oraouren mafditndl

CAFE

XV.mariahilferstr.135
Wiens

neuzeitliches

Konzertlokal

Fianz Sdiebelik
Wien XVII.

Haslingergasse 2 a
Telephon B-42 0-80

Autom. Zeiger -Schnell-
waagen „ IDEAL"sowie
Waagen aller Art und

Gewichte
Reparaturen und Nach¬

zeichnungen werden
billigst berechnet .

Otto Mleilosserlirau
WIEN I.

Elisabettistraße3 Friedrichstrane\
Größtes Bierrestaurant nächst der Oper

Vorzügliche Küche,
bestgepflegte Biere
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19. Bezirk , Döbling.
Gatterburggasse 14, Telephon B-ll -3-33.

Vorsteher:
Seleskowitsch Josef , Lehrer i. P., Hofzeile

Nr. 10/6/7.

Vorsteher - Stellvertreter:
K a r a s e k Franz . Sanitätsgehilfe . Hofzeile 13/2.

(Ch.)
Bezirksräte:

A 1b r e c h t Leopold . Monteur . Sieveringer Straße
Nr. 127/2.

A n t o n v Johann , Kaufmann , Kahlenberger Straße
Nr . 42/1. (Ch.)

Auer Karl , Bautechniker . Heiligenstädter Straße
Nr . 193/18. (N.)

Bauer Karl , Tischler , Boschstraße 19/94/16.
Durstmüller Karl , Bundesbahnangestellter.

Boschstraße 19/94/111/15.
Eibl Josef , Angestellter . Dionysius Andrassv-

Straße 4/1/8.
F r i e d 1 Anna , Haushalt , Leidesdorfgasse 4 b/I/7.
Gussenbauer Emilie . Haushalt , Döblinger

Gürtel 13/111/25.
H o h m Wilhelm , Gärtner . Kobenzlgasse 13/1. (Ch.)
H o 1u b Josef , Schlossermeister , Budinskygasse

Nr . 12/13.
H o 17. e r Franz , Gastwirt , Silbergasse 10/3. (Ch.)
Koberger Ferdinand , städt . Lehrer i. R., Bill¬

rothstraße 79. (Ch.)
Labschütz Anton , städt . Oberaufseher , Hunger¬

bergstraße 4/3. (Ch.)
Lorenz Masino. Dr.. Rechtsanwalt . Würthgasse

Nr. 14/11.
Mühlbauer Karl sen., Färbermeister , Heiligen-

Städter Straße 82—92, XXX/I/4.
Paradeiser Hans , Dr., Magistratssekretär,

Langackergasse 14.
Passauer Oskar , Bankbeamter i. R., Dionysius

Andrassy -Straße 3/7.
Popp Josefa , Arbeiterin , Schegargasse 19/11/11.
P r ö 11 Franz , Bauunternehmer , Heiligenstädter

Straße 271/3. (Ch.)
R i e d e r Franz . Beamter . Heiligenstädter Straße

Nr. 54/21.
R u t h n e r Leopold . Offizial i. R.. Philippovich-

gasse 1, II/I/6.
Schellen berger Ernst . Beamter , Hartäcker¬

straße 76/1.
Schmiedlehn er Franz . Kellner . Sieveringer

Straße 53. (N.)
S c Ii n e i d e r Franz , Geschäftsdiener . Krotten¬

bachstraße 112/18. (N.)
Suchanek Richard , Beamter , Pfarrwiesengasse

Nr. 11/11/16. (N.)
V e i t h Paul , Vertreter , Rodlergasse 28/22. (N.)
V o i t h Willibald , Verwaltungssekretär . Krotten-

bachstraße 99/1/14. (N.)
Wagner Leopold , Kaufmann , Silbergasse 21/1/8.

17 Sozialdemokraten , 7 Christlichsoziale,
6 Nationalsozialisten.

20. Bezirk , Brigittenau.
Brigittaplatz 10, Telephon A-43-5-71.

Vorsteher:
E n e n g 1 Michael, Straßenbahner , Brigittaplatz 11.

\ r orstelier - Stellvertreter:
S k o k a n Ludwig , Konditor . Nordbahnstraße 8/7.

(Ch.)
Bezirksräte:

B i u s s i Marie. Haushalt , Winarskystraße 19,
XXVI/I/2.

Buzay Paul , Versicherungsangestellter , Winter¬
gasse 14, II/II/36.

Hammerschmid Fritz , Niederlagenleiter,
Pasettistraße 45, XIX/I/16.

Herrmaun Josef . Lokomotivführer , Wallen-
steinstraße 27. (N.)

Kaps Julius , Trafikant , Burghardtgasse 18.
Klausner Alois , r. Blumenberg , Drogen¬

arbeiter , Kluckygasse 16/18.
Klier Franz . Bankbeamter . Klosterneuburger

Straße 9/19. (Ch.)
K u c e r a Johann . Privatbeamter , Brigittagasse

Nr. 11/13.
L o r i s z Johann , Gewerkschaftsbeamter , Wallen-

steinstraße 13.
L e n g h e i m Josef . Elektromonteur , Winarskv-

straße 17/XV/14.
Ma u r i t z Josef , Versicherungskassenangestellter,

Brigittaplatz 11—13, II/I/6.
Morbitzer Eduard , Beamter , Dresdner Straße

Nr. 62/12. (N.)
Prinz Rudolf . Privatangestellter . Pasettistraße

Nr. 45, XX/I/5.
Raschka Anton , Professor . Kluckygasse 1/13.
R o ß m a n n Johann , Modellmachergehilfe , Hell¬

wagstraße 5/II/35.
Rottenberg Philipp . Krankenkassenangestell¬

ter , Hannovergasse 13—15, IV/7.
Schmidt Klara , Stückmeisterin , Perinettgasse

Nr . 1/7.
Schoplocher Nikolaus . Zimmermalergehilfe,

Jägerstraße 21/111/18.
S e 1z e r Leon , Cafetier , Hannovergasse 13.
Skriwan Josef , Privatbeamter , Treustraße 42/9.
Spazierer Franz . Facharbeiter , Dresdner Straße

Nr . 130, II/I/25.
Stein köpf Franz . Möbelhändler , Dammstraße

10/16. (Ch.)
Strauß Otto . Angestellter , Dammstraße 38/21.

(N.)
Tameler Josef , Bohrist , Stromstraße 74, V/I/5.
Trümer Josef , Monteur , Brigittaplatz 8.
V y h n a 1 Franz , Zeitungsbeamter , Hannover¬

gasse 7.
W a n i c e k Marie. Oberlehrerin i. R.. Brigitta¬

platz 17/8. (Ch.)
Zezulka Franz , Geschäftsdiener . Winarsky¬

straße 17—19, XXII/III/12.
23 Sozialdemokraten , 4 Christlichsoziale,

3 Nationalsozialisten.
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"U. STflDTBRUmCISTCR- '- 1
Franz Spielauer

^  Wien XIX. Trautenauplati 16, Telephone B-10-3-54, B-15-6-96.

Hoch - und Tiefbauren , Adap-
Herungen , Renovierungen und

BKanalauiwechslungen|

FRITZ ENGELHARDT
ANSTREICHERMEISTER

1870 WIEN VI . MITTELGASSE 29
GEGRÜNDET FERNSPRECHER B-26- 1- 15

FRflnZ L6X
Installation^

Unternehmung

LUien 17.Steinerg. 8
Tel. A-22-2-98, A-23-0-29
Kontrahentd .Gemeinde Wien

Wasser - und Gasversorgungs¬
anlagen . Sanitäre Einrich¬
tungen , Bäder etc . — Guß-
rohrlegungen jeder Dimensio¬nen . — Scnmiedeiserne R ihre
und Formstücke aller Art.

Reidil&Zimmermann

EISENHANDLUNG

III. Erdbergstraße 65
Telephon U' 15' 3' 87

JEKELI-WACHS
über 20 Jahre bestens bewährt und bekannt
für sämtliche Arten Fußböden und Linoleum

Uberall erhältlich!

KARL F. JEKELIS Wwe . & Co.
WIEN XII . HETZEN DORFERSTRASSE 141

Franz
KabrtsUJ we

BAU- UND
GALANTERIE-
SPENGLEREI

Wien xxi.
Pragerstraße 14
Telephon A-60-3-84
Lieferant der Gemeinde Wien

Seb.
Lelssner&Sohn
HOLZHANDLUNG

Wien, 3. Bezirk
Erdbergermais 26Z6

Telephon B-51-5-69
Lieferant der Gemeinde Wien

Raum für Anmerkungen
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21. Bezirk , Floridsdorf.
Am Spitz 1, Telephon A-60-406.

Vorsteher:
F e i s 11 Anton . Eisendreher . Franklinstraße 20,v/n/a

Vorsteher - Stellvertreter:
S c h u 11e i s Johann , Bürgerschuldirektor i. R.,

Schöpfleuthnergasse 35. (Ch.)

Bezirksräte:
A n f r i e d Josef , Schlosser , Gerichtsgasse 7—9,

XIII/II/14.
Auer Hans , Gärtner , Freihofsiedlung , Gruppe G.

Haus 19. (N.)
B a b i t s c h Jakob , Beamter , Mitterhofergasse

Nr . 17—19/IV/4.
B a j e r Eduard , Industrieangestellter , BrünnerStraße 73.
C i z e k Josef , Lackierer , Deublergasse 42.
Fahrt hofer Josef , Gärtnereibesitzer . Dücke-

gasse K. 184. (Ch.)
H a n i s c h Wilhelm , Tapezierermeister . Präger

Straße 75. (Ch.)
H a u s n e r Josef , B.-B.-Bediensteter , Konstanzia-

gasse 44, V/I/8.
Hilbert Arthur , Metallarbeiter , Christian Bucher-

Gasse 9/2.
H i t z i n g e r Rudolf , Schlosser , Siedlung an der

Josef Baumann -Gasse , Gruppe C, Haus 31 a.
H u b a c e k Anton , Straßenbahner , Peter Kaiser-

Gasse 18/16.

J i s z d a Matthäus , Sekretär , Jedleseer Straße 66
bis 94, XIII/I/3.

Jordan Josefa , Private , Siedlung Neustraßäcker,
Gruppe 20/100.

Karger Karl , Friseur , Kinzerplatz 3. (N.)
Königstein Wilhelm , Beamter , Obermayer¬gasse 17.
Lustig Gustav , Gewerbetreibender , LeopoldauerStraße 1—3.
Me ß i n g Rudolf , Pensionist , Gerichtsgasse 7—9.

XIII/I/9.
Neumann Jakob , Dreher , Brünner Straße 34

bis 38, XIII/I/6.
P r e i ß 1e r Wilhelm , Bundesbeamter , Rußberg¬

straße 9/18. (N.)
Rathmayer Franz , Lehrer , Wagramer StraßeNr . 137.
S c h m i d Marie, Gemischtwarenhändlerin , Kinzer¬

platz 10/11/II/6.
Schubert Franz , Magazineur , Magdeburgstraße

Nr. 112. (Ch.)
Schubert Konrad , Straßenbahner , Reiter¬

gasse 5.
S e i d 1e r Ferdinand , Tischler , Diwischgasse 3.
Stoßfelln er Anna , städt . Lehrerin , Schloß-

hofer Straße 15. (Ch.)
To man Joachim , Tischler . Franklinstraße 20,V/I/5.
Waltenberge r Johann , Bundesbahnbeamter,

Scheydgasse 5/1/3.
Wurm Johann . Straßenbahner . Wagramer Straße

Nr. 97—103, II/II/13.
22 Sozialdemokraten , 5. Christlichsoziale,

3 Nationalsozialisten.

Bau-u.Galanteriespenglor fTlflRTIIl L0SSL WIEN XXI. Wiener Gasse 10
Telephoitnum  m e r A-60 -3-35

Siefltö&teßeotiolbftöMer 9Ht* lÄ -tX^ ^ ^ -. ^ ^ 7*« m s2»-.
fleiBerfdjtoemme Verlauft lllPTFf fPUr abcrt5tfe 10
II . nooaragalTe 11, (Telephon R-48--4--7<> V / V4 -% W 9 % V # IV ■ „ „ 3"

„Alldiemin " : Straßensprengöl „ Impregnol " für Entsloubung der Straßendecken

Kalrasphalt „ Ernas " für Oberflächen und Mischdecken _
Allgemeine chemische Industrie II.G. »„i,9o"Tee^ u^ für Straßenbau

Wien I . Bankgasse 1, Tel . ü -26-5-25 - --

HOmORRHOIDEH RATHAUS -APOTHEKE stadiong io/k.k.
Senden Sie gratis die wissenschaftliche Broschüre

„Die Hämorrhoiden und Ihre Bekämpfung " .

Adresse : ..........................................................................................

sind heilbar ! Broschüre : »Die
Hämorrhoiden und ihre a—^ ^ ^ ^ m
Bekämpfung «kostenlos | | f,;jiP |B
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III . ErdbergstraRe 180
Tel . U-11.006 und B-53 -0 -91

I
für Rolläden, Rollsitter,
Scherengitter und Piadie n-

.Konstruktionen

Unternehmung für
Wärme -u.Kälteschutz

Korksteinfabrik
isothermol

ot Freunti&Co.Wien, 20. Bez.
Leithastraße 5
Tel.A-47-505Serie

Franz
Holeeek

Behördlich konz.
Installationsanstalt
für Gas-, Wasser - und
Klosett -Anlagen , mo¬
dernste Bade -Einrieh-

tungeh und Warm¬
wasser -Anlagen

XV. Wickhoffg. 17
Telephon : U -33 -2 -29

Stampiglien
Josef TREU

Wien XVII.
Hernalser Hauptstraße 13

Telephon A-25-7-32
Alle Arten von Kautschuk-

und Metallstampiglien,
Schablonen , Numerateure,
Farbpolster , Stempelfarben
etc . zu billigsten Preisen.

Spezial -Werkstätte
für

Portalbau , Rollbalken , Sonnenplachen,
zusammenschiebbare Gitter

Rudolf Kronfuß
Wien XV. Herklotzg . 23

Telephon interurban : R-31 -0 -11

Alle Reparaturen werden rasdiest ausgeführt

Stadtpflasterermeister
und Bauunternehmer

Franz Böck
Spezialunternehmen für
Kabel-, Gas- u. Wasser¬
rohrverlegungsarbeiten

WIEN
Xll .Wolfgangg . 3 9

Int . Tel . A-35.2-16

Staubsauger
ßoüenbiirsten
Elektromotoren
Reparaturen

Prompt u. billigst ausgeführtPsenicba&Co.
IX.Bleichergasse 14

Telephon A-16-5-33

Raum für Anmerkungen
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Wiener Magistrat.
Wien, I. Neues Rathaus , Lichtenfelsgasse 2 — A-23-500 Serie und A-28-500 Serie.

Bürgermeister:
Seitz Karl (A-23-500 und A-28-500; Büro des Bür¬

genmeisters : Verw .Sekr . W a s c h a k Kl. 003.
Verw.Sekr . Glaser El . 004, Verw.Koär
Doblinger Kl. 004).

Vizebürgermeister:
Emmerling Georg , amtsf . Stadtrat.

Amtsführende Stadträte:
Speiser Paul , amtsf . Stadtrat der Verwaltungs¬

gruppe I.
Danneberg Robert , Dr ., amtsf . Stadtrat der Ver¬

waltungsgruppe II.
Tandler Julius , Dr ., Prof ., amtsf . Stadtrat der Ver¬

waltungsgruppe III.
Weber Anton , amtsf . Stadtrat der Verwaltungs¬

gruppe IV.
Richter Karl , amtsf . Stadtrat der Verwaltungs¬

gruppe V.
Linder Julius , amtsf . Stadtrat der Verwaltungs¬

gruppe VI.
Honay Karl , amtsf . Stadtrat der Verwaltungs¬

gruppe VII.
Emmerling Georg , amtsf . Stadtrat der Verwal¬

tungsgruppe VIII.

Magistratsdirektor:
Hartl Karl , JDr.

Magistratsdirektion der Stadt Wien.
Wien , I., Neues Rathaus , Lichtenfelsgasse 2,
5. Stiege , 1. Stock (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 211,
246). Präsidialdienst : Kl. 057 u. 086.
Pressestelle : Kl. 789 (Büro). Kl. 790 u. 611.
Büroinspektorat : Kl. 275 u. 276. Zen¬

tralzustellung : Kl. 166.
Hartl Karl , JDr ., Mag.Dir. (Kl. 205).
Fastenbauer Johann , JDr ., Sen.R. (Kl. 750).
Trönle Ludwig , JDr ., Sen.R. (Kl. 209).
F e e s Karl Josef , Ob.Mag.R. (Kl. 089).
Kierer Franz , JDr ., Ob.-Mag.R. (Kl. 039).
F e 1k e 1 Oswald, JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 751).
A s p e r g e r Karl , JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 086).
R a i t h Ferdinand , JDr ., Mag.R. (Kl. 210).
B a 1a z s Alois , JDr .. Mag.R, (Kl. 092).
Müller Oskar , Mag.Ob.Koär (Kl. 193 u. 011).
Nathansky Gerhard , JDr .. Mag.Ob.Koär

(Kl. 207).
Altmann Karl , JDr ., Mag.Koär (Kl. 760).
Lachs Ernst , JDr ., Mag.Koär.
Landertshammer Josef , Ob.AmtsR . (Kl. 082).
Hansal Josef , Ob.AmtsR, (Kl . 083).
Kurz Rudolf , AmtsR . (Kl. 274).
Sandler Josef . AmtsR . (Kl. 041).
K 1o s s Karl , AmtsR . (Kl. 208).
Werner August , AmtsR .. Bur .Insp . (Kl. 042).
B e n t s c h Anton , Verw .Sekr . (Kl. 084).
Feiler Josef , Verw .Sekr . (Kl. 085).

Edelmann Robert . Verw.Sekr.
Groihs Otto , Vize-Insp . (Kl. 206).
Mü c k 1e r Karl , Vize-Insp.

In besonderer Verwendung:
Jireseh Robert , Ob.Mag.R. (Kl. 035).

Konsulenten:
L e i s c h i n g Eduard , PhDr ., HR., Museumsdir.

i. R.: für Kunstangelegenheiten (Kl . 088).
Schiff Walter , JDr ., Univ.Prof ., Prsdt . d. B. A.

f. Stat . a. D.: für Statistik.
Washuber Josef , HR., BSInsp . i. R.: für admin.

Schulangelegenheiten (Kl. 564).

Rathauskorrespondenz.
Wien , I., Neues Rathaus , 8. Stiege , 1. Stock , Tür 21

(A-28-500 u. A-23-500, Kl. 262).
Herausgeber : Redakteur Friedrich Franz X.

Stenographenbureau des Wiener Gemeinderates
und Landtages.

Wien , I.. Ebendorferstraße 1, 6. Stock , Tür 7;
an Sitzungstagen:

L, Neues Rathaus , 8. Stiege , 2. Stock , Tür 23
(Kl. 347).

Vorstand : Hirt Karl Anton.
Stadtstenographen : Klotz Franz , Knau er Os^

wald , Reichert Adolf , Schaden Karl.

Amtsblatt der Stadt Wien , Landesgesetzblatt für
Wien und Verordnungsblatt des Wiener Magi¬

strates.
Wien . I., Neues Rathaus , A-23-500 u. A-28-500.

Schriftleitung und Verwaltung:
4. Stiege , Parterre , Tür 27 (Kl. 263).

Expedition : VI. Hof, Parterre , links (Kl. 576).
Verkauf : 9. Stiege . Hochparterre , Tür 9, Druck¬

sortenverlag , und in der Rathaustrafik (Einzel¬
nummern 30 g, ganzjährig 30 S, halbjährig
16 S; Anzeigenannahme in der Verwaltung ).

Verantwortlicher Schriftleiter : F e e s Karl , Ob.-
MagR., Schönburgstraße 17 (Kl. 089).

Schild Karl , Verw .Sekr . (Kl. 263).
Bartunek Hermine , Kzl .Ob.Koär (Kl. 263).
Braun Johanna , Kzl .Ob.Koär (Kl. 263).
Amtsgehilfe : Kaun Karl (Kl. 576).

Gewerbeförderungsinstitut der Stadt Wien.
(Gemeinnützige Stiftung .)

I., Rathaus , Lichtenfelsgasse 2, 6. Stiege , 1. Stock,
A-23-500 u. A-28-500, Kl. 059 u. 768.

Vetter Adolf . JDr .. Sekt .Chef und Präsident der
Staatstheaterverwaltung i. R,, Dir.

Gaminada Richard.
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Vertriebsgesellschaft" 1
der Manfred Weiß Stahl - u . Metallwerke A.G.

Gesellschaft m. b . H., Budapest
Wien I. Wiesingerstraße 6, 1. Stock , Telephon R-25.007
Schmiedeeiserne und Stahlrohr » aller Art , Fittings , Badewannen
und sanitäre Artikel . Lieferant tämtl . Betriebe der Gemeinde Wien.

Elektromotorenbau und Reparatur -Werkstätte
AUGUST HAUSKA

Wien III . Schlachthausgasse 25 - Telephon B-51-3 -26
Sämtliche Reparaturen an Motoren,

Neu Wicklungen usw . in erstklassiger Ausführung.Lieferant der städt . Elektrizitätswerke

BUCH DRUCKEREI

Ignaz HAHN
Wien V. Schönbrunnerstraße 21
Telephon Nr . H-35 -6 -87

Buchdruck - Arbeiten aller
Art , vom einfachsten bis
zum feinsten Illustrations¬
und Farbendruck , wie Preli-
kurante , Broschüren , Tabel¬
len , Fakturen , Lieferschei¬
ne , Kuverte , Visiten - und

Geschäftskarten , Durch-
schrefbbücher.

Osterreichische
Maschinenbau-

Aktiengesellschaft

KÖRTING
VII. Schottenfeldg . 20
Telephon B-33-5 -90

Lieferant der
Gemeinde Wien

W. JUNGMEISTER
Anstreicher und Höbellackierer

XVI. Kreitnergasse Nr . 27
Telephonnummer U - 30 - 5 - 89

„Inlandskohle"
5? Stafzendorfer Koblenwerk„Zieglersdiadite"

Aktiengesellschaft

General-Verkauf ■ * >̂ ■s- ^ WIEN II/l,
durch L . f \ \ Jl I L / Praterstraße 42

Tel. R-47-0-29, «-41-2-7I.Lager:Kordbahnfaof,II. Kohlenhof. Waaghaus IV.

Größte Rollbalken-FabTikÖsterreldis
Sonnenplachen- u. Por¬

talbauanstalt

Wien V.
Margaretenstr . 108

Gegründet 1907
Teleph. A-30-1-15
Postscheck -Konto

103.755

Johann Serrani
Kontrahentd.Gemeinde Wien

Wien XVII.
Wattgasse 96,14. Stiege,

Tür Nr. 13
Telephon Nr. B-45-2-30

Raum für Anmerkungen
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Verwaltungsgruppe I.
Personalangelegenheiten und Verwaltungsreform.

Amtsf . Stadtrat Paul Speiser.
Wien , L, Neues Rathaus , 5. Stiege , 1. Stock , Tür 7 (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 005). Sprechstunden:

Dienstag , 17 Uhr, Donnerstag , 10 Uhr, nach vorheriger Anmeldung im Bureau.
Bureau der Verwaltungsgruppe I (Kl. 006, 012, 013, 607): Kinzl Walter , JDr ., Mag.Sekr.

Hohl Robert , JDr ., Mag.Sekr.

Magistratsabteilung 1.
Personalangelegenheiten.

Wien , I., Neues Rathaus , 5. Stiege , Mezzanin , Tür 1
(A-23-500 u. A-28-500; Auskünfte : Kl . 724; Einlauf¬
stelle : Kl. 216, weitere Nummern : 031, 044, 197,

214, 215, 608).

Abteilungsvorstand:
Schleifer Wilhelm , Ob.Mag.R. (Kl. 029).

Zugeteilt:
Goldhann Johann , JDr ., Mag.R. (Kl. 030).
K ä u f e 1 Franz , JDr ., Mag.R.
Kinzl Walter , JDr ., Mag.Sekr . (Kl . 012).
Hohl Robert , JDr ., Mag.Sekr . (Kl. 607).
G a s s e r Johann , JDr ., Mag.Ob.Koär.

Darlehensstelle für Gemeinde¬
angestellte.

Wien , I., Neues Rathaus , 5. Stiege , Mezzanin , Tür 7
(Kl. 280). Fachrechnungsabteilung I, Verrechnungs¬

stelle für Personalkredite (Kl. 320).

Verwaltungsgruppe II.
Finanzwesen.

Amtsf . Stadtrat Dr. Robert Danneberg.
Wien , t , Neues Rathaus , 5. Stiege , 1. Stock , Tür 9 (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 014). Sprechstunden:

Dienstag , 18—20 Uhr, Freitag , 7—10 Uhr. nach vorheriger Anmeldung im Bureau.
Bureau der Verwaltungsgruppe II (Kl. 008 u. 307): Kritscha Viktor , JDr ., Ob.Mag.R.

Gall Karl , JDr ., Mag.OkKoär.

Magistratsabteilung 4.
Finanzwesen.

Wien , L, Neues Rathaus , 6. Stiege , 2. Stock , Tür 33
(A-23-500 u. A-28-500, Einreich - u. Auskunftsstelle:

Kl. 324, weitere Nr. 560).

Abteilungsvorstand:
Neumayer Rudolf , JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 303).

Zugeteilt:
Czermak Josef , JDr ., Mag.R. (Kl. 610).
Binder Franz , JDr ., Mag.R. (Kl. 304).
Leppa Franz , JDr ., Mag.R. (Kl. 265).
Gall Karl , JDr ., Mag.Ob.Koär (Kl. 264).
Groll Florian , JDr ., Mag.Koär.

Magistratsabteilung 5.
Landes - und Gemeindeabgaben.

Wien , L Neues Rathaus , 7. Stiege , 2. Stock , Vor¬
stand : Tür 20 (A-23-500 u. A-28-500), Auskünfte:

KL 339.
Bierverbrauch : 6. Stiege , 2. Stock , Tür 38 (Kl. 778).
Bodenwertabgabe : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 2 (Kl.

746, 747, 787).
Feuerwehrbeiträge : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 1 (Kl.

778).
Fremdenzimmerabgabe : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 17

(Kl. 586).
Grundsteuer : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 1 (Kl. 778).

Hauspersonalabgabe : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 1
(Kl. 043, 340, 665, 682).

Hundesteuer : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 6 (Kl. 266,
665).

Inseraten - (Anzeigen -) Abgabe : 5. Stiege , 2. Stock,
Tür 6 (Kl. 266, 665, 677).

Kraftwagenabgabe : 7. Stiege , 2. Stock , Tür 20
(Kl. 267).

Lustbarkeitsabgabe : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 11
(Kl. 272, 273, 279, 288; Kassa : Kl. 559).

Nahrungs - und Genußmittelabgabe : 5. Stiege,
2. Stock , Tür 14 (Kl. 160, 312, 313, 759).

Plakatabgabe : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 6 (Kl . 266,
665, 677).

Wasserkraftabgabe : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 6
Kl. 266, 665).

Wertzuwachsabgabe : 5. Stiege , 2. Stock , Tür 1
(Kl 043 317, 319, 771).

Wohnbausteuer : 6. Stiege , 2. Stock , Tür 38 (Kl . 076,
337, 775, 777, 778, 779, 788.

Wohnbausteuer (techn . Bureau ): 5. Stiege , Hoch¬
parterre , Tür 7 (Kl. 336).

Fachrechnung II d, 7. Stiege , 2. Stock , Tür 19
(Kl. 677, 271).

Abteilungsvorstand:
Urban Franz , JDr ., Sen.R. (Kl. 338). .

Zugeteilt:
Appel Karl , JDr ., Mag.R. (als Nationalrat beur¬

laubt ).
Dietrich Johann , JDr ., Mag.R. (Kl. 076).
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Dachteer , Holzzementmasse , Karbolineum , Eisenlack , Hau-
mannscbe Kautschukmasse »Haumanol «, teerfreie Dauer¬
dachpappe »Haumanit «, Teerpappen in allen Stärken , Iso¬
lier - und Wandverkleidungsplatten , alles eigener , erst¬
klassiger Erzeugung . Isolierungen aller Art , Mauertrok-
kenlegungen mit »Haumanol « nach seit 1858 bewährter
Methode , Dachdeckungen mit , ,Haumanit " und Teer¬

pappen oder nach Holzzement - und Preßkiessystem.
Asphaltierungen übernimmt mit weitgehender Garantie

C. Naumanns Witwe&Söhne Ges.m.b.H.
Chemische Fabrik für Teerdestiliation.Dachpappen und Asphallwerk
Gegründet 1858 Gegründet 1858

Büro : WienIX. WährinstrOärtil 120, Fernr . A-ll -5-84 u . A-ll -5-24
Fabrik : Wien XXI. Uopoüauer StraBe171. Fernruf A-60-4-33

Bauunternehmer

Josef
Pinter
Wien XII2
Hoffingerg. 10
Tel. R-38-201

Hinterbriihler
Kalk-und Steinwerke
Heinrich Wertheim

Wien II .Nordbalmstr . 52
Telephon Nr. R-40-0-43

Weißkalk,gelöschter
Kalk, Bruchsteine,

Schotter usw.

Raum für Anmerkungen

Neusiedler Aktiengesellschaft
für Papierfabrikation

Wien I. Schottenring 21
Austria NAG

das ideale Zeichenpapier

Vereinigte
Büroltahlmöbel-

und
Kaden-Fabriken
Hans Schneider&Co.

Anvander&Co.
Wien XVIII. EduardgaKe10

übernimmt.Baumaterialien
kauft und verkauft

Armin Eisler
IX.NuBdorferstr.48
Telephon A-17-3-98
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Faltl Robert , JDr ., Mag.R. (Kl 340\
F o r k 1 Othmar , JDr ., Mag.R. (Kl. 273).
Hammer schmid Wilhelm . JDr ., Mag.R.
Himmelbauer Oskar , JDr .. Mag.R.
Janke Franz , JDr .. Mag.R. (Kl. 272).
J e 1i n e k Viktor , Mag.R.
K o 1a r z Josef , JDr ., Mag.R.
Mi k o c k i Leo , JDr ., Mag.R.
Riefler Franz , JDr ., Mag.R. (Kl . 319).
Schöfl Josef , JDr .. Mag.R.
Schwarzl Josef , JDr ., Mag.R.
Seipka Josef , JDr .. Mag.R, (Kl. 775).
W e n d 1 Franz . JDr .. Mag.R. (Kl . 549).
W i e s n e r Viktor , JDr ., Mag.R. (Kl. 317).
L e d 1 Edmund , JDr ., Mag.Sekr.
Pilz Alexander , JDr ., Mag.Sekr . (Kl. 753).
Seidler Ernst , JDr ., Mag.Sekr . (Kl. 779).
Weber Johann , JDr ., Mag.Sekr.
Fuchs Karl , JDr ., Mag.Ob.Koär.
Harth Karl , Mag.Ob.Koär (Kl . 777).
Scholz Carl Josef , JDr ., Mag.Ob.Koär:
B 1e i e r Ernst , JDr ., Mag.Koär.
Dietmann Franz , JDr .. Mag.Koär.
N i c o 1a d o n i Karl , AmtsR.
Nödl Karl , AmtsR.

Magistratsabteilung 6.
Staatssteuern , Fürsorge - und Konzessionsabgabe.
Allgemeine und grundsätzliche Fragen der Ein¬
hebung der direkten Steuern , Zuschläge und Um¬
lagen ; individuelle Einhebung der Körperschafts¬
steuer und der Tantiemenabgabe : allgemeine
Fragen der politischen Exekution ; Dienstaufsicht
über das Exekutionsamt ; allgemeine Angelegenhei¬
ten sowie individuelle Angelegenheiten bezüglich der
der Körperschaftssteuer unterliegenden Unterneh¬
mungen bei der Fürsorgeabgabe mit Ausnahme der

Ges. m. b. H.
Wien , L, Neues Rathaus , 6. Stiege . 2. Stock , Tür 25
(A-23-500 u. A-28-500; Auskünfte Kl. 344, Auskunft
der Fürsorgeabgabe Kl . 308. Stundungsreferat

KL 786.

Abteilungsvorstand:
Maly Ludwig , JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 045).

Zugeteilt:
Bing Franz , JDr ., Mag.R. (Kl. 346).
Salomon Hans , JDr ., Mag.R. (Kl. 346).
Blaha Hans , JDr ., Mag.Sekr . (Kl. 345).
Langer Karl , JDr ., Mag.Sekr.
ö 11e r Franz , JDr ., Mag.Ob.Koär.

Revisionsstelle für Gemeindeab¬
gaben.

Wien , I., Neues Rathaus . 5. Stiege , 2. Stock , Tür 6;
Auskünfte Kl. 071, weitere Nr. 666; Erhebungs¬

dienst Kl. 594.

Abteilungsvorstand:
Lachmayr Karl , JDr ., Mag.R. (Kl. 278).

Zugeteilt:
Zeis Hans , JDr ., Mag.Sekr . (Kl. 314).
Kien Viktor , Amts -R.
Bauer Karl , Ob.Rechn .R.
H a y r Friedrich , Ob.Rechn .R.

Rechnungs- und Kassendienst.
Rechnungsamt der Stadt Wien.

Wien , I., Neues Rathaus (A-23-500 u. A-28-500).
Dem Rechnungsamt obliegt der gesamte Reeh-

nungsdienst des Magistrates . Es teilt sich:
1. zur Besorgung des reinen Verwaltungs-

rechnungsdienstes : a) in die Fachrechnungsabtei¬
lungen , die den Verwaltungsgruppen angegliedert
sind , und b) in die Rechnungsabteilungen , denen
die Buchführung und Liquidierung obliegt;

2. zur Besorgung des Betriebsrechnungsdien¬
stes : in Betriebsbuchhaltungen , die ebenfalls den
Verwaltungsgruppen angegliedert sind . Sie ver¬
einigen in sich die Agenden einer Fachrechnungs¬
abteilung und Rechnungsabteilung.

Direktion.
5. Stiege , Hochparterre.

K n o b 1o c h Josef , Dir . (Kl. 301).
Seeböck Viktor , DionsR . (Kl. 257).
Arnberger Albin , Ob.Rechn .R. (Kl . 256).
Schneider Franz , Ob.Rechn .R. (Kl. 256).

Kanzlei : Kl. 302.
Personalangelegenheiten : Kl. 163 u. 255.

Steuer dienst.
5. Stiege , Hochparterre (Kl. 341).

Nowotny Josef , DionsR . (Kl. 254).
R ö ß 1e r Gustav , DionsR . (Kl . 255).

Zentrale Fachrechnungsabteilungen.
I: Allgemeine Personalangelegenhei¬

ten (8. Stiege , Hochparterre , Tür 12, Kl. 065):
Jahn Rudolf , Ob.Rechn .R.

I a—c: Anweisung der Angestellten¬
bezüge (8. Stiege , Hochparterre , Tür 12,
Kl . 172): Baschtarz Josef , Ob.Rechn .R. —
Anweisung der Lehrerbezüge
(8. Stiege , Hochparterre , Kl. 173). — Anwei¬
sung der Ruhe - und Versorgungs¬
genüsse (8. Stiege , Hochparterre , Kl. 173).
— Anweisung der Aufwandgebüh¬
ren (Kl. 189). — Anweisung der Be¬
züge der Betriebe (Kl. 174).

IIa : Finanzangelegenheiten (7. Stiege,
2. Stock , Tür 21, Kl . 277 u. 776): S c h 1u s c h e
Alois , DionsR . (Kl. 196).

IIb : Wohnbausteuer (4. Stiege , 2. Stock,
Tür 38 (Kl. 796,
Dr., Ob.Rechn .R.

334 u. 555): Pich Anton,

«Te ^ la u  Benzin - Benzolgemisch
" » Chemische Pabrik TEJESSY & GLAS S
Telephone : U-31-1-57 und U-31-1-90 / Wien XIV. Sturzgasse 12 / Telegr .: Teglachemie
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TREIBRIEMENWERKE
C EBES 1

Carl Budischousky&Söhne
österreichische Lederindustrie -Aktiengesellschaft

Wien III. Hintere Zollamtsstraße 17
Telephon : U-18-1-30 Telegrammadresse : Cebesleder Wien

Für Deine

Wohnung
den

OEWA - Gasherd
O EWA - Ofen.

Sie sind gut und billig
überall erhältlich

Itl fi.
liefert Eisenkonstruktionen

Brückentragwerke
Krane

WienX.Knöllgasse 35-39
Oewa,VIII . Alserstr . 53 t «i. r -io-s-«io, B-n -t -M im.

WENZEL KLIK
BAU' , KUNSTSCHLOSSER-
u. EISENKONSTRUKTIONS'
WERKSTÄTTE

WIEN 19.BILLROTHSTR .41
FERNSPRECHER E- ll -6' 36

Raum für Anmerkungen

ItUNICOvoimicoi

Einzige
elastische
Schnu rzugfeder

D. R. G. M.
CarlKuhn&Co.A.G.

Wien IV.
Heimisches Fabrikat

Kon MIM
Wien IX-'4.Badgasse9 11
Turngerätefabrik . Ausfüh¬
rung und Lieferung aller
Arten von Turngeräten in
Holz , Eisen etc . Übernahme
aller Reparatursarbeiten.
Bau- und Kunstschlosserei.
Konstruktion -Werkstätte.
Ausführung aller Arten von

Schlosserarbeiten
TELEPHON A-18-1-46
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II c: Körperschaftssteuer , Dienst¬
gebereinkommensteuer , Fürsorge¬
abgabe , Konzessionsabgabe der
zur öffentlichen Rechnungs¬
legung verpflichteten Unterneh¬
mungen (6. Stiege , 2. Stock , Tür 39, Kl . 182,
342 u. 343): Ballaban Richard , Ob.Rechn .R.

Ild : Gemeindeabgaben (7. Stiege , 2. Stock,
Tür 19, Kl. 271, 483, 491 u. 566): Jirgens
Viktor , Ob.Rechn .R.

Ile : Bezirksgebarung , zentrale Be¬
handlung (Neues Amtshaus , Parterre,
Tür 3, Kl. 064): Wochian Johann , DionsR.

lila : Armenpflege , Gesundheitswe¬
sen , Fonds , Stiftungen , Depositen
(Neues Amtshaus , 4. Stock , Tür 16—18,
Kl. 517): Frost Eduard , DionsR . (Kl. 516).

III b: Jugendfürsorge , Kindergärten,
Berufsvormundschaft (Rathausstraße
Nr . 9, 3. Stock , Kl. 416 u. 766): S c ö p f-
leuthner Johann , Ob.Rechn .R.

IIIc : Liquidierung der Erhalt ungs-
beiträge und Stipendien , Regreß
der Aushilfen , Verpflegs - und Me¬
dikamentenkosten für Fremdzu¬
ständige (5. Stiege , Parterre , Kl. 123 u.
572): W e n g e r Hubert , Ob.Rechn .R. (Kl. 540).

IV: Wohnung s- und Siedlungswesen
(L, Bartensteingasse 7, Kl . 625, 637. 638 u.
639): Hellmann Viktor , Ob.Rechn .R.

Va : Straßenbau , Straßenwalzung,
Brücken - und Wasserbauten und
städtische Häfen , öffentliche Be¬
leuchtung , Denkmäler (3. Stiege,
Hochparterre , Tür 7, Kl. 157 u. 158); Dobro-
w o 1n y Anton , Ob.Rechn .R.

Vb : Gartenwesen (III ., Am Heumarkt , Stadt¬
gartendirektion , B-53-5-10): Ollscher Hein¬
rich , Ob.Rechn .R.

Via : Unbewegliches Gemeindever¬
mögen , Amts - und Anstaltserfor¬
dernisse , Platzzinse , Viehbe-
schaugebühren (Neues Amtshaus,
1. Stock , Tür 8, Kl. 543): Buchinger Josef,
Ob.RechnJR.

VI b: Amts - und Schulhäuser , Häuser
für verschiedene Zwecke und das
Schulwesen (Neues Amtshaus , 2. Stock,
Tür 24—26, Kl . 465 u. 469): Schwarz An¬
ton , Ob.Rechn .R. (Kl . 676).

VII a : Allgemeine Verwaltungsange¬
legenheiten und Veröffentlichun¬
gen der Gemeinde Wien (Neues Amts¬
haus , 2. Stock , Tür 30—31, Kl. 460 U. 461):
R e i n o 1d Leopold , Ob.Rechn .R.

VII b : Feuerlöschwesen undGemeinde-
wache (I., Am Hof, U-25-5-60): Jahn Otto,
Ob.Rechn .R.

Abteilung für Verpflegskostenver-
rechnung (Neues Amtshaus , 5. Stock,
Kl. 528 u. 529): S i m m e r 1 Karl , Ob.Rechn .R.

Arbeitsnachweis , Arbeitslosenunter¬
stützung , Invalidenfürsorge (I.,
Wipplingerstraße 8, Altes Rathaus . U-24-2-14):
P o d i r s k i Ferdinand , Ob.Rechn .R.

Kollau dierungsabteilung (5. - Stiege,
Mezzanin , Kl. 762): Troll Felix , DionsR.
(Kl. 761).

Betriebsbuchhaltungen.
Wohlfahrtsanstalten (L, Rathausstraße 9,

Kl. 429): Brach Emil , Ob.Rechn .R. (Kl . 697).
Gemein defriedhöfe (XL, Zentralfriedhof,

U-13-5-20 Serie ): Mathe Jakob , Rechn .R.
Wohnhäuser (I., Bartensteingasse 7, Kl. 053

u. 651): Albrecht Johann . DionsR.
Bäder (IV., Preßgasse 24. B-24-5-05): K r o c m a r

Johann , Ob.Rechn .R.
Städtische Werkstätten , Dampfwäscherei

(XII.. Malfattisrasse 6. B-22-0-96): K a n d 1 Karl,
Ob.Rechn .R.

Fuhrwerksbetrieb (Neues Amtshaus , Par¬
terre , Kl. 431): Oberer Richard , Ob.Rechn .R.

Kanalisation swesen (VII., Hermanng . 24
bis 28, B-30-5-72): Wolf Ernst . Ob.Rechn .R.

Baustoffe (Neues Amtshaus , VI. Stock , Kl.
326): Setzer Andreas , Ob.Rechn .R.

Wasserversorgung (VI., Grabnergasse 6,
B-23-5-45 Serie ): B a s s 1e r Hermann , DionsR.

Lagerhäuser der Stadt Wien (IL, Aus-
steliungsstraße . R-42-5-50 Serie): Hauschka
Friedrich . DionsR.

Märkte und Schlachthöfe (Neues Amts¬
haus , I. Stock , Tür 10—11, Kl . 452): Ferge
Felix , Ob.Rechn .R. (Kl. 573).

Wirtschaftsamt (Neues Amtshaus , IL Stock,
Kl. 462): Sedlaezek Rudolf , Ob.Rechn .R.
(Kl. 079).

Zentralrechnungsabteilung.
5. u. 7. Stiege , Hochparterre , Kl . 144.

K o t o w s k i Leo, Dions .R.
l—VII : Bezüge der Angestellten , Lehrpersonen

und Pensionisten , Kranken - und Unfallfür¬
sorge . Fürsorge - und Gesundheitswesen , Ju¬
gendfürsorge , soziale Verwaltung , technische
Angelegenheiten , Amtserfordernisse , allge¬
meine Verwaltungsangelegenheiten , Gebarun¬
gen des Landes Wien als Bundesbehörde , Ar-
Deitslosenfürsorge , Kontokorrentverkehr (Kl.
143): Eitzenberger Jakob , Ob.Rechn .R.

II d : Gemeindeabgaben (7. Stiege , II . Stock,
Tür 21, Kl. 270, 770, 780, 781, 782 und 791):
Lagler Anton , Ob.Rechn .R. (Kl. 269).

Girostelle : Bargeldloser Zahlungsverkehr (Kl. 145):
K a d a w y Anton , Ob.Rechn .R.

Depositengebarung : Verteilungskonto , Depositen,
Steuersicherstellungen , Kautionen , Haftbriefe,
Funde , Stiftungen , Wertpapiere (Kl. 583):
Kautz Alfred , Ob.Rechn .R.

Präzisionswerkstätte Wilhelm Meindl, Uhrmacher Spezialist
für Reparaturen , Aus - » in eiektl .ischen  Uhren
wähl und eigene Erzeu - Wien IV. Margaretenstraße 45, Tel . A-33-4-15
gung aller Arten Uhren -- Kontrolluhren
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» ORTOPROBflll«
Prothesen , Orthopädie -Apparate und Bandagen -Industrie

ARTHUR SCHMIDL
Wien VIII. Piaristengasse 17, Fernsprecher A-27-0-14
SondefUnternehmen für künstliche Arme und
Beine modernster Konstruktion .Orthopädie -Appa'
rate und alle chirurgischen Bandagen , Bruchbän¬
der , Leibbinden , Suspensorien , Monatsbinden,
Plattfußeinlagen nach individuellen Bedürfnissen,

moderne Körperformer usw.
Spezialität : Marksprothesen in vollendeter

Konstruktion für alle Amputationsarten

Raum für Anmerkungen

F . S C H M I D L
SPEZIAL- UNTERNEHMEN FÜR BANDAGEN
ORTHOPÄDISCHE APPARATE UND PROTHESEN

WIEN IX.
Garnisongasse
Telephon B-44-5-29

11

EigenfabrikoMon seir 25 Jahren

IGNAZ MAYER
vormals Therese Löwe
Blumenhandlung

Wien I.
Doblhoffgasse 10

(Markthalle)
TelephonA-23-3-78

Blumen, Kränze, Bukette,
Arrangements etc.

Motorrad-
Reparaturen

and Fahrräder-Bestandteile
MICH. PICHLER
l. Barten steing. 11
Telephon A-21-9-33

ERWIN WEIDEL
Werkstätte für Anstriche
und Lackierungen

•
III. Klimschgasse Nr . 2
Telephon U-13-4 -15
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Rechnungsabteilung II c.
Körperschaftssteuer , Dienstgeber - Einkommen¬

steuer , Fürsorgeabgabe , Konzessionsabgabe
der zur öffentlichen Rechnungslegung ver¬
pflichteten Unternehmungen und der Gesell¬
schaften m. b. H. (6. u. 8. Stiege , II . Stock,
Kl 343): Koller Johann , Ob.Rechn .R.

Rechnungs - und Pachrechnungsabteilungen bei den
magistratischen Bezirksämtern.

(Siehe bei diesen .)

Kassendienst der Stadt Wien.
(Stiege 5 u. 7, Hochparterre , Kl . 203, 133.)

Gemperle Friedrich , DionsR . (Kl. 204).
Schuller Josef , Rechn .R. (Kl. 146).

Haupt - und Depositenkasse.
Müller Anton , Ob.Rechn .R. (Kl. 149).

Barkasse.
Zeiß Josef , Rechn .R. (Kl. 148).

Drucksorten - und Fundabteilung.
(9. Stiege , Hochparterre .)

Fickeys Josef , Ob.Rechn .R, (Kl . 150).

Kasse der Mag . - Abt . 5 u. 6
Köck Rudolf , Rechn .R. und Hannauer Karl,

Rechn .R.

Kasse des Exekutionsdienstes.
(Stiege 6, Hochparterre , Kl . 170 u. 171.)

Plachowa Hans , Kzl .Offzl.

Kassen der Magistratischen Bezirks¬
ämter.

(Siehe bei diesen .)

Kassen für die Auszahlung der Arbeitslosenunter¬
stützung.

VII ., Neubaugürtel 38, B-36-2-67.
XVI ., Thaliastraße 44, B-42-4-66.

Betriebskassen.
Kasse der Mag.-Abt . 17 (I ., Doblhoffgasse 6/IV/30).
Großmarkthalle (U-15-201).
St . Marx (Viehmarkt , U-ll -4-42).
St. Marx (Futtermittelbetrieb , U-14-3-17).
St . Marx (Schweineschlachthaus , U-15-3-54).
St . Marx (Kontumazanlage , U-19-1-53).
Meidlinger Schlachthof (R-31-0-32).
Naschmarkt (Pferdemarkt , 5. Bez., B-28-2-20).
Zentralfriedhof (U-13-5-20).
Lagerhäuser der Stadt Wien (IL, Ausstellungs¬

straße , R-48-5-95).
Versorgungsheim Lainz (R-39-5-95).

Krankenhaus Lainz (R-39-5-30).
Heil- und Pflegeanstalt „Am Steinhof " (R-33-5-45).
Kinderübernahmsstelle (IX., Lustkandlgasse 15,

A-18-5-60).

Einhebungsdienst.
Städtisches Exekutionsamt.

Wien , I., Neues Rathaus , 6. Stiege , Hochparterre,
Tür 15.

Auskünfte (Kl. 168), Transferierungsgruppe (Kl.
165), Strafgruppe (Kl. 169), Geldsammelstelle

(Kl. 170).
Besorgung des gesamten Einhebungsdienstes
des Magistrates . Der Einhebungsdienst für die
Bezirke I—IX ist im Rathaus zentralisiert , jener
für die Bezirke X—XIV und XV—XXI bei den
einzelnen magistratischen Bezirksämtern unterge¬

bracht.

Abteilungsvorstand:
Kattor Adolf , AmtsR . (Kl. 036).

Zugeteilt:
Groß Karl , AmtsR.
R u h b e r t Rudolf , AmtsR.
V ö 1k 1 Josef , AmtsR.
Dreiucker August , Verw .Sekr.
Hantschel Raimund , Verw.Sekr.
Z d e n e k Rudolf , Verw .Sekr.
Z i m m e r 1 Leopold , Verw .Sekr.

Gewerberegister.
Wien , I., Neues Rathaus , Präsidialstiege , Parterre

(A-23-500 u. A-28-500, Kl. 078, 441, 442, 795).
Führung des Gewerberegisters und Evidenz¬
haltung aller im Gemeindegebiet von Wien mit
einer Erwerbsteuer in Vorschreibung stehenden

Personen.

Abteilungsvorstand:
Riß Hugo , AmtsR . (Kl. 078).

Stellvertreter:
Müller Ferdinand , Verw .Sekr . (Kl . 795).

Zugeteilt die Verwaltungs -Sekretäre:
Binder Anton,
Eamater Karl,
Hitzfeld Ignaz,
J e c h 11 Karl,
Jordan Karl,
K u n d e 1a Franz,
Kunscher Franz,

Scherz er Leo,
Spitzmüller Karl,
Steinbach Robert,
S t e 1z e r Josef,
Te übler Albert,
V ö 1k 1 Johann,
W e 1s e r Johann,

Zitterbart Josef.
W e i n w u r m Karl , Inspektor.
B e d n a r z Karl , Vize-Insp.
111 i a s Karl , Vize-Insp.

Wien I . Singerstraße 20, Tel . E -22-3-37, Gegr . 1828. Filiale : VI . Linke
Wienzeile 36, Tel . A -34-0-84. Fabrik : X . Brunnwegstraße 4. — Hanf¬
spagate sowie Seilerwaren aller Art eigener Erzeugung , wie : Seile,
Leinen , Stränge , Gurten , Kebschnüre , Houlettenschnüre , Wäscheleinen

(geflochten u . gedreht ), Diehtstricke , Netze , Hängematten , Tennis - u . Tornetze , Hänfe usw.
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Tubencreme
Bodenpasta
Möbelpasta
Lederfett
Skiwachse

Karl Köln]
Wien IX/4,Badgasse9-11
Tnrngerätefabrik . Ausfüh¬
rung und Lieferung aller
Arten von Turngeräten in
Holz , Eisen etc . Übernahme
aller Reparatursarbeiten.
Bau- und Kuustsclilosserei.
Konstruktion ^-Werkstätte.
Ausführung aller Arten von

Schlosserarbeiten
TELEPHON A-18-1-46

Kolar Franz
^ ~ Eigene Erzeugung sämtl Kehl - u. Zierleisten,

Wellenleisten , Perl - u.Paternosterstäbe , Schnitz-
u. Querleisten , Zahnleisten , Füllungsstäbe.
Sämtliche Waren in geputzter Ausführung . —
Musterkcralog auf Verlangen gratis !

XIV. Hollergasse 14 und 16. Telephon R-33' 3-36

Marmor Warenerzeugung
EDUARD GRUNER

Spezialist für Schalttafeln , Fleischhauerportale,
Kamine usw.

Wien XII . Dunklergasse 1, Tel . R-31-700

llllllMIIIll
Leser

dieses Handbuches kau¬
fen in den 300 Abgabe¬
stellen der

Konsumgenossenschaft
Wien und Umgebung

ein

DAS
ZEICHEN

FÜR
QUALITÄT

Raum für Anmerkungen
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Verwaltungsgruppe III.
Wohlfahrtswesen und soziale Verwaltung.
Amtsf . Stadtrat Prof . Dr. Julius Tandler.

Wien , L. Rathausstraße 9 (A-23-5Ö0 u. A-28-500, Kl 017).
Sprechstunden : Donnerstag 10% —14 Uhr nach vorheriger Anmeldung im Büro.
Büro der Verwaltungsgruppe III (Kl . 379, 311). Verw .Sekr . Trönle (Kl. 378).

StadtbauR . Steiner (Kl. 376).

Magistratsahteilung 7.
Jugendamt.

Wien , I., Rathausstraße 9 (A-23-500 u. A-28-500,
Einreichstelle : 425, weitere Nr. 188, 413, 414, 415,
416, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 748, 784).

Abteilungsvorstand:
Rieder Stephan , JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 049).

Zugeteilt:
Hartl Josef , JDr ., Mag.R.
Hausle ithner Alexander , Dr ., Mag.R.
R e i s i n g e r Kasimir , Dr., Mag.R.
T e p s e r Friedrich , Dr., Mag.R.
Karbas Ottokar , Dr., Mag.R.
Fettinger Franz , Dr., Mag.R.
Breunlich Franz , Dr., Mag.R. (Kl. 419).

Scheck Paul , Mag.Sekr.
G ö g e 1e Johann , Dr., Mag.Sekr.
Antoä Eduard , Dr., Mag.Sekr.
K u n d i Rene , Dr., Mag.Sekr.
Palme Karl , Mag.Sekr.

P o u r Josef , Dr., Mag.Ob.Koär.

Arbeiter Anna , Kdg .Insp.
D r ö g s 1e r Josef , AmtR ., Lehrlingsberater.
Faschank Felix , Ob.Jugendanw . (Kl. 417).
Frankowski Philipp (Kl. 520), Kdg .Insp.
L e r c h Auguste , PhDr ., Hptfürsorgerin.
Schneider Oskar , AmtsR.
T e s o r e k Anton , Kdg .Insp.

Bezirksjugendämter.
1. Leopoldstadt , 2/1, Tandelmarktg . 14. —

(A-41-3-61, f. d. IL Bezirk ). Ltr . K o 1a r z
Josef , JDr ., Mag.Sekr . — Ärztl . Beratung:
a) Obere Augartenstr . 14: Dienstag , Mittwoch
u. Freitag 16—18; b) Vorgartenstr . 148: Diens¬
tag , Mittwoch u. Freitag 16—18; c) Schiff-
mühlenstr . 80/82: Montag u. Donnerstag
16—18.

2. L a n d s t r a ß e, 3., Hauptstr . 96. — U-15-1-94
(f. d. III . Bez.). Ltr . R e i s i n g e r Kasimir,
JDr ., Mag.R. — Ärztl . Beratung : a) Haupt¬

straße 96: Montag , Mittwoch u. Freitag 16—18;
b) Baumgasse 75: Dienstag u. Freitag 16—18.

3. Ma r g a r e t e n, 5., Siebenbrunnenf eldg . 7. —
A-33-4-16 (f. d. IV., V. u. VI. Bezirk ). Ltr.
Palme Karl , Mag.Ob.Koär . — Ärztl . Beratung:
a) 5., Siebenbrunnenfeldg . 7: Montag u. Frei¬
tag 16—18; b) 5., Laurenzg . 1: Dienstag u.
Donnerstag 16—18.

4. Josef Stadt , 8., Laudong . 5. — A-21-207
(f. d . I., VII., VIII . u. IX. Bez.). Ltr . K a r b a s
Ottokar , JDr ., Mag.R. — Ärztl . Beratung:
a) Laudong . 5: Dienstag , Mittwoch u. Freitag
16—18; b) 9., Sobieskig . 31: Dienstag u. Don¬
nerstag 16—18; c) 9., Lazarettg . 14: Montag
16—18.

5. Favoriten , 10.. Laxenburger Straße 47. —
R-13-0-36 (f. d. X. Bez.). Ltr . Hausleithner
Alexander , JDr ., Mag.R. — Ärztl . Beratung:
a) Laxenburger Straße 47: Montag , Mittwoch
u. Freitag 16—18, Dienstag 9—11, Freitag 16
bis 18; b) Van der Nüll -Gasse : Dienstag u. Don¬
nerstag 16—18; c) Kennerg . 8/10: Montag,
Dienstag , Mittwoch u. Freitag 16—18; d) Tri-
ester Straße 52: Dienstag u. Freitag 16—18.

6. Simmering , 11/1., Grillg . 26/28. — U-ll -1-14
(f. d. XI. Bez.). Ltr . Pour Josef , JDr ., Mag.-
Koär . — Ärztl . Beratung : Montag , Dienstag,
Mittwoch u. Donnerstag 16—18.

7. Meidling , 12., Vierthalerg . 15. — R-31-405
(f. d. XII . Bez.). Ltr . Stubner Hans , JDr .,
Mag.R. — Ärztl . Beratung : a) Montag , Mitt¬
woch u. Freitag 16—18; b) Am Fuchsenfeld:
Montag , Dienstag . Mittwoch u. Donnerstag
16—18.

8. Hietzing , 13/1, Eduard Klein -Gasse 2. —
R-35-3-41 (f. d . XIII . Bez.). Ltr . Wenzel
Othmar , JDr ., Jug .Anw. — Ärztl . Beratung:
a) Eduard Klein -Gasse 2: Dienstag u. Don¬
nerstag 16—18; b) Waidhausenstraße 4: Mon¬
tag u. Mittwoch 16—18; c) Cervantesgasse 20:
Dienstag , Mittwoch , Donnerstag u. Freitag
16—18.

9. Fünf haus . 15., Gasgasse 6/8. — R-30-5-64
(f. d. XIV. u. XV. Bez.). Ltr . A n t o s Eduard,
JDr ., Mag.Sekr . — Ärztl . Beratung : a) Gasg.
Nr . 6/8: Montag , Dienstag , Donnerstag u. Frei¬
tag 16—18; b) Benedikt Schellinger -Gasse 2:
Dienstag , Donnerstag u. Freitag 16—18.

,Tegla 44 Benzin - Benzolgemisch
Chemische Fabrik TEJESSY & GLASS

■ Wien XIV. Sturzgasse 12
Telephone U-3M -57, TJ-31-1-90 Telegrammadresse: TeglaChemie
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Klavierfabrik Rudolf Stelzhammer
Spezial -Fabrilcarion van Konzerf -Flügeln

und Konzerf - Pianos mir ReperiHons-
Mechanik sowie Auro - Pianos

Wien VI. Barnabitengasse 8 b . d . Mariahilferkirche
Telephonnummer ß-20-2- 57

Raum für Anmerkung

L.Windberger■Metallwarenfabrik■Wien VII
RIchtergassc Nr . 3 ■ Telephon B-30 -S- I0

Autoblenden , Luftfilter , Kühlergitter , Radzierkappen
usw . Stiegenschutz - und Teppichstangen , Auslagenein¬
richtungen . Vitrinen . Gartenspritzen und Zerstäuber

BAUUNTERNEHMUNG
FRANZ & EMIL
HOLLITZER
WIEN I. STADIONG . 6- 8
Tel . Wien : A-24 -2- 16, A -20-3-95
Tel . Bad Deutsch -Altenburg : Nr . 2

• SCHOTTER - UND
KALKWERKE
Kontrahenten der österreichischen
Bundesbahnen , Landesbaubehörden
Kommune Wien und vieler Be¬
zirksstraßenausschüsse usw . : :

öŝ er'r̂ jjjjjt MjlfX
Gesellschaft m. b. H. £ j BDU" Un"
Wien I . Biberstraße 4 | ^ Schlosserei,
in ct . r . Eisenkonstruk-Alle borten Gips , .
Gipsdielen und IlOnSWrkStutte
Schlackensteine Wien XXI. Markweg 110

|B TelephonR-49-1-74

Auto- Repararurwerk

L V. Slupetzky & Co.
Modernste Maschinenanlagen

Spezialisten für sämtliche in- und ausländische Personenwagen
Langjährige Betriebs - Praxis

Wien XX. Klosterneuburgerstraße 53-55
Denisgasse 26

Telephon Nr. A-42-1-12, Nacht -Telephon A-42-1-12
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10. 0 11 a k r i n g, 16/1, Arnethgasse 84. A-21-5-19
(f. d. XVI . Bez.). Ltr . Tepser Friedrich,
JDr ., Mag.R. — Ärztl . Beratung : a) Arneth¬
gasse 84: Montag , Mittwoch , Donnerstag u.
Freitag 16—18; b) Effingerg . 23: Montag,
Dienstag , Donnerstag u. Freitag 16—18;
c) Possingerg . 65: Montag , Mittwoch u. Frei¬
tag 16—18.

11. H e r n a 1s, 17., Kalvarienbergg . 29. — A-28-3-36
(f. d. XVII . u. XVIII . Bez.). Ltr . Bauer
Alexius . JDr ., Jug .Anw. — Ärztl . Beratung:
a) 17., Kalvarienbergg . 29: Montag , Dienstag,
Mittwoch , Donnerstag u. Freitag 16—18;
b) 18.. Kreuzgasse 87: Montag , Mittwoch u.
Freitag 16—18.

12. Döbling , 19/1., Hofzeile 15. — B-15-3-51
(f. d. XIX. Bez.). Ltr . Paradeiser Hans,
JDr ., Mag.Sekr . — Ärztl . Beratung : a) Hof¬
zeile 29: Montag , Mittwoch u. Freitag 16—18;
b) Heiligenstädter Straße 82: Dienstag u. Don¬
nerstag 16—18.

13. B r i g i 11 e n a u, 20., Dammstr . 35. — A-47-3-76
(f. d. XX. Bez.). Ltr . F ettinger Franz,
JDr .. Mag.R. — Ärztl . Beratung : a) Dammstr.
Nr. 35: Montag , Dienstag , Donnerstag u. Frei¬
tag 16—18; b) Stromstr . 76: Montag , Mittwoch
u. Donnerstag 16—18.

14. Florida dorf , 21/1, Brünner Straße 29. —
A-60-1-58 (f. d. XXI . Bez.). Ltr . Scheck
Paul , Mag.Sekr . — Ärztl . Beratung : a) Brün¬
ner Straße 29: Dienstag , Donnerstag u. Freitag
16—18; b) Holzmeisterg -.: Montag , Mittwoch u.
Freitag 16—18; c) Wurmbrandgasse : Montag,
Mittwoch u. Freitag 16—18; d) Lenkg . 5/7:
Montag u. Freitag 16—18.

Städtische Jugendhorte.
II . Aspernallee 5.

III . Landstraßer Hauptstraße 96.
III . Eslarngasse 23.
IV. Schaumburgstraße 7.
IX . Grünentorgasse 9/11.
X. Laaer Straße 170.
X. Uhlandgasse 1.
X. Triester Straße 114.
X. Troststraße 98.

XI. Molitorgasse 11.
XI. Grillgasse 40.

XII. Wienerbergstraße 16.
XIII . Siebeneichengasse 17.
XIII . Linzer Straße 128.
XV. Beingasse 19/21.
XV. Hütteldorfer Straße 16.

XVI. Sandleitengasse 41.
XVIII . Paulinengasse 9.

XIX. Holzfeile 15.
XIX. Philippovichgasse 1.
XIX. Obkirchergasse 16.
XXI. Kinzerplatz 9.

Städtische Spiel - und Eislaufplätze.
III ., Schweizer Garten . 2 Spielwiesen.
III ., Schweizer Garten (nächst der Milchtrink-

halle ), Eislaufplatz.
IV., Alois Drasche -Park , Eislaufplatz.
V., St . Johann -Park , Eislaufplatz.

VII., Josef Strauß -Park (Neubauer Kinderpark ),
Spielplatz.

VIII ., Schmiedgasse 11, Spiel - und Eislaufplatz.
IX., Wasserleitungsstraße , Sport -, Spiel - und

Eislaufplatz.
IX., Irrenhausgarten , Spielplatz.
X., Steudelgasse , 2 Spiel- und Eislaufplätze.
X., Waldmüllerpark , 2 Spielwiesen.

XL, Herderpark , 2 Spielwiesen.
XII ., Haydnpark , Spielwiese.
XII ., Steinbauerpark . Spiel- und Eislaufplatz.
XII ., Johann Hoffmann -Platz , Sport - und Spiel¬

platz.
XII., Dunklergasse , Spielplatz.

XIII ., Schönbrunner Vorpark , 2 Spielwiesen.
XIII ., Linzer Straße 234, Spielplatz.
XIII ., Karl Goldmark -Platz , Spiel- und Eislauf-

platz.
XV., Kriemhildplatz , Spielplatz.

XVI., Galitzinstraße , Spiel - und Eislaufplatz.
XVII ., Am Schafberg . Spielplatz.

XVIII ., Währinger Park 3L, 2 Spielwiesen.
XVIII ., Währinger Park II .. Turnplatz und Spiel¬

wiese.
XIX., Gymnasiumstraße . Spielplatz.
XIX., Osterleitengasse 12 a, Spiel - und Eislauf¬

platz.
XX., Allerheiligenplatz ; Eislaufplatz.
XX., Winarskystraße , Spielplatz.
XX., Sachsenplatz , Eislaufplatz.

XXL, Meißnergasse , Spielplatz.
XXL, Hirschstetten , Spielplatz.

Städtische Kinder -Tageserholungsstätten.
II. Gänsehäufel.
X. Laaei Berg.

XIII . Girzenberg.
XVIII . Pötzleinsdorf.

Wiener Jugendhilfswerk.
I., Rathausstraße 9. 3. Stock . — A-21-0-35.

Leiter : Breunlich Franz , JDr.

Städtische Mutterberatungsstellen
befinden sich in den obgenannten Bezirks -Jugend¬
ämtern (ausgenommen B. J . A. Leopoldstadt ) und

außerdem noch:
IL, Obere Augartenstraße 14.
IL, Kaisermühlendamm , Schiffmühlenstraße

Nr . 62—64 für Kaisermühlen.
IL, Lassallehof . Vorgartenstraße 148.

Wolfsegg - Traunthaler Kohlenwerks - Aktiengesellschaft
Zentraldirektion Linz a . d . Donau , Walterstraße 22 — Telephon 75 -03 , 75 -04
Verkaufsbüro Wien : Wien I . Reichsratstraße 13 — Telephon A- 28-2-33
liefert Industrie - und Hausbrandkohlen in bekannt guter Qualität und Sortierung
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Granicbftädten&Co.
Margarinefabrik >Wien XVI.
Enenkelftraße 26 - Telephon 11-33=4-11

VIT n -Milcbmargarine
THFELMHRGflRINE
BILL =Speifemargatine
PHGH =Kunftfpeifefett
(patentiertes Verfahren.)

Anerkannt beste , preiswerte
ERZEUGNISSE

Land-und foiMili
Beltt3rtsiliii.il
Eigene Milch von ca .2000 Kühen

Zentrale : Wien III . Vordere Zoll¬
amtsstraße Nr . 11 , Fernsprecher
U - 15 - 1 - 87 und U - 15 - 1 - 88.

Molkereibetriehe : Gut Lobau , Groß-
Enzersdorf , Fernspr . E -45 -4-52
oder int . Groß-Enzersdorf 23.
Land -Forst -Molkerei : Wien X.
Arsenal, !pbjekt35 (U-42 -1-70),
Gut Wallhof , Rannersdorf
(ü -19-1-42 ) .

Lan:übriger Lieferantd.städt.Wonlfahrtsanstalten

Raum für Anmerkung'
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III ., Hauptstraße 96; Baumgasse 75.
V., Siebenbrunnenfeldgasse 7.
V., Laurenzgasse 1.

VIIL, Laudonga &se 5.
IX., Sobieskigasse 31; Lazarettgasse 14.
X., Laxenburger Straße 47; Kennergasse 18;

Von der Null -Gasse 20; Triester Straße.
XL, Grillgasse 26.

XII ., Hauptstraße 2; Am Fuchsenfeld , Vier-
thalergasse 15.

XIII ., Eduard Klein -Gasse 2; Waidhausenstraße
Nr. 4; Cervantesgasse 20.

XIV., Benedikt Schellinger -Gasse 2.
XV., Gasgasse 6—8.

XVI., Arnethgasse 84; Effingergasse 23; Pos¬
singergasse 65.

XVII ., Kalvarienberggasse 29.
XVIII ., Kreuzgasse 87.

XIX., Hofzeile 15; Karl Marx-Hof, Heiligenstädter
Straße 82.

XX., Dammstraße 35; Brigittaspital (Stromstraße
Nr . 76).

XXL, Brünner Straße 29; Wurmbrandgasse 22
(Stadlau ); Lenkgasse 2—7 (Kagran ): Holz¬
meistergasse 9.

Städtische Kindergärten.
(Siehe öffentliche Kindergärten Seite 202.)

Magistratsabteilung 8.

Offene Fürsorge für Erwachsene,
Stiftungen , Zentralfürsorgekataster.

Wien , L, Neues Rathaus , Lichtenfelsg . 2, 7. Stiege.
Parterre . Tür 17. A-23-500, u. A-28-500. Auskünfte:
Kl . 675, weitere Nr. 117, 118, 119, 120, 121, 327,

480, 764.

Rechtshilfestelle der Gemeinde
Wien für Bedürftige sdehe Seite 168.

Abteilungsvorstand:
Wortner Karl , Ob.Mag.R. (Kl. 020);

Urban Karl , Mag.R. (Kl . 122).
Seemann Alfred , Dr., Mag.R. (Kl. 120);
Linke Robert , Dr., Mag.R. (Kl . 122);
Bobrowsky Erwin , Dr., Mag.Sekr . (Kl . 122).

Verwaltungsbeamte :
Eisenbaul Anton , Verw .Sekr . (Kl. 327).
Getto Hans , Verw.Sekr . (Kl. 117).
Gibisch Karl , Verw .Sekr . (Kl. 121).
Heger Karl , Verw .Sekr . (Kl. 764).
Kirchner Leopold , Verw .Sekr . K(. 764).
Mik Josef , Verw .Sekr . (Kl. 764).
Pausa Karl Wilhelm , Verw .Sekr . (Kl . 764).
Richter Ludwig , Verw .Sekr . (Kl. 675).

LUDWIG GASSINGER
Einlagen —Bandagen—Prothesen

Weinmar Emil, Verw.Sekr . (Kl. 121).
Eigner Paul , Verw.Ob.Koär . (Kl. 119).
K a r a s e k Josef , Verw .Koär . (Kl . 764).
Lukesch Ludwig , Verw .Koär . (Kl. 764).
Radler Raimund , Verw .Koär . (Kl. 121).
Steininger Mathias , Verw .Koär . (Kl. 121).

Freyer Rudolf , Lehrer (Kl. 121).

Erhebungsgruppe;
Bogdanovic Viktor , Verw.Ob.Koär . (Kl . 375).

Leiter.
(12 Erhebungsorgane .)

Fürsorgeinstitute.
I. Bezirk : Innere Stadt . (U-24-4-47.)

Vstd .: Schmidhuber Rudolf , Rgs .R. i. R.;
Stellv .: Senhofer Josef , Friseur ; Schil¬
ler Siegfried , Gewerksch .Bmtr.

II. Bezirk : Leopoldstadt . (R-42-4-90.)
Vstd .: Fischer Ernst , Metallarb .; Stellv .:
Junghof er Franz sen., Bettwarenerz .;
Heller Hugo , Pens.

III . Bezirk : Landstraße . (U-15-5-78.)
Vstd .: Böhme Karl , Bmtr .; Stellv .: Dölzl
Max, Bgrsch .Dir.; D o r i n g e r Julius , Eisen¬
dreher.

IV. Bezirk : Wieden . (B-27-3-60.'
Vstd .: K r y s 11 Ferdinand , Kfm.; Stellv .:
Simon Gustav , Buchdruckmaschinenmeister;
H u b e r Julius , Insp.

V. Bezirk : Margareten . (B-27-0-88.)
Vstd .: Drögsler Hans , Bgrsch .Dir . i. R.;
Stellv .: Hermann Franz , Aufs .; Baum¬
gartner Franz , Insp . i. R.

VI. Bezirk : Mariahilf . (B-28-3-64.)
Vstd .: Henel Gustav , Konskr .A.Dir . i. R.;
Stellv .: Küblbäck Franz , Ind .Bmtr .; H o f-
s t e 11 e r Josef , Krkk .Bmtr.

VII. Bezirk : Neubau . (B-30-5-71.)
Vstd .: Zu 1e ge r Josef , Pvt .; Stellv .: Mau¬
rer Emil. JDr ., Rechtsanwalt ; G r o h Georg,
Hauptk .Dir. i. R.

VIIL Bezirk : Josef Stadt . (B-45-5-60.)
Vstd .: Fuhrmann Karl , Bmtr . i. R.; Stellv .:
S c h w e d a Klemens , Ob.Kntlor i. R.; Öster¬
reicher Alois , Dir . i. R.

IX. Bezirk : Aisergrund . (A-27-2-24.)
Vstd .: Schiller Julius , Kfm.; Stellv .: P r o-
k e s c h Franz , Rauchfangkehrermst .; S a b-
1i k Karl , Faktor i. R.

X. Bezirk : Favoriten:
Vstd .: Treiber Alois , Bmtr .; Stellv .: Gla¬
ser Franz , Pensionist ; Hofstadler Jo¬
hann , Fbkt.

XI. Bezirk : S i m m e r i n g. (U-ll -4-45.)
Vstd .: Hedorf er Florian , GR., Bmtr .; Stell¬
vertreter : Muhrhofer Rudolf , Lagerhit .;
T r e p u 1k a Hans , OL.

Geschäft : VIII . Blindeng. 20, Tei.A-2i-8-99
Betrieb : VHI. Pfeilgasse 51, Tel.A-26-7-62
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ALOIS BARTL
FLEISCHHAUER UND SELCHER

Lieferant der
Humanitätsanstalten Wiens

WIEN VII.
ZIEGLERGASSE 4 (TEL . B-36-7-57)

Gemüle-
Verkäufsgenollenlchaft

Wiener Gärtner
registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
Wien III. Guglgasse Nr . 6
Tel . B-52 -704
Tel . R-10-3 -31

JOSEF
HOSNEß
Wien VI.
Gumpendorferstr. 34
TelephonB-22.007
Lieferant der Kranken¬
häuser und Spitäler , Ho¬tels und Restaurants
sowie großer Institute.
Kontrahent der Gemein¬
de Wien.

KARLKODOn
RUDOLF HOZLIK

LASTAUTO-TRAN S-
PORTUNTERNEHMUNG

XXI. ODENBURGERSTR. 198

TELEPHON:A-60-2-26

Schaumann Wollindustrie
Korneuburg Gesellschaft m. b. H.
Erzeugung aller Arten Lieferungstuche , Konfektionsstoffe,Lodenstoffe und Wolldecken . Fabriksbestand seit 1828.

FABRIK : Korneuburg , Telephon Nummer 1
EVIDENZBÜRO : Wien I. Neutorg . 16, Tel . U-22-1-98

Aufzüge für Personen , Lasren und Speisen

Dorfstetter & Löscher
Alleininhaber A. Dorfstetter

Wien V. Fendigatse Nr. 7
Reparaturen , Revisionen , Instandhaltungen prompt und billig.
Offerle kostenlos ■ Telephon A-38-0-38 , A-35-903 , R- 13-6- 72

Raum für Anmerkungen
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XII . Bezirk : M e i d 1i n g. (R-31-1-45.)
Vstd .: Reismann Edmund , GR.; Stellv .:
Heinz Rudolf , Ind .Ang.; B r a ß 1e r Karl,
tchn . Verw .Insp.

XIII . Bezirk : Hietzing . (R-30-3-32.)
Vstd .: Mager Hermann , Krkk .Bmtr .; Stellv .:
Mittermüller Raimund , Postspark .Insp.
i. R.; K e p n i k Josef , Bb.Pens.

XIV. Bezirk : Rudolfsheim . (R-35-2-58.)
Vstd .: Cemernjak Karl , OL.: Stellv .: K o-
hout Josef , Drechsler ; Ottmann Leopold.Pvtbmtr.

XV. Bezirk : Fünf hau 8. (R-38-4-71.)
Vstd .: Albrecht Georg , Metallarb .; Stellv .:
Steuber Josef Albert , Jalousienerz .;
K r i t s c h Franz , Hutmacher.

XVI . Bezirk . Ottakring (B-34-1-21.)
Vstd .: Fleck Franz . Stereotypeur ; Stellv .:
Poyer Franz , Fachlehrer : H ö t z 1 Otto,
Bildhauer.

XVII . Bezirk : Hern als . (A-28-3-70.)
Vstd .: Haynie Josef , Faktor ; Stellv .: B e y-
erl Leopold , PostADir . i. R.: Zednik Adal¬
bert , Schuldir.

XVIII . Bezirk : W ä h r i n g. (U-23-8-73.)
Vstd .: Reithofer Karl , Tel .Ob.Werkmstr .;
Stellv .: Z e m a n n Josef . Bgrsch .Dir . i. P .;
Eisenbeißer Adolf . Ob.Insp . i. R.

XIX. Bezirk : D ö b 1i n g. (B-10-2-42.)
Vstd .: Bauer Karl . Tischler ; Stellv .: Ed er
Theodor , Bgrsch .Dir . i. R.; Grill Barbara.
Pvt.

XX. Bezirk : Brigittenau . (A-41-3-52.)
Vstd .: Schnaider Rudolf . Pvtbmtr .; Stell¬
vertreter : Ma c h e k Josef , Schlossergeh .; Z e-
z u 1k a Franz . Lagerhalter.

XXI. Bezirk : Floridsdorf . (A-60-1-64.)
Vstd .: Rinesl Josef . B.Bahnbmtr . i. P .; Stell¬
vertreter : Scherv Josef , Zeitungsexp .;
Seichter Josef , ÖL. i. R.

Magistratsabteilung 9.
Wohlfahrtsanstalten.

Wien , L, Rathausstraße 9. 2. Stock . (A-23-500 u.
A-28-500. Auskünfte Kl. 370, weitere Nr . 368. 372,
375. 377. 412. 539. Betriebsbuchhaltung : Kl. 374,

' 428, 429. 570 u. 697.)

Wilhelm Friedrich , JDr ., Mag.R. (Kl. 369).
Parville Rudolf , JDr ., Mag.Sekr.
Stein Marianne , UMDr. (Kl. 352).
Witt Erich . Dions.R. (KL 373).

Versorgungsanstalten der Stadt Wien.

Versorgungsheim der Stadt Wien.
Lainz , 13/1, Versorgungsheimplatz 1. R-39-5-95

Serie (5448 Betten ).

Direktor:

Herz Bela Alexander , UMDr., Rgs .R., Univ.-Lektor.

Primarärzte:

Zeller - Zellenberg Hugo , UMDr., Vrstd . d.
Belagsabt.

Piringer Felix , UMDr., Vstd . d. 2. med. Abt.
K u s Franz , UMDr., Vstd . d. 3. med. Abt.
Palla Anton , UMDr.
Grubmüller Josef , UMDr.
Salzbauer Stefan , UMDr.
Korb Ernst , UMDr., Ltr . d. Geistessiechenabt.
Kren thaller Josef , UMDr.
Pappen he im Martin , UMDr., Univ.Prof ., Vstd.d. neurol . Abt.
Kiihnel Leo. UMDr., Vstd . d . 5. med. Abt.
Müller - Deham Albert , UMDr., Univ.Prof .,

Vstd . d. 4. med. Abt.
Arnstein Alfred , UMDr., Vstd . d. 1. med. Abt.
S e y f r i e (1 Jakob , UMDr., Ltr . d. Aufn .Abt.
Lehmann Hans , UMDr.. Vstd . d . chir . Abt.

Ordinationsärzte:
Grünspan Betty , UMDr.
Popper Gusty , UMDr.
Scheid Gisela . UMDr.
Stern Albert . UMDr.

Anstalts -Oberärzte:
Lasch Fritz , UMDr.
Grünwald Karl , UMDr.
Pfeiler Richard , UMDr.
Po h rille Heinrich , UMDr.
Dimter Rudolf . UMDr.

Verwalter:
Posch , Maximilian , Rechn .R.

Abteilungsvorstand:
Hof er Karl , Ob.Sen.R. (Kl. 048).

Zugeteilt:
Schramm Ludwig . Mag.R. (Kl. 371).
S c h w e t z Robert , JDr .. Mag.R.

Technischer Betriebsleiter:

G 1i n g a r Hans , St.BauR.

SPORT ' MARATHON (Lamberg & Mendl)
Wiens modernstes Sporthaus ♦ Bringt alles für jeden Sport

Eigene Erzeugung — Billig und doch sportgerecht — Rabatt für Gemeinde -Angestellte
WIEN , 1. BEZIRK , FRANZ JOSEFS -KAI NR . 7 - TEL . R-22-4-87
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Behördl. Städt - konz.
Brunnenmeister
Franz Deckelmann
XXI . Oonaufelderstr . 2x3

Telephon R-44 6-35

OTTO WEISER
LICHTPAUSE- und LICHTPAUSE¬

DRUCKANSTALT
Erzeugung lichtempfindlicher Papiere
Alle Arten von Lichtpausen werden prompt

angefertigt

WIEN VI . Mollardgasse 85 a
Tel . B-28 - 4 -69 LinkeWienzeile178

Wiener
Miiclwerweriung
Anton Schneider
vorm. I. Mariahilfer Molke-ii
Wien Vl. igidig . 7—10

Telephon B-29-1-44

Erstklassige Milch- und
Molkereiprod. 12 Jahre
Lieferant der Wök. Vor¬
zugspreise für Spitäler

und Anstalten.

Jede Rauarlieit!
A. ALPHAßT &A. WAGNER
Architekten , Stadtbaumeister und Betonbau-
Unternehmung

Wien IX . Porzellangasse 45
Fernsprecher A-l 1-1-47
Klosterneuburg , Medekstr . 23
Fernsprecher 1253

F6RDinflflD ZflK
Wien IX. Pelikangasse Nr.12
TelephonnummerA-22-2-99

l|
Eigene Erzeugung von
zahnärztlichen und Opera-
tions-Einr chtungen für Arzte

und Spitäler

Raum für Anmerkungen
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Versorgungshaus Baumgarten , 13.,
Hütteldorferstraße 188. — U-33-4-35. Für 1109

Pfleglinge.

Verwalter:
L a i n e r Eugen , Ob.Rechn .R.

Primararzt:
Pöchmüller Mathias , UMDr.

Versorgungshaus Meldemannstraße.
20., Meldemannstraße 25/29. A-47-307. Für 723

Pfleglinge.
Verwalter:

Wegenstein Franz , Verw.Sekr.

Angegliedert:
Versorgungshaus Leopoldstadt , 2/1.

Im Werd 19. B-48-7-92.

Versorgungshaus Rochusgasse , 3.,
Rochusgasse 8. B-55-9-12.

Versorgungshaus Martinstraße , 18..
Martinstraße 92. B-44-8-81.

Versorgungshaus in Liesin g, T. Atz.
413. Für 713 Pfleglinge.

Verwalter:
F i n k e Heinrich , AmtsR.

Primararzt:
Welt er Alfons . UMDr.

Versorgungshaus in Mauerbach (T. 6).
Für 743 Pfleglinge.

Verwalter:
M i h a 1y Hans , Verw .Sekr.

Primararzt:
Speneder Josef , UMDr.

Versorgungshaus in St . Andrä a. d.
Traisen . (T. Herzogenburg 11). Für 290 Pfleg¬

linge.
Verwalter:

Brunn huber Josef , Rechn .R.
Primararzt:

Walter Friedrich , UMDr.

Obdachlosenheim der Stadt Wien.
Heim I, 10., Arsenalstraße 9 (Gänsbachergasse 3).

U-40-1-99, nach 17 Uhr U-48-5-18.
Heim II , 10., Schoberplatz 1. U-47-3-34.
Heim EU, 10., Alxingerstraße 97/103. R-13-0-91.

Verwalter:
Decker August , Ob.AmtsR.

Jugendfürsorgeanstalten.
A. Anstalten zur vorübergehenden Unterbringung.
Kinderübernahmsstelle (Heim). IX/1,
Lustkandlgasse 50. A-18-5-60—62. A-18-1-90 und

A-18-1-91.
Direktor:

Kundi Leo, Ob.Rechn .R.

Zentralkinderheim , XVIII/1 , Bastieng . 36
bis 38. A-28-3-37 (Direkion ), A-28-3-38 (Zentrale ),
A-28-3-39 (Küche und Wäscherei ). — Mit 186 Bet¬
ten für Mütter und 542 Betten für Kinder einschl.

der Abt . für geschlechtskranke Kinder.
Direktor:

R i e t h e r Gustav , UMDr., Ob.Med.R., Pr .Arzt.

Primarärzte (UMDr):
Z a r f 1 Maximilian , Privatdozent,
Pavlowsky Eduard,
Weiß Friedrich,
P 1e v 1 Franz,
R i e d 1e r Hilde.

Verwalter:
Mika Ferdinand , Ob.Rechn .R.

G^O#ÄDI(/M
0STERR. ERZEUGNIS.

Kompresse-Trinkapparat-Kurbad
IN NORMAL- u.SPEZI ALDOSIERLING

bei RHEUMATISMUS,GICHT, ISCHIAS NEURALGIENcu
IN ALLEN APOTHEKEN . LITERATUR u.PREIS LISTEN DURCH
TREIBACHER CHEM.WERKEA.G.WIENviii.albertplatz 1

Un .6Iltt ) Gt ] Flieh infolge des großen Nährwertes für Humanitätsanstalten ist
» ZOHNER 8 KAFFEE - EXTRAKT

Inhaber Postulka & Comp.
Kontrahent der Gemeinde Wien Wien X . AfSenal - Tel . U ' 42 - 3 - 79
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Privat -Krankenanstalt »Confraternität«
mit Röntgeninstitut

Wien , VIII , Skodagasse 31 ■ Telephone : B-44 -0 -71, B-44 -0 -94
Errichtet im Jahre 1745. Gesamtbelag 60 Betten , kleiner und
großer Operationssaal mit modernster Einrichtung . Wegen
seiner günstigen Lage in unmittelbarer Nähe der Kliniken von
den Herren Aerzten mit besonderer Vorliebe in Anspruch ge¬
nommen . Aufnahme finden nur Personen , die einer chirurgi¬
schen oder operativen Behandlung bedürfen . Freie Aerztewahl!

Raum für Anmerkung

ZAVADIL & LÄNGS
Kupfer -Kesselschmiede,

Apparate und Rohrleitungsbau

Wieniii .Landstr .Hauptstr .97 Tel .U-15-0-31

Zahnärztl.u.zahntedin.
Einrichtungen und

Materialien
liefert

Fischer&Pfraper
Dentaldepot

Wien VII.
Neustiftgasse 137
Telephon B-37-2- 55

Ing . Josef

Hejduk
IX. Koling . 7
Telephonnummer : A-19-4-68

fronongrund,Porl ^rnn(
Gr nndicr mittel

„DÜKOHL"
Abbeizmittel

Spritzapparate

Die

betriebssicheren

Schnellastwagen

und Autobusse

Erste Schattauer
TonwarenfabrlksA. G.
vormals C Schlimp

Wien I. Seilergasse 14 - Tel. R-27-201

Schattauer Klinkererzeugnisse,
Straßenpflaster ,Trottoirplatten,
Fußbödenu. Wandverkleidungen
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Kinderheim Wilhelm inenberg , XVI/1.
Savoyenstraße 2, B-45-3-87.

Kinderheim Dornbach . XVII .. Dombacher¬
straße 53, A-22-0-15.

Direktor:
Baumgartner Josef , Ob.Rechn .R.

Erziehungsanstalt Kloster neuburg,
Martinstraße 56 (T. Klosterneuburg 11—14). Für

150 Mädchen.
Direktor:

Schwirtlich Ferdinand.

B. Anstalten zur dauernden Unterbringung.
Waisenhaus Hohe Warte , XIX/1, Hohe

Warte 3, 5 u. 8. B-ll -3-16. Für .310 Zöglinge.
Direktor:

Bock Karl.

Wiener Landes - Erziehungs anstatt
Eggen bürg , Eggenburg . Tel . 6. Für 534 Kna¬

ben und männliche Jugendliche
Direktor:

H e e g e r Johann.
Verwalter:

Schneider Karl , Rechn .R.

Lehrlingsheime.
Das Lehrlingsheim Josefstadt . VIII .. Josef¬
städter Straße 95/97 (200 Zöglinge ), steht unter der
Verwaltung der Lehrlingsfürsorgeaktion des Bun¬

desministerium für soziale Verwaltung.

Krankenanstalten der Stadt Wien.
Krankenhaus der Stadt Wien in
L a i n z, XIII/1 , Wolkersbergenstraße 1. Mit
1217 Betten in 3 medizinischen Abt ., 1 Abt . für
Krankheiten der Harnorgane , 1 chirurgische Abt .,
1 Abt . für Haut - und Geschlechtskrankheiten,

1 Abt . für Augenkrankheiten , 1 Abt . für Frauen¬
krankheiten , 1 Abt . für Nasen -, Ohren- und Kehl¬
kopfkrankheiten , 1 Sonderabteilung für Stoff¬
wechselkrankheiten , 1 Sonderabteilung für Strah¬
lentherapie . — 1 Institut für Röntgenuntersuchung
und -behandlung , 1 Institut für physikalische Heil¬
methoden , 1 path .-anat . Institut , 1 serodiagnosti¬

sche Ilntersuchungsstation . — (R-39-5-30.)
Direktor:

Baumgarten Arnold , UMDr.. Hofrat , San .R.

Primarärzte (UMDr.):
R e i 11 e r Karl , Univ .Prof ., San .R., Vorstand der

I. Abteilung für innere Krankheiten;
Z a f f r o n Josef Karl , Vorstand der II . Abt . für

innere Krankheiten;
Kroiß Friedrich , Vorstand der Abteilung für

Krankheiten der Harnorgane;
Kren Otto . Univ .Prof ., Vorstand der Abteilung

für Haut - und Geschlechtskrankheiten;
K e i 11e r Heinrich . Univ .Prof ., Vorstand der Ab¬

teilung für Frauenkrankheiten;
Mayer Otto , Univ .Prof ., Vorstand der Abteilung

für Nasen -, Ohren - und Halskrankheiten;
Noorden Carl , Geh. Med.R., Univ.Prof ., Vor¬

stand der Sonderabteilung für Stoffwechsel¬
krankheiten , Ernährungsstörungen und diäte¬
tische Heilbehandlung;

Schön bauer Leopold , Univ.Doz., Vorstand der
chirurgischen Abteilung;

Schönfeld August , Vorstand des Instituts für
physikalische Therapie;

E r d h e i m Jakob . Univ.Prof .. Prosektor.

Fachärzte (UMDr.):
Maier Emil , Schloß Wilhelm.

Abteilungsassistenten (UMDr):
Pascher Josef , B s t e h Otto,
Gor litzer Viktor,
Kenner Anton,
Markus Friedrich,
Singer Rudolf,
Wellisch Erich,
Chwalla Rudolf,
L ö w - B e e r Leo,
Neuffer Hans,

Mttll er Hans,
R e i c h e 11 Otto,
Me 1c h a r t Franz,
Steiner Karl,
Hawlisch Franz,
Schuster Johann,
Teichmann Max,
Weiß Karl.

/T \ beiRHEUMATISMUS,GICHT,ISCHIAS,NEURALGIENetc
OSTERR <k(L/ > ERZEUGNIS in allen Apotheken , literaturu .preislisten durch
_ TREiBACHER CHEM,WERKEA.G.WIENviii.albertplatz t

UnGIltbGhrlich infolge des großen Nährwertes für Humanitätsanstalten ist

» ZOHNER 8 KAFFEE - EXTRAKT
Inhaber Postulka & Comp.

Kontrahent der Gemeinde Wien Widl X . Arsenal - Tel . U ' 42 - 3 - 79
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Unseren Lesern bestens empfohlen:
das seit 100 Jahren bestehende Bank - u. Wechselhaus

Schelhammer &Schattera
Wien ff. Stephansplatz 11

Fernsprecher : U-23-2-45 , U -20- 1-22, U-25-4-81
Das größte Losgeschäft Österreichs

Geschäftsstelle der Klassenlotterie (um die Ecke ) , I . Gold¬
schmiedgasse 2, Fernsprecher U - 22-0- 41
Filiale Hietzir .g , XIII . Hadikgasse 60a , Fernspr .R - 30-0-76

Klassenlose zu allen Ziehungen
Ausgabe von Promessen auf Baulose
Verkauf von Staatslosen und sämtlichen Gelegenheitslosen
Durchführung aller in das Bankfach einschlägigen Geschäfte

Franz Haiti
■ ■ ™ ™ • ■ \ II, B VnflPvornia .s A. Hofbaaer ' s Neffe

& Kud . HammerschmidtEier-u.Butter-
Grofihondluns

Wien XIII.
Anschützg . 28
Telephon R -31 - 5 -66

Wien I.
Zentralfischmarki;
A-40-4- 71, A-46-4-70 , A-42-3-46

Raum für Anmerkungen

J. B. Marsano 's Sohn
IMPORT EXPORT FABRIKATION
Niederlage , Detail - und Engrosverkauf:
Wien VI. Linke Wienzeile Nr. 12
Telephon A-33-4-83

Büro , Expedit und Lager:

Wien IV. Kettenbrückengasse Nr. 22
Telephone B-24-4-52 , B-24-4-60

Chemikalien , Drogen,
Materialien f(lr Gewerbe und Industrie sowie alle einschlä¬

gigen Produkte

Wl LHELM
Chemische Fabrik

N E U B E R Ä. G.
Wien VI. Brückengasse 1, Tel . B-27-5-85 Serie

MAG Gl Würze
Die billigste im Gebrauch!
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Sekundarärzte (UMDr.)
Elb Philipp , Steiner
R o i d e r Siegfried,
K u e h n e r Karl,
Wachtier Walter,
Kopetzky Peter,
Müller Walter,

i Ernst,
D o s t a 1 Otto,
Rappaport Ernst,
Goldsmann Herbert,
Kern Wilhelm,
Hatschek Otto,
TZ o TV, v, n 1

juiier walter , jiatscneK uuo,
Bricht Stefan , K a m p e 1 Richard,
Nußbaum Friedrich , Weindling Emmerich,
Schlesinger Benno , Hermann Ernst,
Stern Heinrich , V i o 1i n Karl,
P e s c h e k Gottfried , Wentsch Kurt,
Baumgartner Otmar , Z i e g 1e r Erich,
Heilig Walter , Reiner Herbert,
D i m t e r Rudolf , Lindenfeld Erwin,
Nußbaum Simon, Schlosser Max,
Rosenfeld Julius , W e i ß b e r g Berthold,
Weiß Marceil , Weißmann Emmerich,
Hauer Artur , Werner Anna,
H o r r a k Rudolf , Weiß Hans,
Wasserburger Karl , S t e i n b e r g Beatrice,
K r z i z e k August , Jerusalem Fritz,
Grünberg Richard , H a r 11 Johanna,
B e r z e 11e r Arpad , T h u m i m Maximilian.

Verwaltung:
Baumgartner Rudolf , Ob.Rechn .R.

Die Seelsorge wird von 3 Weltpriestern ver¬
sehen.

Die Wartung der Kranken wird teils durch
die Kongregation vom 3. Orden des hl. Franzis¬
kus , teils durch weltliche Krankenpflegerinnen be¬
sorgt . — Besuchsstunden (Montag und Freitag aus¬
genommen ) von 14—>£16 Uhr.

Kinderkrankenanstalten.
L e o p o 1d s t ä d t e r Kinderspital der
Stadt Wien , H/1, Obere Augartenstraße 26

bis 28. (Mit 137 Betten .)
Ärztlicher Leiter und praktischer Arzt der internen

Abteilung : P a s s i n i Fritz , UMDr.
Praktischer Arzt der chirurgischen Abteilung:

E g g e r Gustav , UMDr.; Abt .-Assistent:
Lesigang Walter , UMDr.

Sekundarärzte (UMDr.): Langer Marianne;
Sole Alphons ; Kurz Olga.

Facharzt (UMDr.): Kaulich Richard . Röntgen-
facharzt : Freund Leopold , UMDr., Univ .-
Prof . — Verwalter : Zahn Karl , Rechn .R. —
A-41-5-53.

Mautner - Markhof ' sches Kinde rspi-
tal der Stadt Wien , III ., Baumgasse 75. (Mit
200 Betten .) Mit einem Isolierpavillon für an
Scharlach erkrankte Kinder und einem Pavillon

für an Diphtherie erkrankte Kinder.
Ärztlicher Leiter und praktischer Arzt der chirur¬

gischen Abteilung : Salzer Hans , UMDr.,
Univ .Prof.

Praktischer Arzt für interne Krankheiten : Nobel
Edmund , UMDr., Univ .Prof.

Assistenzärzte (UMDr.): Bäsch Felix ; Langer
Max.

Sekundarärzte (UMDr.): Neumann Anna;
C i t r o n Rosa.

Fachärzte : Freund Leopold , UMDr., Univ .Prof .;
H o f m a n n Lothar.

Prosektor : L ö f f 1e r E., UMDr. Verwalter : Mahr
Johann . — U-12-0-8Ö, U-12-0-81.

Karolinen - Kinderspital , IX/1 . Sobieski-
gasse 31 (verwaltet von der Stadt Wien ). (Mit

120 Betten .)
Direktor : Knöpfelmacher Wilhelm , UMDr.,

Univ.Prof.
Assistent : Reiter Fanny , UMDr.
Sekundarärzte (UMDr.): Wallis Kurt ; Hacker

Eduard ; F e 1k 1 Helga.
Facharzt : Bar wich Max, UMDr.
Verwalter : Frost Adolf, UMDr.. Reehn .R, —

A-18-5-60 Serie.

Entbindungsheim der Stadt Wien
(Brigittaspital ), XX., Stromstraße 72. (Mit
125 Betten .) Mit 1 gynäkologischen und 1 geburts¬

hilflichen Abteilung.
Ärztlicher Leiter : Graf Raoul , UMDr., praktischer

Arzt.
Assistenten : Bergglas Bernhard , UMDr.; D i n-

h o b 1 Hans , UMDr.
Sekundarärzte (UMDr.): Grauberg Majer ; Neu-

walder Herbert ; Scharman Michael:
Vogel Siegfried : K r z i z e k August ; Elb
Philipp.

Facharzt : Holländer ' Rahel , UMDr.
Verwalter : Kornherr Franz . Rechn .R. —

A-47-1-66, A-47-0-64.

Mahiproduktcn -Handels -A .-G.
Wien II. Praterstr . 29 Telephon R-48 -5-90

empfiehlt ihr stets reichhaltiges Lager erstklassiger in - und ausländischer Weizen - und Roggenmehle.

UüGIltbGhrlich infolge des großen Nährwertes für Humanitätsanstalten ist

» ZOHNER 8 KAFFEE - EXTRAKT
Inhaber Postulka & Comp.

Kontrahent der Gemeinde Wien Widl X . ArSSHäl - Tel . U - 42 - 3 - 79
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RADIO
alle Typen und Bestandteile nur bei

Radio ' Schlanger
WIEN IX . PORZELLANGASSE 26
TEL . A- 16- 3 - 22
Kreditverkauf - Bei Kassaverkauf Babatt

HOLZTRÄNKUNG FRIEDRICH
HiMoIG. DEIML
WIEN I.
Elisabethstraße 22
Telephonnummer B-26-3-76

StadtzimmermeistGr
Handelsgericht !, beeideter

Sachverständiger

Holzpflasterungen
Leitungsmaste
Schwellen
Kaltasphalt

„Gerassol"

tferkplatz und Sägewerk
XIII/, , Auhofstr . U

Telephon R-35-1-92

VEREINIGTE CHEMISCHE FABRIKEN
Kreidl , Heller & Co.

Wien XXl. Sebastian Kohl-Gasse 3/9

Raum für Anmerkungen

GESUNDund SCHLANK|
durch■SEI!

Vorzüglicher Ersatz
fürZUCKER
für

DIABETIKER
und

FETTLEIBIGE

UBERALL ERHATLICH
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Heil- und Pflegeanstalten der Stadt Wien fUr
Geisteskranke.

Wiener Landes - Heil - und Pflege¬
anstalt „Am S t e in h o f".

Wien , XIII/2 , Baumgartner Höhe , U-33-5-45 Serie.
(Normalbelag 3700 Betten .)

{Aufnahmsbezirk : Die Wiener Gemeindebezirke
und die Wiener Bahnhöfe hinsichtlich der daselbst

aufgegriffenen Geisteskranken .)

Direktion:
Ma u c z k a Alfred , UMDr., LSR ., Dir.
B r u h a Franz , UMDr., DoinsSekr.

Heilanstalt für Frauen.
(UMDr.):

P a w 1i c k i Leopold , Primarius , Abteilungs¬
vorstand,

S e y k Edmund , Ord.,
Frank Klara,
Guttenberg Emil,
Grauer Regine,
Mannheim Lucie.

Heilanstalt für Männer.
(UMDr.):

Sterns Oskar , Primarius , Abteilungsvorst.
K r u t i n a Fritz,
Eisenthal Julius,
Morgenstern Maria.

Pflegeanstalt für Frauen.
(UMDr.):

Bauer Ferdinand , Primarius,
S c h u 1h o f Friedrich , PHDr ., Primarius,
W e i t z Sala.

Pflegeanstalt für Männer.
(UMDr.):

H u b e r Alfons , Primarius , Abteilungsvorst.
Kryspin - Exner Wichard , Primarius,
Flamm Hermann,
Baader Maria Ida.

Trinkerheilstätte.
(UMDr.):

Gabriel Ernst . Primarius , Abteilungsvor-
N o v o t n y Siegfried.

Zahnambulatorium.
01 e s k e r Leopold , UMDr.

Röntgeninstitut.
Kraft Friedrich , UMDr.

Prosektur.
L off ler Ernst , UMDr.. Primarius , Prosektor.

Apotheke.
Me i ß 1 Rudolf , M. Ph ., Prov.

Seelsorge.
Gutmandelberger Anton , Wpr.

Verwaltung.
T Ii ü r m e r Rudolf , Ob.Rechn .R., Verwalter.
Besuchszeit : 14—%16 Uhr. ausgenommen

Montag , Mittwoch und Freitag.

Wiener Landes - Heil - und Pflege¬
anstalt in Ybbs a. d. D.

Normalbelag 1600 Betten .)
Direktor:

1' a 11 i s Franz , UMDr.

Ärzte (UMDr.):
P 1e n k Gustav , Primararzt;
Fischer Ernst , Primararzt;
B u r i a n Maria , Primararzt;
Lustmann Osias, Primararzt.

Verwalter:
H e i n d 1 Anton , Ob.Rechn .R.

Lungenheilstätten.
Lungenheilstätte „B,a u m g a r t n e r
Höhe " der Stadt Wien , XIII ./2, Sana¬
toriumstraße 2. (380 Betten für Frauen und
140 Betten für Kinder .) U-35-4-39, U-31-4-56.

Direktor und praktischer Arzt:
Poindecker Hans , UMDr.

Verwalter:
Bayer Engelbert , Rechn .R.

Kinderheilanstalt Bad Hall , Oberö.ster-
reich . 176 Betten (24 Frauen und 152 Kinder ).
Verwalter : L a e t z i g Friedrich , Verw.Sekr.

Kinderheilanstalt Sulzbach - Ischl,
Sulzbach bei Ischl , Post Laufen , Oberöster¬
reich . 78 Betten (männliche Pfleglinge ), der¬
zeit nicht in Betrieb.

Kindererholungsheim Lussingr and e,
Lussingrande , Italien . 80 Kinder im Sommer
und 70 Kinder im Winter (Mädchen ), derzeit
nicht in Betrieb.

UnGntböhrlich infolge des großen Nährwertes für Humanitätsanstalten ist

» ZOHNER 3 KAFFEE - EXTRAKT
Inhaber Postulka & Comp.

Kontrahent der Gemeinde Wien WleH X . AfSeHal — Tel . U42 - 3 -79
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Architekt und Stadtbaumeister
HEINRICH ZIPFINGER
Tel. R-30-1-11 Wien XIV. Pfeifersasse6 Tel. R-35-2-67
Hoch- und Eisenbetonbauten , Wohnhäuser , Geschäftshäuser,

Villen , Umbauten , Adaptierungen , Renovierungen.
Entwürfe und Voranschläge prompt.

Franz Bobek
XIII . Meiselstr . 71, XIII . Sebastian Kelch -Gasse 9

Telephon Nr . U-35-2-18
Bautischlerei
Spezialist in Stiegengriffen u . Leitern

Spezlalunternehmung für
Brunnenbau , Tiefbohrungen

Rnton Rabl ' s flachfolger
Ing . Oswald Röhrer

Wien XVIII , Th ereilen g a HC 43 4A ■ Fernruf A -28 -3 -55
Gegründet 1845

Erste Knie - und Blechröhren -Fabrik

HCH . BERTRAMS
Wien XX. Handelskai 100

W. MEGERLE
Lackfabriken u. Rivalinwerke

Zentralbüro und Fabrik:

WIEN XXI.
Christian Badier-Irasse35-37
Telephonnummer : A-60-0-20Großbetriebe

für sämtliche

Spezial-
Industrie- und
Gewerbelacke

Zweigfabriken:

Friedberg (Hessen)
Milano, Budapest

Raum für Anmerkungen
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Kinderheilanstalt San Pelagio , Ro-
vigno (Istrien ), Italien , Venetia Giulia.
380 Kinder.
Direktor : Med.Dr . Z a d r o Enoch.

Zentraglmagazin des Wohlfahrtsamtes , XIII/5.
Hütteldorfer Straße 188, U-32-0-32.

Beratungsstelle für Nerven - und Gemütskranke,
I., Rathausstraße 9, 1. Stock , A-23-500, A-28-500,

Kl . 362.

Fachkurse des Wohlfartsamtes.
Kurse zur Ausbildung - und Fortbildung der beruf¬
lichen und ehrenamtlichen Organe der Armen - und
Wohlfahrtspflege , insbesondere ein zweijähriger
Fachkurs für Jugendfürsorge (VIII ., Schlesinger-
platz 5); zweijährige Bildungsanstalt für Kinder¬
gärtnerinnen (XII ., Dörfelstraße 1); Erzieherfach¬
kurse ; Krankenpflegeschule mit drei Jahrgängen
und einem einjährigen Fortbildungskurs (XIII .,

Jagdschloßgasse 19). — R-39-5-30.

Blätter für das Wohlfahrtswesen.
Herausgegeben von der Gemeinde Wien . Schrift¬

leitung : XVIII ., Theresiengasse 37, A-28-4-12;

Schriftleiter:
Kainei Franz , JDr ., Ob.Mag.R.

Sonstige Anstalten.
Institut für Krüppelfürsorge , IX .,

Borschkegasse 10; derzeit nicht in Betrieb.

Magistratsabteilung 11.
Invalidenfürsorge.

Wien , VIII ., Josefstädter Straße 39, A-27-5-75 Ser.;
Büro des Einstellungsausschusses und Arbeitsver¬
mittlung : XII/1 , Niederhofstraße 41, R-35-0-92 u.

R-35-0-93.

Abteilungsvorstand:
Liebl Hans , JU . u. Ph .Dr ., Ob.Mag.R.

Zugeteilt:
B o g n e r Georg , JDr ., Mag.R.;
Landskron Wilhelm , JDr ., Mag.R.;
Probst Ferdinand , JDr ., Mag.Sekr.
St ei dl Albert , Amt .R.;
Trenkler Rudolf , Amt .R,

Magistratsabteilung 12.
Gesundheitsamt.

Wien , I., Rathausstraße 9 (A-23-500 u. A-28-500,
Einlaufstelle Kl . 310, weitere Nr. 355, 356, 359, 363,

364, 365, 366, 367, 694).

Abteilungs vorstand:
Gegenbauer Viktor , UMDr., Ob.Stadtphys.

(Kl. 309).

Zugeteilt:

W i e 1s c h Friedrich . UMDr., Stadtphys . (Kl. 361);
Pom er Josef , UMDr., Phys .R. (Kl. 360);
Redtenbacher Hans UMDr., Phys .R.
Schmitz Annemarie , UMDr., Phys .R. (Kl. 354);
C o r v i n Albert , UMDr., Ob.Bez.Arzt;
Gottlieb Karl , UMDr., Ob.Bez.Arzt;
D i r s c h m i d Ferdinand , UMDr., Bez.Arzt;
Krainz Anton , UMDr., Bez.Arzt (Kl. 362);
Krämer Arnold , UMDr., Bez.Arzt (Kl. 358);
K u d e 1k a Oskar , UMDr., Bez.Arzt.
Lande Ehrenfried , UMDr.. Bez.Arzt.
C e r a n k e Paul , UMDr.. Facharzt für amtsärztl.

Untersuchung (Kl. 355, 356);
Franz Moritz , UMDr.; prakt . Arzt , Jug .Arzt.
Kernmayer Josef , UMDr., Jug .Arzt.

Städtische Unfallfürsorge.
Neues Amtsgebäude , I., Rathausstraße 9, 1. Stock.
Ceranka Paul , UMDr.

Eheberatungsstelle.
I., Rathausstraße 9. 1. Stock (A-23-500, A-28.500,

Kl . 354).

Sprechstunden Dienstag und Freitag von 17
bis 18 Uhr.

Beratungstelle für Geschlechts¬
kranke.

I., Rathausstraße 9, 1. Stock (A-23-500, A-28-500,
Kl . 354).

Sprechstunden für Männer : Montag 18^ bis
19^ Uhr ; für Frauen : Donnerstag 18% bis 19J4
Uhr.

Trinkerfürsorgestelle.

L, Rathausstraße 9, 1. Stock (A-23-500, A-28-500,
Kl . 355).

Sprechstunden : Mittwoch 17 bis 18 Uhr.

Tuberkulosefürsorgestellen.

IL, Zirkusgasse 5. — V., Margaretengürtel 96. —
X., Staudiglgasse 14; Columbusgasse 32. — XL,
Simmeringer Hauptstraße 76. — XII ., Längenfeld-
gasse 50. — XV., Rosinagasse 4; Sorbaitgasse 3.
— XVI., Klausgasse 40. — XVII ., Rhigasgasse 4. —
XVIII ., Mollgasse 9/11. — XXL, Brünner Straße 29.

Q ?̂ 4£ ^ und andere
bewährte eil plftiniKinittPl süiüiÄîÄligßi

CllllUUJlUltlCI Dr Rauoenstrauch. Wien
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„JOSTRA"
Spezialfabrik für Gast- und Kaffeehaus-
Ab Waschtische
JOHANN STRIBERSKY , Wien XVIII.
Semperst.raße 19— Telephon A-ll -0-28

AUTO¬
WERKSTÄTTE
FRANZ DUHAN
Wien 3. Bezirk, Grasbergergasse 10
Zugang : Rennweg 108 — Telephon U-19-2-32

Masohinell modern ein¬
gerichtete Werkstätte
für Personen - und Lastwagen.
Eigene Zylinder -, Flächen -,
Rundschleiferei und Honerei.
Erzeugung von Ersatzteilen
sowie Übernahme von Dreher¬
und Fräserarbeiten für Auto-
und Maschinenteile zu den
kulantesten Bedingungen.

Raum für Anmerkungen
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Zentralaufna Ii mestelleder Gemein de
für Tuberkulose und Kurbedürftige.

XVIIL , Theresiengasse 37/39.
Fernsprecher : Ärztlicher Dienst B-45-1-60, ad¬

ministrativer Dienst B-45-3-75.

Sputum - Untersuchungsstelle.
IX., Währinger Straße 45.

Schulzahnkliniken.
Zentrale : IX., Ayrenhoffgasse 7. — IL, Kar¬
melitergasse 9. — III ., Hainburger Straße 68. —•
V.. Stöbergasse 16. — X., Uhlandgasse 1 a. —
XL. Herderplatz 1. — XII .. Singrienergasse 21. —
XIII ., Heinrich Collin-Straße 30. — XIV., Bene¬
dikt Schellinger -Gasse 1. — XVI ., Neulerchenfel¬
der Straße 52; Koppstraße 100. — XVIIL , Wei¬
marer Straße 8/10. — XIX., Heiligenstädter Straße
Nr. 82. — XX., Pöchlarnstraße 10. — XXL,

Brünner Straße 29.

Quarantänestation.
X., Arsenalstraße 7.

Desinfektionsanstalten.
X., Arsenalstraße 7. — XVII ., Gilmgasse 19;

Notspitäler.
Epidemiespital , XII ., Wienerbeigstraße 8. — Epi¬
demiespital an der Triester Straße (Franz Josefs-

Spital ).

Augenärztliche Zentrale für Schul¬
kinder.

XVIIL , Theresiengasse 37/39.

Untersuchungsstelle des städt . Ge¬
sundheitsamtes.
IX., Sobieskigasse 31.

Blutgruppen - Untersuchungstelle.
L, Rathausstraße 9.

Stelle für Sport - und Körperkultur.
L, Rathausstraße 9.

Untersuchungsstelle für Blutsen¬
kungsreaktion nach Fahraeus.

L, Rathausstraße 9.

Wassermann - Station und Beratungs¬
stelle für Geschwulstkranke.

IX., Währingerstraße 39. — XVI., Hasnerstraße
Nr. 56 a.

Landessanitätsrat für Wien.
L, Rathausstraße 9.

Vorsitzender:
Dm ig Arnold , UMDr., HR., Univ.Prof.

Landessanitätsref erent:
Gegenbauer Viktor , UMDr.. Ob.Stadtphvs .,

Ob.SR.

Ordentliche Mitglieder (UMDr.):
Knöpfelmacher Wilhelm , Univ.Prof .;
Poindecker Hans , Direktor der Lungenheil¬

stätte Baumgartnerhöhe;
Reichel Heinrich , Univ.Prof ., Ob.SR.;
R e i 11 e r Karl Univ .Prof ., Primararzt;
Ma u c z k a Alfred , Direktor der Landes -Heil- und

Pflegeanstalt „Am Steinhof ";
Baumgarten Arnold , HR., Direktor des Kran¬

kenhauses der Stadt Wien;
Durig Arnold , Univ.Prof ., HR..

Delegierte der Ärztekammer (UMDr.):
Forschner Wilhelm , Ob.Med.R,;
Zimmer Arthur , Primararzt.

Magistratsabteilung 13.
Sanitätsrechtsangelegenheiten.

Wien , L, Neues Amtshaus . Ebendorferstraße 1
(Rathausstraße 14), 4., 5. u. 6. Stock (A-23-500 u.
A-28-500. Kl. 325. 382, 515, 518. 525, 531. 692,

Auskünfte Kl. 518).

Abteilungs vorstand:
Suttner Josef , JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 081).

Zugeteilt:
B 1a s 1 Richard . JDr ., Mag.R.
Wirth Martin , JDr ., Mag.R. (Kl. 485).
P ö g n e r Josef , JDr ., Mag.Sekr .;
K a r a s e k Heinrich , JDr ., Mag.Üb.Koär.
Warhanek Dorothea , JDr ., Mag.Ob.Koär.

Verpflegskostenstelle,
L, Ebendorferstraße 1 (Kl. 525).

Abteilungsvorstand:
Strubecker Oskar , Ob.Amts-R. (Kl. 525).

Zugeteilt:
Krug Friedrich , AmtsR . (Kl. 526).
Netreffa Otto , AmtsR.
Piwonka Hubert , AmtsR.
Weber Josef . AmtsR . (Kl. 530).

»APIS«Ges.m.b.H. Dentalunternehmen , Komm. -pharm . Industrie
Wien I . Getreidemarkt 14, Telephon B-26-1-87

Lieferant der Schulzahnkliniken
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Die schönsten und billigsten GrabsteinesommcR&weniGCR
bkwüiiiiiiihi .....^ ^ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmST6inm€TZm€IST€R

uiien
Ze nt ra Ie : XI. Zentralfriedhof, I.Tor, Tel. U-19-2-48
Filiale : XI. Zentralfriedhof, II. Tor, Tel. U-19-2 48
Niederlage : I. Schubertring 8, Tel. U-13-1-72
Fabrik : Hotjelsdorfa.d.Franz Josefs-Bahn, N.O. Tel. 2
= Eigene Steinbrüche =

.̂ ^ ^ ^ ■ Î ^ HH ^ ^ H^ BHIBIH ^ .

LEOPOLD

STERL
Fuhrwerks- und

Wirtschaftsbesitzer
Wien xxi 4.

Kngrnnerplaiz Nr.32
Kontrahent

der Gemeinde Wien

Tischlermeister
MICHAEL VACHA

SPEZIAL-
ERZEUCUNG

von Sesseln für Ar¬
beiter - und Kinder¬
heime sowie Ciast¬

un <1 Kalle eh äuser.

WIED Xll. Erlgasse 21

Kraft und Wärme
Gesellschaft für Zentralheizungs-, Lüftungs- und

sanitäre Anlagen m. b. H.

Wien Xll . Breitenfurterstraße 6
Tel . R-37 -0 -51

Wir bauen und projektieren nach den neuesten
Richtlinien der Wärmetechnik und Hygiene:

Zentralheizungen, Warmwasserbereitungs-, Ventilations-,
Wasserversorgung!- und sonstige wärmetethnisthe Anlagen

Grabsteine
L. Schaftner
Steinmetzmeister

u. akad. Bildhauer
Wien V.
Matzleinsdorfer Platz

Renovierungen
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a) Verpflegskostengebarung der öffentlichen
Krankenanstalten und Korrespondenzdienst (KL
530).

b) Verpflegskostengebarung für Irrenanstalten
(Kl. 531).

c) Verpflegskostengebarung für Krankenan¬
stalten der Stadt Wien (Kl. 515).

d) Erhebungsdienst (Kl. 527).
e) Transportkostengebarung für den städti¬

schen Sanitätsbetrieb (Kl. 527).
f) Verpflegskostengebarung für Versorgungs¬

anstalten (Kl . 325).
g) Zentralaufnahmsstelle für Kurbedürftige,

XVIIL , Theresiengasse 37—39, B-45-3-75 (admini¬
strativer Dienst ), B-45-1-60 (ärztlicher Dienst ).

h) Verpflegskostengebarung für Erziehungs¬
anstalten und Regreßreferat , IX ., Lustkandlgasse
Nr . 50 (Kinderübernahmsstelle ), A-18-5-60, Kl . 18.

Verpflegs - und Transportkostenverrechnung:
S i m m e r 1 Karl , Ob.Rechn .R. (Kl. 382 u. 529).

Magistratsabteilung 13 a.
Gemeindefriedhöfe.

Wien , XI/1, Zentralfriedhof , Simmeringer
Hauptstraße 234, 2. Tor , U-13-5-20 Serie.

Abteilungsvorstand:
Lasch Eduard , Ing ., Direktor der Städtischen

Leichenbestattungsunternehmung.

Zugeteilt:
Abel Karl , Ing ., Ob.Stadtbau -R.;
Ma n k e r Johann , Mag.-Sekr .;
P i c h 1e r Adolf , Ing ., Stadtbauinspektor;
Thiele Tobias , Ing ., Stadtbauinspektor;
P o m e i s 1 Franz , Ing ., techn . Ob.Insp.

Wiener Zentralfriedhof.
(U-13-5-20 Serie .)

Abel Kail , Ing ., Ob.Stadtbau -R., Verwalter.
P o m e i s 1 Franz , Ing ., techn . Ob.Insp.

Sonstige Gemeindefriedhöfe.
Kaiser - Ebersdorf (XL, Kaiser -Ebersdorfer

Straße K.Nr. 350, U-19-1-10).
S i m m e r i n g (XL, Unter der Kirche K.Nr. 597,

U-16-8-82).
Altmannsdorf (XII ., Altmannsdorf K.Nr . 206.

R-31-4-57).
Hetzendorf (XII ., Schlöglgasse 52, R-35-2-85).
Me i d 1i n g (XII ., Haidackergasse 154, R-31-4-75).

Verwalter : H a d r a b a Karl , Kzl.Ob.Koär.
Südwest - Friedhof (XII ., Hervikusgasse 44.

R-32-2-31). Verwalter : G a t s c h Karl , Kzl .¬
Ob.Koär.

Baumgarten (XIII ., Waidhausenstraße 52,
U-35-4-30). Verwalter : Kaiser Johann,
Verw .Sekr.

Hietzing (XIII ., Maxingstraße 15, R-34-0-34).
Verwalter : Kaiser Josef , Verw .Sekr.

Hütteldorf (XIII ., Samptwandnergasse 6,
U-35-300, U-37-9-18).

L a i n z (XIII ., Stranzenberggasse K.Nr. 137,
U-34-0-34. Verwalter : Kaiser Josef , Verw.¬
Sekr.

Ober - St . Veit (XIII ., Gemeindebergstraße
K.Nr. 344, R-35-3-17).

Ottakring (XVI., Galitzinstraße 5, U-33-0-10).
Verwalter : Aigner Ferdinand . AmtsR.

Dornbach (XVII ., Aiszeile , B-48-4-50).
H e r n a 1s (XVII ., Richthausenstraße 6, A-24-3-58).

Verwalter : H e r g e t h Karl , Verw .Sekr.
Gersthof (XVIIL, Möhnergasse 1, A-28-0-42).
Neustift am Walde (XVIIL , Pötzleinsdorfer

Höhe, B-10-3-66).
Pötzleinsdorf (XVIIL , Pötzleinsdorfer Straße

Nr . 100, B-10-3-66).
Döbling (XIX., Hartäckerstraße 65, B-14-5-64).
G r i n z i n g XIX., An den langen Lüssen 2,

B-13-4-24). Verwalter : Völkl Leander.
Heiligenstadt (XIX., Wildgrubgasse 4,

B-ll -700).
Sievering (XIX., Nottebohmstraße 51,

B-13-3-50).
Groß - Jedlersdorf (XXL. Strebersdorf er

Straße 4, A-60-9-28).
Leopoldau (XXL, Leopoldau ).
Kagran (XXL, Friedhofstraße , R-43-8-84).
Je dl es ee (XXL, Liesneckgasse 246, A-60-9-33).
Stammersdorf (Stammersdorf , Gerasdorfer

Straße 249, A-60-1-38). Leiter : He in schild
Josef.

Stadl au (XXL, Gemeindeaugasse , R-40-8-46).
Hirsch Stetten (XXL, Quadenstraße K.Nr.

135).
A s p e r n (XXL, Langobardenstraße K.Nr . 253,

R-43-4-76).
Strebersdorf (XXL, Langenzersdorfer Straße

Nr. 34).

Magistratsabteilung 14.
Sozialversicherung.

Wien , L, Wipplingerstraße 8 (Altes Rathaus ).,
U-21-1-55.

Abteilungsvorstand:
Neuhuber Adolf , JDr ., Ob.Mag.R.

Zugeteilt:
Scharnagl Johann , JDr ., Mag.R.
Schönbauer Ernst . JDr ., Mag.Ob.Koär.
S c h i m m e r 1 Erich , JDr ., Mag.Koär.

IPfinin in erstklassiger Qualität , auch auf Kredit , EDflNT f HfllflTfll
IlHUlU bei weitestgehendem Entgegenkommen . 1 UHllZr LH WH 1 HL I

I Wien VfL Neubaugasse 19, Telephon B-33-4-37 und Wien I. Helferstorferstraße 2, Telephon U-25-7-78 |
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Uiktor Stieber
Garten - und Parkbau

neuanlage von Gärten und Spielplänen

Raum für Anmerkungen

Wien
XIII. Fasholdgasse 1 • Tel . R-37-3-17
XIII. Braunschweigg . 28 •Tel . R-35-2-55

Fassadenausführung

JOHANN SÜSS
Stukkaturmeister

Spezialfirmen für Edelputz -, Fassaden -, Renovie-
rnngs -, Portal - und Stückarbeiten . Wien XVI.
Hettenkofergasse 26. Telephone U-30-5-29, B-48-3-43

Architekt

FRANZ SIESS
Stadtbaumeister

EisenkoDStrnktionswerkstätte, Bau- und Kunstschlosserei
Leopold Kopfiwa & Sohn

Wien X. Favoritenstraße 217 Int . Tel . R-13-1-42
Ausführung aller Eisenkonstruktionen , Schlosser -, Beschlag - und
Spenglerarbeiten . Spezialerzeugung : Stiegenanlagen , Wendel¬

treppen Proiii , .Rundum"

JUiet-lßossdiu^
Rofenbauer & Co*
tDicnlX.<&ornifon0o|fc3,(Cd.?t'21'1'44
Generalvertretung der Deutzen <5cnjglühli* t Buer

<5ef. m. b. f>., 6erlin O 17
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Arbeitsnachweis.

VI., Stumpergasse 10, B-25-306, A-35-3-50,
A-35-3-51.

Leiter : Gehrke Adolf , Ob.AmtsR,

Abteilungen:
Ungelernte Arbeiterinnen , XVI.. Liebhardtgasse 56,

A-23-1-54;

Ungelernte Arbeiter über 22 Jahre , VI., Stumper-
gasse 10, B-25-306, A-35-3-50, A-35-3-51;

Ungelernte Arbeiter bis 22 Jahre , Chauffeure und
Monosfahrer , XV., Rosinagasse 4, R-37-7-69.

Zahlstellen der Gemeinde Wien für Auszahlung
der Arbeitslosenunterstützung.

VII., Neubaugürtel 38, B-36-2-67;
XVI/1 , Thaliastraße 44, B-42-4-66.

Verwaltungsgruppe IV.
Wohnungswesen und städtische Wohnhäuserverwaltung.

Amtsf . Stadtrat Anton Weber.
Wfen , I ., Doblhoffgasse 6, 3. Stock , Tür 25, A-23-500, A-28-500, Kl. 600). Sprechstunden : In
Wohnbauangelegenheiten Donnerstag 10—12 Uhr (Wien , I., Neues Rathaus , 6 Stiege , Mezzanin,

Tür 27); in Wohnungsangelegenheiten Samstag 9—12 Uhr (Wien , I., Doblhoffgasse 6, 3. Stock ).
Büro der Verwaltungsgruppe IV (Kl. 601 und 626 bis 630): Hentschl Alois , Amts -R.

Magistratsabteilung 15 a.
Wohnhausbauten , Baugruppe A, Süd
(Bauten südlich Wienfluß —Praterstraße —Lasalle-

straße —Wagramer Straße ).
Wien , I., Neues Rathaus , 4. Stiege . Mezzanin,
Tür 36 (A-23-500 und A-28-500; Auskünfte:

Kl. 223).

Abteilungsvorstand:
Furch Adalbert , Ing ., Ziv.Ing ., Insp . Baumstr .,

Ob.Stadtbau -R. (Kl. 224).

Abteilungsvorstandstellvertreter:
Schindler Theodor , Ing ., Stadtbau -R. (Kl. 093).

Baugruppenleiter:
Böhm Karl , Ing ., Stadtbau -R. (Kl. 557);
Vater Otto , Ing ., Stadtbau -R.;
Haas Fritz , Ing ., Stadtbau -Insp .;
Kubasse k Otto , Ing ., Stadtbau -Insp .;
S t e r n i k Max, Ing ., Stadtbau -Insp .;
Waldbrecht Hans , Ing ., Stadtbau -Insp.

(Kl. 738);

FRE WEN- HOHLZIEGEL ,ZIAG'ZIEGEL-INDUSTRIEA. G.
WIEHL RENNGASSE NR.6
Telephon U-24-4-97, U-24-4-98

MAUERZIEGEL
DACHZIEGEL
HOHLSTEINE
HOURDIS
WEISSKALK
GR ANITTO
KALK STEIN MEHL

KALK- und STEINWERK
HIRSCHWANG

BEI PAYERBACH REICHENAU

Telephon Hirschwang 3

ZIEGELWERKE
LEOPOLDSDORF

BEI WIEN

Telephon R-13-3 -80
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.Kail Stigler8Alois
flachfolgerA. BOgler&F. Jakob. Stadtbaumelster

Wienvii. Kirchengasse 32
Telephon B-34-4-76 und B-32-2-97

aller Arten von Hoch-und Eisenbetonbanten

Erste österreichische Turngerätefabrik
J. PLASCHKOWITZ

WIEN III.
Baumgasse13
Tel. U-14-3-97

gegründet 1848

Nur Eigenerzeug-
r nisse in erstklas-

sigerAusführung!

••ITADTI § € HE
ER

(Magistralsabteilung 25 a)

Wien IV.Preßgasse 34,3 .Stock
B-24 -5-95 Serie

Strandbäder
Strombäder

Licht - und Sonnenbäder
Voll - und Schwimmbäder

Wanneft - u . Dampfbäder
Kinderfreibäder

Raum für Anmerkungen
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Bauinspizienten:
Breit Josef , lng ., Stadtbau -Ob.Koäi.
Gesund Karl , lng ., Stadtbau -Ob.Koär.
11 z i n g e r Hubert , lng ., Stadtbau -Ob.Koär.
Kohlhaupt Friedrich , lng ., Stadtbau -Ob.Koär.
Leder Robert . Ing ., Stadtbau -Ob.Koär.
Reinkraut Friedrich , Ing ., Stadtbau -Ob.Koär.
Schneider Emil, Ing ., Stadtbau -Ob.Koär.
Steineder Franz , Ing ., Stadtbau -Ob.Koär.
Z o 11 e r Franz , Ing ., Stadtbau -Ob.Koär.
L u 1e y Walter , Ing ., techn . Bmtr.
K o v a c z Robert , Ing ., techn . Bmtr.
P e c h t Aladar , Dr., Ing ., techn . Bmtr.
Rupprecht Fianz , Ing ., techn . Bmtr.
S o c h o r Erwin , Ing ., techn . Bmtr.
UehatiuB Martin , Ing ., techn . Bmtr.
B r y d 1 Franz , techn . Koär.

Beer Friedrich , techn . Bmtr.
E ß 1 Leopold , techn ., Bmtr.
S w a t o n Alfred , techn . Bmtr.
V i k t o r a Franz , techn . Bmtr.
Winter Alois , techn . Bmtr.

Magistratsabteilung 15 b.
Wohnhausbauten , Baugruppe B, Nord
(Bauten nördlich Wienfluß —Praterstraße , Lasalle¬

straße —Wagramer Straße ).
Wien , I., Neues Rathaus , 4. Stiege , Mezzanin.
Tür 33 (A-23-500 und A-28-500; Auskünfte Kl. 223,

weitere Nr. 450).
Abteilungsvorstand.

Gundacker Hans , Ing ., Ob.Stadtbau -R.
(Kl. 222).

WIEN XIV.
HARIAHILFER GÜRTEL 39 -41 . TEL . R-39 -5 80 SERIE

Hoch - u. Tiefbauten , Wasserkraftanlagen,
Pfahlfundierungen , nach eigen . Systemen

KonzernunternBtimungen in Belgrad,Budapest,Prag,Sofia

Erstes Wiener

Reinigungs-Institut
VLa Generale"
Wien, 1. Bezirk, Hegelgasse Nr. 9
Telephon R-22-4-86 und R-26-7-35

OBER OEDE FENSTERNISCHE

die5 ^ Ä WURFKARNISSE
OES GESCHÜTZT

ALOIS
WERNER

WIEN . V.
SCHÖNBRUNNERSTR.

1?
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Baugruppenleiter:
Mayer Ludwig , Ing ., Ob.Stadtbau -R. (Kl. 556).
Ma z a 1 Leopold , Ing ., Ob.Stadtbau -R.
L a e n g 1e Hans , Ing ., Stadtbau -R.
Schartelmüller Karl , Ing ., Stadtbau -R.
Schneider Hans , Ing ., Stadtbau -R. (Kl. 451),
Schönecker Eduard , Ing ., Stadtbau -R.
S e r v e Moritz , Arch ., Stadtbau -R.
Lehmann Wilhelm , Ing ., Stadtbau -R. (Kl. 737),
Bäsch Hugo , Ing ., Stadtbau -Ob.Koär.
Grassinger Johann , Ing ., Stadtbau -Ob.Koär.
Ma e t z Hermann , Ing .Dr., Stadtbau -Ob.Koär,

(Kl. 593).

Bauinspizienten:
Braunhauser Karl , Ing ., Stadtbau -Insp.
Weinstein Franz , IngDr ., Stadtbau -Insp.
Kraus Ernst , Ing ., Stadtbau -Insp.
F u h r m a n n Franz , Ing ., Stadtbau -Ob.Koär.
Schönthan Franz , Ing ., Stadtbau -Ob.Koär.
Schloß Heinrich , Ing ., techn . R.
Fischer Friedrich , Ing ., techn . Bmtr.
Geilhofer Franz , Ing ., techn . Bmtr.
Groß Josef , Ing ., techn . Bmtr.
Kohlhaupt Rudolf , Ing ., techn . Bmtr.
Landsmann Siegfried , Ing ., techn . Bmtr.
Rosenblüh Otto , Ing ., techn . Bmtr.
Schrittwieser Karl , Arch ., techn . Bmtr.
Weinberger Franz , Ing ., techn . Bmtr.
Lenz Alois , techn . Insp.
D a n e s c h Otmar , techn . Ob.Koär.
S t ö h r Karl , techn . Ob.Koär.
H a r t i c h Josef , techn . Bmtr.
Franz Ludwig , techn . Bmtr.
G e h r k e Adolf , techn . Bmtr.
Matschinger Emmerich , Ing ., techn . Bmtr .-
Palme Josef , techn . Bmtr.
Trefny Gustav , techn . Bmtr.
R i 11 n e r Johannes , techn . Ob.Koär.

Magistratsabteilung 17.
Städtische Wohnhäu Server waltung,

Wohnungswesen.
Wien , I., Doblhoffgasse 6, 4. Stock (A-23-500 und
A-28-500; Büro und Einlaufstelle : Kl. 524, 602;
Auskunftsstelle : Kl. 658; Portier : Bartenstein¬
gasse 7, Kl. 655; Hauswart : Kl. 654; Sicherheits¬

dienst : Kl. 636).

Abteilungsvorstand:

Pawlik Heinrich , JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 603);
Kanzlei des Abteilungsvorstandes : KL 602.

Zugeteilt:
Konzept:

Holz er Ferdinand , JDr ., Mag.R. (KL 032,.
Semek Friedrich , JDr .. Mag.R. (Kl. 581).
Schubert Friedrich , JDr ., Mag.R. (Kl. 623,

weitere Nr . 624).

Mittlerer Verwaltungsdienst:
Hentschel Alois , AmtsR.
Neumayer Franz , Amts R. (Kl. 621).
Zöchling Max, AmtsR . (Kl. 621).
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Raum für Anmerkungen Weitere Nummern : 147. 561, 613, 614, 620, 622,
631, 643—650, 652, 656, 657, 659, 661 u. 679—681.

Betriebsbuchhaltung : Kl . 053, 507—810, 651u. 653.

Kleingartenstelle.
Wien , I., Werdertorgasse 6 (U-23-0-34).

Brabenec Eduard , Ing ., Dr., Verm.R.

Magistratsabteilung 18.
Erhaltung der städtischen Wohn¬

häuser.
Wien , I., Bartensteingasse 7 (A-23-500 u. A-28-500;

Auskünfte : Kl . 634).

Abteilungsvorstand:
Tagwerker Max., Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 552).

Abteilungsvorstandstellvertreter:
Kunst Franz , Ing ., StadtbauR . (Kl. 632).

Zugeteilt:
Referenten (in der Klammer die in Sprengel ein¬

geteilten Bezirke ):
Glöckner Hans , Ing ., StadtbauOb .Koär ., Kl. 634

(I, VI, XII).
Frank Wilhelm , Ing ., techn . Bmtr ., Kl . 634

(III).
Schaden Karl , techn . Ob.Insp ., Kl. 635 (XVI).
K 1i n g e r Karl , techn . Insp ., Kl. 662 (XIII ).
Kraus Ludwig , techn . Insp ., Kl . 633 (II . XXI).
Aigner Josef , techn . Kzl .Ob.Koär , Kl. 662

(XVIII , XIX).
Illing Walter , techn . Koär , Kl . 635 (XVII , VIIL,

IX, XIX).
Rütte Josef , techn . Koär . Kl. 633 (XX).
Bauer August , techn . Adj ., Kl. 633 (VII , XIV,

XV, XIII , XVI).
Stifter Walter , techn . Adj ., Kl . 633 (X, XII).
Winter Franz , techn . Bmtr ., Kl. 635 (X).
Kaßner Wilhelm , techn . Bmtr .. Kl. 635 (XXI).
Böck Karl , techn . Vertr .Bmtr ., Kl. 634 (X, XI).
Urstöger Alois, techn . Vertr .Bmtr ., Kl . 688

(X, V, IV).

Zugeteilte Bauwerkmeister und Monteure
(KL 643):

Granzer Josef , Bauwerkm.
Kleinhampel Edmund , Bauwerkm.
Schlesak Rudolf , Bauwerkm.
Schwarz Wilhelm , Bauwerkm.
W i s k o c i 1 Oskar , Bauwerkm.
Mittelstadt Adolf, Monteur.
Hartmann Theodor , Installateui.
P1 a c h y Leopold , Monteurgehilfe.

Kanzlei:
Adam Karoline , Kzl.Koär.

Amtsgehilfe:
Buch schachner Ernst.
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Verwaltungsgruppe V. Raum für Anmerkungen
Technische Angelegenheiten.

Amtsf . Stadtrat Karl Richter.
Wien , L, Neues Kathaus , 6. Stiege , Mezzanin,
Tür 27 (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 106). Sprech¬
stunden : Montag , 18—19 Uhr, und Donnerstag , 8
bis 10 Uhr. Büro der Verwaltungsgruppe V

(Kl. 105).
Ressel Ferdinand , AmtsR.

Stadtbauamtsdirektion.
Oberleitung und Oberaufsicht über die techni¬

schen Dienststellen des Magistrats.
I., Neues Rathaus , Mezzanin , 6. Stiege , Tür 27,
A-23-500 u. A-28-500, Vorzimmer Kl. 238, Büro

Kl . 239, weitere Kl. 107 u. 703.

Stadtbaudirektor:
M u s i 1 Franz , Ing .Dr. (Kl. 108).

Gruppenvorstände:
Jäger Johann Theodor , Ing ., Ob.Sen.R. (Kl. 110).
F r i e d 1 Alexander , Ing ., Sen.R. (Kl. 102).
Ducker Eduard , Tng., Sen.R. (Kl. 411).
Fuchs Gustav Adolf , Ing ., Sen.R. (Kl. 411).
Schmid Hugo , Ing ., Sen.R. (Kl. 111).

Büro:
Hamann Julius , Ing ., Sen.R. (Kl . 109).
Drögsler Otto , Ing ., Dr ., Stadtbau -Insp.

(KL 107).
Tirol d Theodor , techn . Ob.Insp . (Kl. 104).

Rechtsreferent:
Krone Paul , JDr ., Ob.Mag.R. (EL 103).

In besonderer Verwendung:
Rumler Reinhold , Ing ., techn . Zentr .Insp.
Steiner Otto , Ing ., StadtbauR . (KL 107).

Bauoberbehörde für Wien.
Vorsitzender:

S e i t z Karl , L.Hptm.

Mitglieder:
B a u m a n n Ludwig , HR.
H a r 11 Karl , MagDior.
Linder Julius , amtsf . St .R.'
Me 1c h e r Edmund , Baumstr.
Mu s i 1 Franz , Dr., Ing ., StadtbauDior.
Naehr Karl , Ing ., Pvtdoz ., Min.R.
Richter Karl , amtsf . St .R.
Riehl Anton , JDr ., Min.R.
Baumgarten Arnold , UMDr., H.R.
Z w e r i n a Adolf jun ., Ziv.Ing.

Bauaufsichtsräte.
(Baumeister .)

I. Bezirk.
Schwadron Viktor , I., Franz Josefs -Kai 3;

Stellv .: Ing . Smrcka Josef , L, Lugeck 2.
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Raum für Anmerkungen II. Bezirk.
Nördlich der Praterstraße und

Lassallestraße:
Ing . M e i 1i c h Ludwig , IL, Glockengasse 10;

Stellv .: Buchbinder Eugen , IL, Tabor-
straße IIb.

Südlicli der Praterstraße und Las¬
sallestraße:

Kochta Josef , IL, Hillerstraße 14; Stellv .:
Zaufall Otto , IL, Lassingleithnerplatz 1.

Bezirksgebiet am linken Donauufer:
Kochta Josef , IL, Hillerstraße 14; Stellv .:

Hrachowina Josef , IL. Wagramer Straße
Nr . 26 a.

III . Bezirk.
östlich der Hauptstraße:

Mateju Alois , III ., Kundmanngasse 9; Stellv .:
Ing . V i t a s e k Bruno , III ., Linke Bahngasse
Nr. 3/17.

Westlich der Hauptstraße:
Fahnler Johann , III ., Landstr . Hauptstr . 33.

IV. Bezirk.
Alt mann Bruno , IV., Radekgasse 5; Stellv .:

Müller Eduard , III ., Kegelgasse 45.

V. Bezirk.

Pähl Franz , V., Gasserg . 18; Stellv .: Hausen-
b e r g e r Leopold , IV., Starhemberggasse 21.

VI. Bezirk.

S c h i e n e r Anton , VI., Mariahilfer Straße 107;
Stellv .: Ing . Knoch Julius , VI., Mollard¬
gasse 2.

VII. Bezirk.

Ing . Fischer Otto , VII., Kaiserstraße 62; Stellv .:
Brich Adolf , VII., Zollergasse 18.

VIII . Bezirk.

Ing . Ehrlich Emanuel , VIII ., Albertgasse 6;
Stellv .: Seiz Gustav Heinrich , VIIL, Ham¬
merlingplatz 7.

IX. Bezirk.
Klima Viktor , IX., Währinger Straße 66; Stellv .:

V o 1e j n i k Josef , IX., Garnisongasse 18,
XL Stg ., Tür 9.

X. Bezirk.
Westlich der Laxenburger Straße;
S i m e r s k y Anton sen., X., Laxenburger Straße

Nr. 7; Stellv .: Ing . Gerger Rudolf Otto,
X., Karmarschgasse 70.

Östlich der Laxenburger Straße:
Zacharias Friedrich , X., Leibnitzgasse 2;

Stellv .: Ing . Schindler Anton , X., Hasen¬
gasse 32.
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XI. Bezirk.
Höniger Josef , XL, Simmeringer Hauptstraße

Nr. 497; Stellv .: Ing . S i m e r s k y Anton jun .,
X., Laxenburger Straße 7.

Füi
XII. Bezirk.

Hetzendorf und Altmannsdorf:
S p e r k e r Josef , XII ., Hetzendorfer Straße 78;

Stellv .: Neuwirth Max, XII ., SchönbrunnerStraße 264.

Für Meidling bis Südbahn und Ver¬
bindungsbahn:

Kraus Hans , XII ., Tivoligasse 39; Stellv .:
Lernhart Eduard , XII ., Schönbrunner
Straße 252/254.

XIII . Bezirk.
Linkes Wienufer:

Rienesl Franz . XIII .. Hadikgasse 168; Stellv .:
Wolf Leopold , XIII ., Meiselstraße 54.

Rechtes Wienufer:
0 p p o 1z e r Franz jun ., XIII ., Erzbischofgasse 4.

Stellv .: Schönauer Edmund , XIII ., Zehet-
nergasse 12.

XIV. Bezirk.
Mü Ii lberger Leopold , XIV., Sechshauser Straße

Nr . 42; Stellv .: Ing . Schwarzer Edmund,
XIV., Lehnergasse 2.

XV. Bezirk.
S e j v e 1 Josef , XV., Langmaisgasse 7; Stellv .:

H o f m a ii n Primus , XV., Hütteldorfer Straße
Nr . 74.

XVI. Bezirk.
Vom Gürtel bis zur V o r o r t e 1i n i e :

Stutzenstein Anton , XVI., Ottakringer Straße
Nr. 104; Stellv .: Ing . Netzl Karl , XVI., Frö-
belgasse 8.

Der übrige Teil:
Skodny Adolf , VHL, Tigergasse 9; Stellv .:

D o b e k Hans , XVI., Liebhartstalstraße 3.
XVII . Bezirk.

Vom Gürtel bis zur Vorortelinie:
Ing . Haslinger Franz , XVII ., Rosensteingasse

Nr . 77; Stellv .: Haas Karl , XVII ., Hernalser
Hauptstraße 114.

Der übrige Teil:
Ing . Ullmann Rudolf , XVII ., Geblergasse 21;

Stellv .: Daum Johann , XVII ., Aisgasse 8.

XVIII . Bezirk.
Mit Ausnahme Gersthof und Neu¬

stift:
Ing . B o n h o 1d Otto , XVIII ., Schumanngasse 20;

Stellv .: B e r i n g e r Alois, XVIII ., Lackner¬
gasse 83.

Raum für Anmerkungen
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Raum für Anmerkungen Für Gersthof und Neustift:
B e r i n g e r Franz , XVIII ., Michaeler Waldweg

Nr . 6; Stellv .: Chadim Karl , XIX., Krotten¬
bachstraße 162.

XIX. Bezirk.
Östlich der Billrot h Straße und Grin-

zinger Allee:
M i c h e r o 1i Adolf , XIX., Döblinger Hauptstraße

Nr . 21; Stellv .: Tades Franz , XIX., Eroica-
gasse 6.

Westlich der Billroth Straße und
Grinzinger Allee:

Sallatmeyer Alois Vinz., XIX., Brechergasse
Nr. 3; Stellv .: Madl Johann , XIX., Friedl-
gasse 57.

XX. Bezirk.
B e 11o n i Nikolaus , XX., Lorenz Miller-Gasse 7 a;

Stellv .: Haschek Josef , Marchfeldstraße
Nr. 7.

XXI. Bezirk.
Gebiet zwischen Nordwestbah n—
Schwaigergass e—A m S p i t z—S c h 1o ß-

hofer Straß e—N ordbah n—B e z i r k a-
grenze:

Gstaltmeyer Johann , XXL, Hauptstraße 12;
Stellv .: Hansal Franz , XXL, Meißauergasse
Nr. 48.

Das übrige Gebiet des XXI . Bezirkes
nordwestlich der Nordbahn:

Molzer Leopold , XXL, Gerstigasse 24; Stellv .:
Kühnl Anton , XXL, Heldenplatz 5.

Gebiet südöstlich der Nordbahn bis
zur Bezirksgrenze:

K i e s 1i n g Anton , XXI ., Konstanziagasst ? 20;
Stellv .: Hopf Franz Josef , XXL, Donau¬
felder Straße 241.

Theaterkommission für Wien.
L, Ebendorferstraße 1, 5. Stock . A-28-500, Kl. 410.

Obmann:
Pamperl Hans , JDr ., Ob.Mag.R.

Obmann -Stellvertreter:
Drahowzal Franz , Ing ., Ob.StadtbauR.

Mitglieder:
Barkay Arnold , Prsdt . d. J . A. 0.
Beer Rudolf , Dr., Dir.
B e r g e r Josef , Ob.Ing.
C h r o m y Albert Hermann , Zimmermstr ., Atzgers¬

dorf.
D w o r s k y Karl , Inspektor.
F r u m m Georg , Ing ., Ob.StadtbauR i. R., Gablitz.

Gablitz.
Gegenbauer Viktor , UMDr., Ob.Stadtphys.
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Herrmann Ludwig , Ing ., Dir.
K ü p p e r 1 Karl , Ing ., HR., Gew.Insp.
K u r m a n n Robert , V.Prsdt . d. D. ö. Bühnenver.
Orgelmeister Gustav , Arch ., Baumstr.
Perl Johann , Ing ., Ziv.Ing .. BauR.
Quidenus Franz , Ing ., Dr.. Ob.BauR.
Schulz Leo , JDr ., Ob.Pol .R,
Spatschek Robert , Dir.
S t u r a n y Josef , Arch .. Stadtbaumstr.
Wagner Anton , Ing .. BrandDior.

Prüfungskommissionen.
Wien , L, Neues Rathaus . StadtbauamtsDion.

6. Stg ., Mezzanin , Tür 27.

Prüfungskommission für den Staats¬
baudienst.

Mu s i 1 Franz , Ing ., Dr., StadtbauDior ., Vors.
Hamann Julius , Ing ., SenR ., Vors .Stellv.

Prüfungskommission für die Zivil¬
techniker.

Mu s i 1 Franz , Ing ., Dr ., StadtbauDior ., Vors.
Hamann Julius , Ing ., SenR., Vors .Stellv.

Prüfungskommission für die Bauge¬
werbe.

Mu s i 1 Franz , Ing . Dr., Stadtbau -Dior ., Vors.
Hamann Julius , Ing ., Sen.R., Vors .Stellv.

Prüfungskommission für Bewerber
um die Berechtigung zur Führung
von Dampf - (Motor -) Schiffen auf der

Donau.
Mu s i 1 Franz . Ing ., Dr., StadtbauDior ., Vors.
Künstner Richard , Ing ., Ob.StadtbauR ., Vors .¬Stellv.

Prüfungskommission für das Ge¬
werbe der konz . Elektroinstalla-

t i o n.
D u c k e r Eduard , Ing ., SenR ., Vors.
Schlögl Heinrich . Ing ., Ob.StadtbauR ., Vors .¬Stellv.

Prüfungskommissäre für Dampf¬
betriebswärter.

I., Ebendorferstraße 1.
I. Aufsichtsbereich (I., III ., V., VI., VIII ., XI. bis

XV. Bez.):
Bauer Wilhelm , Ing ., StBauOb .Koär.

II. Aufsichtsbereich (IV., VII., IX., X., XVI. bis
XVIII . Bez):

L a n g 1 Otto , Ing ., StBauR.

III . Aufsichtsbereich (IL, XIX. bis XXI. Bez):
Kutschera Robert , Ing ., StBauInsp.

Prüfungskommission für das konz.
Gewerbe der Ausführung von Gas-

rohrleitung « n, Beleuchtungsein¬
richtungen undWassereinleitungen.
D u c k e r Eduard , Ing ., SenR., Vors.
Schlögl Heinrich , Ing ., Ob.StadtbauR ., Vors .¬Stellv.

Raum für Anmerkungen
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Raum für Anmerkungen Magistratsabteilung 19.
Technische Grund angelegenheiten.

Wien , I., Neues Amtshaus , Ebendorferstraße 1,
3. Stock , Tür 1- 4 . A-23-500 u. A-28-500, Kl . 315,

316, 797 U. 798.

Abteilungsvorstand:
Hein Emst , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 072).

Zugeteilt:
Aufmuth Franz , Ing ., StBauR . (Kl. 318).
Brand Ernst , Ing ., StBauR . (Kl. 315).
Ded Paul , Dr., Ing ., StBauR . (Kl. 190).
K ä h 1i g Alexander , Ing ., StBauR . (Kl. 316).
K r a s s n i g Hermann , Ing ., StBauR.
P o d i r s k y Oskar , Ing ., StBauR.
S v o b o d a Emil , Ing ., StBauR.
Polak Otto , Ing ., StBauR.
Richter Emil , Ing ., StBauR.
Schottner Gottfried , Ing ., StBauR . (Kl . 728).
Schwenk Rudolf , Ing ., StBauInsp.
T s c h i n k e 1 Waldemar , Ing ., StBauInsp.
Wöber Anton , Ing ., StBauInsp.
S w o b o d a Emmerich , Ing ., StBauInsp.
Müller Felix , Ing ., StBauOb .Koär.
Prinz Herbert , Ing ., StBauOb .Koär.
Schick Robert , Ing ., StBauOb .Koär.
Schlerka Ferdinand , Ing ., StBauOb .Koär.
Schnitzer Daniel , Ing ., StBauOb .Koär.
Schwarz Wilhelm , Ing ., StBauOb .Koär.
Wejrowsky Ludwig , Ing ., St .Bau Ob.Koär.
B r e y e r Fritz , Ing ., Verm.R.
Knapp Karl , Ing ., Verm.R.
A 11m a n n Otto , Ing ., techn . Bmtr.
Gärtner Robert , Ing ., techn . Bmtr.
Hagen Karl , Dr ., Ing ., techn . Bmtr.
Klettenhofer Ewald , Ing ., techn . Bmtr.
Matzinger Anton , Ing ., techn . Bmtr.
0 r n s t e i n Isidor , Ing ., techn . Bmtr.

Magistratsabteilung 22.
Architektur , Gartenwesen , Denkmal¬

pflege.
Wien , I., Neues Rathaus , 4. Stiege , Mezzanin , Tür
Nr. 37. A-23-500 u. A-28-500, Kl. 558. — Auskünfte

220, weitere Nummer Kl . 242.
Zweigstelle für Gartenwesen : III . Karl Borromäus-

Platz 3. U-18-4-84.

Abteilungsvorstand:
Bittner Josef , Ing ., Arch . (Kl. 016).

Zugeteilt:
Ehn Karl , Arch ., Ob.StadtbauR . (Kl. 725).
Dörfler Friedrich , Ing ., Ob.Stadtbau -R.
Fuchs Viktor , Ing ., Arch ., Ob.StadtbauR.

(Kl. 022).
Stöckl Adolf , Ing ., Arch ., Ob.StadtbauR.

(Kl. 141).

M. Eitler & Co., Jos . Grassl s Ndif.
Samenhandlung Wien I. Petersplatz 11 Telephonnummer U-26 -705
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Leischner Erich , Ing ., StBauR . (Kl. 221).
Mang Engelbert , Arch ., StBauR.
Michal Gottlieb , Arch ., StBauR.
P e 11e r Konstantin , Arch ., StBauR.
Schmalhofer Karl , Arch ., StBauR.
W i e s m a n n Franz , Ing ., StBauR.
Nadel Otto , Ing ., StBauInsp . (Kl. 726).
G 1a d t Karl , RgsR ., techn . Insp.
K r e ß Karl , techn . Insp.
Schäfer Richard , techn . Insp.

Stadtgartenbetrieb.
Wien , III ., Heumarkt 2. B-53-5-10.

Fachstelle für Gartenwesen.
Kratochwjle Friedrich , AmtsR.
Joßt Karl , AmtsR.

Raum für Anmerkungen

Magistratsabteilung 23.
Nutzbauten.

Wien , I ., Neues Amtshaus . Ebendorferstraße 1,
1. Stock , Tür 12—13. A-23-500 u. A-28-500, Kl. 546,

weitere Nummer Kl. 219.

Abteilungsvorstand:
W e s t p h a 1 Ferdinand , Ing ., Ob.StadtbauR.

(Kl. 033).
Zugeteilt:

Theiß Alfred , Ing ., StBauR . (Kl. 218).
R i e d 1e r Walter , Ing ., StBauInsp.
Bartos - ch Franz , Ing ., StBauOb .Koär . (Kl. 727).

727).
Braune Franz , techn . Insp.
Liebisch Franz , techn . Insp.

Gebäudeverwaltung für den Zentral¬
viehmarkt und den Schlachthof

S t . Ma rx.
Wien , III ., St . Marx. U-ll -3-44.

Magistratsabteilung 24.
Wärme - und Kältewirtschaft,

Maschinentechnische
Angelegenheiten.

Wien , I., Neues Amtshaus , Ebendorferstraße 1,
4. Stock . A-23-500 u. A-28-500, Kl. 543 u. Kl. 544.

Abteilungsvorstand:
Laurer Viktor , Ing ., Ob.StadbauR . (Kl. 040).

Zugeteilt:
L a n g 1 Otto , Ing ., StBauR . (Kl. 571).
Wroblewski Alfred , Ing ., StBauR . (Kl. 545).

Patentierte „ GEBE 44 Gasapparate
mit allen Neuerungen — Ost er , eichisches Spitzen fabiikat — Sparsamster Gasverbrauch
FABRIK : Wien XIII . Bezirk , Linzerstraße Nr . 141 — 145 Telephon U' 33-500

Erhältlich in allen einschlägigen Geschäften
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Raum für Anmerkungen Kutschera Robert , Ing ., StBauInsp . (Kl. 772).
Tschinkel Alfons , Ing ., StBauInsp . (Kl . 542).
Bauer Wilhelm , Ing ., StBauOb .Koär.
W e i ß m a n d 1 Wilhelm , Ing ., techn . Zentr .Insp.

(Kl. 541).
Hutherer Johann , Ing ., techn . Ob.Insp.
Wolf Josef , Ing ., techn . Ob.Insp.
W i 1d m a n n Arnold . Ing ., Rgs .R., techn . Insp.
R i e g e r Paul , techn . Koär.

Kühlanlagen.
Großmarkthalle , III ., Vordere Zollamtsstraße;
Rinderschlachhof St . Marx, HL, Viehmarktgasse 1.
Betriebsleiter : Tschinkel Alfons , Ing ., StBau¬

Insp.
Schweineschlachthof , III ., St . Marx, Franzosen¬

graben;
Kontumazmarkt , XL, Döblerhoffstraße.
Betriebsleiter : Bauer Wilhelm , Ing ., StBauOb .¬

Koär.

Dampfkesselprüfungswesen.
L a n g 1 Otto , Ing ., StBauR.
Kutschera Robert , Ing ., StBauInsp.
Bauer Wilhelm , Ing ., StBauOb .Koär.

Magistratsabteilung 25 a.
Städtische Bäder.

Wien , IV., Preßgasse 24, 3. Stock . B-24-5-95 Serie.

Abteilungsvorstand:
Barousch Johann , Ing ., Ob.StadtbauR.

Zugeteilt:
Muck Walter , Ing ., StBauR.
Jost Karl , Ing ., StBauR.
Plachota Rudolf , Ing ., StBauInsp.
M i c h a 1 Heinrich , Ing ., StBauOb .Koär.
Scheibinger Karl , StBauOb .Koär.
Hufschmied Karl , techn . Insp.
H a r a z i m Oskar , techn . Koär.
Müller Karl , techn . Koär.
K i e n a s t Hans , techn . Adjkt.

Bäder.
J a h r e s b ä d e r.

Volksbäder (Brausebäder ).
IL, Vereinsgasse 31 (auch Wannenbad ).
HL, Apostelgasse 18 (auch Wannenbad ).
IV., Klagbaumgasse 4.
V., Einsiedlerplatz 18.
VI., Esterhazygasse 2.
VII ., Hermanngasse 28 (auch Wannenbad ).
VIII ., Florianigasse 24.
IX., Wiesengasse 17.
X., Gudrunstraße 163 a.
XL, Geiselbergstraße 54 (auch Wannenbad ).
XII ., Ratschkygasse 26.
XIII ., Hütteldorfer Straße 136 (auch Wannenbad ).
XIV., Heinickegasse 3.
XV., Reithofferplatz 4.
XVI., Friedrich Kaiser -Gasse 11 (auch Dampf - und

Wannenbad (A-29-7-68.
XVII ., Gschwandnergasse 62.
XVIIL, Klostergasse 27.
XX., Treustraße 60.
XXL, Genochplatz 11 (auch Wannenbad ).
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Gemischte Bäder.
X., Amalienbad (Wannen -, Dampf -, Brause - und

Hallenschwimmbad , Sonnen - u. Luftbad , Kur¬
anstalt ), X., Reumannplatz . R-12-0-73.

XII ., Theresienbad (Dampf -, Wannen -, Schwimm -,
Sonnen - u. Luftbad ), XII ., Hufelandgasse 3.
R-31-2-24.

XVII ., Jörgerbad (Wannen -, Dampf - und Hallen¬
schwimmbad , auch Sonnen - und Luftbad ),
XVII ., Jörgerstraße 42—44. A-23-2-94.

XXL. Dampf -, Wannen - und Brausebad , XXL,
Kretzgasse 5. A-60-2-12.

Raum für Anmerkungen

Sommerbäder.
Strombäder.

IL, Strom -, Luft - und Sonnenbad „Aspernbrücke"
(im Donaukanal nächst der Aspernbrücke ).

XIX., Strom -, Luft - und Sonnenbad „Kuchelau"
(im Kuchelauer Hafen nächst Kahlenberger¬
dorf . B-12-1-58).

XX., Strom -, Luft - und Sonnenbad „Nußdorf " (im
Donaukanal nächst der Nußdorfer Schleuse,
verpachtet ).

Strandbäder.
II . „Gänsehäufel " (Alte Donau , und II/3 , Kaiser¬

mühlen . R-41-0-34. Licht -, Luft -, Sonnen - u.
Strandbäder ).

II . „Alte Donau " (nächst der Kagraner Reichs¬
brücke . R-41-5-27).

XXI . „Angelibad " (an der oberen Alten Donau ).
XXI. „Stadlau " (im Mühlwasser bei Stadlau , ver¬

pachtet ).

Sonstige Sommerbäder.
XIII . Hütteldorfer Voll- und Schwimmbad , Uten-

dorfgasse 3. (Steht im Betrieb eines Pächters .)
(Auch Wannenbäder .)

XVI . Ottakringer Schwimm -, Sonnen - und Luft¬
bad , Steinhofstraße , Ecke Waidäckergasse.
U-30-3-13.

XVI . Schwimm -, Sonnen - und Luftbad „Kongreß¬
platz " am Kongreßplatz . B-42-3-59.

XIX. Schwimm -, Sonnen - und Luftbad „Hohe
Warte ", Hohe Warte . B-14-9-80.

XIX. Sonnen - und Luftbad „Krapfenwaldl ",
Krapfenwaldgasse . B-10-6-13.

Kinderfreibäd « r.
I. Kinderfreibad „Franz Josefs -Kai " am Franz

Josefs -Kai.
II . Kinderfreibad „Augarten " im Augarten.
III . Kinderfreibad „Arenbergpark " im Arenberg¬

park.
V. Kinderfreibad „Margaretengürtel " am Marga¬

retengürtel bei Schönbrunner Straße.
VII. Kinderfreibad „Neubaugürtel " bei der Stoll¬

gasse.
X., Kinderfreibad „Schweizer Garten " nächst dem

Arsenal.
X. Kinderfreibad „Arthaberplatz " am Arthaber-

' platz.
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Raum für Anmerkungen XI. Kinderfreibad „Simmeringer Park " im Simme¬
ringer Park nächst der Pachmayergasse.

XI. Kinderfreibad „Herderplatz " am Herderplatz.
XII. Kinderfreibad „Ruckergasse " bei der Train¬

kaserne.
XIII . Kinderfreibad „Reinigasse " in der Reini¬

gasse.
XIII . Kinderfreibad „Hütteldorf ", Hütteldorf.

1. Staubecken im Wienfluß.
XIII . Kinderfreibad „Hietzing " im Schönbrunner

Vorpark.
XV. Kinderfreibad „Vogelweidplatz " am Vogel¬

weidplatz.
XVI. Kinderfreibad „Galitzinberg ", Galitzinstraße.
XVI. Kinderfreibad „Kongreßplatz " am Kongreß¬

platz.
XVI. Kinderfreibad „Hofferplatz " am Hofferplatz.
XVII . Kinderfreibad „Lorenz Bayer -Platz " am

Lorenz Bayer -Platz.
XVII . Kinderfreibad „Pezzlpark ", Jörgerstraße

Nr. 46- ^ 8.
XVIII . Kinderfreibad „Türkenschanzpark " im

Türkenschanzpark.
XIX. Kinderfreibad „Hartäckerpark ".
XX. Kinderfreibad „Engelsplatz ".

Magistratsabteilung 25 b.
Städtische Wäschereien und Werk¬

stätten.

Wien , XII/1 , Malfattigasse 6. B-24-1-72.

Abteilungsvorstand:
Horn Ludwig , Ing ., techn . Zentr .Insp.

Zugeteilt:
Binder Leopold , Ing ., techn . Ob.Insp.
Wagner Viktor , Ing ., techn . Ob.Insp.
Tannenberger Karl , techn . Koär.

Wäschereibetrieb.
XH/1, Schwenkgasse . R-31-2-61.

Werkstätte n betrieb.
XH/1, Steinbauergasse , B-22-0-96.

Magistratsabteilung 26.
Gebäudeerhaltung , Verdingung s-

wesen.

Wien , L, Neues Rathaus , 6. Stiege . Mezzanin,
Tür 31 (Ä-23-500 u. 28.500; Einlaufsteile : KL 225,

226 u. 229.)

Abteilungs vorstand:
F ii r s t Josef , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 034).
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Zugeteilt:
Reichart Moritz , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 584).
Eckl Arnold , Ing ., StBauR . (Kl. 722).
Patzer Franz , Ing ., StBauR . (Kl. 565).
P o c h o p Philipp , Dr., Ing ., StBauR.
Waditsehatka Martin , Ing ., StBauR.
K o m i n e k Richard , Ing ., StBauOb .Koär.
Valentin Alfred , Ing ., StBauObKoär.
Bauer Richard , techn . Ob.Insp . (Kl. 721).
J a r o s c h Eduard , techn . Ob.Insp ..
R o 1z Franz , techn . Ob.Insp.

Raum für Anmerkungen

Rathausverwaltung.
Wien , I., Neues Rathaus , Lichtenfelsgasse , eben¬
erdig (A-23-500 u. A-28-500; Kanzlei Kl. 127, Por¬
tierloge Felderstraße Kl. 135, Portierloge Lichten¬
felsgasse Kl . 126, Portierloge Wohlfahrtsamt
Kl. 350, Feuerwache Kl. 597, Rathauswache Lich¬
tenfelsgasse Kl. 333, Rathauswache Stiege IX
Kl. 577, Rathauswache Stiege X Kl. 576, Aufzugs¬
zentrale Kl. 114, Hausaufseher , Neues Amtshaus,
Kl. 186, Hausgehilfenkammer Kl . 116, Heizanlage
Kl. 115, Rathausgarage Kl. 124, Schlosserei Kl. 164,
Zentralwerkstätte Kl . 113, Portier [Wohnung]

Kl. 125, Hausaufseher [Wohnung ] Kl. 136.
Fürst Josef , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 034).
Schwaiger Bruno , techn . Insp . (Kl. 060).

Techn . Betriebsleitung für das Krankenhaus und
das Versorgungsheim der Stadt Wien in Lainz

(R-39-5-30).

Betriebsleiter:
G 1i n g a r Hans , Ing ., StBauR.

Techn . Betriebsleitung für die Wiener Landes-
Heilanstalt „Am Steinhof " (R-33-5-45).

Betriebsleiter:
Werner Walter , Ing ., techn . Ob.Insp.

Magistratsabteilung 27 a.
Technische Angelegenheiten des
Elektrizitätswesens und brennbarer
Gase , öffentliche Beleuchtung , öf¬

fentliche Uhren.
Wien , I., Neues Rathaus , Parterre , Eingang
Felderstraße , Rathauskeller (A-23-500 u. A-28-500,
Kl . 686; Versuchsraum Kl . 690; Zeichensaal

Kl. 685).

Abteilungsvorstand:
Schlögl Heinrich , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl . 234).

£ WAKTOR SCHHDLIflGSBCKHfllPFUÜG
TT Hill Vit II crcrningasse 14, Tel. R-49 -4-26

Kontrahent der Gemeinde Wien
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Raum für Anmerkungen Zugeteilt:
Hammer Ludwig , Ing ., StBauR.
Kutschera Alois , Ing ., StBauR . (Kl. 684);
Schiel Josef , Ing ., StBauInsp . (Kl. 233).
W e i s g 1a ß Karl , Ing ., StBauInsp.
Ruzicka Hans , Ing ., StBauOb .Koär.
Z a n g Heinrich , Ing ., StBauOb .Koär . (Kl. 232\
K r o n e s Franz . Ing ., StBauOb .Koär.
Titsch Karl , techn . Ob.Insp . (Kl. 232).
R a u f e r Gustav , Ing ., techn . Bmtr.
R u p r i c h Franz , Ing ., techn . Bmtr.
Kraßnig Hans , techn . Koär (Kl. 232).
K a c e 11 Franz , techn . Koär.
Kleindienst Franz , Adj.

Magistratsabteilung 27 b.
Wasserleitungs -, Gas - und elektri¬
sche Einrichtungen in städtischen

Gebäuden und Anlagen.
Wien . I., Neues Rathaus , 10. Stiege . Mezzanin,
Tür 21 (A-23-500 und A-28-500; Auskunft : Kl. 615,
619, 785, Wohnhausbauten Kl. 236, 550, Vermitt-
lungsschrank Kl. 390. Mechaniker Kl. 500 u. 617,
Telegraphenzimmer Kl. 258, Telephonzentrale [Aus¬

kunft ] Kl. 300).

Abteilungsvorstand:
Kämpf Karl , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 015).

Zugeteilt:
Kornherr Johann , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 200).
Herbatsch Viktor , Ing ., StBauR . (Kl. 664).
Bartos Franz , Ing ., StBauOb .Koär (Kl. 563).
Fichtl Karl , Ing .. StBauOb .Koär (Kl. 230).
Hribar Herbert , Ing ., StBauOb .Koär (Kl . 235).
R a g g Josef , Ing ., techn . Ob.Insp.
Bittmann Franz , techn . Insp . (Kl. 688; .
Grub hofer Karl , techn . Insp . (Kl. 492).
J a n a t a Robert , techn . Insp.
Stark Viktor , techn . Insp.
L o r i s z Hans , Ing ., techn . Bmtr . (Kl. 616).
W i h 1i d a 1 Franz , Ing ., Dr., techn . Bmtr . (Kl. 575).

Anlage für die elektrische Beleuch¬
tung im Rathaus.

(A-23-500 und A-28-500, Kl . 492; Maschinenhaus
Kl. 112; Elektromonteure , Werkstätte Kl . 159.)

Betriebsleiter:
Kämpf Karl , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl . 015).

Betriebsleiterstellvertreter:
Grubhofer Karl , techn . Insp . (Kl. 492).

Magistratsabteilung 28.
Straßenwesen.

Wien , I., Neues Rathaus , 3. Stiege , Hochparterre,
Tür 6 (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 152, 736, Zeichen¬
saal Kl. 156, Pflasteraufseher Kl . 734, Betriebs¬

buchhaltung Kl. 157 u. 158).

Abteilungsvorstand:
Hein Josef , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 026 u. 733).
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Zugeteilt:
Czerny Hans , Ing ., StBauR.
Fetzmann Alfred , Ing ., StBauR . (Kl. 732).
Gaßler Karl , Ing-., StBauR . (Kl. 153).
Köpplinger Moritz, StBauR . (Kl. 154; .
S i e g r i s Julius , Ing ., StBauR . (Kl. 567».
Wurst Rudolf , Ing ., StBauR.
Guttmann Heinrich , Ing ., StBauInsp.
Proschek Ludwig , Ing ., StBauInsp.
Streitriedel Ludwig , Ing ., TchnDr ., StBau¬

Insp . (KL 731).
Urban Franz , Ing ., StBauInsp.
H a n i s c h Heinrich , Ing ., StBauOb .Koäi.
S p a u n Johann , StBauOb .Koär.
H o s n e d 1 Ferdinand , StBauOb .Koäi.
E t n s t Rudolf , Ing ., techn . Bratr.
Prochazka Josef , Ing ., Verm.R.
R ö ß n e r Emil , Ing ., techn . Ob.Insp . (Kl. 151).
Haberkalt Ludwig , techn . Insp . (Kl. 735).
Lutz Alois , techn . Insp.
W y b o r n y Wilhelm , techn . Ob.Koäi.
Glas Edmund , techn . Koär.
Rudawsky Johann , techn . Koär.
Wache Ernst , techn . Adjkt.
Sc h armer Friedrich , techn . Bmtr.
K u e n Konrad , Verw .Sekr.
Ma c h a Stefan , Verw .Sekr.
Knirsch Alois , Verw .Ob.Koär.

Walzenbetrieb.
Betriebsleiter:

Köpplinger Moritz. Ing ., StBauR . (Kl. 154).

Magistratsabteilung 30.
Straßensäuberung , Fuhrwerks-

betrieb.
Wien , L, Amtshaus , Ebendorferstraße 1, 3. Stock
(A-23-500 u. A-28-500; Auskunft : Kl . 408, weitere

Nr. 501, 504, 521.)

Betriebs vorstand:
Kocmanek Ludwig . Ing ., Ob.StadtbauR.

(Kl. 407).
Abteilung I.

Person alangelegenheiten.
Wien , L, Amtshaus . Ebendorferstraße 1, Parterre,

Tür 3 (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 080 u. 437).
Ma d e 1e Anton , JDr ., Mag.R. (Kl. 080).

Abteilung II.
Straßenreinigung und Kehricktab-

f u h r.
Wien , I ., Amtshaus , Ebendorferstraße 1, 3. Stock

(A-23-500 u. A-28-500, KL 502, 506, 535).
Schweizer Karl , Ing ., StBauR . (Kl. 505).

Raum für Anmerkungen

„SPHIN X"
Auto -Karosseriefabrik J . Schöberl & Co.

Wien XIII . Breitenseerstr . 61 . Eingang Leyserstr . 19 . Telephon U -30 -0 -48
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Raum für Anmerkungen Betriebsstelle für Hauskehrichtab-
f u h r.

Wien , I., Amtshaus , Ebendorferstraße 1, Parterre
(A-23-500 u. A-28-500, Kl. 434, 438 u. 443).

Betriebsstelle
für Straßenreinigung.

Wien , I ., Amtshaus , Ebendorferstraße 1, Parterre
(A-23-500 u. A-28-500, Kl . 446, 445, 444).

Abteilung III a.
Personenkraftwagen - und Sanitäts¬

betrieb sowie Dienstkraftwagen.
Wien , I., Amtshaus , Ebendorferstraße 1, Parterre

(A-23-500 u. A-28-500, Kl. 432 u. 433).
V o c k n e r Alfred , Verw .Sekr . (Kl. 433).

Abteilung III b.
Lastkraftwagen betrieb und Werk¬

st ä 11 e.
Wien , 1., Amtshaus . Ebendorferstraße 1, Halb¬
stock , Tür 7 (A-28-2-77, A-28-4-77, A-23-500 u.

A-28-500, Kl . 440, 439).
Diederich Rudolf , Ing ., StBauInsp . (Kl. 077).

Abteilung IV.
Betriebsbuchhaltung des Lastkraft¬
wagen - und Sanitätsbetriebes sowie
der Straßenreinigung und Gehalts-

und Lohnverrechnungsstelle.
Wien , I., Amtshaus , Ebendorferstraße 1, Parterre,
Tür 8 (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 431, 435, 436

u. 678).
Oberer Richard , Ob.Rechn .R.

Wir tschaft s stelle . Betriebsverrech¬
nung und Statistik.

Wien . L, Amtshaus , Ebendorferstraße 1, 3. Stock
(A-23-500 u. A-28-500, Kl . 503).

rodgraischek Stefan , Ob.Rechn .R. (Kl. 663).

Magistratsabteilung 31.
Kanalisationswesen.

Wien , VII., Hermanngasse 24—28 (B-38-4-50).

Abteilungsvorstand:
Ma 11 i s Josef , Ing ., Ob.StadtbauR.

Zugeteilt:
H e i n i s c h Wilhelm , Ing ., Ob.StadtbauR.
Calafatti Theodor , Ing ., StBauR.
Czapek Franz , Ing ., StBauR.
Jordan Karl , Ing ., StBauR.
Schulz Eduard , Ing ., StBauR.
Führer Franz , Ing ., StBauInsp.
Stadler Hans , Ing ., StBauInsp.
Frey Robert , Ing ., StBauOb .Koär.
Waldner Karl , Ing ., StBauOb .Koäi.
Werner Franz , Ing ., StBauOb .Koäi.
G i n z e 1 Karl , techn . Insp.
Schwaiger Richard , techn . Insp.
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Magistratsabteilung 33.
Brücken - und Wasserbau.

Wien . I ., Neues Ratbaus , 5. Stiege , Mezzanin,
Tür 11 (A-23-500 und A-28-500, Kl . 523).

Abteilungsvorstand:
Künstner Riebard . Ing ., Ob.StadtbauR.

(Kl. 056).
Zugeteilt:

Jarosch Wilhelm , Ing ., StBauR . (Kl. 683).
Schumann Rudolf . Ing .Dr., StBauR . (Kl. 729).
W e d 1 Robert , Ing ., StBauR.
Fischer Karl . Ing ., StBauInsp . (Kl. 767).
Me r m o n Oskar , Ing ., StBauInsp.
Z i e g 1e r Hans , Ing ., StBauInsp.

Wienflußaufsicht.
Leitung:

Z i e g 1e r Hans , Ing ., StBauInsp.
Lagerhof für Überschwemmungs¬

geräte.
Wien , II/l , Obere Augartenstraße 4 (A-46-7-88).

Leitung:

Magistratsabteilung 34 a.
Wasserversorgung.

Wien , VI., Grabnergasse 6 (B-23-5-45).
Abteilungsvorstand:

Schönbrunner Franz , Ing ., Ob.StadtbauR.
Zugeteilt:

Machek Ludwig , Ing ., Ob.StadtbauR.
C a n d i d o Leo , Ing ., StBauR.
F a n t a Desiderius , Ing ., StBauR.
Fischer Franz , Ing ., StBauR.
Gabriel Johann , Ing ., StBauR.
Gärtner Max, Ing ., StBauR.
Jenikovsky Franz , TchnDr ., StBauR.
P o s p i s i 1 Vinzenz , Ing ., StBauR.
Schaden Karl , Ing ., StBauR.
Tanz er Eduard , Ing ., StBauR.
Thiele Ludwig , Ing ., StBauInsp.
Z a u b e k Anton , Ing ., StBauInsp.
G i g e r August , Ing ., techn . Ob.Insp.
Krpensky Anton , Ing ., techn . Ob.Insp.
Wolf Ferdinand , techn . Ob.Insp.
Pell Raimund , techn . Insp.
R u m p 1e r Vinzenz , techn . Insp.

Magistratsabteilung 34 b.
Wasserrechtsangelegenheiten,

rechtliche Angelegenheiten der
Wasserversorgung.

Wien , VI., Grabnergasse 6 (B-23-5-45 u. B-23-5-49).
Abteilungsvorstand:

S c h u t o v i t s Otto , JDr ., Ob.Mag.R.
Zugeteilt:

Br anberger Friedrich , JDr ., Mag.R.
H a n i s c h Karl , JDr ., Mag.Sekr.

Raum für Anmerkungen

für jeden VerwendungszweckPUMPEN
Ständiger Lieferant der Ge¬
meinde Wien und der städt. Betriebe und Unternehmungen

GARVENSWERKE WIEN
XX/2, HANDELSKA1130 FERNRUFR-49-5-15

154



Raum für Anmerkungen Verwaltungsgruppe VI.
Ernährungs - und Wirtschaftsangelegenheiten.

Amtsf . Stadtrat Julius Linder.
Wien , I., Neues Amtshaus , Ebendorferstraße 1,
2. Stock , Tür 22 (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 404,

Empfangszimmer Kl. 466).
Sprechstunden : Donnerstag 9 bis 12 Uhr nach
vorheriger Anmeldung im Büro der Verwaltungs

gruppe VI, Kl. 403 u. 466.
J a n k o Karl , Verw .Sekr.

Magistratsabteilung 40.
Baustoffbeschaffung.

Wien , L, Ebendorferstraße 1, 6. Stock (A-23-500 u.
A-28-500, KI. 323, 328, 329, 486 u. 595).

Abteilungsvorstand:
Baumann Rudolf , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 185).

Zugeteilt:
N e u m a n n Richard , Ing ., StBauR . (Kl. 485).
B e n k e Hubert , Ing ., StBauOb .Koär.
K ritsch Josef , Ing ., StBauOb .Koär . (Kl. 297).
Markert Fritz , DionsR . (Kl. 595).

Baustofflager.
III ., Erdberger Lände (U-16-4-87).

Verwalter:
H ü 11 n e r Friedrich , techn . Insp.

Betriebsbuc h haitun g.
Wien , L, Ebendorferstraße L 6. Stock , Tür 8.

(A-23-500 u. A-28-500, Kl. 326 u. 596.)
Vorstand:

Setzer Andreas Hans , Ob.Rechn .R.

Magistratsabteilung 41.
Städtische Lagerhäuser.

Wien , IL, Handelskai 269; R-42-5-50 Serie.
Direktion:

Schmitt Friedrich , Dir.
Hauschka Friedrich , DionsR.
Cakl Otto , Ob.AmtsR.

Gebrüder Boschan
I. Bäckerstraße 9, Tel . R-24 -5-80

liefern aus den Merallhütten Liesing

Zinkweiß , Zinkgrau , Bleiminium , Blei-

glälte , Bleislaub in erstklassigen
Qualitäten!
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Lagerhäuser Kaianlage.
TL, Handelskai 269 (R-42-5-50 Serie ).

Speieher Kaianlage.

Raum für Anmerkungen

Lagerhäuser Winterhafen.
IL, Freudenau (R-41-3-30).

Epstein Ernst , Ob.AmtsR.

Veredlungsanlage.
IL. Ausstellungsstraße 247 (R-48-5-95 Serie ).

B e r n f u ß Erich , Ing ., AmtsR.

Kühllagerhaus.
IL, Engerthstraße 257 (R-43-1-16, R-45-2-95).

Widmann Ludwig , Rechn .R.

Speicher Zwischenbrücken.
Handelskai 3.

Magistratsabteilung 42.
Ernährungswesen , Landeskultur.

Wien , L, Neues Amtshaus , Rathausstraße 14/16,
1. Stock , Tür 7 (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 454, 691,

Betriebsbuchhaltung : Kl. 452 u. 537).

Abteilungsvorstand:
Hölblinger Anton , Ob.Mag.R. (Kl. 052).

Zugeteilt:
Schindler Josef , JDr ., Mag.R. (Kl . 455).
L a s z k y Johann Wolfgang , JDr ., Mag.Ob.Koär.

Städtisches Marktamt.
Wien , L, Amtshaus , Rathausstraße 14/16, 1. Stock,
Tür 14/15 (A-23-500 u. A-28-500, Kl. 050, 447, 448,
449. — Marktamts -Abt . bei den magistr . Bezirks¬

ämtern ).
Vorstand:

H r a s k o Rudolf , Vorstand des Ernährungs¬
dienstes (Kl. 050).

Zugeteilt:
K 1o s a k Julius , Ob.AmtsR.
S e y w a 1d Anton , Ob.AmtsR.
B o n g s Gustav , AmtsR.
Büttner Franz , AmtsR.
Dirmhim Max, AmtsR.
Gaberszig Heinrich , AmtsR.
G o 1d n a g 1 Karl , AmtsR.
G r ö m Karl , AmtsR.
G r u b e r Heinrich , AmtsR.
Kautz Anton , AmtsR.
Nekham Wilhelm , AmtsR.
Obermayer Karl , AmtsR.
Pfoser Viktor , Amts -R.
Riedl Anton , AmtsR.
Rutschka Ludwig , AmtsR.
Schlerka Richard , AmtsR.
S o h m Alfred , AmtsR.
T o m e c e k Franz , AmtsR.
W e i n e r Franz , AmtsR.
Zeugswetter Moritz, AmtsR.
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Raum für Anmerkungen Verwaltungssekretäre :
F o r t i n Franz (Bezüge eines Amtsrates ).
Müller Robert (Bezüge eines Amtsrates ).
Podgraischek Ludwig (Titel : Markt -Öber-In-

spektor ).
Me r b a u 1 Rudolf
Merz Josef
Müller Adolf
Neehradola Heinrich
N e n a h 1a Friedrich
0 1b r i c h Josef
P e s s a k Alexander
PI sek Karl
Rabenstein Egon
Rainer Karl
R o n d o r f Richard
R o k a Franz
R y p k a Ernst
Schätzler Georg
S c h a n d a Karl
Schimitzek Julius
Schwenk Johann
Spilhaczek Karl
S t ö h r Karl
S t ö h r Richard
Vogel Erasmus
West Emanuel
W o 1f r o m Friedrich

Aigner Josef
Altmaun Eduard
Bach Johann
Bachmann Anton
B a u b e 1a Wolfgang
Bauer Friedrich
Bauer Johann
B e r g e r Johann
Brandmayer Theob.
Buchmann Emil
D i 1g e r Franz
Dollinger August
Dumbacher Robert
Feil Otto
Fiedelsberger Emil
Fischer Alfred
Fleischhacker
H a s e k Josef
Hoffmann Anton
H o r a k Julius
Huber Otto
Kirsch Richard
Kraft Josef
Lentner Felix

Ad.

Verwaltungsoberkommissäre
B u r e s c h Anton
Carl Eugen
Germ Franz
H u b e r Robert
J a k s c h Viktor
Kaiser Rudolf
K a m m e 1 Friedrich

Kapeszky Karl
Lauter Max
Mühlstein Alexander
Schwab Ludwig
S e u f e r t Josef
Skoda Franz
W a r t a Johann

Verwaltungskommissäre:
P r a s c h ViktorKöhler Roman

P ö s 1 Heinrich

Verwaltungsoffiziale:
Haag Egon Kowarovsky Eduard
Korb Heinrich V o j i k Johann

Magistratsabteilung 43.
Veterinäramt.

Wien , I., Neues Amtshaus , Ebendorferstraße 1,
1. Stock , Tür 1—3 (A-23-500 Serie u. A-28-500

Serie . Kl. 402).

Abteilungsvorstand:
Moser Ferdinand , VMDr., LVetRef ., Mtgld. d.

PrüfKmsn . f. tierärztl . PhysPrüf . u. d. StKmsn.
f. Rennang . u. Zuchtfragen , Vet .AmtsDior.
(Kl. 401).

Zugeteilt:
Hnolik Franz , VMDr., Ob.Vet .R., Rgs .Kmsr,

b. d. StPrüf . a. d. tierärztl . Hchsch ., Doz.
a. d. allg . Unters .Anst . f. Lebensm ., FaehL.
a. d. gew. FBSch . d. Wr . Fleischh . u. Fleischs .,
Mtgl. d. Kodex -Kmsn . (Kl. 457).
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H i c k 1 Alois , VMDr., Ob.VetR
Harabath Rudolf , VMDr., Ob.VetR . (Kl. 459).
Bock Friedrich , VMDr., VetR.
Hitzker Hans , VMDr., VetR . (Kl. 456).

Zentralvieh markt St . Marx.
III ., Viehmarktgasse (U-18-4-75, U-ll -3-45.)

Abteilungsvorstand:
T o p o 1 Rudolf , VMDr., Ob.VetR.

Zugeteilt:
Gmach Albert , VMDr., VetR.
Krögler Hermann , VMDr., VetR.
Lay er Hans , VMDr., VetR.
Bübl Karl , VMDr., Vet .Insp.
Schleppnik Adolf , VMDr., Vet .Koär.
C h y t i 1 Leopold , VMDr., Vet .Koär.

Wiener Kontumazanlage.
XL, Döblerhof Straße (U-19-1-53, für Parteien:

U-19-1-41).

Abteilungsvorstand:
Dauscher Georg , VMDr., Ob.VetR.

Zugeteilt:
Fischer Ernst , VMDr., Vet .Insp.
H 1a v k a Rudolf , VMDr., Vet .Ob.Koär.
Hager Friedrich , VMDr., Vet .Koär.
M o r a v a Theodor , VMDr., Vet .Koär.

Schlachthof St . Marx.
III ., Viehmarktgasse 1 (U-ll -4-42, U-l 1-1-27).

Abteilungs vorstand:
H i e k 1 Alois , VMDr., Ob.VetR.

Zugeteilt:
Kerschagl Walter , VMDr., Vet .Insp.
Feschke Rudolf , VMDr., Vet .Insp.
Dumerte Oskar , VMDr., Vet .Ob.Koär.
Steuer Franz , VMDr., Vet .Koär,
Stockreiter Anton , Vet .Koär.
Stoffl Franz , VMDr., Vet .Koär.
Weichinger Walter , VMDr., Vet .Koär.
F i s c h e 1 Walter , VMDr., Vet .Adjkt.

Schlachthof Meidling.
XII/1 , Spittelbreitengasse 21 (R-31-0-32).

Abteilungsvorstand:
Mayr Josef , VMDr., Ob.VetR.

Raum für Anmerkungen

KANTINE ST . MARX
LEOPOLD EICHINGER
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Raum für Anmerkungen Zugeteilt:
Tschermak Klemens , VMDr., Yet .Ob.Koär.
Kaplan Hans , VMDr., Vet .Koär.

Zentral - Pferdeschlachthaus.
X., Schoberplatz 1.

(Derzeit außer Betrieb .)

Schweineschlacht h aus.
III., Verlängerte Baumgasse (U-15-3-54).

Abteilungsvorstand:
Felkel Alois , Ob.VetR.

Zugeteilt:
Merk Otto , VMDr., VetR.
Förster Rudolf , VMDr., Vet .Koär.
H a m p Herwig , VMDr., Vet .Koär,
Schleppnik Adolf , VMDr., Vet.Koär.
Nuc Josef , VMDr., Vet .Adjkt.

Großmarkthalle.
III ., Vordere Zollamtsstraße (U-15-200).

Abteilungsvorstand:
Schenkl Oskar , Ob.VetR.

Zugeteilt:
H o r a k Friedrich , VetR.
Welzmflller Ferdinand , VMDr., VetR.
L e y e r Hans , VMDr., Vet .Insp.
Valentin Franz , VMDr., Vet .Insp.
Fischer Ernst , VMDr., Vet .Ob.Koär.
Mayer Georg , VMDr., Vet .Ob.Koär.

Untersuchungsstelle.
(U-16-4-55.)

Mylivecek Hans , VMDr., Vet .Ob.Koär.
A g n e z y Josef , VMDr., Vet .Ad.jkt.

Waller Gattungen JOSßf FlOFßflZ fl, ^ , »'«̂ - ^ ^̂̂̂
Wien IX . Simon Denk - Gasie 10

Telephon A-17-302
Brückenwaagen , Kinderwaagen , Präz .-Waagen,
Autom .Waagen , Spezialwaagen . Alle Reparaturen
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Gesellschaft zum Betriebe der städt.
Wasenmeisterei und Thermo - chem.

Fabrik in Wien Ges . m. b. H.
Direktion und Fabrik:

Nr . 208
XI/2, Simmeringer Lände
(U-19-309).

Avisostation : X., Schoberplatz 4 (U-46-4-96). (An¬
zeigen zur Abholung von Kadavern , Nachfragen

nach gefangenen und entlaufenen Hunden .)

Raum für Anmerkungen

Magistratsabteilung 44.
Wirtschaftsamt.

(Neues Amtshaus .)
Wien , L. Ebendorferstraße 1, 2. Stock , Tür 1—15
(A-23-500 Serie und A-28-500 Serie ; Auskunft:
Kl. 472; weitere Nummern : 405, 476, 479 Amts¬
literatur , 351 Buchbinderei , 670 Drucksorten,
478 Kanzleierfordernisse , 138 Lithographie,
467 Monturenabteilung , 475 Reinigungsmaterial,
474 Warenabt . I, 468 Warenabt . IL, 349 Waren¬
abt . III , 471 Warenabt . IV, 137 Lagerabteilung III.

Kl. 079, 462, 463 u. 464 Betriebsbuchhaltung ).

Abteilungsvorstand:
Hießmanseder Rudolf . JDr .. Ob.Mag.R.

(Kl. 406).
Zugeteilt:

Mayer Karl Viktor , JDr ., Mag.R. (Kl. 473).
Bayer Ernst . JDr ., Mag.Öb.Koär
K 1o s a k Julius , Ob.AmtsR.
Schreiber Oskar , DionsR . (Kl. 477 u. 792),
Fuhrmann Karl , Ob.Rechn .R
S t ö h r Josef , AmtsR.
Wirth Karl , AmtsR . (Kl. 474).
Wohlzogen Franz , AmtsR . (KL 470).

Magistratsabteilung 45.
Administrative Grundangelegen¬

heiten ; Amts - und Schulhäüser-
verwaltung.

Wien , Neues Amtshaus , L. Ebendorferstraße 1
3. Stock , Tür 12.

(A-28-500 und A-23-500, Kl. 513).

Abteilungsvorstand:
Lorenz Otto , JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 054).

Zugeteilt:
Konzept:

Klein Karl , JDr ., MagR. (Kl. 672).
Limauscheg Josef , JDr ., Mag.R. (Kl. 522).

OTTO LOEBENSTEIN Papierfabriken -Niederlage
, „ . , n . _ . . M _ Alle Arten Papier in Bogen und RollenWien I. Rathausstraße 10 — Tel . A-21 -2 -62 für Industrie - und Kanzleibedarf

Deutsche Dampffischerei „NO R iTs E E"
Gel . m . b . H. — Wien XX. Nordweftbabnhof
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C . HIEDL
Mahl-

und
Schrotmühh

Wien II. Freudenau , Mühle 42
_ Telephon R-43 -3-49

Lieferant der Gemeinde Wien

Wiedenhofer Franz , JDr .. Mag.R. (Kl. 511).
Swoboda Rudolf , JDr ., Mag.Sekr.
Parier Karl , Ing ., ForstR.

Mittlerer Verwaltungsdienst:
Kitzler Rudolf , Verw .Sekr . (Kl. 512).

Verwaltungsgruppe VII.
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.

Amtsf . Stadtrat Karl Honay.
Wien , I., Neues Rathaus , 4. Stiege , Hochparterre.
Tür 22 (A-23-500 Serie und A-28-500 Serie , Kl. 201).
Sprechstunden : Montag 18—19 Uhr, Donnerstag

8—12 Uhr.

Büro der Verwaltungsgruppe VII (Kl. 202):

H a 1a m a Adalbert , Verw .Sekr.

Magistratsabteilung 46.
Administrative Baupolizei , admini¬
strative Elektrizitäts -, Eisenbahn-
u. Luftschiffahrtsangelegenheiten.
Wien , VIII ., Friedrich Schmidt -Platz 5 (A-23-500

Serie und A-28-500 Serie , Kl. 213).

Abteilungsvorstand:
Wolf Richard , JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 028).
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Zugeteilt:
Jungwirth Ludwig , JDr ., Mag.R. (KL 212),
Kleeborn Harald , JDr ., Mag.R. (Kl. 062).
Skalitzky Eduard , JDr ., Mag.R.
H a i n z e r Robert , JDr ., Mag.Sekr.
Jaksch Josef , JDr ., Mag.Sekr . (Kl. 179).
K o e n n e Hanns , JDr ., Mag.Sekr.

Raum für Anmerkungen

Magistratsabteilung 47.
Zivilrechtsangelegenheiten.

Wien 1., Neues Amtshaus , Ebendorferstraße 1,
4. Stock Tür 1 (Kl. 23-500 Serie und A-28-500

Serie , Kl. 514).
Abteilungsvorstand:

Pferinger Alexander , JDr ., SenR . (Kl. 055).
Zugeteilt:

Just Hermann , JDr ., Mag.R. (Kl. 698).
Walz Erwin , JDr ., Mag.R.
Hellmuth Günther , JDr ., Mag.Ob.Koär.

Magistratsabteilung 48/49.
Schul - und Volksbildung ; Wahlen,
Kultusangelegenheiten , Vereins-
und Versammlungswesen , Gewerbe-
genossenschaftswesen , Verschie¬

denes.
Wien L, Neues Amtshaus , Rathausstraße 14—16,
Halbstock , Tür 10—12 (A-23-500 Serie und
A-28-500 Serie ; Auskünfte : Kl . 749 u. 568 [Kanzlei¬

leiter ], 131).
Abteilungsvorstand:

St olle werk Mauritius , Ob.-Mag.R. (Kl. 021).
Zugeteilt:

Konzept:
Radler Richard . Mag.R. (Kl. 129).
Hof baue r Franz , JDr ., Mag.Ob.Koär (Kl. 130).
Lanzer Felix , JDr ., Mag.Ob.Koär (Kl. 128).

Städtisches Gefangenhaus.
Wien , IX., Hahngasse 10 (A-16-3-19).

Abteilungsvorstand:
Schmidt Anton , Vwltgs .Sekr.

Zugeteilt:
Gröbner Thomas , Insp.
Hofbauer Rudolf . Vizelnsp.
Tietz Rudolf , Kzl .Koär,
Starizbichler Josef , Kzl .Koär.
Strahler Johann , Amtsgehilfe.
Mayer hofer Hermine , Visitiererin.

Magistratsabteilung 50.
Bevölkerungswesen.

Wien , L, Neues Rathaus , Felderstraße 1 [A-23-500
Serie , Kl. 667; A. Stiege 4, Hochparterre : Ge¬
schäftsgruppe I (Ehesachen ), Kl . 162 (Referenten)
und 161 (Kanzlei ); Geschäftsgruppe II (Matriken-
sachen ), Kl. 693; B. Stiege 8, Parterre : Vorstand
Kl. 024; Gesehäftsgruppe III (Staatsbürger¬
schafts -, Heimatrechts - und Wehranlegenheiten ).
Kl . 023, 667, 742, 743 und 744; Geschäftsgruppe IV

(Heimatscheine Heimatrolle ), Kl . 140 und 741].
Abteilungsvorstand:

Köpf Alfred , JDr ., Ob.Mag.R. (Kl. 024).
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Raum für Anmerkungen Zugeteilt:
Eisenbaeh Eduard , Ob.Mag.R. (Kl. 023).
Alt mann Alois , JDr ., Mag.R. (Kl. 744).
Breymann Arthur , JDr ., Mag.R. (KL 162).
Rathauser Julius , Mag.R.
Marcus Otto , JDr ., Mag.Sekr.

Mittlerer Verwaltungsdienst:
Ei c hinger Hermann , AmtsR . (Kl. 140).
F r i e d 1 Ferdinand , AmtsR . (Kl. 742).
Polt Rudolf , AmtsR.
Reiter Ernst , AmtsR . (Kl. 693).
San toi Johann , AmtsR . (Kl. 741).
Watzger Franz , AmtsR.

Magistratsabteilung 51.
Statistik.

Wien , IV., Preßgasse 24 (A-30-4-70).

Abteilungsvorstand:
Delannoy Rene , JDr ., Ob.Mag.R.

Zugeteilt:
0 1e g n i k Felix , JDr ., Mag.R.

Magistratsabteilung 52.
Administrative Sicherheit s-, Ver-
gnügungs - und Verkehrsangelegen¬

heiten.
Wien , Neues Amtshaus , L, Ebendorferstraße 1.
5. Stock , Tür 1—4 (A-23-500 Serie und A-28-500
Serie ; Auskunft Kl. 410, Filmprüfstelle Kl. 687).

Abteilungsvorstand:
Pamperl Hans , JDr ., Ob.Mag.R.

Zugeteilt:
Konzept:

Eckensberger Rudolf , JDr ., Mag.R. (Kl. 669),
Fischer Josef , JDr .. Mag.R. (Kl. 668).
Schubert Franz , JDr ., Mag.Rat (Kl. 409).
Sterl Rudolf , JDr ., Mag.R. (Kl. 025).
S a u 1i c h Walter , JDr ., Mag.Sekr . (Kl . 058).

Mittlerer Verwaltungsdienst:
Holz er Arnold , Verw .Sekr . (KL 765).

Magistratsabteilung 53.
Gewerbewesen , Arbeiter - und An¬

gestelltenschutz.
(VIIL, Schmidgasse 18, A-28-4-29.)

Abteilungsvorstand:
K o p e c n y Franz , Ob.Mag.R.

Zugeteilt:
Fenzl Karl , JDr ., Mag.R.
Kasparek Hermann , JDr ., Mag.R.
Felkel Max, JDr ., Mag.R.
Schaufler Otto , JDr ., Mag.R.
Billig Richard , JDr ., Mag.R.
Wanjeck Erwin , JUr ., Mag.Sekr.
Jungbauer Otto, JDr . Mag.Ob.Koär.
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Magistratsabteilung 54.
Stadtregulierung und Vermessungs¬

wesen.
Wien . L. Neues Rathaus , 2. Stock , 5. Stiege,
Tür 3—5 (A-23-500 Serie und A-28-500 Serie,

Kl. 348).

Unbesetzt.
Abteilungsvorstand:

Zugeteilt:
Mazal Leopold , Ing ., Ob.StadtbauR.
Schüller Ernst , Ing ., Ob.StadtbauR . (Kl. 268).
Benedikter Alfons . Ing ., StBauR.
E x e 1 Richard , Ing .. StBauInsp '.
D r e ß 1e r Walter , Ing.
Seemann Josef , Ing.
Renner Anton , Ing ., Verm.R.
Marschall Richard , Verm .Insp.
Seeböck Josef , techn . Offzl.

Plan - und Schriftenkammer.
Mezzanin , 7. Stiege , Tür 16 (Kl. 066, 241).

Fritsch Ludwig , Ing ., Ob.Verm.R. (Kl . 066).

Magistratsabteilung 55.
Polizeiwesen.

Wien I.. Altes Rathaus , Wipplingerstraße 8.
3. Stiege , 3. Stock (U-27-3-34).

Abteilungsvorstand:
Mayer Edmund , JDr ., Mag.R.

Zugeteilt:
Buchmann Hans , JDr ., Mag.R.
H e 11b 1i n g Ernst , JDr ., Mag.Ob.Koär.
Böhm Ferdinand , Mag.Koär.
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Magistratsabteilung 56.
Bau -, technische Feuer - und Ge¬
werbepolizei , Bauberatung , Statik,
Prüfungsanstalt für Baustoffe:
VIII .. Friedrich Schmidt -Platz 5 (A-23-500 Serie
und ' A-28-500 Serie , Kl. 142, 175—178 und 757).

Abteilungsvorstand:
Z'eugswetter Alfred , Ing ., Ob.StadtbauR .,

Vorstand (Kl. 027).

Zugeteilt:
Loibl Richard , Ing ., StBauR . (Kl. 194).
Zimmermann Friedrich , Ing ., Ob.StadtbauR.

(Kl. 758).
Friedl Norbert , Ing ., StBauR,
Butter Rudolf , Ing ., StBauR.
R i e g e r Josef , Ing ., StBauR.
Kitzler Josef , Ing ., StBauR . (Kl. 175).
Bruch Karl , Ing ., StBauR . (Kl. 177),
P e t z o 1d Julius , Ing ., StBauR.
Achleitner Karl , Ing .. Dr., StBauInsp . (Kl. 176.
Mi s c h e k Hugo , Ing ., StBauInsp.
Eiselt Wilhelm , Ing ., StBauInsp . (Kl. 142).
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Raum für Anmerkungen B r i c h t a Gustav , Ing ., StBauInsp.
Metzger Friedrich , Ing ., StBauInsp . (Kl. 757),
Tominschek Rudolf , Ing ., StBauOb .Koär.
H e i 11 i n g e r Max, Ing-., StBauOb .Koär.
Gans Erwin , Ing ., StBauOb .Koär.
Menzel Paul , Ing ., StBauOb .Koär.
Q u a s 11 e r Fritz , Ing ., techn . Bmtr.
D r ö g s 1e r Kurt , Ing ., Dr., techn . Bmtr . (KL 178).

Bauberatung.
Jonkisch Viktor , Ing ., StBauR, (Kl. 758).

Statik.
(L, Neues Rathaus , 1. Stock (A-23-500 Serie und

A-28-500 Serie , Kl. 242).
Pfeiffer Karl , Ing ., StBauR.
Mr e u 1e Otto , Ing ., techn . Bmtr.

Prüfungsanstalt für Baustoffe.
(I., Neues Rathaus , Parterre , Tür 6 (A-23-500
Serie und A-28-500 Serie , Kl. 061, mech .-techn.

Laboratorium Kl . 754).
Hasch Alexander , Ing ., Dr., Ob.StadtbauR.

(Kl. 061);
Tillmann Rudolf , Ing ., Dr., StBauR.
R i s t e r Leopold , Ing ., Dr., techn . Bmtr.

Platzzinsgruppe.
VIII ., Friedrich Schmidt -Platz 5 (A-23-500 Serie

und A-28-500 Serie , Kl. 755 u. 756).
Lütge Wilhelm , Ing ., Ob.Verm.R. (Kl. 755).
Prokesch Franz , techn . Ob.Insp.
Schwarzinger Josef , techn . Ob.Insp.

Magistratsabteilung 57.
Technische

Verkehrsangelegenheiten.
Wien , IX/2 , Währinger Straße 39 (A-25-4-21,

B-44-2-32).

Abteilungsvorstand:
Schneider Franz , Ing ., Ob.StadtbauR.

Zugeteilt:
K o e g 1 Albert , Ing ., StBauR .;
Oberdorfer Karl , Ing ., StBauOb .Koär.
Rosenkranz Franz , Ing ., StBauOb .Koär.

Magistratsabteilung 58.
Technische Sicherheitsangelegen¬

heiten in Vergnügungsstätten.
Wien , Neues Amtshaus , L, Ebendorferstraße 1,
5. Stock , Tür 6—7 (A-23-500 Serie und A-28-500

Serie , Kl. 532).
Abteilungsvorstand:

Drahowzal Franz , Ing ., Ob.StadtbauR.
(Kl. 051).

Zugeteilt:
B e 11a z i Karl , Ing ., StBauR . (Kl. 533).
Nowak Albert , Ing ., StBauInsp . (Kl. 534),
Schuster Alexander , Ing ., StBauOb .Koär.
T o r g g 1e r Fritz , Ing ., StBauOb .Koär.
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Städtische Sammlungen.
Direktion : Neues Rathaus , I., Felderstraße.
4. Stiege , 1. Stock , Tür 35 [A-28-500 Serie und
23-500 Serie , (Bibliothek ) Kl. 251, 252, (Museum)

Kl. 226, (Direktor ) Kl. 037.
1. Stadtbibliothek (I., Rathaus ): Geöffnet

an Wochentagen : Montag bis Freitag von
9 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr. Ein¬
tritt frei . Geschlossen vom 15. Juli bis
15. August.

2. Historisches Museum (I., Neues Rat¬
haus ): Geöffnet Dienstag bis Sonntag sowie
an Feiertagen von 9 bis 13 Uhr. Eintritt frei.

3. Römisches Museum (IV., Rainergasse 13):
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr,
Samstag von 15 bis 19 Uhr. Eintritt frei.

4. H a y d n - Mu s e u m (VI., Haydngasse 19): An
Wochentagen von 9 bis 12 Uhr und von 14
bis 18 Uhr, an Sonn - und Feiertagen von
9 bis 13 Uhr. Eintritt frei.

5. Schubert - Museum (IX., Nußdorfer Straße
Nr . 54): Dienstag von 9 bis 14 Uhr, Mittwoch
von 12 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9 bis
18 Uhr, Freitag von 9 bis 14 Uhr, Samstag
von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.
Sonntag und Feiertag von 9 bis 13 Uhr. Ein¬
tritt Donnerstag S 1-50, sonst frei.

6. Städt . Volksbibliothek in der
Villa Wertheimstein (XIX., Döb-
linger Hauptstraße 96): Geöffnet an Wochen¬
tagen (Ausleihstelle und Lesesaal ) von 13 bis
19 Uhr. Monatliche Lesegebülir 80 g).

7. Gedenkzimmer in der Villa Wert¬
heimstein (Salon , Bauernfeld - und Saar-
Zimmer , Theodor von Hörmann - und Eduard
Kasparides -Stiftung ): Wochentags von 9 bis
16 Uhr, Sonntag von 9 bis 13 Uhr nach An¬
meldung beim Hausaufseher . Eintritt frei.

Abteilungsvorstand:
Reuther Hermann , Dir . (KL 037).

Zugeteilt:
Biber hofer Raoul , PhDr ., Ob.R., Kl. 250.
Katann Oskar . PhDr ., Ob.R.
Orel Alfred , J - u. PhDr ., Univ .Prof ., R.
Polasch ek Erich , PhDr ., R.
Schmidt Richard , PhDr ., R.
Wagner Karl , PhDr ., R. (Kl. 227).
Müller Ferdinand . PhDr ., Kustos (Kl. 249).
O r t e 1 Alexander , PhDr ., Kustos (Kl. 226).

Archiv der Stadt Wien.
Wien , Neues Rathaus , L, Felderstraße , 6. Stiege.
1. Stock , Tür 31 (A-23-500 Serie und A-28-500
Serie , Kl. 038, 253, Gerichtsarchiv 554 und 739,
Aktendepot 774. Geöffnet Montag bis Freitag von

8 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 14 Uhr.

Abteilungsvorstand:
Stowasser Otto , PhDr ., Univ .Prof ., Dir.

(Kl. 038).
Zugeteilt:

Mattis Richard , PhDr ., ArchivR , (Kl. 253).
S a i 1e r Leopold , PhDr ., Archivar.
Geyer Rudolf , PhDr ., Archiv -Ob.Koär.

Raum für Anmerkungen
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Raum für Anmerkungen Uhrenmuseum der Stadt Wien.
Wien , I., Schulhof 2 (U-21-1-54).

(Besuch : Dienstag , Mittwoch , Samstag pünktlich
um 10 Uhr, Dienstag , Samstag auch pünktlich
um 16 Uhr ; an Sonn- und Feiertagen geschlossen .)
Kaftan Rudolf , Ltr.

Gesellschafts - und Wirtschaftsmuseum.
Direktion : XIV., UHmannstraße 44 (R-35-4-68).

Leiter:
Neurath Otto , JDr .„ Nationalökonom.

Zugeteilt:
Jodelbauer Josef N., Kustos.
Reidemeister Marie, Sekr.
Museum (L, Neues Rathaus , Volkshalle ):

Dienstag und Donnerstag von 17—19 Uhr,
Sonntag von 9—13 Uhr. Eintritt , Führung
und Lichtbildervortrag frei.

Ausstellung :- Soziale Hygiene und
soziahe Versicherung , XII ., Gemeinde¬
wohnbau „Am Fuchsenfeld ", Murlingengasse:
Mittwoch und Samstag von 17—19 Uhr, Sonn¬
tag von 9—13 Uhr. Eintritt , Führung und
Lichtbildervortrag frei.

Feuerwehr der Stadt Wien.
Wien , I., Am Hof 9—10 (U25-5-60 Serie ).

Branddirektor:
Wagner Anton , Ing.

Oberräte der Wiener Berufsfeuerwehr:
König Rudolf , Ing.
S t a n z i g Johann , Ing.

Räte der Wiener Berufsfeuerwehr:
Bernaschek Paul , Ing.
Lischka Heinrich , Ing.

Brandinspektoren:
Axamit Karl , KTrK ., Ing.
Blakowetz Gustav , Ing.
Engelhardt Heinrich , KTrK ., Ing.
Langer Alois , KTrK ., Ing.
Marek Raimund , WVK . ÖL (KD), KTrK ., Vrw.

Med. 2, Ing.
P r i e ß n i t z Franz , Ing.
Seifert Friedrich.
S t a a r Leopold , Ing.

Brand -Obeikommissäre:
Muck Elberich , Ing.
S t r ö b 1 Anton , Ing.
W e i s s e 1 Georg , Ing.

Brandkommissäre:
D u f e k Adalbert , Ing.
Krajanek Franz , Ing.
R u t h n e r Alfred , Ing.
Schwarzenberger Wilhelm , Ing.
S p e i 1 Hugo , Ing.
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Brandadjunkten:
F a I o u t Friedrich , Ing.
Hawelka Franz , Ing.

Zugeteilt:
Appel Rupert . Mag.R.

Raum für Anmerkungen

Rechtshilfestelle der Gemeinde Wien für Be¬
dürftige.

Wien , L, Rathausstraße 14—16, Halbstock , Tür 7.
(A-23-500 Serie u. A-28-500 Serie .) (An jedem
Montag . Dienstag , Mittwoch und Freitag von 5
bis %19 Uhr, Monntag und Donnerstag von 10 bis

12 Uhr.)

Obmann:
S t i a ß n y Karl , JDr ., Rechtsanw.

Obmann -Stellvertreter:
Pferinger Alexander , JDr ., SenR.
W e i s s e 1 Otto , JDr ., Rechtsanw.

Mitglieder:
Augenfeld Richard , JDr ., Rechtsanw.
Beck Hans , JDr.
Beer Richard , JDr.
Bern egger Matthäus . JDr ., HR.
Bettelheim Karl , JDr ., Rechtsanw.
Brassloff Stephan , JDr ., Univ .Prof.
Breuer David , JDr ., Rechtsanw.
E i s 1e r Armand , JDr ., Rechstanw.
F e i g 1 Oskar , JDr ., Rechtsanw.
F i s c h 1 Friedrich , JDr ., Rechtsanw.
Fleisch mann Siegfried , JDr ., Rechtsanw.
Fürt h Herbert , JDr ., Rechtsanw.
Grünberg Siegmund , JDr ., Sen.Prsdt.
Grünwald Julius , JDr ., Rechtsanw.
Herrmann Adolf , JDr ., Rechtsanw.
Herzog Paul , JDr ., Rechtsanw.
Hirsch Karl , JDr ., Rechtsanw.
K a r p 1u s Robert , JDr ., Rechtsanw.
K i w e Renee , JDr ., Rechtsanw.
K o r n e 1 Ludwig , JDr ., Rechtsanw.
K ü f f 1e r Hans , JDr ., Rechtsanw.
Leinwand Viktor . JDr ., Rechtsanw.
Ma i e r Josef , JDr ., Rechtsanw.
Me d e r n Hermann , JDr ., Rechtsanw.
P i n e 1e s Norbert , JDr ., Rechtsanw.
P o s s o 11 Franz , JDr ., Rechtsanw.
Schwarz Friedrich , JDr ., Rechtsanw.
Singer Arthur , JDr ., Rechtsanw.
Tritsch Stella , JDr ., Rechtsanw.
Wolf Arthur , JDr .. Rechtsanw.
Wortner Karl , JDr ., Ob.Mag.R (adm . Ref .).
Z e r t e r Siegfried , JDr ., Rechtsanw.

Vermittlungsämter zum Vergleichsversuche zwi¬
schen streitenden Parteien.

Vermittlungsämter zum Abschlüsse von Ver¬
gleichen in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten
sowie zur Vornahme von Sühneversuchen in
Ehrenbeleidigungssachen bestehen in jedem Wiener
Gemeindebezirke am Sitze der Bezirksvertretung.
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Raum für Anmerkungen Magistratische Bezirksämter.
1. Für den I, Bezirk.

(Altes Rathaus , Wipplingerstraße 8. — U-24-5-15
Serie , Hauszentrale .)

Amtsleiter : Höchsmann Albert , Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : F r i d 1 Rudolf , JDr ., Mag.R.;

Hoch Karl , JDr ., Mag.Ob.Koär .; C h i t i 1
Arnold , JDr ., Mag.Ob.Koär .K a f k a Richard,
JDr ., Mag.Ob.Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : N e u w i r t h Rudolf.
AmtsR.

Gesundheitsamts -Abteilung : K ü b 1e r Rudolf,
UMDr., Phys .R.: Itzinger Karl , UMDr..
Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung (f. d. I. u. VIII. Bezirk ):
Hitzker Hans , VMDr., Vet .Insp.

Fachrechnungs -Abteilung : Kolbe Ludwig , Ob.-
Rechn .R.

Rechnungs -Abteilung : G ö b 1 Ferdinand , DionsR.
Kasse : Scheiber Otto , Rechn .R.
Marktdienst : Dirmhirn Max, AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Schipper Heinrich,

Insp.

2. Für den II . Bezirk.
(Karmelitergasse !). — A-43-0-60, A-43-1-26 und

A-47-1-86.)
Amtsleiter : Eger Theodor , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : Prinz Franz , JDr ., Mag.R.;

D i e t z Oskar , JDr ., Mag.Sekr .; W o f i n g e r
Josef , JDr ., Mag.Sekr .; Höcht Erich , JDr .,
Mag.Ob.Koär .; Kirch heiser Arnold , JDr .,
Mag.Koär .; Plank Alfred , JDr ., Mag.Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : P e t r z i k Ignaz,
AmtsR.

Gesundheitsamts -Abteilung : Koblmüller Lud¬
wig. UMDr., Phys .R.; Kaufmann Friedrich,
UMDr., Bez.Arzt ; N e u m a n n Alois, UMDr.,
Ob.Stadt -Arzt ; Oppenberger Karl , UMDr.,
Qb.Stadt -Arzt ; Mu s i 1 Ferdinand , UMDr., Ob.¬
Stadt -Arzt ; Kulka Wilhelm , UMDr., Ob.¬
Stadt -Arzt ; Wenk er t Israel , UMDr., suppl.
städt . Arzt ; Kuczkowski Theophil,
UMDr., suppl . städt . Arzt.

Veterinäramts -Abteilung (Tierärzte ): Alten-
hofer Johann , Vet.R.; Schäfer Gustav
Adolf , VMDr., Vet .R.: Traun er Walter,
VMDr., Vet .R.; Niedoba Theodor , VMDr.,
Vet.Insp.

Rechnungs -Abteilung : B a 11e k Rudolf , Ob.-
Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung : G r u e d 1 Karl , DionsR.
Kasse : Cr ist Paul , Rechn .R.
Marktdienst : S c h 1e r k a Richard , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Baumwolf Otto , Insp.

Für den III . Bezirk.
(Karl Borromäus -Platz 3. — U-15-0-24.)

Amtsleiter : Reineck Robert , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : Knau er Oswald, Mag.R.;

Ptaöovsky Wilhelm , Mag.R.; K i k i e-
w i c z Rafaela , JDr ., Mag.Sekr .; Hartmann
Lilli , JDr ., Mag.Koär.
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Gesundheitsamts -Abteilung (U-16-5-39): Junger
Erwin , UMDr., städt . Ob.Bez.Arzt ; K o n v a-
1i n k a Anton , UMDr., Ob.Stadt -Arzt ; R e i-
chenfeld Ernst , UMDr., suppl . Stadtarzt;
Ornstein Felix , UMDr., suppl . Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung (U-16-5-39): Wenzel
Adolf , VMDr., Ob.Vet .R.; Petioky Rudolf,
VMDr., Vet .R.; Mayer Georg , VMDr., Vet .-
Ob.Koär .; Hölier Ernst , VMDr., Vet-
üb .Koär.

Fachrechnungs -Abteilung : Schmaus Sebastian,
Ob.Rechn .R.

Rechnungs -Abteilung : Bönsch August , Ob.¬
Rechn .R.

Kasse : Gaßler Adolf , Rechn .R.
Marktamts -Abteilung : Goldnagl Karl , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Micholitsch Gustav.

Vizelnsp.
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4. Für den IV. Bezirk.
(Schäffergasse 3. — A-33-005.)

Amtsleiter : Starzikowsky Robert , JDr ., Ob.-
Mag.R.

Konzeptsbeamte : Schindler Leopold , JDr .,
Mag.R.; Prix Herbert , JDr ., Mag.Sekr.

Gesundheitsamts -Abteilung : S p e r k Otto , UMDr.,
Phys .R.; Just Rupert , UMDr., Ob.Stadtarzt;
Weiler Karl . UMDr., Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung : (beim MBA.V.).
Fachrechnungs -Abteilung : Heller Franz , Ob.¬

Rechn .R.
Rechnungs -Abteilung : Hani k a Anton , Rechn .R.
Kasse : Staudigl Alfred , Rechn .R.
Markt dienet : Rutschka Ludwig , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Fritschek Rudolf,

Kzl.Ob.Koär.

5. Für den V. Bezirk.
(Schönbrunner Straße 54, Rechte Wienzeile 107.

— B-25-3-80.)
Amtsleiter : Libano Franz , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : G Schladt Rudolf , Gemeinde-

- rat , päpstl . EK., Mag.R.; Zamponi Fried¬
rich , JDr ., Mag.R.; Höllerl Rudolf , JDr .,
Mag.R.; Baumgartner Theodor , JDr ..
Mag.R.

Mittlerer Verwaltungsdienst : Z e 1i n g e r Rudolf,
AmtsR.

Gesundheitsamts -Abteilung : Schwarz Leopold,
UMDr., Phys .R.; Humplik Anton Walfried,
UMDr., Ob.Stadtarzt ; Wölf ler Markus,
UMDr., Stadtarzt ; A 11 s c h i 11e r Jakob,
UMDr., Stadtarzt,

Veterinäramts -Abteilung : Rudofsky Franz,
VMDr., Vet .R.

Rechnungs -Abteilung : Schießbühl Karl , Ob.¬
Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung : H o r n u n g Franz , Ob.¬
Rechn .R.

Kasse : M u c h a Wilhelm , Rechn .R.
Marktdienst : Podgraischek Ludwig , Ob.Insp.
Kanzlei und Registratur : (Unbesetzt ),
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S e k y r a Richard,

huber Franz,

Hugo , Ob.-

Bu

6. F ü r d e n VI. Bezirk.
(Amerlmgstraße 11. — B-28-0-82.)

Arntsleiter : Schnitt Hermann , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : Heilsberg Alfred , JDr ..

Mag.R.; Wolf Bela, JDr ., Mag.R.; ligner
Eduard , JDr ., Mag.Ob.Koär.

Gesundheitsamts -Abteilung : Schlögel Emanuel,
UMDr., Ob.Bez.Arzt ; Weißenbach Kolo-
mann , UMDr., ()b.Stadtarzt ; Soucek Alfred,
I MDr., Ob.Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung:
VMDr., Vet .R.

Fachrechnungs -Abteilung:
Ob.Rechn .R.

Rechnungs -Abteilung : K i r c h n e r
Rechn .R.

Kasse : Mucha Wilhelm , Rechn .R.
Marktdienst : Fort in Franz , Verw .Sekr.
Kanzlei und Registratur : Hein Josef , AmtsR.

7. Für den VII . Bezirk.
(Hermanngasse 24—28. — B-30-5-71 u. B-30-5-72.)
Amtsleiter : Ma y r Robert , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : Luick Karl , JDr ., Mag.R.:

W i e s e r Ludwig , JDr .. Mag.Sckr .; Gernert
Ferdinand , JDf ., Mag.Qb.Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : Ott Anton , AmtsR.
Gesundheitsamts -Abteilung : Jehle Alexander.

UMDr., Phys .R.; Wantschura Ferdinand.
ÜMDr., Stadtarzt : Sachsenberg Josef,
UMDr., Stadtarzt.

Fachrechnungs -Abteilung : Janousek , Willi¬
bald , Ob.Rechn .R.

Rechnungs -Abteilung : O Ii n h e i s e r Franz , Ob.¬
Rechn .R.

Kasse : Haupt Julius , Rechn .R.
Marktdienst : S ö hm Alfred , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Hörler Johann , Kzl.-

Ob.Koär.

8. Für den VIII. Bezirk.
(Schlesingerplatz 4. — A-28-0-31.)

Amtsleiter : Kurz Anton , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : Kersch bäum Franz , JDr .,

Mag.R.; T Ii o e n i g Hansjörg , JDr ., Mag.-
Sekr.

Mittlerer Verwaltungsdienst : Bambule Alexan¬
der , AmtsR.

Gesundheitsamts -Abteilung : Römer Josef,
UMDr., Phys .R.; Retrik Eugen , UMDr.,
Ob.Stadtarzt ; Neustadtl Robert , UM Dr.,
Ob.Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung : Hitzker Hans , VMDr.,
Vet .R.

Rechnungs -Abteilung (B-42-5-90): Zachario
Ernst , Ob.Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung (B-42- 5-90): Mitten-
b a eher Franz , Ob.Rechn .R.

""•■Patent

W . Pläcking — Pläcko
SPEZIAL-FABRIK MODERNER SICHERHEITS-SCHLOSSERg£

Detailverkauf — Reparaturen und Schlüssel aller Systeme

IV. Wiedner Gürtel 36 , Telephon U-46 -6-61
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Kasse : Hönigschmid Bruno , Rechn .R.
Marktdienst : So hm Alfred , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Wiedermann Ru¬

dolf, Kzl .Ob.Koär.

9. Für den IX. Bezirk.
(Währinger Straße 39. — A-24-2-67.)

Amtsleiter : Weiler Georg , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : Ludwig Rudolf , Mag.R.;

S t e m p f 1 Adolf , JDr ., Mag.R.; Werner
Leopold , JDr ., Mag.Koär ; Kapinus Marie,
JDr ., Mag.Koär .; Klinghoffer Hans,
JDr . und StDr ., Mag.Kzpst.

Gesundheitsamts -Abteilung (B-44-1-68): Teufel-
b e r g e r Karl . UMDr., Phys .R.; N i k o 1o-
r i c h Anton , UMDr., Ob.Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung (B-44-1-68): Hammer
Friedrich , Vetjt.

Rechnungs -Abteilung (A-24-2-66): Richter Al¬
fred , Ob.Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung (A-24-2-66): Zimmer¬
mann Viktor , DionsR.

Kasse : F a u k a 1 Friedrich , Rechn .R.
Marktdienst (IX/1, Aiserbachstraße 1, A-ll -3-67):

Büttner Franz , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : P a t o n a y Karl , Verw .-

Sekr.
10. Für den X. Bezirk.

(Gudrunstraße 130, Laxenburger Straße 43—45—47.
— R-13-1-70.)

Amtsleiter : Dworschak Eduard , JDr ., Ob.-
Mag.Rat.

Konzeptsbeamte : Wetzko Ferdinand , JDr .,
Mag.R.; P i c h 1e r Ignaz , JDr ., Mag.R.;
Langer Karl , Mag.R.; S c h m i d Gustav,
JDr ., Mag.Sekr .; Kar eil Ernst , JDr ., Mag.¬
Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : P o k o r n y Rudolf,
AmtsR .; Baierl Ferdinand , AmtsR.

Stadtbauamts -Abteilung (R-12-4-56): Kahl Rein¬
hard , Ing .. Ob.StadtbauR .; S k o 1a u t Jo¬
hann , Ing ., StBauOb .Koär.

Gesundheitsamts -Abteilung (R-13-4-07): Boden¬
stein Augustin , UMDr., Phys .R.; V i 11o t h
Robert , UMDr., Phys .R.; B u r g e r Heinrich,
UMDr., Ob.Stadtarzt ; Wolf Karl Otto , UMDr..
Stadtarzt ; S p i e 1m a n n Philipp , UMDr.,
suppl . Stadtarzt ; Knie Wilhelm , UMDr.,
suppl . Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung (R-13-2-95): Neuge¬
bauer Josef , VMDr., Vet .R.; Gregor Her¬
mann , Vet .R.

Rechnungs -Abteilung (R-12-0-18): Scharetzer
Friedrich , Ob.Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung : Hofegger Mauritius,
Rechn .R.

Kasse : P 1e n i n g e r Friedrich , Rechn .R.
Exekutionsdienst : Ennsinger Otto , Verw .Sekr.
Marktdienst (R-13-1-22): Kautz Anton , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : S o b o t k a Josef , Verw .¬

Sekr.

11. Für den XI. Bezirk.
(Enkplatz 2. — U-19-2-20.)

Amtsleiter : R e i c h 1 Rudolf , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : Kratzert Heinrich , StDr .,

Mag.R.; P i c h 1e r Johann , JDr ., Mag.Sekr.
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Raum für Anmerkungen Mittlerer Verwaltungsdienst : Huschauer Josef,
Verw .Sekr.

Stadtbauamts -Abteilung : P a u 1y Rudolf , Ing .,
Ob.StadtbauR .; Stumpf Arpad , StBauR .;
Stoik Karl , Arch ., StBauR .; Plachte
Emanuel , Ing ., Baulnsp .; P a 1a t z k y Johann,
techn . Insp.

Gesundheitsamts -Abteilung : Z o e 11e r Wilhelm,
UMDr., Phys .R., Ob.Stadtarzt ; Benischka
Viktor , UMDr., Ob.Stadtarzt ; Keller Hein¬
rich , UMDr., Ob.Stadtarzt ; Arnold Julius,
UMDr., Vertragsarzt.

Veterinäramts -Abteilung : Petter Adolf, VMDr.,
Vet .R.

Fachrechnungs -Abteilung : Büttner Anton , Ob.-
Rechn .R.

Rechnungs -Abteilung : B o s n j a k Max, Ob.-
Rechn .R.

Kasse : Phillip Franz , Rechn .R.
Exekutionsdienst : Brand Heinrich , Verw .Sekr.
Marktdienst : Gruber Heinrich , Verw.Sekr.
Kanzlei und Registratur : T r e n t i n Rudolf , Kzl.-

Ob.Koär.

12. Für den XII . Bezirk.
(Schönbrunner Straße 259. — R-31-3-20, R-31-1-78,

R-35-5-09.)
Amtsleiter : B a u m e r Heinrich , Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : H a n e y Oskar , JDr ., Mag.R.;

Helch Hans , JDr ., Mag.Sekr .; Bücher
Walter , JDr ., Mag.Ob.Koär.

Stadtbauamts -Abteilung : S t r e h 1e r Josef , Ing .,
Ob.StadtbauR .; Huger August , StBauR .;
Kohn Friedrich , Ing .; Schreiber Andr .,
Ing ., Vermessungs -Insp .; Pomesberger
Friedrich , techn . Koär.

Gesundheitsamts -Abteilung : Zach Richard , MDr.,
Bez.Arzt ; C e r m a k Hermann , UMDr., Med.R.,
Ob.Stadtarzt ; Schafranek Leopold , UMDr.,
suppl . Stadtarzt ; R u d i c h Arthur , UMDr.,
suppl . Stadtarzt ; J o n a s c h Berthold , UMDr.,
suppl . Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung : Stieglecker Gabr .,
Vet .R.; N a d e s Ingo , Vet .Insp.

Rechnungs -Abteilung : L ö h 1e i n Johann , Ob.
Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung : Trümmer Franz , Ob.-
Rechn .R.

Kasse : Grünzweig Karl , Rechn .R.
Exekutionsdienst : Rummel har dt Karl , AmtsR.
Marktdienst : Tomecek Franz , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Dominik Ludwig,

Kzl .Ob.Koär.

13. Für den XIII . Bezirk.
(Hietzinger Kai Nr. 1. — R-31-3-50, R-34-5-57,

R-38-1-53, R-36-4-11, R-38-3-61.)
Amtsleiter : Wagner Rudolf , Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : H a 1b m a y r Otto, JDr ., Mag.R.;

Philp Georg , JDr ., Mag.R.; Linhardt

Bauspenglcrei HANS OTRUBA' 8 Wwe . ^ »;^ v̂ Jgy .y
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Karl , JDr ., Mag.Sekr .; K r z i z e k Friedrich,
JDr ., Mag.Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : Filier Rudolf,AmtsR.
Stadtbauamts -Abteilung : Rott Ludwig , Ing .,

Ob.StadtbauR .; Schreiber Richard , Ing .,
StBauR .; Urban Gustav , Ing ., StBauR .;
Weteschnik Franz , Ing ., StBauR .; Ros¬
ner Othmar , Ing ., StBauR .; Baß Wolfgang,
Ing ., StBauOb .Koär ; Plank Wilhelm , Ing ..
Verm.R.; B r u n n e r Karl , techn . Insp .;
D u c h e k Karl , BauWerkm .; B a t z a k Hein¬
rich , BauWerkm .; Raps Ferdinand , Bau¬
Werkm .; Möckl Leopold , BauWerkm.

Gesundheitsamts -Abteilung : Baecker Rudolf,
l'.MDr., Bez.Arzt ; Kudelka Oskar , UMDr.,
Bez.Arzt ; Hofnian n Franz . UMDr., Ob.-
Stadtarzt ; Schmidler Oskar , UMDr., Ob.¬
Stadtarzt ; I) e 1a v i 11a Arnold , UMDr., Ob.-
Stadtarzt ; Kleiß Alois . UMDr., Ob.Stadtarzt;
Schwarz Franz , UMDr., Ob.Stadtarzt;
W e i ß m a n n Richard , UMDr., Ob.Stadtarzt;
Reisberg Isaak , UMDr., Vertragsarzt für
Armenbehandlung und Totenbeschau , Weiß
Heinrich , UMDr., Vertragsarzt für Armenbe¬
handlung und Totenbeschau ; Zipper Felix.
UMDr., Vertragsarzt für Armenbehandlung
Totenbeschau.

Veterinäramts -Abteilung : Zaloudek Karl.
VMDr., Vet .R.

Etechnungs-Abteilung : Feiler Ferdinand , Ob.-
Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung : F uchs Kud., DionsR.
Kasse : Hartl Robert , Rechn .R. '
Exekutionsdienst : Peskir Theodor , Verw .Sekr.
Marktdienst : Zeugs wetter Moritz, AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Peskir Friedrich,

KzI.Sekr.
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14. Für den XIV. und XV. Bezirk.
(Gasgasse 8 und 10. — R-30-5-67 und R-30-5-68.)
Amtsleiter : Bednar Johann , JDr ., ob .Mag.R.
Konzeptsbeamte : Deipenbrock Alexius . JDr .,

Mag.R.; Hofbauer Julius , JDr ., Mag.li .:
Klein Hans , JDr ., Mag.Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : K1 a m Johann,
AmtsR ; Köck Adolf , AmtsR.

Stadtbauamts -Abteilung (f. d. XIV. u. XV. Bez.):
H a s s a Adolf, Ing ., Ob.StadtbauR .; Teich
Felix , Ing ., StBauR .; H r o n Friedrich,
Ing ., BauOt Koär ; Fuchs Paul , Ing ., Bau-
Ob.Koär .; 0 p e r e n y i Richard , Arch ., techn.
R.; Seidel Otto , Arch ., techn . Insp .; Mally
Josef , techn . Insp.

Gesundheitsamts -Abteilung : Klunzinger Otto.
UMDr., leit . Phys .R.; Jekely Josef , UMDr.,
l'hvs .R.; Fischer Benedikt , UMDr., Ob.¬
Stadtarzt ; Messer Rudolf , UMDr., Ob.Stadt¬
arzt ; Meyer Josef Emanuel , UMDr., Med.R..
Ob.-Stadtarzt ; Paulsen Ernst , UMDr., Ver¬
tragsarzt ; Weißberg Gustav , UMDr., Ver¬
tragsarzt ; U h e r Friedrich , UMDr., Vertrags¬
arzt.

Veterinäramts -Abteilung (f. d. XIV. u. XV. Bez.):
Lichal Franz , VMDr.. Vet .R.; Purmann
Theodor , VMDr., Vet .R.
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Raum für Anmerkungen Fachrechnungs -Abteilung : F u 11 Hans , Ob.Reehn .-
Rat.

Recbnungs -Abteilung : Schild Ferdinand , Ob.-
Rechn .R.

Kasse : Herzka Isidor , Reehn .R.; Hlawatsch
Franz , Rechn .R.

Exekutionsdienst : Seeberger Hans , AmtsR.
Marktdienst : P f o s e r Viktor , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : H i c k e 1 Friederike,

Kzl .Koär .; V e r e b y Alois , Kzl .Koär.

16. Für den XVI. Bezirk.
(Richard Wagner -Platz 19. — U-31-1-14.)

Amtsleiter : Miksch Karl , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : S c h i n e 11 Rudolf , Mag.R.;

Raff in Johann , JDr ., Mag.Ob.Koär .; Da¬
nesch Angela , JDr, , Mag.Ob.Koär .;
Grimme Leopold , JDr ., Mag.Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : Bambule Franz,
AmtsR .; P a t z e 11 Heinrich , AmtsR.

Stadtbauamts -Abteilung : F i s t e r Wilhelm , Ing .,
Ob.StadtbauR !; B o 11i n g e r Ernst , Ing .,
StBauR .; Weiß Franz , Ing ., StBauR.

Gesundheitsamts -Abteilung : S i e ß Franz , UMDr.,
Ob.Phys .R.; Fiedler Eduard , UMDr., Phys .-
R.; Wenzl Julius , UMDr., Ob.Stadtarzt;
Z a t e 11i Tullio , UMDr., Ob.Stadtarzt ; Mann
Maximilian , UMDr., Ob.Stadtarzt ; Jakobo-
v i t s c h Marzeil , UMDr., Ob.Stadtarzt ; P 1a u-
tus Josef , UMDr., Ob.Stadtarzt ; Baar Vik¬
tor , UMDr., Ob.Stadtarzt ; Griffel Ignaz,
UMDr., suppl . Stadtarzt ; Beer Hans , UMDr.,
suppl . Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung : Holzinger Josef,
VMDr., Vet .R.; Mayer Ferdinand , VMDr.,
Vet .R.

Fachrechnungs -Abteilung : Deinl Johann , Ob.-
Rechn .R.

Rechnungs -Abteilung : Schönbauer Alexander,
Ob.Rechn .R.

Kasse : Kühn Wilhelm , Rechn .Ob.Rev.
Exekutionsdienst : Mayerwieser Rudolf , Verw.-

Sekr.
Marktdienst : Nekham Wilhelm , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : H.arasek Rudolf,

Kzl .Ob.Koär.
17. Für den XVII . Bezirk.
(Elterleinplatz 14. — A-21-2-13.)

Amtsleiter : Much Alexander , Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : Keipper Anton , JDr ., Mag.R.;

S k o p a 1i k Josef , Mag.R.; Eberl Karl,
JDr ., Mag.Ob.Koär.

Stadtbauamts -Abteilung : Etzmannsdorfer
Leopold , Ing ., Ob.StadtbauR.

Gesundheitsamts -Abteilung : Gabriel Gustav,
UMDr., Ob.Med.R., leit, Ob.Phys .R.; Oswald
Johann , UMDr., Ob.Stadtarzt ; K n e s p e 1 Ru¬
dolf , UMDr., Ob.Stadtarzt ; Seh äff er Her¬
mann , UMDr., Ob.Stadtarzt ; Mayr Paul,
UMDr., suppl . Stadtarzt ; Ungar Leo , UMDr..
supp . Stadtarzt ; Schächter Emanuel,
UMDr., suppl . Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung : Hehle Rudolf , Vet .R.
Rechnungs -Abteilung : Müller Karl , Ob.Rechn .R.
Fachrechnungs -Abteilung : K e b 1 Franz , Ob.¬

Rechn .R.
Exekutionsdienst : Schlechter Josef , Verw .-

Sekr.
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Kasse : Kolinek Franz . Rechn .R.
Marktdienst : G r ö m Karl , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : H u ß Karl

Koär.
Kzl.Ob.-
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18. Für den XVIII . Bezirk.
(Martinstraße 100. — A-12-0-33.)

Amtsleiter : H a m p e 1 Arthur , üb .Mag.R.
Konzeptsbeamte : David Franz , Mag.R.; Kra¬

stel Richard , Mag.R.; Wolschansky
Hans , JDr ., Mag.Koär ; Kohl Julius , JDr ",
Mag.Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : Wallausch ek
Robert , AmtsR.

Stadtbauamts -Abteilung : Walter Karl , Ing .,
Ob.StadtbauR .; W e i n i n g e r Heinrich , Ing .,
StBauR .; S a d o w s k i Leo, Ing ., StBauR .;
Biswanger Oskar , Ing ., BauOb.Koär;
Scheiner Josef , Arch ., StBauR.

Gesundheitsamts -Abteilung : K r a i n e r Hans.
UMDr., Bez.Arzt ; Beck Paul , UMDr., suppl.
Stadtarzt ; tierisch Eduard , UMDr., Ob.¬
Stadtarzt ; Molnar Alfred , UMDr., Med.R.,
Ob.Stadtarzt ; Zimmerl Franz , UMDr., Ob.-
Stadtarzt ; Dorfinger Jakob , UMDr..
suppl . Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung : S k n o r z i 1 Alexander,
VMDr., Vet .Insp.

Fachrechnungs -Abteilung : Pinkawa Franz , Ob.-
Rechn .R.

Rechnungs -Abteilung : Kirchner Hugo , Ob.-Rechn .R.
Kasse : Hannauer Karl , Rechn .R.
Exekutionsdienst : Schönberger Ferdinand,

Verw .Sekr.
Marktdienst : W e i n e r Franz , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Hanna Adolf , Kzl.-Ob.Koär.

19. Für den XIX. Bezirk.
(Gatterburggasse 14. — B-l 1-3-30.)

Amtsleiter : Scharnagl Karl , JDr ., Ob.Mag.R.
Konzeptsbeamte : Jechl Martin , Mag.R.;

Schramm Ferdinand , JDr ., Mag.Ob.Koär .;
Lackner Karl , JDr ., Mag.Ob.Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : Hajecki Stanis¬
laus , AmtsR.

Stadtbauamts -Abteilung (B-12-0-46): Trentini
Hadrian , Ing ., Ob.StadtbauR .; P a 1i s a Karl,
Ing ., StBauR .; T r a u b Ernst , Ing ., StBau-
Ob.Koär ; K a n k a Anton , Ing ., St .BauOb.-Koär.

Gesundheitsamts -Abteilung (B-ll -7-57): Kopetz¬
ky Oskar , UMDr., Stadtphys .; Feigl Wolf¬
gang , UMDr., Ob.Stadtarzt ; Me i s e 1 Josef,
UMDr., Ob.Stadtarzt ; Fink Waldemar.
UMDr., Ob.Stadtarzt ; Müller Rudolf , UMDr.
Ob.Stadtarzt ; K n i 11 e 1 Siegfried , UMDr.,
suppl . Stadtarzt.

Veterinäramts -Abteilung (B-15-4-71): Hammer
Fritz , TArzt , Vet .R.

Rechnungs -Abteilung (B-14-1-96): Zwerenz Karl
Georg , Ob.Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung (B-14-1-96): Kirch¬
steiger Karl , Rechn .R.

Kasse : Skripal Josef , Rechn .R.
Exekutionsdienst (B-14-1-96): Weihs Karl,

Verw.Sekr.
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Raum für Anmerkungen Marktdienst (B-14-1-96): Bach mann Anton,
Verw.Sekr.

Kanzlei und Registratur : Klimecky Olga, Kzl.-
Koär.

20. Für d e n XX. Bezirk.
(Brigittaplatz 10. — A-43-5-66.)

Amtsleiter : Marschner Anton , JDr ., Ob.-
Mag.K.

Konzeptsbeamte : Walchensteiner Robert,
.JDr., Mag.R.; W e r t k e m p f Alois , JDr .,
Mag.R.; S m e y k a 1 Johann , JDr ., Mag.Koär.

Mittlerer Verwaltungsdienst : W e s e 1s k y Bern¬
hard , AmtsR.

Gesundheitsamts -Abteilung : R i e g e r Josef,
UMDr., Phys .R.; Falkensteiner Peter,
UMDr., Ob.Stadtarzt.

Rechnungs -Abteilung : N i k 1a s Rudolf , Ob.-
Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung : Rainer Adolf , Ob.-
Rechn .R.

Kasse : Cumfe Franz , Rechn .R.
Exekutionsdienst : Becker Friedrich , Verw .¬

Sekr
Marktdienst : Gaberszig Heinrich , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Leißer Matthias,

Kzl.Ob.Koär.

21. Für den XXI. Bezirk.
(Am Spitz 1. — A-60-1-40.)

Amtsleiter : Wagner Ferdinand , JDr ., Ob.-
Mag.R.

Konzeptsbeamte : Scherz Rudolf , JDr ., Mag.R.;
Hruby Paul , JDr ., Mag.R.; Karger Adolf,
Mag.R.

Stadtbauamts -Abteilung (A-60-0-72): Klug Lud¬
wig, Ing ., Ob.StadtbauR .; Schimscha Jo¬
sef, Ing ., StBauR .; Kappes Ernst , Ing .,
StBauR .; G senger Alois , Ing ., StBauOb .-
Koär ; Gärtner Ernst , Ing ., Verm.R.

Gesundheitsamts -Abteilung : Schönhuber Paul.
UMDr., Phys .R.; Eisenkolb Viktor,
UMDr. Ob.Stadtarzt ; L a t z e 1 Johann , UMDr.,
Med.Ii., Ob.Stadtarzt ; Paur Josef , UMDr.,
Ob.Stadtarzt ; B a 1a t y Eduard , UMDr., Stadt¬
arzt ; Engel Karl , UMDr., Vertragsarzt;
Figur Leo, UMDr., Vertragsarzt ; G r o n e r
Paul , UMDr., Vertragsarzt ; K ö h 1e Tobias,
UMDr., Vertragsarzt ; Schletter Hermann,
UMDr., Vertragsarzt ; Müller Rudolf , UMDr..
Vertragsarzt.

Veterinäramts -Abteilung (A-60-0-41): Ei ch in-
ger Karl , Vet.R.; Otto Gustav , VMDr..
Vet .R.; Wild Eduard , VMDr. u. dipl . Land¬
wirt , Vet .R.; Schmidt August , VMDr.,
Vet .R.

Rechnungs -Abteilung (A-60-3-31): Panak Josef
A., Rechn .R.
Rechn .R.

Fachrechnungs -Abteilung (A-60-3-31): K n i e b e i s
Josef , Ob.Rechn .R.

Kasse : Till Karl , Rechn .R.
Exekutionsdienst : Stark Karl , AmtsR.
Marktdienst (A-60-1-90): Bongs Gustav , AmtsR.
Kanzlei und Registratur : Pawlik Robert , Insp.

Expositur Stadlau (R-41-4-60):
Amtsleiter : J ä c k e 1 Eduard . JDr ., Mag.Koär.
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Verwaltungsgruppe VIII. Raum für Anmerkungen
Städtische Unternehmungen.

Amtsf . Stadtrat : VizeBgm. Georg Emmerling.
Wien , I., Neues Rathaus , 5. Stiege , 1. Stock , Tür 6

(A-23-500 Serie und A-28-500 Serie , Kl. 100).
Sprechstunden : Montag 17—19 Uhr, Donnerstag

8—10 Uhr.
Büro der Verwaltungsgruppe VIII , 8. Stiege,

1. Stock , Tür 24 (Auskünfte Kl. 261):
Hornek Rudolf , JDr ., Ob.SenR ., Vorstand des

Büros des amtsf . Stadtrates (Kl. 010).
Kraus Robert , JDr ., Mag.R. (Kl. 260).

Gemeinde Wien — Städtische Gaswerke.
Direktion : VIII ., Josefstädter Straße 10/12

(B-43-5-20 Serie ).

Direktion:
Menzel Franz , Ing ., Dior.
G ü n t n e r Hans , Ing ., VizeDior.
Hintermayer Rudolf , JDr ., VizeDior.
S c h e i c h 1 Eugen , VizeDior.

Geschäftsgruppe I:
Hintermayer Rudolf , JDr ., VizeDior.
Abteilung I a (Personalabteilung ): Masopust

Josef , JDr ., Ob.lnsp.
Abteilung I b (Rechtsabteilung ): Petter Theo¬

dor , JDr ., DionsR.
Abteilung Ic (Werksärztlicher Dienst ): Li 11 Ca-

millo, UMDr., Insp.
Abteilung I d (Gehalte - und Lohnverrechnung ):

Höchsmann Karl , Insp.

Geschäftsgruppe II:
Kittel Wolfgang , Ing ., DionsR.
Abteilung IIa (Werbeabteilung ): Aspek Rudolf,

Ing ., Ob.lnsp.
Abteilung II b (Gaseinrichtung , Gasvertrieb und

Gasmesserwartung ): Schulz Karl , Ing ., Ob.¬
lnsp.

Abteilung II c (Gebrechenbehebung ): Lausch
Kar ], Insp.

Abteilung II d (Werkstätten und Hauptmagazin ):
(XlXyi , Döblinger Gürtel , Stadbahnviadukt,
A-10-2-50): Krojer Gustav , Vizeinsp.

Abteilung II e (Anmeldeabteilung und Auskunftei ):
F e k e t e Rudolf , Insp.

Abteilung II g (Technische Abteilung der Ge¬
schäftsstelle Meidling ) (XII/1 , Theresienbad-
gasse 3, R-39-5-65 Serie ): Brychta Franz,
Ing ., Ob.lnsp.

Abteilung II h (Technische Abteilung der Ge¬
schäftsstelle Brigittenau ) (XX., Denisgasse 39,
A-42-5-30): Löser Friedrich , Insp.

Geschäftsgruppe III.
Kaiser Alexander , Ing ., DionsR.
Abteilung III a (Hauptrohrnetz ): Budzaniuk

Emil , Ing ., Ob.lnsp.
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Raum für Anmerkungen Abteilung III b (öffentliche Beleuchtung ): Pfeif¬
fer Alois , Insp.

Abteilung III c (Gebäudeverwaltung und Kraft¬
wagenbetrieb ): Schreinzer Adolf , Ing .,
Insp.

Geschäftsgruppe IV.
(Werk Siramering .)

(XL, Eyzinggasse . — U-19-300 Serie .)
I! ö ß n e r Franz , Ing ., Werksdior.
Lesch Karl , PhDr ., Ob.Insp.

Geschäftsgruppe V
(Werk Leopoldau .)

(XXI/3, Leopoldau . — A-40-5-40.)
Marischka Karl , Ing .. Werksdior.
S e i d i n g e r Emil, Ing .. Ob.Insp.
K a u d e 1a Ernst , Dr., Ob.Insp.

Geschäftsgruppe VI.
(Buchhaltung .)

Scheie hl Eugen , VizeDior.
Abteilung Via (Hauptbuchhaltung ): Velan

Franz , Insp . (prov .).
Abteilung VI b (Rechnungsabteilung ): B a r 11

Otto , Insp.
Abteilung VI c (Gasverrechnung ): Kloiber

Siegmund , Ob.Insp.
Abteilung VI d (Materialverrechnung ): Büchner

Maximilian , Ob.Insp.
Abteilung VI e (Personenbuch ): Meßner Gregor,

Insp.
Abteilung VI f (Rechnungsvordruck ): Götz Hans,

Insp.
Abteilung VI g (Kaufmännische Abteilung der

Geschäftsstelle Meidling) (XII/1, Meidlinger
Hauptstraße 4, R-39-5-65 Serie ): Zöllner
Rudolf , Insp.

Abteilung VI h (Kaufmännische Abteilung der
Geschäftsstelle Brigittenau ) (XX., Denisgasse
Nr. 39, A-42-5-30): Ruhm Franz , Insp.

Abteilung VII (Hauptkasse ): Ambrosch Franz,
Ob.Insp.

Abteilung VII a (Geldeinhebung ): Offen huber
Hugo , Ob.Insp.

Abteilung VIII (Bauabteilung ): Horak Wilhelm,
Ing ., Insp.

Nebenproduktenverkauf : Dollinger Josef,
TchnDr ., Ob.Insp.

Abteilung IX (Materialbeschaffung ): Witasek
Josef , Ob.Insp.

Abteilung X (Betriebsbuchführung ): Hengl Fer¬
dinand , Insp.

Gemeinde Wien — Städtische Elektrizitätswerke.
(IX/2, Mariannengasse 4. — A-24-5-40 u. A-29-5-60

Serie .)

Direktion:
Menzel Franz , Ing ., Dior.
Beron Rudolf , Ing ., VizeDior.
Jonas Rudolf , JDr ., VizeDior.
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Zugeteilt:
Betriebsbuchführung , Statistik : Abt . 2 a , Kl. 475.
Materialbeschaffung , Altmaterial Verwertung : Ab¬

teilung - 2 b, Kl. 416.

Technischer Dienst:
B e r o n Rudolf , Tng., Vize-Direktor . Kl. 301.

Baudienst:

Elektrische Anlagen : Abt . A/l , Kl. 309.
Straßen -, Wasser -, Bahn - und Tief bauten : Abt . A/2.

Kl. 406.
Hochbauten und Gebäudeerhaltung : A.bt . A/3.

Kl. 407.

Betriebsdienst:

Siedle Fritz , Ing ., DionsR ., Kl. 401.
Kraftwerk Simmering : Abt . B/1, Kl. 380—382.
Kraftwerk Engerthstraße : Abt, B/2, Kl. 383—384.
Kraftwerk Ebenflirt : Abt. B/3, Kl. 2.
Wasserkraftanlagen : Abt . B/4, Kl. 402.
Kraftverteiler : Abt . B/5, Kl. 455.
Umspann - und Unterwerke : Abt . B/6, Kl. 342.
Leitungsnetze : Abt . B/7.

Giegl Albin , Ing ., Direktionsrat , Kl. 311.
Drehstromnetz einschl . Betrieb der Trafosta¬

tionen : Abt . B/7a , Kl. 315.
Wechsetetromnetz einschl . Betrieb der Trafosta¬

tionen : Abt . K/7b , Kl. 314.
Gleichstrom - und Signalnetz : Abt . B/7 c, Kl. 317.
Freileitungsnetz einschl . Betrieb der Trafosta¬

tionen : Abt . B/7 d, Kl. 334.
öffentliche Beleuchtung : Abt . B/7 e, Kl. 352.
Werkstätte einschl . Trafoaufstellung und -aus-

tausch : Abt . B/7 f, Kl. 425.
Hausanschlüsse , Planarchiv . Trassenaufsicht , Kon¬

tophot : Abt . B/7g , Kl. 333.
Chemisches Laboratorium : Abt . B/8, Kl. 325.

Kundendienst:

Schmid Hans , Ing ., Inspektor , Kl. 405.
Allgemeine Werbung , Ausstellung , Beratung der

Abnehmer , Prüfung von Geräten : Abt, C/l,
Kl. 323.

Persönliche Werbung von Großabnehmern , Strom¬
lieferungsverträge , Tarife : Abt . C/2, KL 405.

Abnehmeranlagen , Zählerlager und Leihmotoren:
Abt . C/3.

W a 1d n e r Jakob , Ing ., Ob.Insp ., Kl. 440.
Technische Abnehmergruppen für persönliche

Werbung . Anschlüsse , Überwachung , Leih-
und Ratengeschäfte für den

I., V. und X. Bezirk : Abt, C/3a , Kl. 344,
IL, XX. und XXI. Bezirk : Abt . C/3 b, Kl. 346,
III ., IV. und XI. Bezirk : Abt . C/3c , Kl. 348,
VI., VII., VIII . und XV. Bezirk : Abt . C/3 d, Kl. 350,
XVI. und XVII . Bezirk : Abt . C/3e , Kl. 444.
IX., XVIII . und XIX. Bezirk : Abt . C/3 f, Kl. 446,
XII., XIII . und XIV. Bezirk : Abt, C/3g , Kl. 448;
Großabnehmer , Bund , Land , Gemeinden : Abt, C/3 h.Kl. 438.
Zähleii eichung , Reparaturwerkstätte , Physikalisches

Laboratorium : Abt . C/4, Kl. 327.

Verwaltungsdienst:
Jonas Rudolf , JDr ., VizeDior , Klappe 400.
Gesundheitswesen : Abt, D/1, Kl. 452.
Personalreferat : Abt . D/2, Kl. 306.
Personalangelegenheiten , Gebühren Verrechnung:

Abt . D/3, Kl. 338.
Verwaltungsrechts - und Steuerangelegenheiten,

Gebäudeverwaltung : Abt . D/4, Kl. 437.
Zivil- und Strafrechtsangelegenheiten , Mahn-,

Versicherungswesen : Abt . D/5, Kl. 433.
Eisenbahntarif - und Verkehrsangelegenheiten für

die Gemeinde Wien und ihre Unternehmungen:
Abt . D/6, Kl. 462.

Kraftwagen - und Fuhrwerksverwaltung : Abt . D/7.
Kl. 430.

Poststelle . Korrespondenz . Druckerei , Archiv:
Abt . D/8, Kl. 360.

Kaufmännischer Dienst:
Reiter Rudolf , DionsR , Kl. 304.
Haupt - und Detailbuchführung : Abt . E/l , KI. 366.
Zentralliquidatur : Abt . E/2, KI. 340.
Strom Verrechnung , Zählerevidenz : Abt . E/4.

Holzinger Anton , Oib.Insp ., Kl. 471.
Kaufmännische Abnehmergruppe für den
I., V. und X. Bezirk : Abt . E/4a , KI. 371,
IL, XX. und XXI . Bezirk : Abt . E/4 b, Kl. 468,
III ., IV. und XI. Bezirk : Abt . E/4 c, Kl. 373,
VI., VII ., VIII . und XV. Bezirk : Abt . E/4 d, Kl. 374,
XVI. und XVH. Bezirk : Abt . E/4 e, Kl. 467,
IX., XVIII . und XIX. Bezirk : Abt . E/4 f, Kl . 375,
XII ., XIII . und XIV. Bezirk : Abt . E/4g , Kl. 372;
Großabnehmer , fremde Gemeinden : Abt . E/4h,

Kl. 469.
Bund, Land , Gemeinde Wien : Abt . E/4i , Kl. 470.
Hauptkassa , Einnahmenaufteilung , Inkasso : Abt.

E/5, Kl. 308.
Lagerverwalbujig : Abt . E/6, KI. 356.
Lagerbuchführung : Abt . E/7, Kl. 376.
Materialverrechnung : Abt . E/8, Kl. 463.
Werkstättenverrechnung : Abt . E/9, Kl. 465.
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Raum für Anmerkungen Gemeinde Wien — Städtische Straßenbahnen.
Einzeln zeichnungsbereehtigt : Bgm. Karl Seitz

und VizeBgm. Georg Emmerling.

Direktion.
IV., Favoritenstraße 9—11, U-42-5-80, U-43-5-70 für
alle Stellen in den Dienstgebäuden IV., Favoriten-
ütraße 9—11, VI., Rahlgasse 3, und XIII ., Sieben¬

eichengasse 7—9 u. 12.

Direktorium:
Werner Heinrich , lag ;, VizeDior. (U-40-5-68).
Resch Johann , VizeDior . (U-47-1-84).

Die Abteilungen und Stellen , bei denen in der
folgenden Aufstellung keine Anschrift angegeben
ist , befinden sich am Sitze der Direktion : IV., Fa¬
voritenstraße 9—11.

A. Allgemeine Verwaltung , kommer¬
zielle Angelegenheiten , Beschaf-

fungs - und Überprüfungswesen.
Abteilung für Rechts - und allgemeine Verwal¬

tungsangelegenheiten : Becker Maximilian,
JDr ., Ing ., DionsR .; Rauch Rudolf , JDr .,
Ob.Insp .; Andrae Richard , JDr ., Insp .:
L i p p e r t Rudolf , JDr ., Insp.

Direktionskanzlei : Gruber Konrad , Insp.
Statistisches Büro (IV., Taubstummengasse 10):

Janko Leopold , Insp.
Abteilung für Personalangelegenheiten : Wolf

Eduard , JDr ., Ob.Insp .; Koppensteiner
Johann , JDr ., Insp.

Ärztliches Büro (IV., Taubstummengasse 10):
Denk Johann , UMDr., Insp ., DionsArzt.

Gerichtliche Angelegenheiten (VI., Rahlgasse 3):
K i e s e r Emil , JDr ., Insp.

Abteilung für Personalverrechnung : S c h r o m
Rudolf , Insp .; S t o n n e r Rudolf , Insp.

Büro der Krankenkasse für die Bediensteten und
Arbeiter (X., Leebgasse 17, R-12-4-33,
R-13-1-81): Hammer Erwin , JDr ., DionsR .;
Rauch Franz , Insp.

Kommerzielle Angelegenheiten : Petz Karl , JDr .,
DionsR.

Buchhaltung : Kien Heinrich , Ob.Insp .; Grob¬
auer Wilhelm , Insp ., Hahn Christian , Insp.

Hauptkasse : Pelikowsky Josef , Insp .; K n o 11
Ferdinand , Insp.

Vereinigte
Metallwerke fl.-G.
ML Erdbergerlände 28 B

Telephon U-14-5-80
Abteilung Spezialbronzen

und Gußwerk
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Abteilung für Kartenausgabe und Fahrbegünsti¬
gungen (VI., Rahlgasse 3, A-38-0-37; Honig¬
mann Friedrich , JDr ., Insp .; K i r c h e r t
Friedrich , Ob.Insp .; H ü b 1 Franz , Insp.

Abteilung für Bestellwesen : Altmann Leopold,
[ng., Ob.Insp .; Medwed Johann , Ing .,
Vizeinsp.

Lagerverwaltung (XIII/1 , Siebeneiehengasse 12):
Waplinger Paul , Ob.Insp .; Jekey Karl,

Insp.
Abteilung für Überprüfungsangelegenheiten : B i 11

Franz , Ing ., Ob.Insp .; K n a u e r Konrad,
Insp.

B. Betrieb und Verkehr.
Verkehrstechnische Abteilung : Winter August.

Ing ., DionsR ., Betriebsleiter ; Valentin
Gustav , Ing ., Ob.Insp .; Benesch Viktor.
Ing ., Ob.Insp .; Schlögl Friedrich , Ing .,
Insp.

Betriebsbahnhöfe,
a) Straßenbahn.

Favoriten : X., Gudrunstraße 153 (R-12-2-17).
Erdberg : III ., Erdbergstraße 111 (U-17-4-88).
Simmering : XI/1, Simmeringer Hauptstraße 156

(U-19-2-90):
K m e n 11 Max, Ing ., Ob.Insp.

Gürtel : XVI1I/1, Währinger Gürtel 131 (A-10-3-68).
Brigittenau : XX.. Wexstraße 13—15 (A-13-0-23):

Novotny Franz , Ing .. Vizeinsp.
Hernais : XVII .. Hernalser Hauptstraße 138 u.

138 A (A-25-3-87).
Ottakring : XVI/1 . Maroltingergasse 53 (B-33-0-11).
Währing : XVm/1 , Kreuzgasse 72 (A-29-1-90):

Grill Karl , Ing ., Koär.
Kudolfsheim : XIII/1 , Schwendergasse 51 (R-34-008)

und XIII/1 , Linke Wienzeile 278 (R-36-1-10).
Breitensee : XIII/1 . Hütteldorfer Straße 112

(B-33-3-60):
S c h a d e n Alois, Ing ., Insp.

Speising : XIII ., Hetzendorfer Straße 188
(R-34-1-71).

Koppreitergasse : XII/1 , Koppreitergasse 5
(R-31-3-19).

Perchtoldsdorf : Brunnergasse (T. Atzgdf . -102):
P a n n i Karl , Ing ., Vizeinsp.

Vörgartenstraße : II/l . Waleherstraße 5
(R-43-400).

Floriiisdorf : XXI/1 . Gerichtsgasse 5 (A-60-3-75).
Kagran : XXI/4 , Wagramer Straße 71 (R-40-5-75):

L a s c h i t z Robert , Ing ., Insp.

b) Stadtbahn.
Mlchelbeuern (A-26-2-39).
Heiligenstadt (B-15-2-98).
Hütteldorf (U-35-3-25).

U11 m a n n Josef , Ing., Insp.
Abteilung für Schulwesen , Unfall - und Be¬

schwerdeangelegenheiten : Köberle Ludwig.
Ing ., Ob.Insp .; Z w e h 1 Alfred , JDr ., Insp.

Schulüberwaehung und Ausbildung : F r a n k Fer¬
dinand , Insp.

Wagentechnische Abteilung : F i n d e i s Ernst,
Ing ., DionsR.; Traxl Erwin , Ing ., Ob.Insp .:

Raum I'ür Anmerkungen
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Raum für Anmerkungen Werner Karl , Ing ., Ob.Insp .; Germela
Rudolf , Ing ., Insp .; Merkader Gustav,
Ing ., Insp.

Abteilung für Leitungsanlagen (XII ., Längenfeld-
gasse 23, R-31-0-75, R-33-4-10): Hanzel Bo-
huslav , Ing ., Ob.Insp .; B e r z e Friedrich , Ing ..
Insp .; H o f m a n n Rudolf , Insp .; Kempny
Gustav , Ing ., Insp .; Kirchmayr Walter,
Ing ., Insp.

Abteilung für den Autobusbetrieb : Holler-
wöger Franz , Ing ., DionsR .; Spieß Ru¬
dolf, Ing ., Insp.

c) Garagen:
I., Zedlitzhalle , R-25-601.
IL/1, Walcherstraße 5, R-40-3-92.
X., Pernerstorfergasse 83 (R-12-4-27).
XV., Schanzstraße (U-33-2-83).

M ü t z e 1 Wilhem , Adj.
Autowerkstätte : X., Pernerstorfergasse 43

(R-12009): Sturmair Josef.

C. Bau technische und Werkstätten -
technische Angelegenheiten.

Bautechnische Abteilung : Mehl Friedrich , Ing .,
DionsR.

Bahnerhaltung : Reichart Ludwig , Ing ., Ob.¬
Insp.

Bahnerhaltungssektionen : 1. P r i n z Albert , Ing .,
Insp .; 2. Homatsch Hermann , Ing ., Insp .;
3. H a i d v o g 1 Josef , Insp .; 4. Hochrai¬
ner Josef , Ing ., Insp .; 5. H a v 1i c z e k Karl.
Ing ., Vizeinsp .; 6. Z e d n i k Karl , Ing ., Insp .;
7. S i w o i n Johann , Ing ., Insp.
Schinagl Karl , Insp.

Neubauten : Held Siegfried , Ob.Insp .; Jürgens
Franz , Insp .; Grill Erwin , Insp.

Konstruktionen : W ü r i n g e r Rudolf , Ing ., Ob.¬
Insp .; Bittner Karl , Ing ., Insp .; Gries-
rfiü 11e r Oskar , Ing ., Vizeinsp .; Steinbre¬
cher Friedrich , Ing ., Vizeinsp .; Eberl Wil¬
helm, Ing ., Koär ; G a 11e n t Gilbert , Ing .,
Koär ; S u c h a n e k Wilhelm , Ing ., Koär.

Oberbauwerkstätte (XII/1 , Aßmayergasse 55.
R-36-5-38, R-36-5-83): Szongott Edgsff,
Ing ., Ob.Insp .; S u s k e Josef , Ing ., Insp.

Hochbau : Kawill Theodor , Ing ., Ob.Insp .;
T i c h y Othmar , Arch ., Insp .; Frisch Gu¬
stav , Ing ., Insp .; Kuderna Karl , Ing ..
Insp .; Walbiner Anton , Ing ., Insp .; N e u-
d o r f e r Josef , Ing ., Insp.

Abteilung für Konstruktion und Überprüfung
(werkstättentechnische Angelegenheiten ):
XII1/1, Siebeneichengasse 7—9: Jaku-
b i c z k a Friedrich , TechnDr ., Ing .. DionsR.

Konstruktion (XI1I/1, Siebeneichengasse 7—9:
S c h r e 11e Adolf , Ing ., Insp .; 0 b r e c h t
Georg , Ing ., Vizeinsp.

Versuchsraum (XIII/1 , Siebeneichengasse 7—9):
ILo n g i Ii Rudolf , Ing ., Insp.

Werkstättenbetriebsleitung (XIII/1 , Siebeneichen¬
gasse 7—9): Koch Josef , Ing ., Ob.Insp .:
Renner Oskar , Ing ., Insp .; Rödl Otto.
Ing ., Insp .; Stadler Robert , Ing ., Insp .;
B e r g e r Arpad . Ing ., Koär ; Groß Berthold.
Ing ., Koär ; Mi c Heinrich , Techn .Dr., Ing..
Koär.

Kalkulationsabteilung (XIII/1 , Siebeneichengassc
7—9): Hirsch Leopold , Ing ., Insp.
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ETrauhaus der Stadl Wien,
Betrieb : Ranners -dorf . — U-19-3-20 u. U-19-3-21.
Stadtbüro : I., Weihburggasse 9. — R-28-5-70 Serie.
Direktor : Stanka Adolf . Kirner Josef , Dir .R.

Bierniederlagen in Wien.
L, Stadiongasse (Markthalle ), A-21-4-86.

II ., Lassallestraße 182, R-41-3-27.
V., Grünwahlg -asse 3, B-23-0-54.

IX., Markthalle , Ecke Alserbaehstraße und Nuß.
dorferstraße , A-16-4-63.

XL, Simmeringer Hauptstraße 30, U-ll -0-80.
XIL. Kobingerstr . (Stadtbahnviadukt ), R-36-2-43.
XIII .. Linzer Straße 287 a (Baumgartner Kasino ),U-30-0-18.

XVII ., Taubergasse 3, A-21-4-79.
IXX., Brünner Straße 4, A-60-4-72.

Flaschenbier - Zentrale:
XL, Simmeringer Hauptstraße 30, B-51-0-55.

Raum für Anmerkungen

Gemeinde Wien — städtische Leichenbestattung.
Direktion und Depot : IV., Goldeggasse 19. —

U-42-5-25 Serie.
Direktion : Lasch Eduard , Ing.
Personalbüro , technisches Büro : Raschendor¬

fer Rudolf , Ing ., DiorStellv.
Material - und Kalkulationsbüro : Blank Franz.

Insp.
Buchhaltung : 0 z e p y h a Hans , Insp.
Aufnahmsdienst : E n g e 1b e r g e r Otto . Insp.
Expeditionsdienst : W 1a Ch Bruno , Insp.
Tischlereibetrieb : Raschendorfer Rudolf.

Ing ., Dir .-Stellv.

Aufnahmskanzleien.
L, Wipplingerstraße 8, U-23-3-30;

IL, Karmelitergasse 9, A-43-4-75;
IL, Praterstraße 55, R-47-1-18;

III ., Karl Borromäus -Platz 1, U-12-3-94;
III .. Rennweg 40, U-17-2-28;
III ., Rasumofskvgasse 34. U-15-9-61;
III ., Ungargasse 39, U-14-4-02;
IV., Goldeggasse 19. U-42-5-25:
IV.. Wiedner Hauptstraße 33. U-46-0-91;
V.. Sehönbrunner Straße 52, B-25-5-67;

VI., Brückengasse 11, B-20-1-86;
VII.. Lerchenfelder Straße 65, B-37-5-76;

VIII ., Piaristengasse 43, A-26-8-95;
IX., Alserstraße 30, A-22-3-04;
IX.. Währinger Straße 39. A-22-2-06;
X., Antonsplatz 25. R-10-3-69;
X., Gudrunstraße 10, R-12-0-35;

XI.; Enkplatz 2. U-15-1-15;
XIL, Meidlinger Hauptstraße 2, R-38-0-19;
XIL, Migazziplatz , R-36-8-16;

Xin .. Hietzing , Am Platz 2. R-34-4-70;
XIII .. Linzer Straße (>2. U-33-7-98;
XIII ., Versorgungsheim Lainz , R-34-1-66;
XIV., Reindorfgasse 19, U-31-4-70;
XIV.. Huglgasse 12, U-32-3-57;
XV., Gasgasse 10, R-37-0-76;
XV., Haidmannsgasse 1, R-36-8-14;

XVI., Richard Wagner -Platz 19, U-34-5-18;
XVI., Ottakringer Straße 214, A-23-0-90;
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Raum für Anmerkungen XVI., Maroltingergasse 56—58, U-34-5-89;
XVII ., Elterleinplatz 14, A-20-4-45;

XVIII ., Währinger Straße 124, A-12-0-27;
XIX., Gatterburggasse 14, B-ll -8-56;
XX., Brigittaplatz 10, A-41-7-55;

XXI., Prager Straße 1, A-60-1-25;
XXI ., Wagramer Straße 148, R-40-5-65;
XXI., Donaufelder Straße 5, A-60-1-45;
XXL, Genochplatz 10, R-49-1-14;

Liesing , Kirchenplatz 3, 74.
Mauer bei Wien , Franz Grassler -Gasse 3, Atzgers¬

dorf 673;
Atzg . 673;

Atzgersdorf , Friedhofstraße 6.

Gemeinde Wien — städtische Ankündigungs-
Unternehmung „Gewista ".

(I., Jasomirgottstraße 2. — U-20-5-60 Serie .)
P i k o 1o n Karl , Dior.
Denk Karl , JDr ., DiorStellv.

Gemeinde Wien — Städtische Versicherungs-
Anstalt.

(I., Tuchlauben 8. — U-27-5-40 Serie .)
Liebermann Norbert , Dior.
Müller Leopold Faustinus , DiorStellv.
Baldassari Paul , DiorStellv . I
Hoffmann Eduard , DiorStellv.
K a p r a 1i k Karl , JDr ., DionsR.
Hoffmann Eduard , DionsR.
H a g m ü 11e r Josef , DionsR.
H r a b a 1a Otto , DionsR.
Mü 11a u e r Julius , DionsR . >
P1 a t z e r Fritz , DionsR.
Samsinger Oskar , DionsR.
Schulz Louis , DionsR.
L i k w o r n ik P., JDr ., Gen.Sekr.
A 1b r e c h t Franz , Sekr.
K a h a n e Jakob , Sekr.
Kittel Hermann , Sekr.
Klo baß Karl , Sekr.
Ma r t o n Martin , Sekr.
0 b e r h a m m e r Leopold , Sekr.
Wagner Fritz , Sekr.

Wiener Landeshypothekenanstalt.
(L, Wipplingerstraße 8. — U-23-5-60 Serie .)

E m m e r 1i n g Georg , VizeBgm., Ob.Kur.
Übelhör Franz , GR., Ob.Kur .Stellv.
Schwarz Anton , JDr ., Dir.
Pokorny Robert , JDr ., Dir .Stellv.

Zentralsparkasse der Gemeinde Wien.
(I., Altes Rathaus , Wipplingerstraße 8. — U-23-5-60

Serie .)
Geschäftszweige.

Einlagen auf Sparbücher , Einlagen auf
Scheckkonti , Verwahrung und Verwaltung von
Wertpapieren , An- und Verkauf von Wertpapieren,
Hypothekardarlehen mit 10-, 20- oder 40jähriger
Laufzeit , Hypothekardarlehen für Hausrenovie¬
rungszwecke , Gewährung von Darlehen auf Wert¬
papiere , Wechselkredite , Kredite an Wiener Ge¬
werbetreibende und Kaufleute durch den Kredit-
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verein der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien.
Vermietung - von Kassenfächern (Safes ).

Raum für Anmerkungen

Schwarz Anton , JDr ., Dior.
P o k o r n y Robert , JDr ., DiorStellv.
Schneeweiß Josef , Zentr .Insp.
S c h a d e k Franz , Zentr .Insp.
N e h n e r Anton . Ob.Buchh.
Pilz Richard , Ob.Insp.
S c h 1e r k a Karl , Ob.Insp.
Wolf Anton , Ob.Insp.
D i m m 1i n g Friedrich , Ob.Insp.
Kreuzig Alfred , Ob.Insp.
K u r a s Franz , Ob.Insp.
S p a n d 1 Ferdinand , Dr., Ob.Insp.
Neugebauer Robert , Ob.Insp.
P i c h 1e r Hans , Ob.Insp.
Seidel Otto , Ob.Insp.
N e u m a n n Karl , Ob.Insp.
Haldenwang Andreas , Ob.Insp.

Zweiganstalten:
I., Operngasse 6, R-25-2-69;
L, Schottenring 1, A-16-0-80 u. A-16-0-81;

II ., Taborstraße 17, A-47-2-23;
IL, Praterstraße 50, R-45-3-60;

III ., Landstr . Hauptstraße 65, U-l 6-4-77;
IV., Wiedner Hauptstraße 23—25. U-45-1-16;
V., Margaretenstraße 67, A-31-5-54;

VII., Mariahilfer Straße 70, B-35-1-24 u. B-36-3-68;
VIII ., Josefstädter Straße 64, B-42-2-66;

IX., Nußdorfer Straße 10, A-16-1-20;
X., Laxenburg -er Straße 49, R-13-3-89;

XL, Simmeringer Hauptstraße 80, U-17-1-41;
XII ., Steinbauergasse 4—6, A-33-0-37;

XIII ., Linzer Straße 38, U-32-5-92;
XIV., Märzstraße 45, U-35-2-65;
XIV., Ulimannstraße 46, B-36-3-24;
XVI., Richard Wagner -Platz 16, A-28-1-43;

XVII ., Hernalser Hauptstraße 72—74, A-26-4-54
und A-20-2-51;

XVIIL , Währinger Straße 109—111, A-20-4-08;
XIX., Gatterburggasse 23, B-14-0-93;
XX., Brigittaplatz 10, A-46-2-58;

XXL, Am Spitz 11, A-60-0-44.

Kreditverein der Zentralsparkasse der Gemeinde
Wien.

(VII., Neubaugasse 1. — B-35-1-24 u. B-36-3-68.)
Pilz Richard , Vstd.

Gewerbeförderungsinstitut der Stadt Wien.
(Gemeinnützige Stiftung .)

(L, Rathaus , Lichtenfelsgasse 2, 6. Stiege , 1. Stock.
— A-23-500, A-28-500 Serie , Kl. 059 u. 768.)

Vetter Adolf , JDr ., Sekt .Chef u. Prsdt . d. 8t,-
Theatervwltg . i. R., Dior.

C a m i n a d a Richard , Vertragsbeamter.

Kontrollamt der Stadt Wien.
(I., Neues Rathaus , 4. Stiege , 2. Stock , Tür 42. —
A-23-500 u. A-28-500 Serie . Einlaufstelle und Aus¬
künfte : Kl. 331, weitere Nr .: 075, 321, 330, 335.)
(Untersteht unmittelbar dem Gemeinderat und

dem Bürgermeister .)
Kontrollamts -Direktor:

Müllner Franz Rudolf (Kl. 305).
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Raum für Anmerkungen Kontiollgruppenvorstände:
Schneider Rudolf , KntrADionsR.
Kirchhofer Friedrich , KntrADionsR.

Büro der Kontrollarntsdirektion:

Kontrollgruppe 1:
4. Stiege , 2. Stock , Tür 42 (Kl. 306).

Biegler Karl , KntrAR.
Lautinger Franz , KntrAR.
Paulitsc hke Engelbert , KntrAR.
Schultheiß Ernst , KntrAR.

Kontrollgruppe 2 (Gemischtwirtschaftliche Unter-
nehmungs -Verwaltungskontrolle ):

4. Stiege , 2. Stock , Tür 40 (Kl. 074).

R i e d e r i c h Max, KntrAR.
Mü 11n e r Leopold , KntrAR.
Danzinger Franz , KntrAR.
Weyand Eduard , KntrAR.

Kontrollgruppe 3 (Hoheits - und Betriebverwal¬
tungskontrolle ):

4. Stiege , 2. Stock , Tür 40 (Kl . 155).

R o 11 e r Robert , Ob.KntrAR.
G r ü n d 1e r Alois , KntrAR.
K r e j c i Karl , KntrAR.
Hausberger Leopold , KntrAR.
W i p p 1i n g e r Karl , KntrAR.

Kontrollgruppe 3 (Hoheits - und Betriebsverwal-
waltungskontrolle ):

4. Stiege , 2. Stock , Tür 36 (Kl. 098).

Pankl Ludwig , ObKntrAR,
Klotz Franz . KntrAR.
Dub Franz , KntrAR.
B u c h e r Karl , KntrAR.
Körprich Rudolf , KntrAR.
Mayer Helmut , KntrAR.

Kontrollgruppe 5 (Hoheits - und Betriebsver¬
waltungskontrolle ):

4. Stiege , 2. Stock , Tür 36 (Kl. 322).

Niedenführ Wilhelm , Ob.KntrAR.
Stiegelbauer Franz , KntrAR.
Woisetschläger Anton , KntrAR.
S t a s t n y Franz , KntrAR.
Waldenburg Hans , KntrAR.
Mader Karl , KntrAR.

Kontrollgruppe 6 (Unternehmungs -Verwaltungs¬
kontrolle ):

4. Stiege , 2. Stock , Tür 40 (Kl. 322).

Riss Wilhelm , Ob.KntrAR.
Poglitsch Emmerich , KntrAR.
Lauer Wilfried , KntrAR.
G 1a t z Julius , KntrAR.
D e i g n e r Hans , KntrAR.
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Stadtschulrat für Wien.
(Mit dem Wirkungskreis des Bezirksschulrates und des Landesschulrates .)

(L, Burgring 9. — B-39-5-75 Serie .)
Präsident:

Seitz Karl , Bgm. u. LHptm . v. Wien.
Geschäftsführender 2. Präsident : Vorsitzender -Stellvertreter:

G 1ö c k e I Otto,
(B-39-5-77.)

NatR.
Richter Karl , amtsf . StadtR.
Stöger Karl , GR.

Mitglieder:
a) Vom Gemeinderat , bzw. vom Stadtsenat ge¬

wählt:
Appel Franz , L.
B e r a n Hugo , PhDr ., Dior.
Bucheder Hubert , Buchdrucker.
D i e s n e r Theodor , SchulR.
Diewald Rudolf , SchulR.
E n d r e s Stephanie , Dr., HptschLn.
E n s 1e i n Josef , Bgrsch .Dior . i. R.
F a d r u s Viktor , MinR.
Fi sc hl Hans , PhDr ., HR.
Fohringer Anton , Zeitungsbmtr.
Frankowski Philipp , Kinderg .Insp.
Fried jung Josef , UMDr., Pvtdoz.
Fritz Max, PhDr ., Prof.
Fröhlich Ludwig , HptschL.
F u r t m ü 11e r Aline , PhDr ., Prof.
Gerber Otto Paul , UMDr., RgsR.
P . Giese Heinrich , Thür ., HR., Dir . d. Kath.

LehrersemAnst.
G 1ö c k e 1 Otto , NatR.
G u t s c h Johann , Sekr.
Hahn Hans , PhDr ., UnivProf.
Hala Laura , Dior.
Hartmann Emanuel , Dior.
Hirschenauer Anton , L.
Höttl Karl , RgsR.
H o 1o u b e k Rudolf , Dr., HptschL.
J e n s c h i k Franz , Pvtbmtr.
Jorde Julius , SchulR.
Jungbauer Raimund , Geistl . R.
Kemetter August , Dior . i. R.
Königstein Wilhelm , Bmtr.
Körner Theodor , Gen.
Krasser Robert , Prof.
Kundermann Karl , Bmtr.
Macliat Anton , GR.
Manuel Oskar , JDr ., MinR.
Mayer Alfred , Goldschmiedgeh.
Neubauer Hans . PhDr ., Gymn .Dior.
Oben dorfer Heinrich , Dior.
P ö 1z e r Johann , NatR.
P o k o r n y Ferdinand , Kfm.
Richter Karl , amtsf . StadtR.
Rohrauer Gustav , PhDr ., RlschDior.
Sacher Anton , Prof.
Schlösinger Marie, GR.
Schorsch Marie.
Schott Josef , HptschL.
Seitz Emilie , SchulR.
S e v e r Albert , NatR.
Simon Otto , StudR.
S o n n enbeitner Franz , RgsR.
Speiser Paul , amtsf . StadtR.
S t a i n Hans , JDr ., Bmtr.

S t e i n i t z Heinrich , JDr ., Rechtsanw.
Stingl Rudolf , Ob.Insp.
Stöger Franz , GR.
Suchenwirth Richard , PhDr ., NatR.
T ä u b 1e r Alexander , GR.
T e s a r e k Anton , Hptsch .L.
Vetter Adolf , JDr ., SektChef a. D.
Washuber Josef , HR.
b) Referent für die ökonomischen und administra¬
tiven Angelegenheiten der mittleren Lehranstal¬
ten sowie der gewerblichen und kaufmännischen

Schulen:
Riebl Ignaz , JDr ., HR.
c) Referent für die ökonomischen und administra¬

tiven Angelegenheiten der Volksschulen:
Telatko Leopold , JDr ., Ob.Mag.R.

d) Inspektoren für den Religionsunterricht:
Jaksch Wenzel , geistl . R. (f. d. kath . RelUnt .).
R e d i s c h Heinrich , Dr., Prof . (f. d. isr . RelUnt ).
Fischer Franz , PhDr ., Prof.

e) Vertreter des Volkschullehrerstandes:
Hellebart Josef , HptschL.
H o b i n k a Otto , L.
H o f m a n n Else , OLn.
Jungwirth Leopoldine , BgrschLn.
K r e n n Franz , L.
N e u m a n n Theodor , BgrschDior.
0 v e s n y Hermine , Ln.
Peter Franz , BgrschL.
Reim Leopoldine , HptschLn.
Schneider Andreas , L.
f) Vertreter der mittleren Lehranstalten sowie der

gewerblichen und kaufmännischen Schulen:
(I. Wahlkörper .)

Binder Simon , PhDr ., Prof.
Neugebauer Theodor , PhDr ., Prof.
Petschenka Matthias , Prof.
P o h n e r t Ludwig , PhDr ., Prof.
We inert Richard , PhDr ., HR., Dior.

(II. Wahlkörper .)
Pf äff Annetta , Prof.

(III . Wahlkörper .)
Zinnecker Alexander , RgsR ., Prof.

(IV. Wahlkörper .)
G r u b e r Johann , Dr.

h) Vom städtischen Gesundheitsamt:
Gegenbauer Viktor , UMDr., Ob.Med.R., Ob.-

Stadtphys.
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Büro des Stadtschulrates.
Geschäftsführender 2. Präsident:

Glöckel Otto , NatE.
Präsidialbüro:

Sonnenbeitner Franz , RgsR.
Abteilung 1

(Angelegenheiten der Volks -, Haupt - und Bürger¬
schulen ).

Telatko Leopold , JDr ., Ob.Mag.R., Ref . f. d.
ökon . u. adm . Ang.

Riebe Gustav , JDr ., Mag.R.
Fischer Richard , JDr ., Mag.Ob.Koär.

Bezirksschulinspektoren :
Baumgartner Gustav , Dr., RgsR . (8. und

17. Bez.),
G ü 11 e r Josef (21. Bez.).
Jorde Frieda , SchulR . (16. Bez.).
Kaindlstorfer Johann (10. Bez.),
Klieba Michael, RgsR . (13. Bez.),
Langwieser Ludwig , RgsR . (13. Bez.),
Fuhri Raimund (2. und 20. Bez.).
Mi k 1a s August (14. und 15. Bez.),
R e s c h e k Marie (2. und 20. Bez.).
S c h m i d 1 Friedrich Ludwig , RgsR . (1., 7. und

9. Bez.).
Steiska 'l ' Theodor , RgsR . (3., 4. und 11. Bez.).
S w o b o d a Franz , PhDr . (6. und 12. Bez.).
Wey rieh Edgar , RgsR . (3., 4. u. 11. Bez.).
Wolf Karl , RgsR . (18. u. 19. Bez.),
Zechner Leopold , PhDr.

Abteilung 2
(Angelegenheiten der Mittelschulen und Lehrer¬

und Lehrerinnenbildungsanstalten)
und

Abteilung 3
(Angelegenheiten der gewerblichen und kaufmän¬

nischen Schulen ).
R i e b 1 Ignaz , JDr ., HR., Ref . f. d. ökon . u. adm.

Ang.
Landesschulinspektoren:

Benda Oskar , PhDr ., HR. (Mittelsch .).
Brommer Alois , PhDr ., HR. (Mittelsch .).
Burger Eduard , PhDr ., HR. (L. u. LnBildAnst .).
Freund Oskar , HR. (kaufm . Bildungsw .).
Furtmüller Karl , PhDr ., HR. (Mittelsch .).
Gaßner Heinrich , PhDr ., HR. (Mittelsch .).
Mayerhöfer Rudolf , HR. (gewerbl . Bil¬

dungsw .).
Wolletz Karl , HR. (Mittelsch .).
Wollmann Franz , PhDr ., HR. (L.- u. LnBild .-

Anst .).
Zugeteilte Professoren:

Fischer Heinrich.
Kraichel Rudolf , PhDr.
Löffler Hans , PhDr.
Schmidt Johann.

Rechnungsdepartement für den Bun¬
de s d i e n s t.

Kraft Wilhelm , RgsR.

Fortbildungsschulrat für Wien.
(VI., Mollardgasse 87, B-22-5-20 Serie , B-22-404.)

Präsidium :
Obmann:

Richter Karl , amtsf . Stadtrat.
Obmannstellvertreter:

T ä u b 1e r Alexander , AmtsDir . d. FSR .-
E r b a n Franz , BezVorstStellv.

Schriftführer:
Z i p p e r Julius , GehOb.
Fuchs Hans , RechnR.

Mitglieder:
Vom Bundesministerium für Handel und Verkehr

ernannt:
Gart Eduard , JDr ., Prof ., SektR.
Vom Bundesministerium für Unterricht ernannt:
M o s s e r Peter , JDr ., MinR.

Vom Stadtschulrat für Wien ernannt:
Mayerhöfer Rudolf , Prof ., HR., LSInsp.
Riebl Ignaz , JDr ., HR.
M ü 11n e r Adolf , Fachinsp.

Vom Wiener Gemeinderate gewählt:
B e i ß e r Josef , GR., Lehrllnsp.
H o n a y Karl , amtsf . Stadtrat.
Kostroun Ludwig , Sekr.
Marianek August , Sekr.
P r o k s c h Anton , Sekr.
T ä u b 1e r Alexander , ObmStellv.
E r b a n Franz , ObmStellv.
Fuchs Hans , RechnR.
Gratzenberger Karl , GR.

Vom Stadtsenate gewählt:
Barousch Johann , Ing ., Ob.StadtbauR.
G r o 1i g Anton , GR.
Kirnml Anton , Sekr.
Richter Karl , Obm.

Vertreter des Magistrates:
Gräf Josef , ObSenR.

Vertreter der Kammer für Handel , Gewerbe und
Industrie in Wien:

Biber Ludwig , Ing ., KmzlR.

Thermometer , Barometer , Lehrmittel 80wiealle  Glasinstrumente und Apparate
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ m für Technik und allgemeinen Gebrauch
CARL fVOYTACEK IX . Frankgasse 10 . Tel . A-27 -2 -52
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Vertreter der Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte:

Rager Fritz , JDr ., Sekr.

Vertreter der Gewerbeinhaber:
Schiller Bernh ., Ing ., KmzlR.
Torna i des Jaro , Ing ., Dr.
Kroneis Anton , Mechaniker.
Riedl Franz , KmzlR.
Weigert Eduard , Schuhmacher.
Wolfbauer Johann , Bäckermeister.
Müller Otto , JDr ., Sekr . d. Grem. d. Wr . Kfm.

Vertreter der Gehilfenschaft:
Z i p p e r Julius , GehObm.
Fuchs Friedrich , GehObm.
Schubert Friedrich , GehObm.
Heizer Josef . Sekr.
Kratinger Hans , GehObm.
Feld mann Rudolf , Sekr.
W a s 11 Johann , Sekr.

Vom Bundesministerium für Handel und Verkehr
ernannter Genossenschaftsinstruktor:

(Unbesetzt .)

Vertreter des Gewerbeinspektorates:
Ko watsch Matthias , Lehrllnsp.

Vertreter der an Fortbildungsschulen wirkenden
Lehrkräfte:

Stadlbauer Josef , SchulR ., HptschDior.
G r u b e r Joh ., L.Dir.

Vom Vorsitzenden des Stadtschulrates ernannte
Fachinspektoren (mit beratender Stimme ):

Ma u c h Julius , Ing ., RgsR ., Prof.
Philp Georg , HR., VkschDir . i. R.
Tautenhain Richard , Prof . i. R.Puhwein Sidonie.

Schulamt:
Höttl Karl , RgsR ., SchulamtsDir.
Bazant Ernest , JDr ., PräsR.

Oberdirektion
(VI., Mollardgasse 87):

Scheidl Franz Josef , PhDr ., ObDir.

(XV., Hütteldorf er Straße 7—17):
Popp Ferdinand , ObDir.

Verwaltungsamt:
T ä u b 1e r Alexander , ObmStellv . u. Amtsdir . d.

FSR.
V i e 11 o r f Heinrich , JDr ., ObPräsR ., Amtsdir .-

Stellv .. Ltr . d. Ref . L
G i r i c z e k Alfred . JDr ., PräsR.
Menzel Fritz , JDr ., Ratssekr .;
Low Alfred , JDr ., Ratskoär;
P o 11e n z Fritz , RechnRev ., Ltr . d. Ref . II;
Fi gl Hans , Ing ., Arch ., Dir ., techn . Insp ., Ltr.

d. Ref . lila;
Schwab Georg , Ing ., Ltr . d. Ref . III b:
Schön Engelbert , DionsR ., Ltr . d . RechnAbt .;
Schöffmann Julius , ObRechnR ., Ltr . d. Fach-

rechn .St .;
Kern Karl , AmtsR ., Ltr . d. KzlAbt.

Volks-, Haupt - und Sonderschulen ; Kindergärten.
Bezirks -Lehrerbibliotheks -Kommissionen:

Für den 11. Bezirk : XI/1 , Braunhubergasse 3,
MdchVksch .; für den 13. Bezirk : XIII/1 , Am
Platz 2. Kn .- und MdchVksch .: für den 16. Bezirk:
XVI/1 , Panikengasse 31; für den 21. Bezirk : XXI/1,

Franklinstraße 45, MdchHptsch.

Allgemeine Volks- und Hauptschulen.
1. Bezirk Innere Stadt.
Bezirksschulinspektor:

S c h m i d 1 Friedrich Ludwig , RgsR, , BSInsp . f.
sämtl . Schulen im 1., 7. und 9. Bezirk (Amts¬
sitz : I.. Burgring 9).

Ortsschulrat:
(Altes Rathaus , I ., Wipplingerstraße 8, 1. Stiege,

2. Stock , Bezirksvertretungskanzlei , U-24-5-14.)

Städtische Hauptschulen -.
Renngasse 20 — für Knaben . — Dior .: Fritz

Rudolf.
Zedlitzgasse 9 — für Mädchen . — Dior .: Fuchs

Johann , SchulR.

Städtische Volksschulen:
Börsegasse 5 — für Knaben und Mädchen . — OL.:

Niedermayer Alois , Dir.
Freyung 6 — für Knaben und Mädchen . — OL.:

R o n g e Otto , Dior.
Johannesgasse 4A — für Knaben und Mädchen.

— OL.: Wo r all Konrad.

2. Bezirk Leopoldstadt.
Bezirksschulinspektoren:

Fuhri Raimund , BSInsp . für die dem Bereiche
der Vksch . angehörenden Lehranst . f. Kn . so¬
wie der unter gemeinsamer Leitung steh.
Lehranst . f. Kn . u. Mdch. im 2. und 20. Bezirk
(Amtssitz : IL, Karmelitergasse 9).

J o r d e Frieda , SchulR, , BSInsp . für die dem Be¬
reiche der Vksch . angeh . Lehranst . f. Mdch.
im 2. und 20. Bezirk (Amtssitz : XX.. Brigitta¬
platz 10).

Ortsschulrat:
(Karmelitergasse 9, A-43-4-93.)

Städtische Hauptschulen:
Obere Augartenstraße 38 — für Mädchen . — Prv.

Ltn .: Zaribnitzky Klara.

August LÖffler , IV . Favoritenstr . x6 - Tel . U-40-804

Gegründet 1842 Reißzeuge , Rechenschieber , Meßgeräte
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Hörnesgasse 12 — für Knaben . — Dior .: Resch
Franz.

Kölblgasse 23/25 — für Mädchen . — Dior .: M i t-
terlehner Adam.

Petrusgasse 10 — für Mädchen . — Dior .: Neu¬
mann Virginia.

Reisnerstraße 43 — für Mädchen . — Dior .:
Schmidt Ferdinand.

Sechskrügelgasse 11 — für Knaben . — Prv . Ltr .:
Förster Robert.

Städtische Volksschulen:
Dietrichgasse 44 — für Knaben . — Prv . Ltr .:

Pfeiffer Josef.
Erdbergstraße 76 — für Knaben . — OL.: Kreu¬

zer Otto.
Erdbergstraße 76 — für Mädchen . — OLn.: E d e r

Auguste.
Eslarngasse 23 — für Knaben . — OL.: Noder

Julius.
Eslarngasse 23 — für Mädchen . — OLn.: Sengs¬

eis Marie.
Hainburger Straße 40 — für Knaben und Mäd¬

chen . — OL.: Ernst Franz.
Hörnesgasse 12 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: C e 1e d i n Simon.
Kleistgasse 12 — für Knaben . — OL.: Marti-

n o v s k y Karl.
Kleistgasse 12 — für Mädchen . — OLn.: D i w a 1d

Helene.
Kölblgasse 23/25 — für Mädchen . — Dior .: M i t-

terlehner Adam.
Kolonitzgasse 15 — für Knaben . — OL.: Salzer

Karl.
Lechnerstraße 12 — für Mädchen . — OL.: L o i-

d o 11 Josef.
Löwengasse 12 B — für Mädchen . — OLn.: Mü 1-

1e r Auguste.
Paulusgasse 9/11 —• für Knaben . — Prv . Ltr .:

S a u t e 1 Josef.
Paulusplatz 4 — für Mädchen . — OLn.: Lenk

Kornelia.
Reisnerstraße 43 — für Mädchen . — OLn.: C a b a

Valerie.
Strohgasse 15 — für Knaben . — OL.: E h 1o t z k y

Heinrich.

Städtische Hilfsschule:
Hainburger Straße 40 — für Knaben . — Dior .:

Muck Franz.

4. Bezirk Wieden.
Bezirksschulinspektoren:

W e y r i c h Edgar , RgsR ., BSInsp . f. sämtl . Kn .-
u. unter gem. Ltg . stehenden Kn .- u. Mdch.-
Sch. im 3., 4. und 9. Bezirk (Amtssitz : III .,
Karl Borromäus -Platz 3).

R e s c h e k Marie, BSInsp . f. sämtl . MdchSch. im
3., 4. und 9. Bezirk (Amtssitz : TEL, Karl Bor¬
romäus -Platz 3).

Ortsschulrat:
(IV., Schäffergasse 3, A-33-008.)

Städtische Hauptschulen:
Argentinierstraße 11 — für Mädchen . — Dior .:

S e i d 1e r Marie.

Schaumburgergasse 7 — für Knaben . — Dior .:
Ma 11y Eugen.

Starhemberggasse 8 — für Mädchen . — Dior .:
K i e t a i b 1 Anna.

Städtische Volksschulen:
Argentinierstraße 11 — für Knaben und Mädchen.

— Dior .: Seidler Marie.
Phorusgasse 10 — für Knaben . — OL.: K a t-

s c h i n k a Robert.
Phorusgasse 10 — für Mädchen . — OLn.: Grien-

b e r g e r Marianne.
Preßgasse 24 — für Knaben und Mädchen . —

OLn.: Bild Auguste.
St. Elisabeth -Platz 7 — für Knaben und Mädchen.

— Prv . Ltr .: Helleport Karl.
Waltergasse 16 — für Mädchen . — OLn.: Knur

Genoveva.

Städtische Sonderschule:
Waltergasse 16 — Hauptschule für schwerhörige

schulpfl . Knaben u. Mädchen . — Dir . H e i n dl
Alois.

5. Bezirk Margareten.
Bezirksschulinspektor:

Langwieser Ludwig , RgsR ., BSInsp . f. d.
Schulen im 5. Bezirk (Amtssitz : I., Burg¬
ring 9).

Ortsschulrat:
(V., Schönbrunner Straße 54, Gemeindehaus,

B-23-0-78.)

Städtische Hauptschulen:
Bachergasse 10 — für Knaben . — Prv . Ltr .: P e-

k a r e k Anton.
Bachergasse 24 — für Knaben . — Prv . Ltr .:

L u k e s c h Richard , Dr.
Castelligasse 9 — für Mädchen . — Dior .: Hoff¬

mann Josef.
Castilligasse 25 für Mädchen . — Dior .: Hala

Laura.
Embelgasse 46 — für Knaben . — Dior .: Gisel

Alfred.
Embelgasse 48 — für Mädchen . —■ Dior .:

Hackenberg Hermine.
Städtische Volksschulen:

Am Hundsturm 18 — für Knaben . — OL.: Laube
Josef , Dior.

Am Hundsturm 18 — (tschech . Sprache ) für Kna¬
ben und Mädchen . — Prv . Ltr .: D r e v o
Josef.

Diehlgasse 2 — für Mädchen . — OLn.: Pausin
Ottilie , Dior.

Einsiedlergasse 1 — für Knaben . — OL.: K ü s s e 1
Emil.

Grüngasse 14 —■ für Knaben und Mädchen . —
OL.: Mechtler Josef.

Margaretenstraße 103 — für Knaben . — OL.:
Buchfelder Rudolf.

Margaretenstraße 152 — für Mädchen . — OLn.:
Höttl Paula , Dior.

Nikolsdorfer Gasse 18 — für Mädchen . — Prv.
Ltrn : Obendorfer Ernestine.

Stolberggasse 53 — für Knaben . — Prv . Ltr .:
B u t z Josef.
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Vogelsanggasse 36 — für Mädchen . — OLn.:
Rusner Ottilie.

Wiedner Hauptstraße 107 — für Knaben . — OL.:
B a r t e k Franz.

6. Bezirk Mariahilf.
Bezirksschulinspektor:

K 1i e b a Michael , RgsR ., BSInsp . f. d. Schulen
im 6. und 12. Bezirk (Amtssitz : XII/1 , Schön-
brunner Straße 261).

Ortsschulrat:
(VI., Amerlingstraße 6, B-29-0-68.)

Städtische Hauptschulen:
Hirschengasse 18 — für Knaben . — Dior .: H e i m-

bucher Franz.
Loquaiplatz 4 — für Mädchen . — Dior .: Brock

Marie.
Stumpergasse 56 — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: S p u d i c h Adolf.

Städtische Volksschulen:
Corneliusgasse 6 — für Knaben . — OL.: Pa-

bisch Heinrich.
Grasgasse 5 — für Knaben . — Prv . Ltr .: H o 11 li¬

ste i n e r Franz.
Gumpendorfer Straße 4 — für Knaben und Mäd¬

chen . — OL.: K a n d a Rudolf.
Kopernikusgasse 15 — für Mädchen . — OLn.:

Scheffler Margarete.
Mittelgasse 24 — für Mädchen . — OLn.: Ta¬

schenmann Hermine.
Sonnenuhrgasse 3 — für Knaben und Mädchen . —

OLn. Knöpfmacher Thusnelda.

Städtische Hilfsschule:
Grasgasse 5 — für Knaben und Mädchen . — Prv.

Ltr .: Hollnsteiner Franz.

7. Bezirk Neubau.
Bezirksschulinspektor:

S c h m i d 1 Friedrich Ludwig , RgsR ., BSInsp . f.
sämtl . Schulen im 1., 7. und 9. Bezirk (Amts¬
sitz : L, Burgring 9).

Ortsschulrat:
(VII., Hermanngasse 24/28, B-30-5-71.)

Städtische Hauptschulen:
Neubaugasse 42 — für Knaben . — Dior .: S p i n k a

Raimund.
Neustiftgasse 100 — für Mädchen . — Prv . Ltn .:

S p e r a t Marie.
Stiftgasse 35 — für Mädchen . — Dior .: H e r b e c k

Margarete.
Zieglergasse 49 — für Knaben . — Dior .: Tomek

Michael, SchulR.

Städtische Volksschulen:
Burggasse 14/16 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Fröhlich Markus , Dior.
Kandlgasse 30 — für Knaben und Mädchen . —■

OL.: Nödl Hans.

Lerchenfelder Straße 61 — für Knaben und Mäd¬
chen . — OLn.: Adam Marie.

Lerchenfelder Straße 61 — (mit tschechischer Un¬
terrichtssprache ) für Knaben und Mädchen . —
Prv . Ltrn .: Kroboth Olga.

Neustiftgasse 100 — für Knaben und Mädchen . —
OLn.: Gregor Josefine.

Zieglergasse 21 — für Knaben und Mädchen . —
OL.: Katolicky Franz.

Zollergasse 41 — für Knaben und Mädchen . —
OL.: Steger Heinrich , Dior.

8. Bezirk Josefstadt.
Bezirksschulinspektor:

Mi k 1a s August , RgsR ., BSInsp . f. d. dem Be¬
reiche d. Vksch . angeh . Lehranst . im 8. und
17. Bezirk (Amtssitz : VIII ., Schlesingerplatz 4,
2. Stock ).

Ortsschulrat:
(VIII ., Schlesingerplatz 4, 2. Stock , A-28-0-30.)

Städtische Hauptschulen:
Albertgasse 23 — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: Werfer Josef.
Pfeilgasse 42 — für Mädchen . — Dior .: T h e i-

m e r Josefine.
Zeltgasse 7 — für Knaben . — Dior .: Oben-

d o r f e r Heinrich.
Zeltgasse 7 — für Mädchen . — Prv . Ltrn .: Jakl

Berta.

PRIU AT-HflnD€LSSCH UL€
R. UJCISS ilFG.

Inhaber u . Direktor
RUDOLF KRICKL

Zweiklassige Handelsschule
für Knaben und Mädchen

Einjährige Fachkurse, Kaufmän¬
nische Abendkurse, Stenographie-
und Masdiinschreibkurse, Stenoty-
pistenkurse

Mit der Schule in
Verbindung stehen

Kurse über:
Literatur-und Kunstgeschichte,An-
standslehre, rhythmische Gym¬
nastik usw.

Nähere Auskünfte
im Sekretariat

uuieni.gctrcidCmIrrkth 16
Haltestelle der Linien: G,. H... E. .
J„ 58, 59, 50, 51, 52, 57, 157

TEL. B-26 -4 -25
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Städtische Volksschulen:
Albertgasse 23 — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: Werfer Josef.
Albertgasse 52 —- für Knaben . — OL.: Felix

Benedikt.
Albertplatz 7 — für Mädchen . — OLn.: G o i g-

n e r Hermine.
Langegasse 36 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Lang Otto.
Lerchengasse 19 — für Knaben und Mädchen . —

Prv . Ltr .: Neugebauer Wenzel.
Pfeilgasse 42 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Vi eh aus er Hans.

9. Bezirk Aisergrund.
Bezirksschulinspektor:

S c h m i d 1 Friedrich Ludwig . RgsR ., BSInsp . f.
d. dem Bereiche d. Vksch . angeh . Lehranst.
im 1., 7. und 9. Bezirk (Amtssitz : I., Burg¬
ring 9).

Ortsschulrat:
(IX., Währinger Straße 43, A-23-1-27.)

Städtische Hauptschulen:
Galileigasse 3 — für Mädchen . — Prv . Ltrn .:

Beck Gabriele.
Glasergasse 8 — für Knaben . — Dior .: Pelzl

Emil.
Glasergasse 8 — für Mädchen . — Dior .: Krainz

Karoline.
Lazarettgasse 27 — für Knaben . — Dior .: F i e-

b e r Robert.
Währinger Straße 43 — für Mädchen . — Dior .:

Jorde Frieda . SchulR . — Prv . Ltrn .:
Pley er Berta , PhDr.

Städtische Volksschulen:
Aiserbachstraße 23 — für Knaben und Mädchen.

— OL.: Göschlbauer Karl.
D'Orsaygasse 8 — für Knaben . — OL.: H o r-

n o c h Johann.
Galileigasse 5 — für Knaben . — OL.: Sammer

Karl , Dior.
Gilgegasse 12 — für Knaben und Mädchen . —OL.: Hörmann Rudolf.
Grünentorgasse 7 — für Mädchen . — OLn.: Wik

Mathilde.
Grünentorgasse 9—11 — für Knaben . — OL.:

Z o b e t z Hans.
Hahngasse 35 — für Mädchen . — OLn.: Slesak

Henriette , Dior.
Liechtensteinstraße 137 — für Knaben . — OL.:

Lüftschitz Emanuel.
Viriotgasse 8 — für Mädchen . — OL.: S r b Rudolf.
Währinger Straße 43 — für Knaben und Mädchen.

— Prv . Ltrn .: Benisch Elisabeth.

10. Bezirk Favoriten.
Bezirksschulinspektor:

Kaindlstorfer Johann , BSInsp . f. d. dem
Bereiche d. Vksch . angeh . Lehranst . f. Kn.
u. Mdch. im 10. Bezirk (Amtssitz : X., Kepler-
platz 5).

Ortsschulrat:
(X., Keplerplatz 5, R-12-1-84.)

Städtische Hauptschulen:
Antonsplatz 11 — für Mädchen . — Dior .: D a-

n i n g e r Ida.
Antonsplatz 12 — für Knaben . — Dior .: Lillich

Johann , SchulR.
Erlachgasse 91 — für Mädchen . — Dior .: E d e r

Leopold , SchulR.
Hebbelplatz 1/2 — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: N i e d 1e r Rudolf.
Herzgasse 27 — für Knaben . — Dior .: Chmel

Josef.
Herzgasse 27 — für Mädchen . — Dior .: S p r o n g 1

Karl.
Knöllgasse 59 — für Knaben . — Dior .: Kinder¬

mann Emil.
Knöllgasse 61 —• für Mädchen . — Dior .: Müller

Elisabeth.
Pernerstorfergasse 30/32 — für Knaben . — Prv.

Ltr .: Habereder Karl.
Puchsbaumgasse 55 — für Knaben und Mädchen.

— Dior .: Schmied Franz.
Quellenstraße 31 — für Knaben . — Dior .: S o-

c h o r Karl.
Quellenstraße 31 — für Mädchen . — Dior .: S t r a-

h a m m e r Anton.
Siccardsburggasse 55 —■für Knaben . — Prv . Ltr .:

Tentschert Heinrich.
Siccardsburggasse 57 — für Mädchen . — Dior .:

S t r o b 1 Josef.

Städtische Volksschulen:
Alxingergasse 82 — für Knaben . — Prv . Ltr .:

Klestil Theodor.
Arthaberplatz 12/13 — für Mädchen . — OL.:

Barth Rudolf.
Bernhardstalgasse 19 — für Mädchen . — OLn.:

Kraus Friederike.
Hebbelplatz 1 — für Knaben . — OL.: Müller

Heinrich.
Hebbelplatz 2 — für Mädchen . — Prv . Ltrn .:

H u b e r Marie.
Herzgasse 27 — für Knaben . ■— Prv . Ltr .:

Speck n er Heinrich.
Herzgasse 27 — für Mädchen . — OLn.: Baller

Klementine.
Herzgasse 87 — für Mädchen . — OLn.: List

Kamilla.
Keplergasse 11 — für Knaben . — OL.: Koste-

1e c k y Anselm.
Keplerplatz 7 — für Mädchen . — OLn.: Dänin-

g e r Charlotte.
Knöllgasse 59/61 — für Knaben und Mädchen.

— OL.: Grund Oskar.
Laaer Straße 1 — für Knaben und Mädchen . —

Prv . Ltr .: Hasenöhrl Franz , Dr.
Laaer Straße 1 — für Knaben und Mädchen (tsche¬

chische Unterrichtssprache ). — Prv . Ltr .:Schwab Johann.
Laaer Straße 170 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Fahrner Wilhelm.
Laimäckergasse 17 — für Knaben . — OL.: C h a-

1u p a Franz.
Leibnizgasse 33 — für Knaben . — OL.: Kar¬

mine Josef.
Leibnizgasse 33 — für Mädchen . — OL.: Probst

Maximilian.
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Quellenstraße 52 — für Mädchen . — Prv . Ltrn .:
Hradelovsky Ludmilla.

Quellenstraße 54 — für Knaben . — OL.: Baar
Wolfgang.

Randhartingergasse 17 — für Mädchen . — OLn.:
Eberhard Eva.

Rotenhofgasse . 35/37 — für Knaben . — OL.:
Hubert Robert . Dior.

Schrankenberggasse 32 — für Mädchen . — OLn.:
Lambichler Marie.

Sonnleithnergasse 32 — für Knaben . — Prv . Ltr .:
D i e t z Johann.

Thavonatgasse 20 — für Knaben . — OL.: Jeli-
nek Ferdinand.

Triester Straße 114 — für Knaben und Mädchen.
— OL.: Zehetmayer Severin.

Uhlandgasse 1 — für Knaben . — OL.: Freiin¬
ger Franz.

Uhlandgasse 1 a — für Mädchen . — OLn.: John
Katharina.

Städtische Hilfsschule:
Favoritenstraße 96 — für Knaben und Mädchen.

Dior .: Führer Gustav.

11. Bezirk Simmering.
Bezirksschulinspektoren:

W e y r i c h Edgar , RgsR ., Doz. d. Päd . Inst ..
BSInsp . f. sämtl . Kn .- u. unter gem. Ltg.
stehenden Kn .- u. MdchSch. im 3., 4. und
11. Bezirk (Amtssitz : III ., Karl Borromäus-
Platz 3).

R e s c h e k Marie, BSInsp . f. sämtl . MdchSch . im
3., 4. und 11. Bezirk (Amtssitz : III ., Karl
Borromäus -Platz 3).

Ortsschulrat:
(XI/1, Enkplatz 2, U-19-2-13.)

Städtische Hauptschulen:
Enkplatz 4 — für Knaben . — Dior .: Wögrat h

Robert.
Enkplatz 4 — für Mädchen . — Doir .: Rauscher

Adolf.
Haeckelplatz 1 — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: Müller Heinrich.
Pachmayrgasse 6 — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: Hoffmann Johann.

Städtische Volksschulen:
Braunhubergasse 3 — für Knaben . — OL.: V i e h-

f e g e r Rudolf.
Braunhubergasse 3 — für Mädchen . — OLn.:

Bayer Philippine.
Brehmstraße 9 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Roschanek Hugo.
Brehmstraße 9 — für Knaben und Mädchen (tsche¬

chische Unterrichtssprache ). — Prv . Ltr .:
P a 11 o c h Josef.

Herderplatz 1 — für Knaben . — Prv . Ltr .: Hüt¬
ner Maximilian.

Herderplatz 1 — für Mädchen . — OLn.: Hasen¬
öhr 1 Marie.

Kaiser -Ebersdorfer Straße 65 — für Knaben und
Mädchen . — Prv . Ltr .: S p r o n g 1 Ladislaus.

Molitorgasse 11 — für Knaben und Mädchen . —
OL.: Kausei Franz.

Münnichplatz 6 — für Knaben und Mädchen . —
OL.: S a i 1e r Franz.

Simoningplatz 2 — für Knaben und Mädchen . —
Prv . Ltr .: Kebely Josef.

12. Bezirk Meidling.
Bezirksschulinspektor:

K 1i e b a Michael, RegsR ., BSInsp . f. d. dem Be¬
reiche d. Vksch . angeh . Lehranst . im 6. und
12. Bezirk (Amtssitz : XII/1 , Schönbrunner
Straße 261).

Ortsschulrat:
(XII/1, Schönbrunner Straße 259, R-31-1-48.)

Städtische Hauptschule n :
Deckergasse 1 — für Mädchen . — Dior .: K e m-

p e 1 Marie.
Herthergasse 28 —■für Knaben . — Dior .: Bayer

Johann.
Hetzendorfer Straße 66 — für Knaben und Mäd¬

chen . —■Dior .: 0 t r u b a Jaroslaus.
Johann Hoffmann -Platz 19/20 —■für Knaben und

Mädchen . —; Dior .: R ö h r i c h Hans.
Neuwallgasse 26 — für Knaben . — Prv . Ltr .:

R a d a Leopold.
Ruckergasse 40 — für Mädchen . — Dior .: Bauer

Margarete.
Singrienergasse 19 — für Knaben . — Dior .: Bal¬

drian Rudolf.
Steinbauergasse 27 — für Mädchen . — Dior .:

Fleischmann Charlotte.

Städtische Volksschulen:
Bischoffgasse 10 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Schmidt Rupert , Dior.
Fockygasse 20 — für Knaben . — OL.: Schauer

Josef.
Hetzendorfer Straße 138 — für Knaben und Mäd¬

chen . —■OL.: Fuhrmann Karl.
Johann Hoffmann -Platz 19 — für Knaben . — OL.:

E i 1b e r Anton.
Johann Hoffmann -Platz 20 — für Mädchen . —

OL.: Ziegler Franz.
Kobingergasse 7 — für Mädchen . — OL.:

S c h ö n y Heinrich.
Malfattigasse 17 — für Mädchen . — OLn.: Deut¬

scher Paula , Dior.
Migazziplatz 8 — für Knaben . — OL.: F i 1i p o v-

s k y Josef.
Migazziplatz 9 — für Mädchen . — OLn.: Koste-

1e c k y Marie.
Nymphengasse 7 — für Mädchen . — OLn.:

Altenburger Mathilde , Dior.
Rosasgasse 8 — OL.: Müller Rudolf.
Rothenburgstraße 1 — für Knaben und Mädchen.

— OL.: Steffko Edgar.
Ruckergasse 44 — für Knaben . — OL.: B1 o b-

n e r Hugo.
Schönbrunner Straße 189 — für Knaben . — OL.:

Noßberger Adolf.
Singrienergasse 23 — für Mädchen . — OLn.:

S c h m i d 1 Laura.
Vierthalergasse 11 — für Knaben . — OL.: Kum¬

post Johann.
Vierthalergasse 13 — für Mädchen . — OLn.: J a-

h o d a Emilie.

195



Städtische Hilfsschule:
Singrienergasse 21 — für Knaben und Mädchen.

— Dior .: Gnam Karl , SchulR . — Prv . Ltr .:
Wurzinger Adolf.

13. Bezirk Hietzing.
Bezirksschulinspektor:

G ü 11 e r Josef , BSInsp . f. d. dem Bereiche d.
Vksch . angeh . Lehranst . im 13. Bezirk (Amts¬
sitz : XIII/1 , Eduard Klein -Gasse 2).

Ortsschulrat:
(XIII/1 , Hietzinger Kai 1, R-31-0-28.)

Städtische Hauptschulen:
Amalienstraße 31 — für Mädchen . — Dior .: Weiß

Helene.
Auhofstraße 49 — für Knaben . — Dior .: Simon

Josef.
Feldmühlgasse 26 — für Mädchen . — Dior .:

B e i e r Emilie.
Gurkgasse 32 — für Mädchen . — Dior .: S i g o r a

Sophie.
Hietzinger Hauptstraße 168 — für Knaben . —

Dior .: D e u b n e r Friedrich.
Hochsatzengasse — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: Mizerovsky Franz.
Lortzinggasse 2 — für Knaben . — Dior .: Rieger

Rudolf.
Meiselstraße 47 — für Mädchen . — Dior .: Ma-

t h e s Johann.
Muthsamgasse 1 — für Knaben . — Dior .: Leut-

n e r Richard.
Muthsamgasse 1 — für Mädchen . — Dior .: A r-

n o 1d Richard.
Reinigasse 19 — für Knaben . — Dior .: Zorn

Leo , SchulR.
Steinlechnergasse 5/7 — für Knaben und Mäd¬

chen . — Dior .: Nitsche Josef.

Städtische Volksschulen:
Amalienstraße 33 — für Knaben und Mädchen . —

Prv . Ltrn .: J a r o 1i n Paula.
Am Platz 2 — für Knaben und Mädchen . — OL.:

Mender Albert.
Auhofstraße 49 — für Knaben . — Dior .: Simon

Josef.
Diesterweggasse 30 — für Knaben . — OL.: Nor¬

bert Julius.
Diesterweggasse 30 — für Mädchen . — OLn.: G e-

1i n e k Anna.
Felbigergasse 97 — für Mädchen . — OL.: Lenz

Franz.
Feldmühlgasse 26 — für Mädchen . — Dior .:

B e i e r Emilie.
Hackinger Kai 15 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Palm Rudolf.
Hietzinger Hauptstraße 166 — für Knaben und

Mädchen . — Prv . Ltr .: K r e n d 1 Ludwig.
Kienmayergasse 41 — für Mädchen . — Prv . Ltrn .:

Junghans Pauline.
Kuefsteingasse 38 — für Knaben . — OL.: Held

Josef.
Lainzer Straße 148 — für Knaben und Mädchen.

— Prv . Ltr .: Sturmmair Alois.

Linzer Straße 232 — für Knaben . — OL.: WallyAlois.
Linzer Straße 419 — für Knaben und Mädchen . —

Prv . Ltr .: Wasmer Franz.
Lortzinggase 2 — für Knaben . — OL.: Probst

Karl.
Märzstraße 178 — für Mädchen . — OLn.: Dürn-

b a u e r Aurelia.
Märzstraße 180 — für Knaben . — Prv . Ltr .:

Meister Heinrich.
Meiselstraße 47 — für Mädchen . — OLn.: Sal¬

inen Franziska.
Siebeneichengasse 15 — für Knaben und Mäd¬

chen . — OL.: Siebert Johann.
Spallartgasse 18 — für Knaben . — OL.: Thiel

Friedrich.
Speisinger Straße 44 — für Knaben und Mädchen.

— OLn.: Arbeiter Sophie.
Steinlechnergasse 5/7 — für Knaben und Mäd¬

chen . — Dior .: Nitsche Josef.
Trogergasse 3 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Trinkl Johann.
Zennerstraße 1 — für Mädchen . — OLn.: Barth

Anna.

Städtische Hilfsschule:
Siebeneichengasse 17 — für Knaben und Mädchen.

Dior .: Hirsch Friedrich.

14. Bezirk Rudolfsheim.
Bezirksschulinspektor:

S w o b o d a Franz , PhDr ., BSInsp . f. d. dem
Bereiche d. Vksch . angeh . Lehranst . im 14.
und 15. Bezirk (Amtssitz : XV., Gasgasse 8/10).

Ortsschulrat:
(XIV., Dadlergasse 16 A, R-31-5-42.)

Städtische H a u p t s c h u 1e n :
Benedikt Schellinger -Gasse 1/3 — für Mädchen.

Dior .: R Osler Arnold.
Diefenbachgasse 15 — für Mädchen . — Prv . Ltrn .:

Speiser Hilda.
Diefenbachgasse 19 — für Knaben . — Dior .: P e 1-

1e t e r Karl.
Heinickegasse 5 — für Mädchen . — Dior .:

Deutsch Marie, Prv . Ltr .: Barth Viktor.
Märzstraße 70 — für Knaben . — Dior .: Hart¬

mann Emanuel , SchulR.
Märzstraße 72 — für Mädchen . — Prv . Ltr .:

Dlouhy Franz.
Schweglerstraße 2 — für Knaben . — Dior .: Zech¬

ner Leopold , Dr., Prv . Ltr .: Pemmer Joh.
Sechshauser Straße 71 — für Knaben . — Dior .:

K u r t i s c h Franz.

Städtische Volksschulen:
Dadlergasse 16 — für Knaben und Mädchen . —

OLn.: Kasparek Charlotte.
Goldschlagstraße 113 — für Knaben und Mäd¬

chen . — Prv . Ltr .: Harasek Karl.
Johnstraße 40 — für Mädchen . — OLn.: Ibl

Juliane.
Johnstraße 40 — für Knaben und Mädchen

(tschechische Unterrichtssprache ). — Prv . Ltr .:
Jakesch Thomas.
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Kauergasse 3 — für Knaben und Mädchen . —
OL.: Emrich Emil , Dior.

Kellinggasse 7 — für Mädchen . — Prv . Ltrn .:
Grzywiensky Helene.

Kröllgasse 20 — für Mädchen . — OLn.: Haup¬
tig Karoline.

Meiselstraße 19— für Knaben . — OL.: Schmidt
Otto.

Ortnergasse 4 — für Knaben und Mädchen . —
OLn.: Ludwig Marie.

Rauchfangkehrergasse 15 — für Knaben . — Prv.
Ltr .: Michel Hans.

Selzergasse 19 — für Knaben . — Prv . Ltr .: N e-
h a m m e r Friedrich.

Stättermayergasse 27/29 — für Knaben und Mäd¬
chen . — OL.: Wimm er Rudolf.

Städtische Sonderschule:
Kauergasse 5 — Volksschule für krüppelhafte

schulpflichtige Knaben und Mädchen . — Dior.
Radi Hans.

15. Bezirk Fünfhaus.
Bezirksschulinspektoren:

Swoboda Franz , PhDr ., BSInsp . für die dem
Bereiche der Vksch . angeh . Lehranst . im 14.
und 15. Bezirk (Amtssitz : XV., Gasgasse 8/10).

Ortsschulrat:
(XV., Gasgasse 8/10, R-30-5-53.)

Städtische Hauptschulen:
Friedrichsplatz 4 — für Knaben . — Dior .:

Stadlbauer Josef , SchulR.
Friedrichsplatz 5 — für Mädchen . — Dior .:

Schrattenbach Rosa.
Goldschlagstraße 14/16 — für Knaben . — Prv.

Ltr .: Scherrer Leopold.
Zinckgasse 12/14 — für Mädchen . — Dior .:

Rosen thal Frieda.

Städtische Volksschulen:
Friesgasse 10 — für Knaben und Mädchen . —

OLn.: Wolf Stephanie.
Hackengasse 11 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Ibl Johann.
Hackengasse 13 — für Mädchen . — Prv . Ltrn .:

Frank Elisabeth.
Viktoriagasse 6 — für Knaben und Mädchen . —

OLn.: S e n s e 1 Helene.
Viktoriagasse 6 — für Knaben und Mädchen

(tschechische Unterrichtssprache ). — Prv.
Ltr .: Frank Karl.

\
Städtische Sonderschule:

Zinckgasse 12/14 — für schwerhörige schulpflich¬
tige Knaben und Mädchen . — Dior .: Hinger
Karl.

16. Bezirk Ottakring.
Bezirksscbulinspektoren:

Baumgartner Gustav , PhDr ., RgsR ., BSInsp.
f. Hpt .-, MdchVksch .- u. Sondersch . im 16. Be¬
zirk (Amtssitz : Richard Wagner -Platz 19).

S t e i s k a 1 Theodor , RgsR ., BSInsp . f. sämtl.
Vksch . f. Kn ., f. Kn . u. Mdch. u. mit tschech.
Unterrichssprache im 16. Bezirk (Amtssitz : Ri¬
chard Wagner -Platz 19).

Ortsschulrat:
(XVI., Richard Wagner -Platz 19, U-33-3-19.)

Städtische Hauptschulen:
Abelegasse 29 — für Knaben . — Dior .: Maresch

Franz.
Abelegasse 29 — für Mädchen . — Dior .: Schar¬

nag 1 Karoline.
Grundsteingasse 65 — für Knaben . — Dior .:

Sandbauer Johann.
Herbststraße 86 — für Mädchen . — Dior .: E d e 1-

m ü 11e r Friederike.
Koppstraße 75 — für Knaben . — Dior .: Her¬

mann Otto , PhDr ., SchulR.
Lorenz Mandl-Gasse 56 — für Knaben . — Dior .:

Kloß Alfred.
Lorenz Mandl-Gasse 58 — für Mädchen . — Dior .:

Langer Georg.
Neumayrgasse 25 — für Mädchen . — Dior.:

Tä übler Olga, PhDr ., SchulR.
Roterdstraße 1 — für Mädchen . — Dior .: Ste-

p a n Berta.
Schuhmeierplatz 17 — für Mädchen . — Dior .:

S c h r a n i 1 Gisela.
Schuhmeierplatz 18 — für Knaben . — Dior .:

S c h a 1a Otmar.
Speckbachergasse 48 — für Knaben . — Dior .:

Lach Hubert.
Wilhelminenstraße 94 — für Knaben . — Dior .:

K r s n a k Hans.
Wurlitzergasse 59 — für Mädchen . — Dior .:

H a u s n e r Isabella.

Städtische Volksschulen:
Bebelplatz 1 — für Mädchen . —OLn.: Strobl

Anna , Dior.
Bebelplatz 1 — für Knaben . — OL.: Knöpfl

Rudolf , Dior.
Friedrich Kaiser -Gasse 32 — für Mädchen . —

OLn.: Haas Johanna.
Gaullachergasse 49 — für Mädchen . — OL.:

G r i 11w i t z e r Albert , Dior.
Grubergasse 4 — für Mädchen . — OLn.: B i e 1e r

Anna.
Grubergasse 6 — für Knaben . — OL.: G r a b n e r

Adolf.
Herbststraße 86 — für Mädchen . — OLn.: Guts¬

mann Rosa.
Kirchstetterngasse 38 — für Knaben . — Prv . Ltr .:

Kahn Oskar.
Koppstraße 75 — für Knaben . — OL.: C e r n o-

h o u s Karl.
Kreitnergasse 32 — für Mädchen . — OLn.: F i ß 1-

t h a 1e r Marie.
Landsteinergasse 4 —■ für Mädchen . — OLn.:

H e n s e 1 Helene.
Liebhardtgasse 19— für Mädchen . — OL.: Größl

Robert.
Liebhardtgasse 21— für Knaben .— OL.: S c Ii m i d

Emanuel.
Mildeplatz 3 — für Knaben . — OL.: Steg er

Friedrich.
Nauseagasse 49 — für Mädchen . — OL.: L e c h-

leitner - Nießler Emil.
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Neumayrgasse 25 — für Mädchen . — OL.:
Mayer Heinrich.

Odoakergasse 48 — für Knaben . — OL.:
Schütze Franz , Dior.

Ottakringerstraße 150 — für Knaben u. Mädchen
(tschechische Unterrichtssprache )__ Prv . Ltr .:
Mansky Karl.

Panikengasse 31 — für Knaben . — OL.: Buch¬
mayer Josef.

Payergasse 18 — für Knaben . — OL.: Veit
Johann , Dior.

Roterdstraße 1 — für Knaben und Mädchen . —■
OL.: Wilflinger Leonhard.

Schinaglgasse 3 — für Knaben und Mädchen . —
Prv . Ltr .: B o g n e r Ferdinand.

Seitenberggasse 10 — für Mädchen . — Prv . Ltr .:S a ß m a n n Josef.
Wiesberggasse 7 — für Knaben . — OL.: B i e 1e r

Karl , Dior.

Städtische Hilfsschule:
Schinaglgasse 3/5 — für Knaben und Mädchen.

— Dior .: Mar esc h Leopold.

17. Bezirk Hernais.
Bezirksschulinspektor:

M i k 1a s August , RgsR ., BSInsp . f. sämtl . Schulen
des 8. und 17. Bezirkes (Amtssitz : VIII ., Schle-
singerplatz 4).

Ortsschulrat:
(XVII ., Elterleinplatz 14, A-24-105.)

Städtische Hauptschu1en:
Geblergasse 29 — für Mädchen . — Dior .: W e-

s e 1y Julius.
Geblergasse 31 — für Knaben . — Dior .: Leit¬

ner Franz.
Kalvarienberggasse 33 — für Knaben . —Dior .:D r e x 1e r Hermann.
Lienfeldergasse 96 — für Knaben . — Prv . Ltr .:

Winkler Hermann.
Parhamerplatz 18— für Mädchen . — Dior .: Stra-

schak Stephanie.
Parhamerplatz 19 — für Knaben . — Dior .: B a r 11

Ludwig.
Redtenbachergasse 79 — für Mädchen . — Dior .:H a n z e 1 Mathilde.
Rötzergasse 2/4 — für Mädchen . — Dior .: Gut-

wen jer Magdalene.

Städtische Volksschulen:
Arzbergergasse 2 — für Knaben . — OL.:

Fischer Emil.
Haiirschgasse 25 — für Mädchen . — OLn.:

Dreher Marie.
Hernalser Hauptstraße 100 — für Knaben . — OL.:

G e i s 1e r Anton.
Hernalser Hauptstraße 100 — für Mädchen . —OLn.: Holmann Elsa.
Jörgerstraße 38 — für Mädchen . — Prv . Ltrn .:

Linhardt Sophie.
Jörgerstraße 38 — für Knaben und Mädchen

(tschech . Unterrichtssprache ). — Prv . Ltrn .:
K o k i s c h Hedwig.

Kastnergasse 29 — für Knaben . — OL.: St ei dl
Karl.

Kindermanngasse 1 — für Knaben und Mädchen.
— OL.: Scheithauer Franz.

Knollgasse 6 — für Knaben . — Prv . Ltr .: Böhm
Rudolf.

Leopold Ernst -Gasse 37 — für Mädchen . — OL.:
Csmarieh Rudolf.

Lienfeldergasse 96 — für Knaben . — OL.:
K o p s a Franz.

Parhamerplatz 18 — für Mädchen . — Dior .: S t r a-
s c h a k Stephanie.

Parhamerplatz 19 — für Knaben . — Dior .: B a r 11
Ludwig.

Pezzlgasse 29 — für Knaben . — OL.: W e h n e r tOskar.
Redtenbachergasse 79 — für Mädchen . —■ OL.:

K o p s a Franz.
Rupertusplatz 1 — für Mädchen . — OLn.: K o o ß

Barbara.
Wichtelgasse 67 — für Knaben . — OL.: Kutzer

Rudolf , Dior.
Wichtelgasse 67 — für Mädchen . — OL.: H o r-

n u n g August.
Städtische Hilfsschule:

Kastnergasse 29 — für Knaben und Mädchen . —Dior .: E i c h e r t Wilhelm.

18. Bezirk Währing.
Bezirksschulinspektor:

Wolf Karl , RgsR ., BiSInsp. für sämtl . Schulen im
18. und 19. Bezirk (Amtssitz : XVIII ., Martinstraße

Nr. 100).

Ortsschulrat:
(XVIII ., Martinstraße 100, A-12-0-37.)

Städtische Hauptschulen:
Alsegger Straße 45 — für Knaben . — Dior .:Kraus Rudolf.
Anastasius Grün -Gasse 10 — für Mädchen . —

Dior .: Pfragner Berta.
Cottagegasse 17 — für Knaben . — Dior .:

W i t s c h e 1 Emil.
Ferrogasse 30 — für Mädchen . — Dior .: Kraus

Rudolf.
Schopenhauerstraße 79 — für Knaben . — Prv.

Ltr .: K o t s c h y Josef.
Schopenhauerstraße 79 — für Mädchen . — Dior .:

Czerny Hermine.
Schulgasse 57 — für Mädchen . — Dior .: Miche-

1i c Hildegarde.

Städtische Volksschulen:
Bischof Faber -Platz — für Knaben und Mädchen.

— OLn.: Jelinek Katharina.
Celtesgasse 2 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Körner Heinrich.
Haizingergasse 37 — für Knaben und Mädchen.

— OL.: Vogel Rudolf.
Klettenhofergasse 3 — für Knaben . — OLn.:

Kahn Franziska.
Köhleigasse 9 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: H a n i s c h Josef , Dior.
Leitermayergasse 45 — für Knaben . — OL.:

Makowski Karl.
Leitermayergasse 47 — für Mädchen . — OLn.:

N i t s c h e Valerie.
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Michaeierstraße 30 — für Knaben und Mädchen.
— OL.: Kraft Franz.

Scheibenbergstraße 63 — für Knaben und Mäd¬
chen . — OL.: Zegner Leo.

Schopenhauerstraße 79 — für Knaben und Mäd¬
chen . — Prv . Ltr .: Kotschy Josef.

Schopenhauerstraße 79 — für Mädchen . — Dior .:
Czerny Hermine.

Schulgasse ±9 — für Knaben und Mädchen . —
OL.: Hofbauer Theodor.

Städtische Hilfsschule:
Anastasius Grün -Gasse 10 — für Knaben und

Mädchen . — Dior .: Ortner Raimund.

19. Bezirk Döbling.
Bezirksschulinspektor:

Wolf Karl , RgsR ., BSInsp . für sämtl . Schulen
im 18. und 19. Bezirk (Amtssitz : XVIII ., Mar¬
tinstraße 100).

Ortsschulrat:
(XIX., Gatterburggasse 14, B-ll -3-33.)

Städtische H a u p t s c h u 1e n :
Hammerschmidtgasse 26 —• für Mädchen . — Dior.:

Perkmann Elise.
Hammerschmidtgasse 26 — für Knaben . — Dior .:

P r e y Leopold.
In der Krim 6 — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: Schönwiese Karl.
Kreindlgasse 24 — für Mädchen . — Prv . Ltr .:

Kolenda Eugen.
Pyrkergasse 16 — für Knaben . — Dior .: Mader

Leopold.

Städtische Volksschulen:
Grinzinger Straße 95 — für Knaben und Mädchen.

— Prv . Ltrn .: Dreher Olga.
Heiligenstädter Straße 129 — für Knaben und

Mädchen . — OL.: Beer Leopold.
In der Krim 6 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Kohl Leopold.
Mannagettagasse 1 — für Knaben und Mädchen.

— OL.: Fraunhofer Anton.
Pantzergasse 25 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Hirsch Franz.
Pyrkergasse 14 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Taraba Wilhelm.
Silbergasse 2 — für Knaben und Mädchen . —.

OL.: Feyertag Josef.
Vormosergasse 8 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Gemperle Johann.
Wigandgasse 29 — für Knaben und Mädchen . —■

Viehfeger Otto.
Windhabergasse 2 — für Knaben und Mädchen.

— OL.: Jellinek Franz , Dior.
Städtische T a u b s t um m e n s c h u 1e :

Hofzeile 15 — Hauptschule und Volksschule für
Knaben und Mädchen . — Dior .: F r e u n-
t haller Adolf , B-12-3-57.

20. Bezirk Brigittenau.
Bezirksschulinspektoren:

F u h r i Raimund , BSInsp . f. d. dem Bereiche d.
Vksch . angeh . Lehranst . f. Knaben sowie die

unter gemeins . Leitung steh . Lehranst . f. Kn.
u. Mdch. im 2. und 20. Bezirk (Amtssitz : IL,
Karmelitergasse 9).

J o r d e Frieda , SchulR ., BSInsp . f. d. dem Be¬
reiche d. Vksch . angeh . Lehranst . f. Mdch. im
2. und 20. Bezirk (Amtssitz : XX., Brigitta¬
platz 10).

Ortsschulrat:
(XX., Brigittaplatz 10, 1. Stock , A-43-5-71.)

Städtische Hauptschulen:
Greiseneckergasse 29 — Prv . Ltr .: Gulda Fried¬

rich.
Jägerstraße 54 — für Knaben . — Prv . Ltr .:

Gratzenberger Otto.
Jägerstraße 54 — für Mädchen . — Dior .: Groß¬

bauer Martha.
Leipziger Platz 1 — für Knaben . — Dior .: Haub¬

ner Josef.
Leipziger Platz 2 — für Mädchen . — Dior .: Hol¬

zinger Mathilde , SchulR.
Pöchlarnstraße 12/14 — für Knaben und Mäd¬

chen . — Dior .: K n o 11 Heinrich , SchulR.
Staudingergasse 6 — für Knaben . — Dior .: K u 11-

m a n n Franz , SchulR.
Stromstraße 78 — für Mädchen . — Dior .: L u d-

w i g Olga.
Vorgartenstraße 42 — für Knaben . — Dior .: H ö s 1

Leopold , SchulR.

Städtische Volksschulen:
Allerheiligenplatz 7 — für Mädchen . — OL.:

H a n s y Josef.
Gerhardusgasse 7 — für Knaben . — OL.: Krö¬

ner Moritz.
Gerhardusgasse 7 — für Mädchen . — OLn.: Hen¬

del Elsa.
Greiseneckergasse 29 — für Knaben . — Prv . Ltr .:

Gulda Friedrich.
Greiseneckergasse 29 — für Mädchen . — Dior .:

Himmel Karoline , SchulR:
Karajangasse 14 — für Mädchen . — OLn.: N e u-m a n n Hermine.
Leystraße 34 — für Knaben . — OL.: G o r i z h a n

Wilhelm.
Leystraße 36 — für Mädchen . — OLn.: Eyle

Emma.
Pöchlarnstraße 12 — für Mädchen . — OLn.: Beck

Adelheid.
Pöchlarnstraße 14 — für Knaben . — OL.: B u-

chowiecky Josef.
Raffaelgasse 11 — für Knaben . — OL.: Schau-

rek Leo.
Raffaelgasse 13 — für Mädchen . — OLn.: Hop¬

finger Rosina.
Treustraße 9 — für Knaben . — OL.: Maurer

Hermann.
Treustraße 9 — für Mädchen . — OLn.: Kosclia-

b e k Marie.
Vorgartenstraße 50 — für Knaben . — OL.:

J a n a k Karl.
Wasnergasse 33 — für Knaben . — OL.: S c h m i d

Alfred.

Städtische Hilfsschule:
Raffaelgasse 11/13 — für Knaben und Mädchen.

— Dior.: Palzer Alfred.



21. Bezirk Floridsdorf
Bezirksschulinspektor:

Zechner Leopold , PhDr ., BSInsp . f. d. dem Be¬
reiche d. Vksch . angeh . Lehranst . im 21. Be¬
zirk (Amtssitz : XXI/1, Am Spitz 1).

Ortsschulrat:
(XXI/1, Am Spitz 1, A-60-406.)

Städtische Hauptschulen:
Deublergasse 19 — für Knaben . — Dior .:

Schwendt Anton.
Deublergasse 21 — für Mädchen . — Dior .:

H a r r a k Alfred , SchulR.
Franklinstraße 45 — für Mädchen . — Dior .:

D w o f a k Pauline.
Kahlgasse 8 — für Knaben . — Dior .: Kirsch¬

ner Karl , SchulR.
Konstanziagasse 50 — für Knaben und Mädchen.

— Dior .: Pois -el Ernst , SchulR.
Lorenz Kellner -Gasse 15 — für Knaben . — Dior .:

Habelsberger Franz , PhDr.
Ostmarkgasse 30 — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: Pfeffer Leopold.
Paul Natorp -Gasse 40 — für Mädchen . — Dior .:

S u s a n k a Heinrich.
Siemensstraße 15 — für Knaben und Mädchen . —

Dior .: Ließ Josef.

Städtische Volksschulen:
Amtsstraße 25 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Sommerdinger Johann.
Brünner Straße 139 — für Knaben und Mädchen.

— OL.: K rammer Ludwig , Dior.
Donaufelder Straße 20 — für Knaben und Mäd¬

chen . — OL.: K ö 1b 1 Gustav.
Donaufelder Straße 259 — für Knaben und Mäd¬

chen . — OLn.: Ratmayer Therese.
Dr. Albert Geßmann -Gasse 187 — für Knaben und

Mädchen . — OL.: Riebniger Viktor.
Heldenplatz 3 — für Knaben und Mädchen . —

OL.: Wimmer Viktor.
Kinzerplatz 9 — für Knaben . — OL.: Staudigl

Hermann.
Konstanziagasse 26 — für Knaben und Mädchen.

— OL.: Pink Karl.
Kuenburggasse 1 — für Knaben . — OL.: Hagen-

b u c h e r Franz.
Kuenburggasse 1 — für Mädchen . — OL.: Titz

Franz.
Kuenburggasse 1 — für Knaben und Mädchen

(tschechische Unterrichtssprache ). — Prv . Ltr .:
R o 11 e r Josef.

Leopoldauer Platz 77 — für Knaben und Mädchen.
— OL.: Weich selb -erger Josef.

Leopold Ferstl -Gasse 9 — für Knaben . — OL.:
Z i e 1e c k y Heinrich , Dior.

Meißnergasse 1 — für Knaben und Mädchen . —
Prv . Ltr .: H a b e r 1 Leopold.

Paul Natorp -Gasse 1 — für Knaben und Mädchen.
— Dior .: Susanka Heinrich.

Schillgasse 31 — für Knaben und Mädchen . —Prv . Ltr .: N i e ß n e r Bruno.
Schöpfleuthnergasse 24 — für Mädchen . — OLn.:D i 11 r i c h Rosa.
Stadlauer Straße 51 — für Knaben und Mädchen.

Prv . Ltr .: B a u m a n n Josef.

Theodor Körner -Gasse 25 — für Mädchen . —
OLn.: Skolauth Karoline.

Wenhartgasse 34 — für Knaben und Mädchen . —
OLn.: Binder Leopoldine.

Städtische Hilfsschule:
Kuenburggasse 1 — für Knaben und Mädchen . —

Dior.: Schuster Eduard.

Vom Bund erhaltene Volks - und Hauptschule.
I., Hegelgasse 14 — für Mädchen , als Übungs¬

schule der Lehrerinnen -Bildungsanstalt.

Vom Bund erhaltene Volksschule.
III ., Kundmanngasse 20, Volksschule für Knaben

als Übungsschule der Bundes -Lehrer -Bildungs-anstalt.

Privatschulen mit Offentlichkeitsrecht.
1. Bezirk Innere Stadt:

Habsburgergasse 1, Gen -esch Hilda , Volks¬
schule für Mädchen.

Johannesgasse 8, Ursulinen , Volks - und Haupt¬
schule für Mädchen , als Übungsschule der
Lehrerinnen -Bildungsanstalt bei St . Ursula.

Judenplatz 6, Katholischer Schulverein der Erz¬
diözese Wien , Volksschule für Knaben.

Regierungsgasse 1, Dr. Schwarzwald Euge-
nie , Volksschule für Knaben und Mädchen.

Weihburggasse 10/12, Renard - Stonner
Adele , Volks - und Hauptschule für Mädchen.

Werdertorgasse 12, Stern Regina und Fried¬
mann Malvine , Volksschule für Mädchen.

2. Bezirk Leopoldstadt:
Malzgasse 16, Talmiud-Thora -Vereins -Volksschule

und Hauptschule für israelitische Knaben und
Mädchen.

Obere Augartenstraße 34, Schulschwestern vom
dritten Orden des heil . Franziskus Seraphikus,
Volks - und Hauptschule für Mädchen , Indu¬
strieschule für der Schule entwachsene Mäd¬
chen.

Wittelsbachstraße 5, Blinden -Erziehungsinstitut,
Volksschule für Knaben und Mädchen.

3. Bezirk Landstraße:
Erdbergstraße 43, Brüder der christlichen Schulen,

Privat -Volks - und Hauptschule für Knaben
(mit Pensionat ); Dior .: Kaiser Emil.

Erdbergstraße 70, Schulschwestern vom dritten
Orden des heil . Franziskus Seraphikus , Privat-
Volks - und Hauptschule (mit Handarbeits¬
schule , Pensionat , Kindergarten und Kinder-
bewahranstalt ).

Hörnesgasse 12, Verein „Komensky ", Hauptschule
mit tschechischer Unterrichtssprache für Kna¬
ben und Mädchen.

Jacquingasse 53, Kongregation der Töchter der
göttl . Liebe , Volksschule für Knaben und
Mädchen , Hauptschule für Mädchen.

Rennweg 31, Ordensfrauen vom heiligsten Herzen
Jesu , Mädchen -Lehr - und Erziehungsanstalt.
Realgymnasium , Volks - und Hauptschule.
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4. Bezirk Wieden:
Favoritenstraße 15, Hrazky Josef , Dr., Volks¬

schule für Knaben und Mädchen.
Karlsplatz 14, Evangelische Kirchengemeinde

A. B., Volks - und Hauptsclmle für Knaben
und Mädchen.

Ziegelofengasse 2, Katholische Privat -Knaben-
Volksschule der Brüder der christlichen Schu¬
len.

5. Bezirk Margareten:
Castelligasse 16, Kongregation der armen Schul¬

schwestern , Volksschule für Mädchen.
Nikolsdorfer Gasse 8, Institut Anna Metzger,

Lehr - und Erziehungsanstalt , Koedukations-
Volksschule (mit Öffentlichkeitsrecht ), Fortbil-
dungs - und Haushaltungsschule , Mädchen -In¬
ternat und Halbinternat.

6. Bezirk Maria hilf:
Gumpendorf er Straße 129: Evangelische Gemeinde

A. B., Volksschule für Knaben und Mädchen.
Liniengasse 21, Barmherzige Schwestern , Volks¬

und Hauptschule für Mädchen.
Linke Wienzeile 4, Verein „Mariahilfer Mädchen-

mittelschule ", Volksschule für Knaben und
Mädchen.

7. Bezirk Neubau:
Burggasse 37/41, Klosterfrauen „Unsere Liebe

Frau von Sion", Privat -Mädchen -Volks - und
Hauptschule , Haushaltungsschule , Pensionat.

Kenyongasse 4/8, Töchter des göttl . Heilandes
(Kongregation ), Volksschule für Mädchen,
Volks - und Hauptschule für Mädchen als
Übungsschule für die Privat -Lehrerinnen -Bil-
dungsanstalt , Pensionat , Kindergarten , Indu¬
strieschule.

8. Bezirk Josefstadt.
Piaristengasse 43, Provinzialat der österreichi¬

schen Piaristen , Volksschule für Knaben.

9. Bezirk AI sergrund.
Lazarettgasse 14, Kinderklinik , Volksschule für

Knaben und Mädchen (Koedukation ).
10. Bezirk Favoriten:

Alxingergasse 6, Genoss . d. Dienerinnen des Hl.
Geistes (Missionsschwestern ), Mädchen -Volks¬
und Hauptschule.

Quellenstraße 72, Verein „Komensky ", Haupt¬
schule für Knaben und Mädchen mit tschechi¬
scher Unterrichtssprache.

Waldgasse 25, Töchter des göttl . Heilandes (Kon¬
gregation ), Mädchen -Volks - und Hauptschule
(verbunden mit einem Pensionat und einem
Kindergarten ).

12. Bezirk Meidling:
Erlgasse 32—34, Verein „Komensky ", Hauptschule

für Knaben und Mädchen mit tschechischer
Unterrichtssprache.

13. Bezirk Hietzing '.
Breitenseer Straße 31, Christi . Frauenbund Öster¬

reichs , Volksschule und Hauptschule , einjäh¬
riger Lehrkurs , Kindergarten , Pensionat.

Hacking , Schloßberggasse 17, Frauen vom dritten
Orden des heil . Dominikus , Mädchen -Volks¬
und Hauptschule mit mehrjährigem Fortbil¬
dungskurs , verbunden mit einem Mädchen-
Pensionat und einer Koch - und Haushaltungs-
schule (mit Öffentlichkeitsrecht ).

Schloß Schönbrunn , Bulla Emilie , Volksschule
für Knaben und Mädchen.

Speisinger Straße 105, Taubstummeninstitut,
Volksschule für Knaben.

Speisinger Straße 109, N.-ö. Landesregierung
(Waisenhausfonds ), Volks - und Hauptschule
für Knaben . (Steht unter der Leitung der
Kongregation der Brüder der christl . Schulen .)

Vitusgasse 2, Katholischer Schulverein der Erz¬
diözese Wien , Volksschule für Knaben und
Mädchen.

15. Bezirk Fünfhaus:
Friesgasse 4, 6 u. 8, Arme Schulschwestern von

Unserer lieben Frau (de Notre Dame), Priv.
Volks - und Hauptschule für Mädchen mit Er¬
ziehungsheim und Kindergarten , Hauswirt-
schafts -Haushaltungsschule.

Gebrüder Lang -Gasse 4—6, Kongregation der
christl . Schulbrüder , Volks - und Hauptschule
für Knaben.

16. Bezirk Ottakring:
Schinaglgasse 104, Verein „Komensky ", Haupt¬

schule für Knaben und Mädchen.

18. Bezirk Währing:
Antonigasse 72, Barmherzige Schwestern vom heil.

Vinzenz v. Paul , Mädchen -Volks - und Haupt¬
schule (verbunden mit einem Kindergarten
und einer Kinderbewahranstalt ).

Gentzgasse 16/20, Ursulinen , Volks - und Haupt¬
schule (nebst Fortbildungs -, Haushaltungs - und
Industrieschule , höh. Lehranstalt f. wirtsch.
Frauenberufe , Pensionat ).

Lacknergasse 89, Töchter der göttlichen Liebe,
Volks - und Hauptschule für Mädchen mit
Fortbildungsschule und Kindergarten.

Scheidlstraße 2/6, Kongregation der Marienbrü¬
der , katholische Privat -Volks - und Haupt¬
schule nebst einjährigem Fortbildungskurs für
Knaben (mit Pensionat und Halbpensionat ).

Schopenhauerstraße 44—46, Kongregation der
christl . Schulbrüder , Privat -Volks - und Haupt¬
schule für Knaben (mit Halbpensionat ) und
einjährigem Lehrkurs.

Scbumanngasse 17, Evangelische Kirchengemeinde
A. B., Volksschule für Knaben und Mädchen
(Lutherschule ); Ltr .: Hanke Robert.

Semperstraße 45, Kath . Schulverein , Volks - und
Hauptschule für Knaben (Übungsschule der
Lehrer -Bildungsanstalt ); Dior .: Giese Hein¬
rich , PhDr.

19. Bezirk Döbling:
Döblinger Hauptstraße 83, Schwestern v. armen

Kinde Jesus , Volks - und Hauptschule für
Mädchen und Kindergarten (mit Pensionat ),
als Übungsschule für die Privat -Lehrerinnen-
Bildungsanstalt.

Hohe Warte 32, Israelitisches Blindeninstitut,
Volksschule für Knaben und Mädchen.
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Kaasgraben , nächst Grinzinger Allee : Verein
„Neuland -Schulsiedlung ", Volksschule für
Knaben und Mädchen.

21. Bezirk Floridsdorf:
Deublergasse 19, Verein „Komensky ", Hauptschule

für Knaben und Mädchen mit tschechischer
Unterrichtssprache.

Hardeggasse 65, Schwestern vom armen Kinde
Jesus , Volks - und Hauptschule für Mädchen,
in Verbindung mit einer höheren Lehranstalt
für Wirtschaft !. Frauenberufe (mit Pensionat ).

Strebersdorf . Langenzersdorfer Straße 4, Brüder
der christlichen Schulen , Privat -Volks - und
Hauptschule für Knaben in der Erziehungs¬
anstalt Strebersdorf.

Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht.
1. Bezirk Innere Stadt:

Habsburgergasse 1, Rudolf Steiner -Schulverein,
Volksschule für Knaben und Mädchen.

Werdertorgasse 12, Stern Regina u. Friedmann
Malvine , Hauptschule für Mädchen.

3. Bezirk Landstraße -.
Schützengasse 31, Verein „Komensky ", Volks¬

schule für Knaben und Mädchen mit tsche¬
chischer Unterrichtssprache.

9. Bezirk Aisergrund.
D'Orsaygasse 8, Verein ..Komensky ", Volksschule

für Knaben und Mädchen mit tschechischer
Unterrichtssprache.

Grünentorgasse 9/11, Verein zur Gründung und
Erhaltung eines Montessori -Kinderhauses,
Volksschule für Knaben und Mädchen.

10. Bezirk Favoriten:
Quellenstraße 72, Verein „Komensky ", Volksschule

für Knaben und Mädchen mit tschechischer
Unterrichtssprache.

Triester Straße 114, Verein „Komensky ", Volks¬
schule für Knaben und Mädchen mit tsche¬
chischer Unterrichtssprache.

12. Bezirk Meidling:
Erlgasse 32/34, Verein „Komensky ", VoJksschule

für Knaben und Mädchen mit tschechischer
Unterrichtssprache.

Murlingengasse 71, Kongregation der Schwestern
vom hl. Kreuz , Volksschule für Mädchen.

13. Bezirk Hietzing:
Neue Welt -Gasse 9, H o r n i k Therese , Volksschule

für Knaben und Mädchen.
16. Bezirk Ottakring:

Eduard Lang -Gasse 16, lklassige Volksschule für
Knaben und Mädchen im Lupusheim.

18. Bezirk Währing:
Waimarer Straße 50, Kaiser Ida , Volksschule

für Mädchen.
20. Bezirk Brigittenau.

Vorgartenstraße 95—97, Verein „Komensky ",
Volks- und Hauptschule für Knaben und Mäd¬
chen mit tschechischer Unterrichtssprache.

Öffentliche Kindergärten.
A. Staatliche:

1. Bezirk Innere Stadt:
Hegelgasse 14, an der Bundes -Lehrerinnen -Bil-

dungsanstalt.

B. Städtische:
Leitung : Magistratsabteilung 7 (Jugendamt ). Wien,

I., Rathausstraße 9.
Zweck : Die Kindergärten dienen der Er¬

ziehungsergänzung für Kinder im vorschulpflich¬
tigen Alter . Das Mindestalter der aufzunehmenden
Kinder ist mit drei Jahren festgesetzt , doch kön¬
nen in bedürftigen Fällen auch zweijährige Kin¬
der aufgenommen werden.

Aufnahmsbedingungen : Die Auf¬
nahme der Kindergartenzöglinge erfolgt durch die
Kindergartenleitung und durch das zuständige Be¬
zirksjugendamt im gegenseitigen Einvernehmen.

Es gibt zwei verschiedene Formen von Kin¬
dergärten : Normalkindergärten (Betrieb von 8 Uhr
früh bis 12 Uhr mittags und von 2 Uhr nach¬
mittags bis 6 Uhr abends ), Volkskindergärten (Be¬
trieb von 7 Uhr früh bis 6 Uhr abends , Samstag
bis 1 Uhr mittags ).

Das Besuchsgeld beträgt für alle Kindergär¬
ten 10 g pro Woche . Bedürftigen Eltern wird das
Schulgeld erlassen.

Auf Wunsch der Eltern wird den Kindern
ein Frühstück zum Preise von derzeit 60 g für
die Woche verabreicht . In den Volkskindergärten
erhalten die Kinder auch ein Mittagessen zum
Preise von derzeit S 3.12 für die Woche.

Das Frühstück und Mittagessen wird grund¬
sätzlich nur gegen Bezahlung abgegeben . Bedürf¬
tige werden nach ihrer wirtschaftlichen Lage von
der Beitragsleistung entweder ganz oder teilweise
befreit . Bewilligung durch die zuständigen Be¬
zirksjugendämter.

Gegenwärtig bestehen folgende Kindergärten.
(Die mit „N" bezeichneten Anstalten werden als
Normalkindergärten , die übrigen als Volkskinder¬
gärten geführt .)

2. Bezirk Leopold Stadt:
Aspernallee 5. — Leiterin : Lenner Marie.
Augarten . — Leiterin : Wieser Leopoldine.
Lassallestraße 44. — Leiterin : Mu s i 1 Marie.
Schiffmühlenstraße 58/60. — Leiterin : Kaiina

roline . (N.)
Schönngasse 2. — Leiterin : I c h a Rose.
Schüttaustraße 1/3. — Leiterin : Schwarz Jo¬

sefine.
Vorgartenstraße 142. — Leiterin : P o t z k a Rosa.
Vorgartenstraße 213. — Leiterin : H a b e 1e r Ka¬

roline.

3. Bezirk Landstraße:
Drorygasse 6/8. — Leiterin : Kugel Amalie.
Erdberger Lände 54 (2. Abt .). — Leiterin Z o t h

Paula.
Landstraßer Hauptstraße 96. — Leiterin : Engel-

b e r g e r Auguste.
Kleistgasse 12 {3. Abt .). — Leiterin : Prix Leo¬

poldine.
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Klopsteinplatz 6 (3. Abt .). — Leiterin : H o d a r
Marie.

Lustgasse 13 (5. Abt .). — Leiterin Förster Hed¬
wig.

Petrusgasse 10 (1. Abt .). — Leiterin , Raschka
Franziska.

4. Bezirk Wieden:
Schelleingasse 13/15. — Leiterin : Meisel An¬

gela.
Starhemberggasse 10. — Leiterin : Vavreska

Josefine.

5. Bezirk Margareten:
Margaretengürtel 96. — Leiterin : Bauer Ste¬

phanie.
Margaretengürtel 104/106. — Leiterin : F ü r n-

kränz Marie.
Margaretengürtel 128. — Leiterin : Pardon Marie.
Pilgramgasse 3. — Leiterin : Leutgeb Johanna.

(N.)
Stöbergasse 4. — Leiterin : Haas Rosa.

6. BezirkMariahilf:
Corneliusgasse 6 (Kopernikusgasse 15). — Leiterin:

Papousek Leopoldine.
Wallgasse 22. — Leiterin : Newald Emma.

7. Bezirk Neubau:
Faßziehergasse 3. — Leiterin : N o v a k Anna.
Neustiftgasse 100. — Leiterin : Dax Marie. (N.)
Zieglergasse 21. — Leiterin : Saft Marie.

8. Bezirk Josefstadt:
Josef Städter Straße 95/07. — Leiterin : Barta

Marie.
Langegasse 36. — Leiterin : Köstler Olga.

9. Bezirk Aisergrund:
Dreihaekengasse 5. — Leiterin : Hautepierre

Johanna.
Glasergasse 8. — Leiterin : Weinlich Hilde.
Grünentorgasse 11. — Leiterin : Indra Auguste.

(N.)
Gussenbauergasse 5/7. — Leiterin : Steidl Flo-

rentine . (N.)
Latschkagasse 3/5. — Leiterin : Kerscliagl

Emilie.
Marktgasse 3/5. — Leiterin : Hauer Emma.

10. Bezirk Favoriten:
Laaer Straße 168. — Leiterin : H i t z e 1 Auguste.
Laimäckergasse 18. — Leiterin : Novottny

Helene.
Laxenburger Straße 51/53. — Leiterin : Legat

Valerie.
Neilreichgasse 105. — Leiterin : Dürr Marie.
Paltramplatz 5/6. — Leiterin : Ronacher Laura.
Quarinplatz 10/12. — Leiterin : Pfandler

Amalie.
Triester Straße 114. — Leiterin : Wild Marie.
Troststraße 68/70. — Leiterin : H u p a k Aloisia.

Waldmüllerpark . — Leiterin : St ein w ender
Franziska.

11. Bezirk Simmering:
Ehamgasse 8. — Leiterin : Türk Anna.
Geiselbergstraße 62/64. — Leiterin : C h o c e n s k i

Helene . (N.)
Greifgasse 1. — Leiterin : Matuska Anna.
Hasenleitengasse 6/8. — M e z e r a Annemarie.
Lorystraße 42. _ Leiterin : Jenisch Hermine
Rinnböckstraße 45. — Leiterin : Krupka Marie.

12. Bezirk Me i d 1i n g :
Dawisongasse 4. — Leiterin : Tomschik Auguste.
Dörfelstraße 1. — Leiterin : P e n s i m u s Josefine.
Haebergasse 1. — Leiterin : Hermann Helene.
Hetzendorfer Straße 57. — Leiterin : Hofm a n n

Barbara.
Neuwallgasse 21.
Rizygasse 5. — Leiterin : Ha ran d Anna.
Ulmenhof 25. — Leiterin : Friedrich Stefanie.
Wienerbergstraße 16/18. — Leiterin : Czumpe-1i k Paula.

13. Bezirk Hietzing:
Cumberlandstraße 91. — Leiterin : Weigl Helene.
Hägelingasse 11. — Leiterin : S i g e r t Karoline.
Heinrich Collin-Gasse 13. — Leiterin : Graßner

Therese.
Linzer Straße 128. — Leiterin : Schneller

Auguste.
Linzer Straße 417. — Leiterin : S c h a n d a Emma.
Penzinger Straße 33/37. — Leiterin : Poltl Anna.

14. Bezirk Rudolfs heim:
Dadlergasse 16. — Leiterin : T a k a c z Karoline.
Künstlergasse 10. — Leiterin : L e i ß Karoline.
Wurmsergasse 10. — Leiterin : Nedorost

Editha.

15. Bezirk Fünfhaus:
Beingasse 19/21. — Leiterin : Nedorost Editha.
Hütteldorf er Straße 16/22. — Leiterin : Mayer

Aurelia . (N.)
Johnstraße 54. — Leiterin : Geyer Leopoldine.

16. Bezirk Ottakring:
Arnethgasse 30. — Leiterin : P e s c h e k Aurelia.
Brüßlgasse 31. — Leiterin : Rohr hofer Lina.
Gaullachergasse 51. — Leiterin : Rzehak Paula.

(N.)
Hasnerstraße 26. — Leiterin : Ende Marie. (N.)
Seitenberggasse 4/6. — Leiterin : Andrasch

Marie.
Possingergasse 65. — Leiterin : H a u e i s Marianne.
Rosenackergasse 5 (Sandleiten ). — Leiterin:

L i e d e r e r Rosa.

17. Bezirk Hernais:
Rötzergasse 47. — Leiterin : Oulehla Fran¬

ziska.
Wattgasse 96. — Leiterin : Rücke mann

Johanna.
Wichtelgasse 67. — Leiterin : Polschak Rosa.
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18. Bezirk Wä h ring:
Ferrogasse 28. — Leiterin : Pavlicek Fran¬

ziska.
Paulinengasse 9. — Leiterin : Matausek Bar¬

bara . (N.)
Staudgasse 78. — Leiterin : S t o 1z b e r g Hedwig.

19. Bezirk Döbling:
Hammerschmidtgasse 22. — Leiterin : Montel

Helene.
Heiligenstädter Straße 82. — Leiterin : Urban

Marie.
Heiligenstädter Straße 86. — Leiterin : Fuchs

Ernestine.
Hofzeile 15 (für Hörgestörte ). — Leiter : F r e ü n-

t h a 11e r Adolf.
Obkirchergasse 8. — Leiterin : Sterke Irene.
Osterleitengasse 17. — Leiterin : Proksch

Johanna.
Philippoviehgasse 2/4. — Leiterin : Stöger An¬tonie.
Windhabergasse 2. — Leiterin : H e i d r i c h Leo¬

poldine.

20. Bezirk Brigittenau:
Dammstraße 7. — Leiterin : Czermak Marie.
Dammstraße 35. — Leiterin : Haidinger Me¬

lanie.
Denisgasse 39. — Leiterin : Mauritz Barbara.
Donaueschingenstraße 30. — Leiterin : L o n g i nEleonore.
Vorgartenstraße 71. — Leiterin : Hanauer Hilde.
Winarskystraße 18. — Leiterin : Haertel Erna.
Wintergasse 8. — Leiterin : Bajtek Ludmilla.

21. Bezirk Floridsdorf:
Bahnsteggasse 10. — Leiterin : Raninger Jo¬

sefa.
Baumergasse 24. — Leiterin : Seyfried Gabriele.
Bunsengasse 8. — Leiterin : Kuncik Johanna.
Carrogasse . — Leiterin : Böhm Emilie.
Dr. Albert Geßmann -Gasse 187. — Leiterin:

T u s c h e 1 Aloisia . (N.)
Erzherzog Karl -Straße 65. — Leiterin : Ehe¬

halt Hilde.
Floridsdorfer Markt . — Leiterin : Goda Anna.

(N.)
Heldenplatz 3. — Leiterin : Gabriel Marie.
Josef Baumann -Gasse 65. — Leiterin : Alsch

Rosa.
Justgasse.
Mengergasse 35. — Leiterin : Spitzer Maria.
Moltkegasse 13. — Leiterin : Drlik Ida.
Sehöpfleuthnergasse 26. — Leiterin : Tu sc hei

Hermine.
Steigenteschgasse 52/54. — Leiterin : Hansel

Herta.
Wurmbrandgasse 22. — Leiterin : Karl Marie.

C. Privat -Kindergärten.
I., Maria Theresien -Straße 30. — Steinitzer

Berta.
I., Regierungsgasse 1. — Schwarzwald Eu-

genie , Dr.
I., Rudolfsplatz . — Verein zur Gründung und

Erhaltung eines Montessorihauses.
IL, Castellezgasse 35. — Pollak v. Rudinsehe

Kindergartenstiftung.
IL, Nestroygasse 11. — Schulverein Adas

Isroel.
IL, Schiffamtsgasse 15. — Verein zur Erhal¬

tung einer israel . Kinderbewahranstalt.
IL, Schüttaustraße 43. — Kongregation der

Schwestern v. göttl . Heiland.
IL. Vorgartenstraße 190. — Ver . „Komensky ".

III ., Erdbergstraße 70. — Kongregation der
Schulschwestern v. 3. Orden d . hl. Franz
v. Assisi.

III ., Esteplatz 6. — Rakowicki Viktoria.
III ., Jacquingasse 12. — Kongregation der

Töchter d. göttl . Liebe.
III ., Keinergasse 37. — Kongregation der

Dienerinnen v. hl. Herzen Jesu.
III ., Marxergasse 5. — Fuchs Melanie.
III ., Messenhausergasse 2. — Ver. „Komensky ".
IV., Viktorgasse 9. — Greiff Gertrud.
IV., Weyringergasse 29. — Schneider Emilie.
IV., Wiedner Gürtel 68. — Wiener Frauen-

erwerbverein.
V., Kompertgasse 14. — Verein „Komensky ".

VL, Windmühlgasse 28. — Trebicz Franziska.
VII., Burggasse 37. — Kongregation d. Kloster¬

frauen unserer Lieben Frau v. Sion.
VII ., Kenyongasse 4—8. — Kongregation der

Töchter d. göttl . Heilands.
VII ., Kirchengasse 41. — Hatschek Anna.
VII ., Neustiftgasse 111. — Zentralverein der

Kinderbewahranstalt d. Erzdiöz . Wien.
VIIL, Florianigasse 68. — Steinbock Margarete.
VUL, Josefstädter Straße 39. — Englische

Fräulein.
VIIL, Bennoplatz 1 a. — Zionistische Sektion

VIII—IX.
IX., Pramergasse 6. — Verein „Komensky ".
IX ., Rossauer Lände 29. — Kohn Marv und

Edith.
IX ., Seegasse 30. — Zentralver . d. Kdrbew .Anst.
X„ Quellenstraße 110. — Kongregation der

Schwestern v. hl. Kreuz.
X., Waldgasse 25. — Kongregation d. Töchter

d. göttl . Heilands.
X., Pernerstorfergasse 11 und Schröttergasse

Nr . 16. — Verein „Komensky ".
XL. Kobelgasse 13. — Kongregation d. barm¬

herzigen Schwestern v. 8. Orden d. hl.
Franz v. Assisi.

XL, Simmeringer Hauptstraße 175. — Kongre¬
gation d. Schwestern v. d. schmerzhaften
Mutter.

XII ., Ehrenfelsgasse 16. — Verein „Komensky ".
XII ., Hohenbergstraße —Schwenkgasse . — Sankt

Klemens Hofbauer -Komitee.
XII ., Steinbauergasse 36. — Ver . „Komensky ".
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iTlü - J - II Ii * »3 1TA.EjJ .11 MJ U für Schulen , Einzelanfertigung
WIEN VII . BURGGASSE 3 Telephonb as-oot jeder Art Alle Reparaturen
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XIII ., Neue Welt -Gasse 9. — Hornik Therese.
XIII ., Breitenseer Straße 31. — Christi . Frauen¬

bund Österreichs.
XIII ., St, Veit-Gasse 61. — .Weiß Nelly.
XIII ., St, Veit -Gasse 43. — Kongregation der

Dienerinnen d. hl. Herzens Jesu.
XIII ., Schloßberggasse 17. — Kongregation der

Dominikanerinnen.
XIII ., Schloß Schönbrunn . — Bulla Emilie.
XIII ., Speisinger Straße 33. — Kongregation der

armen Schulschwestern.
XIII ., Wenzgasse 7. — Verein „Hietzinger Mäd¬

chenmittelschule ".
XIII ., Vitusgasse 2. — Ob. St . Veiter Verein zum

Besten armer Kinder , „Elisabethinum ".
XV., Friesgasse 4/8. —■Kongregation d. armen

Schulschwestern v. unserer lieben Frau.
XV., Turnergasse 9. — Verein „Komensky ".
XV., Herklotzgasse 21. — Zionistische Bezirks¬

sektion XII—XV.
XVI., Arltgasse . — Verein „Komensky ".
XVI., Hasnerstraße 41. — Kongregation der

Schwestern d. schmerzhaften Mutter.
XVL, Lienfeldergasse 60 c/d . — Verein „Settle¬

ments
XVII ., Hernalser Hauptstraße 83. — Verein der

Kinder - und Jugendfreunde.
XVII ., Steinergasse 3. — Verein „Komensky ".

XVIII ., Antonigasse 72. — Kongregation d. barm¬
herzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von
Paul.

XVIII ., Lacknergasse 89. —■ Kongregation der
Töchter d. göttl . Liebe.

XVIII ., Ferrogasse 3. — Eger Eleonore.
XVIII ., Schumanngasse 17. — Deutsch -evang.

Frauenverein „Wien -Währing ".
XVIIL , Messerschmidtg . 27. — Hübsch Elisabeth.

XIX., Huleschgasse 2. — Matura Franziska,
XIX., Billrothstraße 6. — Plohn Helene.
XIX., Kaasgraben , nächst Grinzinger Allee. —■

Verein „Neuland -Schulsiedlung ".
XX., Othmargasse 46. — Kuratorium des jüdi¬

schen Kindergartens im 20. Bezirk.
XX., Wexstraße 22/24. — Genossenschaft der

Franziskanerinnen (Missionärinnen Ma¬
riens ).

XX., Karl Meißl-Straße 6 und Vorgartenstraße
Nr. 95/97. — Verein „Komensky ".

XXL, Hirschstettner Straße 99. — Kongregation
der Töchter d. göttl . Liebe.

XXL, Kraygasse 39. — Kongregation der Töch¬
ter d. göttl . Liebe.

XXL, Jardeggasse 65. — Kongregation d. Schwe¬
stern vom armen Kinde Jesus.

XXL, Brünner Straße 55. — Verein „Komensky ".
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H Erstklassiger Grauguß , leicht bearbeitbar , für =
g Gaskocher , Gasherde , Backrohre , Koksöfen K F
j und Öfen . Roste aus feuerbeständigem Guß.
5 Qualitätsguß für hochwertige Emaille , wie Wand - H
W brunnen , Spüler ; ferner Kanalgitter , Schacht¬

deckel sowie alle Arten Kommerz - ( Grau - ) Guß.
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Bauordnung für Wien.
Landesgesetz vom 25. November 1929, LGB1. Nr. 11 von 1930, womit eine Bauordnung für Wien
erlassen wird , und Landesgesetz vom 20. Dezember 1929, LGBI. Nr. 12 von 1930, betreffend §§ 34

und 138 der Bauordnung für Wien.

Artikel L
(1) An die Stelle der Landesgesetze vom

17. Jänner 1883, n.ö. LG.- u. VB1. Nr . 35, vom
26. Dezember 1890, n.ö. LG. u. VB1. Nr. 48. vom
17. Juni 1920, n.ö. LG.- u. VB1. Nr. 547. vom
4. November 1920, n.ö. LG.- u. VB1. Nr. 808, und
vom 9. Dezember 1927, LGBI. für Wien Nr. 1 ex
1928, die. soweit dieses Gesetz nichts anderes be¬
stimmt , zugleich ihre Wirksamkeit verlieren , hat
die nachfolgende Bauordnung zu treten.

(2) Dieses Gesetz hat insoweit keine Geltung,
als eine Angelegenheit in die Zuständigkeit des
Bundes fällt.

Artikel II.
(1) Die vor Wirksamkeit dieses Gesetzes be¬

schlossenen Generalregulierungspläne bilden in
ihrer Gesamtheit den ersten Flächenwidmungs-
plan (§ 4 dieser Bauordnung ), die vor Wirksam¬
keit dieses Gesetzes beschlossenen Generalbau-
linienpläne den ersten Bebauungsplan (§ 5 dieser
Bauordnung ).

(2) Für die Einteilung der Stadtgebiete in die
Bauklassen (§ 75 dieser Bauordnung ) und für die
Widmung der zum Bauland gehörenden Gebiete
(§ 4 dieser Bauordnung ) gelten aber , soweit für
diese Stadtgebiete ein Generalbaulinienplan be¬
steht und entweder das Gesetz oder Beschlüsse
des Gemeinderates Beschränkungen der Geschoß¬
zahl der Wohnhäuser festgesetzt haben , nach¬
folgende Übergangsbestimmungen:

a) Zur Bauklasse IV gehören , soweit nicht
nach dieser Bauordnung Bauklasse V zu
gelten hat , jene Stadtgebiete , wo bisher die
Wohnhäuser nicht mehr als fünf Geschosse
(vier Stockwerke ) enthalten durften;

b) zur Bauklasse III gehören jene Stadtge¬
biete , wo die Wohnhäuser bisher nicht
mehr als drei Stockwerke enthalten durf¬
ten,

c) zur Bauklasse II jene Stadtgebiete , für die
die zwei Stock hohe Bebauung festgesetzt
war , und

dl zur Bauklasse I jene Stadtgebiete , für die
eine ein Stock hohe oder bloß ebenerdige
Bebauung vorgeschrieben war.

e) Als Wohngebiete gelten jene Stadtgebiete,
in denen für die Wohnhäuser vorgeschrie¬
ben war , daß sie einzelstehend oder zu
zweien gekuppelt zu erbauen sind , sowie
alle bisher festgesetzten Siedlungsgebiete
und jene Gebietsteile , für die durch beson¬
dere Beschlüsse des Gemeinderates die Bil¬
dung von Wohnhausgruppen mit mehr als
zwei Häusern zugelassen wurde.

f) Alle übrigen zum Bauland gehörigen Stadt¬
gebiete gelten als gemischte Baugebiete,
insbesondere auch jene Stadtgebiete , die
der Gemeinderat vorzugsweise für die An¬
lage von Industriebauten bestimmt hat:

diese Stadtgebiete sind , wenn sie in den
Bezirken I bis X und XX liegen , als zur
Bauklasse IV, wenn sie in den übrigen Be¬
zirken liegen , als zur Bauklasse III gehörig
anzusehen , soweit nicht diese Gebietsteile
mit Rücksicht auf die durch besondere
Gemeinderatsbeschlüsse festgesetzte Be¬
schränkung der Geschoßzahl in eine andere
Bauklasse einzureihen sind.

Artikel III.
(1) Die Bestimmungen der §§ 11, 20, 58 und

74 der Bauordnung gelten auch für bereits vor
Wirksamkeit dieses Gesetzes ergangene Bescheide.
Abteilungs - und Baubewilligungen aber , die nach
den bisherigen gesetzlichen Vorschriften noch
nicht erloschen sind , jedoch nach den Bestimmun¬
gen dieser Bauordnung schon erloschen wären
oder innerhalb eines Jahres nach Inkraftti -eten
dieses Gesetzes erlöschen würden , behalten ihre
Gültigkeit für den Rest ihrer bisherigen Dauer,
längstens jedoch für ein Jahr vom Tage des In¬
krafttretens des Gesetzes . Die in § 74 bestimmte
Frist für die Vollendung von Bauten beginnt für
die unter Wirksamkeit der bisherigen Gesetze be¬
gonnenen Bauten mit dem Tage des Inkraft¬
tretens dieses Gesetzes.

(2) Bauplätze , die nach den bisherigen gesetz¬
lichen Bestimmungen durch eine rechtswirksam
gewordene baubehördliche Abteilungsbewilligung
geschaffen worden sind , gelten auch im Sinne
dieses Gesetzes als Bauplätze ; es kann jedoch
auch für solche Bauplätze eine Ergänzung durch
Nachbargrund dann verlangt werden , wenn seiner¬
zeit kein Bauverbot aus diesem Grunde auferlegt
worden ist , eine Grenzberichtigung jedoch wegen
der durch dieses Gesetz gestellten höheren An¬
forderungen für eine den Vorschriften dieses Ge¬
setzes entsprechende Bebauung geboten ist.

(3) Die Bestimmungen des § 13 haben auf Ab¬
teilungen keine Anwendung zu finden , die vor
Wirksamkeit dieses Gesetzes bereits von den
Grundbuchsgerichten bewilligt worden sind.

(4) Die Bestimmungen des § 50 gelten auch
dann , wenn die Gemeinde vor Wirksamkeit dieses
Gesetzes Gründe für neue Verkehrsflächen gegen
Entgelt erworben hat.

(5) Auf bereits bestehende Baulichkeiten , für
die vor Wirksamkeit dieses Gesetzes eine Baube¬
willigung erteilt worden ist , haben die Bestim¬
mungen der §§ 48 und 93, Absatz 10, und jene Be¬
stimmungen Anwendung zu finden , die die An¬
wendung auf bestehende Baulichkeiten ausdrück¬
lich vorsehen (§§ 49, 91, Absatz 5, und 93, Ab¬
satz 3).

(6) Außerdem haben auch die Bestimmungen
der §§ 86, Absatz 4, erster Satz , 93, Absatz 6, 96,
Absatz 4, 101, Absatz 2, 107, Absatz 1, und 113,
Absatz 5, letzter Satz , und Absatz 6, für be¬
stehende Baulichkeiten zu gelten . Die auf Grund
des X. und XI. Abschnittes zu erlassenden Ver¬
ordnungen haben auch zu bestimmen , ob und in-
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wieweit diese Vorschriften auf bereits bestehende
bauliche Anlagen Anwendung finden . In dieser
Hinsicht können jedoch bauliche Änderungen nur
soweit verlangt werden , als sie aus öffentlichen
Rücksichten unbedingt notwendig sind.

(7) Im übrigen gelten für alle zur Zeit des
Inkrafttretens rechtskräftig entschiedenen und für
alle in diesem Zeitpunkte anhängigen Angelegen¬
heiten , über die bereits in der ersten Instanz ent¬
schieden worden ist , die bisherigen gesetzlichen
Bestimmungen.

Artikel IV.

Sofern zur Durchführung einzelner Bestim¬
mungen der Bauordnung Ausführungsbestimmun¬
gen erforderlich sind , erläßt sie die Wiener
Landesregierung.

Artikel V.

Der Landesregierung steht das Recht zu, zur
Linderung eines Notstandes , der durch Woh¬
nungsnot , Elementarereignisse , Epidemien und der¬
gleichen hervorgerufen wird , auf eine bestimmte
Zeit insoweit Ausnahmsbestimmungen zu er¬
lassen , als sie nach der Lage des Falles geboten
sind und hiedurch weder subjektive öffentliche
Rechte noch Privatrechte beeinträchtigt werden.

Artikel VI.

Bauwerber , denen nach dem Bundesgesetz
vom 14. Juni 1929, BGBl. Nr . 200, betreffend die
Förderung der Wohnbautätigkeit , ein Bundeszu¬
schuß gewährt wird , sind von den sich aus den
Bestimmungen der §§ 51 und 52 ergebenden An¬
liegerbeiträgen befreit . Die Befreiung tritt für die
Dauer der Wirksamkeit des obigen Bundesgesetzes
auch für solche Baulichkeiten ein, die den im § 2,
Absatz 1, lit a und b, dieses Bundesgesetzes ent¬
haltenen Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Be¬
schaffenheit und des Ausmaßes der Wohnungen
entsprechen , wenngleich die Bauwerber keinen
Bundeszuschuß erhalten.

Artikel VII.

Dieses Gesetz tritt drei Monate nach seiner
Kundmachung im Landesgesetzblatt für Wien in
Wirksamkeit.

Die Verordnungen können bereits von dem
der Kundmachung des Gesetzes folgenden Tage an
erlassen werden . Sie treten aber frühestens zu¬
gleich mit dem Gesetz in Kraft.

I . Abschnitt.

Flächenwidmungs- und Bebauungspläne.
§ 1.

Festsetzung der Flächenwidmungs - und Bebauungs¬
pläne.

(1) Die Festsetzung und Abänderung der
Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne
obliegt dem Gemeinderat . Über unwesentliche Ab¬
änderungen und Ergänzungen dieser Pläne be¬
schließt der zuständige Gemeinderatsausschuß.
Abänderungen dürfen nur dann vorgenommen
werden , wenn wichtige Rücksichten es erfordern.

(2) Gegen die Beschlüsse nach Absatz 1 ist
eine Berufung unzulässig.

(3) Nach Veröffentlichung der Beschlüsse im
Amtsblatt der Stadt Wien hat gegen Ersatz der
Vervielfältigungskosten jedermann Anspruch auf
Ausfolgung der zu den Beschlüssen gehörigen
Planbeilagen.

§ 2.
Verfahren bei Festsetzung der Flächenwidmungs -,

Bebauungs - und Fluchtlinienpläne.

(1) Vor der Beschlußfassung über die Flächen¬
widmungs -, Bebauungs - und Fluchtlinienpläne ist
den Gebietskörperschaften Gelegenheit zur Stel¬
lungnahme zu geben , wenn sich diese Pläne auf
ein Gebiet erstrecken , in dem Gründe einer Ge¬
bietskörperschaft gelegen sind , oder ein Antrag
auf Auszeichnung eines öffentlichen Bauplatzes
für eine Gebietskörperschaft in dem Gebiete ge¬
stellt worden ist ; hiedurch wird das freie Ent¬
schließungsrecht der Gemeinde über die Fest¬
setzung dieser Pläne nicht berührt.

(2) Die vom Magistrat ausgearbeiteten Ent¬
würfe für die Festsetzung und für wesentliche
Abänderungen von Flächenwidmungs -, Bebau¬
ungs - und Fluchtlinienplänen sowie für die Ver¬
hängung der zeitlich begrenzten Bausperre (§ 8)
sind vor Stellung der Anträge an den Ge¬
meinderat einem Fachbeirat für Stadtplanung
(§ 3) zur Begutachtung vorzulegen.

(3) Ferner hat der Magistrat alle Anträge über
die Festsetzung , über Abänderungen der Flächen¬
widmungs -, Bebauungs - und Fluchtlinienpläne so¬
wie über die Verhängung der zeitlich begrenzten
Bausperre (§ 8) der örtlich zuständigen Bezirks¬
vertretung mit der Einladung zu übermitteln,

ING . FRANZ KATLEIN HOCH-,TIEF- u.EISENBETONBAU
Wien VII. Siebensterngasse 42 — 44 Telephonnummer B-33 -5-18, B-33 -5- 19
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innerhalb einer entsprechenden Frist dazu Stel¬
lung zu nehmen.

(4) Endlich hat der Magistrat die Entwürfe
für die Festsetzung und für wesentliche Abänderun¬
gen der Bebauungs - und Fluchtlinienpläne durch
zwei Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen.
Zeit und Ort der Auflegung sind durch einmalige
Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Wien
und durch Anschlag an der Amtstafel des be¬troffenen Bezirkes kundzumachen . Innerhalb der
Auflagefrist können von Beteiligten schriftlich
Vorstellungen beim Magistrat eingebracht wer¬den.

(5) Bei der Antragstellung hat der Magistrat
auch über die eingelangten Äußerungen und Vor¬
stellungen , soweit er sie nicht in den Anträgen
berücksichtigt hat , zu berichten . Anträge , die vom
Gutachten des Fachbeirates oder von der Stel¬
lungnahme der Bezirksvertretung abweichen , hat
er besonders zu begründen.

§3.
Fachbeirat für Stadtplanung.

(1) Der Fachbeirat für Stadtplanung bestehtaus
a) einem Zivilingenieur für Hochbau,
b) zwei Zivilarcnitekten,
c) einem Fachmann auf dem Gebiete des

Denkmalwesens,
d) einem Zivilgeometer,
e) einem Fachmann für Volkshygiene,
f) einem Fachmann für das Verkehrswesen,

g) einem konzessionierten Baumeister , der
gleichzeitig auch gerichtlich beeideter
Sachverständiger für die Schätzung von
Liegenschaften sein muß.

(2) Sämtliche Mitglieder werden vom Bürger¬meister auf drei Jahre bestellt . Für einen der
unter b) genannten zwei Zivilarchitekten , für den
Zivilingenieur für Hochbau und für den Zivil-
geometer steht der Ingenieurkammer für Burgen¬
land , Niederösterreich und Wien , für den Fach¬
mann für Volkshygiene dem Professorenkollegiumder medizinischen Fakultät der Universität Wien.

für den Fachmann auf dem Gebiet des Denkmal¬
wesens dem Bundesdenkmalamt und für den kon¬
zessionierten Baumeister der Kammer für Handel,
Gewerbe und Industrie in Wien das Recht zu,
einen Dreiervorschlag innerhalb einer von der
Behörde festzusetzenden , entsprechenden Frist zu
erstatten . Scheidet ein Mitglied aus , so ist in
gleicher Art ein Ersatzmann zu bestellen.

(3) Die Mitglieder dürfen in der Gemeindever¬
waltung weder ein besoldetes Amt bekleiden
noch einem Vertretungskörper angehören und zur
Gemeinde in keinem rechnungspflichtigen Ver¬
hältnis stehen ; sie üben ihre Tätigkeit ehrenamt¬
lich aus . Die näheren Bestimmungen über den
Vorsitz im Fachbeirat , die Beschlußfähigkeit und
die Geschäftsordnung werden durch Verordnung
der Landesregierung geregelt.

§4.
Inhalt der Flächenwidmungspläne.

(1) Die Flächenwidmungspläne haben in
großen Zügen darzustellen , nach welchen Grund¬
sätzen der geordnete Ausbau der Stadt vor sich
gehen soll und die Bebauungspläne (§ 5. Absatz 1)
und die Fluchtlinienpläne (§ 5, Absatz 5) zu ver¬
fassen sind ; die Flächenwidmungspläne begrün¬
den weder Rechte noch Verpflichtungen , ausge¬
nommen die Beschränkung nach § 122. Dem Ge¬
meinderat steht es frei , bei Festsetzung der Be¬
bauungspläne die Flächenwidmungspläne abzu¬
ändern oder zu ergänzen (§ 1, Absatz 1, letzter
Satz ).

(2) In den Flächenwidmungsplänen können
folgende Widmungen der Gründe ausgewiesenwerden:

A. Grünland,
B. Verkehrsbänder,
C. Bauland.
A. Zum Grünland gehören:

a) die ländlichen Gebiete (land - oder forst¬
wirtschaftlich oder berufsgärtnerisch zu
nutzende Gründe ),

b) Kleingartengebiete,

MAX VUCKOVIC
Installattonsbüro für Gas ,̂ Wasseiv und elektrische Anlagen
Spezialist für geruchlose , patentierte Piß * und Klosettanlagen

Wien XIX. Billrothstraße 37
Telephon B-14 -3 -58 , B-15 -4 -52

Moderne Pißanlage „ERFC " tritt nur bei Benützung automatisch in Funktion , absolut geruchlos.
Gebühr für Wasserverbrauch in 24 Stunden 12 bis 16 Groschen.
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c) Erholungsgebiete , wie öffentliche Park¬
anlagen und sonstige für die Volksgesund¬
heit und Erholung notwendige Flächen,

d) Schutzgebiete , wie der Wald - und Wiesen¬
gürtel , Parkschutzgebiete,

e) Friedhöfe.
In Schutzgebieten , die nicht unter die Forst¬

gesetze fallen , können zur Erhaltung des Baum¬
bestandes durch Verordnung der Landesregierung
besondere Maßnahmen getroffen werden . Solche
Schutzmaßnahmen können auch für einzelne
Bäume und Baumgruppen getroffen werden , die
außerhalb der Schutzgebiete stehen , aber für das
Ortsbild wichtig sind.

B. Zu den Verkehrsbändern gehören die
Grundflächen zur Neuanlage und zum Ausbau
von Hauptverkehrsstraßen , Schiffahrtsstraßen und
Häfen , Eisenbahnen jeder Art , Flughäfen . Sie um¬
fassen auch die an die Verkehrsanlage angrenzen¬
den Grundstreifen , die für die Verkehrsanlage
notwendig sind , wie die Grundfläche für Hafen-
und Flughafenzufahrtestraßen , Bahnhofsgebäude,
Magazine . Verkehrsbänder , die nicht Verkehrs¬
flächen (Straßen , Gassen , Wege oder Plätze ) sind,
dürfen erst festgesetzt werden , wenn die Ausfüh¬
rung der Verkehrsanlage grundsätzlich be¬
schlossen ist.

C. Zum Bauland gehören:
a) Wohngebiete,
b) gemischte Baugebiete,
c) Industriegebiete,
d) Lagerplätze und Ländeflächen.
(3) Wird im Flächenwidmungsplan Bauland

ausgewiesen , so ist in der Regel für die Wohn¬
gebiete und gemischten Baugebiete auch schon die
Bauklasse (§ 75) und die Bauweise (§ 76) fest¬
zusetzen.

(4) Industriegebiete , die der Ausbeutung des
Bodens vorbehalten bleiben sollen , wie bei Ziege¬
leien , Zementfabriken , Steinbrüchen , Sandgewin¬
nungen u. dgl ., können im Flächenwidmungsplan
mit dieser Sonderwidmung ausgewiesen werden.
Das gleiche gilt von Ländeflächen und Lager¬
plätzen , die ausschließlich für die Lagerung von
Mineralölen oder anderen leichtentzündlichen Stof¬
fen bestimmt sein sollen.

§ 5.
Inhalt der Bebauungspläne.

(1) Die Bebauungspläne für das Bauland be¬
stehen aus:

a) den Fluchtlinienplänen , in denen die Gren¬
zen des Plangebietes einzutragen sind , auf
das sich die rechtlichen Wirkungen der
Fluchtlinien gemäß § 9 beziehen;

b) den Aufbauplänen für die Plangebiete.

Der Fluchtlinienplan und der Aufbauplan
können in einen Plan zusammengefaßt werden.

(2) Der Fluchtlinienplan hat zu enthalten:
a) die Baulinien , das sind die Grenzen zwi¬

schen Baugründen und öffentlichen Ver¬
kehrsflächen (Wege , Gassen , Straßen und
Plätze );

b) die iStraßenfluchtlinien , das sind die Gren¬
zen zwischen Grünland und öffentlichen
Verkehrsflächen;

c) die Grenzfluchtlinien , das sind die Grenzen
zwischen den für öffentliche Zwecke des
Bundes oder der Gemeinde vorgesehenen
Bauplätzen (Schulen , Ämter , Krankenanstal¬
ten , Bäder , Markthallen , Schlachthäuser,
Feuerwachen u. dgl .), öffentlichen Er¬
holungsflächen (Park - und Gartenanlagen
u, dgl .) und Friedhöfen einerseits und allen
anderen Gründen anderseits , soweit diese
Grenzen nicht nach a und b als Bau - oder
Straßenfluchtlinien anzusehen sind;

d) die Baufluchtlinien , das sind jene Grenzen,
über die gegen den Vorgarten , den Seiten¬
abstand (Bauwich ), den Hof oder den Gar¬
ten (vordere , seitliche , innere Bauflucht¬
linie ) mit dem Bau oder mit Bauteilen im
allgemeinen nicht vorgerückt werden darf;
die Bestimmungen , unter denen Vorbauten
zulässig sind , regelt § 85. Für die nach die¬
ser Vorschrift unbebaut zu belassenden Vor¬
gärten und Seitenabstände kann eine be¬
sondere Art der Einfriedung und die gärt¬
nerische Ausgestaltung vorgeschrieben wer¬
den ; die gleiche Vorschrift kann für die
an Grenzfluchtlinien anzulegenden Hinter¬
gärten getroffen werden . Der Bebauungs¬
plan kann ferner anordnen , daß auch
andere unbebaut bleibende Flächen des
Bauplatzes gärtnerisch ausgestaltet werden;

e) die Breite , Höhenlage und erforderlichen¬
falls die Querschnitte der Verkehrsflächen;

f) die Widmung der Gründe (§ 4, Absatz 2);
g) die Auszeichnung der öffentlichen Bau¬

plätze.
(3) Der Aufbauplan hat zu enthalten:
a) die Bauklasse {§ 75);
t>) die Bauweise (§ 76);
c) die erforderlichen besonderen Bestimmun¬

gen über die Ausnützbarkeit der Bauplätze,
die Anordnung von Laubengängen , Durch¬
fahrten und Durchgängen , die Gebäude¬
höhe , die Massengliederung und Schau¬
seitenausbildung , Höhe , Form und Ein-
deckung der Dächer der Gebäude , wenn
deren Gestaltung von wesentlichem Einfluß
auf das örtliche Stadtbild ist oder werden
soll.

A . Menzel Tischlerei x-I," ia«asse 91Telephon ß -12-4-45
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(4) Im Aufbauplan kann auch festgesetzt wer¬
den , welche Teile des Plangebietes der Errichtung
von Kleinwohnungsbauten , Kleinhäusern , Einfami-
lien - oder Siedlungshäusern vorbehalten zu bleiben
haben.

(5) Für Industriegebiete , Lagerplätze und
Ländeflächen sowie für das Grünland werden nur
Fruchtlinienpläne festgesetzt.

§ 6.
Baubeschränkungen nach dem Bebauungs - und

Fluchtlinienplan.

(1) In ländlichen Gebieten ist die Errichtung
baulicher Anlagen gestattet , die land - und forst¬
wirtschaftlichen oder berufsgärtnerischen Zwecken
dienen ; hiezu gehören auch die erforderlichen
Wohnbauten ; ebenso sind auch öffentlichen
Zwecken dienende Baulichkeiten zulässig . Ande¬
ren Zwecken dienende Bauanlagen kleineren Um-
fanges , die die Widmung dieser Gründe nicht be¬
einträchtigen , können auf Grund einer Bewilli¬
gung des zuständigen Gemeinderatsausschusses
zugelassen werden.

(2) Auf den übrigen Grünlandflächen ist die
Errichtung nur solcher Baulichkeiten gestattet,
die der Widmung entsprechen.

(3) In Wohngebieten dürfen nur Wohngebäude
und Nebengebäude (§ 81, Absatz 2), die dem Be¬
darf der Bewohner des Gebäudes dienen , errichtet
werden . Zugelassen ist auch der Bau von öffent¬
lichen Zwecken dienenden Gebäuden , Anstalten
für Bildungs -, Fürsorge -, Verwaltung »- und kul¬
turelle Zwecke , von Gast - und Vergnügungsstät¬
ten , Hotels und Bureauhäusern , die Errichtung
von Einstellräumen für Kraftwagen der Bewohner
des Wohngebietes und der dort Beschäftigten so¬
wie die Errichtung von Pferdestallungen für den
Eigenbedarf , wenn hinreichende Sicherheit gegen
Belästigungen durch Lärm und üble Dünste oder
Gerüche gewährleistet ist . In den Wohngebäuden
ist die Unterbringung von Geschäftsräumen ge¬
stattet ; dasselbe gilt für Werkstätten kleineren
Umfanges und für die Errichtung eigener Ge¬
schäftshäuser dann , wenn durch sie keine Nach¬
teile oder Belästigungen durch Rauch , Ruß , schäd¬
liche oder üble Dünste , starke Geräusche , Er¬
schütterungen oder Wärme für die Nachbarschaft
herbeigeführt werden.

(4) In gemischten Baugebieten dürfen keine
Anlagen errichtet werden , die beim Betriebe durch
Verbreitung schädlicher und übler Dünste , Ent¬
wicklung von starkem Rauch , Bildung von schäd¬
lichen oder lästigen Niederschlägen aus Dämpfen
und Abgasen oder das Entstehen starker Ge¬
räusche Gefahren , Nachteile oder andauernde oder
häufige Belästigungen der Nachbarschaft des Be¬
triebes herbeizuführen geeignet sind.

(5) In Industriegebieten dürfen nur gewerb¬
liche Betriebsstätten und Fabriken sowie Bureau-
und Geschäftsgebäude errichtet werden ; auf La¬
gerplätzen und Ländeflächen dürfen keine An¬
lagen geschaffen werden , die diese Flächen ihrer
Widmung entziehen . Die Errichtung von Woh¬
nungen hat auf den Bedarf der Betriebsleitung
und Betriebsaufsicht beschränkt zu bleiben . Zu¬
gelassen sind auch für öffentliche Zwecke die¬
nende Baulichkeiten , ferner Geschäftslokale , die
der Befriedigung der Bedürfnisse der in diesen
Gebieten Beschäftigten oder Wohnenden dienen.

(6) Dem Gemeinderate bleibt es vorbehalten,
nach Bedarf auch einzelne Gebietsteile oder Bau¬
blöcke als Geschäftsviertel zu bestimmen , wo nur
die Errichtung von Bureau - und Geschäftsgebäu-
den und Hotels zulässig ist . Die Unterbringung
von Wohnungen für den Leiter eines Unterneh¬
mens und für Aufsichtführende ist auch in diesen
Gebieten zulässig.

§ %
Zeitpunkt für die Aufstellung der Bebauungspläne.

(1) Den Zeitpunkt für die Aufstellung und
Festsetzung von Bebauungsplänen bestimmt die
Gemeinde (§ 1) nach eigenem Ermessen.

(2) Die Gemeinde ist jedoch über Ansuchen
zur Ergänzung des Bebauungsplanes verpflichtet,
wenn im Anschlüsse an das im Bebauungsplan
festgesetzte und bereits bestehende Straßennetz
oder in einer Entfernung von nicht mehr als
250 Meter von diesem ein Bauvorhaben durchge¬
führt werden soll. Dieselbe Verpflichtung besteht,
wenn in einem vom Bebauungsplan noch nicht
erfaßten , des Anschlusses an das bestehende Stra¬
ßennetz entbehrenden Gebiet eine Großanlage von
Wohnungen , öffentlichen Zwecken dienende Ge¬
bäude oder sonstige bauliche Anlagen größeren
Umfanges geplant werden , ihre Ausführung
sichergestellt ist und der Bauwerber sich ver¬
pflichtet , für die Anlage der notwendigen Zu¬
fahrtstraßen einschließlich der erforderlichen
unterirdischen Einbauten und für die Herstellung
der Straßenbeleuchtung vorzusorgen . In diesen
Fällen ist der Bebauungsplan innerhalb sechs Mo¬
nate vom Tage der Einbringung des Ansuchens
festzusetzen . Sollte diese Frist nicht eingehalten
werden können , so ist dies dem Gesuchsteller vor
ihrem Ablauf unter Festsetzung einer Nachfrist,
die drei Monate nicht überschreiten darf , schrift¬
lich bekanntzugeben.

§ 8.
Bausperre.

(1) Für das durch die Festsetzung von Be¬
bauungs - und Fluchtlinienplänen noch nicht er-

¥ \ ri TMf AI » AfijB Jfc- Pl » Kommanditgesellschaft1Ti -̂ * -" --̂ »-~ ~ ** - CraniiwerkeRadeheuleGranitwerke Radebeule
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faßte Stadtgebiet besteht bis zur Festsetzung - die¬
ser Pläne die Bausperre . Mit Zustimmung des Ge¬
meinderates können insbesondere für Bauten , die
öffentlichen Zwecken dienen , fallweise Baubewil¬
ligungen unter Festsetzung der nach den Bestim¬
mungen dieser Bauordnung notwendigen Bedingun¬
gen erteilt werden ; sonst können Baubewilligun¬
gen nur ausnahmsweise mit dem Vorbehalt des
jederzeit möglichen Widerrufes oder auf eine be¬
stimmte Zeit nach den Bestimmungen des § 71
erteilt werden . Der Widerruf ist aber , unbescha¬
det des Widerrufsrechtes aus anderen Gründen,
aus diesem Titel nur dann geltend zu machen,
wenn die Durchführung des Bebauungsplanes die
Entfernung der Baulichkeit notwendig macht.

(2) Der Gemeinderat kann über Stadtgebiete,
für die der Bebauungsplan abgeändert werden
soll , eine zeitlich begrenzte Bausperre mit der
Wirkung verhängen , daß keine Fluchtlinienbe¬
kanntgabe stattfindet und Neu-, Zu- oder Um¬
bauten oder Grundabteilungen nicht oder nur in¬
soweit bewilligt werden , als sie nicht die Durch¬
führung der beabsichtigten Änderungen erschwe¬
ren oder verhindern.

(3) Die Verhängung der zeitlich begrenzten
Bausperre ist unter genauer Abgrenzung des von
ihr betroffenen Gebietes im Amtsblatt der Stadt
Wien bekanntzumachen.

(4) Die zeitlich begrenzte Bausperre wird mit
dem Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt der
Stadt Wien rechtswirksam und tritt , sofern sie
nicht früher aufgehoben wird , nach zwei Jahren
außer Kraft , wenn nicht durch neuerlichen Be¬
schluß des Gemeinderates die Verlängerung der
Sperre ausgesprochen wird . Die Sperre kann je¬
doch nur zweimal auf je ein weiteres Jahr ver¬
längert werden.

Rechtliche Wirkungen der Fluchtlinien.
(1) Die Baulinie gibt das Recht , den anliegen¬

den Baugrund nach Maßgabe der Bestimmungen
dieser Bauordnung zu bebauen , an ihr Ausfahrten,
Ausgänge , Fenster und vor ihr Anschlüsse an die
in den Verkehrsflächen liegenden Leitungen sowie
die nach § 86, Absatz 1, zulässigen Vorbauten
herzustellen . Im Bebauungsplan kann aber be¬
stimmt werden , daß an Baulinien gegen nicht
fahrbare Wege sowie gegen Straßen oder Plätze,
deren Fahrbahn in einer von der Gehsteighöhe ab¬
weichenden Höhenlage angeordnet ist , keine Aus¬
fahrten ausgeführt werden dürfen . In anderen
Fällen ist die Herstellung von Ausfahrten zu un¬
tersagen , wenn es Sicherheits - oder Verkehrsrück¬
sichten erfordern.

(2) Die Grenzfluchtlinie gibt dagegen nicht
das Recht , an ihr Ausfahrten und Ausgänge und
vor ihr Vorbauten und Anschlüsse an Leitungen

herzustellen . In der Regel sind mit den Grenz¬
fluchtlinien auch Baufluchtlinien zu bestimmen.
Fällt die Baufluchtlinie mit der Grenzfluchtlinie
gegen Erholungsflächen zusammen , so gibt die
Drenzfluchtlinie das Recht , Fenster gegen die Er¬
holungsfläche herzustellen . Feuermauern gegen
öffentliche Bauplätze dürfen an der Grenzflucht¬
linie nur dort hergestellt werden , wo im Be¬
bauungsplan die geschlossene Bauweise auch für
den öffentlichen Bauplatz vorgeschrieben ist . Aus¬
nahmsweise können Nebenausgänge an Grenz¬
fluchtlinien gegen Erholungsflächen gestattet
werden.

(3) Reichen Liegenschaften über die Grenzen
des Plangebietes hinaus , so erstrecken sich die
rechtlichen Wirkungen der Fluchtlinien nur auf
den innerhalb des Plangebietes gelegenen Teil der
Liegenschaften.

(4) Die aus dem Bebauungsplan sich ergeben¬
den Fluchtlinien und Höhenlagen sind bei jedem
Neu-, Zu- und Umbau oder bei der Abteilung , Um¬
legung oder Grenzberichtigung sowie bei der fun¬
dierten Einfriedung von Gründen einzuhalten.
Von dieser Forderung kann ausnahmsweise mit Zu¬
stimmung des zuständigen Gemeinderatsausschus¬
ses bei Erweiterung bestehender Bauanlagen durch
den Neubau von Nebengebäuden (§ 81, Absatz 2)
oder durch Zubauten sowie bei Umbauten und bei
fundierten Einfriedungen unter den fallweise fest¬
zusetzenden Bedingungen abgegangen werden.

(5) Wird neben der endgültigen eine vorläu¬
fige Höhenlage bekanntgegeben , so steht dem Bau¬
werber die Wahl der Ausführung des Baues in
der endgültigen oder vorläufigen Höhenlage frei;
die Behörde kann aber , wenn es wichtige öffent¬
liche Rücksichten unbedingt erfordern , auch die
Ausführung des Baues in der vorläufigen Höhen¬
lage anordnen . Bei Ausführung des Baues in der
vorläufigen Höhenlage besteht aber die Verpflich¬
tung , zur Zeit der Herstellung der Verkehrsfläche
in der endgültigen Höhenlage die auf dem Grund,
dem Gehsteig und an den Bauanlagen notwendig
werdenden Änderungen ohne Anspruch auf Ent¬
schädigung vorzunehmen.

(6) Wenn nach den Bestimmungen des Absat¬
zes 5 keine Verpflichtung besteht , ist bei Aus¬
führung von Änderungen der Höhenlage einer
Verkehrsfläche gleichwohl jeder Anlieger verpflich¬
tet , sie zuzulassen und die aus diesem Anlaß not¬
wendig werdenden Abänderungen auf seinem
Grund oder an seiner Bauanlage vorzunehmen;
er kann jedoch von der Gemeinde den Ersatz der
aufgewendeten Kosten und des nachweisbaren
Schadens beanspruchen . Dieser Anspruch ist bin¬
nen drei Monaten nach Zustellung des Bescheides,
mit dem der Eigentümer zur Vornahme der Ab¬
änderungen aufgefordert wurde , geltend zu
machen.

BAU- UND KUNST-
SCHLOSSEREI

rudolfmcssniK WienXII.Bonyg.29, Tel. R-36-8-11
Lieferant der Cemeinde Wien
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§ 10.
Bekanntgabe der Fluchtlinien und Höhenlagen.

(1) Um die Bekanntgabe der Fluchtlinien und
Höhenlagen ist in folgenden Fällen anzusuchen:

a) für jeden Neu-, Zu- oder Umbau , gleich¬
gültig ob der Bau unmittelbar an der Bau¬
oder Baufluchtlinie geführt wird oder nicht,
sowie bei Herstellung einer an der Baulinie
oder Grenzfluchtlinie zu errichtenden fun¬
dierten Einfriedung;

b) bei genehmigungspflichtigen Grundabtei¬
lungen , wenn hiedurch die Fluchtlinien be¬
rührt werden und eine etwaige Grundabtre¬
tung von Einfluß auf die Bebaubarkeit des
verbleibenden Bauplatzes ist;

c) bei Umlegungen und Grenzberichtigungen
über Parteienantrag.

(2) Das Ansuchen ist mit dem Nachweis des
Eigentumsrechtes an dem Grundstück und , wenn
der Ansuchende nicht zugleich Eigentümer ist,
mit der Zustimmungserklärung des letzteren zu
belegen . In den Fällen des Absatzes 1, Punkt b
und c, ist ein Lageplan anzuschließen.

(3) Wenn wegen eines beabsichtigten Neu -,
Zu- oder Umbaues um die Bekanntgabe der
Fluchtlinien angesucht wird , ist dem Gesuch ein
Lageplan der eigenen und der anrainenden Lie¬
genschaften mit Einzeichnung der vorhandenen
Baubestände und Angabe der Namen und Wohn¬
orte der Liegenschaftseigentümer anzuschließen.
Ist der Wohnort dieser Liegenschaftseigentümer
nicht feststellbar , so ist nach den Bestimmungen
des § 11 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrens¬
gesetzes vorzugehen . Erkennt die Behörde nach
amtlicher Eintragung des annähernden Verlaufes
der Fluchtlinien , daß die Liegenschaft selbständig
bebaut werden kann und eine Einbeziehung von
Nachbargründen oder zu solchen nach den Be¬
stimmungen dieser Bauordnung nicht in
Frage kommt , so sind die Fluchtlinien ohne
weiteres Verfahren bekanntzugeben . Andern¬
falls hat die Behörde unter Beiziehung des
Gesuchstellers und der Anrainer eine mündliche

Verhandlung an Ort und Stelle durchzuführen und
in einem Vorbescheid auszusprechen , welche
Gründe für den Baufall einzubeziehen oder abzu¬
treten sind . Die Fluchtlinien sind erst nach
Rechtskraft dieses Vorbescheides bekanntzugeben;
sie haben sich auch auf die einzubeziehenden
Gründe zu erstrecken . Bei Neubauten von Neben¬
gebäuden (§ 81, Absatz 2) und bei Zu- oder Um¬
bauten auf Bauplätzen , deren Baulinien ungeän-
dert bleiben , hat sich der Bescheid auf diese Fest¬
stellung zu beschränken.

(4) Der Fluchtlinienplan und der Bescheidhierüber haben zu enthalten:
a) die Fluchtlinien unter Angabe der Höhen¬

lagen und der ungefähren Längen der Bau-,
Straßenflucht - und Grenzfluchtlinien,

b) die Ausmaße und die grundbücherliche Be¬
zeichnung der nach den Fluchtlinien abzu¬
tretenden oder einzubeziehenden Grund¬
flächen einschließlich jener Flächen , die
nach § 17 zu erwerben und ins öffentliche
Gut zu übertragen sind,

c) Breite und grundbücherliche Bezeichnung
der Verkehrsfläche mit Einzeichnung der
Fluchtlinie , die der bekanntzugebenden
Fluchtlinie gegenüberliegt.

(5) Die Bekanntgabe hat binnen vier Wochen
nach Überreichung des Ansuchens oder nach
Rechtskraft des gemäß Absatz 3 ergangenen Vor¬
bescheides zu erfolgen ; wenn dies nicht möglich
ist , sind die Gründe der Verzögerung und die
Nachfrist , die aber zwei Monate nicht überschrei¬
ten darf , mitzuteilen.

(6) In Gebieten , für die der Bebauungsplan
noch nicht festgesetzt oder die Bausperre ver¬
hängt ist , hat die Partei keinen Anspruch auf
Bekanntgabe.

§ U.
Gültigkeitsdauer der Bekanntgabe der Flucht¬

linien und Höhenlagen.

Ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe
der Fluchtlinie und Höhenlage hievon kein Ge¬
brauch gemacht worden , weil ein Ansuchen weder

Otto Zaufal
BAUMEISTER

WIEN II . LAS S I N G LE ITN E R - PLATZ NR . 1
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für einen Baufall noch für eine Abteilung , Um¬
legung oder Grenzberichtigung überreicht worden
ist , so verliert die Bekanntgabe ihre Gültigkeit.
Wenn aber zur Zeit eines neuerlichen Ansuchens
der Bebauungsplan unverändert fortbesteht , so
genügt die Bestätigung der Behörde über die wei¬
tere Gültigkeit . Diese Bestätigung hat die gleiche
Wirkung wie die Bekanntgabe.

§ 12-
Aussteckung der Fluchtlinien und Höhenlagen.

(1) In den Fällen des § 9, Absatz 4, in denen
die bekanntgegebenen Fluchtlinien eingehalten
werden müssen , ist vor Beginn der Arbeiten um
die Aussteckung der bekanntgegebenen Bau-,
Grenzflucht - und Straßenfluchtlinien und , wenn es
sich hiebei um einen Bau oder um die Herstellung
einer fundierten Einfriedung handelt , gleichzeitig
um die Aussteckung der Höhenlagen anzusuchen.

(2) Die Aussteckung hat binnen acht Tagen
nach Einlangen des Ansuchens zu erfolgen ; sie
ist auf unverrückbare Fixpunkte zu beziehen.
Über die Aussteckung ist eine Aufnahmeischrift in
zweifacher Ausfertigung zu verfassen , deren eine
dem Gesuchsteller einzuhändigen ist.

II . Abschnitt.

Änderungen von Liegen schaftsgrenzen.
A. Abteilungen.

§ 13.
Abteilung.

(1) Veränderungen im Gutsbestande eines
Grundbuchskörpers durch Ab- oder Zuschreibung
von Parzellen oder Teilen von Parzellen (Abtei¬
lung ) sind genehmigungspflichtig,

a) wenn es sich um die Schaffung eines oder
mehrerer Bauplätze handelt oder die Ver¬
änderung einen Bauplatz betrifft,

b) wenn die Veränderung eine Parzelle be¬
trifft , die bebaut ist oder war oder bezüg¬
lich der durch die Widmung oder in
anderer Weise , z. B. durch die Aufschrift
im Gutsbestandsblatte , auf eine erfolgte
oder beabsichtigte Bebauung hingewiesen
wird.

(2) Gehört zum Gutsbestand des Grundbuchs-
körpers auch nur eine Parzelle der im Absatz 1,
lit . b, bezeichneten Art , ohne daß sie im Sinne der
Bestimmungen des Absatzes 9 im Grundbuche
als Bauplatz ersichtlich gemacht ist , so sind Ab-

oder Zuschreibungen , die sich auf andere Par¬
zellen oder Parzellenteile desselben Grundbuchs¬
körpers beziehen , anzeigepflichtig . Dies gilt nicht
von Veränderungen an Parzellen , die mit einer
derartigen Parzelle in keinem räumlichen Zu¬
sammenhange stehen.

(3) Gehört zum Gutsbestande des Grund¬
buchskörpers ein Bauplatz , der im Sinne der Be¬
stimmungen des Absatzes 9 im Grundbuche als
solcher ersichtlich gemacht ist , so sind Ab- oder
Zuschreibungen , die sich auf andere Parzellen
oder Parzellenteile beziehen , weder genehmi-
gungs - noch anzeigepflichtig.

(4) Die Kenntnisnahme der Anzeige ist zu
verweigern , wenn die Bebaubarkeit der Bau¬
plätze beeinträchtigt oder für die bestehenden
Baulichkeiten ein den Bestimmungen dieser Bau¬
ordnung widersprechender Zustand geschaffen
wird.

(5) Die Bescheide über die Anzeige nach Ab¬
satz 2 sind binnen drei Wochen , jene über das
Ansuchen um Genehmigung nach Absatz 1 binnen
drei Monaten zu erledigen . Kann die dreimonatige
Frist für die Erledigung genehmigungspflichtiger
Abteilungen nicht eingehalten werden , so sind
die Gründe der nicht fristgerechten Erledigung
dem Gesuchssteiler unter Bekanntgabe einer
Nachfrist , die drei Monate nicht übersteigen darf,
mitzuteilen . Wenn die Abteilungsanzeige zur
Kenntnis genommen wird , so genügt ein ent¬
sprechender amtlicher Vermerk auf der Urkunde
oder dem Plane , die dem Ab- oder Zuschreibungs-
begehren zugrunde liegen.

(6) Zur grundbücherlichen Durchführung an¬
zeigepflichtiger Abteilungen ist die Beibringung
der Kenntnisnahme oder der amtlichen Bestäti¬
gung über den Ablauf der dreiwöchigen Frist er¬
forderlich.

(7) Zur grundbücherlichen Durchführung ge¬
nehmigungspflichtiger Abteilungen ist der Nach¬
weis der Bewilligung notwendig.

(8) Wird eine genehmigungs - oder anzeige¬
pflichtige Veränderung grundbücherlich durchge¬
führt , obwohl nicht nachgewiesen ist , daß die
Genehmigung erteilt oder die Anzeige zur Kennt¬
nis genommen wurde , so steht dem Magistrat das
Recht des Rekurses oder , wenn das Vorhanden¬
sein der Umstände , die die Veränderung genehmi¬
gungs - oder anzeigepflichtig erscheinen lassen,
aus dem Grundbuche nicht ersichtlich ist , das
Recht des Einspruches zu. Der Einspruch ist
innerhalb der Rekursfrist zu erheben . Das Grund¬
buchsgericht hat über den Einspruch durch Be¬
schluß zu entscheiden , nachdem es die nötigen
Erhebungen nach den Grundsätzen des Ver¬
fahrens außer Streitsachen durchgeführt hat . Der
erhobene Einspruch ist grundbücherlich anzu-
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merken . Die Anmerkung hat die Wirkung , daß
das über den Einspruch ergehende Erkenntnis
auch gegen diejenigen Personen seine volle Wirk¬
samkeit äußert , die erst nach dem Zeitpunkte,
in dem das Gesuch um bücherliche Eintragung
der Veränderung an das Grundbuchsgericht ge¬
langt ist , bücherliche Rechte erlangt haben.

(9) Bei der grundbücherlichen Durchführung
der Abteilung eines Grundes auf Bauplätze ist im
Grundbuch ersichtlich zu machen , welche Grund¬
flächen die einzelnen Bauplätze bilden . Zu diesem
Zwecke hat der Antragsteller außer den erforder¬
lichen Abteilungsplänen eine Ausfertigung des
behördlichen Bescheides über die Genehmigung
der Abteilung beizubringen . Wenn ein Bauplatz
genehmigt wurde , ohne daß eine Abteilungsge¬
nehmigung vorausgegangen ist (§ 66), hat die
Behörde den Antrag auf Ersichtlichmachung des
Bauplatzes bei dem Grundbuchsgericht zu stellen.
Dies kann bereits nach Erteilung der Baubewilli¬
gung geschehen . Wird sie aber erst bei Erteilung
der Benützungsbewilligung veranlaßt , so ist
gleichzeitig der Antrag auf Anmerkung der Er¬
bauung des Hauses zu stellen.

§ 14.
Bebaute Gründe , Begriffsbestimmung.

Überall , wo in dieser Bauordnung von be¬
bauten Gründen die Rede ist , sind hierunter
Gründe , die gegen Widerruf oder unbefugt be¬
baut worden sind , nicht zu verstehen ; solche
Gründe gelten als unbebaut.

§ 15.
Erfordernisse der Anzeige und des Ansuchens.

(1) Die Abteilungsanzeige und das Gesuch
um Abteilungsbewilligung sind unter Nachweis
des Eigentums oder der Zustimmung des Eigen¬
tümers mit dem Grundbuchsauszuge , der auch den
Reallasten - und Servitutenstand zu enthalten hat,
und dem Abteilungsplan zu belegen . Dem An¬
suchen um Erteilung der Bewilligung ist der Be¬
scheid über die Fluchtlinienbekanntga .be samt
Plan anzuschließen.

(2) Der Abteilungsplan ist bei Anzeigen in
zwei , bei Ansuchen um Abteilungsbewilligungen
in sechs Ausfertigungen anzuschließen , von denen
mit der Kenntnisnahme der Anzeige ein Plan und
mit der Abteilungsbewilligung vier Pläne zurück¬
zustellen sind . Der Abteilungsplan hat unter Dar¬
stellung der Lage der abzuteilenden Grundstücke
zur Umgebung nach der Katastralmappe die ge¬
nauen Maße des Umfanges dieser Grundstücke in
schwarzer und jener der Trennstücke in roter
Bezeichnung , die Berechnungsfiguren in Zeichnung

und Ziffern in den vorbezeichneten Farben (schwarz
und rot ) sowie die auf dem abzuteilenden
Grunde allenfalls vorhandenen Baulichkeiten,
endlich die Flächenberechnungen über das Aus¬
maß der Grundstücke vor der Abteilung und über
die Ausmaße der Trennstücke zu enthalten . Diese
Berechnungen können bei größeren Grundstücken
auch abgesondert den Plänen beigeschlossen wer¬
den . Die Abteilungspläne sind in einem Viel¬
fachen des Maßstabes der Katastralmappe zu ver¬
fassen . Bei Katastralmappen im Maßstab 1 : 2880
oder 1 : 1440 gilt als Regel der Maßstab 1 : 360;
nur ausnahmsweise kann ein solcher von 1 : 720
zugelassen werden . Bei allen übrigen Katastral¬
mappen sind Pläne im Maßstab 1 : 500 zu ver¬
fassen.

(3) Wenn es sich um die Ab- oder Zuschrei-
bung ganzer Parzellen handelt , hat die Vorlage
von Plänen zu entfallen.

§ 16.
Prüfung der Abteilungspläne.

(1) Bei der Prüfung des Abteilungsansuchens
gemäß § 13, Absatz 1, hat die Behörde darauf zu
sehen , daß die Bauplätze unmittelbar an die im
Bebauungsplan vorgesehenen öffentlichen Ver¬
kehrsflächen angrenzen und eine solche Gestalt
und Größe erhalten , um darauf zweckmäßige , den
Anforderungen dieser Bauordnung entsprechende
Gebäude aufführen zu können , daß die seitlichen
Grenzlinien der neuen Bauplätze möglichst senk¬
recht auf die Baulinien verlaufen und daß die
zweckmäßige Bebauung der im selben Baublock
gelegenen Liegenschaften nicht beeinträchtigt
wird . Die Abteilungsbewilligung ist zu versagen,
wenn eine zweckmäßige Gestaltung der Bau¬
plätze des Baublockes nur durch Umlegung oder
Grenzberichtigung erreichbar ist.

(2) Der Abteilungswerber kann jedoch auch
die Festsetzung neuer Verkehrsflächen beantra¬
gen ; dient eine solche Verkehrsfläche lediglich
der besseren Aufschließung seines Grundes , so
gelten die Bestimmungen des § 53.

§ 17-
Grundabtretungen bei Abteilungen.

(1) Bei Abteilung eines Grundes gemäß § 13,
Absatz 1. sind die nach Maßgabe der Baulinien
zu den Verkehrsflächen entfallenden Grundteile
bei beiderseitiger Bebauungsmöglichkeit bis zur
Achse der Verkehrsfläche , bei einseitiger Be¬
bauungsmöglichkeit bis zur ganzen Breite der
Verkehrsfläche , in beiden Fällen aber nur bis zu
20 Meter, senkrecht zur Baulinie und von dieser
aus gemessen , gleichzeitig mit der grundbücher¬
lichen Durchführung in das Verzeichnis des

Sritttl flßitftl ^ ™ StQfttboumeiftet
Ol Uli $ «VIUIIJ iRttmUcrftorffcrooffc 16, SeleMonA-1B-8-S6
214



Josef Stownsser, Robert Stasi, Oarl engesfaltunj Wien XVIII . Raffelspergergasse
Glanzingsiedlung Telephon B - 15 -3 -93

öffentlichen Gutes zu übertragen und über Auf¬
trag - der Behörde in der festgesetzten Höhenlage
in den physischen Besitz der Gemeinde zu über¬
geben . Bei Bruchpunkten in der Baulinie und bei
Eckbildungen erstreckt sich diese Verpflichtung
auch auf -die zwischen den Senkrechten gelegenen
Flächen . Sind die zu den Verkehrsflächen ent¬
fallenden Grundteile bebaut , so darf der Auftrag
zur Übertragung und Übergabe der bebauten
Grundteiile erst nach Niederlegung der Baulich¬
keiten ergehen . In allen Fällen , in denen nach
den Bestimmungen dieser Bauordnung die Ver¬
pflichtung zur Herstellung der festgesetzten oder
richtigen Höhenlage besteht , ist jene Höhenlage
auszuführen , die vom Magistrat mit Rücksicht auf
die Befestigung der Verkehrsfläche bekanntge¬
geben wird.

(2) Die über das obige Ausmaß zu den Ver-
kehrsflächen entfallenden Grundteile sind erst
über Auftrag der Behörde in das Verzeichnis des
öffentlichen Gutes zu übertragen und in der be¬
stehenden Höhenlage in den physischen Besitz der
Gemeinde zu übergeben.

(3) Hinsichtlich der Verpflichtung zur Grund¬
abtretung sind die an die Verkehrsflächen an¬
grenzenden und vor der Baulinie gelegenen
öffentlichen Erholungsflächen den Verkehrsflächen
gleichzuhalten.

(4) Soweit die Verpflichtung zur Übertragung
in das Verzeichnis des öffentlichen Gutes gemäß
Absatz 1 besteht , sind hiebei unentgelich abzu¬
treten:

a) alle zu den nieuen Vekehrsflächen ent¬
fallenden Grundteile , wobei als neue Ver¬
kehrsflächen solche anzusehen sind , an die
nach Maßgabe des festgesetzten Bebauungs¬
planes erstmalig angebaut werden soll;

b) die zur Verbreiterung bestehender Ver¬
kehrsflächen entfallenden Grundteile bei
Abteilung eines Grundes , der bisher unbe¬
baut war und als Bauplatz noch nicht be¬
hördlich genehmigt wurde.

(5) Für alle übrigen abzutretenden Grundteile
ist eine Schadloshaltung zu leisten (§ 57).

(6) Wenn mit einer Grundabteilung nicht
gleichzeitig die unentgeltliche Grundabtretung er¬
folgen kann , weil die hiezu erforderlichen Gründe
im Eigentum eines anderen stehen , haben die be¬
troffenen Bauplätze bis zur Erfüllung dieser Ver¬
pflichtung unbebaut zu bleiben.

(7) In Ausnahmefällen kann die Behörde vom
Bauverbot Umgang nehmen , wenn sich der Eigen¬
tümer verpflichtet , in dem Zeitpunkt , in dem die
Gemeinde die fehlenden Verkehrsflächen erwirbt,
die Kosten der Erwerbung und der Herstellung
der richtigen Höhenlage zu ersetzen.

(8) Die nach Maßgabe der Grenzflucht - und
Straßenfluchtlinien abzutretenden Grundteile kön¬
nen nach den Bestimmungen dieser Bauordnung
im Enteignungswege in Anspruch genommen
werden , soweit nicht nach den Bestimmungen des
folgenden Paragraphen eine Verpflichtung zur un¬
entgeltlichen Abtretung besteht.

§ 18.
Besondere Bestimmungen für Sportplätze , länd¬

liche Gebiete und Kleingärten.

(1) Bei Errichtung von Sportplätzen gelten
hinsichtlich der Verpflichtung zur Abtretung der
nach den Straßenfluchtlinien zu den Verkehrs¬
flächen entfallenden Grundteile die gleichen Be¬
stimmungen wie bei Abteilung eines Grundes auf
Bauplätze.

(2) Bei Bauten in ländlichen Gebieten und in
Kleingärten besteht dieselbe Verpflichtung mit der
Einschränkung , daß sich die Verpflichtung zur
unentgeltlichen Abtretung zu Verkehrsflächen
bloß bis zu einer Breite von 5 Meter erstreckt.

(3) Veränderungen an Parzellen , die zu Klein-
gartengebieten gehören , durch Ab- und Zusehrei¬
bung oder Teilung bedürfen vor der grundbücher-
lichen Durchführung der Genehmigung . Welche
Gebiete als Kleingartengebiete anzusehen sind,
wird durch Beschluß des Gemeinderates festge¬
setzt . Eine Ausfertigung des Beschlusses ist dem
Grundbuchsgerichte zu übersenden . Dieses hat
die Festsetzung von Kleingartengebieten sowie
Änderungen im Umfange solcher Gebiete im
Grundbuche von Amts wegen ersichtlich zu
machen.

§ 19.
Bauverbote.

(1) Außer dem Fall nach § 17, Absatz 6. ist
ein Bauverbot auszusprechen , wenn

a) ein Bauplatzteil nach den Bestimmungen des
§ 16 selbständig nicht bebaubar ist oder

b) die vor einem Bauplatz oder Bauplatzteil
gelegenen Verkehrsflächen noch nicht be¬
festigt und die öffentlichen unterirdischen
Einbauten noch nicht hergestellt sind (An¬
baureife ).

(2) Ausnahmen von dem Bauverbot nach
lit . b sind zulässig , wenn für eine an das be¬
stehende Straßennetz anschließende Teilstrecke
einer neuen Verkehrsfläche die Anliegerbeiträge
(§ 51) und , wo der Anschluß an die bestehenden
Straßenunratskanäle vorgesehen ist , auch die
Kanaleinmündungsgebühren bereits bezahlt sind,
weiters für Siedlungs -, Einfamilien - und Klein¬
häuser , wenn die Entfernung des Bauplatzes
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nicht mehr als 150 Meter von dem bestehenden
Straßennetz beträgt , ein Zugang von mindestens
2-5 Meter Breite mit befestigter Oberfläche sicher¬
gestellt ist und eine den Bestimmungen des § 91
entsprechende Wasserversorgung vor Erteilung
der Baubewilligung nachgewiesen wird , und für
Industriebauten , Lagerplätze und Ländeflächen,
wenn eine Zufahrt auf Kosten der Partei herge¬
stellt , bis zur Herstellung der öffentlichen Straße
erhalten und nach Erfordernis beleuchtet wird
sowie ein einwandfreies Genußwasser und eine
für Löschzwecke nötige Wassermenge sicherge¬
stellt ist . Der zuständige Gemeinderatsausschuß
kann bei Sicherung einer entsprechenden Wasser¬
versorgung und eines entsprechenden Zuganges
oder einer Zufahrt unter den fallweise zu stellen¬
den Bedingungen weitere Ausnahmen gestatten,
insbesondere dann , wenn die Ausführung einer
Kanalisierung und Wasserleitung bereits be¬
schlossen oder in nächster Zeit zu gewärtigen ist.

(3) Wurde von einem oder mehreren Bau¬
werbern freiwillig für andere Anlieger die Be¬
zahlung der Anliegerbeiträge und Kanaleinmün¬
dungsgebühren geleistet , so steht ihnen das Recht
zu, sobald nach Maßgabe der fortschreitenden Be¬
bauung diese Beiträge und Gebühren bezahlt
sind , von der Gemeinde die Rückerstattung der
vorausbezahlten Anliegerbeiträge und Kanalein¬
mündungsgebühren zu verlangen . Die Anspruchs¬
berechtigung geht , sofern die Bauwerber mit der
Gemeinde nichts anderes vereinbart haben , bei
einem Wechsel des Eigentums auf die neuen
Eigentümer über ; sie erlischt , wenn der Anspruch
nicht binnen drei Monaten nach Verständigung
des Anspruchsberechtigten geltend gemacht wird.

(4) Zur Vermeidung oder Aufhebung des Bau¬
verbotes aus den Gründen des § 17, Absatz 6,
oder wegen der mangelnden Verbindung der vor
einem Bauplatz gelegenen Verkehrsfläche mit dem
bestehenden Straßennetz hat die Gemeinde auf
Antrag des Bauwerbers die Enteignung der er¬
forderlichen Verkehrsflächen nach den Bestim¬
mungen des § 39 durchzuführen , wenn sich der
Bauwerber verpflichtet , die der Gemeinde erwach¬
senden Auslagen zu übernehmen und Sicherheit
leistet . Für die Rückerstattung der nach Maß¬
gabe des § 50 dieser Bauordnung anläßlieh des
Baufalles an die Gemeinde bezahlten Anlieger¬
beiträge gelten die Bestimmungen des Absatzes 3.

§ 20.
Erlöschen der Wirksamkeit der Kenntnisnahme

und der Genehmigung.

(1) Die Kenntnisnahme der Anzeige und die
Genehmigung einer Abteilung werden unwirksam,

wenn sie binnen zwei Jahren , vom Tage der Zu¬
stellung des Bescheides an gerechnet , nicht grund-
bücherlich durchgeführt oder mit der Bebauung
nicht begonnen worden ist.

(2) In der Regel ist die Baubewilligung erst
nach Genehmigung der Abteilung und deren
grundbücherlichen Durchführung zu erteilen . Die
Behörde kann jedoch ausnahmsweise die Er¬
füllung der Verpflichtung zur grundbücherlichen
Durchführung bis zur Erteilung der ersten Be¬
nützungbewilligung stunden.

B. U m 1e g u n g e n.

§ 21.
Umlegung.

(1) Die Umlegung ist die Vereinigung von
Grundstücken zu einer Masse und deren Neuauf¬
teilung zu dem Zweck , Baugelände zu erschließen
und entsprechend gestaltete Bauplätze zu schaffen,
wenn die Bebauung der im Gebiete eines Bebau-
ungs - oder Fluchtlinienplanes gelegenen Grund¬
stücke wegen ihrer unzweckmäßigen Form oder
Größe verhindert oder wesentlich erschwert wird.
Das Umlegungsgebiet darf nicht größer bemessen
werden , als es für Zwecke der Umlegung nötig ist.

(2) Bebaute oder in besonderer Art benützte
Grundstücke (gewerbliche Anlagen , Gärtnereien,
Baumschulen , Parkanlagen u. dgl .) sind in der
Regel von der Einbeziehung in das Umlegungs¬
gebiet auszunehmen ; sie sind nur dann einzube-
ziehen , wenn bei ihrer Ausscheidung der Zweck
der Umlegung erschwert oder nicht erreicht wird.

(3) Grundstücke , die öffentlichen Zwecken
dienen , dürfen nur mit Zustimmung der sie ver¬
waltenden Stelle in die Umlegung einbezogenwerden.

§ 22.
Einleitungsverfahren.

(1) Die Umlegung kann , wenn ein Bedürfnis
hiezu gegeben ist , auf Antrag von beteiligten
Grundeigentümern eingeleitet werden . Der An¬
trag muß jedoch von mehr als der Hälfte der
Eigentümer des umzulegenden Gebietes gestellt
werden , denen mindestens die Hälfte dieses Ge¬
bietes gehört . Jeder Miteigentümer eines gemein¬
schaftlichen Grundstückes wird bei Feststellung
der Zahl der Antragsteller wie der Alleineigen¬
tümer gerechnet , jedoch ist in diesem Falle bei
Aufstellung der Berechnung der für die Antrag¬
stellung maßgebenden Fläche des umzulegenden
Gebietes für jeden Miteigentümer nur ein seinem
Eigentumsanteil entsprechender Bruchteil der
Fläche des gemeinschaftlichen Grundstückes an-
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zurechnen . Die Umlegung kann auch von Amts
wegen eingeleitet werden , wenn sie der Befrie¬
digung öffentlicher Interessen dient.

(2) Der Antrag kann bis zur Erlassung des
Einleitungsbescheides zurückgezogen werden . Zur
Zurückziehung genügt , wenn von den am Antrag
beteiligten Eigentümern so viel zustimmen , daß
sie mindestens zwei Drittel der von den Antrag¬
stellern einzuwerfenden Grundflächen repräsen¬
tieren . Die bis dahin entstandenen Kosten fallen
den Zurückziehenden zur Last . Über die Kosten-
aufteilung entscheidet die Behörde.

(3) Nach Prüfung der gesetzlichen Voraus¬
setzungen hat die Behörde alle Grundeigentümer
des Umlegungsgebietes (Parteien ) zu hören . Alle
vorgebrachten Einwendungen sind in die zu ver¬
fassende Niederschrift aufzunehmen . Nach Prü¬
fung der vorgebrachten Einwendungen beschließt
der Gemeinderat nach freiem Ermessen über die
Einleitung des Umlegungsverfahrens und den Um¬
fang des Umlegungsgebietes . Doch kann nach
diesem Beschluß , sofern es den Zwecken der Um¬
legung dienlich ist . das Umlegungsgebiet durch
Einbeziehung benachbarter Grundstücke ver¬
größert oder durch Ausscheidung entbehrlicher
Grundstücke verkleinert werden . Über Änderun¬
gen entscheidet , wenn sie geringfügig sind , der
Umlegungsausschuß , wenn sie umfangreicher sind,
der zuständige Gemeinderatsausschuß.

(4) Von der Einleitung des Verfahrens , der
Festsetzung des Umlegungsgebietes oder seiner Ab¬
änderung sowie von einer Ablehnung des Um-
legungsantrages sind die Parteien zu verständi¬
gen.

(5) Mit der Verständigung von der Einleitung
des Verfahrens sind die Parteien aufzufordern,
binnen vier Wochen der Behörde alle für die Um¬
legung maßgebenden Verhältnisse bekanntzu¬
geben , insbesondere ob und welche sonstige Be¬
teiligte , wie Nutzungs -, Gebrauchs - oder dinglich
Berechtigte , Pächter , Mieter u. dgl ., in Betracht
kommen und welcher Art diese Rechte sind.
Gleichzeitig ist der Einleitungsbescheid im Amts¬
blatt der Stadt Wien einmal einzuschalten und
durch öffentlichen Anschlag an der Amtstafel des
in Betracht kommenden Bezirkes kundzumachen.
Hiebei sind alle Parteien und die sonstigen Be¬
teiligten , deren Rechte im Grundbuch nicht er¬
sichtlich sind , aufzufordern , diese binnen vier
Wochen bei der Behörde anzumelden . Während
dieser Frist ist ein Verzeichnis der in Betracht
kommenden Grundstücke und ein Plan des Um¬
legungsgebietes zur allgemeinen Einsicht bei der
Behörde aufzulegen . Alle Parteien und die sonsti¬
gen Beteiligten , deren Rechte erst nach Einleitung
des Umlegungsverfahrens entstehen oder geändert
werden , sind verpflichtet , dies der Behörde anzu¬
zeigen . Wie die wegen Unterlassung der Anmel¬
dung oder Anzeige der Behörde unbekannt ge¬
bliebenen Parteien und sonstigen Beteiligten zu
den weiteren Verhandlungen zu laden sind , be¬
stimmt § 30, Absatz 2.

(6) Die Behörde hat die Anmerkung der Ein¬

leitung des Umlegungsverfahrens in den Grund¬
büchern zu veranlassen.

§ 23.
Der Umlegungsausschuß.

(1) Zur Durchführung der Umlegung wird für
jeden einzelnen Umlegungsfall ein Umlegungs¬
ausschuß bestellt . Dieser besteht aus:

a) dem amtsführenden Stadtrat der zuständi¬
gen Verwaltungsgruppe oder seinem Stell¬
vertreter als Vorsitzendem;

b) vom Bürgermeister bestellten zwei höheren
rechtskundigen und drei technischen Be¬
amten des Magistrates;

c) einem Rechtsanwalt oder Notar , einem
Sachverständigen für die Bewertung städti¬
scher Liegenschaften , einem behördlich
autorisierten Zivilgeometer , einem Zivil¬
ingenieur für Hochbau und einem Zivil¬
architekten . Diese werden auf Grund eines
Dreiervorschlages vom Bürgermeister er¬
nannt ; sie haben dem Vorsitzenden des
Umlegungsausschusses Unparteilichkeit und
Verschwiegenheit zu geloben . Den Dreier¬
vorschlag hat die zuständige Standesver¬
tretung innerhalb einer Frist zu erstatten,
die nicht kürzer als zwei Wochen sein
darf . Bei Nichteinhaltung der gesetzten
Frist erfolgt die Ernennung ohne weiteres
Einvernehmen durch den Bürgermeister.

(2) Scheidet ein Mitglied aus , so ist in gleicher
Weise ein Ersatzmann zu bestellen.

(3) Mit Ausnahme des Falles § 31, Absatz 1,
ist der Ausschuß beschlußfähig , wenn sämtliche
Mitglieder geladen und der Vorsitzende und min¬
destens vier Mitglieder anwesend sind . Der Aus¬
schuß beschließt mit Stimmenmehrheit ; bei Stim¬
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vor¬
sitzenden.

(4) Dem Umlegungsausschuß obliegen:
a) die Beschlußfassung über Änderungen des

Umlegungsgebietes (§ 22, Absatz 3);
b) die Antragstellung wegen Änderung des

Bebauungsplanes (§ 24, Absatz 1);
c) die Abgabe eines Gutachtens bei Aufstel¬

lung eines neuen Bebauungsplanes (§ 24,
Absatz 2);

d) die Zustimmung zu Baubewilligungen und
und Grundabteilungen innerhalb des Um¬
legungsgebietes (§ 24, Absatz 4);

e) die Vorgenehmigung des Umlegungsplanes
(§ 27, Absatz 6);

f) die Teilnahme an der Umlegungsverhand-
lung (§ 30, Absatz 31;

g) die Entscheidung über den Umlegungsplan
(§ 31, Absatz 1), die Entschädigungen (§§ 26
lind 28) und die Aufteilung der Kosten be¬
sonderer Sachverständiger (§ 27, Absatz 1);

h) die Beschlußfassung über die Einstellung
des Umlegungsverfahrens und die Auftei¬
lung der Kosten (§ 35, Absatz 1 und 3).
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(5) Der Umlegungsausschuß ist auch berech¬
tigt , Parteien , sonstige Beteiligte und Sachver¬
ständige selbst zu hören.

(6) Der Magistrat führt die Geschäfte des
Ausschusses und hat seine Beschlüsse vorzube¬
reiten und auszuführen.

§ 24.
Wirkungen des Einleitungsbescheides.

(1) Nach Einleitung des Umlegungsverfahrens
darf der Bebauungsplan ohne Zustimmung des
Umlegungsausschusses nicht abgeändert wenden.
Wenn zur leichteren Durchführung der Umlegung
ein Antrag zur Änderung des Bebauungsplanes
vom Umlegungsausschuß gestellt wird , ist über
diesen Antrag binnen einer sechs Monate nicht
übersteigenden Frist zu entscheiden.

(2) Wenn für das Umlegungsgebiet ein Be¬
bauungsplan noch nicht besteht , hat seine Fest¬
setzung in derselben Frist zu erfolgen . Dem Um¬
legungsausschuß ist Gelegenheit zur Abgabe einer
Äußerung zu geben.

(3) Können die Fristen aus wichtigen Gründen
nicht eingehalten werden , so ist der Umlegungs¬
ausschuß unter Bekanntgabe einer Nachfrist zu
verständigen , die aber drei Monate nicht über¬
steigen darf.

(4) Während des Umlegungsverfahrens darf
eine Baubewilligung nur mit Zustimmung des Um¬
legungsausschusses erteilt werden . Wird dessen
Zustimmung von Bedingungen abhängig gemacht,
so sind diese in die Baubewilligung aufzunehmen.
Ebenso sind Grundabteilungen innerhalb des Um¬
legungsgebietes während des Verfahrens an die
Zustimmung des Umlegungsausschusses und die
von ihm gestellten Bedingungen gebunden.

§ 25.
Allgemeine Bestimmungen über die Massever¬

teilung.

(1) Die im Umlegungsgebiet gelegenen Grund¬
stücke und bestehenden Verkehrsflächen bilden
die Gesamtmasse . Diese Verkehrsflächeh gelten,
soweit sie in der Verwaltung der Gemeinde stehen,
als von ihr eingeworfen.

(2) Weist aber ein Beteiligter nach , daß von
seinem Grundstück bereits Teile an die Gemeinde
zur Herstellung von Verkehrsflächen unentgeltlich
abgetreten worden sind oder von ihm für die
Übertragung der Verkehrsflächen ins öffentliche
Gut Entschädigung geleistet worden ist , so wer¬
den ihm diese Teilflächen als eingeworfen ange¬
rechnet.

(3) Aus der Gesamtmasse sind die nach dem
Bebauungsplan für Verkehrs - und öffentliche Er¬
holungsflächen erforderlichen Gründe in dem Aus¬
maße , das sich nach den Bestimmungen des § 17,

Absatz 4, ergibt , der Gemeinde unentgeltlich zu¬
zuweisen.

(4) Die über dieses Ausmaß erforderlichen
Verkehrs - und öffentlichen Erholungsüächen sowie
die nach Maßgabe der Grenzflucht - und Straßen-
fluehtlinien abzutretenden Grundteile sind von der
Gemeinde zu entschädigen.

(5) Das nach Ausscheidung dieser Flächen
verbleibende Bauland bildet die Verteilungsmasse.
Sie wird tunlichst unter die Parteien nach Maß¬
gabe des Flächenausmaßes der einzelnen einge¬
worfenen Grundstücke im Verhältnis der Ver¬
teilungsmasse zur Summe des Ausmaßes der ein¬
geworfenen Grundstücke aufgeteilt (Flächenum-
legung ).

(6) Das Ausmaß des Anteiles der Gemeinde
an der Verteilungsmasse richtet sich nach:

a) den von der Gemeinde eingeworfenen,
nicht im Verzeichnis des öffentlichen Gutes
liegenden Grundstücken;

b) allen aufzulassenden Verkehrsflächen in
dem nach Absatz 2 richtiggestellten Aus¬
maße;

c) allen Verkehrsflächen , die nach der Um¬
legung öffentliches Gut bleiben , von der
Gemeinde aber gegen Entgelt erworben
worden sind.

§ 26.
Besondere Bestimmungen über die Massever.

teilung.

(1) Die zugewiesenen Grundstücke sollen mög¬
lichst die gleiche Lage wie die eingeworfenen
haben . Bebaute oder in besonderer Weise be¬
nützte Grundstücke (§ 21, Absatz 2) sind tun^
liehst dem bisherigen Eigentümer zuzuweisen.

(2) Würden mehrere Grundstücke , die von ein
und demselben Eigentümer eingeworfen worden
sind , bei der Zuweisung an sich nicht bebaubare
(Grundstücke (Kleinstücke ) ergeben , so ist hiefür
nach Tunlichkeit ein für sich bebaubares Ersatz¬
grundstück zuzuweisen . Sind jedoch die einge¬
worfenen Grundstücke verschieden belastet und
haben die Belastungen auf das zuzuweisende
Grundstück überzugehen , so ist für jedes Grund¬
stück ein Ersatzgrundstück zuzuweisen.

(3) Bei der Zuweisung ist nach Tunlichkeit
dahin zu wirken , daß keine Kleinstücke ent¬
stehen . Die Beseitigung der Kleinstücke kann er¬
folgen durch Veräußerung an einen anderen an
der Umlegung beteiligten Eigentümer , durch Be¬
stellung eines Miteigentums an einem an sich be¬
baubaren Ersatzgrundstück nach freier Verein¬
barung oder durch Geldentschädigung aus der
Masse, wenn der Magistrat oder die Partei einen
solchen Antrag stellt.

(4) Geldentschädigung kann auch in anderen
Fällen gewährt werden , wenn der Grundeigen¬
tümer einen solchen Antrag stellt . Diesem Antrag
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ist Folge zu geben , wenn eine Partei oder die
Gemeinde gegen Übernahme der vom Umlegungs¬
ausschuß festgesetzten Entschädigung an Stelle
des Antragstellers in die Masse eintritt.

(5) Kann die Zuweisung nicht genau nach
dem Verhältnis der Ausmaße der eingeworfenen
Grundstücke erfolgen , so ist das Mehr- oder
Minderausmaß durch Geldentschädigung auszu¬
gleichen.

(6) Außerdem ist Geldentschädigung zu leisten,
soweit sich wesentliche Wertunterschiede zwi¬
schen einzelnen eingeworfenen und den Ersatz¬
grundstücken durch die Zuweisung nicht aus¬
gleichen lassen . Ob solche vorliegen , entscheidet
der Umlegungsausschuß . Geldentschädigung aus
der Masse steht zu für den zusätzlichen Wert
eines eingeworfenen und durch die Zuweisung
entzogenen Grundstückes , der sich aus dem Be¬
stand von Baulichkeiten oder anderem Zugehör,
aus der besonderen natürlichen Beschaffenheit
oder besonderen Verwendung oder aus der Aus¬
übung eines Betriebes ergibt . Geldentschädigung
an die Masse ist zu leisten für den verminderten
Wert eines eingeworfenen Grundstückes , der sich
aus seiner geringeren Eignung für Bauzwecke
oder dadurch ergibt , daß zur Erzielung der Be-
baubarkeit erst ungewöhnliche , sonst entbehr¬
liche Aufwendungen gemacht werden müssen.

(7) Weiters hat der Eigentümer eines mit
Rechten belasteten eingeworfenen Grundstückes
für dessen Minderwert dann Entschädigung an
die Masse zu leisten , wenn für das Erlöschen
dieser Rechte aus der Masse Entschädigung ge¬
währt werden muß.

(8) Werterhöhungen , die eingeworfene Grund¬
stücke mit Rücksicht auf die in Aussicht .stehende
oder eingeleitete Umlegung erfahren , bleiben bei
der Zuweisung außer Betracht . Desgleichen ist
eine Werterhöhung nicht zu berücksichtigen , die
nach dem Tage herbeigeführt worden ist , an dem
die Partei nachweisbar Kenntnis von der beab¬
sichtigten Umlegung erlangt hat.

(9) Im übrigen ist für allfällige Werterhöhun¬
gen eingeworfener Grundstücke der Tag maß¬
gebend , an dem der Gemeinderat die Einleitung
der Umlegung beschlossen hat ; für eine notwen¬
dige Wertermittlung von Ersatzgrundstücken
gilt dagegen der Tag des Umlegungsbescheides.

(10) Die Entschädigungen sind nach , den
Grundsätzen des § 57 zu ermitteln.

§ 27.
Aufstellung des Umlegungsplanes.

(1) Der Umlegungsplan wird entweder von
Amts wegen oder durch einen von der Behörde
bestellten Zivilgeometer verfaßt . Der Umlegungs¬
ausschuß kann nach Bedarf besondere Sachver¬
ständige . heranziehen , insbesondere Sachverstän¬
dige der Landwirtschaft oder der Industrie aus
der Liste der gerichtlich beeideten Sachverständi¬
gen , wenn es sich um Fragen der Bewertung
landwirtschaftlich genützter Grundstücke oder
um die Schätzung gewerblicher Betriebswerte
handelt ..Die dadurch entstehenden Kosten können,
wenn sie durch die besonderen Verhältnisse eines
Grundstückes bedingt sind , durch den Umlegungs¬
ausschuß ganz oder teilweise den betreffenden
Parteien auferlegt werden.

(2) Der Umlegungsplan ist unter Berück¬
sichtigung aller .für die endgültige Entscheidung
maßgebenden Verhältnisse aufzustellen . Insbe¬
sondere sind jene Schadensersätze zu ermitteln,
die bei Erlöschen oder Veränderung von Rechten
durch die Umlegung zu leisten sind oder die sich
aus den Bestimmungen des § 26, Absatz 6, er¬
geben.

(3) Der Umlegungsplan ist nach den Vor¬
schriften für die Verfassung von Abteilungsplänen
(§ 15, Absatz 2) auszuarbeiten . Aus den Plänen
oder besonderen Verzeichnissen müssen der alte
und der neue Besitzstand nach Größe , Eigen¬
tümern und rechtlichen Verhältnissen sowie die
zu leistenden Entschädigungen und der Vertei¬
lungsschlüssel der Kosten und Überschüsse zu er¬
sehen sein.

(4) Der Umlegungsplan kann getrennt für ein¬
zelne in sich abgeschlossene Teile des Gesamtge-
biets aufgestellt und festgesetzt werden.

(5) Verlieren zuzuweisende Grundstücke zeit¬
weilig ihre Zugänglichkeit , so ist im Umlegungs¬
plan für die Sicherung der Zugänglichkeit bis zur
Herstellung der neuen Verkehrsflächen vorzu-
sorgen.

(6) Nach Ausarbeitung des Entwurfes des Um¬
legungsplanes hat der Magistrat den Parteien und.
wenn die Gemeinde Partei ist , auch dieser Ge¬
legenheit zur Stellungnahme zu geben und sodann
den Entwurf des Umlegungsplanes und die vor¬
gebrachten Äußerungen dem Umlegungsausschuß
zur Entscheidung vorzulegen . Dieser beschließt,
ob der Entwurf die Grundlage zur endgültigen
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Aufstellung des Umlegungsplanes zu bilden hat
(Vorgenehmigung ), und bestimmt bei Zerlegung
des Umlegungsgebietes in Teilgebiete gemäß Ab¬
satz 4 die Ausdehnung und Reihenfolge dieser
Teilgebiete.

(7) Gleichzeitig ist ein Beschluß der zuständi¬
gen Stelle der Gemeinde über die Fristen einzu¬
holen , bis zu welchen die im Umlegungsgebiet an
neuen Verkehrsflächen gelegenen Bauplätze für
die Bebauung freizugeben sind (§ 19, Absatz 1,
Punkt b). Die Fristen sind in den Umlegungsbe-scheid aufzunehmen.

§ 28.
Belastungen.

(1) Soweit eine Zuweisung erfolgt , gehen
Pfandrechte auf das Ersatzgrundstück über.
Andere dingliche Belastungen erlöschen , sofern
der Umlegungsbeseheid nichts anderes festsetzt.

(2) Erlöschen solche Rechte oder werden sie
verändert , so ist den Beteiligten der nachweisbar
verursachte Schaden zu ersetzen . Diese Entschädi¬
gungen sind in gleicher Weise wie die übrigen
Entschädigungen zu erheben und vom Umlegungs¬
ausschuß mit dem Umlegungsbeseheid festzu¬setzen.

(3) Jede Entschädigung entfällt , wenn einsolches Recht an einem Grundstück nach Kund¬
machung des Einleitungsbeschlusses begründetworden ist.

§ 29.
Rechtsstreitigkeiten während des Umlegungs¬

verfahrens.

(1) Ist wegen eines Rechtes , das den Anspruch
auf Beteiligung an dem Umlegungsverfahren be¬
gründet , ein Rechtsstreit anhängig oder treten
während des Umlegungsverfahrens wegen eines
solchen Rechtes Streitigkeiten auf , so gelten
beide Streitteile als Beteiligte , ohne daß hiedurch
das Umlegungsverfahren aufgehalten wird . Wenn
wegen des strittigen Rechtes bis zu dem Vollzug
der Umlegung weder eine rechtskräftige Entschei¬
dung der Gerichte noch eine gütliche Einigung
erfolgt ist , so werden die zuzuweisenden Grund¬
stücke , unbeschadet der endgültigen gerichtlichen
Entscheidung , in das Eigentum jener Personen
übertragen , die nach dem bisherigen Grundbuchs¬
stand als Eigentümer der eingeworfenen Grund¬
stücke eingetragen sind.

(2) Etwaige an solche Beteiligte aus der Masse
zu leistende Zahlungen sind bei Gericht zu hinter¬
legen . Zahlungen an die Masse sind von dem
grundbücherlichen Eigentümer zu leisten , unbe¬
schadet der Ersatzansprüche an denjenigen , dem
im Falle der gerichtlichen Entscheidung das Eigen¬
tum zugesprochen wird.

(3) Werden von nicht dinglich Berechtigten
wegen des Erlöschens ihrer Rechte oder aus ande¬
ren Gründen Entschädigungsansprüche gegen die
Eigentümer geltend gemacht , so ist ein Ausgleichs¬

versuch zu machen . Gelingt ein solcher nicht , so
wird durch die Anrufung der Gerichte das Um¬
legungsverfahren nicht aufgehalten.

§ 30.
Umlegungsverhandlung.

(1) Nach Vorgenehmigung des Umlegungs¬
planes durch den Umlegungsausschuß hat der Ma¬
gistrat diesen Plan durch mindestens zwei Wochen
zu jedermanns Einsicht und zur Abgabe von et¬
waigen Erklärungen der Parteien und sonstigen
Beteiligten aufzulegen und gleichzeitig die Ver¬
handlung auszuschreiben , die in der Regel an Ortund Stelle stattzufinden hat . Wenn es sich um
die Umlegung größerer Gebiete handelt , kann
schon mit der Ausschreibung für eine Begehung
und für die Verhandlung je ein besonderer Tag
bestimmt werden . Vor der Begehung sind die
zuzuweisenden Stücke auszustecken.

(2) Die Anberaumung der Verhandlung ist
auch durch eine Kundmachung in den für amt¬
liche Kundmachungen bestimmten Zeitungen und
durch öffentlichen Anschlag zu verlautbaren.

(3) Die Verhandlung ist vom Magistrat durch¬
zuführen . An ihr haben die in den Umlegungs¬
ausschuß entsendeten rechtskundigen und tech¬
nischen Beamten des Magistrates , der Planver¬
fasser und die gemäß § 27, Absatz 1, bestellten
besonderen Sachverständigen teilzunehmen . Von
der Verhandlung sind auch die Bezirksvorstehung
und die übrigen Mitglieder des Umlegungsaus-
schusses zu verständigen , denen es freisteht , an
der Verhandlung teilzunehmen.

(4) Wenn sich bei der Verhandlung die Not¬
wendigkeit ergibt , über einzelne Einwendungen
noch besondere Erhebungen zu pflegen , so. ist
nach ihrem Abschluß eine ergänzende Verhand¬
lung unter Beiziehung der hiedurch betroffenen
Parteien und sonstigen Beteiligten anzuberaumen.

(5) Der nach dem Ergebnis der Verhandlung
berichtigte Umlegungsplan und die Verhandlungs¬schrift sind sodann mit einem Gutachten des
Magistrates dem Umlegungsausschuß zur Ent¬
scheidung vorzulegen.

§ 31.
Entscheidung über den Umlegungsplan.

(1) Zur Entscheidung - über den Umlegungs¬
plan ist die Anwesenheit des Vorsitzenden und
von sechs Mitgliedern des Ausschusses notwendig.

(2) Mit der Hinausgabe des Umlegungsbeschei-
des sind die Beteiligten von der öffentlichen Auf¬
lage des genehmigten Umlegungsplanes während
der Berufungsfrist mit dem Beifügen in Kenntnis
zu setzen , daß Vervielfältigungen des Umlegungs¬
planes gegen Ersatz der Kosten bezogen werdenkönnen.

(3) Gegen diesen Bescheid steht die Berufung
an die Bauoberbehörde offen, die auch über Be¬
rufungen gegen die festgesetzten Entschädigun¬
gen unter Ausschluß des Rechtsweges entscheidet.
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§ 32.
Umlegungstag.

(1) Nach Rechtskraft des Umlegungsbescheides
ist vom Magistrat der Tag , an dem die Rechts-
änderungen eintreten sollen , festzusetzen (Um¬
legungstag ). Gegen diesen Bescheid ist eine Be¬
rufung unzulässig . Zwischen dem Eintritt der
Rechtskraft des Umlegungsbescheides und dem
Umlegungstag soll ein Zeitraum von nicht mehr
als drei Monaten liegen ; aus wichtigen Gründen
kann diese Frist erstreckt werden.

(2) Hat die Bauoberbehörde den Umlegungs¬
plan abgeändert , so sind die Parteien und son¬
stigen Beteiligten gleichzeitig mit der Verständi¬
gung von dem Umlegungstag von der neuerlichen
öffentlichen , zwei Wochen dauernden Auflage des
geänderten Umlegungsplanes in Kenntnis zu set¬
zen. Nach Rechtskraft des Bescheides ist den
Parteien eine Plankopie auszufolgen.

§ 33.
Rechtswirkungen.

(1) Mit dem Umlegungstag treten folgende
Rechtswirkungen ein:

a) Die Gemeinde wird lastenfreie Eigentüme¬
rin der ihr unentgeltlich oder gegen Ent¬
schädigung zugewiesenen Gründe.

b) Das Eigentumsrecht und die bisherigen
Pfandrechte an den eingeworfenen Grund¬
stücken erlöschen und gehen , soweit eine
Zuweisung erfolgt , auf die zugewiesenen
Grundstücke über . Vorkaufs - und Wieder¬
kaufsrechte , Baurechte , Dienstbarkeiten und
Reallasten erlöschen und gehen auf die
Ersatzgrundstücke nur insoweit über , als
dies der Umlegungsbeschluß festgesetzt
hat.

c) Auf Miet- und Pachtverträge hat der Um-
legungsbescheid , sofern er nichts anderes
bestimmt , die Wirkung , daß sie als zum
nächsten Kündigungstermin rechtswirksam
aufgekündigt zu gelten haben und daß die
Miet- und Pachtgegenstände in den orts¬
üblichen Fristen zu räumen sind , mögen
auch die Miet- und Pachtverträge abwei¬
chende Vereinbarungen enthalten.

d) Die aus der Masse und an sie zu leistenden
Zahlungen werden unbeschadet der Richtig¬
stellung durch die endgültige Abrechnung
fällig , soweit der Umlegungsbeschluß nichts
anderes vorsieht.

(2) Die Rechtswirkungen sind den Beteiligten
im Umlegungsbescheide bekantzugeben.

(3) Der Magistrat hat unter Löschung der Um-
legungsanmerkung die Eintragung der neuen
Rechtsverhältnisse durch das Grundbuchsgericht
zu veranlassen.

(4) Für die Auszahlung der Entschädigungen
haben die Bestimmungen des Gesetzes vom 18. Fe¬
bruar 1878, RGBl. Nr . 30, betreffend die Enteig¬

nung zum Zwecke der Herstellung und des Be¬
triebes von Eisenbahnen , sinngemäß Anwendungzu finden.

§ 34.
Kosten des Umlegungsverfahrens.

(1) Es werden unterschieden:
a) die Sachkosten;
b) die Kosten des Umlegungsverfahrens.
(2) Zu den Sachkosten gehören die aus der

Masse zu leistenden Entschädigungen , soweit sie
durch die an die Masse zu leistenden Entschädi¬
gungen ungedeckt bleiben , die Entschädigungen
an den Zivilgeometer für die Vermessungs - und
Plananfertigungsarbeiten , Vermarkungen und die
Kosten des Vollzuges , soweit sie nicht den Amts¬
aufwand der Behörde treffen . Diese Kosten sind
durch Umlegungsbeiträge zu decken . Die Höhe
der Beiträge richtet sich nach dem Ausmaße der
eingeworfenen Grundstücke . Allfällige Überschüsse
sind in derselben Weise zu verteilen.

(3) Im Falle der Einleitung von Amts wegen
sind die vor der endgültigen Festsetzung der
Sachkosten aufgelaufenen Barauslagen von der
Gemeinde vorschußweise zu bestreiten . Im Falle
der Einleitung über Antrag können die Antrag¬
steller vom Magistrat zu Vorschußzahlungen ver¬
halten werden . Sobald jedoch der Umlegungsplan
vom Umlegungsausschuß beschlossen ist , können
alle Parteien zu Vorschußzahlungen auf den Um-
legungsbeitrag herangezogen werden.

(4) Die Abrechnung hat nach Abschluß des
Verfahrens durch den Magistrat mit Bescheid zu
erfolgen . Berufungen gegen diesen Bescheid
kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

(5) Zu den Kosten des Umlegungsverfahrens
gehören die Verwaltungsabgaben und die den
Mitgliedern des Umlegungsausschusses zu gewäh¬
renden Entschädigungen . Die Höhe der Entschä¬
digungen für die Mitglieder des Umlegungsaus¬
schusses ist vom zuständigen Gemeinderatsaus¬
schuß festzusetzen . Diese Kosten sind auf die An¬
tragsteller nach dem Ausmaße der von ihnen ein¬
geworfenen Grundstücke aufzuteilen . Bei einer
Umlegung von Amts wegen entfallen diese Kosten
und trägt die Gemeinde auch die Kosten der Ver¬
messungs - und Plananfertigungsarbeiten und der
Vermarkung.

§ 35.
Einstellung des Umlegungsverfahrens.

(1) Der Umlegungsausschuß kann nach An¬
hörung der Beteiligten die Einstellung des Um¬
legungsverfahrens beschließen , wenn nach Lage
der Verhältnisse , insbesondere aus Rücksicht auf
erhobene oder zu erwartende Entschädigungsan¬
sprüche begründete Besorgnis besteht , daß die
Durchführung des Umlegungsverfahrens unwirt¬
schaftlich oder für die Gemeinde mit unverhält¬
nismäßiger Belastung verbunden wäre , oder wenn
sich die Umlegung aus anderen Gründen als ent-
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behrlich erweist . Der Einstellungsbesehluß bedarf
der Bestätigung des Gemeinderates.

(2) Hierauf hat der Magistrat die Löschung
der Anmerkung des Einleitungsbeschlusses im
Grundbuch zu veranlassen.

(3) Die bis dahin entstandenen Sachkosten sind
von der Gemeinde zu tragen , wenn die Einleitung
von Amts wegen oder die Einstellung wegen un-
verhältnismäßiger Belastung der Gemeinde er¬
folgt ist . In allen anderen Fällen sind die Kosten
auf die Antragsteller aufzuteilen.

C. Grenzberichtigungen.
§ 36.

Zweck und Voraussetzungen der Grenzberichti.
gongen.

(1) Zur Beseitigung unzweckmäßiger Gestal¬
tung von Bauplätzen kann an Stelle der Umle¬
gung eine Zwangsänderung der Grenzen benach¬
barter Grundstücke auf Antrag beteiligter Grund¬
eigentümer oder von Amts wegen verfügt wer¬
den.

(2) Diese Verfügung setzt voraus , daß
a) der Bebauungsplan schon festgesetzt ist;
b) das Grundstück , zu dessen Gunsten die

Grenzberichtigung beantragt wird , genü¬
gend groß und anbaureif ist;

c) es sich um die Einbeziehung und Abtretung
kleinerer Grundstückteile handelt , die zur
Ergänzung des eigenen oder eines benach¬
barten Bauplatzes erforderlich sind und
selbständig nicht bebaut werden können;

d) die einzubeziehenden und abzutretenden
Teilflächen unbebaut sind und durch die
Berichtigung für bebaute Teile der an¬
grenzenden Grundstücke kein den Vor¬
schriften dieser Bauordnung widersprechen¬
der Zustand geschaffen wird.

§ 37.
Einleitung des Verfahrens.

(1) Entspricht ein Antrag den Voraussetzun¬
gen des § 3(1, so hat der Magistrat nach Anhörung
der Beteiligten über Bescliluß des zuständigen
Gemeinderatsausschusses das Verfahren durch Be¬
scheid an die Beteiligten einzuleiten ; in gleicher
Weise ist bei Einleitung von Amts wegen vorzu¬
gchen.

(2) Außerdem hat der Magistrat die Anmer¬
kung der Einleitung des Grenzberichtigungsver-
fahrens im Grundbuche zu veranlassen.

Durchführung der Grenzberichtigung.

(1) Der Magistrat hat die Beteiligten zu
la/den und ihnen zur gütlichen Regelung eine vier
Wochen nicht überschreitende Frist einzuräumen.

(2) Kommt eine solche Regelung zustande,
so schließt das Grenzberichtigungsverfahren ab,

wenn die vereinbarte Grundabteilung nach den
Bestimmungen dieser Bauordnung über Abteilun¬
gen behördlich genehmigt und binnen acht Wo¬
chen nach Zustellung des Bescheides grund-
bücherlich durchgeführt wird.

(3) Andernfalls hat der Magistrat unter mög¬
lichster Berücksichtigung der Interessen der Be¬
teiligten den Grenzberichtigungsplan nach Art
eines Umlegungsplanes aufzustellen.

(4) Im übrigen haben für das weitere Ver¬
fahren die Bestimmungen über die Umlegung
sinngemäß Anwendung zu finden , jedoch ent¬
fallen die öffentlichen Kundmachungen nach § 22.
Absatz 6, und § 30, Absatz 2, und die öffentliche
Auflage der Pläne nach § 31, Absatz 2, und § 32,
Absatz 2. An Stelle des Umlegungsäusschusses
entscheidet der Magistrat.

<5) Der Bescheid über die Grenzberichtigung
bedarf der Bestätigung des zuständigen Gemeinde¬
ratsausschusses.

(6) Die Sachkosten sind im Falle der Ge¬
nehmigung von den Beteiligten , im Falle der Ein¬
stellung oder der Nichtgenehmigung von den An¬
tragstellern zu tragen . Wenn die Einleitung von
Amts wegen verfügt wurde , hat bei Einstellung
oder Nichtgenehmigung eine Aufrechnung der
Kosten zu entfallen.

III . Abschnitt.

Enteignungen.
§ 39.

Verkehrsflächen.

(1) Gründe , die nach dem Fluchtlinienplan in
Verkehrsflächen fallen , können vom Zeitpunkte
der Veröffentlichung des Fluchtlinienplanes ange¬
fangen von der Gemeinde durch Enteignung ge^
gen Entschädigung in Anspruch genommen werden.
Die Enteignung ist nur zulässig , wenn dier Gemein¬
derat oder der zuständige Gemeinderatsausschuß
die Ausführung der Verkehrsfläche beschlossen
hat . Im Falle der Enteignung bebauter Grund¬
stücksteile ist der Enteignete verpflichtet , die
durch die Freilegung erforderlichen Bauabände¬
rungen an seiner Bauanlage durchzuführen.

(2) Wird aus diesem Anlasse ein Grundstück
soweit in Anspruch genommen , daß das Rest¬
grundstück nach den Vorschriften dieser Bau¬
ordnung nicht mehr bebaubar ist oder nach seiner
bisherigen Bestimmung nicht mehr wirtschaftlieh
benützt werden kann , so ist die Gemeinde über
Verlangen verpflichtet , den gesamten Grund ein¬
zulösen.

(3) Die Gemeinde ist jedoch auch berechtigt,
die Einlösung der ganzen Liegenschaft zu ver¬
langen , wenn die Kosten der durch die Frei¬
legung bedingten baulichen Umgestaltungen un¬
verhältnismäßig hoch und unwirtschaftlich wären
oder wenn aus städtebaulichen Rücksichten die
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Niederlegung der Baureste einer baulichen Um¬
gestaltung vorzuziehen ist.

§ 40.
Baumasken und Ergänzungsflächen.

(1) Muß nach Maßgabe der festgesetzten Bau¬
linie oder Grenzfluchtlinie mit dem Neu-, Zu- oder
Umbau oder mit der Einfriedung über die Grenz¬
linie des bereits bestehenden Gebäudes oder des
noch unbebauten Grundes vorgerückt werden , so
ist der Bauwerber verpflichtet , den zwischen
•diesen beiden Linien gelegenen , nach den Be¬
stimmungen der Bauordnung selbständig nicht
bebaubaren Grund (Baumaske ) von dessen Eigen¬
tümer zu erwerben ; dieser hat den Grund gegen
Entschädigung abzutreten . Der Bestand von Bau¬
lichkeiten auf solchen Baumasken schließt die Ab¬
tretungsverpflichtung nicht aus , wenn diese Bau¬
lichkeiten wegen der dem gesunden Wohnen ab¬
träglichen Beschaffenheit oder wegen des sonsti¬
gen schlechten Bauzustandes abbruchreif sind
oder wenn deren Abtragung aus Verkehrsrück¬
sichten notwendig ist . Der Bauwerber kann über¬
dies die Enteignung aller jener Gründe zu seinen
Gunsten beantragen , deren Übertragung in das
öffentliche Gut anläßlich des Haufalles notwen¬
dig ist.

(2) Die Verpflichtung zur Abtretung einer¬
seits und zur Einlösung anderseits gilt auch
dann , wenn ein selbständig nicht bebaubarer
Grund sich zwischen zwei selbständig bebaubaren
llauplätzen befindet (Ergänzungsfläche ). Kann eine
solche Ergänzungsfläche ohne Beeinträchtigung
öffentlicher Bücksichten schon zu jenem an¬
grenzenden Bauplatz , der zuerst zur Bebauung
gelangt , gänzlich oder teilweise einbezogen
werden , so ist der Eigentümer dieses Bau¬
platzes zur Einlösung verpflichtet . Jedenfalls ist
der Eigentümer jenes Bauplatzes , bei dessen Be¬
bauung die letzte Möglichkeit für die Einbe¬
ziehung der Ergänzungstläche besteht , zur Einlö¬
sung dieses Grundes verpflichtet , und zwar auch
dann , wenn dieser Grund bebaut ist , sofern die
Baulichkeiten nach Absatz 1 abbruchreif sind
oder deren Abtragung aus Verkehrsrücksichten
notwendig ist.

(3) Jeder Eigentümer eines selbständig nicht
bebaubaren l 'latzes kann zur Durchführung eines
Bauvorhabens die Enteignung der zur Ergänzung
auf die Bebaubarkeit erforderlichen Teile der an¬
grenzenden Gründe insoweit beantragen , als sie
unbebaut sind und ohne Beeinträchtigung der Be-
baukarkeit und der Baubestände der dem zu Ent¬
eignenden gehörigen Gründe abgetreten werden
können . Bei bebauten Giünden besteht dieses
Recht nur dann , wenn die Baulichkeiten nach
Absatz 1 abbruchreif sind oder deren Abtragung
aus Verkehrsrücksichten notwendig ist.

(4) Ist der Grund , der zum Zweck der Er¬
gänzung eines selbständig nicht bebaubaren Bau¬
platzes enteignet werden soll, der wertvollere , so
hat der Eigentümer dieses Grunde « das Recht , die

Enteignung seines Grundes dadurch abzuwehren,
daß er die Enteignung des weniger wertvollen
Grandes zu seinen Gunsten beantragt . Bei
gleichem Wert hat derjenige den Vorzug , der zu¬
erst den Antiag gestellt hat . Dient dem Eigen¬
tümer des wertvolleren Grundes die Enteignung
zur Ergänzung seines schon bebauten Grundes
und liegt dieser Grund im Gebiet der offenen
Bauweise , so ist dem die Enteignung rechtferti¬
genden Bauvorhaben schon dann Genüge ge¬
leistet , wenn an den neuen Fronten entsprechend
den gesetzliehen Vorschriften die Einfriedung und
der Gehsteig hergestellt werden.

§ 41.
Öffentliche Bauplätze , öffentliche Erholungsflächen

und Friedhöfe.

(1) Durch Enteignung können Gründe für
öffentliche Bauten (öffentliche Bauplätze ) einer Ge¬
bietskörperschaft , soweit nicht die Bestimmungen
des Artikels I, Absatz 2, Anwendung zu finden
haben , für öffentliche Erholungsflächen und Fried¬
höfe in Anspruch genommen werden . Bebaute
Gründe können für diese Zwecke nur dann ent¬
eignet werden , wenn

a) die darauf befindlichen Baulichkeiten in¬
folge ihres gesundheitswidrigen oder bau¬
fälligen Zustandes abbruchreif sind , oder

b) den Baulichkeiten im Verhältnis zu dem
unbebauten Grand nur geringe Bedeutung
zukommt , oder

c) es sich überhaupt um Baulichkeiten unter¬
geordneter Natur handelt.

(2) Die Enteignung kann aber nur in An¬
spruch genommen werden , wenn diese Flächen im
Bebauungs - oder Fluchtlinienplan festgesetzt sind,
die Ausführung des Bauvorhabens von der zu¬
ständigen Stelle genehmigt ist und der Eigen¬
tümer den Verkauf des Grundes an den Ent-
eignungswerber ablehnt oder einen offenbar über¬
mäßigen Treis begehrt.

§ 42.
Zustimmung des Bundes.

Zur Enteignung von Gründen , die dem öffent¬
lichen Eisenbahn - oder Luftverkehr oder sonsti¬
gen öffentlichen Zwecken dienen , für die dem
Bunde ein Enteignungsrecht zusteht , ist die Zu¬
stimmung der Eisenbahn - oder Luftfahrbehörde
oder der sonstigen zuständigen Stelle des Bundes
erforderlich.

§ 43.
Sicherstellting des Enteignungszweckes.

(1) Für den Beginn der Durchführung des
Vorhabens , zu dessen Zweck enteignet wurde , hat
das Enteignungserkenntnis eine Frist festzusetzen,
die zwei Jahre — gerechnet vom Tage des Voll¬
zuges der Enteignung — nicht überschreiten soll.
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Sofern eine Enteignung nicht zugunsten der Ge¬
meinde oder des Bundes ausgesprochen wurde,
ist für die Vollendung eine Frist zu bestimmen.
Diese Fristen können aus wichtigen Gründen auf
höchstens zwei weitere Jahre erstreckt wenden.

(2) Wird mit dem Bau innerhalb der festge¬
setzten Frist nicht begonnen , so steht dem Ent¬
eigneten der Anspruch auf RückÜbereignung ge¬
gen Erstattung der geleisteten Entschädigung zu,
wobei werterhöhende oder wertmindernde Ände¬
rungen , die auf dem enteigneten Grundstück vor¬
genommen worden sind , nach Maßgabe der Be¬
stimmungen des § 57 zu berücksichtigen sind.

(3) Macht im Falle der Enteignung nach § 40,
die nicht zugunsten der Gemeinde ausgesprochen
wurde , der Enteignete nicht binnen sechs Mona¬
ten nach Ablauf der Frist , die für den Beginn der
Durchführung des Vorhabens festgesetzt wurde,
den Anspruch auf RückÜbereignung geltend , so
steht der Gemeinde innerhalb weiterer sechs Mo¬
nate das Recht zu, das enteignete Grundstück im
Enteignungswege für sich in Anspruch zu neh¬
men und auch jenen Grund , zu dessen Ergänzung
diese Enteignung ausgesprochen wurde , mitzu
enteignen . Ist aber der Bau begonnen , jedoch in
der von der Enteignungsbehörde festgesetzten
Frist nicht vollendet worden , so ist die Gemeinde
berechtigt , den Grund und die darauf befindlichen
Bauteile zum Zwecke der Vollendung des Baues
zu enteignen , wobei der Grund nur in der Höhe
der seinerzeit fest-gesetzten Entschädigung zu be¬
werten ist.

§ 44.
Enteignungs verfahren.

(1) Für das Enteignungsverfahren haben , so¬
fern diese Bauordnung nichts anderes festsetzt,
die Bestimmungen des Gesetzes vom 18. Februar
1878, RGBl. Nr. 30, betreffend die Enteignung
zum Zwecke der Herstellung und des Betriebes
von Eisenbahnen , in der Fassung des Artikels 52
des Verwaltungsentlastungsgesetzes sinngemäß
Anwendung zu finden.

(2) Im Enteignungsgesuch ist der Enteignungs¬
zweck genau zu bezeichnen ; anzuschließen sind:

a) der Bauentwurf in einem für die Beurtei¬
lung des Vorhabens ausreichenden Maß¬
stab;

b) vollständige Grundbuclisauszüge und Grund¬
besitzbogen;

c) Grundeinlösungspläne , die in derselben
Art wie Abteilungspläne (§ 15, Absatz 2)
auszustatten sind , in sechs Gleiehstücken.

(3) Für den Fall der Enteignung nach § 40
darf die Enteignung nur ausgespioehen werden,
wenn das Bauvorhaben gleichzeitig baubehördlich
genehmigt wird . Soll die Enteignung nicht zu¬
gunsten des Bundes oder der Gemeinde erfolgen,
so ist die Enteignung nur dann zulässig , wenn
die finanzielle Durchführung gewährleistet ist.

(4) Entspricht das Enteignungsgesuch den
Anforderungen , so hat der Magistrat die Anmer¬

kung der Einleitung des Enteignungsverfahrens
im Grundbuch zu veranlassen . Die Anmerkung
hat die Wirkung , daß sich niemand auf Unkennt¬
nis berufen kann.

(5) Über das Ansuchen ist längstens binnen
vier Wochen eine Verhandlung an Ort und Stelle
anzuberaumen . Wenn es sich um die Enteignung
für Bauzwecke handelt , ist nach Möglichkeit die
Bauverhandlung gleichzeitig vorzunehmen.

(6) Auch die Verhandlung über die Ent¬
schädigung ist nach Möglichkeit mit der Enteig¬
nungsverhandlung zu verbinden . Zu diesem
Zwecke hat der Magistrat einen oder nach Bedarf
mehrere aus der vom Oberlandesgerichte aufge¬
stellten Liste der in Enteignungsfällen zuzuziehen¬
den Sachverständigen zu bestellen , deren Gut¬
achten der Verhandlung über die Entschädigungs¬
frage zugrunde zu legen ist.

(7) Nach durchgeführter Verhandlung ent¬
scheidet über die Zulässigkeit der Enteignung in
den Fällen des § 40 der Magistrat , in allen übri¬
gen die Landesregierung . Über die Höhe der Ent¬
schädigung entscheidet in allen Fällen die Landes¬
regierung.

(8) Dem Enteigneten steht es frei , binnen
sechs Monaten nach Rechtskraft des Enteignungs¬
erkenntnisses die Entscheidung der ordentlichen
Gerichte über die Höhe der Entschädigung anzu¬
rufen.

(9) Die Entschädigung ist binnen einer von
der Enteignungsbehörde festzusetzenden , einen
Monat nicht überschreitenden Frist , gerechnet
vom Tage der Rechtskraft des Enteignungser¬
kenntnisses , an die Enteigneten auszuzahlen oder
bei jenem Gericht , in dessen Sprengel die Liegen¬
schaft liegt , zu hinterlegen.

(10) Die Auszahlung oder der gerichtliche
Erlag der von der Landesregierung zugesproche¬
nen Entschädigung ist im Grundbuch anzumerken.
Dieser Anmerkung kommen die mit der Anmer¬
kung der Erteilung des Zuschlages (§ 183 der
Exekutionsordnung und Artikel XXVI des Ein-
fiihrungsgesetzes zur Exekutionsordnung ) verbun¬
denen Wirkungen zu.

§ 45.
Vollzug der Enteignung.

(1) Sofern das Enteignungserkenntnis nichts
anderes festsetzt , kann nach Eintritt seiner
Rechtskraft und nach Bezahlung oder Erlag der
von der Landesregierung zugesprochenen Ent¬
schädigung der Vollzug der Enteignung bean¬
tragt werden . Wird vom Enteignungswerber oder
vom Enteigneten binnen zwei Wochen nach
Rechtskraft des Enteignungserkenntnisses ein An¬
trag auf Vornahme eines gerichtlichen Augen¬
scheines zur Sicherung des Beweises gestellt , so
darf die Enteignung erst nach Durchführung dieser
Beweissicherung vollzogen werden , falls der An¬
tragsteller den Magistrat von der Überreichung
dieses Antrages bei Gericht verständigt hat.
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(2) Das rechtskräftige Enteignungserkenntnis
hat zur Folg«, daß Miet- und Pachtverträge als
zum nächsten Kündigungstermin rechtswirksam
aufgekündigt zu gelten haben und daß die Miet-
uiid Pachtgegenstände in den ortsüblichen Fristen
zu räumen sind , mögen auch die Miet- und Pacht¬
verträge über die Räumungsfrist abweichende
Vereinbarungen enthalten.

(3) Der Vollzug wird durch die Anrufung der
Gerichte über die Höhe der Entschädigung nicht
gehemmt . Sofern zugunsten eines Dritten ent¬
eignet wild , kann der Enteignete vor Vollzug den
Erlag einer Sicherstellung , die über die von der
Landesregierung zugesprochene Entschädigung
hinausgeht , verlangen , worüber die Landesregie¬
rung entscheidet.

(4) Der Magistrat hat mit dem Vollzug der
Enteignung die Löschung der Anmerkung zu ver¬
anlassen.

§ 46.
Vereinfachte Bestimmungen für Grundabtretungen
und Einbeziehungen des der Gemeinde gehörigen

Grundes im Baufall.

Sofern es sich um die Festsetzung der Ent¬
schädigung für einen im Baufall nach Maßgabe
des bekanntgegebenen Fluchtlinienplanes abzu¬
tretenden oder der Gemeinde gehörigen , einzube¬
ziehenden Grund handelt , treten an Stelle der Be¬
stimmungen des Enteignungsverfahrens die Be¬
stimmungen des § 69.

IV. Abschnitt.

Andere Eigentumsbeschränkungen.
§ 47.

Technische Vorarbeiten.

(1) Wenn in Durchführung von technischen
Vorarbeiten zur Verfassung der nach dieser Bau¬
ordnung erforderlichen Pläne das Betreten von
Grandstücken und Gebäuden , die zeitweilige Be¬
seitigung von Hindernissen , die diesen Arbeiten
entgegenstehen , oder die Anbringung oder Setzung
von Vermarkungszeichen notwendig ist , so hat
dies jeder Eigentümer zu dulden , soweit es nicht
in anderen Gesetzen verboten ist.

(2) Die mit diesen Vorarbeiten beauftragten
Personen haben sich gegenüber dem Grundeigen¬
tümer oder seinem Bevollmächtigten mit einer Be¬
willigung der Behörde auszuweisen . Diese Be¬
willigung hat auch die dem Eigentümer zustehen¬
den Rechte und obliegenden Pflichten zu enthal¬
ten . Wird von einem Eigentümer oder sonstigen
Beteiligten Einwendung gegen eine solche Inan¬
spruchnahme des Grundes oder Gebäudes erhoben,
so entscheidet über die Notwendigkeit und Zu-
lässigkeit der beabsichtigten Handlung der Ma¬
gistrat endgültig.

(3) Schäden , die durch Wiederherstellung des
früheren Zustandes beseitigt werden können , sind
nach Abschluß der Vorarbeiten sofort zu beheben.
Wegen Anbringung oder Setzung von Ver¬
markungszeichen , welche die bisherige Benützung
des Grundes oder Gebäudes nicht behindern , be¬
steht kein Schadenersatzanspruch . Für andere
Schäden kann der Betroffene innerhalb sechs
Wochen nach Beendigung der Vorarbeiten auf
stillem Grundstück Schadenersatz verlangen.

(4) Soweit Vorarbeiten durch die Behörde
über Ansuchen eines oder mehrerer Grundeigen¬
tümer vorgenommen werden , haben die Ansuchen¬
den auf ihrem eigenen Grunde die zur Durchfüh¬
rung dieser Arbeiten erforderlichen Freilegungen
und Herstellungen ohne Anspruch auf Kosten¬
ersatz oder Schadloshaltung zu veranlassen . Der
Gemeinde sind aber auch alle aus diesem Anlaß
erwachsenden Auslagen für Herstellungen und
Freilegungen auf fremden Grundstücken oder
Schadenersatz an dritte Personen rückzuvergüten.
In diesem Falle kann der Magistrat von den An¬
tragstellern die vorherige Sicherstellung der vor¬
aussichtlichen Auslagen fordern.

(5) Eine gleiche Sicherstellung zum Zwecke
der Schadloshaltung der Betroffenen ist zu leisten,
wenn der Magistrat dem Antragsteller selbst die

§ 48.
Duldung öffentlicher Einrichtungen an Gebäuden

oder auf Grundstücken.

(1) Jeder Haus - oder Grundeigentümer hat zu
dulden , daß an seinem Gebäude oder an der Ein¬
friedung seines Grundes von der Behörde Tafeln
zur Bezeichnung von Ortsgebieten und Verkehrs-
tlächen , zur Kundmachung der im Interesse des
geordneten Verkehrs und der öffentlichen Sicher¬
heit getroffenen Einrichtungen sowie zur Ersicht-
lichmachung der Lage von Wasser -, Gas- und
Kabelleitungsanlagen angebracht oder , wenn eine
andere Möglichkeit nicht besteht , auch Säulen zur
Anbringung solcher Tafeln auf seinem Grunde
aufgestellt werden . Das gleiche gilt für die An¬
bringung von amtlichen Vermessungsmarken.

(2) Von der beabsichtigten Inanspruchnahme
ist der Eigentümer mindestens acht Tage vorher
unter Bekanntgabe der ihm daraus erwachsenden
Rechte und Pflichten zu verständigen . Die Stelle
der Anbringung bestimmt die Behörde , sie hat
jedoch auf die Interessen des Eigentümers tun¬
lichst Rücksicht zu nehmen . Die Behörde kann
schon bei der Errichtung eines Gebäudes fordern,
daß für die Anbringung dieser Tafeln ein be¬
stimmter Plat '/, bereitgehalten werde.

(3) Ist wegen des Abbruches eines Gebäudes
oder wegen einer Bauführung die Beseitigung der
Tafeln oder Säulen notwendig , so ist die Behörde
acht Tage vorher in Kenntnis zu setzen ; diese
Anzeige ist auch zu erstatten , wenn wegen einer
Ausbesserung der Gebäudefront oder der Einfrie¬
dung eine vorübergehende Entfernung oder Siehe-
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rang der Tafel erforderlich ist . Werden solche
Tafeln bei Ausbesserungen belassen , so hat sie
der Hauseigentümer durch Verhüllung vor Beschä¬
digung schützen und nach Beendigung der Arbei¬
ten reinigen zu lassen.

(4) Schäden , die bei der Anbringung der Ta¬
feln verursacht werden , sind wieder gutzumachen.

(5) Ebenso hat jeder Eigentümer bei Inan¬
spruchnahme seines Gebäudes oder Grundes zur
Anbringung von Beleuchtungskörpern samt Zuge-
hör für die öffentliche Straßenbeleuchtung und von
allen sonstigen Einrichtungen , die mit Rücksicht
auf die öffentlichen Zwecke der Straße notwendig
sind , insoweit zu dulden , als hiedurch nicht die be¬
stimmungsgemäße Benützung des Gebäudes oder
des Grundes behindert wird . Hiebei gelten die
Bestimmungen der Absätze 2 bis 4 sinngemäß.
Der Betroffene kann auch verlangen , daß aus der
Anbringung oder dem Gebrauch der Einrichtun¬
gen sich ergebende , das zulässige Maß überschrei¬
tende Nachteile behoben , nachgewiesene Schäden
durch denjenigen , zu dessen Gunsten die Inan¬
spruchnahme erfolgt ist , gutgemacht oder ver¬
gütet werden . Bei sonstigem Verlust ist aber die¬
ser Anspruch auf Gutmachung oder Vergütung
des Schadens innerhalb sechs Wochen von dem
Tage , an dem er dem Betroffenen bekannt wurde,
bei der Behörde geltend zu machen.

§ 49.
Gebäude - und Wohnungsnumerierung.

(1) Jeder Eigentümer eines Gebäudes ist ver¬
pflichtet , die ihm bekanntgegebene Orientierungs-
nummer an der von der Behörde bestimmten
Stelle und , wenn das Gebäude an mehreren Ver¬
kehrsflächen liegt , an jeder anzubringen und stets
lesbar zu erhalten.

(2) Beschließt der Gemeinderat , daß die Ge¬
bäude in einer neuen Art einheitlich zu numerie¬
ren sind , so sind auch die Eigentümer bestehender
Gebäude verpflichtet , den Anordnungen dieses Be¬
schlusses Folge zu leisten.

(3) Ebenso ist jeder Eigentümer eines Miet¬
hauses verpflichtet , auch die Wohnungen in gut
lesbarer Weise zu numerieren und die Nummern-
tafeln an der von der Behörde bestimmten Stelle
anzubringen . Die Landesregierung kann nähere
Vorschriften hierüber erlassen und hiebei auch
bestimmen , daß diese Vorschriften auch für be¬
stehende Gebäude zu gelten haben.

V. Abschnitt.

Anliegerleistungen.
§ 50.

Beitrag zu den Kosten der Erwerbung von Ver¬
kehrsflächen.

(1) Hat die Gemeinde zur Eröffnung von Ver¬
kehrsflächen Gründe im Wege der Enteignung

oder des Kaufes (Tausches ) erworben , so ist der
Bauwerber verpflichtet , bei Bauherstellungen , bei
denen nach § 9, Absatz 4, die Fluchtlinie einzu¬
halten ist , die Kosten des Grunderwerbes und der
Herstellung der Höhenlage für jenes Flächenaus¬
maß zu ersetzen , das für die unentgeltliche Grund¬
abtretung bei Abteilungen nach § 17, Absatz 4,
und § 18 festgesetzt ist.

(2) Soweit die Verkehrsflächen innerhalb die¬
ses Ausmaßes nicht im Verzeichnis über das öffent¬
liche Gut liegen , sind sie anläßlich eines Neu¬
baues einzulösen und lastenfrei in das öffentliche
Gut zu übertragen.

§ 51.
Beitrag zu den Kosten der Herstellung von Ver.

kehrsflächen.

(1) Die Gemeinde ist außerdem berechtigt , bei
erstmaligem Anbau an neuen Verkehrsflächen einen
Beitrag zu den Kosten der Herstellung dieser Flä¬
chen von den Anliegern einzuheben . Auch für
schon bestehende Verkehrsflächen kann bei erst¬
maligem Anbau auf bisher unbebauten Bauplätzen
(§ 17, Absatz 4, Punkt b) dieser Beitrag einge¬
hoben werden.

(2) Die Höhe des Beitrages ergibt sich aus
der anrechenbaren Breite der Fahrbahn , der an¬
rechenbaren Frontlänge des Bauplatzes und dem
für den Quadratmeter festgesetzten Einheitssatz.

(3) Bei Verkehrsflächen mit beiderseitiger Be¬
bauungsmöglichkeit darf die größte anrechenbare
Breite der Fahrbahn das Maß des Abstandes der
Fahrbahnachse von dem die Fahrbahn begrenzen¬
den Saum nicht überschreiten . Dabei ist der end¬
gültige Querschnitt der Verkehrsfläche zugrunde
zu legen . Wenn der Querschnitt der Verkehrs-
fläche mehrere Fahrbahnen enthält , so darf die
anrechenbare Breite nicht mehr als die Hälfte der
Summe aller Fahrbahnbreiten betragen . In keinem
Falle darf die anrechenbare Breite folgende
Höchstmaße überschreiten:

a) vor Siedlungshäusern und vor jenen Häu¬
sern der Bauklasse I, für die nach § 75,
Absatz 3, die Gebäudehöhe mit weniger
als 9 m festgesetzt ist , 2-5 m;

b) vor sonstigen Häusern der Bauklasse I und
vor Kleinhäusern der Bauklasse II : 3 m;

e) vor sonstigen Häusern der Bauklasse II , in
Industriegebieten sowie vor Lagerplätzen
und Ländeflächen in den für diese Zwecke
gewidmeten Gebieten : 4 m;

d) in der Bauklasse III : 5 m;
e) in den Bauklassen IV und V: 6 m.
(4) Bei Verkehrsflächen mit einseitiger Be¬

bauungsmöglichkeit gelten die vorstehenden Maße
a bis e als Höchstmaße der anrechenbaren Fahr-
bahnbreite.

(5) Als anrechenbare Frontlänge gilt , wenn
nicht die Ermäßigungen des § 52 eintreten , die
Summe der Baulinienlängen aller Fronten des Bau¬
platzes.
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(6) Der Einheitssatz ist von der Landesregie¬
rung' nach den üurchschnittskosten der Herstel¬
lung einer Fahrbahn in mittelschwerer Befesti¬
gung einschließlich der Oberflächenentwässerung,
Wasserleitung und der Beleuchtungsanlagen fest¬
zustellen und durch Verordnung kundzumachen.
In den vom Gemeinderat bezeichneten Verkehrs¬
straßen , wo im Erdgeschoß vorwiegend Verkaufs¬
läden hergestellt werden , sowie in Geschäftsvier¬
teln erhöht sich der Einheitssatz um ein Viertel.

(7) Hat sich die Gemeinde anläßlich der Er¬
teilung der Baubewilligung bereit erklärt , die
Straße vor dem Bauplatz herzustellen , und ist
der Beitrag entrichtet worden , so ist die Herstel¬
lung mit mindestens vorläufiger Befestigung der
Fahrbahn binnen Jahresfrist nach Fertigstellung
des Baues durchzuführen . Ebenso ist die Ge¬
meinde zur Herstellung einer an das bestehende
Straßennetz anschließenden Teilstrecke einer
neuen Verkehrsfläche verpflichtet , wenn im Sinne
des § 19, Absatz 2, die Anliegerbeiträge und die
Kanaleinmündungsgebühren bezahlt sind . Aus der
Entrichtung des Beitrages zu den Kosten der Her¬
stellung von Verkehrsflächen erwächst für die
Anlieger kein Anspruch auf die Herstellung einer
bestimmten Breite oder Befestigung der Fahrbahn.

(8) Wenn die Straße noch nicht hergestellt ist
und die Gemeinde sich nicht bereit erklärt hat , die
Straße herzustellen , so ist die Leistung des Bei¬
trages zu stunden und das Bestehen der Verpflich¬
tung zur Leistung im Grundbuch ersichtlich zu
machen . Der gestundete Beitrag wird fällig , so¬
bald die Gemeinde beschließt , die Straße herzu¬
stellen . Der Beitrag ist 30 Tage nach Verständi¬
gung einzuzahlen.

(!)) Die Bestimmungen des Kanaleinmündungs-
gebührengesetzes werden durch diese Vorschriften
nicht berührt.

§ 52.
Ermäßigungen.

(1) Bei Eckbauplätzen mit zwei oder mehreren
Fronten wird die anrechenbare Frontlänge er¬
mäßigt , und zwar:

a) bei Siedlungshäusern und Einfamilienhäu¬
sern mit Klein - und Mittelwolmungen und
bei Kleinhäusern der Bauklassen I und 11
um 50%;

b) bei allen übrigen Häusern in Gebieten der
Bauklassen I—IV um 25%.

(2) Außerdem ermäßigt sich der von der Lan¬
desregierung kundgemachte Einheitssatz:

a) bei Siedlungshäusern in geschlossener , Zei¬
len- oder Gruppenbauweise um 50%;

b) bei sonstigen Siedlungshäusern um 40%;
c) bei Einfamilienhäusern mit einer Mittel¬

wohnung um so viele Prozente , als die
bewohnbare Fläche weniger Quadratmeter
als 100 m2 beträgt.

(3) Alle obigen Ermäßigungen erstrecken sich
nur auf Frontlängen bis 25 m (bei Eckbauplätzen

von der Ecke gerechnet ); Mehrlängen sind voll
zu rechnen.

(4) Die Landesregierung kann außerdem in
anderen berücksichtigungswürdigen Fällen , wenn
die Höhe des Beitrages zu einer besonderen Härte
führen würde , insbesondere dann , wenn die Lie¬
genschaft ganz oder zum größten Teile einem
landwirtschaftlichen oder berufsgärtnerischen Be¬
triebe dient , eine Herabsetzung des Beitrages oder
Zahlungserleichterungen bewilligen.

(5) Sollte nachträglich eine Änderung in den
die Ermäßigung begründenden Verhältnissen ein¬
treten , so ist der den geänderten Verhältnissen
entsprechende Ergänzungsbeitrag vorzuschreiben.

§ 53.
Verpflichtung der Anlieger zur Herstellung und

Erhaltung von Straßen.

(1) Dient eine neue Verkehrsfläche , die auf
Antrag eines Abteilungswerbers oder Bauwerbers
im Bebauungsplan festgesetzt werden soll, ledig¬
lich der besseren Aufschließung eines Grundes,
so kann anläßlich der Festsetzung des Bebauungs¬
planes angeordnet werden , daß diese Verkehrs¬
flächen von den Eigentümern der anliegenden Bau¬
plätze nach der Anordnung der Gemeinde herge¬
stellt , erhalten , gereinigt und beleuchtet und eben¬
so die notwendigen Einbauten hergestellt und er¬
halten werden.

(2) Kommen die Eigentümer diesen Verpflich¬
tungen nicht nach und wird die Leistung nach
den bestehenden gesetzlichen Vorschriften im
Wege der Ersatzvornahme durchgeführt , so wer¬
den die Kosten der Ersatzvornahme unbeschadet
des Rückgriffsrechtes der Eigentümer unterein¬
ander auf die einzelnen Eigentümer nach den
Frontlängen der Baulinien aufgeteilt.

(3) Übernimmt die Gemeinde diese Verpflich¬
tungen , so haben die Eigentümer die zur Straße
entfallenden Gründe ohne Anspruch auf Entschä¬
digung vorher an die Gemeinde abzutreten.

§ 54.
Gehsteigherstellung.

(1) Jeder Eigentümer eines Neu-, Zu- oder Um¬
baues ist verpflichtet , entlang der Baulinien seines
Bauplatzes einen Gehsteig nach den Anordnungen
der Behörde in der vorgeschriebenen Breite her¬
zustellen , wobei es gleichgültig ist , ob an oder
hinter der Baulinie gebaut wird . Bei Eckbildungen
erstreckt sich die Verpflichtung auch auf die Eck¬
flächen.

(2) Die gleiche Verpflichtung tritt ein, wenn
eine Einfriedung an der Baulinie hergestellt wird.
Ist die Einfriedung nicht fundiert , so genügt eine
nach den Vorschriften der Behörde auszuführende
vorläufige Befestigung ; vor Baulücken und vor
Einfahrten kann jedoch die Behörde eine end¬
gültige Befestigung verlangen.

(3) Der vorschriftsmäßig hergestellte Gehsteig
geht in das Eigentum der Gemeinde über , unbe-
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schadet der dem Eigentümer obliegenden Erhal¬
tungspflicht bis zur Übernahme in die fernere Er¬
haltung durch die Gemeinde.

(4) Das Höchstausmaß der Breite des von dein
Eigentümer auf seine Kosten herzustellenden Geh¬
steiges beträgt in den Siedlungsgebieten und vor
jenen Häusern der Bauklasse I. für die nach § 75,
Absatz 3, die Gebäudehöhe mit weniger als 9 m
festgesetzt ist , 2-5 m, in den sonstigen Gebieten
der Bauklasse I 3 m, in der Bauklasse IT und vor
Lagerplätzen und Ländeflächen in den für diese
Zwecke gewidmeten Gebieten 3-5 m, in der Bau¬
klasse III und in Industriegebieten 4 m und inden Bauklassen IV und V 5 ni. In den vom Ge¬
meinderat bezeichneten Verkehrsstraßen , wo im
Erdgeschoß vorwiegend Verkaufsläden hergestellt
werden , erhöhen sich diese Maße um einen Meter.
Überschreitet jedoch die vorgeschriebene Breite
das festgesetzte Höchstausmaß , so steht dem
Eigentümer der Anspruch zu, den Rückersatz der
Mehrkosten unter Zugrundlegung der gemäß Ab¬
satz 9 von der Landesregierung durch Verord¬
nung festgesetzten Einheitssätze zu verlangen.
Der Anspruch ist längstens innerhalb dreier Mo¬
nate , vom Tage der amtlichen Feststellung der
ordnungsmäßigen Ausführung gerechnet , geltend
zu machen , Hiedurch wird die Erhaltungspflicht
bis zur Übernahme nicht berührt.

(5) Tritt die Verpflichtung zur Gehsteigher-
stellung ein und liegt vor der Liegenschaft bereits
ein auf Kosten der Gemeinde hergestellter Geh¬
steig , der den Vorschriften entspricht , so hat der
Eigentümer der Liegenschaft der Gemeinde Ko¬
stenersatz zu leisten ; etwa erforderliche Instand¬
setzungen sind jedoch von der Gemeinde auf ihreKosten durchzuführen.

(6) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann
die Behörde die Gehsteigherstellung stunden.

(7) Vor Ausführung des Gehsteiges ist um
die Bekanntgabe der Breite und Bauart und um
die Aussteckung der Höhenlage anzusuchen . Dem
Ansuchen ist binnen einer Woche zu entsprechen.
Über die Aussteckung ist eine Aufnahmeschrift
in zweifacher Ausfertigung zu verfassen , deren
eine dem Gesuchsteller einzuhändigen ist.

(8) Auch für Bauten im Grünland besteht die
Verpflichtung zur Gehsteigherstellung enLlang der
Straßenfluchtlinien . Sportplätze mit Zusehauer-
anlagen für weniger als 1000 Personen und Fried¬
höfe sind wie Bauklasse II zu behandeln , doch
können durch Verordnung der Landesregierung
erleichternde Bestimmungen Uber die Beschaffen¬
heit des (.' ehsteiges getroffen werden . Für Sport¬
plätze mit Zuschaueranlagen für mehr als
1000 Personen gelten die Bestimmungen des
§ 115, Absatz 4, letzter Satz . Für Bauführun¬
gen im übrigen Grünland beträgt das Höchst¬
ausmaß der Breite des vom Eigentümer auf
seine Kosten herzustellenden Gehsteiges 1-50 m
und genügt die einfachste Gehsteigbefestigung.In ländlichen Gebieten beschränkt sich die Ver¬
pflichtung zur Gehsteigherstellung überdies nur
auf die Länge der gegen die Verkehrsflächen ge¬
richteten Gebäudefronten . Von dieser Verpflich¬

tung sind freistehende Scheunen , Glashäuser und
sonstige unbewohnte Wirtschaftsgebäude ausge¬nommen.

(9) Die Vorschriften über die Beschaffenheit
der Gehsteige und über ihre baulichen Neben¬
anlagen , insbesondere auch über solche , die we¬
gen etwaiger vorläuflg-er Höhenlage des Gehstei¬
ges oder angrenzender Verkehrsflächen ausge¬
führt werden müssen , über die Dauer der Er-
haltungsptlicht , die fünf Jahre nicht übersteigen
darf , über die Übernahme durch die Gemeinde,
über die Abkürzung der Dauer der Erhaltungs¬
pflicht im Falle des Aufbruches des Gehsteigesfür öffentliche Zwecke sowie über die Einheits¬
sätze zur Ermittlung des Kostenersatzes gemäß
Absatz 5 werden von der Landesregierung durch
Verordnung erlassen.

(10) Unter den Voraussetzungen der Bestim¬
mungen des § 56 ist der Eigentümer , sofern ihm
die Herstellung des Gehsteiges selbst obliegt , zur
Ergänzung des Gehsteiges verpflichtet.

§ 55.
Entscheidungsbehörden und Zahlungsfristen.
(1) Die im Einzelfall gemäß §§ 50, 51 und 54,

Absatz 5, zu entrichtenden Anliegerbeiträge wer¬
den von der Behörde gleichzeitig mit der Bau¬
bewilligung vorgeschrieben.

(2) Sie sind , sofern nicht gänzliche Nachsicht
oder Stundung bewilligt worden ist , vor Hinaus¬
gabe der Baubewilligung zu bezahlen . Die Be¬
stimmungen des § 72, wonach vor Rechtskraft der
Baubewilligung mit dem Bau nicht begonnen wer¬
den darf , gelten auch hinsichtlich der Vorschrei¬
bung der Anliegerbeiträge . Wird aber nur gegen
die Vorschreibung der Anliegerbeiträge berufen,
so kann mit dem Bau begonnen werden , wenn
die vorgeschriebenen Anliegerbeiträge bezahlt
werden . Wird der Berufung stattgegeben , so sind
die Anliegerbeiträge zur Gänze oder nach Maß¬
gabe der Herabsetzung zurückzuerstatten.

§ 56.
Ergänzungsbeiträge.

Tritt nach Vorschreibung der Anliegerbeiträge
durch eine Grundeinbeziehung oder durch eine
Vereinigung mehrerer Liegenschaften zu einer
wirtschaftlichen Einheit eine Änderung in den
Bemessungsgrundlagen ein, so ist der Eigentümer
zur Zahlung der entsprechenden Ergänzungsbei¬
träge verpflichtet.

VI. Abschnitt.
Entschädigungen.

§ 57.
Entschädigungsgrundsätze.

(1) Für Beschränkungen und Entziehungen des
Eigentums wird nur insofern Entschädigung ge¬
währt , als sie in dieser Bauordnung vorgesehen ist.
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(2) Die bei Enteignungen zu leistende Entschä¬
digung hat den Ersatz aller dem Enteigneten und
den an der enteigneten Liegenschaft dinglich Be¬
rechtigten durch die Enteignung verursachten ver¬
mögensrechtlichen Nachteile zu umfassen . Das¬
selbe gilt , soweit auch in anderen Fällen für ab¬
zutretenden Grund Entschädigung zu leisten ist.

(3) Bei Ermittlung der Entschädigung ist für
Gründe und deren Zugehör der Verkehrswert zu¬
grunde zu legen , das ist der Wert , den sie nach
Zeit , Lage , Beschaffenheit und jenem Nutzen
haben , den jedermann bei vernünftigem Gebrauch
erzielen kann.

(4) Als Baugrund ist nur jener Grund zu be¬
werten , der nach einer behördlich bewilligten und
grundbücherlich durchgeführten Abteilung (Arti¬
kel III , Absatz 2, erster Satz ) oder nach § 66 als
Baugrund erklärt worden ist oder der bisher be¬
baut war . Bei Liegenschaften , die nur zum ge¬
ringen Teil bebaut waren , während der übrige
Teil anderen Zwecken (Garten , Wiese , Acker,
Lagerplatz usw.) diente , sind nur die tatsächlich
bebauten und jene Flächen als Baugrund zu be¬
werten , die nach den Bebauungsvorschriften als
notwendiges Zugehör zum Bau (Vorgarten , Bau¬
wich , Hof u. dgl.) unbebaut bleiben müßten.

(5) Wird nur ein Teil eines Grundes in An¬
spruch genommen , so ist bei der Ermittlung der
Entschädigung nicht nur auf den Wert des ab¬
zutretenden Teiles , sondern auch auf die Vermin¬
derung des Wertes , die der restliche Teil des
Grundes erleidet , Rücksicht zu nehmen.

(6) Bei Enteignung nach § 39 hat die Ent¬
schädigung auch die Kosten der Freilegung und
der dadurch bedingten baulichen Umgestaltung
der verbleibenden Bauteile zu umfassen.

(7) Eine vorschriftswidrige Benützung des
Grundstückes bleibt bei der Ermittlung der Ent¬
schädigung außer Betracht.

(8) Auf Veränderungen , die offenbar dem
Zwecke dienen , eine Erhöhung der Entschädigung
zu erzielen , ist bei der Ermittlung der Entschädi¬
gung keine Rücksicht zu nehmen . Keinesfalls sind
werterhöhende Veränderungen zu berücksichtigen,
die nach der Einleitung des Enteignungsverfah¬
rens vorgenommen worden sind , soweit sie nicht
unbedingt notwendig waren.

(9) Der Wert der besonderen Vorliebe sowie
eine Werterhöhung , die das abgetretene Grund¬
stück etwa aus der Durchführung des Enteig¬
nungszweckes oder der Abtretung erfährt , sind
nicht zu berücksichtigen . Bei Enteignungen oder
Abtretungen von Teilen eines Grundbuchskörpers
sind allfällige Werterhöhungen , die für den ver¬
bleibenden Teil aus der Durchführung des Ent¬
eignungszweckes oder der Abtretung entstehen,
von der Entschädigung in Abzug zu bringen.

(10) Verlangt der Enteignete statt einer Geld-
entschädigung eine Entschädigung in Form einer
Naturalleistung . wie Austauschland , Ersatzwoh¬
nung usw., und ist der Enteignungswerber hiezu
imstande , so ist er dazu auch in dem Falle und
in jenem Ausmaße verpflichtet , als und insoweit
die Landesregierung eine solche Entschädigung

nach den Umständen des Falles als zulässig und
geeignet erklärt . Die Landesregierung hat auch
zu erkennen , in welcher Höhe die Naturalleistung
auf die Entschädigung in Anrechnung zu bringen
ist . In der Höhe des Wertes der Naturalleistung
gilt der Betreffende als abgefunden . Gegen die
Entscheidung über die Höhe der Anrechnung der
Naturalleistung steht nach den Bestimmungen des
folgenden Absatzes die Anrufung der ordentlichen
Gerichte offen.

(11) Soweit durch besondere Vorschriften die¬
ser Bauordnung nichts anderes bestimmt ist , ent¬
scheidet über Entschädigungsansprüche die Lan¬
desregierung , gegen deren Entscheidung inner¬
halb sechs Monate die Anrufung der ordentlichen
Gerichte offensteht.

§ 58.
Besondere Bestimmungen bei Änderung des Be¬
bauungsplanes durch Verschmälerung , Verbreite¬
rung , Auflassung oder Änderung der Verkehrs,

flächen.

(1) Werden durch Änderungen des Bebauungs¬
planes Verkehrsflächen verschmälert , verbreitert,
aufgelassen oder so geändert , daß unter Beibehal¬
tung der Breite die Baulinie auf der einen Seite
vorgerückt und auf der anderen Seite zurück¬
gerückt wird , und entsteht für Bauplätze durch
die Änderung des Bebauungsplanes die Verpflich¬
tung , nach Maßgabe der neuen Baulinie Grund
einzubeziehen oder abzutreten , so hat im ersten
Fall der Bauwerber an die Gemeinde oder an den
Eigentümer dieses Grundes (§ 40. Absatz 1), im
zweiten Fall die Gemeinde an den Bauwerber Ent¬
schädigung zu leisten.

(2) Ist anläßlich einer Abteilungsbewilligung
Grund zu Verkehrsflächen unentgeltlich abgetre¬
ten worden , so treten bei Änderung des Bebauungs¬
planes folgende Rechtswirkungen ein:

a) Dem Eigentümer eines Bauplatzes , der der
Verpflichtung zur unentgeltlichen Grund¬
abtretung zu Verkehrsflächen voll Genüge
geleistet hat (§ 17, Absatz 4). hat die
Gemeinde für einen nach Maßgabe des
neuen Bebauungsplanes für Verkehrs¬
flächen abzutretenden Grund eine Ent¬
schädigung in der Höhe des Baugrund-
wertes zu leisten.

b) Dem Eigentümer eines Bauplatzes dagegen,
der dieser Verpflichtung nicht voll ent¬
sprochen hat und sohin noch ' zur unent¬
geltlichen Abtretung fehlender Verkehrs¬
flächen (Ergänzungsstreifen ) verpflichtet
ist . hat die Gemeinde nur insoweit Ent¬
schädigung zu leisten , als die nach Maß¬
gabe des neuen Bebauungsplanes für Ver¬
kehrsflächen abzutretende Grundfläche das
Ausmaß der Ergänzungsstreifen über¬
schreitet . In dem Ausmaße , als der Eigen¬
tümer des Bauplatzes durch die Abtretung
nach dem neuen Bebauungsplan der Ver¬
pflichtung zur unentgeltlichen Abtretung
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der Ergänzungsstreifen nachkommt , ist
gleichzeitig diese Verpflichtung erfüllt.
Wenn aber der neue Bebauungsplan gleich¬
zeitig die Breite der Verkehrsfläche ver¬
schmälert hat , verringern sich die Ergän¬
zungsstreifen um jenes Ausmaß , um das nach
dem neuen Bebauungsplan weniger abgetre¬
ten werden muß. Ergibt sich hiebei , daß
bereits mehr unentgeltlich abgetreten
wurde , als nach dem neuen Bebauungs¬
plan hätte abgetreten werden müssen , so
gelten für diese Mehrleistung die Bestim¬
mungen des Punktes d.

c) Her Eigentümer eines Bauplatzes hat eine
zum Bauplatz einzubeziehende Verkehrs¬
fläche als Baugrund einzulösen , soweit
nicht die Bestimmungen des folgenden
Punktes anzuwenden sind.

d) Der Eigentümer eines Bauplatzes hat nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen An¬
spruch auf Entschädigung für die Mehr¬
leistung , die dadurch entstanden ist , daß
das Ausmaß des zur Verkehrsfläche un¬
entgeltlich abgetretenen Grundes nach dem
zur Zeit der Abtretung in Geltung gestan¬
denen Bebauungsplan größer war , als es
sich nach dem neuen Bebauungsplan er¬
geben würde . Müssen für Verkehrsflächen
seinerzeit unentgeltlich abgetretene Grund¬
flächen nach der neuen Baulinie als Bau¬
grund einbezogen werden , so sind diese
Flächen im Ausmaße der seinerzeitigen
Mehrleistung unentgeltlich zurückzustellen.
Für den über dieses Ausmaß zum Bauplatz
einzubeziehenden Grund hat der Eigen¬
tümer dieses Bauplatzes Entschädigung zu
leisten , wobei dieser Grund als Baugrund
zu bewerten ist . Fällt die seinerzeit gegen¬
über der neuen Verpflichtung zuviel abge¬
tretene Fläche nicht in den Bauplatz , so
hat die Gemeinde an den Eigentümer des
Bauplatzes , von dem der Grund seinerzeit
unentgeltlich abgetreten wurde , Geldent¬
schädigung zu leisten . Für die Höhe der
Entschädigung ist maßgebend , ob der
seinerzeit zuviel abgetretene Straßengrund
nach dem neuen Bebauungsplan als
Straßen - oder Baugrund einzulösen wäre.
Dieser Anspruch steht nur zu, wenn zur
Zeit der Beschlußfassung über die Ände¬
rung des Bebauungsplanes fünfzehn Jahre
seit der Abtretung des Straßengrundes
noch nicht verstrichen sind.

el Ist der Verpflichtung zur Herstellung der
Höhenlage zur Zeit der Änderung des Be¬
bauungsplanes noch nicht entsprochen
worden , so erstreckt sich diese Verpflich¬
tung bis zur neuen Straßenachse , jedoch
nur in dem Ausmaße , als sie nach dem
ursprünglichen Bebauungsplan zur Zeit der
Abtretung bestanden hat.

(3) Das gleiche gilt sinngemäß für Grund-
abtretungen nach den Bestimmungen der §§ 18

und 66 sowie für Kosten , die durch Herstellung
der richtigen Höhenlage erwachsen sind , und für
Anliegerbeiträge , wenn seit der Abtretung der
Verkehrsflächen oder seit der Fälligkeit der An¬
liegerbeiträge fünfzehn Jahre noch nicht ver¬
strichen sind.

(4) Treten durch die mit der Änderung ver¬
bundenen Grundabtretungen Wertänderungen für
den Bauplatz ein, so gelten die Bestimmungen des
§ 57; verliert er die selbständige Bebaubarkeit
oder die Bebaubarkeit überhaupt , so ist er über
Verlangen des Eigentümers einzulösen.

(5) Das Recht auf Geltendmachung der vor¬
erwähnten Entschädigungsansprüche steht dann zu:

a) wenn wegen der Änderung des Bebauungs¬
planes um eine neue Abteilung angesucht
.wird;

b) wenn ein Bau auf einem Bauplatz aufge¬
führt wird , der die Einhaltung des neuen
Bebauungsplanes zur Voraussetzung hat;

c) sonst , wenn der Bebauungsplan für die
Eigentümer der betroffenen Bauplätze wirk¬
sam wird;

d) im Falle des Verlustes der gelbständigen
Bebaubarkeit oder der Bebaubarkeit über¬
haupt dann , wenn der Eigentümer gehin¬
dert ist , seinen Grund so zu benützen , wie
er ihn bisher benützt hat , oder seinen
bisher gänzlich unbebauten Bauplatz der
Bebauung oder seinen bisher bebauten,
nach Abtragung aller bestehenden Baulich¬
keiten freigemachten Grund der Wieder¬
bebauung zuzuführen.
Die von der Gemeinde zu leistenden Ent¬

schädigungen sind fällig im Falle des Punktes a
nach grundbücherlicher Durchführung der Ab¬
teilung , im Falle des Punktes b nach durchge¬
führter Bebauung und Abtretung der Verkehrs-
flächen , in beiden Fällen jedoch nur dann , wenn
die abzutretenden Verkehrsflächen übergeben wor¬
den sind . Bei einem Eigentumswechsel in der
Zeit zwischen der Festsetzung und der Fälligkeit
der Entschädigung ist diese an jenen Eigentümer
auszuzahlen , dem das Eigentumsrecht zur Zeit der
Fälligkeit zusteht.

(6) Die durch die Änderung des Bebauungs¬
planes notwendig werdenden Grundeinbeziehungen
und Grundabtretungen sowie Wertveränderungen
können auch durch eine amtswegige Umlegung
oder Grenzberichtigung (Abschnitt II , B und C)

§ 59.
Besondere Bestimmungen bei Änderungen des Be¬
bauungsplanes durch Festsetzung neuer Verkehrs¬

flächen.

(1) Fällt ein Bauplatz oder eine bebaute Lie¬
genschaft nach einem geänderten Bebauungsplan
zur Gänze in eine neue Verkehrsfläche , so hat der
Eigentümer insolange keinen Anspruch auf Ein¬
lösung , als er seinen Grund so benützen kann,
wie er ihn bisher benützt hat ; dieser Anspruch
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entstellt erst dann , wenn der Eigentümer ^ t■11in-
dert ist , seinen bisher gänzlich unbebauten Bauplatz
der Bebauung oder seinen bisher bebauten und
nach Abtragung der bestehenden Baulichkeiten
freigemachten Grund der Wiederbebauung zuzu¬
führen.

(2) Unter den gleichen Voraussetzungen hat
der Eigentümer eines Bauplatzes oder bebauten
Grundes Anspruch auf Einlösung , wenn der nach
der Abtretung verbleibende Grundrest die selb¬
ständige Bebaubarkeit verliert.

VII . Abschnitt.

Formelle Erfordernisse bei Bauvorhaben.

§ 60.
Ansuchen um Baubewilligung.

(1) Bei folgenden Ballführungen ist vor Be¬
ginn die Bewilligung der Behörde zu erwirken:

a) Neu-, Zu- und Umbauten.
Unter Neubau ist die Errichtung neuer

Gebäude zu verstehen ; ein solcher liegt
auch vor , wenn nach Abtragung bestehen¬
der Baulichkeiten die Fundamente oder
Kellermauern ganz oder teilweise wieder
benützt werden.

Zubauten sind alle Vergrößerungen
eines Gebäudes in waag - oder lotrechter
Richtung.

Unter Umbau sind jene baulichen
Änderungen eines Gebäudes zu verstehen,
durch welche die Baumeinteilung oder die
Widmung oder das äußere Ansehen so ab¬
geändert werden , daß nach Durchführung
der Abänderungen das Gebäude als ein
anderes anzusehen ist . Ein Umbau liegt
auch dann vor , wenn solche Bauabände¬
rungen selbst nur ein einzelnes Geschoß
betreffen.

b) Errichtung aller sonstigen baulichen An¬
lagen über und unter der Erde , mit Aus¬
nahme jener , für die eine Anzeige nach
S 61 genügt , und mit Ausnahme von Was¬
ser -, Gas- und Kabelleitungen sowie Pfla¬
sterungen und Rohrpostleitungen , soweit
sie nicht bauliche Anlagen größeren Um-
fanges (größere Schächte , unterirdische
Kammern u. dgl .) in sich schließen.

c) Ergänzungen oder Abänderungen bewillig¬
ter Bauvorhaben und Abänderungen be¬
stehender Bauanlagen , wenn diese Her¬
stellungen von Einfluß auf die Festigkeit,
die gesundheitlichen Verhältnisse , die
Feuersicherheit oder auf die Rechte der
Nachbarn sind oder durch sie das äußere
Ansehen der Bauanlage oder die innere
Einteilung der Räume oder deren Bestim¬
mung geändert wird.

d) Herstellung von Einfriedungen gegen Ver-
kehrsflächen , öffentliche Erholungsflächen,
Friedhöfe und öffentliche Bauplätze , von
nicht fundierten Einfriedungen nur dann,
wenn nach § 61, Absatz 2, über eine er¬
stattete Anzeige zum Zwecke der Einhal¬
tung der Bestimmungen des § 88, Absatz 6.
die Erwirkung der Baubewilligung gefor¬
dert wird.

e) Abbruch von Gebäuden.
f) Veränderung der Höhenlage eines Grun¬

des , soweit sie nach § 122 genehmigungs¬
pflichtig oder von Einfluß auf bestehende
bauliche Anlagen auf eigenem oder Nach-
bargrund ist.

(2) Für die Beurteilung als bauliche Anlage
ist es ohne Belang , auf welche Dauer sie errichtet
wird und ob sie mit dem Grunde fest verbunden
ist oder nicht.

§ 61.
Bauanzeigen.

(1) Für die Errichtung baulicher Anlagen oder
für Bauabänderungen geringerer Art sowie für
die Herstellung nicht fundierter Einfriedungen
gegen Verkehrsflächen , öffentliche Erholungsflä¬
chen , Friedhöfe und öffentliche Bauplätze genügt
eine schriftliche Anzeige . Die Anzeige ist min¬
destens eine Woche vor Beginn der Arbeit unter
Angabe der Art , des Beginnes und ihrer voraus¬
sichtlichen Dauer an die Behörde zu erstatten.

(2) Von der Kenntnisnahme der Anzeige ist
die Partei durch schriftlichen Bescheid zu ver¬
ständigen und können solche Arbeiten begonnen
werden , wenn die Behörde nicht innerhalb einer
Woche die Erwirkung einer baubehördlichen Be¬
willigung gefordert hat.

(3) Durch Verordnung der Landesregierung
können die baulichen Anlagen geringerer Art
näher bezeichnet werden.

§ 62.
Bauarbeiten , für die keine Anzeige erforderlich ist.

Für unwesentliche Ausbesserungen , die eine
Instandhaltung der Bauanlage bezwecken , ist auch
eine Anzeige nicht erforderlich.

§ 63.
Belege des Gesuches um Balibewilligung.

(1) Dem Gesuche um Baubewilligung hat der
Bauwerber nebst den Bauplänen einen Grund¬
buchsauszug über die Liegenschaft anzuschließen,
der den Eigentumsnachweis und alle angemerkten
oder einverleibten öffentlich -rechtlichen Verpflich¬
tungen und etwaige Dienstbarkeiten zu enthalten
hat . Ist der Bauwerber nicht selbst Eigentümer
der Liegenschaft , so ist außerdem die Zustim¬
mung des Grundeigentümers nachzuweisen.

■ .
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(2) Gesuche um Baubewilligung , die im Na¬
men dritter Personen überreicht werden , müssen
mit der Vollmacht und bezüglich der nicht eigen¬
berechtigten Personen mit der Ermächtigung ihrer
gesetzlichen Vertreter versehen sein.

(3) Bei Bauführungen , für die eine Flucht¬
linienbekanntgabe erforderlich ist . ist dem Gesuch
der amtliche Fluchtlinienplan anzuschließen.

§ 64.
Baupläne.

(1) Die Baupläne sind in dreifacher Ausferti¬
gung vorzulegen ; bei geringfügigen Bauherstel¬
lungen genügen zwei Ausfertigungen.

(2) Die Pläne haben zu enthalten:
a) den Lageplan , der den Baubestand auf der

eigenen Liegenschaft und auf den Nach¬
bargrundstücken und die Abmessungen der
angrenzenden Höfe sowie die Namen und
Wohnorte der Eigentümer der Nachbar¬
liegenschaften ausweisen muß;

b) die Grundrisse sämtlicher Geschosse , die
notwendigen Schnitte und alle Ansichten,
die zur Beurteilung der äußeren Gestaltung
der Bauanlage erforderlich sind , unter
Darstellung des Anschlusses an die Nach-
bargebäude ; im übrigen haben diese Pläne
alles zu umfassen , was für die Beurteilung
des Bauvorhabens nach den Vorschriften
dieser Bauordnung notwendig ist . Insbe¬
sondere sind erforderlichenfalls die Rauch-
fanganlagen der angrenzenden Teile der
Nachbarbaulichkeiten in bezug auf Höhe
und Lage zum Bauvorhaben darzustellen.

(3) Im Bedarfsfalle sind die Baupläne durch
schaubildliche Darstellungen und eine Baube¬
schreibung zu ergänzen.

(4) Über die Tragfähigkeit von Konstruktio¬
nen aus Eisen und Eisenbeton , von ungewöhn¬
lichen Holzkonstruktionen und besonders bean¬
spruchten Teilen des Mauerwerkes und Untergrun¬
des ist ein statische Berechnung vorzulegen : die
Behörde ist aber berechtigt , auch für andere Bau¬
teile den Nachweis genügender Tragfähigkeit zu
verlangen . Die Berechnungen der Deckenkon¬
struktionen können nach Maßgabe des Baufort¬
schrittes nachgebracht werden.

(5) Bei Vornahme von Änderungen an be¬
stehenden Gebäuden oder bewilligten Bauvor¬
haben können sich die Pläne auf die Darstellung
der Teile beschränken , die zur Beurteilung des
Ansuchens erforderlich sind . Auf Verlangen der
Behörde müssen diese Pläne jedoch ergänzt wer¬
den.

(ti) Der Bauwenber ist berechtigt , die Durch¬
führung der Bauverhandlung auch schon nach
einem Vorentwurf zu verlangen , der in einem
zur Beurteilung des Bauvorhabens geeigneten
Maßstab und in zweifacher Ausfertigung vorzu¬
legen ist : vor Hinausgabe der Baubewilligung
sind jedoch die ordnungsgemäßen Baupläne zur
Überprüfung und Genehmigung vorzulegen.

M . SCHUBERT & Co.
WIEN XVIII. STAUDGASSE 46, Fernspr. A-22-4-67

(7) Durch Verordnung der Landesregierung
sind Vorschriften über den Maßstab , die Ausferti¬
gung und Beschaffenheit der Pläne zu erlassen.

§ 65.
Unterfertigung der Baupläne , Verantwortlichkeit

der Verfasser und Bauführer.

(1) Baupläne . Baubeschreibung ' und Berechnun¬
gen müssen vom Grundeigentümer , vom Bauwer¬
ber , von den Verfassern und vom Bauführer
unter Beisetzung ihrer Eigenschaft unterfertigt
sein.

(2) Verfasser und Bauführer haften hinsicht¬
lich der Pläne , der Baubeschreibung und der Be¬
rechnungen für die Richtigkeit sowie für die fach¬
gemäße Verfassung und die Beobachtung der Vor¬
schriften dieser Bauordnung . Der Bauführer haf¬
tet außerdem für die sachgemäße Ausführung,
insbesondere aber dafür , daß die verwendeten
Baustoffe jene Eigenschaften besitzen , die in den
Bauplänen , der Baubeschreibung und den Be¬
rechnungen angegeben wurden.

(3) Durch die behördliche Bewilligung und die
behördlichen Überprüfungen der Bauausführung
wird die Verantwortlichkeit weder der Verfasser
noch der Bauführer oder der sonstigen Beteilig¬
ten eingeschränkt oder aufgehoben.

§ 66.
Behördliche Genehmigung der Bauplätze ohne

Grundabteilung.

Wenn auf einem bisher unbebauten oder be¬
baut gewesenen Grund ein Neu-, Zu- oder Um¬
bau aufgeführt wird , ohne daß gleichzeitig eine
Abteilung erfolgt , haben die Bestimmungen der
Grundabteilung über die zweckmäßige Gestaltung
des Bauplatzes , über die Rückwirkung auf die
Bebaubarkeit des Baublockes und über die mit
der Abteilungsbewilligung verbundenen Ver¬
pflichtungen zur unentgeltlichen oder entgeltlichen
.Grundabtretung gemäß den §§ 17 und 18 sowie
die Bestimmungen des § 19 Anwendung zu fin¬
den. Die Genehmigung entfällt für Bauplätze , die
nach den Bestimmungen dieser Bauordnung oder
nach früheren gesetzlichen Vorschriften geschaffen
worden sind , wenn der Bebauungsplan ungeändert
geblieben ist oder keine Ergänzung durch Nach¬
bargrund in1 Sinne des Artikels III , Absatz 2,
stattzufinden hat.

§ 67.
Prüfung der Baupläne.

Die Baupläne sind dahin zu überprüfen , ob
der geplante Bau den Bestimmungen dieser Bau¬
ordnung und den auf Grund der Bauordnung er¬
lassenen Verordnungen , insbesondere den An¬
forderungen der Festigkeit , der Gesundheit und
der Feuersicherheit sowie den schönheitlichen
und sonstigen öffentlichen Rücksichten entspricht.
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§ 68.
Bauverhandlung.

(1) In den Fällen , in denen eine Baubewilligung
erforderlich ist , hat die Behörde eine mündliche
Verhandlung abzuhalten , zu der außer den Be¬
teiligten auch der Planverfasser und der Bau¬
führer zu laden sind . Wenn die Pläne von einem
behördlich autorisierten Ziviltechniker verfaßt
sind , genügt für die Bauverhandlung die Unter¬
fertigung der Baupläne durch ihn ; vor Baube¬
ginn ist aber , wenn der Ziviltechniker den Bau
nicht selbst ausführt oder hiezu nicht berechtigt
ist , der Bauführer der Behörde namhaft zu ma¬
chen ; dieser hat die Baupläne und die Berech¬
nungen zu unterfertigen.

(2) Wenn das Bauvorhaben die Errichtung
einer Anlage bezweckt , die neben der baubehörd¬
lichen noch der Genehmigung anderer Behörden
bedarf , so sind die Verhandlungen nach Möglich¬
keit gleichzeitig durchzuführen.

(3) Bei Bauführungen in der Nähe von Eisen¬
bahnen ist auch auf die besonderen eisenbahn¬
rechtlichen Vorschriften Bedacht zu nehmen . In
der Umgebung von öffentlichen Flughäfen sind
Bauherstellungen nur in solcher Lage , Art und
Höhe zulässig , daß durch sie der Ein - und Aus¬
flug der Luftfahrzeuge nicht gefährdet oder be¬
hindert wird.

§ 69.
Grundabtretungen und Einbeziehungen

im Baufall.

(1) Mit der Baubewilligung ist gleichzeitig
auszusprechen , welche Flächen der Bauwerber
nach Maßgabe des bekanntgegebenen Flucht¬
linienplanes an die Gemeinde abzutreten oder von
dieser einzulösen hat.

(2) Die Verhandlung hierüber und über die
Frage , ob und welche Entschädigungen zu leisten
sind , ist nach Möglichkeit mit der Bauverhandlung
unter einem durchzuführen . Hiebei ist auf eine
gütliche Einigung hinzuwirken.

(3) Kommt eine solche Einigung nicht zu¬
stande , so entscheidet über die Frage der Ent¬
geltlichkeit oder Unentgeltlichkeit abzutretender
Gründe der Magistrat . Über die Höhe der Ent¬
schädigung entscheidet die Landesregierung.

(4) Gegen die Entscheidung des Magistrates
steht die Berufung an die Bauoberbehörde . gegen
die der Landesregierung binnen zwei Monaten
nach Zustellung des Bescheides die Anrufung der
ordentlichen Gerichte offen. Durch diese An¬
rufung darf die Baubewilligung nicht aufgehalten
werden , wenn der Bauwerber eine Sicherstellung
in der Höhe der festgesetzten Entschädigung er¬
legt.

(5) Die Entschädigung wird erat nach Durch¬
führung des Baues und nach Abschreibung und
Übergabe des abzutretenden Grundes fällig.

(6) Der Bauwerber ist verpflichtet , die abge¬

tretenen Verkehrsflächen in die richtige Höhen¬
lage zu bringen . Hat die Übergabe über Verlan¬
gen der Behörde in einer vorläufigen Höhenlage
zu erfolgen , so ist das Bestehen der Verpflichtung
zur Herstellung der richtigen Höhenlage grund-
bücherlich ersichtlich zu machen.

§ 70.
Baubewilligung.

(1) Über das Baugesuch ist in der Regel
binnen zwei Wochen , vom Tage des Einlangens
des Gesuches gerechnet , schriftlich zu erkennen.
Sind Ergänzungen vom Bauwerber beizubrin¬
gen , so beginnt diese Frist erst mit dem Tage des
Einlangens der Ergänzungen . Wenn aber die Er¬
ledigung von einer Entscheidung des zuständigen
Gemeinderatsausschusses , des Gemeinderates oder
einer anderen Behörde abhängt , so verlängertsich diese Frist um weitere zwei Wochen.

(2) Sind Einwendungen erhoben worden,
deren gütliche Ausgleichung nicht gelungen ist,
so ist hierüber zu erkennen . Der Bescheid hat
jedenfalls auszusprechen , ob und wie weit die
Ballführung nach den Bestimmungen dieser Bau¬
ordnung zulässig ist ; privatrechtliche Einwen¬
dungen sind anzuführen und auf den Zivilrechts¬
weg zu verweisen . Der Bescheid ist dem Gesuch-
steiler und jenen Beteiligten zuzustellen , die ge¬
gen die Bewilligung Einwendungen erhoben oder
eine Ausfertigung verlangt haben . Dem Gesuch¬
steller sind außerdem im Bewilligungsfall eine
oder zwei (§ 64, Absatz 1) mit dem Genehmi¬
gungsvermerk versehne Ausfertigungen der Bau¬
pläne samt Beilagen zuzustellen.

S 71.
Bewilligung für Bauten vorübergehenden

Bestandes.

Bauten , die vorübergehenden Zwecken dienen
oder nicht dauernd bestehen bleiben können , sei
es wegen des bestimmungsgemäßen Zweckes des
Grumdes, sei es, weil die Baulichkeit den Bestim¬
mungen dieser Bauordnung nicht voll entspricht,
kann die Behörde auf eine bestimmte Zeit oder
auf Widerruf bewilligen . Für sie gelten die Be¬
stimmungen dieser Bauordnung nur insofern , als
sie nach der Lage des Falles geboten sind , wor¬
über der Bescheid das Nähere zu enthalten hat.
Durch die Ausnahme dürfen weder durch die Bau¬
ordnung gegebene subjektive öffentliche Rechte
noch Privatrechte verletzt werden.

§ 72. '
Verbot des Baubeginnes vor Rechtskraft der

Balibewilligung.

Vor Rechtskraft der Baubewilligung darf mit
dem Bau nicht begonnen werden.

FRANZ GRITZ
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§ 73.
Bauabänderungen während der Bauausführung.

(1) Von dem genehmigten Bauplan darf ohne
Bewilligung der Behörde nur in dem Falle ab¬
gegangen werden , wenn die Abweichungen solche
Änderungen betreffen , zu deren Vornahme auch
bei schon bestehenden Gebäuden die bloße An¬
zeige genügt , jedoch muß auch in diesem Falle
die Anzeige erstattet werden (§ 61).

(2) Für alle anderen Planabweichungen ist
vor Inangriffnahme der Änderungen unter Vor¬
lage neuer Pläne um deren Genehmigung anzu¬
suchen (§ 60, Absatz 1, Punkt c, und § 70). Bei
umfangreichen Planabweichungen ist vor Ertei¬
lung der Benützungsbewilligung ein Ausführungs-
plan in zweifacher Ausfertigung vorzulegen,
dessen Übereinstimmung mit allen genehmigten
Plänen und zur Kenntnis genommenen Planab¬
weichungen die Behörde zu bestätigen hat.

§ 74.
Gültigkeitsdauer der Baubewilligung.

(1) Die Baubewilligung und die Kenntnis¬
nahme einer Bauanzeige werden unwirksam,
wenn binnen zwei Jahren , vom Tag ihrer Rechts¬
kraft gerechnet , mit dem Bau oder Abbruch oder
der Erdarbeit nicht begonnen oder der Bau nicht
innerhalb zweier Jahre nach Baubeginn vollendet
wird . Bei umfangreicheren Bauten , insbesondere
Monumentalbauten , Anstaltsgebäuden u. dgl . sind
in der Baubewilligung längere Vollendungsfristen
festzusetzen , die nach der Lage des Falles unter
Bedachtnahme auf eine ordnungsgemäße Fort¬
führung des Baues als notwendig erkannt wer¬
den. Bezieht sich eine Baubewilligung auf mehrere
Baulichkeiten , so laufen diese Fristen für jede
Baulichkeit gesondert . Über Ansuchen können
die Fristen verlängert werden ; die Behörde hat
aber für die Vollendung eine entsprechende Nach¬
frist zu gewähren , wenn nachgewiesen wird , daß
der Bau aus wichtigen Gründen nicht vollendet
werden kann.

(2) Baubewilligungen nach § 71 werden un¬
gültig , wenn binnen sechs Monaten mit dem Bau
nicht begonnen oder er binnen sechs Monaten
nach Baubeginn nicht beendet wird.

Till . Abschnitt.

Bauliche Ausnützbarkeit der Bauplätze.
§ 75.

Bauklasseneinteilung.

(1) Die Bauklasseneinteilung setzt die Ge¬
bäudehöhe für die Wohn - und gemischten Bau¬
gebiete fest . Die Gebäudehöhe hat , soweit sich

nicht nach den Bestimmungen der §§ 78 bis 80
eine andere Gebäudehöhe ergibt , zu betragen:
in Bauklasse I mindestens 4-5 m, höchstens 9 m.
., „ II „ 10-5 m, „ 12 m,
»■■ n HI „ 14 m, „ 16 m,
„ ,, IV „ 17 m, „ 20 m,
„ „ V mehr als 20 m, „ 25 m.

(2) Die Bauklasse V gilt nur für den von
der Ringstraße und dem Franz Josefs -Kai ein¬
geschlossenen Stadtkern , für die äußere Seite der
Ringstraße und für die Bauplätze an jenen Ver¬
kehrsflächen , die der Gemeinderat besonders be¬
stimmt . Die Gebäudehöhe der Bauklasse V gilt
jedoch nur für Vordergebäude (§ 81, Absatz 1).

(3) Wenn es öffentliche Rücksichten erfor¬
dern , bleibt es dem Gemeinderat vorbehalten , für
einzelne Teilgebiete der Bauklasse I die zulässige
größte Gebäudehöhe von 9 m bis auf 6 m herab¬
zusetzen.

§ 76.
Die Bauweisen.

(1) Die Bauweisen werden nach der Art der
Anordnung der Baulichkeiten zu den Grenzen der
Bauplätze unterschieden als:

a) offene Bauweise , wenn die Baulichkeiten
freistehend und in einem bestimmten ge¬
ringsten Abstände (Seitenabstand oder
Bauwich ) von den seitlichen Grenzen des
Bauplatzes zu errichten sind,

b) gekuppelte Bauweise , wenn auf zwei be¬
nachbarten Bauplätzen die Baulichkeiten
an der gemeinschaftlichen seitlichen
Grenze aneinandergebaut und nach allen
anderen Seiten freistehend errichtet wer¬
den,

c) Gruppenbauweise , wenn auf mehr als zwei
nebeneinanderliegenden Bauplätzen die
Baulichkeiten an den gemeinschaftlichen
Grenzen aneinandergebaut und an den
Enden der einzelnen Baugruppen Seiten¬
abstände freigehalten werden,

d) Zeilenbauweise , wenn ein Baublock , der an
allen Seiten von Verkehrs - oder öffent¬
lichen Erholungsflächen begrenzt ist , an
den Längsseiten geschlossen und archi¬
tektonisch einheitlich bebaut wird , an den
Schmalseiten mit Ausnahme der Eckbau¬
plätze unbebaut bleibt ; die Bebauung der
einen Schmalseite mit ebenerdigen Ge¬
schäftslokalen kann zugelassen werden,

e) geschlossene Bauweise , wenn an den Bau¬
linien oder Baufluchtlinien durchwegs von
Nachbargrenze zu Nachbargrenze gebaut
werden muß,

f) Blockbauweise , wenn ein Baublock , der an
allen Seiten von Verkehrs - oder öffent¬
lichen Erholungsflächen begrenzt ist , archi¬
tektonisch einheitlich bebaut wird.
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(2) Die Seitenabstände sind auf die ganze
Tiefe des Bauplatzes einzuhalten . Sie sind , wenn
der Gemeinderat keine größeren Ausmaße fest¬
setzt oder nichts anderes bestimmt , mit min¬
destens 3 m Breite zu bemessen . Sind jedoch für
den Bauplatz auf Grund früherer Anordnungen
andere Ausmaße des Bauwichs bestimmt worden,
so bleiben diese aufrecht.

(3) In Gebieten der offenen Bauweise muß über
Anordnung der Behörde die Kuppelung erfolgen,
wenn der Nachbar an der gemeinschaftlichen
Grenze bereits angebaut hat oder wenn auf der
Nachbarliegenschaft nach dem Bebauungsplan bis
an diese Grenze gebaut werden kann . Sonst ist
die Kuppelung — Eckbauplätze ausgenommen —
nur dann zulässig , wenn der Bebauungsplan diese
Bauweise freistellt und der Nachbar zustimmt.

(4) Wie bei der Gruppenbauweise die Gruppen
zu bilden sind , bestimmt der Bebauungsplan.

(5) Unterbrechungen der Gruppen -, Zeilen-
und geschlossenen Bauweise können mit Zustim¬
mung des zuständigen Gemeinderatsausschusses
dann bewilligt werden , wenn hiedurch das
Straßenbild nicht verunziert wird und sonst kein
Nachteil entsteht.

(6) In den Gebieten der offenen , gekuppelten,
Gruppen - und Zeilenbauweise sind Hintergebäude
(§ 81, Absätz 1) freistehend zu errichten , wenn
der Bebauungsplan nichts anderes bestimmt.

§ 77.
Zulässigkeit der Bauweisen in den einzelnen

Bauklassen.

(1) In den Bauklassen I und II kann bei Fest¬
setzung des Bebauungsplanes die offene, ge¬
kuppelte , Gruppen -, Zeilen- oder geschlossene
Bauweise vorgesehen werden.

(2) In den übrigen Bauklassen gilt als Regel
die geschlossene Bauweise , soweit nicht der Be¬
bauungsplan in der Bauklasse III die Zeilenbau¬
weise oder sonst ausnahmsweise eine Bauflucht¬
linie gegen einen Seitenabstand vorgeschrie¬
ben hat.

(3) In Gebieten der offenen Bauweise sind Ab¬
weichungen von den in diesen Bauklassen vorge¬
schriebenen Gebäudehöhen zulässig ; doch dürfen
die Gebäude in der Bauklasse I nicht mehr als
zwei und in der Bauklasse II nicht mehr als drei
Hauptgeschosse erhalten.

(4) In Gebieten der gekuppelten , Gruppen -,
Zeilen- und geschlossenen Baiuweise haben die
Hauptfronten (§ 80, Absatz 1) in der Regel die
der Bauklasseneinteilung entsprechende Gebäude¬
höhe zu erhalten.

(5) Im Bebauungsplan kann für das Innere
von Baublöeken eine andere Bauweise und eine
niedrigere Bauklasse festgesetzt werden.

(6) Kommt die Blockbauweise zur Anwen¬
dung , so kann mit Genehmigung des zuständigen
Gemeinderatsausschusses von der sonst für dieses
Gebiet geltenden Bauweise und von den aus der
vorgeschriebenen Bauklasse sich ergebenden Be¬
schränkungen der Gebäudehöhe abgegangen wer¬
den , wenn der gesetzlich geforderte Lichteinfall
gesichert ist.

§ 78. ,
Verhältnis der Gebäudehöhe zum Abstand der

Baufluchtlinien.

(1) Vordergebäude dürfen , auch wenn sich aus
der Bauklasseneinteilung eine größere Höhe er¬
gäbe , in den Bauklassen I und II in der Regel
nicht höher aufgeführt werden , als das um 2 m
vergrößerte Maß des Abstandes von der gegen¬
überliegenden Baulinie oder Baufluchtlinie be¬
trägt ; in den Bauklassen III und IV sind jedoch
dem Maß dieses Abstandes 3 m statt 2 m zuzu¬
schlagen . Diese Zuschläge vergrößern sich um
50 cm in Straßen mit Steigungen von mehr als
drei Prozent . Die nach den obigen Bestimmungen
sich ergebende Gebäudehöhe vergrößert sich an
jenen vom Gemeinderat zu bezeichnenden Straßen,
in denen üblicherweise im Erdgeschoß Verkaufs¬
läden hergestellt werden (Geschäftsstraßen ), um
höchstens weitere 2 m, soweit die nach der Bau¬
klasseneinteilung sich ergebende größte Gebäude¬
höhe nicht überschritten wird.

(2) An den Straßen der Bauklasse IV, die min¬
destens 15 m breit sind , dürfen dagegen Vorder¬
gebäude , wenn die nach der Bauklasseneinteilung
sich ergebende größte Gebäudehöhe nicht über¬
schritten wird , bis zu jener Höhe aufgeführt wer¬
den, die sich aus der Anwendung der Bestim¬
mung des § 83, Absatz 2, über den seitlichen
Lichteinfall für 2 m über dem anschließenden Ge¬
lände gelegene Hauptfenster ergibt , so daß die
Gebäudehöhe nach der Formel : Maß des Abstan¬
des der gegenüberliegenden Baulinien oder Bau¬
fluchtlinien durch cos. 30° (0-866) mehr 2 m berech¬
net wird . Für Geschäftsstraßen dieser Breite
gelten die Bestimmungen des Absatzes 1.

(3) Im Stadtkern (§ 75, Absatz 2) darf da¬
gegen die Gebäudehöhe das doppelte Maß des
Abstandes der Baulinien , jedoch nicht mehr als
25 m betragen.

(4) Bei ungleichem Abstand der Baulinien oder
Baufluchtlinien gilt das mittlere Maß.

(5) Ergibt sich nach den vorstehenden Bestim¬
mungen eine geringere Gebäudehöhe , als die fest¬
gesetzte Bauklasse zuläßt , so ist eine Staffelung der
Baumassen hinter der Baulinie oder Bauflucht¬
linie bis zu der der Bauklasse entsprechenden
Höhe und eine Zurückrückung der Hauptfront ge¬
stattet , wenn der gesetzlich geforderte Lichtein¬
fall gesichert ist , Feuermauern , die sonst sichtbar
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würden , gedeckt werden und die durch die Zu-
rückrückung entstehende Freifläche entsprechend
ausgestaltet wird.

§ 79.
Ausnahmen.

(1) Für Monumentalbauten , öffentlichen Zwecken
dienende Gebäude , Krankenanstalten , Geschäfts¬
häuser und Fabriken sowie zum Schutze oder zur
Herbeiführung von besonderen für die Gestaltung
des Ortsbildes maßgebenden Wirkungen ist , so¬
fern hiefür im Bebauungsplan nickt schon vorge¬
sorgt ist , eine von der Bauklasseneinteilung ab¬
weichende größere oder geringere Höhe für Ge¬
bäude oder Gebäudeteile dann zulässig , wenn
keine öffentlichen Rücksichten entgegenstehen;
ein solcher Bescheid bedarf jedoch der Bestäti¬
gung des zuständigen Gemeinderatsausschusses.
Gebäude mit einer Höhe von mehr als 25 m gelten
als Hochhäuser.

(2) Wenn bei Einhaltung der vorgeschriebenen
Gebäudehöhe ein Neubau gegen ein anschließen¬
des Nachbargebäude in der Höhe zurückbliebe , so
kann die Behörde zur Vermeidung sichtbar blei¬
bender Feuermauern die Höherführung einzelner
Gebäudeteile zulassen oder fordern . Beträgt die
Höherführung mehr als 2-50 m oder soll sich we¬
gen des Anschlusses an beide Nachbargebäude
die Höherführung über das ganze Gebäude er¬
strecken , so ist die Bestätigung des zuständigen
Gemeinderatsausschusses erforderlich.

(3) Ein wesentliches Zurückbleiben gegen die
vorgeschriebene Gebäudehöhe kann nur nach Be¬
stätigung des zuständigen Gemeinderatsaus¬
schusses zugelassen werden , wenn keine Benach¬
teiligung der Nachbarschaft und keine Verunzie¬
rung des Ortsbildes eintritt . Der Behörde bleibt
es vorbehalten , jene Bedingungen zu stellen , die
die Höherführung des Gebäudes auf die vorge¬
schriebene Höhe sicherstellen , und den Zeitpunkt
zu bestimmen , in dem die Notwendigkeit zu dieser
Höherführung eintritt.

§ 80.
Bemessung der Gebäudehöhe.

(1) Die Gebäudehöhe wird nach der Höhe der
Fronten über dem anschließenden Gelände be¬
messen . Ist der oberste Abschluß einer Front
durch keine einheitliche waagrechte Linie ge¬
geben , so ist die Ansichtsfläche der Front in ein
über die ganze Frontlänge reichendes Rechteck
gleichen Flächeninhaltes zu verwandeln ; dessen
Höhe ist für die Bemessung der Gebäudehöhe
maßgebend . Die Fronten der Stiegenhäuser blei¬
ben dabei außer Betracht , ebenso Aufbauten über
die zulässige Gebäudehöhe für Waschküchen.
Trockenböden , Roll - und Bügelkammern sowie
Ateliers in dem im § 89 bezeichneten Ausmaß,
wenn die um das Maß der Aufmauerung ver¬
mehrte zulässige Gebäudehöhe nicht größer ist

als der Abstand der Baufluchtlinien oder die
Breite des Hofes , senkrecht zur Fensterwand ge¬
messen , und wenn kein Nachteil in den Belich¬
tungsverhältnissen für die Nachbarliegenschaft
und keine Beeinträchtigung anderer öffentlicher
Interessen eintritt . Ist die Geländehöhe längs der
Front keine einheitliche , so ist die Bemessung
nach der verglichenen Geländehöhe vorzunehmen,
die sich als Mittelwert aus den Geländehöhen an
den Endpunkten dieser Front ergibt . Ist bei Fron¬
ten von mehr als 40 m Länge der Unterschied
zwischen den Geländehöhen an den Endpunkten
dieser Front größer als 2-50 m, so ist die Front¬
länge derart zu unterteilen , daß der Unterschied
zwischen den Geländehöhen an den Endpunkten
der Teilstücke nicht mehr als 2-50 m beträgt ; die
Gebäudehöhe ist dann für jedes Teilstück geson¬
dert zu bemessen . Bei Hauptfronten an Baulinien
gilt die endgültige Höhenlage der Verkehrsflächeals Geländehöhe.

(2) Der oberste Abschluß von Nebenfronten
des Vordergebäudes ist in der Regel in der Höhen¬
lage des obersten Abschlusses der Hauptfront her¬
zustellen ; jedoch ist die Herstellung in einer
höheren Lage zulässig , wenn die vorgeschriebene
Gebäudehöhe nicht überschritten wird . Neben¬
fronten gegen Seitenabstände können eine der
Dachform entsprechende Höhe erhalten . Die Fron¬
ten von Hintergebäuden können , sofern nichts
anderes bestimmt ist , bis zu der nach der Bau¬
klasse vorgeschriebenen Höhe aufgeführt werden;
Feuermauern von Hintergebäuden dürfen diese
Höhe nicht überschreiten , doch können bei Sattel¬
dächern die den Dachbodenraum abschließenden
Feuermauern der Dachform entsprechend höher
geführt werden.

(3) Wenn die vorgeschriebene Gebäudehöhe
erreicht ist , darf die Dachneigung in der Regel
den Winkel von 45° nicht überschreiten ; nur dort,
wo für alle Hauptfenster der gegenüberliegenden
Häuser ein Lichteinfall unter einem Winkel von
45° noch gewahrt bleibt , darf die Dachneigung bis
zu 60° gegen die Waagrechte betragen.

(4) Der durch die vorgeschriebene Gebäude¬
höhe und die Dachneigung (Absatz 3) gebildete
Umriß darf nicht überschritten werden . Aufbauten
innerhalb dieses Umrisses sind zuzulassen , wenn
das örtliche Stadtbild hiedurch nicht verunziert
wird.

(5) Die Errichtung einzelner über diesem Um¬
riß emporragender Gebäudeteile , wie Verzierun¬
gen , Bildsäulen , durchlaufende Balustraden mit
starker Durchbrechung . Rauchfänge . Dachboden¬
fenster u. dgl ., ist zulässig.

(6) Liegt ein Bauplatz an mehreren Verkehrs¬
flächen , ohne ein Eckbauplatz zu sein , so ist jede
gegen die betreffende Verkehrsfläche gerichtete
Hauptfront für die Bemessung und Bestimmung
der Gebäudehöhe maßgebend.

(7) Ergibt sich bei Eckbauplätzen eine ver¬
schiedene Höhe der Hauptfronten , so ist die für
die Ausnützung günstigere Höhe auf eine Lä,nge
von höchstens 15 m auch für die andere Haupt-
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front zulässig , wenn der Ausgleich der verschie¬
denen Höhen innerhalb desselben Bauplatzes
durchgeführt wird ; mit Genehmigung des zustän¬
digen Gemeinderatsausschusses kann die für die
Ausnützung günstigere Höhe auch auf eine
größere Länge als 15 m zugelassen werden . Es
kann jedoch für alle Hauptfronten ein einheit¬
licher oberer Abschluß in einer mittleren Höhen¬
lage zugelassen oder gefordert werden , wenn da¬
mit ein befriedigender Anschluß an Nachbarge¬
bäude erzielt wird.

§ 81.
Vorder -, Hinter - und Nebengebäude ; Haupt , und

Nebenfronten ; Haupt , und Nebengeschosse.

(1) Gebäude an einer öffentlichen Verkehrs-
fläehe haben als Vordergebäude zu gelten , auch
wenn sie von ihr durch einen Vorgarten oder
Hof (Straßenhof , Vorhof ) getrennt sind . Gebäude
an einer anderen Stelle des Bauplatzes sind , wenn
sie nicht nach Absatz 2 als Nebengebäude zu
gelten haben , Hintergebäude ; als solche sind auch
mit dem Vordergebäude in Verbindung stehende
Flügelbauten oder Teile von solchen anzusehen,
die sich auf eine Tiefe von mehr als 15 m, von
der Hauptfront gemessen , erstrecken.

(2) Nebengebäude sind ebenerdige Baulich¬
keiten geringeren Umfanges , wie Werkstätten,
Einstellräume für einzelne Kraftwagen , Stallun¬
gen , Waschküchen , Abortanlagen , Schuppen und
Flugdächer , Lusthäuschen , Kegelbahnen , Glas¬
häuser u. dgl., aber auch ebenerdige Wohnge¬
bäude für einen Hauswart , Pförtner oder sonsti¬
ges Hauspersonal , wenn das Ausmaß der so be¬
bauten Flächen ein Zehntel des Bauplatzes , jeden¬
falls aber 100 m2 nicht überschreitet.

(3) Hauptfront ist die gegen die Verkehrs¬
fläche gerichtete Gebäudefront des Vordergebäu¬
des . Alle übrigen Fronten sind Nebenfronten.

(4) Als Hauptgeschosse sind solche Geschosse
zu werten , die in ihrer ganzen Ausdehnung über
dem Gelände liegen und nach ihrer lichten Höhe
den Anforderungen für Aufenthaltsräume genü¬
gen . Das unterste Hauptgeschoß ist das Erdge¬
schoß . Die darüber befindlichen Geschosse sind
der Reihe nach als erstes , zweites usw. Stockwerk
zu bezeichnen.

(5) Alle übrigen , auch Keller - und Dachge¬
schoß sind Nebengeschosse . Als Kellergeschoß
gilt das unterhalb des Erdgeschosses gelegene Ge¬
schoß . Als Dachgeschoß gilt jenes , das oberhalb
des letzten Hauptgeschosses liegt und nach außen
ganz oder teilweise durch das Dach abgeschlossen
wird.

§ 82.
Haupt - und Nebenfenster.

(1) Hauptfenster sind alle jene Fenster , die
zur Belichtung von Aufenthaltsräumen (§ 89) un¬
bedingt notwendig sind.

(2) Hauptfenster müssen unmittelbar ins Freie
münden , zum Öffnen eingerichtet sein und ihre
Gesamtfläche muß, in der Stocklichte gemessen,
mindestens ein Zehntel der Fußbodenfläche der
zugehörigen Räume betragen.

(3) Oberlichten in den Decken sind so auszu¬
gestalten , daß sie in ihrer Wirkung Hauptfenstern
gleichkommen.

(4) Fenster , die zur Belichtung von Aufent¬
haltsräumen nicht unbedingt notwendig sind
(überzählige ) oder die zur Belichtung anderer
Räume dienen , wie Lagerräume , Vorzimmer , Bade¬
zimmer , Aborte , Stiegenhäuser , Gänge , Hauswasch-
küchen u. dgl ., sind Nebenfenster . Auch Neben¬
fenster können durch Oberlichten bei ausreichen¬
der Belichtung und Belüftbarkeit ersetzt werden.

(5) Alle Fenster in den Stockwerken müssen
so weit zu öffnen sein , daß sie auch an der Außen¬
seite vom Innern der Räume aus leicht gereinigt
werden können . Fenster müssen , soweit es von
der Behörde als erforderlich erkannt wird , die
Rettung von Menschen ermöglichen . Außerdem
müssen Fenster von Arbeitsräumen , Küchen , Haus¬
waschküchen , Kessel - und Maschinenräumen mit
vom Stand aus stellbaren , um eine waagrechte
Achse drehbaren Kippflügeln versehen sein . Die
Flächen der Kippflügel sind so zu bemessen , daß
sie mindestens ein Sechzigstel der Fußboden¬
fläche betragen.

(6) Den Hauptfenstern sind verglaste Türen,
die auf einen Balkon oder in eine Loggia führen,
gleichzuhalten , wenn Breite und Sturzhöhe mit
den Hauptfenstern gleich sind . Auch sind ver¬
glaste Balkone vor solchen Hauptfenstern zu¬
lässig , wenn sie gut belüftbar sind und die ver¬
glaste Fläche mindestens das Dreifache der er¬
forderlichen Fläche des zugehörigen Hauptfensters
ausmacht.

§ 83.
Belichtung und Belüftung der Räume.

(1) Aufenthalbsräume (§ 89) müssen licht,
trocken , gut lüftbar und heizbar sein ; von der
Beheizbarkeit ist abzusehen , wenn die Zweckbe¬
stimmung des Raumes die Beheizbarkeit aus¬
schließt oder entbehrlich macht . Ebenso ist von
den Anforderungen der sonst für die Aufenthalts¬
räume vorgeschriebenen Belichtung abzusehen,
wenn die Zweckbestimmung des Raumes eine be¬
sondere Art der Belichtung notwendig macht.

(2) Für Hauptfenster muß , soweit in dieser
Bauordnung nicht Ausnahmen zugelassen sind,
der freie Lichteinfall unter 45° auf die nach § 82,
Absatz 2, erforderliche Fensterfläche gesichert
sein , das heißt , es muß aus den frei einfallenden
Lichtstrahlen ein die erforderliche Fensterfläche
treffendes Prisma (Lichtprisma ) gebildet werden
können , dessen seitliche Flächen senkrecht auf
die Gebäudewand stehen und dessen untere und
obere Seitenfläche mit einer waagrechten Ebene
einen Winkel von 45° einschließt (direkter Licht¬
einfall ). Der Lichteinfall ist noch als gesichert an-
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zusehen , wenn ein Lichtprisma gebildet werden
kann , dessen seitliche Flächen von denen des
obengenannten Lichtprismas um nicht mehr als
30° abweichen (seitlicher Lichteinfall ). Bei einer
Abweichung von 10 bis 20° ist die erforderliche
Fensterfläche um 10%, bei einer Abweichung von
20 bis 30° um 30% gegenüber den Bestimmungen
des § 82, Absatz 2, zu vergrößern . Bei nicht recht¬
eckiger Form der Fenster gelten sinngemäß die
gleichen Bestimmungen.

(3) Die Hof breite vor Hauptfenstern bestimmt
sich nach diesen Vorschriften . Hiebei ist mit der
noch zulässigen Bebauung der Nachbarbauplätze
zu rechnen , gleichgültig , ob diese bebaut sind
oder nicht . Ein Hof auf einem Naehbarbauplatz
wird nur dann angerechnet , wenn nach den Vor¬
schriften dieser Bauordnung (innere oder seitliche
Baufluchtlinien ) oder durch ein freiwillig einge¬
räumtes und im Grundbuch angemerktes Bauver¬
bot die Unbebaubarkeit dieses Nachbarhofes ge¬
währleistet ist . Die geringsten Abmessungen des
Hofraumes vor Hauptfenstern müssen senkrecht
zur Fensterwand 5 m, in der Richtung dieser
Wand 4 m betragen . Ausnahmen für einzelne
Hauptfenster können dann gestattet werden , wenn
der geforderte Lichteinfall gesichert ist.

(4) Bei einem Neubau darf , wenn der Bau¬
platz eine zu geringe Tiefe besitzt und eine Er¬
gänzung durch Nachbargrund ausgeschlossen ist,
weil ein Verkauf des Ergänzungsgrundes abge¬
lehnt wird und für dessen Abtretung keine ge¬
setzliche Verpflichtung besteht , in der Bau¬
klasse III bis auf drei Viertel , in der Bau¬
klasse IV bis auf zwei Drittel und im Stadtkern
(§ 75, Absatz 2) bis auf die Hälfte der nach Ab¬
satz 3 erforderlichen Hofbreite , jedoch nicht unter
5 m herabgegangen werden . Hiebei darf der Ge-
bäudeteil an der Verkehrsfläche in jenen Ge¬
schossen , wo Hauptfenster gegen den Hof ge¬
richtet sind , keine größere Tiefe als 12m haben
und müssen bei einer zweiräumigen Wohnung
wenigstens die Hauptfenster des größeren Raumes
und bei mehrräumigen Wohnungen die Mehrzahl
der Hauptfenster den Bestimmungen dieser Bau¬
ordnung entsprechen . Eine dem Neubau unmittel¬
bar vorausgegangene Grundteilung , die eine Ver¬
ringerung der Tiefe des Bauplatzes herbeigeführt
hat , schließt die Ermäßigung der Hofbreite aus.

(5) Für Verkaufsläden gelten die besonderen
Bestimmungen des § 78.

(6) Wenn gegen einen Hof nur Nebenfenster
gerichtet sind , so muß er eine solche Größe haben,
daß die zu diesen Fenstern gehörigen Räume
ihren Zwecken entsprechend erhellt und belüftet
werden können . Nebenfenster müssen , wenn
nichts anderes bestimmt ist , von einer gegenüber¬
liegenden Wand oder Besitzgrenze in der Regel
3 m entfernt sein.

(7) Für Küchen , deren Hauptfenster von
einem Seitenabstand (Bauwich § 76, Absatz 1,

Punkt a) aus belichtet werden , kann von den Be¬
stimmungen über den erforderlichen Lichteinfall
(Absatz 2 dieses Paragraphen ) dann abgegangen
werden , wenn die Fensterfläche mindestens ein
Sechstel der Bodenfläche beträgt und wenn die
Wohnung mindestens eine Hauspersonalstube ent¬
hält.

(8) Vorzimmer und Gänge im Wohnungsver¬
band sind als ausreichend belichtet und belüftet
anzusehen , wenn für eine mittelbare Belichtung
und Lüftung vorgesorgt ist.

(9) Abortfenster müssen ins Freie oder in
Luftschächte münden . Durch Verordnung der
Landesregierung können andere Arten der Ent¬
lüftung von Aborten zugelassen werden.

(10) Bei Speisekammern und Badezimmern
kann auch die mittelbare Belichtung unterblei¬
ben, wenn für eine wirksame Entlüftung vorge¬
sorgt ist.

(11) Luftschächte müssen mindestens 3 m2
Grundfläche haben , wobei der Abstand zweier ge¬
genüberliegender Schachtwände mindestens 15 m
betragen muß (geringste Abmessung ). Sind die
Ilmschließungswände höher als 10 m, so sind 6 m*
bei 2 m geringster Abmessung , sind sie höher als
20 m, so sind 10 m'-' bei 2-5 m geringster Abmes¬
sung erforderlich . Dienen Luftschächte nur zur
Entlüftung von Aborten und Badezimmern oder
nur zur Entlüftung von Speisekammern , so genügt,
unabhängig von der Höhe der Umfassungsmauern,
eine Grundfläche von 2 m2 bei 1 m geringster Ab¬
messung.

(12) Alle Höfe von weniger als 20 m2 Grund¬
fläche und alle Luftschächte müssen an ihrem
unteren Ende mit einer Verkehrsfläche oder mit
einer Hofanlage von mindestens 50 m2 Fläche
durch einen Luftzuführungsschlauch von wenig¬
stens 0-3 m'-' Querschnitt in Verbindung gebracht
werden . Diese Schläuche müssen glattwandig und
zu reinigen sein.

(13) Alle Höfe und Luftschächte müssen von
allgemeinen Bestandteilen des Hauses aus zugäng¬
lich und mit einem Wasserablauf versehen sein,
der das Austreten von Kanalgasen verhindert.
Die Sohle der Luftschächte ist überdies wasser¬
dicht herzustellen.

§ 84.
Ausnützbarkeit der Bauplätze.

(1) Für die Bauklassen I und II gelten bei
offener , gekuppelter , Gruppen - und Zeilenbauweise
folgende Bestimmungen : Das Ausmaß der be¬
bauten Fläche darf nicht mehr als ein Drittel der
Bauplatzfläche betragen ; dem Gemeinderat steht es
aber zu, im Bebauungsplan dieses Maß noch weiter
zu beschränken . Bei Mittelbauplätzen ist längs der
rückwärtigen Grundgrenze in der Regel ein
Streifen in der Breite der für die Bauklasse gel-
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tenden Gebäudehöhe unbebaut zu lassen . Ist je¬
doch die gegen diese Grundgrenze gerichtete Ge¬
bäudefront höher , so ist diese Fronthöhe für die
Breite des unbebaut zu lassenden Streifens maß¬
gebend . Die Bestimmung über die Freihaltung
eines rückwärtigen Streifens gilt dann nicht,
wenn vier Häuser an den seitlichen und rückwär¬
tigen Grenzen aneinandergebaut werden (Vier¬
linge ).

(2) Bei geschlossener Bauweise darf in den
Bauklassen I und II , sofern der Bebauungsplan
nichts anderes bestimmt , das Ausmaß der be¬
bauten Fläche nicht mehr als 60% der Bauplatz¬
fläche betragen.

(3) Würde die Einhaltung dieser Bestimmun¬
gen bei Bauplätzen von geringer Tiefe , bei Eck¬
baustellen oder bei sonst ungünstig gestalteten
Bauplätzen zu einer besonderen Härte führen , so
so kann mit Genehmigung des zuständigen Ge¬
meinderatsausschusses das Ausmaß der unbebaut
zu belassenden Fläche ermäßigt werden , wenn der
nach den Vorschriften dieser Bauordnung gefor¬
derte Lichteinfall gesichert ist . In den Fällen des
Absatzes 1 hat aber die Breite des unbebaut zu
belassenden Streifens mindestens 6 m zu betragen.

(4) Bei geschlossener Bauweise ergibt sich für
die Bauklassen III , IV und V und für Eckbau¬
plätze aller Bauklassen die zur Bebauung zu¬
lässige Fläche aus den Bestimmungen des § 83,
sofern durch den Bebauungsplan nichts anderes
vorgesehen ist.

(5) Vorgärten und Seitenabstände sind gärtne¬
risch auszugestalten und in gutem Zustand zu er¬
halten . Gepflasterte Wege und Zufahrten , Stütz¬
mauern , Stufenanlagen und Rampen sind nur in
den unbedingt erforderlichen Ausmaßen zulässig.
Wenn keine Verunzierung eintritt , kann der Bau
von Lusthäuschen im Vorgarten zugelassen wer¬
den.

(6) Ausnahmsweise kaiin mit Zustimmung des
zuständigen Gemeinderatsausschusses bei offener,
gekuppelter , Gruppen - und Zeilenbauweise der
Bau von Lusthäuschen , kleinen Glashäusern und
(iaragen für den Eigenbedarf , Kegelbahnen u. dgl.
von 20 m Tiefe ab , gerechnet von der vorderen
Bauflucht des Vordergebäudes , auch im Seiten¬
abstand und in dem an der rückwärtigen Grenze
unbebaut zu belassenden Streifen (Absatz 1) dann
bewilligt werden , wenn hiedurch das Straßenbild
nicht verunziert wird und sonst kein Nachteil ent¬
steht . Dasselbe gilt für die Errichtung von Neben¬
gebäuden (§ 81, Absatz 2) auf den infolge der
Festsetzung "einer inneren Baufluchtlinie unbebaut
zu belassenden Flächen bei allen Bauweisen.

(7) Für Baulichkeiten , deren Zweckbestimmung
eine größere Ausnützung erfordert , wie für Hallen¬
bauten , Theater , Kinos u. dgl ., sind Ausnahmen
zulässig ; der Bescheid bedarf jedoch der Bestäti¬

gung durch den zuständigen Gemeinderatsaus¬
schuß.

§ 85.
Bauteile vor den Baufluchtlinien.

(1) Über die Baufluchtlinien kann mit folgen¬
den Bauteilen vorgetreten werden:

a) gegen den Vorgarten mit Erkern , Bai¬
konen , Schutzdächern , Torvorbauten,
Veranden , Freitreppen , Terrassen u. dgl.
auf die halbe Vorgartentiefe , jedoch höch¬
stens bis 3 m Vorsprung und insgesamt
auf ein Drittel der Gebäudelänge ; mit ge¬
deckten , seitlich offenen oder verglasten
Eingängen bis zur Baulinie ; mit Garagen
für den Eigenbedarf bis zur Baulinie , wenn
der Höhenunterschied zwischen Verkehrs¬
und Vorgartenfläche den Einbau ohne Be¬
einträchtigung des Straßenbildes und der
gärtnerischen Ausgestaltung des Vorgar¬
tens ermöglicht;

b) gegen den Seitenabstand mit Schutz¬
dächern über Eingängen , seitlich offenen
oder verglasten Türvorbauten mit oder
ohne Stiegen auf die halbe Breite des
Seitenabstandes , jedoch höchstens bis 2 m
Vorsprung;

c) gegen den Hof oder Garten mit Erkern,
Baikonen , Schutzdächern , Torvorbauten,
Veranden , Freitreppen , Terrassen , Stiegen-
häusern , Abortausbauten u. dgl., jedoch
höchstens bis zu 3 m Vorsprung und ins¬
gesamt auf zwei Drittel der Gebäudelänge
und in einem Mindestabstand von 3 m
von der Nachbargrenze.

(2) Sofern im Bebauungsplan die spätere Ein¬
beziehung von Vorgärten in die Verkehrsfläche
zu deren Verbreiterung vorgesehen ist , sind nur
jene Vorbauten gegen den Vorgarten zulässig , die
sonst vor der Baulinie ausgeführt werden dürfen.

§ 86.
Bauteile vor der Baulinie.

(1) Über die Baulinie kann ohne besondere
Bewilligung vorgetreten werden mit:

a) Keller - und Grundmauern bis 20 cm;
b) Gebäudesockeln bis 20 cm und bis zu einer

Höhe von 2 m;
c) Vorlegstufen innerhalb des Sockelvor¬

sprunges;
d) Zierverputz und sonstigen Ziergliedern bis

15 cm;
e) Hauptgesimsen und Dachvorsprüngen bis

1 m;
f) den zum Hause gehörigen Zu- und Ab¬

leitungen ) (Kanälen , Gas-, Wasser - und

Karl Klein 's Wtw.
Nachfolger Franz Stephan
Schilder -, Schriftenmalerei und Buchstabenerzeugung
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Kabelleitungen u. dgl.) nach Maßgabe destatsächlichen Bedarfes.
(2) Weiters können folgende Vorbauten über

die Baoilinie mit Zustimmung der Gemeinde unter
den von ihr festgesetzten Bedingungen bewilligtwerden:

a) Verbreiterung von Grundmauern über das
im Aibsatz 1, Punkt a, festgesetzte Maß,
ferner Stützmauern und Pfeiler;

b) Lisenen , Risalite , Torumrahmungen , ein¬
zelne Säulen oder Pfeiler , Stufenanlagen,
Zierglieder , Hauptgesimse , Dachvorsprünge
u. dgl. über das im Absatz 1 festgesetzte
Ausmaß;

c) Erker und Balkone mit einem von der Be¬
hörde jeweils nach den örtlichen Verhält¬
nissen festzusetzenden Vorsprung , wobei
diese Vorbauten in der Regel 3 m von der
Nachbargrenze entfernt sein müssen , wenn
nicht der Nachbar einem geringeren Ab¬
stand zustimmt;

d ) Luftschächte , Lichteinfallsüffnungen , Keller-
einwoirfsöffnungen , Putzschächte u. dgl .;

e) Wetterdächer , Windfänge , Geschäftsportale,
Schaukasten u. dgl.;

f) Werbezeichen , soweit sie nicht schon als bau¬
liche Anlagen genehmigungspflichtig sind,
auch dann , wenn wegen der Eigenart des
Gebäudes oder des örtlichen Stadtbildes
die Hintanhaltung von Verunstaltungen ge¬boten ist.

(3) Die im Absatz 2 unter d, e und f ge¬
nannten Vorbauten sind in der Regel nur gegen
jederzeitigen Widerruf gestattet ; die übrigen Vor¬bauten werden auf die Dauer des Bestandes der
Baulichkeiten zugelassen . Der in Anspruch ge¬
nommene Grund ist jedoch bei Abtragung derVorbauten oder der Baulichkeiten selbst ohne
Entschädigung wieder zur Verkehrsfläche abzu¬
treten.

(4) Alle den Verkehr gefährdenden Vor¬
sprünge , wie Gitter , Zieraten u. dgl ., sind ver¬boten . Fenster - und Türverschlüsse dürfen nur
dann nach außen aufgehend angebracht werden,wenn sie mit allen Teilen mindestens 2-50 m über
der Verkehrsfläche liegen.

§ 87.
Äußere Gestaltung der Baulichkeiten.

(1) Das Äußere der baulichen Anlagen muß
nach Bauform , Baustoff und Farbe so beschaffen
sein , daß es die einheitliche Gestaltung des ört¬
lichen Stadtbildes nicht stört . Dauernd sichtbar
bleibende Feuermauern sind zu vermeiden.

(2) Die Bewilligung zur Ausführung baulicher
Anlagen und Änderungen kann versagt werden,
wenn durch sie das gegebene oder das mit
dem Aufbauplan beabsichtigte örtliche Stadt¬

oder Landschaftsbild gröblich gestört oder ver¬unstaltet würde.
(3) Weiters ist die Bewilligung zu versagen

zur Ausführung baulicher Änderungen an einzel¬
nen Bauwerken von geschichtlicher , kultureller
oder künstlerischer Bedeutung und zur Ausfüh¬
rung von baulichen Anlagen und baulichen Ände¬
rungen in der Umgebung solcher Bauwerke , wenn
deren Eigenart oder künstlerische Wirkung durch
die Bauausführung beeinträchtigt würde . Hiebei
bleiben die besonderen , den Denkmalschutz be¬
treffenden gesetzlichen Bestimmungen unberührt.

(4) Sofern die Bemalung von Baulichkeiten
oder die Anbringung von Aufschriften und Ab¬
bildungen an solchen im Ortsbild wirksam wird,
ist hiefür die behördliche Bewilligung erforderlich.
Wenn solche Herstellungen an vorspringenden
Feuermauern erfolgen , so ist die Zustimmung der
Gemeinde notwendig , soweit diese Feuermauern
an Verkehrsflächen grenzen.

(5) Geschäfts - und Firmenschilder sowie
Werbezeichen müssen so beschaffen sein , daß das
Stadtbild nicht verunstaltet , der Verkehr nicht
behindert , die Sicherheit nicht gefährdet wird
und keine unzulässige Belästigung der Bewohner
des eigenen Hauses oder der benachbarten Häuser
eintritt . Die näheren Bestimmungen erläßt die
Landesregierung.

§ 88.
Einfriedungen.

(1) Bebaute Grundstücke sind abzufrieden , so¬weit sie an der Bauli -nie oder Grenzfluchtlinie
nicht mit Baulichkeiten besetzt sind oder die Bau¬
bewilligung nichts anderes vorsieht.

(2) Einfriedungen von Vorgärten gegen dieVerkehrsfläche und an den seitlichen Grenzen auf
die Tiefe des Vorgartens dürfen in der Regel den
freien Durchblick nicht hindern . Die Zulassung
von Einfriedungen ohne Unterbau und von leiben¬
den Zäunen sowie Mauereinfriedungen mit Einzel¬
durchblicken unterliegen der fallweisen Genehmi¬
gung.

(3) Sonstige seitliche und rückwärtige Grund¬
grenzen können , wenn im Bebauungsplan nichts
anderes vorgeschrieben ist , durch volle Wände
abgeschlossen werden , die in der Regel den Bo¬den des höheren Grundstückes um nicht mehr als
2-50 m überragen dürfen.

(4) Bebaute Grundstücke sind auch an den
übrigen Liegenschaftsgrenzen , soweit sie an ihnen
nicht bebaut sind , durch Einfriedungen abzu¬
schließen ; von der Herstellung der Einfriedung
kann insolange abgesehen werden , als dieser Ab¬
schluß durch Baulichkeiten oder Einfriedungen
auf Nachbargründen vorhanden ist oder eine Hof¬
gemeinschaft besteht.

ING. H. NIKOLAUS ESSE
PATENTSCHIEBEFENSTER Wien Xlll. Cumberlandstraße 49
dessen Patentschiebefenster als das allen Anforderungen am vollkommensten entsprechende Krankenhaus¬
fenster ausgewählt und für die Hauptfront des Krankenhaus -Neubaues der Gemeinde Wien Lainz verwendet wurde.
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(5) Wenn gesundheits - oder sicherheitspolizei¬
liche Rücksichten es erfordern oder zur Vermei¬
dung der Verunstaltung des örtlichen Stadtbildes
es notwendig ist , kann auch der Eigentümer eines
unbebauten Grundes verpflichtet werden , sein
Grundstück gegen bereits eröffnete Verkehrs-
tlächen in zweckdienlicher , die sachgemäße Be¬
nützung des Grundes nicht erschwerender Weise
einzufrieden.

(6) Bei nicht fundierten Einfriedungen gegen
Verkehrsflächen , öffentliche Erholungsflächen,
Friedhöfe und öffentliche Bauplätze kann die Be¬
hörde die Ausführung der Einfriedung in einer
solchen Art verlangen , wie es das örtliche Stadt¬
bild erfordert , weiters auch die Einhaltung der
Baulinie oder Fluchtlinie dann , wenn die Ver¬
pflichtung zur Abtretung besteht oder gleichzeitig
eine Enteignung nach § 39 oder § 41 beabsichtigt
ist . Wird aber die Enteignung nicht innerhalb
dreier Monate nach Erstattung der Anzeige ein¬
geleitet , so steht dem Eigentümer das Recht zu,
die Einfriedung an der Eigentumsgrenze herzu¬
stellen.

IX . Abschnitt.

Vorschriften, die vornehmlich dem Schutz der
Gesundheit dienen.

§ 89.
Lichte Höhe und Lage der Auienthaltsräume.

(1) Als Aufenthaltsräume gelten Wohn - und
Arbeitsräume , Küchen und Hauspersonalstuben.

(2) Die lichte Höhe von Aufenthaltsräumen
bei waagrechten Decken muß mindestens 2-80 m
betragen ; wird diese Höhe nicht an allen Stellen
des Raumes erreicht , so ist sie nach dem ver¬
glichenen Maße zu rechnen , so daß der Luftraum
mindestens dasselbe Ausmaß hat , das sich bei
waagrechten Decken mit einer Höhe von 2-80 m
ergibt (verglichene lichte Höhe).

(3) Aufenthaltsräume im Dachgeschoß müssen
mindestens über der halben Fußbodenfläche eine
lichte Höhe von wenigstens 2-40 m und an der
niedersten Stelle eine solche von wenigstens
1-50 m Höhe haben . Die Decken und Wände
müssen gegen den übrigen Dachbodenraum den¬
selben Wärmeschutz gewährleisten , der im § 99
vorgeschrieben ist.

(4) Im Dachgeschoß dürfen Wohnräume , wenn
diese Bauordnung nichts anderes bestimmt , nicht
untergebracht werden . Andere Räume , wie Wasch¬
küchen , Roll- und Bügelkammern und Ateliers,
können , wenn sie zusammen nicht mehr als die
Hälfte der bebauten Fläche einnehmen , ins Dach¬
geschoß eingebaut werden . Als Aufbauten über
die zulässige Gebäudehöhe sind sie nur unter den
im § 80, Absatz 1, erwähnten Voraussetzungen,

sonst nur bei entsprechender Staffelung zulässig.
In den nach § 80, Absatz 4, zulässigen Aufbauten
ist auch die Unterbringung anderer Aufenthalts-
räume gestattet . Derartige Räume müssen vom
übrigen Dachbodenraum in senkrechter und waag¬
rechter Richtung in feuerhemmender Bauart ab¬
geschlossen werden und eine feuerhemmende Ver¬
bindung mit dem Stiegenhaus erhalten.

(5) Die verglichene lichte Höhe der Arbeits-
räume in Industriegebäuden muß mindestens 3 m
betragen , wenn nicht die Art des Betriebes eine
geringere Höhe erfordert.

(6) Der Fußboden von Wohnräumen und Haus¬
personalstuben darf an keiner Stelle weniger als
15 cm über , jener der übrigen Aufenthaltsräume
an keiner Stelle tiefer als 50 cm unter der an¬
grenzenden Verkehrs - oder Hoffläche liegen . Wenn
besondere sanitäre Vorkehrungen getroffen wer¬
den , kann das Maß von 50 cm bis zu 1 m ver¬
größert werden . Der Fußboden aller Aufenthalts-
räume muß jedoch mindestens 50 cm über dem
höchsten örtlichen Grundwasserstand angeordnet
sein.

(7) Aufenthaltsräume im untersten Geschoß
müssen unterkellert oder sonst vom Erdreich iso¬
liert sein . Hievon ist abzusehen , wenn die Zweck¬
bestimmung es erfordert.

(8) Die Unterbringung von Kessel - und Ma¬
schinenräumen u. dgl. in tiefer gelegenen Räumen
ist gestattet , wenn aus technischen Gründen eine
solche Anordnung notwendig ist , eine geeignete
Isolierung gegen aufsteigende Grundfeuchtigkeit,
eine entsprechende Sicherung gegen Überflutung
durch Grundwasser und eine wirksame Lüftung
vorhanden sind.

§ 90.
Wohnungen und deren Zugehör.

(1) Jede Wohnung muß einschließlich der
Nebenräume mindestens 35 m'-' Grundfläche ein¬
nehmen , aus mindestens zwei Aufenthaltsräumen
bestehen , von denen einer eine Kochgelegenheit
besitzen muß, und einen eigenen Abort im Woh¬
nungsverband enthalten . Jeder solchen Wohnung
ist ein eigener Raum zur Lagerung von Brenn¬
stoffen zuzuweisen.

(2) Nur aus einem Wohnraum für Einzelper¬
sonen bestehende Wohnungen (Ledigenräume)

Bewachungsdienst für Bauten
Industrien , Geschäftslokale usw.
hei vollster Schadenshaftung durch
Österr. Sicherheitsdienst-Ges. m. b. H.
Wien V. Garteng . 19a, Tel. B-22-5-14 Serie
Filialen in allen größeren Städten Österreichs . — Gegr . 19Ü6

Kunstmöbelfabriken und Bautischlereien
BOTHE & EHRMANN • J. W. MULLER A . G.
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können zugelassen werden , wenn das Ausmaß der
Grundfläche mindestens 18 m2 beträgt.

(3) Ledigenheime , Gasthöfe u. dgl . werden
von diesen Bestimmungen nicht berührt.

(4) In Miethäusern muß für je höchstens
12 Wohnungen ein Waschkessel in der Wasch¬
küche hergestellt werden . Auch ist für aus¬
reichende Trockenräume vorzusorgen . Bei ma¬
schinellen Wäschereieinrichtungen und künst¬
licher Trocknung sind entsprechende Erleichte¬
rungen zu gewähren . In Miethäusern , in denen
keine maschinelle Wäscherei und keine künstliche
Trocknungsanlage vorgesehen ist und die mehr
als drei Geschosse enthalten , sind Waschküchen
und Trockenräume im Dachboden unterzubringen.

(5) In jedem Miethaus muß für die Hausauf¬
sicht und die Reinigung der nicht ausschließlich
zu einem Mietgegenstand gehörigen Räume und
der Höfe vorgesorgt sein.

§ 91.
Wasserversorgung.

(1) Bei jedem Gebäude , das Aufenthaltsräume
enthält , muß eine hinreichende Versorgung mit
Genußwasser gesichert sein . Wo ein Rohrstrang
einer Trinkwasserleitung nicht mehr als 30 m
von der Bauplatzgrenze entfernt liegt , ist eine
Zuleitung in das Haus herzustellen und für einen
Wasserauslauf in jeder Wohnung sowie außer¬
dem für einen allgemein zugänglichen Auslauf im
Erdgeschoß vorzusorgen.

(2) In allen anderen Fällen darf der Wasser¬
bezugsort höchstens 25 m vom Gebäude entfernt
liegen ; er muß gesundes Trinkwasser liefern,
leicht zugänglich sein und bei Bränden die Her¬
beischaffung von Löschwasser ermöglichen.

(3) Von Senk - und Sickergruben , Dünger¬
stätten , Jauchengruben sowie von Kanälen und
offenen Gerinnen müssen Brunnen entsprechend
weit , mindestens aber 8 m entfernt sein ; wenn es
besondere Verhältnisse , namentlich ungünstige
Bodenbeschaffenheit , erfordern , kann die Behörde
einen diesen Verhältnissen entsprechenden größe¬
ren Abstand oder andere zweckmäßige Vorkeh¬
rungen verlangen . Von Nachbargrenzen ist ein
Abstand von mindestens 4 m einzuhalten.

(4) Brunnenschächte sind auszumauern . Das
Mauerwerk muß mindestens bis 3 m Tiefe unter
dem Gelände in Zement hergestellt werden und
mindestens 30 cm über die Erdoberfläche reichen.
Die lichte Weite muß wenigstens 1 m betragen.
Sie müssen zum Schutze gegen Verunreinigun¬
gen wasserdicht und , wenn sie gegen Betreten
nicht geschützt sind , auch tragfähig abgedeckt
sein.

(5) Sobald ein Rohrstrang der Wasserleitung
vor einem bestehenden Gebäude gelegt worden
ist , besteht die Verpflichtung zur Einleitung nach
den Bestimmungen des Absatzes 1, wenn die Bau¬
bewilligung unter der Wirksamkeit dieses Ge¬
setzes erteilt worden ist . In allen anderen Fällen
besteht nur die Verpflichtung zur Zuleitung in das

Haus und Herstellung je eines Wasserauslaufes
in jedem Hauptgeschoß.

§ 92.
Aborte und Pißorte.

(1) Aborte und Pißorte sind von Aufenthalts¬
räumen in der Regel durch Vorräume zu trennen;
sie müssen gegen Einblick von außen abge¬
schlossen sein.

(2) Aborte müssen eine Grundfläche von min¬
destens 1 m" bei einer Mindestbreite von 0-80 m
erhalten . Die Fenster müssen mindestens ein
Fünftel der Fußbodenfläche messen und ganz zu
öffnen sein . Verkleidungen der Abortschalen sind
unzulässig.

(3) Aborte und Pißorte müssen einen wasser¬
dichten Fußboden auf holzfreier Decke und dort,
wo eine Kanalisierung vorhanden ist , Wasser¬
spülung und Wasserverschluß oder einen sonsti¬
gen geeigneten Geruchsverschluß erhalten.

(4) Der Einbau von Kübeln und Streuaborten,
ölverschlüssen und anderen Einrichtungen als Er¬
satz für Wasserspülung bedarf fallweise einer be¬
hördlichen Genehmigung.

§ 93.
Sammlung und Ableitung der Abfallstoffe und der

Niederschlagswässer.

(1) Die Ableitung aller Abfallstoffe , Schmutz-
und Niederschlagswässer von den anliegenden
Grundstücken auf die Verkehrsfläche ist verboten.

(2) Von Baulichkeiten auf Grundstücken , die
von einem Straßenunratskanal nicht mehr als 30 in
entfernt sind , müssen die Niederschlags - und
Schmutzwässer sowie die Fäkalien unterhalb der
Verkehrsfläche in den Kanal geleitet werden.
Ausnahmen kann die Behörde für solche Bauten
zulassen , deren Bestanddauer voraussichtlich die
Zeit von sechs Monaten nicht überschreiten wird.
In Senkgruben dürfen keine Niederschlagswässer
eingeleitet werden.

(3) Bei nachträglicher Herstellung des Straßen¬
unratskanals haben die Eigentümer bebauter
Grundstücke über Aufforderung die Einmündung
zu bewerkstelligen und die bisherigen Anlagen zu
beseitigen . Ausnahmen kann der zuständige Ge¬
meinderatsausschuß von Fall zu Fall bewilligen.

(4) Abwässer aus gewerblichen Betrieben
müssen vor Ableitung in den Straßenunratskanal
säuren - und alkalienfrei und entsprechend abge¬
kühlt sein ; auch dürfen sie keine entzündlichen
oder sonst gefährlichen oder schädlichen Bestand¬
teile enthalten.

(5) Für die Hauskanalisation sind nur in frost¬
freier Tiefe verlegte wasserdichte Rohrleitungen
zulässig . Scharfe Richtungs - oder Gefällsänderun¬
gen sind zu vermeiden.

(6) In Überschwemmungsgebieten kann die
Behörde Abschlüsse zur Verhinderung des Rück¬
stauens fordern.
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(7) Nächst dem unteren Ende jedes Abfall-
rohres , bei Richtungsänderungen und sonst in an¬
gemessenen Abständen sind Putzschächte mit
tragfähigen Deckeln anzubringen.

(8) Rohrkanäle dürfen nur aus den von der
Behörde als zulässig erkannten Stoffen herge¬
stellt werden.

(9) Abfallrohre von Aborten dürfen nicht
weniger als 130 mm, bei Wasserspülung 100 mm
Lichtweite erhalten und müssen ohne Verringe¬
rung ihrer Lichtweite bis über das Dach als
Dunstsehläuche fortgesetzt werden . Ihre Her¬
stellung aus Holz ist verboten.

(10) Hauskehricht , Asche , Trockenabfälle
u. dgl. dürfen nicht durch die Aborte entfernt
werden , sondern sind in Gefäßen zu sammeln . Wo
ein eigenes System für die Kehrichtabfuhr einge¬
führt ist , kann der Gemeinderat verordnen , daß
nur bestimmte Gefäße für die Sammlung verwen¬
det werden , daß die Hauseigentümer die Auf¬
stellung und Anbringung der erforderlichen Ein¬
richtungen in und an den Baulichkeiten zu dul¬
den haben , und festsetzen , ob und in welcher
Höhe Gebühren für die Hauskehrichtabfuhr einzu-
heben sind.

(11) Senkgruben dürfen nicht unterhalb von
Aufenthaltsräumen angelegt werden und müssen
jedenfalls außerhalb von Wohngebäuden liegen.
Von Brunnen müssen sie mindestens 8 m entfernt
sein . Die Sohle und die Wände sind wasserdicht
herzustellen und zu erhalten . Nach oben sind
Senkgruben tragfähig und dicht abzudecken und
mit einer dicht verschließbaren Einsteigöffnung
zu versehen.

(12) Für Gruben zur Aufbewahrung von Mist,
Dünger , Jauche und anderen übelriechenden
Stoffen gelten dieselben Vorschriften wie für
Senkgruben . Doch kann in ländlichen Gebieten
die Abdeckung entfallen , wenn die Gruben von
Gebäuden und Verkehrstlächen mindestens 5 m
entfernt sind.

(13) Wenn es besondere Verhältnisse , nament¬
lich ungünstige Bodenbeschaffenheit , erfordern,
kann die Behörde für die in den Absätzen 11 und
12 genannten Gruben einen diesen Verhältnissen
entsprechenden größeren Abstand oder andere
zweckmäßige Vorkehrungen verlangen.

(14) Die Behörde kann andere Arten der Auf¬
bewahrung von Abfallstoffen anordnen oder zu¬
lassen.

§ 94.
Abwaschbare Fußböden und Wände.

In Räumen , in denen eine leichte Reinigungs¬
möglichkeit aus gesundheitlichen Gründen für not¬
wendig befunden wird , sind die Wände auf eine
entsprechende Höhe über dem Fußboden und
dieser selbst wasserdicht und abwaschbar herzu¬
stellen . Vorkommende Ecken oder Winkel sind
auszurunden.

§ 95.
Stallungen.

(1) In Wohngebieten ist die Errichtung von
Stallungen für Kühe und Schweine verboten ; in
gemischten Baugebieten kann die Bewilligung zur
Errichtung von Stallungen zur Haltung von Kühen
und Schweinen versagt werden , wenn hiedurch
ein gesundheitlicher Nachteil für Wohnungen auf
dem eigenen Grundstück oder auf Nachbargrün¬
den einträte.

(2) Desgleichen ist auch sonst die Errichtung
von Stallungen in Wohngebäuden verboten . Ihre
Unterbringung ist aber in besonderen Baulich¬
keiten zulässig , wenn keine Beeinträchtigung der
gesundheitlichen Verhältnisse eintritt.

(3) Stallungen müssen licht und luftig sein,
dürfen aber gegen die Verkehrsfläche nur solche
Fenster erhalten , deren Verschluß ein luftdichter
und bleibender ist ; sie .sind mit einem undurch¬
lässigen Boden auszugestalten , müssen feuerbe¬
ständige Umfassungswände und eine mindestens
feuerhemmende Dacheindeckung erhalten . Die
Decken über Stallungen sind in der Regel feuer¬
beständig herzustellen ; Ausnahmen können in
nicht überbauten Stallungen zugelassen werden.
Die gegen die Stallräume gerichteten Wandflächen
sind bis zu einer entsprechenden Höhe über dem
Fußboden wasserdicht und abwaschbar einzu¬
richten.

(4) Für die Ableitung der Jauche in undurch¬
lässigen und unterirdisch geführten Rinnen und
ebensolchen Abflußröhren in den Kanal oder,
wenn ein solcher nicht vorhanden ist , in eine be¬
sondere Jauchengrube ist vorzusorgen . In länd¬
lichen Gebieten besteht die Verpflichtung zur Ab¬
leitung der Jauche in den Kanal nicht . Der Hof
in der Umgebung des Stalles und der Dünger¬
grube muß mit einem guten , fugendichten Pflaster
versehen sein.

(5) Im Stallgebäude ist die Unterbringung
einzelner Aufenthaltsräume für Stallbedienstete
zulässig , doch müssen diese Räume einen un¬
mittelbaren Fluchtweg ins Freie erhalten und den
sonstigen für Aufenthaltsräume geltenden Vor¬
schriften entsprechen.

(6) Unterirdische Stallungen sind nur dann
zulässig , wenn der höchste Punkt der Decke min¬
destens 60 cm über das anstoßende Erdreich
emporragt , der Fußboden nicht tiefer als 2-50 m
unter dem Erdreich liegt und daselbst keine Auf¬
enthaltsräume für die Stallwache untergebracht
sind.

(7) Für Kleintierstallungen , bei Haltung ein¬
zelner Tiere und in besonderen Fällen , namentlich
in ländlichen Gebieten , können allgemein durch
Verordnung der Landesregierung oder von Fall
zu Fall durch den zuständigen Gemeinderatsaus¬
schuß Erleichterungen in bezug auf die Ausfüh¬
rung der Umfassungswände , des Fußbodens , der
Dacheindeckung , der Decken , der inneren Wand¬
flächen , deren Lage zu den Wohngebäuden , der
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Pflasterung und des .Tauchenablaufes zugestanden
werden.

§ 96.
Gasleitungen , elektrische Leitungen , Blitzableiter.

(1) Für die Herstellung von Gas- oder elektri¬
schen Leitungen gelten die besonderen gesetz¬
lichen Vorschriften.

(2) Sind bei Legung solcher Leitungen und
der Wasserleitung Stemmarbeiten im tragenden
Mauerwerk und in Decken erforderlich , die die
Festigkeit und Wirksamkeit dieser Bauteile be¬
einträchtigen und Rauchfangmauerwerk schwä¬
chen , so sind diese Arbeiten unter Aufsieht eines
Bausachverständigen durchzuführen.

(3) Gasmesser sind in leicht zugänglichen,
lüftbaren Räumen aufzustellen , die nicht als
Schlafräume dienen dürfen.

(4) Bei Gebäuden , die nach ihrer Lage oder
baulichen Beschaffenheit Blitzschlägen besonders
ausgesetzt sind , zur größeren Ansammlung von
Menschen , zur Aufbewahrung größerer Mengen
explosiver , leicht entzündlicher oder schwer
löschbarer Stoffe dienen , sind Blitzarbeiter vor¬
zuschreiben . Die Behörde kann den Nachweis der
Wirksamkeit und die entsprechende Abänderung
und die Überprüfung der Anlage in von ihr fest¬
zusetzenden Zeitabschnitten fordern.

(5) Der Landesregierung bleibt es vorbehal¬
ten , im Verordnungswege Bestimmungen über die
Anlage von Blitzableitern zu erlassen.

X. Abschnitt.

Vorschriften, die hauptsächlich die Konstruk¬
tion betreffen.

§ 97.
Allgemeine Vorschriften.

(1) Bauliche Anlagen sind in allen Teilen nach
den Erfahrungen der technischen Wissenschaften
aus solchen Baustoffen herzustellen , die den gel¬
tenden Vorschriften entsprechen.

(2) Durch Verordnung der Landesregierung
sind zu regeln : die Vorschriften über die Bau¬
stoffe und deren zulässige Inanspruchnahme , über
Mauerstärken , über Wärmeschutz , über die zu¬
lässige Belastung des Baugrundes und die den
Berechnungen zugrunde zu legenden Eigenge¬
wichte und Belastungen der Baukonstruktionen
sowie über die Anforderungen an feuerbeständige
und feuerhemmende Baustoffe und über besondere
Konstruktionen.

(3) Die Wahl der Baustoffe bleibt innerhalb
' der gesetzlichen Vorschriften dem Bauherrn frei¬
gestellt . Doch ist die Verwendung gebrauchter
Ziegel für Umfassungswände von Aufenthalts¬
räumen und die Wiederverwendung gebrauchter

Kanalziegel und alten , nicht entkeimten Bau¬
schuttes überhaupt verboten.

(4) Auf Verlangen hat der Bauwerber den
Nachweis zu erbringen , daß die von ihm ver¬
wendeten oder zu verwendenden gebräuchlichen
Baustoffe die Eigenschaften tatsächlich besitzen,
die in den Vorschriften der Behörde vorausge¬
setzt sind.

(5) Bei Anwendung neuer oder bei neuartiger
Anwendung bekannter Baustoffe steht der Be¬
hörde das Überprüfungsrecht zu.

(6) Die Behörde ist berechtigt , die Tragfähig¬
keit der ausgeführten Konstruktionen nach den
von ihr festgesetzten Kegeln einer Probebelastung
auf Kosten des Bauwerbers zu unterziehen.

(7) Gesimse und andere in konstruktiver Ver¬
bindung mit dem Gebäude stehende Vor- und
Aufbauten an der Außenseite , wie Erker , Balkone,
Zierglieder u. dgl ., müssen aus feuer - und wetter¬
beständigen Baustoffen hergestellt und mit dem
Gebäude in dauerhafter Art verbunden sein . Bei
Gebäuden mit Vorgärten ist die Herstellung von
Baikonen , Dachvorsprüngen und Ziergliedern in
Holz zulässig.

(8) Gesimse müssen auch ohne Berücksichti¬
gung der Belastung durch den Dachstuhl oder
Deckenkonstruktionen die erforderliche Stand¬
festigkeit besitzen.

(9) Die Verwendung von Hohlziegeln zur Her¬
stellung von Rauchfängen , Brand - und Feuer¬
mauern ist verboten.

§ 98.
Fundierung und Isolierung.

Die tragenden Bestandteile aller Bauten sind
auf tragfähigem , natürlichem oder künstlich be¬
festigtem Grunde derart zu fundieren , daß der
Untergrund in allen Teilen des Grundmauerwerkes
tunlichst gleichmäßig und nur in zulässigem Maße
in Anspruch genommen wird und der Frost in
der Tiefe der Grundmauernsohle keinen nachteili¬
gen Einfluß ausüben kann . Das Grund - und Keller¬
mauerwerk ist von der Isolierschichte abwärts
mit Portlandzementmürtel herzustellen ; das KeJJkr-
mauerwerk ist gegen das Aufsteigen und seit¬
liche Eindringen der Bodenfeuchtigkeit zu iso¬
lieren . Bei Fundierung von bleibenden Bauten ist
die Verwendung von Holz (Piloten und Rösten)
verboten.

§ 99-
Außenmauern.

(1) Die Außenmauern der Gebäude müssen
standfest und tragfähig sein und dem Einfluß der
Witterung genügend widerstehen . Bei Aufenthalts¬
räumen soll ihr Widerstand gegen Witterungsein¬
flüsse mindestens gleich dem einer 38 cm starken
gemauerten Ziegelwand sein.

(2) Alle Außenmauern müssen , wenn nichts
anderes bestimmt ist , feuerbeständig hergestellt
werden.
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§ ioo.
Scheidewände,

(1) Soweit Scheidewände verschiedene Woh¬
nungen voneinander oder Wohnungen von Be¬
trieben trennen , haben sie aus mindestens 12 em
starken Ziegelmauern oder aus solchen reuerbe¬
ständigen Wänden zu bestehen , die diesen Ziegel¬
mauern in jeder Hinsicht , auch an Schalldiehtig-
keit , gleichkommen . Dasselbe gilt für Scheide¬
wände zwischen zwei Betrieben.

(2) In Wohnungen und Betrieben sind leich¬
tere Scheidewände von der Behörde zugelassen;
erforderlichenfalls kann der Nachweis über ge¬
nügende Festigkeit , Stand - und Feuersicherheit
(feuerhemmende Bauweise ) verlangt werden.

(3) Unbelastete Stiegen - und Ganginauern
müssen an Festigkeit , Stand - und Feuersicherheit
und an Wärmeschutz mindestens einer 12 cm
starken Ziegelmauer gleichen.

§ toi.
Feuer , und Brandmauern.

(1) Wird ein Gebäude an Nachbargrenzen
angebaut , so muß es an diesen in allen Geschos¬
sen Feuermauern erhalten , die, soweit sie Auf¬
enthaltsräume abschließen , mindestens die Feuer¬
beständigkeit von 25 cm starken Ziegelmauern
haben . Schließen Feuermauern Aufenthaltsräume
dauernd nach außen ab . so muß der Wärmeschutz
einer 38 cm starken Ziegelmauer gesichert ' sein.

(2) Freistehende Feuermauern und ebensolche
Feuermauerteile sind , auch wenn sie nur vorüber¬
gehend ungedeckt bleiben , von außen zu ver¬
putzen . Die Behörde kann , wenn es die Rück¬
sicht auf das örtliche Stadtbild erfordert , eine
entsprechende Ausgestaltung sichtbarer Feuer¬
mauerteile verlangen.

(3) Die Herstellung von Öffnungen in Feuer¬
mauern gegen Widerruf ist zu gestatten und so
lange zulässig , als der Eigentümer der Nachbar¬
liegenschaft zustimmt und keine öffentlichen
Rücksichten entgegenstehen.

(4) Holzkonstruktionen aneinandergebauter
Nachbargebäude müssen durch Mauerwerkskörper
getrennt sein , die mindestens die Feuerbeständig¬
keit einer 25 cm starken Ziegelmauer besitzen.

(5) Räume , wo feuergefährliche Stoffe erzeugt,
verarbeitet oder gelagert werden , sind von ande¬

ren Räumen durch Brandmauern , die die Feuer¬
beständigkeit einer 25 cm starken Ziegelmauer
besitzen , zu trennen und in Abständen von 20 m
durch ebensolche Brandmauern zu teilen . Son¬
stige Werkstätten , Geschäfts - und Lagerräume,
Dachböden und Stallungen sind durch ebensolche
Brandmauern in Abständen von 30 m zu teilen.

(6) Feuer - und Brandmauern sind in der Regel
15 cm über der Dachfläche zu führen ; von Fall zu
Fall kann aus städtebaulichen Rücksichten von
dieser Vorschrift abgegangen werden , wenn die
Brandmauer bis unter die Dachdeckung geführt
und bis 20 cm darunter beiderseits verputzt wird;
der auf der Brandmauer liegende Teil der Dach-
deckung ist in Mörtel zu verlegen.

(7) Der Dachboden ist von Aufent haltsiäumen
und ihren Zugängen durch Brandmauern zu
trennen , die mindestens die Feuersicherheit von
12 cm starken Ziegelmauern besitzen.

(8) Alle Holzbestandteile sind durch die ganze
Stärke der Brandmauern zu trennen und dürfen
quer durch die Brandmauer nur dann durchge¬
führt werden , wenn sie auf eine Länge von 30 cm
beiderseits der Brandmauer durch eine feuerbe¬
ständige Ummantelung geschützt sind . Die Durch¬
führung von Transmissionen , Transportschnecken
und ähnlichen Konstruktionen ist nur ausnahms¬
weise bei entsprechender Sicherung gestattet.
Türöffnungen in Brandmauern sind mit feuerbe¬
ständigen , selbstzufallenden und unversperrbaren
Türen in feuerbeständigen Rahmen (Gewänden)
abzuschließen.

(9) Bei Nebengebäuden (§ 81, Absatz 2) und
bei Bauten vorübergehenden Bestandes kann die'
Behörde von der Anordnung einer Feuermauer
absehen , wenn der Nachbar keine Einwendung
erhebt.

§ 102.
Riegel -, Block- und Holzwände als Außenwände.

A. Mit feuerbeständigen Baustoffen
ausgefachte oder mit solchen Bau¬
stoffen verkleidete Riegelwände.

(1) Zum Abschluß eines Gebäudes nach außen
können solche Wände ausgeführt werden:

a) bei Bauten vorübergehenden Bestandes im
ganzen Stadtgebiet;
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b) bei allen Arten von Gebäuden auf Grün¬
land;

c) bei allen Gebäuden mit nicht mehr als
zwei Hauptgeschossen im ganzen Stadt¬
gebiet;

d) bei Gebäuden in Bauklasse II . wenn sie in
offener Bauweise ausgeführt werden;

e) im obersten Geschoß aller Gebäude mit
nicht mehr als drei Hauptgeschossen;

f) bei Industriegebäuden und bei Bauten auf
Lagerplätzen und Ländeflächen.

B. Blockwände.

(2) Die Herstellung der Außenwände eines
Gebäudes als Blockwände ist zulässig:

a) bei Bauten vorübergehenden Bestandes
im ganzen Stadtgebiet;

b) bei freistehenden Gebäuden mit nicht mehr
als zwei Hauptgeschossen im ganzen Stadt¬
gebiet;

c) bei allen Arten von Gebäuden auf Grün¬
land und in offener Bauweise , wenn nicht
mehr als zwei Hauptgeschosse errichtet
werden , bei Gebäuden mit drei Hauptge¬
schossen im obersten Geschoß;

d) bei Industriegebäuden und bei Bauten auf
Lagerplätzen und Ländeflächen.

C. Holz wände.

(3) Holzwände sind als Außenwände zulässig:
a) bei Bauten vorübergehenden Bestandes im

ganzen Stadtgebiet;
b) bei ebenerdigen Bauten , wie Gerätekam¬

mern , Gartenhäuschen , Gartensälen . Glas¬
veranden,Schuppen .Trockenräumen , Lager¬
räumen für schwer brennbare Gegenstände
u. dgl .;

c) bei ebenerdigen Wohngebäuden und im
obersten Geschoß aller Gebäude mit nicht
mehr als zwei Hauptgeschossen auf Grün¬
land und in der offenen Bauweise.

(4) Kleinere hölzerne Vorbauten , wie Wind¬
fänge , Unterfahrten , Veranden u. dgl ., können zu¬
gelassen werden.

D. Gemeinsame Bestimmungen.

(5) Solche Wände dürfen , ausgenommen den
Fall des § 101, Absatz 9, nicht an Stelle von
Feuermauern ausgeführt werden.

(6) Die Bewilligung zur Errichtung von Bau¬
lichkeiten mit solchen Außenwänden kann ver¬
sagt werden , wenn mit Rücksicht auf die ört¬
liche Lage oder die Art der Verwendung eine
feuerbeständige Bauausführung gefordert werden
muß.

(7) In unmittelbarer Nähe von Feuerungen
und Kaminen ist massives Mauerwerk herzu¬
stellen.

(8) Sind solche Bauten nicht bloß vorüber¬
gehenden Bestandes , so sind die Schwellen min¬
destens 15 cm über der Erdoberfläche anzuord¬
nen und gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit zu
sichern.

(9) Soweit solche Wände als Außenwände
dienen und die Gebäude oder Gebäudeteile nicht
nur in der Zeit vom 15. April bis 15. Oktober als
Aufenthaltsräume benützt werden , müssen die
Vorschriften über die Widerstandsfähigkeit gegen
Witterungseinflüsse und über Wärmeschutz (§ 99)
erfüllt werden.

§ 103.
Decken und Fußböden.

(1) Bei hölzernen Decken sind die Fußböden
von der Decke durch eine 7 cm starke Beschüt¬
tung zu trennen . Bei Anwendung von versenkten
Sturzböden muß die Beschüttung die Tramober¬
kante noch um 3 cm überragen . Die Untersichten
hölzerner Decken sind feuerhemmend auszuge¬
stalten . Ausgenommen sind Decken , die Bestand¬
teile ein und derselben Wohnung trennen , ferner,
soweit es sich nicht um Aufenthaltsräume han¬
delt , in Bauten auf Grünland und solchen vor¬
übergehenden Bestandes.

(2) Die Decke des obersten Geschosses muß
so stark hergestellt werden , daß sie bei Bränden
dem auffallenden Dachgehölze und Mauerwerk ge¬
nügenden Widerstand leisten kann ; außerdem
muß ihr Wärmeschutz gegen den Dachbodenraum
oder gegen das Dach den im § 99 gestellten An¬
forderungen entsprechen . Das letztere gilt auch
für Decken über Durchfahrten unter Aufenthalts¬
räumen.

(3) Die Verwendung von Holzdecken ist un¬
zulässig:

a) über Kellerräumen:
b) unter Badezimmern . Waschküchen . Ab¬

orten sowie unter und über Räumen , in
denen besondere Feuchtigkeit entwickelt
wird;

c) über Räumen , in denen größere Mengen
von selbstentzündlichen , leicht brennbaren
oder schwer löschbaren Stoffen erzeugt,
verarbeitet oder gelagert werden , wenn
sich darüber Aufenthaltsräume oder die
einzigen Zugänge zu solchen befinden;

d) bei größeren , insbesondere offenen Feuer¬
stätten , soweit eine Entzündung durch
Wärmeleitung und Strahlung oder Funken¬
flug möglich ist und durch Schutzmaß¬
nahmen nicht verhindert werden kann;

e) überall dort , wo besondere Vorschriften
Holzdecken ausschließen.
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(4) Der Fußboden ist , sofern dies nicht schon
durch andere Vorschriften angeordnet ist , feuer¬
beständig zu belegen:

a) in Dachböden mit denselben Ausnahmen
wie im Absatz 1;

b) bei Küchenherden auf der Seite der Feue¬
rung und der Aschentüren bis zu einer
Entfernung von 60 cm;

c) bei sonstigen größeren Feuerstätten nach
Erfordernis;

d) in Käumen , in denen größere Mengen von
selbstentzündlichen , leicht brennbaren oder
schwer löschbaren Stoffen erzeugt , ver¬
arbeitet oder gelagert werden;

e) überall dort , wo es besondere Vorschriften
anordnen.

(5) Zur Beschüttung der Decken dürfen keine
Stoffe verwendet werden , die gesundheitsschäd¬
lich sind oder infolge ihrer chemischen Be¬
schaffenheit auf die tragenden Deckenteile zer¬
störend wirken können ; insbesondere dürfen sie
bei Holzdecken keine feuergefährlichen oder
fäulniserregenden Bestandteile enthalten.

§ 104.
Dächer , Glasdächer.

(1) Dächer und Dachteile müssen , soweit nicht
Glasdächer zugelassen werden , mit einem als
feuerhemmend anerkannten Baustoff eingedeckt
werden . Dachöffnungen müssen verschließbar oder
gegen Flugfeuer durch engmaschige Drahtnetze
gesichert und von den Nachbargrenzen mindestens
1 m entfernt sein.

(2) Durch Verordnung der Landesregierung
können die Verbindung der Dachkonstruktion
mit der Decke des obersten Geschosses und Er¬
leichterungen für die Stärke der Decke des ober¬
sten Geschosses zugelassen werden , wobei die
näheren Vorschriften zu erlassen sind.

(3) Hölzerne Dachaufbauten , wie Türme,
Kuppeln . Dachluken , Dachfenster und Türen
u. dgl ., müssen von außen feuerbeständig verklei¬
det sein . Ausnahmen sind in den Bauklassen I
und II, bei Bauten auf Grünland und bei solchen
vorübergehenden Bestandes zulässig.

(4) Bei Dächern mit mehr als 25 Grad Neigung
sind Vorkehrungen anzubringen , die das Ab¬
stürzen der Dacharbeiter und das Abrutschen des
Schnees und des Deckmaterials verhindern.

(5) Glasdächer , Oberlichten , Zierlichten sind
so anzulegen , daß alle Teile behufs Reinigung und
Instandhaltung gefahrlos erreichbar sind . Die
Sprossen der Glasdächer müssen aus feuerbestän¬
digem Baustoff bestehen . Gegen das Herabfallen
von Glasstücken bei Glasdächern und Oberlichten
sind Schutzvorrichtungen anzubringen , wenn nicht
Drahtglas verwendet wird.

§ 105.
Dachrinnen.

(1) Gebäude , die unmittelbar an Verkehrs¬
flächen liegen , müssen an dieser Seite Dachrinnen
erhalten . Die Dach - und Gesimstraufe ist auf ein
möglichst geringes Maß zu beschränken . Die Ab-
fallrohre dürfen nicht auf die Verkehrsfläche aus¬
münden ; wenn sie frei an der Gebäudewand ge¬
führt werden , dürfen sie nicht angemauert wer¬
den ; soweit sie eingemauert sind , müssen sie aus
Gußeisenrohren bestehen.

(2) Dachrinnen sind wasserdicht und aus
feuerbeständigen Stoffen herzustellen oder mit
solchen zu verkleiden.

(3) Wird das Dachwasser innerhalb des Dach¬
bodens abgeleitet , so sind entsprechend weite und
wasserdichte Rohre oder ebensolche überdeckte
Rinnen zu verwenden . Wo eine Hauskanalisierung
mit der Einmündung in den Straßenunratskanal
besteht , sind die Dachwässer womöglich durch
die Abortrohre abzuleiten ; ist kein Straßenunrats¬
kanal vorhanden , so sind die Dachwässer durch
besondere Rohrleitungen in Sickergruben einzu¬
leiten.

§ 106.
Stiegen und Gänge.

(1) Stiegen und Gänge , die die allgemein zu¬
gängliche und regelmäßige Verbindung von den
Aufenthaltsräumen zu den Hauseingängen ver¬
mitteln , sind Hauptstiegen.

(2) Kein Teil eines Aufenthaltsraumes darf
vom Stiegenhaus mehr als 40 m entfernt sein.

(3) Die Treppenläufe , Stiegengänge und Ab¬
sätze der Hauptstiegen in Häusern von mehr als
drei Hauptgeschossen müssen aus feuerhemmen¬
den Baustoffen bestehen . Als solcher gilt neben
tauglichem Natur - oder Kunststein auch Eichen¬
holz. In Häusern bis zu drei Hauptgeschossen
können die Hauptstiegen aus unten verschaltem
und stukkaturtem weichem Holz bestehen , doch
müssen die Stufen einen Belag aus hartem Holz,
Holzstein , Linoleum u. dgl . sowie einen Kanten¬
schutz gegen Abtreten haben.

(4) Die Decke des Hauptstiegenhauses muß an
Feuersicherheit mindestens der Decke über dem
obersten Wohngeschoß gleichkommen . Gegen
Keller und Dachboden muß das Stiegenhaus feuer¬
beständig abgeschlossen sein.

(5) Die Treppenläufe der Hauptstiegen müssen
in Häusern bis zu drei Hauptgeschossen im Lich¬
ten wenigstens 1 m, in Häusern mit mehr als drei
Hauptgeschossen in den oberen zwei Geschossen
wenigstens 1 m, in den übrigen aber wenigstens
1-20 m. die 'Stiegengänge und Stockwerksabsätze
1-20 m breit sein . Gerade Stufen müssen wenig-
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stens 26 cm, Spitzstufen in einer Entfernung von
40 cm von der äußeren Mauer 26 cm, am Spitz¬
ende 13 cm breit sein . Die Stufenhöhe darf 18 cm,
bei Keller - und Bodenstiegen 20cm nicht über¬
steigen.

(6) Bei Hauptstiegen , die den Zugang zu Räu¬
men für die Ansammlung größerer Menschen¬
massen bilden , wie in Industrie -, Lager - und Büro¬
gebäuden u. dgl ., muß die Mindestbreite der
Treppenläufe und Stiegengänge bei einer Be¬
nützung durch nicht mehr als 50 Personen 1-25 m
betragen . Für je weitere zehn Personen sind in
den bezüglichen Geschossen und den Hauseingän¬
gen 10 cm zuzuschlagen . Werden mehrere Haupt¬
stiegen hergestellt , so hat jede dieser Stiegen min¬
destens jene Breite zu erhalten , die der Zahl der
auf sie angewiesenen Personen entspricht . Ergäbe
aber die Berechnung eine Stiegenbreite von mehr
als 2-50 ra, so besteht die Verpflichtung , die Zahl
der Hauptstiegen im entsprechenden Verhältnis
zu vermehren.

(7) Die Türen in solchen Gebäuden müssen in
der Richtung zur Hauptstiege oder nach beiden
Seiten aufschlagen . Die in Stiegenhäuser führen¬
den Türen müssen derart hergestellt werden , daß
durch ihr Aufschlagen die Stiegenhäuser nicht
verlegt werden . Bei feuergefährlichen Lagerungen
und Metrieben müssen außerdem die Hauptstiegen
von den Lager - und Betriebsräumen durch selbst¬
zufallende , feuerbeständige Abschlüsse getrennt
sein und können besondere Vorkehrungen gegen
Verqualmung der Hauptstiegen , bei erhöhter
Feuergefährlichkeit einzelner Räume auch die
Anlage weiterer Hauptstiegen vorgesehrieben wer¬
den.

(8) In Hauptstiegenhäusern und in Räumen
unter ihnen ist die Lagerung feuergefährlicher
Stoffe untersagt.

(9) Entlang der Treppenläufe müssen wenig¬
stens auf einer Seite Anhaltestangen angebracht
werden . Dienen die Treppenläufe dem Zugang zu
Räumen für die Ansammlung größerer Menschen-
massen , so sind beide Seiten mit Anhaltestangen
zu versehen . An den freien Stellen der Stiegen
und Gänge ist mindestens ein 1 m hohes , genügend
dichtes Geländer anzubringen , und bei freitragen¬
den Stiegen der Geländergriff mit Vorrichtungen
gegen das Herabgleiten zu versehen.

(101 Für Nebenstiegen gelten die Bestimmun¬
gen der Absätze 1 bis 9 nicht ; bei Genehmigung
solcher Stiegen hat sich die Behörde auf die Vor¬
schreibung jener Bedingungen zu beschränken,
die im einzelnen Falle aus Sicherheitsgründen
notwendig sind.

(11) Die Herstellung von Falltüren in Ein¬
fahrten , Eingängen , Stiegenhäusern und in allen
zum Verkehr dienenden Räumen ist verboten.

(12) Freie , an den äußeren Wänden der Ge¬
bäudemauern gelegene Gänge müssen , wenn sie
die einzige Verbindung von Aufenthaltsräumen
mit der Hauptstiege vermitteln , aus durchaus
feuerbeständigen Baustoffen und mindestens in
einer Breite von 1m hergestellt werden . Fuß¬

böden aus Holz auf feuerbeständiger Unterlage
sind zulässig . Über dem letzten Geschoß sind
solche Gänge mit einer feuerhemmenden Über¬
dachung zu versehen . Die Verglasung freier
Gänge , in die Hauptfenster münden , ist verboten.

S K>7.
Geländer.

(1) Balkone , freie Gänge , Terrassen , Fuß¬
bodenöffnungen . Plattformen , zugängliche flache
Dächer u. dgl . sind mit einem standsicheren Ge¬
länder gegen Absturz zu versehen , das in der
Regel 1 m hoch sein muß.

(2) Falltüren sind so einzurichten , daß ein
Selbstzufallen wirksam verhindert wird und im
geöffneten Zustand ein wirksamer Schutz gegen
Absturz gewährleistet ist.

(3) Werden die im 1. Absatz genannten An¬
lagen nicht durch Geländer , sondern durch Brü¬
stungen in entsprechender Weise abgeschlossen,
so hat deren Höhe mindestens 0-85 m zu betragen.
Die gleiche Höhe gilt für Fensterbrüstungen.

S 108.
Aufzüge.

(1) Für die Anlage und den Betrieb von Auf¬
zügen werden von der Landesregierung Vor¬
schriften erlassen.

(2) In Hochhäusern sind jedenfalls Personen-
aufzüge einzubauen.

§ 109.
Aufstellung von Motoren und Maschinen.
(1) Die Aufstellung von Motoren und Maschi¬

nen mit motorischem Antrieb ist , wenn hiedurch
die Festigkeit des Gebäudes beeinflußt wird , ge¬
nehmigungspflichtig.

(2) Anlagen , mit deren Betrieb eine Belästi¬
gung der Bewohner des Gebäudes oder der Um¬
gebung oder eine Gefahr für die Sicherheit der
beschäftigten Personen verbunden ist , bedürfen
auch hinsichtlich des Betriebes dann der bau¬
behördlichen Genehmigung , wenn er nicht der
gewerbeibehördlichen oder einer anderen behörd¬
lichen Genehmigung unterliegt.

(3) Die Bestimmungen über den Arbeiter¬
und Angestelltenschutz bleiben unberührt.

§ 110.
Brennstofflagen.

Brennstofflagen in Wohngebäuden sind in
der Regel im Keller unterzubringen und mit min¬
destens 1 m hoch untermauerten Bretter - oder
Lattenwänden abzuteilen . Im Hofraum können die
Brennstofflagen in ebenerdigen , feuerhemmend
eingedeckten Schuppen untergebracht werden , die
gegen das Dach offen sein können . Die einzelnen
Brennstofflagen sind in gleicher Weise wie im
Keller abzuschließen.
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§ 111.
Scheunen.

Scheunen dürfen nur in landwirtschaftlich
genutzten Ge/bieten errichtet werden . In der Nähe
von anderen Gebäuden sind sie mit vollen Mauern
oder mit ausgemauerten Riegelwänden herzu¬
stellen und feuerhemmend einzudecken . In un¬
mittelbarem Anschluß an andere Gebäude müssen
sie von diesen durch Brandmauern getrennt wer¬
den. Wenn sie im freien Gelände stehen , so kön¬
nen sie auch ganz aus Holz hergestellt werden.

§ 112.
Feuerstätten , Heizungen.

(1) Feuerstätten müssen von Holzwerk oder
anderen brennbaren Gegenständen durch Mauer¬
werk oder durch feuerbeständige Baustoffe iso¬
liert sein . Von Riegel - und Holzwänden müssen
gemauerte Küchenherde und Zimmeröfen minde¬
stens 15 cm, Feuerungstüren sowie eiserne Herde
und Öfen 45 cm entfernt bleiben . Bei starken
Feuerungen sind die Maße entsprechend zu ver¬
größern.

(2) Backöfen und andere größere Feuerungs¬
anlagen sowie deren Abzüge sind so zu isolieren,
daß eine unzulässige Belästigung durch Wärme¬
strahlung wirksam vermieden wird.

(3) Die Anbringung von Verschlußklappen in
Feuerzügen und Rauchleitungen ist verboten.

(4) Der Regelung durch Verordnung bleibt
die Erlassung näherer Bestimmungen für die
Verwendung von Drosselklappen in Feuerzügen
und Rauchleitungen und für Zentralheizungs¬
anlagen zur Wahrung der Sicherheit und des
ungestörten Betriebes solcher Anlagen vorbe¬
halten.

§ 113.
Allgemeine Bestimmungen für Rauchfänge , Lüf-

tungs - und Dunstschläuche.

(1) Die Verbrennungsgase der Feuerstätten
sind durch Rauchfänge abzuleiten . Die Ableitung
in Rauchröhren quer durch die Mauern und
Fenster unmittelbar ins Freie ist verboten . Aus¬
nahmen können für vorübergehende Zwecke und
für Gas- oder ähnliche Feuerungen bewilligt wer¬
den. Das Rauchfangmauerwerk ist in der Regel
aus gebrannten Ziegeln im regelmäßigen Verband
auszuführen.

(2) Die Einmündung von Feuerungen ver¬
schiedener Geschosse und verschiedener Woh¬
nungen in einen Rauchfang ist verboten.

(3) Zwischen Holzwerk und lichtem Quer¬
schnitt gemauerter Rauchfänge muß mindestens
ein Ziegelkörper von 12 cm Stärke , wenn aber
die Temperatur der Verbrennungsgase jene ge¬
wöhnlicher Küchenherde übersteigt , von 25 cm
Stärke und in beiden Fällen überdies an der
Außenseite zur Fugendeckung ein stehender
Dachziegel angebracht werden . Bei außerordent¬
licher Wärmeentwicklung sind entsprechende
weitere Schutzmaßnahmen zu treffen.

(4) In Räumen , wo feuergefährliche Stoffe
gelagert oder verarbeitet werden , dürfen keine
Putzöffnungen angebracht werden . Die unmittel¬

bare Umgebung von Rauchfängen ist von solchen
Lagerungen freizuhalten.

(5) Die Auamündung gewöhnlicher Rauch¬
fänge muß von eigenen und benachbarten Dach¬
flächen mindestens 1 m entfernt sein und soll
den Fenstersturz naheliegender Wohnräume tun¬
lichst um mindestens 3 m überragen . Die Aus¬
mündung größerer Rauchfänge ist entsprechend
höher zu legen . Rauchfangaufsätze dürfen den
Rauchabzug und die Reinigung nicht behindern.

(6) Ist die Emporführung eines Rauchfanges
deshalb notwendig , weil der Neubau und ein be¬
stehendes Nachbargebäude verschieden hoch sind,
so ist der Eigentümer des höheren Gebäudes
verpflichtet , die notwendige Verankerung des
emporzuführenden Rauchfanges sowie die Schaf¬
fung eines entsprechenden Zuganges und die Keh¬
rung des Rauchfanges von seinem Hause aus zu
dulden.

(7) Die Führung von Rauchfängen in Außen¬
mauern ist tunlichst zu vermeiden . Ist dies un¬
möglich , so ist das Außenmauerwerk des Rauch¬
fanges gegen Abkühlung zu schützen.

(8) Für Wohngebäude mit Zentralheizung
kann verlangt werden , daß außerdem Rauchab¬
züge für Ofenheizungen in entsprechender Zahl
angelegt werden.

(9) Für Lüftungs - und Dunstschläuche gelten
sinngemäß die Bestimmungen über Rauchfänge,
insbesondere sind solche Schläuche für Groß¬
küchen , Mühlen und ähnliche Betriebe , wo eine
Ablagerung von Fett , Mehl oder Staub statt¬
findet , zur Ermöglichung der Kehrung und des
Ausbrennens wie Rauchfänge zu mauern.

(10) Die Erlassung von Vorschriften über
Rauchfänge anderer Art sowie die Erlassung
näherer Vorschriften für die Ableitung der Ab¬
gase von Gasheizungen und Verbrennungsma¬
schinen (Gas, Benzin, Petroleum u. dgl .) zur
Wahrung der Sicherheit des Gebäudes und der
darin befindlichen Personen obliegt der Landes¬
regierung.

§ 114.
Besondere Bestimmungen für Rauchfänge.

(1) Die Vorschriften über den notwendigen
lichten Querschnitt enger (nicht schliefbarer)
Rauchfänge und über die zulässige Zahl der ein¬
zumündenden Feuerungen werden durch Ver¬
ordnung der Landesregierung geregelt.

(2) Das Zusammenziehen von mehreren
Schläuchen zu einem Sammelschlauch ist ver¬
boten.

(3) Schräg geführte Rauchfänge sollen von
der lotrechten Richtung nicht mehr .als 30° ab¬
weichen (Ziehung ). Schwächere als ein Stein
starke Zungen sind an den Knickstellen gegen
Beschädigung durch die Kugel des Kehrgerätes
wirksam zu versichern . Bei ausnahmsweiser Be¬
willigung einer Ziehung über 30° müssen außer¬
dem am oberen Bruchpunkt Putztürchen ange¬
bracht werden.

(4) Jeder enge Rauchfang muß am unteren
Ende und , wenn das Putzen nicht vom oberen
Ende erfolgen kann , auf dem Dachboden ober¬
halb des Pflasters oder der Lauftreppen , jedoch
jedenfalls außerhalb versperrter Keller - oder
Bodenabteilungen mit zwei hintereinander stehen-
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den gußeisernen , mit Distanzbolzen versehenen,
mindestens 3 mm dicken , in Falz schlagenden
und versperrbaren Putztürchen von 26 cm Höhe
und von einer Breite gleich der inneren Lichte
des Rauchfanges versehen sein . Die Zulässigkeit
andersartiger feuerbeständiger Putztürchen unter¬
liegt fallweise der Genehmigung . Die Türchen
müssen von ungeschütztem Holzwerk 45 cm ent¬
fernt bleiben und sind mit den zugehörigen
Stockwerks - und Wohnungsnummern dauerhaft
zu bezeichnen . Außerhalb der Dachfläche ge¬
legene Putztürchen müssen von Lauftreppen aus
zugänglich sein , die mit Geländern zu ver¬
sehen sind.

(5) Frei geführte Poterien und Eisenrohre
an Stelle von Rauchfängen müssen von unge¬
schütztem Holzwerk 15 cm entfernt bleiben.
Beim Durchsetzen von Holzteilen müssen diese
Rohre mit einem feuerbeständigen Mantel um¬
geben sein , der einen wenigstens 8 cm breiten
Luftraum um das Rohr frei läßt.

(6) Schliefbare Rauchfänge müssen einen
lichten Querschnitt von mindestens 45 X 48 cm
haben und dürfen außer den Raucheinmündungen
und einer Einsteigöffnung am unteren Ende , die
mit einer feuerbeständigen , gut schließenden , von
jeder Verstellung freizuhaltenden Türe zu ver¬
sehen ist , keine weiteren Öffnungen in den Wän¬
den erhalten . Bei größeren Abmessungen des
lichten Querschnittes sind diese Rauchfänge be¬
steigbar einzurichten.

(7) Schornsteine für größere Feuerungen
müssen so hoch gebaut werden , daß die Nachbar¬
schaft möglichst wenig durch Rauch , Ruß und
Funkenflug belästigt wird ; sie sind mit einer
Blitzableiteranlage auszustatten.

(8) Die Höhe solcher Schornsteine hat die
Behörde nach den örtlichen Verhältnissen zu be¬
stimmen ; die Anlage muß stets eine etwaige
künftige Erhöhung auf mindestens 35 m er¬
möglichen.

(9) Eiserne Schornsteine können gestattet
werden , solche aus Blech nur für isolierte In¬
dustriebauten , sonst nur bei vorübergehendem
Bestand.

(10) Für die Berechnungsweise , Standsicher¬
heit und die Art der Ausführung der Schornsteine
gelten die besonderen von der Landesregierung
zu erlassenden Bestimmungen.

XI . Abschnitt.

Bestimmungen über besondere Arten von
Bauanlagen.

§ 115.
Allgemeine Bestimmungen.

(1) Für besondere Arten von Bauanlagen
können , soweit sie nicht schon in dieser Bauord¬
nung vorgesehen sind , von Fall zu Fall oder all¬
gemein Erleichterungen gewährt werden , wenn
weder in der Bauordnung begründete subjektive
öffentliche Rechte noch Privatrechte verletzt
werden und die Erleichterungen mit den öffent¬
lichen Rücksichten vereinbar sind . Es können

aber auch über die Bestimmungen dieser Bauord¬
nung hinausgehende Anforderungen gestellt wer¬
den , wie insbesondere in bezug auf die Anordnung
und Ausstattung der Stiegen , die Deckenkon¬
struktionen , die Anbringung von Feuerlösch - und
Feuermeldeeinrichtungen , die Anordnung von
Brandmauern in kürzeren Abständen , über die
feuerhemmende Ausstattung der Türen und
Fenster u. dgl ., wenn sie wegen der Lage , Bau¬
art , des Umfanges und der Art der Benützung aus
Gründen der Feuersicherheit und Sicherheit der
Personen geboten sind.

(2) Die allgemeinen Vorschriften hierüber er¬
läßt die Landesregierung ; wenn keine solchen be¬
stehen , bedarf ein solcher Bescheid der Bestäti¬
gung durch den fcuständigen Gemeinderats¬
ausschuß.

(3) Erleichterungen können insbesondere für
Kleinwohnungs - und Kleinhäuser . Einfaniilien-
und Siedlungshäuser , für Industriegebäude , Bauten
auf Grünland und solche vorübergehenden Be¬
standes oder untergeordneter Bedeutung gewährt
werden.

(4) Über die Bestimmungen dieser Bauord¬
nung hinausgehende Anordnungen können für
Hochhäuser und Bauanlagen getroffen werden,
die zur Ansammlung einer größeren Zahl von
Menschen oder zur Lagerung und Verarbeitung
feuergefährlicher oder explosibler Stoffe bestimmt
sind , oder für Gebäude und Einrichtungen , die
besonderen Zwecken dienen , wenn es zur Ab¬
wendung der aus der Art der Anlage sich er¬
gebenden Gefahren . Nachteile oder Belästigungen
geboten ist und soweit hierüber nicht schon an¬
dere gesetzliche Vorschriften bestehen . Wenn
sich aus Anlaß der Errichtung solcher Gebäude
die Notwendigkeit der Verbreiterung von Verkehrs-
flächen ergibt , kann die Baubewilligung von der
Bedingung abhängig gemacht werden , daß die
Kosten für den Erwerb und die Herstellung der
verbreiterten Verkehrsflächen samt Gehsteigen
der Gemeinde vom Bauwerber ersetzt werden.

(5) Handelt es sich um Schulen . Kranken¬
häuser , Theater oder Kinos , so darf die Bau¬
bewilligung erst erteilt werden , wenn die für die
Zweckbestimmung zuständige Behörde die An¬
lage genehmigt hat.

§ 116.
Kleinwohnungshäuser.

(1) Als Kleinwohnungshäuser im Sinne dieser
Bauordnung gelten Wohnhäuser oder selbständig
bestehende Teile von solchen , in denen von dem
Ausmaß der bewohnbaren Bodenflächen und der
Bodenflächen der zu Geschäfts - oder gewerblichen
Zwecken bestimmten Räume wenigstens zwei
Drittel auf Kleinwohnungen entfallen . Diese
müssen baulich in sich abgeschlossen sein ; ihre
bewohnbare Fläche darf 60 m2 nicht übersteigen.
Eine Hauspersonalstube sowie nicht zu Wohn¬
zwecken geeignete Nebenräume , wie Küchen,
Vor- und Badezimmer und Speisekammern , bleiben
außer Betracht . Als Kleinwohnungshäuser gelten
auch Ledigenheime , Schlaf - und Logierhäuser im
Sinne der Wohnungsfürsorgegesetze , nicht aber
Gasthöfe , Hotels , Pensionen , Kurhäuser , Stifte
und ähnliche Baulichkeiten.
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(2) Erleichterungen können in bezug auf die
lichte Höhe der Wohnräume , den Einbau von
Wohnräumen im Dachgeschoß und die Mauer¬
stärken gewährt werden.

§ 117.
Kleinhäuser.

(1) Kleinhäuser sind Wohnhäuser , die nicht
mehr als drei Hauptgeschosse mit nicht mehr
als je zwei Kleinwohnungen besitzen . Die bebaute
Fläche darf nicht mehr als 120 m2 betragen . Die
Hälfte der Baufläche im Erdgeschoß kann auch
zu anderen als zu Wohnzwecken verwendet
werden.

(2) Erleichterungen können in Bezug auf die
Gebäudehöhe , die lichte Höhe der Wohnräume,
den Einbau von Wohnräumen im Dachgeschoß,
die Mauerstärken , die Anlage gemeinschaftlicher
Feuermauern , die Stiegen , die Verwendung von
Holz- und Riegelwänden und die Verbindung des
Dachstuhles mit der obersten Decke gewährt
werden.

§ 118.
Einfamilienhäuser , Siedlungshäuser.

(1) Als Einfamilienhaus gilt ein Haus , das
nur einer Familie als Wohnung dient , auch wenn
Wohnungen für Bedienstete im Gebäude selbst
oder in Nebengebäuden (§ 81, Absatz 2) unter¬
gebracht werden.

(2) Enthält das Einfamilienhaus nur eine
Kleinwohnung , so gilt es im Sinne dieser Bau¬
ordnung als Siedlungshaus . Einfamilienhäuser mit
einer Mittelwohnung sind solche , in denen die be¬
wohnbare Bodenfläche mehr als 60 m2, aber nicht
mehr als 100m2 beträgt , wobei für den Begriff
der bewohnbaren Fläche die Bestimmung des § 116,
Absatz 1, gilt.

(3) Für solche Häuser können außer den für
Kleinhäuser zulässigen noch weitergehende Er¬
leichterungen gewährt werden . Auch können für
Decken und die Fußbodenlage von Aufenthalts¬
räumen , die nicht zum Wohnen dienen , Erleichte¬
rungen gewährt werden (§ 115, Absatz 2).

§ 119-
Industriegebäude.

(1) Unter Industriebauten werden Fabriken,
Werkstätten - und Lagergebäude verstanden.

(2) Die Industriebauten werden nach ihrer
Lage in isolierte und nicht isolierte eingeteilt.

(3) In isolierter Lage befindet sich ein Industrie¬
gebäude oder eine Gruppe von solchen , wenn jede
Stelle der Anlage von Wohngebäuden auf dem
eigenen Grundstück und von den Nachbargrenzen
in der Regel 20 m entfernt ist . In dieses Maß sind
auch die dazwischenliegenden Verkehrsflächen
oder Gewässer einzurechnen.

(4) Für Industrieanlagen , die weder der ge¬
werbebehördlichen noch einer anderen behörd¬
lichen Genehmigung bedürfen , die aber durch
Gase , Dämpfe , Gerüche , Rauch , Ruß , Staub . Ge¬
räusch , Erschütterungen oder ähnliche Einwir¬
kungen oder wegen besonderer Feuers - oder Ex¬

plosionsgefahr für die Nachbarschaft erhebliche
Nachteile , Gefahren oder Belästigungen herbei¬
führen können , bestimmt die Baubehörde , ob sie
in isolierter Lage zu errichten sind . Der Be¬
hörde bleibt es auch überlassen , je nach den aus
dem Betriebe zu erwartenden Nachteilen und Ge¬
fahren und nach der örtlichen Lage von Fall zu
Fall eine größere oder kleinere Breite des Isolier¬
raumes zu bestimmen . Für andere derartige In¬
dustrieanlagen , die der gewerbebehördliclien oder
einer anderen behördlichen Bewilligung unter¬
liegen , richtet sich das Erfordernis der Isolierung
nach dem Ergebnis des betreffenden Verfahrens.

(5) In Industriegebieten besteht keine Ver¬
pflichtung zur geschlossenen Bauweise , auch nicht
die Verpflichtung zum Anbau unmittelbar an der
Baulinie ; die Höhe der Baulichkeiten ist nur in¬
soweit beschränkt , als der vorgeschriebene Licht¬
einfall für Aufenthaltsräume (§ 83) und die Wirk¬
samkeit der öffentlichen oder der vom Bauwerber
hergestellten Rettungseinrichtungen hinreichend
gewährleistet ist . Bei Industrieanlagen außerhalb
des bebauten Stadtgebietes ist von der Forde¬
rung der Herstellung einer Einfriedung abzu¬
sehen , solange es nicht aus öffentlichen Rück¬
sichten notwendig ist.

§ 120.
Bureau - und Geschäftshäuser.

(1) Bureau - und Geschäftshäuser sind Ge¬
bäude , die außer den Wohnungen für die Betriebs¬
leitung und Aufsicht nur Bureau - oder Geschäfts¬
zwecken dienen.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt,
nähere Vorschriften zur Wahrung der Sicherheit
zu erlassen . Wenn solche nicht bestehen , hat die
Behörde die aus diesem Grunde erforderlichen
Bedingungen in den Bescheid aufzunehmen ; der
Bescheid bedarf der Bestätigung durch den zu¬
ständigen Gemeinderatsausschuß.

§ 121.
Einstellräume für Kraftwagen.

Die näheren Vorschriften für den Bau und
die Einrichtungen von Einstellräumen für Kraft¬
wagen (Garagen ) zur Wahrung der Sicherheit der
Anlage und deren Umgebung werden durch Ver¬
ordnung der Landesregierung erlassen.

§ 122.
Veränderungen der Geländehöhe ; Ausbeutung des

Untergrundes.

(1) Die Anlage von Steinbrüchen , Schotter -,
Sand - und Lehmgruben sowie deren Wiederan-
füllung , dann die Anlage von Schlacken -, Schutt-
und Müllhalden bedürfen der Bewilligung der
Behörde . Die Bewilligung ist zu versagen , wenn
die Veränderung die künftige Verwendung der
Flächen nach dem Flächenwidmungsplan aus¬
schließt oder wesentlich erschwert . Sonstige An¬
schüttungen oder Abgrabungen von mehr als
einem halben Meter Höhe sind anzeigepflichtig
(§ 61); eine Bewilligung für solche Herstellungen
ist aber dann erforderlich , wenn sie nach dem
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Flächenwidmungsplan von wesentlichem Einfluß
auf die künftige Verwendung der Flächen sind.

(2) Besteht zur Zeit des Ansuchens noch kein
Flächenwidmungsplan , so kann die Entscheidung
von der vorherigen Genehmigung des in Ausar¬
beitung begriffenen Planes abhängig gemacht
werden . Wird der Flächenwidmungsplan aber
nicht innerhalb sechs Monate nach Überreichung
des Ansuchens beschlossen , so ist jedenfalls zu
entscheiden.

XII . Abschnitt,

Vorschriften betreffend die Ausführung, Be¬
nützung und Erhaltung der Bauten.

§ 123.
Allgemeine Vorschriften.

(1) Bei allen Bauarbeiten hat der Bauführer
dafür zu sorgen , daß jede Gefährdung , unnötige
Belästigung und Staubentwicklung hintangehalten
werden.

(2) Bei allen 'Bauführungen an Verkehrs¬
flächen , die die Aufstellung von Gerüsten erfor¬
dern , ist die Benützung der hiezu notwendigen
öffentlichen Verkehrsflächen und die Lagerung
von Baustoffen bis auf 2 m vor der Baulinie ohne
Entgelt gestattet , wenn nicht aus öffentlichen
Rücksichten dieses Maß eingeschränkt oder ein
Durchgang unter dem Gerüst hergestellt werden
muß. Wird die Bauführung durch nicht abwend¬
bare Ereignisse unterbrochen , so ist der Bauführer
über Verlangen der Behörde verpflichtet , die Ver¬
kehrsfläche frei zu machen . Gestattet die Behörde
während der Unterbrechung der Bauarbeiten die
Weiterbenützung , so ist hiefür ein Entgelt zu
leisten.

(3) Nach Erfordernis kann von der Behörde
die Aufstellung einer Bauplanke vorgeschrieben
werden.

(4) Lagerungen von Baustoffen , Sandwerfen,
Kalkablöschen , Mörtelbereitung auf öffentlichen
Verkehrsflächen außerhalb der Gerüste sind nur
mit Bewilligung der Behörde zulässig ; die Ge¬
meinde kann in diesen Fällen ein Entgelt ver¬
langen.

(5) Gegen die Verkehrsfläche sind Warnungs¬
zeichen anzubringen . Verkehrshindernisse sind
während der Dunkelheit zu beleuchten , Baugruben
zu versichern , Kalkgruben sicher abzudecken oder
abzuschranken . Zum Schutze gegen herabfallende
Baustoffe und Werkzeuge sind , wenn keine an¬
deren wirksamen Vorkehrungen getroffen werden,
gegen die Verkehrsfläche Schutzdächer anzu¬
bringen.

(6) Feuerungen bei Bauführungen sind be¬
sonders zu sichern und zu beaufsichtigen.

(7) Die Anwendung von Sprengmitteln bei
Bauführungen und bei Abtragung von Baulich¬
keiten ohne behördliche Bewilligung ist untersagt.

(8) Der Landesregierung bleibt es vorbehalten,
für besondere Gerüstarten eigene Vorschriften zu
erlassen.

(9) Bei tieferen Temperaturen als 3° Celsius
unter Null darf , wenn nicht besondere Vorkehrun¬

gen getroffen werden , Mauerwerk im Freien nicht
ausgeführt werden.

(10) Soweit Gebäude Aufenthaltsräume ent¬
halten , darf in diesen der äußere und innere Ver¬
putz des Mauerwerkes nicht früher als vier
Wochen nach der amtlichen Rohbaubeschau auf¬
gebracht werden . Wenn die natürliche Austrock¬
nung des Rohbaues bei der amtlichen Rohbaube-
schau durch begünstigende Umstände während der
Bauausführung bereits weit fortgeschritten ist oder
künstliche Trocknung angewendet wird , kann die
Behörde diese Frist abkürzen.

(11) Die Bestimmungen betreffend den Ar¬
beiter - und Angestelltenschutz bleiben unberührt.

§ 124.
Bauführer.

(1) Die Bauwerber haben sieh zur Durch¬
führung der Bauarbeiten eines hiezu berechtigten
Bauführers zu bedienen.

(2) Der Bauführer hat den Beginn der Bau¬
arbeiten der Behörde anzuzeigen.

(3) Legt ein Bauführer die Ballführung zurück,
so hat er es sofort der Behörde anzuzeigen . Der
Bauwerber ist verpflichtet , binnen einer Woche
einen neuen Bauführer zu bestellen und der Be¬
hörde namhaft zu machen.

(4) Bis zur Bestellung des neuen Bauführers
hat der bisherige Bauführer die Aufsicht weiter
zu besorgen und alle notwendigen Sicherungs¬
maßnahmen vorzukehren . Wenn der bisherige
Bauführer die Aufsicht nicht weiterführt oder
nicht führen kann , ist der Bauwerber verpflichtet,
bis zur Bestellung eines neuen Bauführers , der
mit der Fortführung des Baues betraut werden
soll, zur einstweiligen Übernahme der Aufsicht
und zur Vornahme der notwendigen Sicherungs¬
maßnahmen sofort einen anderen Bauführer zu
bestellen.

§ 125.
Funde.

(1) Funde von künstlerischem , geschichtlichem
oder sonst wissenschaftlichem Werte sind vom
Bauführer sogleich der Behörde anzuzeigen.

i(2) Die gesetzlichen Bestimmungen über den
Denkmalschutz bleiben unberührt.

§ 126.
Benützung des Nachbargrundes . Beseitigung

fremder Leitungen u. dgl.

(1) Die Eigentümer der Nachbargrundstücke
sind verpflichtet , gegen Entschädigung durch den
Bauwerber die zur Bauführung erforderlichen Ge¬
rüste und Pölzungen auf ihren Grundstücken und
Gebäuden zu gestatten.

(2) Wird aus Anlaß einer Bauführung die vor¬
übergehende oder dauernde Verlegung oder Ent¬
fernung von Leitungen , Lampen , Aufschriftstafeln.
Bäumen u. dgl . erforderlich , so sind die Eigen¬
tümer verpflichtet , es gegen Entschädigung durch
den Bauwerber zu gestatten.

(3) Wenn besondere Gesetze nichts anderes
bestimmen , entscheidet im Streitfall die Behörde
über den Umfang der vorerwähnten Verpflichtun-
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gen sowie auf Antrag eines Beteiligten über die
Sicherstellung der Entschädigungsansprüche . Nach
Leistung dieser Sicherstellung kann ohne weiteres
mit den Arbeiten begonnen werden.

§ 127.
Überprüfung während der Bauführung.

(1) Bei allen Bauten haben während der Bau¬
führung folgende behördliche Überprüfungen
stattzufinden:

a) die Beschau des Untergrundes für alle auf¬
gehenden Tragkonstruktionen:

b) die von der Behörde für notwendig be¬
fundenen Belastungsproben;

c) die Rohbaubeschau in der Regel nach Her¬
stellung der Dacheindeckung;

d) eine besondere Beschau bei Bauteilen,
deren Überprüfung nach Fertigstellung nicht
mehr möglich ist.

(2) Außerdem müssen die Rauchfänge und
Lüftungsschläuehe von einem hiezu befugten Ge¬
werbetreibenden nach Vollendung jeder Gleiche,
weiters vor Vornahme der Rohbaubeschau und nach
Bauvollendung , jedoch vor Erteilung der Be¬
nützungsbewilligung im ganzen geprüft werden.
Gleichenweise ist die Aufnahme der Rauchfang¬
anlagen durchzuführen und in einem Aufrißplan
mit allen Ziehungen ersichtlich zu machen ; die
Befunde hierüber sind vor Erteilung der Be-
nützungsbewilligung der Behörde vorzulegen.

(3) Der Bauführer hat wegen Vornahme der
jeweiligen Beschau der Behörde rechtzeitig die
Anzeige zu erstatten . Die Überprüfungen sind
binnen drei Tagen vorzunehmen ; der Bauführer
ist hiezu zu laden.

(4) Bei geringfügigen Bauanlagen kann auf
die Vornahme aller oder einzelner Überprüfungen
verzichtet werden , doch ist der Verzicht in die
Baubewilligung aufzunehmen.

(5) Den Vertretern der Behörde ist jederzeit
der Zutritt zu Bauführungen zu gestatten . Bau¬
werber , Bauführer und Planverfasser und die beim
Bau Beschäftigten sind verpflichtet , ihnen über
Verlangen alle nötigen Auskünfte zu erteilen.
Finden die Vertreter der Behörde , daß ein Bau
ohne Bewilligung ausgeführt wird , die Baulinie,
die Höhenlage oder der genehmigte Bauplan
nicht eingehalten , nicht entsprechende Baustoffe
oder entsprechende Baustoffe unfachgemäß ver¬
wendet werden , mangelhafte Konstruktionen oder
Gerüstungen zur Ausführung - gelangen , so haben
sie die Fortsetzung der Arbeiten zu untersagen.
Die Behörde hat hievon binnen 24 Stunden den
Bauwerber und den Bauführer durch Bescheid in
Kenntnis zu setzen.

§ 128.
Benützungsbewilligung.

(1) Neu-, Zu- oder Umbauten dürfen vor Er¬
teilung ' der Benützungsbewilligung nicht in Ge¬
brauch genommen werden . Bei Bauabänderungen
ist eine Benützungsbewilligung nur dann erforder¬

lich, wenn sie in der Baubewilligung ausdrücklich
vorgeschrieben wurde.

(2) Das Ansuchen um Benützungsbewilligung
ist bei Änderungen während der Bauausführungen,
ungeachtet der hiefür bereits erwirkten Genehmi¬
gungen , mit einem der Ausführung entsprechen¬
den Plane zu belegen.

(3) Über das Ansuchen ist binnen einer Woche
ein Augenschein anzuordnen . Hiebei ist die plan¬
mäßige Ausführung , die ordnungsmäßige Vor¬
nahme der während der Bauführung vorgeschrie¬
benen technischen Überprüfungen , die Erfüllung
der Vorschriften dieser Bauordnung und der
sonstigen dem Bauwerber auferlegten Verpflich¬
tungen sowie der gesundheitliche , feuer - und
sicherheitspolizeiliche Zustand des vollendeten
Baues , bei Aufenthaltsräumen überdies die ge¬
nügende Austrocknung des Mauerwerkes und des
Verputzes festzustellen . Zum Augenschein sind
Bauwerber , Planverfasser und Bauführer zu laden.

(4) Die Benützung eines Aufenthaltsraumes für
den Bauwächter ist auch vor Erteilung der Be¬
nützungsbewilligung dann gestattet , wenn für eine
entsprechende Lüftung und Ausheizung vorge¬
sorgt ist.

(5) Bei nicht anstandslosem Ergebnisse des
Augenscheines ist die Benützungsbewilligung zu
versagen oder bedingungsweise zu erteilen . Keines¬
falls aber darf die Benützungsbewilligung bedin¬
gungsweise erteilt werden , soweit die Bedingungen
Maßnahmen betreffen , durch die der einwandfreie
gesundheits -, feuer - oder .sicherheitspolizeiliche Zu¬
stand erst hergestellt werden soll. Die Benützungs¬
bewilligung darf von der Fertigstellung der Aus¬
stattungsarbeiten (Anstrich , Malerei , Zieraten u.
dgl .) nicht abhängig gemacht werden . Bei Woh¬
nungen ist die Benützungsbewilligung für die
ganzen Wohnung zu versagen , wenn sie für einen
Teil versagt werden muß.

(6) Das Ansuchen um Benützungsbewilligung
ist binnen längstens einer Woche nach Abhaltung
des Augenscheines durch schriftlichen Bescheid zu
erledigen.

• § 129.
Benützung und Erhaltung der Gebäude.

(1) Für die bewilligungsgemäße Benützung der
Räume ist der Hauseigentümer verantwortlich . Im
Falle der Vermietung geht die Haftung auf den
Mieter über , soweit der Vermieter ihn von der
bewilligten Benützungsart in Kenntnis gesetzt
und zu einer bewilligungswidrigen Benützung nicht
beigetragen hat . Im Falle einer anderweitigen
Überlassung ist die Haftung nach den gleichen
Grundsätzen zu beurteilen.

(2) Der Eigentümer hat dafür zu sorgen , daß
die Baulichkeiten und die dazugehörigen Anlagen
(Vorgärten , Hof anlagen , Einfriedungen u. dgl.) in
gutem , der Baubewilligung und den Vorschriften
dieser Bauordnung entsprechenden Zustand er¬
halten werden.

(3) Den Vertretern der Behörde ist zur Er¬
möglichung der Aufsicht über den Bauzustand
und der Überwachung der genauen Einhaltung
der den Hauseigentümern und etwaigen Benüt-
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zern gesetzlich obliegenden Verpflichtungen der
Eintritt in alle Teile eines bestehenden Gebäudes
zu jeder Tageszeit , bei Gefahr im Verzuge auch
zur Nachtzeit zu gestatten ; hiebei ist auf die in
anderen Gesetzen enthaltenen Vorschriften und
Verbote Bedacht zu nehmen . Der Eigentümer
oder dessen Bevollmächtigter , der Hauswart und
die Bewohner oder Mieter sind verpflichtet , alle
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(4) Die Behörde hat nötigenfalls den Haus¬
eigentümer zur Behebung von Gebrechen unter
Gewährung einer angemessenen Frist zu verhalten;
sie verfügt die aus öffentlichen Rücksichten not¬
wendige Beseitigung von Baugebrechen und ord¬
net erforderlichenfalls die Sicherungsmaßnahmen,
die Räumung oder den Abbruch von Gebäuden
oder Gebäudeteilen an.

(5) Läßt sich die Ursache und der Umfang des
Gebrechens nicht durch den bloßen Augenschein
feststellen , so kann die Behörde den Hauseigen¬
tümer unter Gewährung einer angemessenen Frist
zur Untersuchung durch einen hiezu berechtigten
Gewerbetreibenden und zur Vorlage eines Be¬
fundes beauftragen.

(6) Bei Gefahr im Verzuge kann die Behörde
auch ohne Anhörung der Partei die erforderlichen
Verfügungen und Sicherungsmaßnahmen auf Ge¬
fahr und Kosten des Eigentümers anordnen und
sofort vollstrecken lassen.

(7) Wenn im Falle eines Notstandes die Ret¬
tung von Menschen nur von einer durch den
Notstand nicht betroffenen Baulichkeit oder Liegen¬
schaft aus möglich ist , so ist jeder Eigentümer
und Bestandnehmer verpflichtet , das Betreten der
Baulichkeit oder der Liegenschaft und die Vornahme
der notwendigen Veränderungen zu gestatten und
zu dulden . Bei Gefahr im Verzuge können die
Verfügungen gleichfalls ohne Anhörung der Partei
angeordnet und vollstreckt werden . Der hiemit
verbundene Schaden ist wieder gutzumachen.
Hiefür gelten sinngemäß die Bestimmungen des
§ 126 mit der Änderung , daß im Falle der Dring¬
lichkeit von dem vorherigen Erlag der Sicher¬
stellung abgesehen werden kann . Wurden wegen
Gefahr im Verzuge diese Maßnahmen von der Be¬
hörde selbst vorgenommen , so ist die Gemeinde
zur Wiedergutmachung des Schadens verpflichtet,
unbeschadet ihres Anspruches auf Rückersatz von
dem Verpflichteten.

(8) Bei Gefahr im Verzuge ist jeder Bauge¬
werbetreibende verpflichtet , der Behörde behufs
Behebung von Baugebrechen gegen angemessene
Vergütung , jedoch ohne daß im Streitfall die
Ausführung verzögert werden darf , die verlangte
Unterstützung in seinem Fache zu gewähren . Nach
Fertigstellung der Arbeiten hat der Magistrat die
Höhe der Vergütung über Verlangen binnen 30
Tagen festzustellen und den festgesetzten Betrag
zu bezahlen oder zu erlegen . Gegen diese Fest¬
setzung können binnen sechs Wochen nach Zu¬
stellung des Bescheides die ordentlichen Gerichte
angerufen werden.

(9) Werden aus welchem Anlaß immer bis¬
her verdeckte Feuermauerteile freigelegt , so
kann der Hauseigentümer verhalten werden,
mindestens einen glatten Verputz herzustellen.

XIII . Abschnitt.

Ersichtlichmachung von Verpflichtungen im
Grundbuche.

§ 130.
Gegenstand der Ersichtlichmachung.

(1) Außer der Anmerkung der Einleitung des
Enteignungsverfahrens und der Auszahlung oder
des gerichtlichen Erlages der Entschädigung nach
§ 44, des Umlegungsverfahrens nach § 22 und des
Grenzberichtigungsverfahrens nach § 37 sowie der
Erbauung eines Hauses nach § 13, Absatz 9, ist
das Bestehen nachstehender Verpflichtungen zu
Leistungen , Duldungen und Unterlassungen , die
durch einen baubehördlichen Bescheid begründet
werden , auf Antrag der Behörde im Grundbuch
ersichtlich zu machen:

a) Die Anliegerverpflichtungen nach § 53 so¬
wie nach den §§ 51 und 54, wenn sie ge¬
stundet werden;

b) Verpflichtungen zu Abtretungen für Ver¬
kehrsflächen <§§ 17 und 18);

c) Verpflichtungen zur Herstellung der Höhen¬
lage auf abgetretenen Verkehrsflächen
und zur Übergabe (§ 17);

d) Verpflichtungen zu Bauabänderungen und
Gehsteigumlegungen , die anläßlich einer
Bauführung in einer vorläufigen Höhen¬
lage auferlegt worden sind (§ 9);

e) Verpflichtungen zur Abtragung von Bau¬
lichkeiten;

f) Verpflichtungen aus Bauverboten sowie
Verpflichtungen , die an Stelle von Bau-
verboten oder aus Anlaß der Aufhebung
solcher auferlegt werden;

g) Verpflichtungen zur Belassung gemein¬
schaftlicher Feuermauern (§ 117) und an¬
derer gemeinschaftlicher Anlagen;

h) Verpflichtungen zur Duldung eines Durch¬
ganges oder einer Durchfahrt.

(2) Außerdem sind im Grundbuche die Bau¬
plätze (§ 13, Absatz 9) und die Kleingartenge¬
biete (§ 18, Absatz 3) ersichtlich zu machen.

(3) Die Ersichtlichmachung hat die Wirkung,daß sich niemand auf die Unkenntnis dieser Ver¬
pflichtungen berufen kann . Sie hindert nicht die
Abtrennung von Teilen des Gutsbestandes . In
diesem Falle ist aber die Behörde durch das
Grundbuchsgericht zu verständigen . Sie hat . wenn
sich die Verpflichtung auf das Trennstück be¬
zieht , die Ersichtlichmachung in der neuen Ein¬
lage zu veranlassen.

(4) Die Behörde kann in geringfügigen Fäl¬
len von der Ersichtlichmachung absehen . Die Ver.
pflichtung bleibt aber für jeden Liegenschafts-
eigentümer aufrecht.

§ 131-
Löschung der Ersichtlichmachung.

Wenn die Verpflichtungen aufhören oder den
(irundbuchskörper nicht mehr betreffen , hat die
Behörde die Löschung der Ersichtlichmachung zu
veranlassen.
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XIV. Abschnitt.

Behörden, Parteien und Beteiligte.
§ 132.

Wirkungskreis des Magistrates.

(1) Dem Magistrat obliegt , sofern das Gesetz
nichts anderes bestimmt , die Handhabung der
Bauordnung als Baubehörde erster Instanz.

(2) Wo in dieser Bauordnung von der Be¬
hörde die Rede ist , ist darunter die Baubehörde
erster Instanz zu verstehen.

(3) In allen Fällen , in denen innerhalb einer
bestimmten Frist bei sonstiger Verwirkung ein
Anspruch geltend gemacht werden kann oder die
Anrufung der ordentlichen Gerichte offensteht,
ist es den Parteien in den Bescheiden ausdrück¬
lich bekanntzugeben.

§ 133.
Wirkungskreis des Gemeinderatsausschusses , des
Stadtsenates , des Gemeinderates , der Landes,

regierung und des Umlegungsausschusses.

(1) Die Erteilung der Baubewilligung für Bau¬
ten der Stadt Wien oder eines von ihr verwalte¬
ten Fonds obliegt dem zuständigen Gemeinderats¬
ausschuß , wenn nach den Bestimmungen der Ver¬
fassung der Bundeshauptstadt Wien der Beschluß
über die Ausführung eines solchen Baues nicht
dem Stadtsenat oder Gemeinderat vorbehalten ist;
sie obliegt dem Stadtsenat oder Gemeinderat in
jenen Fällen , in denen diese Körperschaften zur
Beschlußfassung über die Ausführung solcher
Bauten berufen sind.

(2) Wenn es sich um die Bauführung eines
Dritten auf einem der Gemeinde gehörigen oder
von ihr verwalteten Grunde handelt , bedarf die
Ballführung der Bestätigung des zuständigen
Gemeinderatsausschusses.

(3) Würden die Bestimmungen
a) der Bebauungspläne über die Widmung

der Gründe bei einem Neubau von Neben¬
gebäuden , bei Zu- oder Umbauten,

b) über den geforderten Lichteinfall bei Bau¬
führungen auf Bauplätzen , die bereits be¬
baut waren oder die aus Grundabteilungen
vor Wirksamkeit dieser Bauordnung her¬
vorgegangen sind und die durch Einbe¬
ziehung von Nachbargrund nicht ver¬
größert werden können , oder

c) der Abschnitte VIII bis einschließlich XI
bei Baliabänderungen in Gebäuden , die
vor Wirksamkeit dieser Bauordnung er¬
baut worden sind,

zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte
führen oder die öffentlichen Interessen eine Ab¬
weichung erfordern , so sind Ausnahmen zulässig.
Ob und inwieweit im Einzelfall solche Ausnah¬
men bewilligt werden können , entscheidet die
Landesregierung.

(4) Außerdem sind der zuständige Gemeinde-
rätsauaschuß , der Stadtsenat , der Gemeinderat
und die Landesregierung in allen Fällen zur Ent¬
scheidung berufen , in denen es die Bestimmun¬
gen dieser Bauordnung vorsehen.

(5) Der Umlegungsausschuß ist in den Fällen
des § 23, Absatz 4 und 5, zuständig.

§ 134.
Beteiligte , Parteien.

(1) Partei im Sinne des § 8 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes ist in allen Fäl¬
len, in denen ein baubehördlicher Bescheid auf
ein in dieser Bauordnung vorgeschriebenes An¬
suchen um Bewilligung oder eine Anzeige zur
Kenntnisnahme ergeht , der Gesuchsteller.

(2) Im Verfahren über die Festsetzung der
Bebauungs - und Fluchtlinienpläne sind die Eigen¬
tümer der im Plangebiet gelegenen Liegenschaf¬
ten als Beteiligte anzusehen.

(3) Im Baubewilligungsverfahren sind die Eigen¬
tümer der unmittelbar angrenzenden und benach¬
barten Liegenschaften Beteiligte , denen aber dann
Parteienrechte zustehen , wenn ihre in der Bau¬
ordnung begründeten subjektiven öffentlichen
Rechte berührt werden . Solche Rechte begründen
jene Bestimmungen dieser Bauordnung , die nicht
nur dem öffentlichen Interesse , sondern auch den
Interessen der Beteiligten dienen . Ist der Bau¬
werber eine vom Eigentümer verschiedene Per¬
son , so ist auch der Eigentümer Partei ; er haftet
auch für alle dieser Bauordnung widersprechen¬
den Zustände auf seiner Liegenschaft , die von
einer dritten Person mit oder ohne seine Zustim¬
mung hervorgerufen wurden , sobald die Behörde
ihn hievon verständigt hat , unbeschadet seiner
privatrechtlichen Ersatzansprüche gegen den
Dritten . Personen , denen ein Baurecht zusteht,
sind wie Eigentümer zu behandeln . Alle sonsti¬
gen Personen , die in ihren Privatrechten oder in
ihren Interessen betroffen werden , sind Beteiligte.

(4) Im Enteignungsverfahren ist außer dem
Enteignungswerber der Eigentümer der zu ent¬
eignenden Liegenschaften Partei ; dinglich Be¬
rechtigte , deren Privatrechte hiedurch berührt
werden , sind nur Beteiligte , denen nur insoweit
im verwaltungsrechtlichen Verfahren Parteien¬
rechte zukommen , als die Baubehörde über die
sie betreffenden Entschädigungen entscheidet.
Dasselbe gilt für Eigentumsbeschränkungen , Um¬
legungen und Grenzberichtigungen.

{5) Sofern es sich um einen von Amts wegen
erlassenen Bescheid handelt , ist die Person Par¬
tei , die hiedurch zu einer Leistung , Unterlassung
oder Duldung verpflichtet wird . Alle sonstigen
Personen , die hiedurch in ihren Privatrechten
oder Interessen betroffen werden , sind im ver¬
waltungsrechtlichen Verfahren nur als Beteiligte
anzusehen.

§ 135.
Baustrafen.

(1) Übertretungen der Vorschriften dieser
Bauordnung und der auf Grund der Bauordnung
erlassenen Verordnungen werden mit Geld bis zu
2000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest
bis zu drei Monaten bestraft . Bei erschwerenden
Umständen kann an Stelle der Geldstrafe unmittel¬
bar eine Arreststrafe bis zu obigem Ausmaße ver¬
hängt werden.
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(2) Die Strafe befreit nicht von der Verpflich¬
tung , Abweichungen von den Bauvorschriften zu
beheben und den vorschriftswidrigen Bau , fin¬
den eine nachträgliche Bewilligung nicht erteilt
worden ist , zu beseitigen.

§ 136.
Berufung.

(1) Gegen Bescheide des Magistrates steht,
soweit in dieser Bauordnung nichts anderes be¬
stimmt ist , den Parteien das Recht der Berufung
an die Bauoberbehörde zu, die endgültig ent¬
scheidet.

(2) Die Entscheidung über Berufungen gegen
Straferkenntnisse obliegt nach den Bestimmungen
des Verwaltungsstrafgesetzes der Landesregierung.

(3) Gegen Beschlüsse des Gemeinderates , des
Stadtsenates und des Gemeinderatsausschusses
sowie gegen die auf Grund solcher Beschlüsse
ergehenden Bescheide findet eine Berufung nicht
statt : es wäre denn , daß dem zuständigen Ge-
meinderatsausschuß nur das Bestätigungsrecht
zukommt.

§ 137.
Nichtigkeitsgründe.

(1) Bescheide der Baubehörde sind nichtig
(§ 68, Absatz 4, Punkt d, des Allgemeinen Ver¬
waltungsverfahrensgesetzes ), wenn sie einer zwin¬
genden Vorschrift dieser Bauordnung oder der
auf Grund der Bauordnung erlassenen Verord¬
nungen oder einer zwingenden Vorschrift wider¬
sprechen , die in einem Beschluß über die Be-
bauungs - und Fluchtlinienpläne enthalten ist . Be¬
scheide , die zwingenden Vorschriften der Ab¬
schnitte VIII bis einschließlich XI widersprechen,

können aber nur bis zur Beendigung der Rohbau-
beschau als nichtig erklärt werden.

(2) Bei den A' orkehrungen , die durch die Be¬
hebung des nichtigen Bescheides erforderlich
werden , hat sich die Behörde unter Bedachtnahme
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der betrof¬
fenen Parteien auf das durch die öffentlichen
Interessen gebotene Maß zu beschränken.

(3) Zur Nichtigerklärung von Straferkennt¬
nissen ist die Landesregierung , von sonstigen
Bescheiden die Bauoberbehörde berufen.

§ 138.
Bauoberbehörde.

(1) Die Bauoberbehörde besteht aus folgenden
Mitgliedern:

a) dem Landeshauptmann oder dem von ihm
bestimmten Stellvertreter als Vorsitzenden;

b) zwei Mitgliedern der Landesregierung;
c) dem Landesamtsdirektor und dem Stadt¬

baudirektor oder deren Stellvertretern;
d) vier auf die Dauer von zwei Jahren vom

Gemeinderat zu bestellenden Baufach¬
männern , die in der Gemeindeverwaltung
weder ein besoldetes Amt bekleiden noch
einem Vertretungskörper angehören und
zur Gemeinde in keinem rechnungspflich-
tigen Verhältnis stehen dürfen;

e) aus einem vom Landeshauptmann aus dem
Landessanitätsrat zu bestellenden Mitglied.

(2) Zur gültigen Beschlußfassung ist die An¬
wesenheit von wenigstens fünf Mitgliedern , den
Vorsitzenden nicht mitgerechnet , sowie die ab¬
solute Stimmenmehrheit der Anwesenden erfor¬
derlich . Bei Stimmengleichheit entscheidet der
Vorsitzende.

Anhang I.

Zusammenstellung der Zuständigkeiten.
A. des Gemeinderatsausschusses.

1. § 1. Unwesentliche Abänderungen der
Fläehenwidmungs - und Bebauungspläne.

2. § 6. Bewilligung von Bauten in ländlichen
Gebieten , die anderen als Land- und forstwirt¬
schaftlichen Zwecken dienen.

3. § 9. Zustimmung zur Abstandnahme von
der Verpflichtung der Einhaltung der Fluchtlinien
und Höhenlagen beim Neubau von Nebengebäu¬
den, Zubauten , Umbauten und fundierten Ein¬
friedungen.

4. § 19, Absatz 2. Ausnahmen vom Anbau¬
verbot.

5. § 22, Absatz 3. Umfangreichere Änderung
des Umlegungsgebietes.

6. § 34, Absatz 5. Festsetzung der Entschädi¬
gung für die Mitglieder des Umlegungsaus-schusses.

7. § 37. Einleitung des Grenzberiehtigungs-verfahrens.
8. § 38. Bestätigung des Bescheides über die

Grenzberichtigung.
9. §§ 39 und 41. Beschluß über die Aus¬

führung des Bauvorhabens , für das die Ent¬

eignung stattfinden soll, soweit nicht der Ge¬
meinderat zuständig - ist.

10. § 76, Absatz 5. Zustimmung zur Unter¬
brechung der Gruppen - und geschlossenen Bau¬
weise.

11. § 77, Absatz 6. Genehmigung der Ab¬
weichung von der Bauweise und Bauklasse bei
der Baublockweise.

12. § 79, Absatz 1. Bestätigung der Bau-
bewülligung für Bauten (Monumentalbauten , öffent¬
lichen Zwecken dienende Gebäude usw.), die eine
von der Bauklasseneinteilung abweichende , g-rößere
oder geringere Gebäudehöhe erhalten.

13. § 79, Absatz 2. Bestätigung der Bau¬
bewilligung , wenn ein Neubau wegen des An¬
schlusses an die Nachbargebäude eine um 2-5 m
größere Gebäudehöhe erhalten soll oder sich die
Höherführung auf das ganze Gebäude erstreckt.

14. § 79, Absatz 3. Bestätigung der Hau¬
bewilligung für Bauten , die gegen die vorge¬
schriebene Gebäudehöhe wesentlich zurückbleiben.

15. § 80, Absatz 6. Genehmigung der sich bei
Eckbairplätzen für die Ausnützung ergebenden
günstigeren Höhe auf eine Länge von über 15 m.
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16. § 84, Absatz 4. Genehmigung der Er¬
mäßigung des Ausmaßes der unbebaut zu be¬
lassenden Fläche.

17. § 84, Absatz 6. Zustimmung des Ge¬
meinderatsausschusses zur Errichtung von Lust¬
häuschen , Glashäusern , Garagen u. dgl . im Seiten¬
abstand und in der an der rückwärtigen Grenze
unbebaut zu belassenden Fläche bei offener und
gekuppelter Bauweise und dann , wenn eine rück¬
wärtige Baufluchtlinie festgesetzt ist.

18. § 84, Absatz 7. Bestätigung der Aus¬
nahmen von den Bestimmungen über die Aus-
nützbarkeit bei Hallenbauten , Theatern , Kinos
und dergleichen.

19. § 86, Absatz 2. Zustimmung für die da¬
selbst aufgezählten Vorbauten.

20. § 87, Absatz 4. Zustimmung zur Be-
malung vorspringender Feuermauern.

21. § 93, Absatz 3. Bewilligung zur Abstand¬
nahme von der Verpflichtung zur Einmündung in
den Hauptunratskanal.

22. § 95. Erleichterungen für Kleintierstallun¬
gen im Einzelfall.

23. § 115. Bestätigung der Bescheide für be¬
sondere Arten von Bauanlagen im Einzelfall,
wenn keine allgemeinen Vorschriften der Landes¬
regierung erlassen sind.

24. § 116. Erleichterungen für Kleinwohnungs¬
häuser im Einzelfall.

25. § 117. Erleichterungen für Kleinhäuser
im Einzelfall.

26. § 118. Erleichterungen für Einfamilien¬
häuser im Einzelfall.

27. § 120. Erleichterungen für Büro - und
Geschäftshäuser im Einzelfall.

28. § 133, Absatz 1. Erteilung der Baube¬
willigung für Bauten der Gemeinde Wien , soweit
nicht der Stadtsenat oder Gemeinderat zu¬
ständig ist.

29. § 133, Absatz 2. Bestätigung der Bau¬
bewilligung für Bauten auf einem der Gemeinde
gehörigen Grunde.

B. des Gemeinderates.
1. § 1. Festsetzung und wesentliche Abände¬

rung der Flächenwidmungs - und Bebauungspläne.
2. § 8, Absatz 1. Erteilung der Baubewilli¬

gung für Bauten außerhalb des durch den Be¬
bauungsplan und Fluchtlinienplan erfaßten Stadt¬
gebietes.

3. § 8, Absatz 2 und 4. Verhängung und
Verlängerung der zeitlich begrenzten Bausperre.

4. § 22. Einleitung des Umlegungsverfahrens.
5. § 35. Bestätigung des Beschlusses über

die Einstellung des Umlegungsverfahrens.
6. §§ 39 und 41. Beschluß über die Aus¬

führung des Bauvorhabens , für das die Enteig¬
nung stattfinden soll, sofern nicht der Gemeinde¬
ratsausschuß zuständig ist.

7. § 49. Anordnung einer einheitlichen Häuser-
numerierung.

8. § 75, Absatz 2. Einreihung bestimmter,
außerhalb des Stadtkernes gelegener Gebiete in
die Banklasse V.

9. § 75, Absatz 3. Herabsetzung der Ge¬
bäudehöhe für gewisse Teilgebiete der Bauklasse I.

10. § 78, Absatz 3. Bezeichnung der Laden¬
straßen , in denen sich die Gebäudehöhe um 2 m
über die Breite der Verkehrsfläche vergrößert.

11. § 133. Baubewilligung für Bauten der
Gemeinde Wien , soweit nicht der Stadtsenat oder
Gemeinderatsausschuß zuständig ist.

12. § 138. Bestellung von 4 Baufachmännern
in die Bauoberbehörde.

C. der Landesregierung.
1. § 4. Verordnung über Schutzbestimmungen

für Schutzgebiete.
2. § 44, Absatz 7. Enteignungsbehörde.
3. § 45, Absatz 3. Entscheidung über die

Höhe der Sicherstellung bei Enteignungen.
4. § 49. Erlassung von Vorschriften über

Wohnung 'snumerierungen.
5. § 51, Absatz 6. Bestimmung der Höhe

des Einheitssatzes.
6. § 52, Absatz 4. Ermäßigung des Anlieger¬

beitrages.
7. § 54, Absatz 8. Erlassung erleichternder

Bestimmungen für die Gehsteigherstellung im
Grünland.

8. § 54, Absatz 9. Erlassung von Vorschriften
über die Beschaffenheit der Gehsteige.

9. § 57. Absatz 12, und § 69, Absatz 3. Ent¬
scheidung über Entschädigungsansprüche.

10. § 61. Bezeichnung der baulichen Anlagen
geringerer Art , die von der Genehmigungspflicht
ausgenommen sind.

11. § 64, Absatz 7. Erlassung von Vor¬
schriften über den Maßstab , die Ausfertigung und
die Beschaffenheit der Baupläne.

12. § 83, Absatz 8. Zulassung anderer als
der im Gesetze bestimmten Entlüftungsarten für
Aborte.

13. § 87, Absatz 5. Erlassung von Vor¬
schriften über Geschäfts - und Firmenschilder sowie
Werbezeichen.

14. § 95, Absatz 7. Erlassung erleichternder
Bestimmungen für Kleintierstallungen.

15. § 96, Absatz 5. Erlassung der Bestim¬
mungen über die Anlage von Blitzableitern.

16. § 97, Absatz 2. Erlassung von Vor¬
schriften über die Baustoffe , ihre zulässige In¬
anspruchnahme , die Mauerstärken , Wärmeschutz,
zulässige Belastung des Baugrundes , über die An¬
forderung an feuerbeständige und feuerhemmende
Bauweise und besondere Konstruktionen.

17. § 104, Absatz 2. Erlassung von Vor¬
schriften über Erleichterung in der Ausführung
der Dachkonstruktion (Verbindung mit der ober¬
sten Decke ) und der Stärke der obersten Decke.

18. § 108. Erlassung der Vorschriften über
Aufzüge.

19. § 112, Absatz 4. Erlassung der Vor¬
schriften über die Verwendung von Drosselklappen
in Feuerzügen und Rauchleitungen sowie über
Zentralheizungsanlagen.

20. § 113, Absatz 10. Vorschriften über die
Ableitung der Abgase von Gasheizungen.

21. § 114, Absatz 1. Erlassung der Vorschrift
über den Querschnitt enger Rauchfänge.

22. § 114, Absatz 10. Erlassung von Vor¬
schriften für Schornsteine.

23. § 115, Absatz 2. Erlassung von Vorschrif¬
ten für besondere Arten von Bauanlagen.

257



24. § 116, Absatz 2. Erlassung von Vorschrif¬
ten über Erleichterungen für Kleinwohnungs¬
häuser.

25. § 117, Absatz 2. Erlassung - von Vor¬
schriften über Erleichterungen für Kleinhäuser.

26. § 118, A'bstaz 3. Erlassung von Vor¬
schriften über Erleichterungen für Einfamilien¬
häuser und Siedlungshäuser.

27. § 120, Absatz 2. Erlassung von Vorschrif¬
ten für Büro- und Geschäftshäuser.

28. § 121. Erfassung von Vorschriften für
Garagen.

29. § 123, Absatz 8. Erlassung von Vor¬
schriften für besondere Gerüstarten.

30. § 133, Absatz 3. Befreiung von einzelnen
Vorschriften.

31. § 136, Absatz 2. Berufungsinstanz bei
Straf erkenntnissen.

32. § 137, Absatz 3. Nichtigerklärung von
Straferkenntnissen.

33. § 138. Wahl zweier Mitglieder der Lan¬
desregierung in die Bauoberbehörde.

34. Artikel IV. Erlassung von Durchführungs¬
verordnungen.

Anhang II.
Zusammenstellung der Paragraphen , die Begriffsbestimmungen

enthalten.
1. Anbaureife ; § 19, Absatz 1, Punkt b.
2. Aufbaupläne ; § 5, Absatz 3.
3. Aufenthaltsräume ; § 89.
4. Baufluchtlinien ; § 5, Absatz 2, Punkt d.
5. Baugebiete , gemischte ; § 6, Absatz 4.
6. Baulinien ; § 5, Absatz 2, Punkt a.
7. Bauklassen ; § 75.
8. Bauland ; § 4. Absatz 2, Punkt C.
9. Baumasken ; § 40.

10. Bauplatz ; §§ 13 und 66.
11. Bausperre , nicht begrenzte und zeitlich

begrenzte ; § 8.
12. Bauweisen ; § 76.
13. Bebaute Gründe ; S 14.
14. Bebauungspläne ; § 5, Absatz 1.
15. Beteiligte ; § 134.
16. Bewohnbare Flächen ; § 116, Absatz 1.
17. Brandmauern ; § 101.
18. Bürohäuser ; § 120.
19. Einfamilienhäuser ; § 118, Absatz 1.
20. Ergänzungsflächen ; § 40.
21. Feuermauern ; § 101.
22. Flächenwidmungspläne ; § 4, Absatz 1.
23. Fluchtlinienpläne ; § 5, Absatz 2.
24. Gebäudehöhe ; § 80.
25. Gebiete , Industrie -, für Bürohäuser , für

Geschäftsgebäude und Hotels,
Wohngebiete ; § 6.

26. Gebiete , ländliche ; § 4, Absatz 2, Punkt A.Ut. a.

27. Geschäftshäuser ; § 120.
28. Grenzfluchtlinien ; § 5, Absatz 2, Punkt c.
29. Grundabteilungen ; § 13.
30. Hauptfenster ; § 82.
31. Hauptfront ; § 80.
32. Hauptgeschoß ; § 81.
33. Hauptstiegen ; § 106.
34. Kleinhäuser ; § 117.
35. Kleinwohnungen , Mindestmaß der Woh¬

nung und Mindestmaß der Einzelräume für allein¬
stehende Personen ; § 90.

36. Kleinwohnungshäuser ; § 116, Absatz 1.
37. Mittelwohnung ; § 118, Absatz 2.
38. Nebenfenster ; § 82.
39. Nebengeschoß ; § 81.
40. Nebenstiegen ; § 106.
41. Neubau ; § 60.
42. Parteien ; 134.
43. Plangebiet ; § 5, Absatz 1, Punkt a.
44. Rauchfänge , enge und schliefbare ; § 114.
45. Siedlungshäuser ; § 118, Absatz 2.
46. Straßenfluchtlinien ; § 5, Abs. 2. Punkt b.
47. Umbau ; § 60.
48. Umlegung ; § 21.
49. Verkehrsbänder ; § 4, Absatz 2, Punkt B.
50. Verkehrsflächen , neue ; § 17, Absatz 4,

Punkt a.
51. Zubau ; § 60.

Anhang III.
Einige Beispiele Uber die Berechnung der Anliegerbeiträge nach den

§§ 51 und 52.
1. Ein Wohnhausbau auf einem rechteckigen

Baublock an vier Straßen mit einer Fahrbahn
von je 8 m (ganze Straßenbreite 16 m, Trottoir-
breite je 4 m) und mit den Frontlängen von je
120m und 100 m; ee werden 5100 m2, sohin 42-5%
der ganzen Bauarea bebaut.

Bau- und Grunderwerbskosten für einen fünf¬
geschossigen Wohnhausbau 5,587.000 S.

Anliegerbeitrag.
[(8X25m )* X 75/100 + 240 m**] X 35 S***
*) An jeder Ecke werden nach § 52, Absatz 1,

Punkt b, '2X25m nur mit 75% angerechnet.

X 4 m f = 54.600 S, das sind 0-98% der Grund¬
erwerbs - und Baukosten.

sohin werden unter Berücksichtigimg der vier
Ecken 8 X 25 m —200 m mit einer ermäßigten
Frontlänge der Berechnung zugrunde gelegt.

**) Da die Gesamtlänge 440 m beträgt , ver
bleiben für den vollen Betrag nach Abzug der
Frontlängen von 8 X 25 m = 200 m, die nur mit
einem reduzierten Maße in Anrechnung gebracht
werden , 240 m.

***) Das ist der angenommene Einheitssatz.
t Das ist die halbe Fahrbahnbreite.
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2. Ein Baublock , ebenfalls mit den Längen
von je 120m und 100m, aber mit Fahrbahnbrei-
ten von durchwegs 5 m und Gehsteigbreiten von
2-5 m bei gemeinsamer Bebauung mit 40 Siedlungs¬
häusern in Gruppenbauweise . Die bewohnbare
Fläche jedes Siedlungshauses beträgt 40 m2, jedes
Siedlungshaus ist ein Stock hoch.

Baukosten für jedes Siedlungshaus 14.500 S.
sohin für alle 40 Siedlungshäuser 580.000 S.

Ohne jede Ermäßigung würden die
Anliegerbeiträge betragen:

440 m X 35 S X 2-5 m = 38.500 S, das sind 6-6%
der Baukosten.

Bei einer Ermäßigung nach § 52, Ab¬
satz 1, Punkt a (für Eckfronten ), und Absatz 2,
Punkt a (Ermäßigung des Einheitssatzes für Sied¬
lungshäuser ) betragen die Anliegerkosten:

[(8 X 25 m) X 50/100 + 240 ml X 35 S X 50/100
X 2-5 m = 14.875 S, das sind 2-6% der Baukosten.

3. Berechnung für ein einzelnes Einfamilien¬
haus in einem Baublock mit den gleichen Aus¬
maßen in Bauklasse I, bewohnbare Fläche 33 m2
(Type der Gesiba), Baukosten pro Haus 17.000 S,
a) Mittelhaus mit 10m Front ; der Anliegerbei¬

trag ohne jede Ermäßigung würde be¬
tragen:

10 m X 35 S X 2-5 m = 875 S, das sind
5-15% der Baukosten;

mit Ermäßigung nach § 52, Absatz 2,
Punkt b:

10 m X 35 S X 2-5 m X 60/100 = 525 S,
das sind 3-1% der Baukosten;

b) Eckbaustelle mit den Frontlängen 20 m und
15 m; der Anliegerbeitrag ohne Ermäßi¬
gung würde betragen:

(20 m + 15m) X 35 S X 2-5 m - 3062-5 S,
das sind 18% der Baukosten;

mit den Ermäßigungen nach § 52,
Absatz 1, Punkt a, und Absatz 2, Punkt b:

(20 m + 15 m) X 50/100 X 35 S X 2-5 m
X 60/100 = 919 S, das sind 5-4% der Bau¬
kosten.
4. Würde dagegen ein solches Einfamilien¬

haus in der Bauklasse II errichtet werden , wobei
die Fahrbahnbreite 7 m beträgt (Gehsteigbreite
3-50 m, sohin Straßenbreite 14 m), erhöht sich nach
§ 51, Absatz 3, Punkt b, die anrechenbare Fahr¬
bahnbreite um Im und beträgt der Anlieger¬
beitrag:

a) für das gleiche Mittelhaus ohne jede Er¬
mäßigung:

10mX35SX3 -5m = 1225S, das sind
7-2% der Baukosten;

mit Ermäßigung nach § 52. Absatz 2.
Punkt b:

10 m X 35 S X 3-5 m X 60/100 = 735 S.
das sind 4-3% der Baukosten;

b) für eine Eckbaustelle wie im Punkt 3, lit . b,
ohne Ermäßigung würde der Anlieger¬
beitrag betragen:

(20 m + 15m) X 35 S X 3-5 m = 4288 S,
das sind 25% der Baukosten;

mit Ermäßigung nach § 52, Absatz 1,
Punkt a, und Absatz 2, Punkt b:

(20 m + 15 m) X 50/100 X 35 S X 3-5 m
X 60/100 = 1286S, das sind 6-5% der Bau¬
kosten.

5. Errichtung eines Familienhauses in offener
Bauweise mit 75 m2 bewohnbarer Fläche und mit
Baukosten von 40.000 S in Bauklasse II mit einer
Fahrbahnbreite von 7 m:
a) für eine Mittelbaustelle mit einer Frontlänge

von 20m ohne Ermäßigung:
20 m X 35 S X 3-5 m = 2450 S, das sind

6-1% der Baukosten;
mit Ermäßigung nach § 52, Absatz 2.

Punkt c:
20mX35SX3 -5mX 75/100 - 1838 S,

das sind 4-6% der Baukosten;

b) für eine Eckbaustelle mit den Fronten von
je 20 m; der Anliegerbeitrag würde ohne
Ermäßigung betragen:

(20 m + 20 m) X 35 S X 3-5 m = 4900 S,
das sind 12-25% der Baukosten;

mit Ermäßigung nach § 52, Absatz 1,
Punkt a, und Absatz 2, Punkt c:

(20 m + 20 m) X 50/100 X 35 S X 3-5 m
X 75/100 = 1838S, das sind 4-6% der Bau¬
kosten.
6. Einfamilienhaus in Bauklasse II mit einer

Fahrbahnbreite von 7 m, bewohnbare Fläche 120m2.
Baukosten 80.000 S;
a) Mittelbaustelle mit einer Frontlänge von 30 m,

der Anliegerbeitrag würde betragen:
30mX35SX3 -5m = 3675 S, das sind

4-6% der Baukosten;

b) bei einer Eckbaustelle mit Frontlängen von
24 m und 35 m würde der Anliegerbeitrag
ohne Ermäßigung betragen:

(24 m + 35 m) X 35 S X 3-5 m = 7228 S.
das sind 9% der Baukosten;

mit Ermäßigung nach § 52. Absatz 1,
Punkt b:

[(24 m + 35 m) X 75/100 + 10 m] X 35 S
X 3-5 m - 5727 S, das sind 7-2% der Bau¬
kosten.

Wenn aber nach dem Wohnbauförderungs-
gesetze ein Bundeszuschuß gewährt wird , er¬
mäßigen sich die so errechneten Anliegerbeiträge
gemäß den Bestimmungen des Artikels VI auf die
Hälfte.

»SLA VON IA« Österreichische Holzindustrie fl . G.
BÜRO: XII. Bezirk , Hauptstraße 5, Telephon R-31-2-74
FABRIK: XI. Bezirk , Zinnergasse 6, Telephon U-19-3-66
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Anhang V.

Maßzahlen zur Ermittlung der geringsten Gebäudehöhe für ein Haus
mit n Geschossen.

Geringste lichte Höhe von Aufenthaltsräu¬
men (§ 89, Absatz 2) ......... 2 -80 m

Konstruktionsstärke der Decken (Annahme 0 -40 „

Ermittelte Geschoßhöhe (von Fußboden zu
Fußboden ) .............. 3 -20 m

Zulässige tiefste Lage des Erdgeschoßfuß¬
bodens (§ 89, Absatz 6) ........ 0 -15 „

Eine niedrige Aufmauerung über dem Dach'
geschoßfußboden (Annahme ) ..... 0 -20 ,,

Daraus ergibt sich die geringste Gebäudehöhe bei
Häusern mit:

1 Hauptgeschoß (ebenerdig ) . . . . 3 -55 m
2 Hauptgeschossen (1 Stock ) . . , . 6 -75 >i
3 (2 J? / ' ' . . 9 -95 w
4 (3 )) ' " ' . . 13-15 i>
5 (4 ?) / • ' . . 16-35
6 (5 Vi ) * • . . 19-55 i)
1 (6 51 ) • * . . 22-75 )9
8 (7 II ) • * . . 25-95 Vi

S &wmäft * '

Vervielfältigt rasch , sauber und einfach
Maschinenschrift , Handschrift , Zeichnungen,
Raster etc . Ohne Typen ! Ohne Klischee!

Ohne chemische Behandlung!

Sensator - Gesellschaft
Wien VII. Bezirk , Stiftqasse Nr. 27

Telephon B-32-1-24

Der „ Sensator " - Vervielfältiger.
Die gewaltigen Fortschritte , welche auf allen Ge¬
bieten der Technik zu verzeichnen sind , haben na¬
turgemäß auch in der Büromaschinen -Industrie
nicht haltgemacht , und so wurden speziell in
letzter Zeit viele neue Vervielfältiger auf den
Markt gebracht . Nahezu bei allen diesen Verviel¬
fältigern ist das Hauptaugenmerk auf eine mög¬
lichst hohe Stundenleistung gerichtet , während in
bezug auf Schönheit der Kopien sowie einfache
und saubere Handhabung kein wesentlicher Fort¬
schritt zu verzeichnen ist . Das gefällige und an¬
sprechende Aussehen der Drucksorte ist aber von
ausschlaggebender Bedeutung . Ein maschinschrift¬
licher Abdruck darf von einem Originalbrief nicht
zu unterscheiden sein . Diese Übereinstimmung ist
nur durch eine empfindlich regelbare Druckeinstel¬
lung möglich , wie sie allein der Sensator -Verviel¬
fältiger besitzt , den die Sensator -Gesellschaft , Wien
VII .,auf den Messen zeigte . Eine sehr wesentliche
Bedeutung fällt beim Sensator ferner der sehr
zweckmäßigen Anordnung des Farbwerkes zu . Die¬
ses befindet sich unterhalb der Matrize , ist also
vollkommen gesichert gegen Berührung und gegen
Staub . Durch die Unterbringung in einer sehr ge¬
fälligen Rollkassette wird das schädliche Offenlas¬
sen der Maschine vermieden und ist dadurch ein
neues Moment für die fast selbsttätige Pflege des
Vervielfältigers gegeben . Die Sparsamkeit in der
Verwendung des Zubehörs äußert sich in erster
Linie darin , daß für kleine Drucktexte auch ent¬
sprechend kleine Teile der Matrize verwendet
werden können und der Färb verbrauch ist
außerorordentlich gering . Zusammenfassend kann
also gesagt werden , daß der Sensator der
einzige Vervielfältiger ist , welcher nach eingehen¬
dem Studium der Materie und auf Grund jahre¬
langer Erfahrungen und Beobachtungen für das
moderne Büro als Spezialmaschine gebaut wurde.
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Kehrordnung für Wien.
M.-Abt . 52, 128. Wien , am 4. April 1929.

Auf Grund des § 5 des Landesgesetzes vom 19. März 1892, L.-G.- und V.-BL Nr . 18 wird über
die Reinigung der Rauchfänge und Feuerstätten in Wien folgendes verfügt:

L Allgemeines.

§ 1.
Gegenstand und Zeit der Kehrung.

1. Alle Raucbfänge und sonstigen Leitungen
für Rauch - und Abgase , wie Rauchfangrohre,
-Schläuche (Poterien ), -aufsätze und Rauchzüge,
alle Feuerstätten und ihre Rauchrohre sind der
notwendigen Reinigung (Kehrung ) zu unterziehen.

2. Zeit und Anzahl der Kehrungen sind von
der Beschaffenheit der Anlagen und von der Art
und Stärke ihrer Feuerung abhängig . Es muß
rechtzeitig und derart gekehrt werden , daß eine
Belästigung oder Gefährdung durch Rauch - und
Abgase oder eine Entzündung der Ablagerungen
vermieden wird.

§ 2.
Kehrung durch Rauchfangkehrer.

Das Reinigen (Kehren ) der im § 1 angeführten
Gegenstände — mit Ausnahme der im § 3 genann¬
ten — und das mit der Kehrung zusammenhän¬
gende Ausräumen und Entfernen der Ablagerun¬
gen (Ruß , Pech , Asche u. dgl .) darf nur von be¬
fugten Rauchfangkehrern besorgt werden.

§ 3.
Kehrung durch andere Personen.

1. Das Reinigen (Kehren ) der eisernen Öfen
und kleinen verschiebbaren Herde , der Kachelöfen
und der zugehörigen Einmündungsrohre sowie
das Ausräumen und Entfernen der Ablagerungen
kann der Wohmings - (Betriebs -) Inhaber selbst
ausführen oder ausführen lassen.

2. Das Reinigen der Feuerzüge von Dampf-
oder Warmwasserkesseln können die Besitzer
selbst unter der Leitung der für die Kesselwartung
Verantwortlichen oder durch befugte Rauchfang¬
kehrer besorgen lassen.

§ 4.
Kehrfristen.

1. In der Regel sind während der Dauer der
Benützung die engen Rauchfänge , ihre Aufsätze,
Schläuche und Rohre jede achte Woche , schlief¬
bare Rauchfänge samt ihren Rauchrohren sowie
die Feuerstätten jede sechzehnte Woche , Schorn¬
steine für Dampfkesselfeuerungen und dergleichen
sowie die zugehörigen Rauchkanäle (Füchse ) jede
zwölfte Woche zu kehren.

2. Wenn bei der Kehrung eines Rauchfanges
die Ablagerungen mangels eines Putztürchens
nur durch den Herd entfernt werden können , so
ist gleichzeitig auch dieser vom Rauchfangkehrer
zu kehren.

3. Rauchfänge für Gasfeuerungen einschließ¬
lich der Einmündungssteilen der Gasabzugsrohrc
sind während der Dauer der Benützung jede
sechzehnte Woche , jedenfalls aber vor Beginn
der Heizzeit zu reinigen . Münden in einen Rauch¬
fang für feste Brennstoffe auch Abzüge für Gas¬
feuerungen ein , so sind nach jedesmaliger Rauch-
fangkehrung auch die Einmündungssteilen dieser
Gasfeuerungen zu kehren.

4. ßchliefbare Rauchfänge , die sich im oberen
Teile wesentlich verengen oder einen engen Auf¬
satz haben , sind so oft wie enge zu kehren.
Schutzdächer auf schliefbaren Rauchfängen gel¬
ten nicht als Verengung des Rauchfanges.

§ 5.
Abänderung der Kehrfristen.

Über Ansuchen des Rauchfangkehrers oder
der Partei (Hauseigentümer , Hausverwalter , Mie¬
ter ) kann der Magistrat — Feuerwehr der Stadt
Wien — je nach der Beschaffenheit der Anlage
und nach der Art und Stärke ihrer Feuerung
kürzere oder längere als die im § 4 angeführten
Kehrfristen festsetzen oder die Kehrverpflichtung
zur Gänze aufheben.

§ 6.
Durchführung der Kehrung.

1. Durch die Kehrarbeiten darf die gewöhn¬
liche Benützung der Feuerstätten nicht behindert
und eine vermeidbare Belästigung nicht verur¬
sacht werden.

2. In der Zeit von 5 Uhr nachmittags bis
Yil Uhr früh darf nur mit Zustimmung des Haus¬
eigentümers und der Mieter gekehrt werden , aus¬
genommen sind Gewerbebetriebe , in denen die
Kehrung wegen der besonderen Betriebsverhält¬
nisse nur in dieser Zeit vorgenommen werden
kann.

3. Bei jeder Kehrung sind die Rauchfänge
und Rauchleitungen in ihrer ganzen Länge zu
reinigen und die Ablagerungen zu entfernen.

§ 7.
Ausbrennen von Rauchfäiigen.

1. Enge Rauchfänge , die durch Kehrung nicht
mehr entsprechend gereinigt werden können , sind
durch den für die Hauskehrung bestellten Rauch¬
fangkehrer auszubrennen.

2. Das Ausbrennen ist mindestens zwölf Stun¬
den vorher dem Magistrate — Feuerwehr der
Stadt Wien — und dem zuständigen Bezirks-
polizeikommissariate anzuzeigen . Für die Dauer
des Ausbrennens hat der Rauchfangkehrer am

262



Haustor eine rote Tafel mit der deutlieh lesbaren
Aufschrift „Rauchfangausbrennen " anzubringen.

3. Es darf nur bei Tag und zur gleichen Zeit
im selben Hause bloß ein Rauchfang ausgebrannt
werden . Bei heftigem Wind , strengem Frost und
großer Hitze ist das Ausbrennen unzulässig.

4. Der Rauchfangkehrer hat beim Ausbrennen
dafür zu sorgen , daß die dem Rauchfange zu¬
nächst gelegenen Dachbodenöffnungen verschlos¬
sen werden , daß bei den Ausräum - und Rauch-
fangputztürchen Löschwasser bereit gehalten , der
Rauchfang in jedem Geschosse überwacht und
der Funkenflug beobachtet wird.

§ 8.

Belehmen von Rauchfängen.

Schliefbare Rauchfänge dürfen nicht ausge¬
brannt werden . Ist eine entsprechende Reinigung
durch Abkratzen des Peches nicht mehr möglich,
so ist der Rauchfang innenseitig , soweit als not¬
wendig , mit einem Lehmanstrich zu versehen.

§ 9.

Untersuchung unbenützter Rauchfänge.

1. Nichtbenützte Rauchfänge sind jährlich
einmal sowie vor ihrer Wiederbenützung durch
den für die Hauskehrung bestellten Rauchfang¬
kehrer zu untersuchen.

2. Wenn eine neue Einmündung in einem
Bauchfang hergestellt oder eine bestehende Ein¬
mündung für eine andersartige Feuerstätte ver¬
wendet werden soll, so muß die Zulässigkeit vor¬
her durch den für die Hauskehrung bestellten
Rauchfangkehrer festgestellt werden.

II. Pflichten des Hauseigentümers
(Hausverwalters , Hausbesorgers)

und Mietern.

§ 10.
Pflicht zur Veranlassung der Kehrung und Tra¬

gung der Kosten.

1. Jeder Hauseigentümer ist verpflichtet , das
regelmäßige Kehren der im § 2 erwähnten Kehr¬
gegenstände und die im § 9, Absatz 1, erwähnte
Untersuchung auf seine Kosten besorgen zu las¬
sen und hiefür einen befugten Rauchfangkehrer
zu bestellen . Diese Bestellung und jeder Wechsel
des Rauchfangkehrers ist dem Magistrate —
Feuerwehr der Stadt Wien — anzuzeigen.

2. Wenn der Hauseigentümer die Nichtbe-
nützung eines Kehrgegenstandes dem Rauchfang-
kehrermeister mindestens drei Tage vor dem
Kehrtage schriftlich angezeigt hat , so ist er von
der Verpflichtung , die Kehrung auf seine Kosten
vornehmen zu lassen , befreit.

3. Das Reinigen der im § 3 angeführten Kehr¬
gegenstände haben die Wohnungs - (Betriebs -) In¬
haber auf eigene Kosten zu besorgen.

§ IL
Vereinbarung der Kehrtage.

Der Hauseigentümer hat mit dem Rauchfang-
kehrermeister für das ganze Jahr die Tage der
regelmäßigen Kehrungen zu vereinbaren und
diese durch einen vom Rauchfangkehrermoisttr
beizustellenden Anschlag an gut belichteter und
allgemein zugänglicher Stelle im Hause zu ver¬
lautbaren.

§ 12-
Pflichten des Hauseigentümers nach erfolgter

Kehrung.

1. Der Hauseigentümer hat sowohl die er¬
folgte Kehrung als die Vornahme der Überprüfung
durch den Rauehfangkehrermeister (§§ 19 und 23)
jedesmal im Kehrbuche (§ 21) durch seine Unter¬
schrift zu bestätigen.

2. Das Kehrbuch ist im Hause sorgfälti "- auf¬
zubewahren und zur Einsicht für die behördlichen
Organe bereitzuhalten.

3. Er hat die ihm vom Rauchfangkehrer an¬
gezeigten , beziehungsweise im Kehrbuche einge¬
tragenen Mängel rechtzeitig beheben zu lassen.

4. Unzukömmlichkeiten in der Kehrtätigkeit
sind dem Magistrate — Feuerwehr der Stadt
Wien — unverzüglich anzuzeigen.

§ 13.
Ermöglichung der Kehrung und Überprüfungen.

1. Der Hauseigentümer sowie die Mieter haben
dafür zu sorgen , daß dem Rauchfangkehrer an
den verlautbarten Kehrtagen , wie auch anläßlich
der jährlichen Überprüfung (Hauptüberprüfung,
§ 23) sämtliche Kehrgegenstände und Rauchfang-
putztürchen leicht und gefahrlos zugänglich sind
und daß die Kehrung sowie die Entnahme der
Ablagerungen ungehindert vorgenommen werden
kann.

2. Die Rauchfangputztürchen dürfen nicht
verstellt und durch Unberufene nicht geöffnet
werden ; sie sind stets in gutem Zustande zu er¬
halten.

§ 14.
Verhinderung der Kehrung.

Kann die Kehrung an dem verlautbarten
Kehrtage durch Verschulden des Hauseigen¬
tümers oder einer Mietpartei nicht vorgenommen
werden , so hat der Schuldtragende die Kehrung
unverzüglich auf seine Kosten zu veranlassen ; er
ist jedoch dadurch nicht von der Zahlungspflicht
für die verhinderte Kehrung enthoben.

§ 15.
Entfernung der Ablagerungen.

Die Entfernung der den Kehrgegenständen
entnommenen Ablagerungen aus den Wohn - und
Betriebsräumen obliegt den Mietern , aus allen
übrigen Räumen des Hauses dem Hauseigen¬
tümer , der auch dafür zu sorgen hat , daß die Ab¬
lagerungen bis zu ihrer Abfuhr gefahrlos verwahrt
werden können.
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§ 16.
Hausverwalter , Hausbesorger.

Überträgt der Hauseigentümer die ihm zu¬
kommenden Verpflichtungen einem Hausverwal¬
ter oder Hausbesorger , so sind diese für die Er¬
füllung verantwortlich.

III . Pflichten des Rauchfangkehre r-
meistere.

§ 17.
Allgemeine Pflichten des Rauchfangkehrermeisters.

1. Der Rauchfangkehrermeister ist verpflich¬
tet , seine Arbeiten nach den Bestimmungen dieser
Kehrordnung sach - und ordnungsgemäß und zeit¬
gerecht entweder selbst auszuführen oder durch
seine Gehilfen ausführen zu lassen . Nimmt er
die Arbeit selbst vor , so obliegen ihm auch die
Pflichten des Gehilfen.

2. Bei einem Wechsel von Rauchfangkehrer-
meistern muß der für die Hauskehrung bisher
bestellte Meister die Kehrarbeiten noch so lange
weiterführen , bis der andere Meister diese Arbei¬
ten übernommen hat.

§ 18.
Verwendung von Gehilfen und Lehrlingen.

1. Der Rauchfangkehrermeister darf nur Ge¬
hilfen verwenden , die nüchtern , verläßlich , gut
beleumundet und für die ihnen zugewiesene Ar¬
beit geeignet sind.

2. Lehrlinge dürfen nur unter seiner oder
eines Gehilfen Aufsicht und Anleitung arbeiten.

3. Der Rauchfangkehrermeister hat jedem
Gehilfen die Kehrgegenstände zuzuweisen und
ihm die festgesetzten Kehrtage mitzuteilen.

§ 19.
Überwachung der Gehilfen.

Die Arbeit der Gehilfen hat er zu über¬
wachen , dies mindestens zweimal jährlich durch
seine Unterschrift im Kehrbuche zu bestätigen
und Pflichtversäumnisse , die eine Feuersgefahr
verursachen können , dem Magistrate — Feuer¬
wehr der Stadt Wien — anzuzeigen.

§ 20.
Werkzeug für die Kehrarbeiten.

Er hat stets für die Beistellung und Verwen¬
dung zweckentsprechender Werkzeuge zu sorgen.

§ 21.
Kehrbuch.

1. In jedem Hause ist vom Rauchfangkehrer¬
meister ein Kehrbuch nach dem vom Magistrate
vorgeschriebenen Muster (Beilage A) aufzulegen
und zu führen . Der Ort der Auflegung ist in dem
im § 11 vorgeschriebenen Anschlag anzugeben.

2. Das ausgeschriebene Kehrbuch hat der
Meister wenigstens ein Jahr lang nach der letzten
Eintragung aufzubewahren und behördlichen Or¬
ganen auf Verlanigen vorzuweisen oder auszu¬
folgen.

3. Für Anlagen mit besonderen Kehrfristen
und für Theater oder sonstige größere Vergnü¬
gungsstätten sind eigene Kehrbücher zu führen.

§ 22.
Wahrnehmung von Übelständen.

1. Der Rauchfangkehrermeister hat die bei
den Kehrarbeiten oder Untersuchungen wahr¬
genommenen Übelstände sofort dem Hauseigen¬
tümer oder der Mietpartei zur Abstellung be¬
kanntzugeben.

2. Wird ein solcher Übelstand nicht behoben
oder ist Gefahr im Verzuge , so hat er unverzüg¬
lich die Anzeige an den Magistrat — Feuerwehr
der Stadt Wien — zu erstatten.

§ 23.
Hauptüberprüfung.

1. Der Rauchfangkehrermeister hat minde¬
stens einmal im Jahre in jedem Gebäude die vor¬
schriftsmäßige Beschaffenheit der Rauchfänge
und Putztürchen zu überprüfen und hiebei auf
Feuerstätten und feuergefährliche Verhältnisse
sein Augenmerk zu lenken (Hauptüberprüfung ).

2. Über die festgestellten Übelstände hat er
mit einer vorgeschriebenen Drucksorte (Bei¬
lage B) an den Magistrat — Feuerwehr der Stadt
Wien — zu berichten.

§ 24.
Pflichten beim Rauchfangausbrennen.

1. Der Meister oder verantwortliche Ge¬
schäftsführer muß das Rauchfangausbrennen
selbst leiten und ständig überwachen sowie den
Rauchfang vor und nach dieser Arbeit unter¬
suchen.

2. Dem Ausbrennen hat er einen Gehilfen , bei
Gebäuden mit mehr als drei Geschossen noch
einen zweiten Gehilfen beizuziehen.

3. Nach dem Verlöschen des Brandes hat er
die Zwischendecken und den Dachboden zu unter¬
suchen und festzustellen , ob eine Feuersgefahr
besteht.

4. Im Kehrbuche ist der Tag des Ausbren¬
nens und der ausgebrannte Rauchfang anzu¬
merken.

§ 25.
Arbeitslisten.

Der Rauchfangkehrermeister ist verpflichtet,
dem Magistrate — Feuerwehr der Stadt Wien —
jährlich bis 1. Februar Verzeichnisse der von
ihm übernommenen Kehrarbeiten unter Angabe
der Kehrtage und der mit den Arbeiten in den
einzelnen Häusern Betrauten vorzulegen (Ar¬
beitslisten ).
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Planskizzen für Feuerungsanlagen.

Er hat über die Feuerungsanlagen (Rauch¬
fänge und Feuerstätten ) der Häuser , in denen er
die Kehrung besorgt , Planskizzen anzufertigen
und laufend zu erhalten . Ein Gleichstück dieser
Planskizzen ist dem Magistrate über Verlangen
vorzulegen.

§ 27.
Arbeitsverpflichtung über behördlichen Auftrag.

Jeder Rauchfangkehrermeister ist verpflich¬
tet , über Aufforderung des Magistrates Unter¬
suchungen und Kehrarbeiten gegen die im be¬
hördlichen Tarife vorgesehenen Höchstpreise vor¬
zunehmen , bei einem Rauchfangfeuer in seinem
Arbeitsbereiche jedoch die Arbeiten ohne Ent¬
schädigung durchzuführen.

IV. Pflichten des Rauchfangkehre r-
g e h i 1f e n.

'§ 28-
Allgemeine Pflichten.

1. Der Gehilfe hat die ihm zugewiesenen
Kehrarbeiten nach den Bestimmungen dieser
Kehrordnung sach - und ordnungsgemäß durch¬
zuführen und die festgesetzten Kehrtage einzu¬
halten.

2. Findet er, daß ein nach § 10, Absatz 2,
als nicht benützt angezeigter Kehrgegenstand

dennoch benützt wird , so hat er auch diesen zu
kehren.

3. Insbesondere hat er darauf zu achten , daß
bei der Kehrung und namentlich beim Hinunter¬
lassen der Kugel Ruß und Ablagerungen nicht in
Wohn - und Betriebsräume getrieben und daß die
Einmündungen der Feuerstätten nicht verlegt
werden.

4. Nach der Reinigung hat er die Putzöffnun¬
gen der Kehrgegenstände sorgfältig zu schließen.

5. Bei den Kehrarbeiten wahrgenommene
Übelstände hat er dem Hauseigentümer oder
dessen Bestellten , soweit sie aber Feuerstätten in
Wohn - und Betriebsräumen betreffen , der Partei
zur Abstellung bekanntzugeben.

6. Die vollzogene Kehrung und die vorgefun¬
denen Übelstände hat er im Kehrbuche einzutra¬
gen , die Eintragung selbst zu unterfertigen und
vom Hauseigentümer oder dessen Bestellten mit¬
fertigen zu lassen.

7. Er hat dem Meister rechtzeitig alle Fälle,
in denen er in seiner Kehrtätigkeit behindert
wurde oder einen als nicht benützt angezeigten
Kehlgegenstand vorgefunden hat . und schließlich
alle wahrgenommenen Übelstände , die eine
Feuersgefahr oder Rauchbelästigung verursachen
können , mitzuteilen.

§ 29.
Verbot der Annahme einer Vergütung.

Der Gehilfe darf für Kehrarbeiten weder vom
Hauseigentümer oder dessen Bestellten , noch von
den Mietern eine Vergütung in welcher Form
immer verlangen oder annehmen.

Gem€inD€ Wien- sthdt . gaswcrkc
Direktion:

VIII. Josefstädter Straße 10 - 12. Tel . Serie B-43 -5-20
Geschäftsstelle Meidling für den V., XII .—XV. Bezirk und Hadersdorf -Weidlingau : 1. Kaufmännische
Abteilung : XII . Meidlinger Hauptstraße 4. Tel . Serie R-39-5-65. 2. Technische Abteilung : XII . There-
sienbadgasse 3. Tel . Serie R-39-5-65. Geschäftsstelle Brigittenau (Kaufmännische und technische
Abteilung für den IL, XX., XXI. Bezirk und Bisamberg , Lang -Enzersdorf , Stammersdorf , Gerasdorf,

Groß -Enzersdorf und Eßlingen ) : XX. Denisgasse 39. Tel . A-42-5-30.

Werk Simtnering : XI. Eyzinggasse
Werk Leopoldau : XXI. Leopoldau

- Tel. Serie U-19-300
Tel. Serie A-40-5-40

Magazine : XII . Dunklergasse . Tel. R-36-505. XIX. Döblinger Gürtel , Stadtbahnviadukt . Tel . A-14-1-87.
Werksarzt Dr. Viktor Fischer , VII . Zollergasse 37. Tel . B-38-2-17.

Meldestellen für
1. Bezirk : VIII . Josefstädter Straße 10 —12.

Serie B-43-5-20.
2. „ Aloisgasse 8. R-47-0-60.
3. „ Salmgasse 17. U-15-3-76.
4. und 5. Bezirk : Gießaufgasse 13. A-35-0-12.
6. - 9. Bezirk : VIII . Josef Städter Straße 10—12.

Serie B-43-5-20.
10. Bezirk : Muhrengasse 9. U-44-0-34.
11. „ III . Salmgasse 17. U-15-3-76.

Störungen im:
12. Bezirk : Theresienbadgasse 3. Serie R-39-5-65.
13. „ Einwanggasse 17. R-30-304.
14. und 15. Bezirk : Holochergasse 18. B-30-106.
16.—18. Bezirk : VIII . Josefstädter Straße 10- 12.

Serie B-43-5-20.
19. Bezirk : Gatterburggasse 14. B-ll -5-78.
20. „ Denisgasse 39. A-42-5-30.
21. „ Immengasse 25. A-60-3-98.
Aspern , Polizei -Wachstube . R-45-4-59.
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V. Straf - und Zwangsmittel.

§ 30.

Straibestimmungen.

Die Nichteinhaltung der in dieser Kehrord-
nung auferlegten Pflichten wird an dem Schuld¬
tragenden nach der Feuerpolizeiordnung für Wien,
Landesgesetz vom 19. März 1892. L.-G.- und V.-Bl.
Nr. 18, geahndet.

§ 81.

Zwangsmitte ).

1. Bestellt ein Hauseigentümer (Betriebsinha¬
ber ) keinen befugten Rauchfangkehrer oder läßt
er die Vornahme der Kehrarbeiten durch den von
ihm bisher Bestellten , ohne gleichzeitig einen
anderen zu bestellen , nicht zu, so wird vom Ma¬
gistrate — Feuerwehr der Stadt Wien — ein
Meister des Kehrbezirkes zur Durchführung der
Kehrarbeiten bestellt . Bei Gefahr im Verzuge
kann der Magistrat — Feuerwehr der Stadt Wien
— die Kehrarbeiten auf Kosten des Hauseigen¬
tümers durch einen befugten Rauchfangkehrer
vornehmen lassen oder selbst vornehmen.

2. Macht sich ein Rauchfangkehrermeister
bei Ausführung der Kehrarbeiten grober oder
wiederholter Pflichtverletzungen schuldig , so kann
der Magistrat — Feuerwehr der Stadt Wien — im
Einvernehmen mit dem Hauseigentümer nach An¬
hörung der Genossenschaft für dieses Haus einen
anderen Rauchfangkehrermeister des Kehrbezirkes
bestellen.

VI. Schlußbestimmungen.

§ 32.

Handhabung der Kehrordnung.

Die Handhabung der Bestimmungen der
Kehrordnung — mit Ausnahme der Strafamts¬
handlungen — obliegt dem Magistrate — Feuer¬
wehr der Stadt Wien.

§ 33.
Inkrafttreten der Kehrordnung.

Die Kehrordnung tritt mit dem Tage ihrer
Kundmachung in Kraft ; gleichzeitig wird die
Kehrordnung vom Jänner 1922. M.-Abt . 52,
3016/21. außer Kraft gesetzt.

Beilage B:
An den
Magistrat — Feuerwehr der Stadt Wien.

Anzeige über Ubelstände.
(Anzeige nach § 23, Abs. 2, der Kehrordnung .)

Rauchfangkehrermeister
Straße

zeigt an . daß er im Hause Bez. Gasse Nr.
Platz

Eigentümer (Verwalter ), (Name und Anschrift ):

gelegentlich der am ...........................erfolgten Haupt¬
überprüfung folgende Übelstände festgestellt hat:
a) schadhafte Rauchfangputztürchen Stück,
u. zw.:

..................... auf dem Dachboden,
auf dem flachen Dach.

.................... im Keller,
in den Stockwerken,

b) schadhafte Rauchfänge .............. Stück.............
c) schadhafte Rauchfangköpfe .............. Stück..............
d ) feuergefährliche Lagerungen
e) mangelhaft bezeichnete Rauchfangtürchen
.............. Stück
f) es wären ......... Stück Rauchfänge auszubrennen

.........Stück Rauchfänge zu belehmen.
Der Eigentümer (Verwalter ) läßt trotz meiner

wiederholten Aufforderung diese Arbeit nicht
vornehmen.
g) unrichtig eingemündete Feuerstätten (ein¬

schließlich der Gasöfen)

h) Notwendigkeit der Festsetzung neuer Kehr¬
fristen gemäß § ......... der Kehrordnung

i) im übrigen wurden noch folgende feuerpolizei¬
liche Übelstände beobachtet:

Wien , am

Unterschrift

Gemeinde Wien, städtische Anküntiigiingsunternehmung
„G6WISTA"

WenI. JnsomirjottstrnßeZ TelephonU-Z0-5-60 Serie
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Alle Versicherungszweige

GEMEINDE WIEN
STÄDTISCHE

VERSICHERUNGSANSTALT

w

Direktion:
Wien , I. Bezirk , Tuchlauben Nr . 8

Telephon U-27-5-4o

I

Filialen in Graz , Innsbruck , Klagenfurt , Linz und Salzburg

Geschäftsstellen in allen größeren Orten Österreichs
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Brauhaus der Stadt Wien
Betrieb : Rannersdorf

Fernruf U - 19 -3 -20/21

Stadtbüro in Wien , I., Weihburggasse 9
Fernruf R - 28 -5 - 70 Serie

Aus den besten Rohstoffen hergestellte
Bierprodukte , wie:

„Spezial -Wiener -Stadtbräu"
lichtes Lagerbier

„Steffibräu"
dunkles Lagerbier nach Münchner Art

ZENTRALSPARKASSE
f" M » . M »DER GEMEINDE WIEN
Nauptanslall : Wien I. Wipplingerslraße 8
(Altes Rathaus ) Fernsprecher : U-23 - 5 - 60 Serie

22 Zweiganstalten in den Wiener Bezirken

Geschäftszweige : Einlagen auf Sparbücher u . Schedckonti , langfristige Hypothekardarlehen , Hypothekar¬
darlehen für Hausrenovierungszwecke , Wechselkredite , Kredite an Wiener Gewerbe¬
treibende u . Kaufleute durch den Kreditverein d . Anstalt , Vermietung v. Kassenfächern
(Safes ) , Nachttresor (24 -Stunden -Kassendienst ) in der Zweiganstalt Operngasse

Die Gemeinde Wien haftet mit ihrem gesamten Vermögen für alle Einlagen in der Anstalt
KREDITVEREIN DER SPARKASSE
VII . MariahilferstraRe 70 . Fernsprecher B-35 -1-24 und B-36 -3-68

WIENER LANDESHYPOTHEKENANSTALT
I. Wipplingerslraße 8 . WOHN BAU FORDERUNGSKREDITE . U -23 -5-60 Serie
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GEMEINDE WIEN
STÄDT . STRASZENBAHNEN
Straßenbahnbetrieb Stadtbahnbetrieb
(ab Ring 6 Uhr bis 24 Uhr) (6 Uhr bis 23 Uhr)

Autobusbetrieb
(an Werktagen : 7 Uhr 30 bis 19 Uhr 30)

VERBINDUNGEN MIT DEN BAHNHOFEN:
Aspangbahnhof

Linie 71 Walfischgasse —Simmering

Franz Josefs -Bahnhof
Linie D Süd- und Ostbahnhof —Nußdorf

„ 3 Margaretenplatz —Nordwestbahn¬hof
„ 5 Mariahilferstraße —Volksprater
„ 15 Geliertplatz —Wallensteinplatz

Nordbahnhof
Linie A (AK) Vorgartenstraße —Ring —

Kai (Kai—Ring )—Ausstellungs¬
straße

., B (BK) Ausstellungsstraße —Ring-
Kai (Kai—Ring)- Vorgartenstraße

Süd - und Ostbahnhof
Linie D Nußdorf —Süd- und Ostbahnhof

„ 0 Dresdnerstraße —Gudrunstraße
„ 4 Hauptallee —Süd-u.Ostbahnhof
„ 13 Alserstraße —Süd-u.Ostbahnhof
„ 18 G Heiligenstadt —Süd- und Ost¬

bahnhof

Westbahnhof
Linie L Schönbrunn —Hauptallee

„ M Hauptallee —Baumgartner Kasino
„ 5 Volksprater —Mariahilferstraße
„ 6 SimmeringerHauptstraße - Maria-

hilferstraße
„ 8 Meidling Südbahn —Döblinger-

gürtel
„ 9 Währing Gersthof —Neubaugürtel
„ 15 Wallensteinplatz —Gellertplatz

Stadtbahnlinien WD, GD und DG bis Halte¬
stelle Friedensbrücke

Autobuslinie 7 Amalienbad —Franz Josefs-
Bahnhof

Linie C Hernais -—Volksprater
„ E2 Herbeckstraße —Praterstern,
„ G2 Hohe Warte —Praterstern
„ 5 Mariahilferstraße —Volksprater

Autobuslinie 9 Kriemhildplatz —Praterstern

Linie 66 Kärntnerstraße —Laxenburger-
straße

„ 67 Kärntnerstraße —Lehmgasse
„ 118 Erdberg —Josef Städterstraße

Autobuslinie 7 Amalienbad —Franz Josefs-
Bahnhof

Linie 52 Babenbergerstraße —Hütteldorf
„ 58 Neuer Markt—Unter St. Veit
„ 59 Neuer Markt —Lainz
„ 118 Erdberg —Josefstädterstraße

Stadtbahnlinien GD, DG, 18 G bis Halte¬
stelle Mariahilferstraße —Westbahnhof

Autobuslinie 4 Taborstraße (Glockengasse)
—Westbahnhof

Nach Betriebsschluß der Straßenbahn und Stadtbahn Nachtverkehr auf der alle Bahnhöfe
berührenden Rundlinie bis 2 Uhr

FAHRPREISE:
Straßenbahn- und Stadtbahnbetrieb einheitlicher Fahrpreis: 32 9. Bahnhofrundlinie der Straßenbahn: 60 9.
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GEMEINDE WIEN- STÄDTISCHE
LEICHENBESTATTUNG

Direktion: Wien IV. Qoldeggasse 19. Tel. U-42-5-25

I . Wipplingerstraße 8. U-23-3-30. — II . Praterstraße 55.
R-47-1-18. — II . Karmelitergasse 9. A-43-4-75. — III . Karl
Borromäus -Platz 1. 1 -12-3-94. — III Rennweg 40. U-17-2-28.
— III . Rasumofskygasse 34. U-15-9-01. — III . l ' ogar-
gasse 39. U-14-402. — IV. Goldeggasse 19. U-42-5-25. —
IV . Wiedner Hauptstraße 33. U-46-0-91. — V. Schön-
brunnerstraße 52. B-25-5-67. — VI. Bruekengasse 11.
B-20-1-86. — VII . Lerchenfelderstraße 65. B-37-5-76. —
VIII . Piaristengasse 43. A-26-8-95. — IX. Alserstraße 30.
A-22-304. — IX. Währingerstraße 39. A-22-206. — X. Gu¬
drunstraße 128. R-12-0-35. — X. AntorupUtl 25. R-10-3-69.
— XI. Enkplatz 2. U-15-1-15. — XII . Meidlinger Haupt¬
straße 2. R-38-0-1». — XII . Migazziplatz 7. R-36-8-16. —
XIII . Hietzing . Am Platz Nr. 2. R-34-4-70. — XIII . Ver-
sorgungsheim Lainz . R-34-1-6G. — XIII . Linzerstraße 02.
U-33-7-98. — XIV. Oelweingasse 1. R-31-4-70. — XIV. Hugl-
gasse 12. U-32-3-57. — XV. Gasgasse 8—10. R-37-0-76. —
XV. Haidmannsgasse 1. R-36-8-14. — XVI. Richard
Wagner -Plotzl9 . U-34-5-18. — XVI. Maroltingergasse56/58.
1 -34-5-89. — XVI. Ottakringerstraße 214. A-23-0-90. —
XVII . Eiterleinplatz 14. A-20-4-45. — XVIII . Währinger¬
straße 124. A-12-0-27. —XIX. Gatterburggasse 14. B-ll -8-56.
— XX. Brigittaplatz 10. A-41-7-55. — XXI. Pragerstraße 1.
A-60-1-25. — XXI. Donaufelderstraße 5. A-60-1-45. —
XXI. Genochplatz 10. R-49-1-14. — XXI. Wagramer-
straße 148. R-40-5-65. — Mauer, Franz Grassler -Gasse 3.
Tel . Atzgd . 873. — Liesing , Kirchenplatz 3. Tel . Liesing 74.

Atzgersdorf , Friedhofstraße 6.

Lagerhäuser der Stadt Wen
(Magistratsabteilung 41)

Direktion: II. Handelskai 269; R-42-5-50 Ser.

Lagerhäuser Kaianlage:
U. Handelskai 269; R-42-5-50 Serie

mit Speicher Kaianlage.

Lagerhäuser Winterhafen:
II. Freudenau ; R-41-3-30

Veredlungsanlage:
II. Ausstellungsstr. 247 ; R-48-5-95 Serie

Kühllagerhaus:
H.Engerthstr. 257 ; R-43-l -16,R-45-2-95

Speicher Zwischenbrücken:
XX. Handelskai 3

DI
STÄDTISCHEN
ELEKTRIZITÄTSWERK

LI EFERN
zu günstigen Bedingungen

LICHTSTROM für alle Beleuchtungs - und Werbe¬
zwecke

SPEICHERSTROM f. Elektroheißwasserspeicher

KRAFTSTROM für Industrie und Gewerbe

KOCHSTROM für die Elektroküche

Auskünfte in der Direktion
und in der Ausstellung

IX. MARIANNENGASSE 4 , TEL . A -24 -5 -40
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